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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

seit dem 1.Oktober 2013 ist die revidierte OLAF-
Verordnung Nr. 883/2013 in Kraft. Die vergangenen 
7 Jahre hat es gebraucht um die Rechtsgrundlage 
zu überarbeiten. Tatsächlich haben wir in diesen 7 
Jahren nur 9 Monate über den Vorschlag mit Rat und 
Kommission verhandelt. Als Berichterstatterin für die 
Verordnung bin ich nicht gänzlich mit dem Ergebnis 
der Verhandlungen zufrieden. 

Die Ereignisse rund um den Amtsverlust des 
Gesundheitskommissars im letzten Oktober 2012 haben 
einige Dinge ans Tageslicht gefördert, über die dringend 
gesprochen werden muss. Der Fall Dalli ist nun der 
wohl am besten dokumentierte, abgeschlossene OLAF 
Fall. Damit bietet er sich auch als Anschauungsbeispiel 
und Sonde in die Arbeit des Amtes an. 

Zwei Dinge werden am Fall klar: 
Erstens, dass die Verfahrensrechte und 
Persönlichkeitsrechte für die von Untersuchungen 
des Amtes betroffenen Personen nicht klar genug 
festgehalten wurden. 

Nur einige Beispiele für die zutage geförderten 
Vorfälle sind: 

– das Mitschneiden von Telefongesprächen in 
Räumlichkeiten des Amtes mit der Unterstützung 
des zuständigen Ermittlers und unter dessen Aufsicht 

– 	 das Anrufen bei Zeugen unter falschem Namen, 
um Informationen zu erhalten 

– 	 das Anfordern von Telekommunikationsdaten in 
den Mitgliedsstaaten ohne richterlichen Beschluss 

– 	 eine Durchsuchung von Grundstücken, ohne dass 
ein ausreichend gravierender Verdacht gegen die 
betroffene Person erhoben werden konnte. 

Ingeborg Gräßle, MdEP
Berichterstatterin des Europäischen Parlaments für die OLAF-Verordnung 

Die Leistung von OLAF im Jahr 2012

Hier liegen klare Rechtsverstöße vor, die aber nicht 
aufgearbeitet werden, weil das Amt nicht bereit ist, 
sich an Recht und Gesetz zu halten. Es verlangt eine 
Verurteilung vor Gericht. Damit haben wir es mit einer 
Umkehrung von Beweislast zu tun. 

Bei der Abstimmung im Juli 2013 über den revidierten 
Text der OLAF Verordnung wurde der Versuch 
unternommen, bereits jetzt erkannte Schwachstellen 
des Textes auszumerzen. Dies ist leider gescheitert. 
Dazu fehlten 2 Stimmen im Plenum zur erforderlichen 
3/5-Mehrheit. 

Zweitens. Klar wurde, dass das Amt ineffizient 
arbeitet und die finanziellen Interessen der Union 
absolut ungenügend schützt. Im Fall Dalli wurden 
überdurchschnittliche Ressourcen eingesetzt und 
mit einem großen Eifer versucht, dem Kommissar 
das Fehlverhalten nachzuweisen. Es gab also 
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keine neutrale Untersuchung mit belastendem und 
entlastendem Material. Sondern eine von Anfang 
an voreingenommene Untersuchung mit dem Ziel, 
Vorwürfe zu beweisen. 

In der Statistik für das Jahr 2012 entfallen 7,5% der 
Interviews mit betroffenen Personen allein auf den 
Fall Dalli. Statistisch gesehen, wird nur in einem von 
20 Fällen überhaupt ein Interview mit der betroffenen 
Person geführt. 

In einer durch und durch digitalisierten Welt überrascht 
auch, dass lediglich 10 digitale forensische Analysen 
unternommen wurden. Davon entfielen zwei dieser 
digitalen Untersuchungen auf den Fall Dalli. 

Obwohl also so viel ermittlungstechnischer 
Aufwand betrieben wurde, um Beweise im Fall des 
Gesundheitskommissars zu sammeln, reichte es am 
Ende lediglich für „unzweideutige Indizien“, handfeste 
Beweise vermisst man bis heute. 

Steht der Fall Dalli auch für andere Ermittlungsfälle des 
OLAF? Führt Ermittlungseifer zu schwerwiegenden 
Verstößen gegen Grundrechte? 

Die neue seit Februar 2012 gültige Organisationsstruktur 
des OLAF scheint der effizienten Arbeit des Amtes 
wenig zuträglich zu sein. Zum einen ist eine verstärkte 
Personalflucht aus dem Amt zu beobachten seit der 
Umorganisation. 

Zum anderen hört man aus Kommissionskreisen, dass 
Analysen zur Arbeit der neu eingeführten Unit 01, die 
für die jetzt die Selektion der Fälle übernimmt, eine 
Fehlerquote von 50% ergeben. Das ist ein erneuter 
Beleg dafür, dass die finanziellen Interessen der Union 
inzwischen durch das Amt nur noch ungenügend 
gesichert werden. 

Bei dieser Anhörung sprechen wir über die 
Grundrechtsfrage bei OLAF Ermittlungen mit dem 
Rechtsreferenten des Europäische Gerichtshof, Jan 
Inghelram. 

Über große Erfahrungen mit Ermittlungen des Amtes 
verfügt der Anwalt Maître Jean-Noël Louis, der in 
seinem Beitrag die Erfahrungen, die er als Verteidiger 
für zahlreiche EU Beamter gesammelt hat. 

Mit zwei Sonderberichten hat der europäische 
Rechnungshof weitreichende Informationen zur 
Arbeit des Amtes gesammelt. Michael Bain, der 
Referatsleiter des Hofes, der diesen Berichte betreute, 
berichtet über die Erkenntnisse des Hofes. 

Über „OLAF im Spannungsfeld von 
Individualrechtsschutz und Effizienz“ referiert der 
Strafrechtsprofessor und Kriminologe, Prof. Dr. Hans 
Heiner Kühne. 

Die Arbeit des Überwachungsausschusses zum 
Thema stellt der Generalsekretär des OLAF-
Überwachungsausschuss, Marek Kaduczak, vor. 

Der Fall Dalli zeichnet sich dadurch aus, dass 
Aufklärung planmäßig verhindert wird. Ins Bild 
passt, dass der frühere Generalsekretär des OLAF 
Überwachungsausschusses Jean-Pierre Pétillon, 
inzwischen tätig für den Personalrat, an dieser 
Veranstaltung nicht einmal teilnehmen durfte. 
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Jan Inghelram 
European Court of Justice, Legal secretary 

Verfahrensgarantien: 
die aktuelle Situation und zukünftige 
Herausforderungen“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste,

Ich fühle mich geehrt, gebeten worden zu sein, zu 
dieser Anhörung zu OLAF und zu Beeinträchtigungen 
von Rechten betroffener Personen beizutragen. 
Hierfür möchte ich einige – ganz und gar persönliche 
– Überlegungen zu den Verfahrensgarantien im 
Zusammenhang mit den Ermittlungen des OLAF mit 
Ihnen teilen. Bei Durchsicht des Programms habe ich 
festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin, der über 
Verfahrensgarantien spricht. Dies bestätigt, dass die 
Beeinträchtigungen der Rechte von Personen und die 
Verfahrensgarantien zwei Seiten derselben Medaille 
sind. Das Thema ist also wichtig genug, um aus 
verschiedenen Winkeln betrachtet zu werden.

Als das OLAF 1999 geschaffen wurde, wurde 
den Verfahrensgarantien wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. Aufgrund der Umstände seiner Gründung 
konzentrierte sich die politische Aufmerksamkeit eher 
darauf, die Unabhängigkeit des OLAF zu schützen, 
als auf die Verfahrensgarantien. Abgesehen von 
einem allgemeinen Verweis auf die Menschenrechte 
wurde die Frage der Verfahrensgarantien daher in der 
OLAF-Verordnung von 1999 nicht behandelt. Nur im 
Zusammenhang mit internen Ermittlungen wurden und 
sind einige Verfahrensgarantien in den Beschlüssen 
der einzelnen Gemeinschaftsorgane, -einrichtungen, 
-ämter oder -agenturen durch Artikel 4 der OLAF-
Verordnung definiert.

Das Thema wurde jedoch schnell aktuell, zum 
Beispiel innerhalb der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs. In allen diesem dem 
Gerichtshof vorgelegten Rechtssachen, die OLAF 
betrafen und von denen die erste 2002 eintrat, wurden 
Verfahrensgarantien verschiedenster Art diskutiert: 

die Verteidigungsrechte, den Anspruch auf rechtliches 
Gehör, das Recht auf Akteneinsicht, das Recht auf eine 
unparteiische Untersuchung, die Unschuldsvermutung, 
die Forderung einer angemessenen Frist usw.

Auch auf politischer Ebene wuchs das Bewusstsein 
für die Notwendigkeit, mehr Verfahrensgarantien 
bereitzustellen, als dies im Rechtsrahmen des OLAF 
von 1999 geschah. Bereits 2004 legte die Kommission 
ihre ersten Vorschläge zur Änderung der OLAF-
Verordnung vor und schlug in diesem Zusammenhang 
vor, eine Bestimmung zu Verfahrensgarantien 
einzufügen. Diese Bestimmung wurde mit einigen 
Änderungen zu Artikel 9 der neuen OLAF-Verordnung, 
die vor zwei Wochen veröffentlicht wurde und gerade 
vor zwei Tagen in Kraft getreten ist. In diesem Artikel 
werden die bereits angeführten Verfahrensgarantien 
und insbesondere der Anspruch auf rechtliches Gehör 
im Zusammenhang mit OLAF erwähnt und/oder 
genauer erklärt. 
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Worin besteht jetzt die genaue Aufgabe dieser neuen 
Bestimmung?

Diese Frage lässt sich nicht ohne Verweis auf die 
Charta der Grundrechte der EU beantworten. Dieses 
Rechtsinstrument, das seit dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon rechtsverbindlich ist, enthält 
auch einige Bestimmungen zu den bereits erwähnten 
Verfahrensgarantien, die aufgrund der Charta unter 
allen Umständen im Zusammenhang mit der Union 
und daher auch im Zusammenhang mit OLAF gelten.

Zudem werden diese Garantien in der Charta nicht 
auf abstrakte Weise gewährt, sodass sie durch 
Durchführungsmaßnahmen umgesetzt werden 
müssten, um auf konkrete Umstände angewandt zu 
werden. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
in der zweiten Rechtssache Kadi (Urteil vom 
18.  Juli 2013) – die die Aufnahme von mit dem Al-
Qaida-Netzwerk in Verbindung stehenden Personen 
in eine Liste betrifft – zeigt das Ausmaß, in dem die 
Grundrechte ohne weitere Durchführung in der Praxis 
sehr konkrete Regeln auslösen können. Die Absätze 
111-134 sind tatsächlich eine lange Liste derartiger 
konkreter Regeln.

Personen, die von einer OLAF-Ermittlung betroffen 
sind, erhalten durch die neue Vorschrift zu 
Verfahrensgarantien daher keine Verfahrensgarantien, 
sondern sie macht Verfahrensgarantien, die sowieso 
schon in der Charta enthalten sind, deutlich und erklärt 
sie. Das bedeutet nicht, dass diese Erklärung nicht 
wichtig sei. Ihr Wert liegt eindeutig darin, dass sie 
die rechtliche Sicherheit verbessert, da Artikel 9 den 
genauen Inhalt der im konkreten Zusammenhang mit 
OLAF geltenden Verfahrensgarantien definiert.

Paradoxerweise könnte man jedoch argumentieren, 
dass die neue Bestimmung zu den Verfahrensgarantien 
aus rein rechtlicher Sicht wichtiger für OLAF als für 
die Personen ist, die von seinen Ermittlungen betroffen 
sind.

Der Grund dafür liegt wiederum in der Charta. 
Tatsächlich unterliegen die Einschränkungen 
der Ausübung von Grundrechten bestimmten 
Bedingungen, die in Artikel 52 Absatz 1 der Charta 
– der sogenannten horizontalen Ausnahmeklausel – 
festgelegt sind. Eine der Bedingungen besteht darin, 

dass die Einschränkungen „gesetzlich vorgesehen 
sein“ müssen. Die Rolle von Artikel 9 besteht daher 
darin, auch gültige Einschränkungen der Ausübung 
von Grundrechten festzulegen, die auf jeden Fall 
aufgrund der Charta gelten.

Anhand des Anspruchs auf rechtliches Gehör lässt sich 
dies zeigen. Laut Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe a der 
Charta umfasst das Recht auf eine gute Verwaltung 
„das Recht jeder Person, gehört zu werden, bevor 
ihr gegenüber eine für sie nachteilige individuelle 
Maßnahme getroffen wird“. Durch die Definition der 
Bedingungen, unter denen dieses Recht durch OLAF 
zurückgestellt werden kann, eignet sich Artikel 9 der 
neuen OLAF-Verordnung tatsächlich als ein „Gesetz“, 
auf das sich die horizontale Ausnahmeklausel der Charta 
bezieht und das erforderlich ist, um die Ausübung 
des Anspruchs auf rechtliches Gehör rechtskräftig 
einzuschränken. Fehlt eine derartige Bestimmung oder 
eine ähnliche Bestimmung, die nicht von OLAF selbst 
angenommen wurde, ist es tatsächlich weniger sicher, 
ob die Ausübung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 
in der gleichen Weise eingeschränkt werden kann.

Bedeutet das, dass die neue OLAF-Verordnung, die die 
aktuelle Situation darstellt, alle Fragen in Bezug auf 
Verfahrensgarantien gelöst hat? Ich persönlich bin der 
Ansicht, dass immer noch einige Herausforderungen 
bestehen, und möchte daher drei erwähnen, von denen 
zwei konkret sind und eine etwas allgemeiner und 
grundlegender.

Die erste Herausforderung bezieht sich auf das eben 
Diskutierte, den Anspruch auf rechtliches Gehör 
und die Bedingungen, unter denen dieses Recht 
zurückgestellt werden kann. Artikel 9 der neuen 
OLAF-Verordnung legt keine Grenze für diese 
Zurückstellung fest. Artikel 52 Absatz 1 der Charta 
erwähnt jedoch ausdrücklich, dass Einschränkungen 
der Ausübung eines Grundrechts den Kern dieses 
Rechts beachten müssen. Daher kann der Anspruch auf 
rechtliches Gehör nicht soweit zurückgestellt werden, 
dass sein Kern verloren ginge.

Es lässt sich darüber diskutieren, was der Kern des 
Anspruchs auf rechtliches Gehör ist, aber Artikel 41 
Absatz 1 Buchstabe a der Charta erfordert in jedem 
Fall, dass die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union selbst dieses Recht achten. Das 
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scheint darauf hinzudeuten, dass der Anspruch auf 
rechtliches Gehört nicht solange aufgeschoben werden 
kann, bis es bereits, in einer nachfolgenden Phase des 
Verfahrens, einer nationalen Behörde obliegt, die 
Person, die von der OLAF-Ermittlung betroffen ist, 
nach ihren eigenen Artikeln anzuhören.
Zudem erfordert die Charta prinzipiell, dass eine 
Person gehört wird, bevor die für sie nachteilige 
Maßnahme getroffen wird.

Eine zweite konkrete Herausforderung bezieht sich 
auf das Grundrecht auf Akteneinsicht. Das OLAF-
Handbuch, das zu dem Zeitpunkt existierte, schloss 
das Vorhandensein eines Rechts auf Akteneinsicht 
im Zusammenhang mit OLAF ausdrücklich aus. 
Die Akteneinsicht wird auch in der neuen OLAF-
Verordnung nicht erwähnt.

Gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe b der 
Charta umfasst das Recht auf eine gute Verwaltung 
„das Recht jeder Person auf Zugang zu den sie 
betreffenden Akten unter Wahrung des berechtigten 
Interesses der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und 
Geschäftsgeheimnisses“. Es gibt keinen Grund, davon 
auszugehen, dass diese ganz allgemeine Vorschrift 
für OLAF-Ermittlungen nicht gelte, außer man könne 
davon ausgehen, dass die Gewährung von Zugang 
zu OLAF-Ermittlungsakten nicht die berechtigten 
Interessen der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und 
Geschäftsgeheimnisses berücksichtigen würde.

In der Rechtsliteratur wird jedoch argumentiert, dass die 
berechtigten Interessen der Vertraulichkeit diejenigen 
von Dritten seien und nicht diejenigen von Organen oder 
Einrichtungen der Union selbst, die ihre Maßnahmen 
für vertraulich halten. Wenn man zudem in Betracht 
zieht, in welchem sehr beschränkten Maße Artikel 52 
Absatz 1 der Charta Einschränkungen der Ausübung 
von Grundrechten im Allgemeinen erlaubt, erscheint 
es etwas überraschend, dass ein bloßer Verweis auf die 
Notwendigkeit der Vertraulichkeit ausreichen würde, 
um das Grundrecht auf Akteneinsicht vollständig 
und unter allen Umständen und unabhängig von den 
Inhalten der Akte in der Praxis aufzuheben.

Daher stellt sich die Frage, ob aus rechtlicher Sicht 
ein umsichtigerer Ansatz nicht darin bestünde, 
zuzugeben, dass das Grundrecht auf Akteneinsicht 
tatsächlich prinzipiell für OLAF-Ermittlungen gilt. 

Die erforderlichen Ausnahmen zu diesem Recht, die 
es OLAF ermöglichen, effizient zu ermitteln, könnten 
dann nach Artikel 52 Absatz 1 – der horizontalen 
Ausnahmeklausel – der Charta unter Beachtung der 
Bedingungen dieser Bestimmung definiert werden. 
Diese Lösung könnte, verglichen mit der aktuellen 
Situation, die Rechtssicherheit verbessern.

Die dritte und wichtigste Herausforderung, die noch zu 
erwähnen bleibt, ist die der Überwachung des OLAF.

Wie bereits erwähnt, stand die Unabhängigkeit des 
OLAF aufgrund der Umstände seiner Gründung sehr 
weit oben auf der politischen Agenda.   Trotzdem 
war ein völlig unabhängiges OLAF aus politischen 
sowie aus rechtlichen und institutionellen Gründen 
unvorstellbar. Der in den OLAF-Verhandlungen 
ermittelte Kompromiss bestand in der Einrichtung des 
OLAF-Überwachungsausschusses.

Es stimmt, dass der OLAF-Überwachungsausschuss 
eine wichtige Rolle dabei spielt, zu überwachen, 
wie die OLAF-Ermittler die Grundrechte und 
Verfahrensgarantien beachten, was jetzt auch durch 
Artikel 15 Absatz 1 der neuen OLAF-Verordnung 
bestätigt wird. Die Analyse und Empfehlungen dieses 
Absatzes bieten OLAF-Ermittlern wahrscheinlich 
eine nützliche Hilfestellung, wie sie bei Ihren 
Ermittlungen in Übereinstimmung mit diesen Rechten 
und Garantien handeln können. Die Überwachung 
durch den Überwachungsausschuss stellt jedoch im 
Wesentlichen eine nachträgliche Prüfung dar, da er 
nicht in laufende Ermittlungen eingreifen kann.

Beiläufig gesagt, scheinen die Kompetenzen des 
Überwachsungsausschusses durch die neue OLAF-
Verordnung verkleinert worden zu sein. Tatsächlich 
forderte Artikel 11 Absatz 7 der OLAF-Verordnung 
von 1999 in seiner Auslegung durch den Europäischen 
Gerichtshof in seinem Urteil vom 8.  Juli  2008 
in der Rechtssache Franchet und Byk gegen   die 
Kommission, dass der Überwachungsausschuss 
informiert werde, bevor Informationen gemäß dieser 
Bestimmung an nationale Justizbehörden geschickt 
werden. Dies scheint nicht mehr der Fall zu sein, wenn 
man Artikel 17 Absatz 5 der neuen OLAF-Verordnung 
genau liest. Um das jedoch positiv zu sehen, hat diese 
Änderung vielleicht den Vorzug, zu verhindern, das 
Informationen zu laufenden Ermittlungen an den 
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Überwachungsausschuss gesandt werden, mit denen 
diese Behörde in keinem Fall viel anfangen kann, da 
sie nicht in diese Ermittlungen eingreifen darf.

Daher gibt es, wie der Rechnungshof in seinen 
Sonderberichten 1/2005 und 2/2011 aufzeigte, keine 
unabhängige Kontrolle der Rechtmäßigkeit laufender 
OLAF-Ermittlungsmaßnahmen. Die neue OLAF-
Verordnung bringt keine Änderung in dieser Hinsicht 
mit sich.

Auch dies ist aus Sicht der Grundrechte 
nicht unproblematisch. Tatsächlich sind die 
Ermittlungsbefugnisse des OLAF ziemlich 
weitreichend, insbesondere im Zusammenhang 
mit internen Ermittlungen innerhalb von Organen, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union. 
Das OLAF ist berechtigt, sofort und unangekündigt 
Zugang zu Informationen dieser Stellen und 
ihren Räumlichkeiten zu erlangen. Dieses Recht 
umfasst den Zugang zu Büros und Computern von 
Unionsbeamten. Diese weitreichenden Befugnisse 
können Informationen in den Einflussbereich des 
OLAF bringen, die in die Privatsphäre gehören, 
wodurch die Anwendung des Grundrechts auf Schutz 
der Privatsphäre aus Artikel 7 der Charta und Artikel 8 
der EMRK ausgelöst wird.

Beeinträchtigungen dieses Grundrechts können nach 
der bereits erwähnten horizontalen Ausnahmeklausel 
der Charta gerechtfertigt sein. In dieser Hinsicht sollte 
jedoch auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs für 
Menschenrechte in Straßburg verwiesen werden, die 
für die Interpretation der Bestimmungen der Charta 
gemäß Artikel 52 Absatz 3 relevant ist.

Damit Beeinträchtigungen des Rechts auf 
Privatsphäre gerechtfertigt sind, hat der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte die Notwendigkeit 
hervorgehoben, dass die geltende Gesetzgebung einen 
angemessenen Schutz vor willkürlichen Maßnahmen 
bietet. Dieser Schutz bedeutet, dass der Zugang 
zu einer unabhängigen Behörde sichergestellt sein 
muss, die die Beeinträchtigung des betroffenen 
Grundrechts kontrollieren kann. Zudem kann aus 
dem Urteil des Gerichtshofs für Menschenrechte vom 
21. Dezember 2010 in der Rechtssache Case Société 
Canal Plus und andere gegen Frankreich gefolgert 
werden, dass eine derartige Kontrolle ohne weiteres 

zugänglich sein muss, und nicht nur hypothetisch oder 
irgendwann in ferner Zukunft ausgeübt werden darf.

Weder der Überwachungsausschuss noch eine andere 
Behörde hat derartige Kontrollbefugnisse oder 
behauptet, diese zu haben. Diese Situation ist nicht 
ohne praktische Bedeutung. Tatsächlich könnte im 
schlimmsten Fall allein das Fehlen einer Möglichkeit, 
die Beeinträchtigung des Grundrechts auf Privatsphäre 
angemessen zu kontrollieren, zu der Schlussfolgerung 
führen, dass dieses Recht verletzt wurde, unabhängig 
davon, wie gerechtfertigt die Ziele einer derartigen 
Beeinträchtigung andernfalls gewesen wären, da 
einfach eine ausreichende Garantie gegen willkürliche 
Maßnahmen fehlt.

Dies zeigt wieder, dass nicht nur Personen, die von 
einer OLAF-Ermittlung betroffen sind, von einer 
klaren Definition der Verfahrensgarantien profitieren, 
sondern auch das OLAF selbst.

Das Problem wird noch deutlicher, wenn man die 
Verfahrensgarantien für eine Durchsuchung der Büros 
von Unionsorganen durch OLAF mit den Garantien 
für eine ähnliche Durchsuchung durch eine zukünftige 
europäische Staatsanwaltschaft vergleicht. Gemäß 
Artikel 26 Absatz 4 des Vorschlags der Kommission, 
der am 17.  Juli dieses Jahres vorgelegt wurde, wäre 
die letztgenannte Durchsuchung nur mit gerichtlicher 
Genehmigung möglich.

Es scheint daher kein Zufall zu sein, dass die 
Kommission am selben Tag, an dem sie ihren Vorschlag 
zur europäischen Staatsanwaltschaft vorgelegt hat, 
auch erklärt hat, dass sie Vorschläge einreichen wird, 
um die Verwaltung des OLAF zu verbessern und 
Verfahrensgarantien zu stärken. In der Praxis würden 
Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen des 
OLAF in Gemeinschaftsorganen und -einrichtungen 
der vorherigen Stellungnahme der Stelle zur Kontrolle 
der Verfahrensgarantien (bei Gemeinschaftspersonal) 
oder einer vorherigen quasigerichtlichen Genehmigung 
(bei Angehörigen von Gemeinschaftsorganen) 
unterliegen. Selbst wenn die Frage bestehen bleibt, ob 
eine reine Stellungnahme der Stelle zur Kontrolle der 
Verfahrensgarantien im Vergleich mit einem Verfahren 
mit einer quasigerichtlichen oder gerichtlichen 
Vorabgenehmigung als Verfahrensgarantie ausreicht, 
zeigt die Erklärung der Kommission auf jeden Fall 
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die Bereitschaft, das Problem einer angemessenen 
Überwachung des OLAF zu bekämpfen.

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass man nicht vor 
den Verfahrensgarantien davonlaufen könnte, auch 
wenn man dies wegen all der Hypothesen wollte, 
da sie aufgrund der Charta der Grundrechte der 
Union sowieso gelten. Doch sowohl Personen, die 
von einer OLAF-Ermittlung betroffen sind, als auch 
das OLAF selbst ziehen Nutzen aus gut definierten 
und ausgeglichenen Regeln zu Verfahrensgarantien, 
die im Zusammenhang mit OLAF-Ermittlungen 
angewandt werden. Mit der Annahme der neuen 
OLAF-Verordnung wurde ein wichtiger Schritt bei der 
Definition derartiger Regeln getan, aber es bestehen 
weiterhin wichtige Herausforderungen. Die heutige 
Anhörung bleibt so aktuell wie nie zuvor.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Das Recht auf Privatleben und 
die Praxis von OLAF

Jean-Noël Louis
Rechtsanwalt  

DIE UNTERSUCHUNGEN VON OLAF UND DIE 
(MISS-)ACHTUNG DER PRIVATSPHÄRE 

1. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) wurde zum Schutz der Europäischen Union 
vor Betrug, Korruption und anderen rechtswidrige 
Handlungen, die den finanziellen Interessen der Union 
schaden, sowie zum Schutz vor jedem regelwidrigen 
Verhalten, das verwaltungs- oder strafrechtlich 
geahndet werden kann, geschaffen. 

Das OLAF handelt im Rahmen der 
Ermittlungsbefugnisse, die der Kommission durch 
das Gemeinschaftsrecht und den in diesen Bereichen 
gültigen Verträgen verliehen wurden. Das Amt ist 
Teil der Kommission, genießt aber zur Wahrung 
seiner operativen Unabhängigkeit finanzielle und 
administrative Autonomie. 

Sein Auftrag umfasst drei Aspekte1: 
•	 Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 

Union durch die Ermittlung von Betrugsfällen 
und Korruption und sonstigen rechtswidrigen 
Handlungen; 

•	 Aufdeckung und Untersuchung schwerwiegender 
Handlungen der Mitglieder bzw. des Personals 
der Organe und Einrichtungen im Zusammenhang 
mit der Ausübung beruflicher Tätigkeiten, die 
disziplinarisch oder strafrechtlich geahndet 
werden könnten; 

•	 Unterstützung der EU-Organe und 
-Einrichtungen – insbesondere der Kommission 
– bei der Entwicklung und Umsetzung 
von Rechtsvorschriften und Strategien zur 
Betrugsbekämpfung. 

2. Zur Erreichung dieser Ziele führt das Olaf 
Untersuchungen durch, die in der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 883/2013 über die Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)2 
geregelt sind. In der Erwägung 12 dieser Verordnung 
heißt es: 

„Untersuchungen sollten im Einklang mit den 
Verträgen und insbesondere mit dem Protokoll 
Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Union und unter Einhaltung des in 
der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS)  Nr.  259/68 
des Rates (3) festgelegten Statuts der Beamten und 
der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 
Bediensteten der Europäischen Union (im Folgenden 
„Statut“) sowie des Statuts der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments durchgeführt werden, 
wobei die Menschenrechte und die Grundfreiheiten 
in vollem Umfang gewahrt bleiben müssen; dies gilt 
insbesondere für den Billigkeitsgrundsatz, das Recht 
der Beteiligten, zu den sie betreffenden Sachverhalten 
Stellung zu nehmen, und den Grundsatz, dass sich 
die Schlussfolgerungen aus einer Untersuchung nur 
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auf beweiskräftige Tatsachen gründen dürfen. Zu 
diesem Zweck sollten die Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen die Bedingungen und Modalitäten 
für die Durchführung der internen Untersuchungen 
festlegen.“3 

Auch wenn es sich nur um eine Erwägung und nicht 
um eine Bestimmung der Verordnung handelt, sind 
die sich daraus ergebenden Pflichten unbedingt zu 
beachten. In den Texten, auf die in der Erwägung 
verwiesen wird, werden nämlich die in einer jeden 
demokratischen Gesellschaft geltenden Grundrechte 
festgelegt. Werden bei den vom OLAF durchgeführten 
administrativen Untersuchungen diese Grundrechte 
nicht strikt eingehalten, kann es passieren, dass 
nationale Gerichte, die allein strafrechtliche Sanktionen 
verhängen dürfen, oder Disziplinarbehörden die 
Berichte und Beweise aus diesen Untersuchungen 
nicht anerkennen. 

So bestätigte das Kassationsgericht in Frankreich die 
Rechtmäßigkeit des Urteils eines Berufungsgerichts, 
mit dem ein Urteil wegen Unregelmäßigkeiten bei 
der Beschaffung von Beweisen durch die Ermittler 
des OLAF, auf die sich der Richter der ersten Instanz 
gestützt hatte, geändert wurde4. 

3. Das Olaf hat Anweisungen für seine Ermittler 
aufgestellt 5. In Artikel 11 zu „Investigation“ heißt es: 

“11.1 The investigation unit gathers evidence using 
inter alia the following means: 
a. Collecting documents and information in any format 
which can be used as evidence 
b. Gathering evidence in the framework of operational 
meetings 
c. Taking statements from any person able to provide 
relevant information 
d. Carrying out fact-finding missions in Member States 
e. Taking samples for scientific examination 
f. Conducting interviews with persons concerned or 
witnesses 
g. Carrying out inspections of premises 
h. Carrying out on-the-spot checks (Council Regulation 
(Euratom, EC) n° 2185/96) 
i. Carrying out digital forensic operations 
j. Carrying out investigative missions in third countries 
11.2 Members of the investigation unit carry out the 
following investigative activities upon production 

of the Director-General’s written act showing their 
identity and capacity, and the investigative activity 
they are authorized to carry out: 
a. Interviews with persons concerned and witnesses 
b. Inspections of premises 
c. On-the-spot checks 3 
d. Digital forensic operations 
e. Carrying out investigative missions in third 
countries” 

Das OLAF räumt seinen Ermittlern also weitreichende 
Befugnisse ein, die denen nationaler Ermittler ähneln. 
Wiederholt wurden öffentlich Stimmen laut gegen 
das unbefugte Führen von Titeln durch Ermittler 
und andere Mitarbeiter von OLAF, die sich auf 
Konferenzen oder im Rahmen von Ermittlungen 
als nationale Staatsanwaltschaft oder als Mitglied 
einer für den Kampf gegen Betrug und Korruption 
zuständigen nationalen Einrichtung ausgeben. Das 
ist ein schwerwiegender Regelverstoß durch die 
Mitglieder des OLAF, wodurch folglich auch die auf 
diese Weise durchgeführten Ermittlungen rechtswidrig 
sind. 

4. Jeder Ermittler des OLAF hat den betreffenden 
Personen unaufgefordert den ihm übertragenen und 
vom Generaldirektor des OLAF unterschriebenen 
Auftrag vorzulegen6. Bei der Übertragung von 
Befugnissen hat der Ermittler neben dem Auftrag auch 
die Urkunde vorzulegen, die seinen Unterzeichner 
zur Übertragung ermächtigt. Aus dem Auftrag 
müssen außerdem die Identität und die Befähigung 
der Ermittler, der Gegenstand und das genaue Ziel 
der Untersuchung, ihre rechtlichen Grundlagen und 
die sich daraus ergebenden Ermittlungsbefugnisse 
hervorgehen. Ein solcher Auftrag ist daher nicht von 
allgemeiner Tragweite, sondern erlegt strenge Grenzen 
auf, innerhalb derer die Ermittler ihre Untersuchungen 
durchführen müssen. 

5. Als allgemeine Regel gilt, dass die Person, die 
Gegenstand einer Untersuchung ist, anwesend oder 
ggf. durch einen anderen Beamten oder ein Mitglied 
des Sicherheitsdienstes ihrer Einrichtung vertreten 
sein muss. In Artikel 13.4 der „Anweisungen“ wird 
dem Ermittler die Möglichkeit eingeräumt, eine 
Untersuchung auch in Abwesenheit des Betroffenen 
durchzuführen, wenn die Umstände es erfordern. In den 
Anweisungen wird der Begriff der Notwendigkeit nicht 
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näher erläutert. Das hat Folgen für die Rechtssicherheit 
und die Achtung der Rechte der betroffenen Personen. 
Die Befugnis zur Durchführung der Untersuchung in 
Abwesenheit des Beamten, ohne dass er ausdrücklich 
jemanden zu seiner Vertretung bestimmt hat, stellt 
daher ernsthafte Probleme bezüglich der Wirksamkeit 
der beschafften Beweise dar. 
Es besteht die Gefahr, dass sie von den angerufenen 
nationalen Gerichten nicht zugelassen werden. Diese 
Feststellung gilt vor allem dann, wenn der Ermittler 
seine Befugnisse überschreitet und gegen das Recht 
auf Privatsphäre der untersuchten Person verstößt. 
Ein Beamter hat das Recht, in seinem Büro und 
insbesondere auf seinem Rechner Dokumente und 
andere Informationen aufzubewahren, die privater 
Natur sind und auf die die Ermittler nicht zugreifen 
dürfen bzw. von denen sie zumindest keine Kopie 
machen dürfen, ohne zuvor die ausdrückliche 
Genehmigung der betroffenen Person eingeholt zu 
haben. 

Es ist eine übliche Praxis der Ermittler des OLAF, nachts 
tätig zu werden und ohne Erlaubnis in die Büros von 
Beamten oder Bediensteten einzudringen, eine Kopie 
der Festplatten ihres Rechners zu erstellen und von den 
vom Beamten oder dem Bediensteten aufbewahrten 
Akten oder anderen Unterlagen Kopien zu machen 
und diese nicht einmal im Nachhinein darüber zu 
informieren. Bei diesem Vorgehen unterscheiden die 
Ermittler nicht zwischen dem beruflichen Teil und 
dem privaten Teil der beschlagnahmten oder kopierten 
Dokumente. 

Wenn es sich jedoch um Dokumente handelt, die 
das Privatleben eines Beamten betreffen, dürfen 
die Ermittler keine Kenntnis davon nehmen, sie 
kopieren oder sie verwenden, sofern sie nicht für die 
Untersuchung unentbehrlich sind. 

In Artikel  13.5 der Anweisungen heißt es, dass die 
Ermittler sogar medizinische Daten erfassen können, 
wenn sie für die Untersuchung von Nutzen sind. 
Durch diese Befugnis, die aus den internen Regeln 
des OLAF hervorgeht, wird offenkundig das Recht auf 
Privatsphäre und insbesondere das Recht jeder Person, 
alle Informationen zu ihrem Gesundheitszustand 
geheim zu halten, worauf der Gerichtshof in 
seinem Urteil X/Kommission vom 5.  Oktober 1994 
hingewiesen hat, missachtet. 

Die Praktik des OLAF im Rahmen interner 
Untersuchungen, in das Büro eines Beamten oder eines 
Bediensteten der Europäischen Union ohne deren 
Wissen einzudringen und ohne ihre Genehmigung 
Akten, Dokumente und Festplatten zu kopieren und 
dabei keinen Unterschied zwischen beruflichen und 
privaten Teilen zu machen, stellt einen offensichtlichen 
Verstoß gegen das Recht auf Privatsphäre dar. Die zur 
Erreichung der verfolgten Ziele eingesetzten Mittel 
sind außerdem in Anbetracht des verletzten Rechts 
unverhältnismäßig. 

7. Der Auftrag des OLAF ist für die Wahrung der 
finanziellen Interessen der Europäischen Union und 
ihrer Bürger von wesentlicher Bedeutung. Dieser 
Auftrag muss unter strenger Achtung der Grundrechte, 
insbesondere derer die in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union festgelegt sind und durch 
die die europäischen Bürger geschützt werden, erfüllt 
werden. Andernfalls können die vom OLAF zu einer 
Person gesammelten Beweise möglicherweise von den 
angerufenen nationalen Gerichten abgelehnt zu werden. 

Außerdem könnte die aktuelle Praktik von Olaf, in 
Büros einzudringen und Kopien von Dokumente, 
Akten und Festplatten zu machen, ohne zwischen 
Beruflichem und Privatem zu unterscheiden, von 
der betroffenen Person als wahrer Rechtsverstoß 
wahrgenommen werden, während für sie bis zum 
Beweis des Gegenteils die Unschuldsvermutung gilt. 

Solche Praktiken zeigen, dass das OLAF seinen Auftrag 
verkennt und Untersuchungen nur zur Belastung einer 
Person durchführt, obwohl es sowohl be- als auch 
entlastende Beweise ermitteln sollte. Schließlich ist es 
nicht zulässig, dass eine Person, die den finanziellen 
Interessen der Europäischen Union und ihrer Bürger 
schadet, aufgrund von Verfahrensfehlern und 
insbesondere durch die offensichtliche Verletzung der 
für alle europäischen Bürger geltenden Grundrechte 
ihrer Strafe entkommt. 

Es ist bedauerlich, dass der Überwachungsausschuss 
keine effektive Kontrolle über das OLAF ausübt 
und über keine Mittel verfügt, jede festgestellte 
Unregelmäßigkeit zu sanktionieren. 5 

Abschließend ist festzustellen, dass fehlende klare und 
transparente Regeln für die vom OLAF durchgeführten 
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internen und externen administrativen Untersuchungen, 
eine fehlende Gewähr für die tatsächlichen Achtung 
der Grundrechte, des kontradiktorischen Prinzips und 
der Untersuchung zur Be- und Entlastung zu einem 
Verstoß gegen die wesentlichen Grundsätze einer 
jeden Demokratie und damit zu einem drohenden 
Abrutschen zu totalitärem Gebaren führen können. 

Es müssen daher dringend klare Regeln aufgestellt 
werden, durch die die Untersuchungen von OLAF 
geregelt und die volle Transparenz sichergestellt 
wird. Es ist insbesondere inakzeptabel, dass die 
vom OLAF herausgegebenen Anweisungen nur in 
englischer Sprache vorliegen, obwohl das OLAF seine 
Untersuchungen in der von der betroffenen Person 
gewählten Sprache durchzuführen hat und damit in 
allen Amtssprachen der Union. 

______________________________________
1 	 http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/mission/index_

de.htm. 
2 	 Verordnung  (EU, EURATOM)  Nr.  883/2013 des 

europäischen Parlaments und des Rates vom 11. September 
2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF). 

3 	 Hervorhebung durch die Verfasser. 
4 	 Französischer Kassationshof, Strafkammer, 16. Januar 2013, 

Beschwerde Nr. 12-84221, einsehbar unter www.legifrance.
gouv.fr. 

5 	 Die „Guidelines on Investigation Procedures for OLAF Staff“ 
stehen nur auf Englisch zur Verfügung. 

6 	 Artikel 7 der Verordnung Nr. 883/2013 vom 11. September 
2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF). 
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Europäische Untersuchungsstrukturen 
im Spannungsfeld von Effizienz und 
Schutz der staatsbürgerlichen Rechte

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Heiner Kühne 
Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht 
und Strafprozessrecht, Kriminologie, Universität Trier 

OLAF im Spannungsfeld von Individualrechtsschutz 
und Effizienz

1.	 Einführung

Eine ermittelnde Institution, die zum Schutze der 
finanziellen Interessen der EU auftritt ist ohne jeden 
Zweifel von größter Notwendigkeit wie von hoher 
Bedeutung. Weder haben nationale Behörden in der 
Regel ein starkes Interesse an der Verfolgung von 
Delikten zulasten der finanziellen Interessen der EU, 
da solche Taten ja die heimische Wirtschaft eher 
stützen, noch haben sie hinreichenden Zugang zu den 
komplexen Bedingungen tatsächlicher und rechtlicher 

Art, die mit der Vergabe von EU Mitteln verbunden 
sind.

Andererseits wird nicht verkannt, dass die 
Unterschiedlichkeit mitgliedstaatlicher Interessen in 
Verbindung mit gewissen, vor allem im Straf- und 
Polizeirecht deutlich ausgeprägten Chauvinismen, 
eine vollständige oder auch nur hinreichende Regelung 
einer solchen Behörde nicht gerade erleichtert. 
Deshalb verwundert es grundsätzlich nicht, wenn die 
Tätigkeitsbeschreibung von OLAF Regelungslücken 
aufweist. 

Wie sich jedoch im Folgenden herausstellen wird, 
bestehen solche Lücken in ganz zentralen Bereichen 
der Tätigkeit von OLAF, was so nicht akzeptiert 
werden kann. 

Diese nicht geregelten Bereiche betreffen im 
Wesentlichen den Schutz von Personen und 
Institutionen im Verlaufe von Ermittlungen. 
Damit bestätigt sich eine vor allem im Bereich 
des Europäischen Rechts deutlich erkennbare 
Ungleichgewichtigkeit, die grundsätzlich Effizienz 
vor Rechtsschutz stellt. So ist die EGR Charta auch 
erst sehr spät in der Europäischen Rechtsentwicklung 
geschaffen worden, obwohl vor allem die Wissenschaft 
dies schon vor Dekaden angemahnt hatte. Immerhin 
hat die Rechtsprechung des EuGH in vielen Fällen die 
Einhaltung grundsätzlicher Individualrechtsgarantien 
angemahnt und umgesetzt.
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Andererseits führen diese Lücken auch zu möglichen 
Reduktionen der Effizienz von OLAF, wenn und soweit 
die Möglichkeiten rechtmäßig Ermittlungshandlungen 
durchzuführen nicht hinreichend klar definiert sind.

2.	 Rechtliche Natur der Tätigkeit von OLAF

OLAFs Tätigkeit ist letztendlich polizeiliche 
Ermittlungsarbeit, auch wenn immer wieder einmal 
behauptet wird, es handele sich um administrative 
Tätigkeiten. Aber in Wirklichkeit geht es um Betrug 
zulasten der EU, also um Straftaten, die aufgeklärt und 
an die zuständigen nationalen Staatsanwaltschaften 
zur weiteren Verfolgung abgegeben werden sollen. 
Auf diese Weise soll auch die Basis für entsprechende 
Rückforderungen, die am einfachsten mithilfe eines 
ausermittelten und rechtskräftigen Strafurteils geltend 
gemacht werden können, geschaffen werden. Dies ergibt 
sich deutlich nicht nur aus dem Übereinkommen über 
den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen 
Gemeinschaft vom 26.07.1995, sondern auch aus dem 
Vorschlag zur Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rats über die strafrechtliche Bekämpfung von 
gegen die finanziellen Interessen der EU gerichtetem 
Betrug vom 11.07.2012 sowie der neuesten OLAF 
Richtlinie vom 18.09.2013 Nr. 883/2013. 

In allen diesen Dokumenten ist das Strafrecht zentraler 
Bezugspunkt. Auch die vom 1.10.2013 an geltenden 
„Guidelines on Investigation Procedures for OLAF 
Staff“ – auf die noch zurückzukommen ist - sprechen 
in Art. 6 von strafrechtlichen Ermittlungen.

OLAF ist also eine strafrechtliche Ermittlungsbehörde, 
die nach herkömmlichem Verständnis kontinentalen 
Rechts entweder als Justizpolizei (police judiciaire) 
oder aber Polizeibehörde der Innenverwaltung im 
Auftrag der Staatsanwaltschaft platziert und organisiert 
ist. Und hier fangen die Probleme an.

3.	 Rechtsstaatliche Erfordernisse einer 
strafrechtlichen Ermittlungsbehörde

a.	 Die üblichen rechtlichen Bedingungen der 
Kontrolle

Polizeiliche Ermittlungen im Strafrecht sind nur 
dann effizient, wenn sie in gewissem Rahmen auch 
Eingriffsbefugnisse in die Individualrechte Dritter 
erlauben, weil in der Regel in diesem Bereich eine 
freiwillige Kooperation der Verdächtigen nicht 
gegeben sein wird. Dazu bedarf es gesetzlicher 
Regelungen, da diese Rechte einem Gesetzesvorbehalt, 
mitunter auf der Ebene von Verfassungsrecht, 
der EMRK und der EGRCharta, unterliegen. Aus 
diesem Grunde sind nach kontinentaleuropäischer 
Rechtstradition jeweils gesetzliche Regelungen, meist 
als Teil der Strafprozessordnung vorhanden, die die 
Ermittlungsbefugnisse der Polizei genau beschreiben 
und abgrenzen. 

Dieses Rechtsgebiet ist unerhört sensibel, weil sich in 
ihm die Essenz bürgerlicher Freiheit gegenüber der 
Macht des Staates dokumentiert. Daher verwundert es 
auch nicht, wenn aus diesem Bereich eine Vielzahl von 
Entscheidungen der nationalen Verfassungsgerichte, 
des EGMR und auch des EuGH stammen, die sich mit 
dem Konflikt von Macht und Freiheit bzw. Sicherheit 
und Freiheit auseinandersetzen und damit die Grenzen 
und Möglichkeiten polizeilicher Ermittlungen immer 
wieder neu definieren.

Zudem sind diese Polizeieinheiten der Aufsicht und 
Kontrolle der Staatsanwaltschaft unterworfen, die 
dazu beitragen soll, dass schon eine Überprüfung 
der Ermittlungsmaßnahmen ex ante erfolgt, um 
eine unnötige Einschränkung von Individualrechten 
zu verhindern. Bei besonders schweren 
Individualrechtseingriffen muss die Staatsanwaltschaft 
sich sogar eine richterliche Genehmigung einholen. Im 
Nachhinein sind dann alle Ermittlungsmaßnahmen es 
post von den Betroffenen einer regelmäßig mindestens 
zwei Instanzen umfassenden gerichtlichen Kontrolle 
unterworfen, die bis zum EGMR führt.

Diese Konzeption von staatsanwaltlicher ex ante und 
gerichtlicher ex post Kontrolle hat sich aus Gründen 
des Individualschutzes wie auch der der Effizienz 
der Ermittlungshandlungen bewährt und wird 
grundsätzlich nicht in Frage gestellt.
All dies fehlt freilich bei OLAF.
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b.	 Kontrollmechanismen bei OLAF

Zunächst fehlt es an einer gesetzlichen Regelung, die 
die Ermittlungsbefugnisse von OLAF beschreibt. Die 
„Guidelines on Investigation Procedures for OLAF 
Staff“ (Jetzt neu mit Wirkung vom 01.10. 2013) sind 
nur interne Verwaltungsanordnungen, die in Hinblick 
auf Ermittlungshandlungen weder den OLAF 
Bediensteten Rechte gegenüber Dritten einräumen, 
noch Rechte Dritter einzuschränken in der Lage sind.

Die auf der Homepage von OLAF selbst aufgeführte 
Rechtsprechung des EuGH,  offenbart bei einem kurzem 
Einblick zweierlei. Zum einen wird erkennbar, dass 
erfreulicher Weise auch die Ermittlungshandlungen 
von OLAF ex post einer gerichtlichen Kontrolle 
unterliegen. Zum anderen ist unverkennbar, dass der 
EuGH hier OLAF sehr grundsätzliche Lektionen in 
Sachen Grundrechtsschutz erteilt. Anders gewendet 
heißt dies, dass den Mitarbeitern einschließlich des 
Generaldirektors von OLAF wohl das rechtstaatliche 
Bewusstsein bei ihrem Handeln weitestgehend fehlt.

Die Gewährung von rechtlichem Gehör (Nikolaou), 
die Wahrung parlamentarischer Immunität (Rothley) 
oder die Erfordernis der Unparteilichkeit des 
Ermittlers (Camos Grau) sind nur einige Beispiele für 
die Missachtung lang akzeptierter Rechtsgrundsätze.
 
Es ist eher peinlich, wenn eine EU Behörde, die 
polizeilich-investigative Tätigkeiten ausübt, jeweils im 
Einzelfall über die wesentlichen Verfahrensgarantien 
der betroffenen Personen durch einen hierarchisch 
hoch angesiedelten Gerichtshof, den EuGH,  aufgeklärt 
werden muss.

Insofern ist die dort angeführte Rechtsprechung 
ein Beleg für die offensichtlichen rechtsstaatlichen 
Defizite von OLAF. Zugleich hat diese Situation zu 
einer Vielzahl von Rechtsverletzungen geführt, die 
in modernen Rechtsstaaten längst zur Vergangenheit 
gehören sollten und dies zumeist auch tun. OLAF 
hat sich im Lichte dieser Rechtsprechung in gewisser 
Weise als unbedarfter Lehrling im rechtsstaatlichen 
Kontext gezeigt, eine Rolle, die einer derart wichtigen 
Institution sicherlich nicht gut steht.

Auch die Formulierung in der Richtlinie Nr. 883/2013 
vom 18.09.2013 (dort Nr. 23) oder den Guidelines, 
dass die „fundamentalen Rechte von Personen““ 
berücksichtigt werden müssten, ist wenig hilfreich, 
sondern eher Ausdruck von Ratlosigkeit. Natürlich 
könnte ich auf nationaler wie auf europäischer 
Ebene den Gesamtbereich des in EMRK und 
EGRCharta erwähnten Individualrechtsschutzes 
durch einen Paragraphen erledigen, der heißen 
könnte: „Im Verfahren werden die legitimen 
Rechte der Betroffenen in Übereinstimmung mit 
der EMRK und der EGRCharta berücksichtigt.“ 
Das wäre aber ganz offensichtlich ein dramatischer 
Rückschritt in Hinblick auf die komplexe Materie der 
strafverfahrensrechtlichen Individualrechtsschutz-
Dogmatik und deren detaillierte Aufarbeitung durch 
nationale Fach- und Verfassungsgerichte, wie auch die 
Rechtsprechung von EGMR und EuGH. In sofern muss 
unbedingt auf europäischer Ebene das polizeiliche 
Ermittlungsrecht von OLAF durch eigenständigen 
Rechtsakt vollständig und unter Berücksichtigung 
insbesondere der Rechtsprechung von EGMR und 
EuGH erfolgen.

Andererseits könnten im Rahmen eines solchen 
Verfahrensrechts auch ermittlungstechnische 
Eingriffsmöglichkeiten formuliert werden, die 
zur Zeit OLAF entweder nicht zustehen oder 
deren Anwendbarkeit im Graubereich des Rechts 
verschleiert wird. So könnte man beispielsweise daran 
denken, begrenzte Möglichkeiten des Abhörens oder 
des Einsatzes verdeckter Ermittler einzuräumen. 
Solche Maßnahmen gehören heute zum allgemeinen 
Repertoire von Ermittlungsbehörden, und es ist 
grundsätzlich nicht einzusehen, warum OLAF sich 
ihrer nicht bedienen dürfen soll. Der Hinweis auf 
die Möglichkeit, die jeweils zuständigen nationalen 
Instanzen um die Anordnung solcher Maßnahmen zu 
ersuchen, ist hier kein Gegenargument. Im Bereich 
der EU Institutionen gilt eine solche nationale 
Anordnung nicht, weshalb es für diesen Bereich einer 
europarechtlichen Fixierung bedarf.

Die Kontrolle der Tätigkeiten von OLAF durch 
das Überwachungskomitee ist sehr begrenzt und 
enthält nur den allgemeinen Hinweis auf möglichen 
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Rechtsschutz durch den EuGH (Art. 14). Im Übrigen 
ist das Komitee keine gerichtliche sondern eine 
ausdrücklich politische Instanz, die zu allem Überfluss 
aus Bediensteten von OLAF besteht, die ihrerseits 
der Dienst- und Rechtsaufsicht des Generaldirektors 
unterstehen.

Die Überprüfung der Verwaltungspraxis durch den 
Europäischen Ombudsmann ist auch keine wirkliche 
Rechtsprüfung, sondern nur eine letzte Zuflucht, die 
allerdings dadurch in ihrem Wert gemindert wird, 
dass der Ombudsmann weder in Gerichtsverfahren 
eingreifen, noch die Rechtmäßigkeit von 
Gerichtsentscheidungen in Frage stellen darf. Auch 
hat der Ombudsmann keine exekutiven Rechte. 
Gleichwohl hat der Ombudsmann mitunter die 
Ermittlungstätigkeit von OLAF gerügt.

Die Möglichkeit nach Art. 90 II der Staff Regulations 
Beschwerde an den Direktor von OLAF einzulegen, 
stellt auch keine rechtsstaatlich bedeutsame Kontrolle 
dar. Da der Direktor selbst an den Ermittlungen 
beteiligt ist, zumindest aber mit seiner Entscheidung die 
Ermittlungen eröffnet oder beendet, ist er nicht mehr 
unparteiisch, wenn es um mögliches Fehlverhalten bei 
den Ermittlungen geht. Selbst wenn er in keiner Weise 
persönlich an den Ermittlungen Teil hätte, könnte er 
als Chef der Behörde nicht als wirklich unparteiisch 
angesehen werden und dürfte allenfalls im Rahmen 
einer Vorprüfung zu den Vorwürfen Stellung nehmen, 
diese abstellen bzw. für Kompensation sorgen, bevor ein 
wirklich unabhängiges Gremium über die Vorwürfe und 
ihre Begründetheit entscheidet, so wie es üblicherweise 
im Strafverfahrensrecht vorgesehen ist.

Die Immunität von OLAF Mitarbeitern begrenzt 
Kontrollmöglichkeiten noch mehr, obwohl in der 
nationalen Justizpraxis Verfahren gegen Polizisten 
hohen Seltenheitswert haben. Gleichwohl ist OLAF 
die einzige ermittelnde Polizeibehörde in Europa, 
deren Mitglieder sich weder zivilrechtlich noch 
strafrechtlich zur Verantwortung ziehen lassen 
müssen. Dies ist im modernen Straf- und Polizeirecht 
ohne Beispiel. Vielmehr erinnert es an die Ausübung 
von Hoheitsrechten in längst vergangenen feudalen 
Staatsstrukturen. Auch eine Verantwortlichkeit nach 

den Staff Regulations, die nur dienstrechtlicher 
Natur sind, ersetzt die Notwendigkeit einer zivil- und 
strafrechtlichen Eigenverantwortung nicht.

Die erforderliche Unabhängigkeit von OLAF 
Mitarbeitern gegenüber sowohl den Mitgliedstaaten 
als auch den Europäischen Behörden und Institutionen 
verlangt eine derartige Freistellung nicht. Auch auf 
nationaler Ebene ist die Unabhängigkeit der Polizei 
nicht durch die überall bestehende Möglichkeit, 
gerichtlich gegen die Beamten und Angestellten 
vorgehen zu können, eingeschränkt. 

Es ist zwar zuzugeben, dass bei OLAF durchaus 
unerwünschter Einfluss sowohl durch nationale wie 
europäische politische Interessen zu befürchten sind. 
Auch wäre eine gerichtliche Kontrolle durch die 
jeweils betroffenen Mitgliedstaaten dysfunktional, 
weil nationale Gerichte ohne Systembruch nicht 
Handlungen Europäischer Behörden und ihrer 
Bediensteter beurteilen dürfen. Wenn aber schon 
die Rechtmäßigkeit von OLAF Ermittlungen vor 
dem EuGH überprüft werden kann, dann ist es 
nicht nachvollziehbar, warum dieses Europäische 
Gericht nicht auch über die strafrechtliche und/oder 
zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Bediensteten 
von OLAF entscheiden können soll.

Die bereits erwähnte gerichtliche Überprüfungen 
der Rechtmäßigkeit von Ermittlungshandlungen von 
OLAF durch den EuGH ex post ist zwar grundsätzlich 
überaus begrüßenswert, erscheint jedoch in zweifacher 
Hinsicht als wenig glücklich und zielführend. Zum einen 
fehlt dem EuGH die spezifische fachliche Nähe zu den 
Problemen strafrechtlicher Ermittlungshandlungen. 
Zum anderen ist es sicher nicht ökonomisch, einen 
Gerichtshof wie den EuGH mit Aufgaben zu belasten, 
die in den kontinentaleuropäischen Systemen 
von der Staatsanwaltschaft bzw. vom einzelnen 
Ermittlungsrichter oder dem Juge des Libertés 
wahrgenommen werden.

Auch würde eine zu schaffende Europäische 
Staatsanwaltschaft gleichsam das Zwischenglied 
zwischen Polizei und Ermittlungsrichter darstellen und 
so den schwierigen Übergang der Befugnisausübung 
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der Innenverwaltung in den Kontrollbereich der 
Justiz weitgehend reibungslos und vor allem 
rechtsstaatlich einwandfrei vonstatten gehen zu lassen. 
Damit wäre der ex ante Schutz vor rechtswidrigen 
Ermittlungshandlungen von OLAF verbessert.

4.	 Zusammenfassung

OLAF fehlt als in Strafverfahren ermittelnder 
Polizeibehörde sowohl (1) ein hinreichender 
und rechtlich geregelter Katalog von 
Ermittlungsbefugnissen, wie auch (2) eine strukturelle 
Einbindung, welche nach rechtsstaatlichen 
Grundsätzen eine Polizeiorganisation benötigt.

Zu (1) 
Die bestehenden Richtlinien, einschließlich der 
neuesten vom 18.09.2013 sind in Hinblick auf die 
rechtliche Etablierung von Ermittlungsinstrumente 
von OLAF unzureichend. Das mindert sowohl 
den erforderlichen Individualrechtsschutz der 
von Ermittlungen betroffenen Personen wie 
auch die Effizienz der Ermittlungen von OLAF 
selbst. Eine entsprechende Verfahrensordnung auf 
europarechtlicher Ebene ist unverzichtbar.

Zu (2)
Eine Polizeiorganisation, die weder einer 
staatsanwaltlichen noch einer ermittlungsrichterlichen 
Kontrolle unterworfen ist, ist nicht nur unvollständig, 
sondern auch ein Fremdkörper im System der 
Gewaltenteilung. Der Weg, Handlungen von OLAF 
direkt und allein gerichtlich über den EuGH zu 
kontrollieren, erscheint als äußerst unpraktikabel. 
Ein Ermittlungsrichter am EuGH sollte eingerichtet 
werden, um bei schweren Grundrechtseingriffen eine 
gerichtliche Prüfung ex ante zu ermöglichen.

In der augenblicklichen, grundsätzlich von effektiven 
Kontrollmechanismen ex ante freien Situation, die 
noch durch die Immunität von OLAF Mitarbeitern 
verschärft wird, genügt OLAF grundsätzlichen 
rechtsstaatlichen Erfordernissen durchaus nicht.
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Die Berichte, Erkenntnisse und 
Schlussfolgerungen des Rechnungshofs 
bezüglich des Betrugsbekämpfungsdienstes 
der Kommission

Michael Bain
Europäischer Rechnungshof, Referatsleiter

Veröffentlichte Berichte 
und Stellungnahmen 
(Auswahl)

Sonderbericht Nr. 8/98
über die mit der 
Betrugsbekämpfung befassten 
Dienststellen der Kommission

Weiterverfolgung des 
Sonderberichts 8/98 – 
veröffentlicht im Jahresbericht 
2010 des Rechnungshofs

Sonderbericht 1/2005
zur Verwaltung des 
Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF)

Sonderbericht 2/2011 – 
Weiterverfolgung des Berichts 
von 2005

Stellungnahme 6/2011 – zu dem 
Vorschlag bezüglich OLAF-
Untersuchungen

▪	 Untersuchung der Arbeitsweise der Einheit für 
die Koordinierung der Betrugsbekämpfung 
(UCLAF)

▪	 Weiterverfolgung der wichtigsten Ergebnisse 
des vorhergehenden Sonderberichts nach 
der Schaffung des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF)

▪	 Untersuchung der Arbeitsweise und 
Verwaltung des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF)

▪	 Umfassende Weiterverfolgung der Ergebnisse 
des Berichts von 2005

▪	 Die letzte einer Reihe von Stellungnahmen, die 
der Rechnungshof bezüglich der Arbeitsweise 
von OLAF und der Betrugsbekämpfung der 
Kommission abgeben hat
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Allgemeine Themen, die sich durch die Berichte ziehen, die auf Arbeiten zwischen 1996 und heute 
basieren: 

•	 Die Betrugsbekämpfungsdienste (UCLAF UND OLAF) haben die Kernaufgabe der Untersu-
chung nicht priorisiert. 

•	 Die schlechte Verwaltung der Akten und uneinheitliche Verfahren führen dazu, dass geöffnete 
Fälle eventuell nicht erfolgreich abgeschlossen werden und Rechte missachtet werden – (ein kom-
plexer multinationaler Rahmen, aber die gewählten Lösungen waren bisher nicht erfolgreich).

•	 Es mangelt weiterhin an einer unabhängigen Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Untersuchungen.

•	 Es bedarf einer Verstärkung der Verfahrensgarantien. Selbst in den jüngsten Vorschlägen für Re-
chtsvorschriften sind die Rechte der befragten Personen nicht vollständig geklärt.

•	 Die Beziehungen zwischen OLAF und dem Überwachungsausschuss sind unzureichend. Die 
Aufgaben und Zuständigkeiten des Überwachungsausschusses müssen geklärt werden. 

•	 Die Behandlung von „internen Fällen“ hat sich als unzulänglich erwiesen. Es müssen klare 
Regeln aufgestellt werden.

  
Die wichtigsten Ergebnisse
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Bedenkt man, wie systematisch viele einzelstaatli-
che Ermittlungsbehörden beim Zusammenstellen 
einer Ermittlungsakte für die Staatsanwaltschaft 
vorgehen müssen, ist schwer vorstellbar, wie 
UCLAF-Akten bei einem einzelstaatlichen Ge-
setzen unterliegenden Fall als Grundlage dienen 
könnten.“

Sonderbericht 8/1998

„Vorbereitung und Follow-up der Untersuchungen 
sind zu häufig in einem rudimentären Stadium ge-
blieben.“ 

Sonderbericht 1/2005

„Die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der laufenden 
Untersuchungen und der Einhaltung der Grun-
drechte der einer Untersuchung unterworfenen 
Personen ist nicht auf unabhängige Weise sicherg-
estellt.”

Sonderbericht 1/2005

„Der rechtliche Rahmen hat seit dem letzten Beri-
cht des Hofes keine Änderung erfahren. Nach 
wie vor besteht keine unabhängige Kontrolle der 
laufenden Untersuchungshandlungen, ebenso 
mangelt es an einer kodifizierten Verfahrensrege-
lung, welche gewährleisten würde, dass die Unter-
suchungshandlungen voraussehbar sind.“                
            

 Sonderbericht 2/2011

„Das Amt sollte Zahl und Geschwindigkeit seiner 
Untersuchungen erhöhen. Zu diesem Zweck sollte 
es der Untersuchungstätigkeit als seiner Kernauf-
gabe anteilsmäßig mehr Zeit widmen.“

Sonderbericht 2/2011

„Es wurde ein Verfahren eingerichtet, wonach der 
Überwachungsausschuss konsultiert werden muss, 
bevor Informationen an die nationalen Justizbe-
hörden weitergeleitet werden, obwohl dadurch 
die Rechte der von Untersuchungen betroffenen 
Personen noch nicht angemessen gewahrt werden 
[…].“

Sonderbericht 2/2011

„Der Hof bedauert allerdings, dass mit dem 
Vorschlag der Kommission das Ziel einer unabhän-
gigen Kontrolle der Rechtmäßigkeit laufender Un-
tersuchungsmaßnahmen nicht erreicht wird.“

Stellungnahme 6/2011

„Der Hof empfiehlt, das Urteil des Gerichts erster 
Instanz von Juli 2008 zu berücksichtigen, demzu-
folge eine wichtige Funktion des Überwachungsau-
sschusses darin besteht, die Rechte der Personen 
zu schützen, die von Untersuchungen des OLAF 
betroffen sind.“

Stellungnahme 6/2011

Ergebnisse der früheren Berichte…
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Praktische Ergebnisse der festgestellten Mängel: 
ein zweischneidiges Schwert 

•	 Das Nichteinhalten der ordnungsgemäßen 
Verfahren hat nicht nur Auswirkungen auf die 
Rechte der Personen, die von Untersuchungen 
des OLAF betroffen sind, sondern hat auch 
direkte Auswirkungen auf den Schutz der fi-
nanziellen Interessen des EU-Haushalts. 

•	 Wenn Fälle verjährt sind, vor der Anhörung 
zurückgewiesen werden oder vor nationalen 
Gerichten verloren wurden, ist die Einforde-
rung der jeweiligen Gelder fast unmöglich. 
Dies hat direkte Auswirkungen auf den EU-
Haushalt und stellt eine Verschwendung der 
knappen Mittel der EU und der Mitgliedsta-
aten dar. 

•	 Wenn Fälle begründet sind und wegen 
schlechter Verfahren verloren werden, werden 
die Betrüger nicht bestraft.
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Marek Kaduczak 
Sekretariat des OLAF-Überwachungsausschusses  

Stärkung der Verfahrensgarantien bei 
OLAF – Was muss in Anbetracht der bisher-
igen Kontrolltätigkeit des Überwachung-
sausschusses getan werden

Gegenwärtiger Rahmen der Überwachung

1.	 Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) wurde gemeinsam mit seinem 
Überwachungsausschuss durch den Beschluss der 
Kommission vom 28. April 1999 eingerichtet1. Mit der 
Verordnung Nr.  883/20132 vom 11.  September 2013 
wurde die Überwachung verstärkt und der Umfang 
genauer festgelegt. Der Überwachungsausschuss 
ist der Garant für die Unabhängigkeit des OLAF. 
Er überwacht dessen Untersuchungstätigkeit durch 
regelmäßige Kontrollen, um eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Untersuchungen sicherzustellen. 
Der Überwachungsausschuss prüft insbesondere, ob 
das OLAF bei seinen Untersuchungen die Grundrechte 
und Verfahrensgarantien einhält und ob die Fälle 
effizient, wirksam, fristgerecht und entsprechend 
den maßgeblichen Vorschriften und rechtlichen 
Bestimmungen bearbeitet werden.

Empfehlungen des Überwachungsausschusses und 
Vorschläge der Kommission 

2.	 In seinem Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012 
(vornehmlich in Anhang 3, Punkt 2) empfiehlt der 
Überwachungsausschuss auf der Grundlage der im 
Rahmen seiner Überwachungstätigkeit festgestellten 
Mängel eine Reihe von Maßnahmen, mit denen die 
Verfahrungsgarantien bei OLAF-Untersuchungen 
gestärkt werden sollen. Im Besonderen empfiehlt der 

Überwachungsausschuss die Einführung transparenter 
und fester Verfahren für die interne Legalitätsprüfung 
und für die unabhängige Prüfung von Beschwerden. 
Darüber hinaus empfiehlt der Überwachungsausschuss, 
die Befugnisse des OLAF bei der Durchführung 
unterschiedlicher Arten administrativer 
Untersuchungen klarzustellen und besteht darauf, mit 
wirksamen Instrumenten ausgestattet zu werden, um 
die Wahrung der Verfahrensgarantien und Grundrechte 
durch das OLAF kontrollieren zu können. 

3.	 Wie dem Meinungsaustausch zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, 
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dem Rechnungshof und dem Überwachungsausschuss 
zur Untersuchungstätigkeit des OLAF zu entnehmen ist, 
kommen alle diese Organe und Einrichtungen zu dem 
Schluss, dass es einer Stärkung der Verfahrensgarantien 
und Legalitätsprüfungen bedarf. 

4.	 Eine solche Stärkung sollte auch im Lichte des 
Vorschlags der Kommission über die Errichtung einer 
Europäischen Staatsanwaltschaft betrachtet werden. 
Die Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft 
käme einem Paradigmenwechsel gleich, da mögliche 
Fälle von Betrug nicht mehr im Rahmen der 
administrativen Untersuchungen des OLAF untersucht 
sondern zum Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen 
europäischer Staatsanwälte würden. Eine solche 
Verlagerung würde zu einer erheblichen Stärkung der 
Verfahrensgarantien für die von den Untersuchungen 
betroffenen Personen führen.

5.	 Auch nach der Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft würde dem OLAF noch eine wichtige 
Aufgabe beim Schutz der EU vor rechtswidrigen 
Handlungen und Unregelmäßigkeiten, die ihre 
finanziellen Interessen beeinträchtigen, zukommen. 
Was den geographischen Zuständigkeitsbereich der 
Europäischen Staatsanwaltschaft anbelangt, besteht 
ein hohes Maß an Unsicherheit. Höchstwahrscheinlich 
wird die Europäische Staatsanwaltschaft durch die 
verstärkte Zusammenarbeit einiger Mitgliedstaaten 
zustande kommen. Die genaue Zahl der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten ist weiterhin unbekannt, doch gilt es 
als fast sicher, dass nicht alle Mitgliedstaaten sich 
beteiligen werden. Es könnte daher sein, dass je nach 
Mitgliedstaat ähnliche Untersuchungen in Zukunft 
von der Europäischen Staatsanwaltschaft und dem 
OLAF parallel durchgeführt werden. Die für OLAF-
Untersuchungen geltenden Verfahrensgarantien 
müssten dann so gestärkt werden, dass sie den künftigen 
Normen der Europäischen Staatsanwaltschaft 
entsprechen.

6.	 Der Überwachungsausschuss begrüßt daher die 
Mitteilung der Kommission Verbesserung der OLAF-
Governance und Stärkung der Verfahrensgarantien bei 
OLAF-Untersuchungen. Der Überwachungsausschuss 
prüft gegenwärtig die möglichen Folgen der darin 

vorgeschlagenen Teillösungen und sieht den 
diesbezüglichen Diskussionen mit den EU-Organen und 
dem OLAF mit Interesse entgegen. Der erste Eindruck 
des Überwachungsausschusses von den Vorschlägen 
ist im Wesentlichen positiv. Allem Anschein werden 
Instrumente vorgesehen, die es ermöglichen, den 
Schutz der Verfahrensgarantien zu verbessern. 
Andererseits sollten einige der in der Mitteilung 
vorgeschlagenen strukturellen Lösungen überdacht 
werden, insbesondere was die Unabhängigkeit des 
OLAF und des Überwachungsausschusses angeht, 
um Kompetenzstreitigkeiten bei der Überwachung 
des OLAF sowie Doppelarbeit und den ineffizienten 
Einsatz von Mitteln zu vermeiden.

Neue Einrichtungen und ihre Zuständigkeiten 

7.	 Momentan prüft der Überwachungsausschuss 
insbesondere die Fragen im Zusammenhang mit dem 
institutionellen Rahmen der von der Kommission 
vorgeschlagenen beiden neuen Stellen und deren 
Zuständigkeitsbereiche. 

8.	 In der Mitteilung wird die Einrichtung einer 
neuen Stelle zur „Kontrolle der Verfahrensgarantien“ 
vorgeschlagen, die „dafür [...] sorgen [sollte], 
dass die bei OLAF-Untersuchungen geltenden 
Verfahrensgarantien eingehalten und die 
Untersuchungen so zügig durchgeführt werden, 
dass unnötige Verzögerungen vermieden werden“. 
Es ist nur schwer nachvollziehbar, wie der 
Kontrollbeauftragte dafür sorgen sollte, dass sich seine 
Arbeit nicht mit der des Überwachungsausschusses 
überschneidet, der weiterhin damit betraut wäre, 
systemische Entwicklungen im Hinblick auf die 
Einhaltung der Verfahrensrechte und angemessene 
Fallbearbeitungsfristen zu überwachen.

9.	 Selbst wenn auf theoretischer 
Ebene eine Unterscheidung zwischen den 
Aufgaben des Kontrollbeauftragten und des 
Überwachungsausschusses möglich sein sollte, 
so haben die praktischen Erfahrungen des 
Überwachungsausschusses gezeigt, dass die 
Überprüfung einzelner Fälle ein unverzichtbares 
Element der Überwachung systemischer Mängel 
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des OLAF darstellt. Somit würde sich die tägliche 
Arbeit der voneinander getrennten Sekretariate beider 
Einrichtungen stark ähneln und in der Prüfung einzelner 
Fallakten unter dem Gesichtspunkt der Wahrung 
der Verfahrensrechte und der Untersuchungsdauer 
bestehen. 

10.	 Bei seinen anhand einzelner Fallbeispiele 
durchgeführten systemischen Analysen könnte der 
Überwachungsausschuss zufällig und sogar ohne 
es zu wissen denselben Fall untersuchen wie der 
Kontrollbeauftragte im Rahmen seiner individuellen 
Überprüfung. Dies könnte nicht nur zu unnötiger 
Doppelarbeit, sondern auch zur Abgabe abweichender 
oder gar gegensätzlicher Empfehlungen an den 
Generaldirektor des OLAF führen.  

11.	 Des Weiteren schlägt die Kommission 
die Einrichtung einer Stelle zur richterlichen 
Überprüfung vor. Der Überprüfungsbeauftragte 
würde Maßnahmen genehmigen, bei denen es zu 
einem besonders starken Eingriff in die Grundrechte 
kommt und die das OLAF in Bezug auf Mitglieder 
von EU- Organen durchführt. Folglich wäre diese 
Person (ebenso wie die des Überprüfungsausschusses 
und des Kontrollbeauftragten) mit der Prüfung der 
Einhaltung der Verfahrens-/Grundrechte betraut 
(wenngleich diese ex ante und nicht ex post erfolgen 
würde).

12.	 Die Befugnisse des Überprüfungsbeauftragten, 
sein rechtzeitiges Eingreifen und die Ansiedlung der 
Stelle innerhalb oder bei der Kommission könnten 
ernsthafte Bedenken bezüglich der Unabhängigkeit 
des OLAF hervorrufen. In Anbetracht der Ansiedlung 
der Stelle des Überprüfungsbeauftragten könnte 
seine Befugnis, im Hinblick auf gegen Mitglieder 
der Kommission aber auch anderer Organe gerichtete 
Untersuchungsmaßnahmen beratend tätig zu werden, 
das interinstitutionelle Gleichgewicht gefährden. 

13.	 Auch was die Stelle des Kontrollbeauftragten 
anbelangt, die ähnlich angesiedelt und vom 
Überwachungsausschuss getrennt wäre, könnte es 
Bedenken hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und - da 
sie über ein eigenständiges Sekretariat mit demselben 

Aufgabenbereich wie derzeit das Sekretariat des 
Überwachungsausschusses verfügen würde - auch 
hinsichtlich ihrer Kostenwirksamkeit geben. 

14.	 Die Schaffung zweier zusätzlicher Stellen 
für die Kontrolle des OLAF, die jedoch vom 
Überwachungsausschuss des OLAF getrennt 
wären, hätte eine Vervielfachung der unabhängigen 
Überwachungsstrukturen zur Folge und würde 
vermutlich zu Verwirrung, Kompetenzstreitigkeiten 
und Doppelarbeit führen. Dies könnte letztendlich 
zulasten der Wirksamkeit der Überwachung des OLAF 
gehen. 

Mögliche Alternativen 

15.	 Der Überwachungsausschuss zieht andere 
Optionen in Betracht, bei denen die von der Kommission 
vorgeschlagenen nützlichen Instrumente erhalten 
blieben, jedoch gleichzeitig in eine umfassende und 
wirksame Überwachungsstruktur eingebettet würden. 

16.	 Damit das in der Mitteilung formulierte 
wichtige Ziel einer Stärkung der Verfahrensgarantien 
bei OLAF-Untersuchungen erreicht wird, sollte 
der Kontrollbeauftragte Teil eines erweiterten 
Überwachungsausschusses sein. Dadurch würde seine 
Unabhängigkeit gestärkt, und er könnte vom Fachwissen 
profitieren, über das der Überwachungsausschuss 
und dessen Sekretariat aufgrund ihrer langjährigen 
Erfahrung mit der Prüfung der Einhaltung der 
Verfahrensgarantien bei OLAF verfügen. Dies 
würde eine stärkere und effizientere Gesamtstruktur 
ergeben und Synergien bewirken. Mit einem 
gemeinsamen Sekretariat würde für Einheitlichkeit 
gesorgt, größenbedingte Kosteneinsparungen würden 
ermöglicht und es ließe sich Doppelarbeit vermeiden.

17.	 Was die Stelle zur richterlichen Überprüfung 
anbelangt, so könnte diese theoretisch ebenfalls an einen 
erweiterten Überwachungsausschuss angegliedert 
werden. So könnte sich der Überprüfungsbeauftragte 
das Wissen und die unabhängigen Ressourcen der 
bereits bestehenden Struktur zunutze machen. Auf 
der anderen Seite würde der Überwachungsausschuss 
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bzw. die Kommission, je nachdem, an welche 
Einrichtung die Stelle zur richterlichen Überprüfung 
angegliedert ist, dadurch in den Entscheidungsprozess 
bei OLAF hineingezogen, was eine Gefahr für die 
Unabhängigkeit des OLAF darstellen könnte. 

18.	 Es erscheint daher logischer, die Stelle 
zur richterlichen Überprüfung in einer besonderen 
Abteilung für den Justizbereich innerhalb des OLAF 
unterzubringen, und sie, wie bereits früher der Fall, 
mit nationalen Richtern zu besetzen. Diese könnten 
den Generaldirektor – ohne die Unabhängigkeit 
des OLAF zu gefährden (wie es bei einer externen 
Einrichtung der Fall sein könnte) – durch eine 
unabhängige und formelle Vorab-Rechtsberatung zu 
Untersuchungsmaßnahmen, die mit einem besonders 
starken Eingriff in die Grundrechte einhergehen, und 
sonstigen Maßnahmen, bei denen die Einhaltung 
bestimmter nationaler Bestimmungen erforderlich 
ist, dank ihrer Unterbringung beim OLAF zügig 
unterstützen. Der Überwachungsausschuss würde die 
richterlichen Empfehlungen an den Generaldirektor 
und dessen anschließende Entscheidungen weiterhin 
rückwirkend kontrollieren, um einerseits die 
Unabhängigkeit des OLAF und andererseits die 
Achtung der Verfahrensrechte der betroffenen 
Personen sicherzustellen. 

19.	 In Anbetracht seiner bisherigen 
Überwachungstätigkeit unterstützt der 
Überwachungsausschuss den Vorschlag der 
Kommission für eine Stärkung der Verfahrensgarantien 
bei OLAF-Untersuchungen. Er ist besonders 
begrüßenswert, da der Überwachungsausschuss 
OLAF-Fälle seit der Reform des OLAF nicht mehr 
noch vor ihrer Übermittlung an die nationalen 
Justizbehörden in Bezug auf die Achtung der 
Grundrechte und Verfahrensgarantien prüfen kann, 
wobei diese Prüfung vom Gerichtshof als wichtige 
Garantie für die betroffenen Personen angesehen 
wurde. Die verbesserte Überwachungsstruktur 
muss leistungsfähig und effizient sein. Der 
Überwachungsausschuss sieht dem bevorstehenden 
Meinungsaustausch zwischen den EU-Organen im 
Rahmen der neuen OLAF-Verordnung, bei dem die 
Ausarbeitung optimaler und mehrheitlich unterstützter 

legislativer Lösungen im Mittelpunkt stehen könnten, 
mit Interesse entgegen.

__________________________________
1	  Beschluss der Kommission vom 28. April 1999 zur Errichtung 
des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), 1999/352/
EG, EGKS, Euratom (ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 20), kürzlich 
geändert durch den Beschluss der Kommission vom 27. September 
2013, 2013/478/EU (ABl. L 257 vom 28.9.2013, S. 19).

2	 Verordnung (EU, Euratom) Nr.  883/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11.  September 2013 über die 
Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, 
S. 1).
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Offen gesagt bin ich durch die Beiträge unserer 
verehrten Gäste beunruhigt. Angesichts ihrer 
Ausführungen, erscheint es mir sogar noch wichtiger, 
die Mechanismen und Bestimmungen der OLAF-
Verordnung zu stärken, um die Rechte von betroffenen 
Personen zu schützen. Die Achtung der Grundrechte 
und Verfahrensgarantien ist der Schlüssel zu einer 
wirksamen Arbeit des OLAF, und hier sollte es keinen 
Spielraum für Rechtslücken geben – zum Wohl der 
betroffenen Personen und zum Wohle des OLAF. 

Vor diesem Hintergrund bedauere ich es zutiefst, 
dass wir die erforderliche Mehrheit zur Aufnahme 
meiner Änderungsanträge in den vorgeschlagenen 
Kompromiss zwischen Parlament und Kommission im 
Juli 2013 im Parlament um eine Stimme verpasst haben. 
Meine Änderungsanträge enthielten Bestimmungen 
zu Legalitätsprüfungen bei Untersuchungen und zur 
Einrichtung eines stärkeren und unabhängigeren 
Überwachungsausschusses. 

Nachdem ich die Ausführungen von Professor 
Kühne über das Thema „Guidelines on Investigation 
Procedures for OLAF Staff“ (Leitlinien für 
Ermittlungsverfahren für OLAF-Mitarbeiter) gehört 
habe, bin ich überzeugt, dass der Rechtscharakter dieser 
Leitlinien als einzige interne Verwaltungsanweisungen 
angesichts der Schlüsselfunktion, die sie für die 
Arbeit des Amts haben, einfach nicht ausreichen. Sie 
lösen weder das Hauptproblem, dass durch die vom 
Generaldirektor angenommenen Leitlinien keine 
gesetzlichen Befugnisse oder Privilegien für Dritte 

eingeräumt werden, noch liefern sie eine ausreichende 
Rechtfertigung für einen Eingriff in die Rechte Dritter. 
In meinen Änderungsanträgen war die Annahme 
dieser Leitlinien als delegierter Rechtsakt vorgesehen, 
um ihren Rechtsstatus zu erweitern. 

In der Zukunft wird es einige interessante Debatten 
geben. Im jüngsten Vorschlag der Kommission 
zur Änderung der Rechtsgrundlage von OLAF, 
den sie mit ihrem Vorschlag über die Einrichtung 
einer Europäischen Staatsanwaltschaft vorgelegt 
hat, ist die Einrichtung eines sogenannten 
„Kontrollbeauftragten für Verfahrensgarantien“ 
sowie einer Stelle zur gerichtlichen Überprüfung 
vorgesehen. Die Zuständigkeiten dieser beiden 
Stellen überschneiden sich nach dem Vorschlag der 

Anmerkungen zum Thema – „OLAF und die 
Rechte von betroffenen Personen“ 
Ingeborg Gräßle, MdEP 
Berichterstatterin des Europäischen Parlaments für die OLAF-Verordnung 

Schlussfolgerungen 
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Kommission mit den Zuständigkeiten des OLAF-
Überwachungsausschusses. Außerdem würde 
sich damit die Frage nach der Unabhängigkeit des 
OLAF stellen. Daher kann ich die Ansicht des 
Überwachungsausschusses sehr gut nachvollziehen, 
dass die Wirksamkeit und Effizienz der Überwachung, 
vor allem in Bezug auf Verfahrensgarantien und 
Grundrechte, beeinträchtigt würden.

Kurzfristig gibt es jedoch nach wie vor ein Problem. 
Im Jahr 2011, als der derzeitige OLAF-Generaldirektor 
sein Amt übernahm, tauchten während der Dalli-Affäre 
erste Schwierigkeiten im Zusammenhang mit seiner 
Amtsauffassung auf. Der Überwachungsausschuss 
berichtete in seiner Stellungnahme 2/2012 (der 
Verfasser war Richter) an die Organe über erhebliche 
Rechtsverstöße (z.  B. rechtswidrige Aufzeichnung 
eines Telefonats, rechtswidrige Durchsuchungen, 
rechtswidrige Zeugenvernehmungen), über 
Verletzungen der internen Geschäftsordnung, 
schlampiges Vorgehen bei Untersuchungen und die 
bewusste Umgehung der Überwachungsinstanz. 
Der Generaldirektor des OLAF war Teil des Teams, 
das sich so verhalten hatte. Das Parlament erfuhr 
bei einer Gerichtsverhandlung in Malta, dass der 
Generaldirektor des OLAF auch wichtige ethische 
Regeln und rechtliche/administrative Grundsätze 
sowohl während als auch nach seinem Gespräch mit 
einer Zeugin in Portugal verletzt haben könnte. Genau 
betrachtet scheint die gesamte Dalli-Untersuchung von 
einem offensichtlich voreingenommenen, fehlerhaften 
– und teilweise in höchstem Maße unethischen – 
Verhalten des Generaldirektors selbst überschattet zu 
sein.

Diese Mängel wurden vom Überwachungsausschuss 
aufgedeckt, in den maltesischen Gerichten erwähnt, 
wurden von führenden Polizeibeamten in Malta 
bestätigt und sind im öffentlich zugänglichen OLAF-
Bericht nachzulesen. Es erscheint geradezu grotesk, 
dass der OLAF-Generaldirektor noch immer im Amt ist. 
Der Fall verlagerte sich nicht, wie der Generaldirektor 
in einem Zeitungsartikel schrieb, von einem Gericht 
in die politische Arena des Europäischen Parlaments. 
Nicht der untersuchte Fall wird im Parlament diskutiert, 
sondern das Versagen des OLAF.

Die politische Aufarbeitung der Fehler des OLAF ist in 
unserer angesehenen Demokratie besonders wichtig, 
insbesondere wenn der Überwachungsausschuss von 
OLAF selbst die rote Fahne hisst! Es gibt ein Gesetz, 
und der Generaldirektor hat es zu achten. Genau das 
hat ihm das Parlament immer wieder gesagt.

Kurzum, die Enthüllungen rund um die 
Untersuchungen des OLAF, die im Oktober 2012 zum 
Amtsverlust von Kommissar John Dalli führten, haben 
gezeigt, dass die Einstellung und Auffassung des 
OLAF-Generaldirektors zu seinem Amt von zentraler 
Bedeutung für die Arbeit des OLAF ist. Die Einstellung 
und Auffassung des derzeitigen Generaldirektors ist 
inakzeptabel und sie führt dazu, dass die erfolgreiche 
Schaffung des OLAF und die Verbesserung seiner 
Arbeit bis 2011, wieder zunichte gemacht werden. 
Die Entlassung des Generaldirektors aus seinem 
belastenden Amt ist daher der erste Schritt auf dem 
Weg zu einer größeren Achtung der Verfahrensrechte 
und Grundrechte von betroffenen Personen. Die EVP 
unterstützt diese Forderung.
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Die EVP-Fraktion ist für die in dieser Veröffentlichung geäußerten Meinungen nicht verantwortlich



34

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

Anhänge



35

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 230/122.7.98

I

(Mitteilungen)

RECHNUNGSHOF

SONDERBERICHT Nr. 8/98

über die mit der Betrugsbekämpfung befaßten Dienststellen der Kommission, insbesondere die
Einheit für die Koordinierung der Betrugsbekämpfung UCLAF (Unité de coordination de la

lutte anti-fraude), zusammen mit den Antworten der Kommission

(vorgelegt gemäß Artikel 188c Absatz 4 Unterabsatz 2 des EG-Vertrages)

(98/C 230/01)

INHALTSVERZEICHNIS

Ziffern Seite

1. EINLEITUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 — 1.12 2

Prüfungsumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 2

Wichtigste Feststellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 — 1.12 2

2. ORGANISATION DER BETRUGSBEKÄMPFUNG INNERHALB DER KOM-
MISSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 — 2.34 3

Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 — 2.12 3

Betrugsprävention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13—2.19 5

Verteilung der Zuständigkeiten: Das Mandat der UCLAF . . . . . . . . . . . . . . . 2.20—2.25 6

Sicherheitsmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.26—2.32 7

Interne behördliche Ermittlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.33—2.34 7

3. AUFBAU DER UCLAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 — 3.37 8

Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 — 3.18 8

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.19—3.27 11

Informations- und „Intelligence“-Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.28—3.37 13

4. FINANZIELLE ÜBERWACHUNG UND WIEDEREINZIEHUNG. . . . . . . . . . . 4.1 —4.21 15

Allgemeiner Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 —4.5 15

Traditionelle Eigenmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6 —4.9 15

EAGFL, Abteilung Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10—4.11 16

Verbesserung der Rechtslage im Agrarbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12—4.14 16

Strukturfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.15—4.21 17



36

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

DE Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenC 230/2 22.7.98

Ziffern Seite
5. ZUVERLÄSSIGKEIT DER IM JAHRESBERICHT ZUR BETRUGSBEKÄMP-

FUNG ENTHALTENEN ANGABEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 — 5.11 18

Vorgelegte Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 —5.3 18

Zuverlässigkeit der Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 — 5.11 18

6. KORRUPTION UND DIENSTVERGEHEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 — 6.13 20

Bekämpfung der Korruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 —6.2 20

Zuweisung der Zuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 —6.4 20

Fehlen eindeutiger Leitlinien für behördliche Ermittlungen . . . . . . . . . . . . . . 6.5 —6.7 20

Durchsetzung einer „Null-Toleranz“-Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.8 — 6.10 21

Festgestellte Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.11—6.13 21

7. SCHLUSSFOLGERUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 —7.7 22

ANHÄNGE I—IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Antworten der Kommission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1. EINLEITUNG

Prüfungsumfang

1.1. Anfang 1997 beschloß der Hof, die mit der
Betrugsbekämpfung befaßten Stellen der Kommission,
insbesondere die Einheit für die Koordinierung der
Betrugsbekämpfung UCLAF (Unité de coordination de la
lutte antifraude), zu prüfen. Bislang umfaßte die Prüfung
eine Bewertung der zur Schaffung eines entsprechenden
Rechts-, Organisations- und Verwaltungsrahmens, der die
erfolgreiche Tätigkeit der UCLAF gewährleisten soll,
getroffenen Maßnahmen sowie eine Beurteilung der Effi-
zienz der UCLAF auf der Grundlage einer Untersuchung
aller ihrer Referate, Erhebungen im Vereinigten König-
reich und den Niederlanden (1) und eine allgemeine Über-
prüfung der Betrugsbekämpfungszuständigkeiten des Si-
cherheitsbüros, der GD XIX und der GD XX.

Wichtigste Feststellungen

1.2. Insbesondere seit 1990 unternimmt die Kommis-
sion in ihrem Kampf gegen den Betrug große Anstrengun-
gen. Dies führte zu einer Verbesserung der rechtlichen
und administrativen Rahmenbedingungen in diesem
Bereich (siehe Ziffern 2.4—2.6). Die im Rahmen der
dritten Säule geschlossenen Übereinkommen und Proto-
kolle wurden jedoch noch nicht ratifiziert (siehe Ziffer
2.11).

(1) Gemäß dem Rechts- und Verwaltungsrahmen sind in erster
Linie die Mitgliedstaaten für die Bekämpfung von Betrüge-
reien zum Nachteil der finanziellen Interessen der Gemein-
schaft zuständig (siehe Kapitel 2). Deshalb wurden in diese
Prüfungsaufgabe Kontrollen auf einzelstaatlicher Ebene ein-
gebaut.

1.3. Innerhalb der Kommission wurde eine Stelle für
die Betrugsbekämpfung eingerichtet (siehe Ziffern
2.20—2.23). Dennoch sind die organisatorischen Rege-
lungen (einschließlich jener in bezug auf die Mitglied-
staaten) nicht immer eindeutig, häufig sogar kompliziert
und schwerfällig (siehe Ziffer 2.34, Tabelle 1, Ziffern
3.21—3.23 und 3.35—3.36). Außerdem werden die
Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren oft nicht korrekt
durchgeführt (siehe Ziffern 2.28—2.32).

1.4. Die UCLAF erhielt weiterreichende Aufgaben,
mehr Befugnisse und mehr Personal. Der Anteil der
Zeitbediensteten am Gesamtpersonal liegt bei etwa 50%,
was innerhalb der Dienststelle zu mangelhafter Kontinu-
ität führt (siehe Ziffern 3.2—3.4).

1.5. Die Datenbanken der UCLAF waren weder voll
einsatzfähig noch wirklich effektiv (siehe Ziffern
3.29—3.33). Sie wurden kaum abgefragt, und die in drei
der vier operationellen Referate der UCLAF vorhandenen
Daten stimmten nicht mit denen in der PRE-IRENE-
Datenbank überein (siehe Ziffern 3.8—3.10).

1.6. Die Management-Informationen waren für eine
effektive Verwaltung der großen Anzahl an Fällen, mit
denen die UCLAF befaßt ist, unzureichend (siehe Zif-
fern 3.10—3.12). Darüber hinaus ist das Fehlen einheit-
licher Methoden bei Dokumentation und Verwaltung der
Akten als schwerwiegender Mangel einzustufen (siehe
Ziffern 3.13—3.18).

1.7. Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaa-
ten und der Kommission wird durch die Art der Hand-
habung der Vorrechte und Befreiungen des Personals der
Europäischen Union erschwert (siehe Ziffern 3.24—3.26).
Zudem hat die UCLAF bei ihren Überprüfungen in den
Mitgliedstaaten aufgrund der innerstaatlichen Gesetzge-
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bung mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen (siehe Zif-
fern 3.2—3.23).

1.8. Die Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter
Beträge wird durch die unvollständige Erfassung der
Daten über wiedereingezogene Beträge behindert (siehe
Ziffern 4.3—4.5). Außerdem halten sich die Mitgliedstaa-
ten nicht streng an ihre Verpflichtung, sämtliche diesbe-
züglichen Informationen an die Kommission weiterzulei-
ten (siehe Ziffern 4.6, 4.7, 4.11, 4.19, 4.20).

1.9. Hier sei darauf verwiesen, daß für den EAGFL,
Abteilung Garantie, Rechtsvorschriften zur Einführung
einer sogenannten „Schwarzen Liste“ angenommen wur-
den. Die bisher erzielten Ergebnisse sind enttäuschend
(siehe Ziffern 4.12—4.14).

1.10. Im Rahmen der Betrugsbekämpfung wurden eine
Reihe von Präventivmaßnahmen getroffen (siehe Ziffern
2.13—2.15, 2.19). Bei der von der Gemeinsamen For-
schungsstelle (GFS) durchgeführten Studie zur Risikoana-
lyse kam es jedoch zu großen Verzögerungen, und nur ein
Teil der geplanten Bereiche konnte tatsächlich abgedeckt
werden (siehe Ziffern 2.16—2.18).

1.11. Teilweise sind die im von der Kommission veröf-
fentlichten Jahresbericht zur Betrugsbekämpfung ange-
führten Daten über Betrugsfälle unvollständig und daher
irreführend (siehe Ziffern 5.4—5.11).

1.12. Verfahren und Zuständigkeiten bei der Bekämp-
fung der internen Korruption und der Dienstvergehen
sind unklar und unvollständig (siehe Ziffern 6.3,
6.11—6.13). Es gibt vor allem auch keine klaren Leitli-
nien für Ermittlungen (siehe Ziffern 6.5—6.7) und keine
eindeutige Politik (wie z. B. eine „Null-Toleranz“-Politik)
(siehe Ziffern 6.8—6.9). Bei Korruptionsverdacht gegen
Mitarbeiter der Europäischen Union wird mit der Aufhe-
bung der Immunität viel zu lange gezögert (siehe Ziffer
6.10).

2. ORGANISATION DER BETRUGSBEKÄMPFUNG
INNERHALB DER KOMMISSION

Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission

2.1. Die Organisation der Betrugsbekämpfung inner-
halb der Kommission und die dafür zur Verfügung
gestellten Mittel durchliefen mehrere Entwicklungspha-
sen.

2.2. In einer ersten Phase richtete die Kommission
innerhalb einiger GD (insbesondere VI, XX und XXI) für
die Betrugsbekämpfung zuständige Verwaltungseinheiten
ein. In einem zweiten Schritt beschloß die Kommission
1987(2), im Generalsekretariat eine zentrale Koordinie-
rungseinheit (Einheit für die Koordinierung der Betrugs-
bekämpfung UCLAF (Unité de coordination de la
lutte antifraude) einzurichten sowie in den einzelnen

(2) KOM(87) 572 endg.

GD Betrugsbekämpfungseinheiten zu schaffen. Am An-
fang dieser zweiten Phase hatte die UCLAF zehn Beamte
zur Verfügung (5 davon aus der Laufbahngruppe A), die
einem Direktor unterstellt waren. Die Zuteilung weiterer
Mitarbeiter an die operationellen Dienste und die UCLAF
war geplant.

2.3. Die dritte Phase begann Ende 1994 und war
gekennzeichnet durch eine klare Unterscheidung zwischen
der Konzeption und Ausführung einer gemeinsamen Poli-
tik und der Sammlung von Informationen, Durchführung
von Kontrollen und Anregung von Abhilfemaßnahmen,
dort wo die finanziellen Interessen der Gemeinschaft
gefährdet waren. Die Kommission beschloß, die Zustän-
digkeiten der verschiedenen GD auf dem Gebiet der
Betrugsbekämpfung auf die UCLAF zu übertragen, um
diesen Bereich so weitgehend zu zentralisieren (3) (siehe
Ziffer 2.5). Daher wurden der UCLAF auch bedeutende
personelle Mittel und der Großteil der Haushaltsbefugnis
übertragen (detaillierte Angaben zur finanziellen Situation
sind Anhang II zu entnehmen).

2.4. Parallel zu dieser Entwicklung wurde der Binnen-
markt vollendet, und der Vertrag über die Europäische
Union (EUV) trat in Kraft. Dementsprechend erarbeitete
die Kommission 1994 eine neue, auf 4 Hauptachsen
basierende Betrugsbekämpfungsstrategie:

— Präsenz vor Ort,

— engere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten,

— Verbesserung des Gemeinschaftsrechts,

— Harmonisierung der einzelstaatlichen Strafrechtsord-
nungen (4).

2.5. Die Kommission legt jährlich ein Arbeitspro-
gramm zur Weiterführung ihrer Betrugsbekämpfungsstra-
tegie vor (5), das nicht nur für die UCLAF, sondern für
alle in diesem Bereich zuständigen Dienststellen verbind-
lich ist (siehe Ziffern 2.20—2.24). Im Arbeitsprogramm
1997/1998 legt die Kommission dar, daß eine Intensivie-
rung der „Arbeit vor Ort“ und die Fortsetzung der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Mitglied-
staaten vorgesehen sind. Folgende Schwerpunkte werden
festgelegt:

— Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten; (die Kommis-
sion ist der Ansicht, daß die Konzentration auf die
größten grenzübergreifenden Fälle am effizientesten
ist);

— Wiedereinziehung der betroffenen Beträge; (die Kom-
mission will die Überwachungsmaßnahmen verstär-
ken);

(3) SEK(95) 249. Es sei darauf hingewiesen, daß die UCLAF
neben ihren Erhebungen auch weitere Zuständigkeiten wahr-
nimmt (siehe Ziffer 2.20).

(4) KOM(94) 92 endg.
(5) Das Arbeitsprogramm 1997/98 der Kommission zum Schutz

der finanziellen Interessen der Gemeinschaft und zur Betrugs-
bekämpfung (KOM(97) 199) enthält auch eine kurze Bewer-
tung der seit 1994 erzielten Ergebnisse.
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— Betrugsprävention durch die Verbesserung der Sy-
steme und Rechtsvorschriften;

— Betonung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für
die ordnungsgemäße Verwaltung des Eigenmittelsy-
stems;

— die mögliche Schaffung eines „Rechtsraums für den
Schutz der finanziellen Interessen der Union“, in dem
die Sanktionen für Straftaten zum Nachteil des
Gemeinschaftshaushalts harmonisiert werden sollen;

— Vorbereitung der Erweiterung durch Ausbau der
Beziehungen mit den beitrittswilligen Ländern.

Der Hof hat die Mitteilung der Kommission vom 18. No-
vember 1997 über ein „Gezielteres Vorgehen gegen fach-
liche Unzulänglichkeiten, finanzielle Unregelmäßigkeiten,
Betrug und Korruption“, (SEK(97) 2182/2), zur Kenntnis
genommen. Im ersten Teil dieser Mitteilung werden die
derzeitigen Gegebenheiten innerhalb der Kommission
beschrieben, die sich — wie aus dem vorliegenden Bericht
hervorgeht — auch mit dem Eindruck des Hofes decken.
Im zweiten Teil werden Maßnahmen zur Behebung der
Schwachstellen in der derzeit gegebenen Situation vorge-
schlagen. Der Hof begrüßt zwar die in dieser Mitteilung
enthaltenen Anregungen, kann aber im Moment die Wir-
kung dieser Vorschläge nicht bewerten. Ein vom Rat
angenommener Aktionsplan(6) enthält detaillierte Emp-
fehlungen für die weitere Vorgangsweise auf diesem
Gebiet.

2.6. Für eine effizientere Präsenz der UCLAF „vor
Ort“ zu sorgen, fällt eindeutig in den Zuständigkeitsbe-
reich der Kommission. Wie die UCLAF ihre Aufgaben
ausführt, wird anhand einzelner Aspekte in Kapitel 3
dieses Berichts beleuchtet. Auch die Initiative zur Verbes-
serung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften liegt bei
der Kommission, obwohl einschneidende Veränderungen
wahrscheinlich Maßnahmen seitens des Rates und des
Parlaments erfordern. Die in diesem Bereich von der
Kommission erzielten Fortschritte sind nicht Gegenstand
des vorliegenden Berichts. Sowohl die Kommission als
auch die Mitgliedstaaten müssen zu einer engeren Zusam-
menarbeit bei der Ermittlung von Betrug und Unregelmä-
ßigkeiten und bei der Wiedereinziehung von zu Unrecht
gezahlten Beträgen beitragen; gewisse Maßnahmen kön-
nen im Wege von Rechtsvorschriften im Rahmen der
ersten Säule des Vertrages getroffen werden. Die Fort-
schritte der UCLAF bei der finanziellen Überwachung
und den Maßnahmen zur Wiedereinziehung kommen in
Kapitel 4 dieses Berichts zur Sprache. Für die Harmoni-
sierung der Strafrechtsordnungen in den einzelnen Mit-
gliedstaaten bedarf es Maßnahmen aller einzelstaatlichen
Regierungen im Bereich der dritten Säule des Vertrages.

2.7. Da es kein gemeinsames Strafrecht gibt, regeln
Rechtsakte im Rahmen der ersten oder dritten Säule der
Union die Bekämpfung von Betrug (und Korruption) zum
Nachteil der Gemeinschaftsfinanzen. Tatsächlich be-

(6) ABl. C 251 vom 15.8.1997.

stimmt Artikel 209a des EG-Vertrages, daß die Mitglied-
staaten zur Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen
die finanziellen Interessen der Gemeinschaft richten, die
gleichen Maßnahmen ergreifen, die sie auch zur Bekämp-
fung von Betrügereien ergreifen, die sich gegen ihre
eigenen finanziellen Interessen richten. Diese Verpflich-
tung fällt eindeutig in den Bereich der ersten Säule.

2.8. Da die Aufdeckung und Verfolgung der Betrugs-
delikte aber strafrechtliche Zuständigkeiten und Befug-
nisse voraussetzt, wurde die Auffassung vertreten, daß
zur Erfüllung ebendieser Verpflichtung auf klassische
Instrumente des internationalen Rechts zurückgegriffen
werden müsse, und zwar auf Übereinkommen, die natur-
gemäß unter die dritte Säule fallen. Rechtsakte der
Gemeinschaft können keine strafrechtlichen Sanktionen
vorsehen. Aber sie decken mit dem allgemeinen Begriff
„Unregelmäßigkeit“ sowohl eine vorsätzliche (also betrü-
gerische) als auch eine fahrlässige Verletzung des Gemein-
schaftsrechts ab; die Rechtsakte sehen verwaltungsrecht-
liche Sanktionen und erweiterte Kontroll- und Überprü-
fungsbefugnisse der Kommission zur Aufdeckung solcher
Unregelmäßigkeiten vor. 

2.9. Im Rahmen der ersten Säule bestehen zwar
gewisse Regelungen zur Betrugsbekämpfung, eine Defini-
tion des Tatbestandes des Betrugs findet sich aber im
Bereich der dritten Säule: Am 26. Juli 1995 erließ der Rat
einen Rechtsakt über die Ausarbeitung des Übereinkom-
mens über den Schutz der finanziellen Interessen der
Europäischen Gemeinschaften (7). Für die Zwecke dieses
Übereinkommens umfaßt der Tatbestand des Betrugs zum
Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften:

a) im Zusammenhang mit Ausgaben jede vorsätzliche
Handlung oder Unterlassung betreffend die Verwen-
dung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvoll-
ständiger Erklärungen oder Unterlagen mit der Folge,
daß Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der Euro-
päischen Gemeinschaften oder aus den Haushalten,
die von den Europäischen Gemeinschaften oder in
deren Auftrag verwaltet werden, unrechtmäßig
erlangt oder zurückbehalten werden; das Verschwei-
gen einer Information unter Verletzung einer spezifi-
schen Pflicht mit derselben Folge; die mißbräuchliche
Verwendung solcher Mittel zu anderen Zwecken als
denen, für die sie ursprünglich gewährt worden sind;

b) im Zusammenhang mit Einnahmen jede vorsätzliche
Handlung oder Unterlassung betreffend die Verwen-
dung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvoll-
ständiger Erklärungen oder Unterlagen mit der Folge,
daß Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der Euro-
päischen Gemeinschaften oder aus den Haushalten,
die von den Europäischen Gemeinschaften oder in
deren Auftrag verwaltet werden, rechtswidrig vermin-
dert werden; das Verschweigen einer Information
unter Verletzung einer spezifischen Pflicht mit dersel-
ben Folge; die mißbräuchliche Verwendung eines
rechtmäßig erlangten Vorteils mit derselben Folge.

(7) ABl. C 316 vom 27.11.1995.



39

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 230/522.7.98

2.10. Es ist darauf hinzuweisen, daß Artikel 209a im
neuen Vertrag von Amsterdam erweitert wird und nun-
mehr festlegt, daß die Maßnahmen zur Bekämpfung von
Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der
Gemeinschaft richten, insbesondere „. . .abschreckend
sind und in den Mitgliedstaaten einen effektiven Schutz
bewirken“. Darüber hinaus sieht die Neufassung dieses
Artikels folgendes vor: „Zur Gewährleistung eines effekti-
ven und gleichwertigen Schutzes in den Mitgliedstaaten
beschließt der Rat (. . .) nach Anhörung des Rechnungs-
hofs die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung und
Bekämpfung von Betrügereien (. . .). Die Anwendung des
Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihre Strafrechtspflege
bleiben von diesen Maßnahmen unberührt.“ Das könnte
auch eine Weichenstellung für eine Gemeinschaftsaktion
zur Abstimmung der einzelstaatlichen Strafrechtsordnun-
gen sein, unbeschadet der ausschließlichen Zuständigkeit
der Mitgliedstaaten in diesem Bereich. Verwaltungsrecht-
liche Sanktionen wären zu einem späteren Zeitpunkt
auszuarbeiten.

2.11. Die Aktivitäten im Rahmen der dritten Säule
führten dazu, daß der Rat im Zeitraum 1995—1997 zwei
Übereinkommen und zwei Protokolle angenommen hat
(eines der Übereinkommen wurde in Ziffer 2.9 erwähnt).
Doch dieses Regelwerk wird erst nach Ratifizierung
durch alle 15 Mitgliedstaaten wirksam, was bisher noch
in keinem einzigen Mitgliedstaat geschehen ist. Die der-
zeit geltenden Regelungen für die Zusammenarbeit der
Justizbehörden gehen noch immer auf Bestimmungen des
internationalen Rechts aus den 50er Jahren zurück, als
Europa weder über gemeinsame Organe noch von einem
gemeinsamen Haushalt abgedeckte Politiken verfügte, als
Handels- und Kapitalströme einen Bruchteil ihres heuti-
gen Umfangs ausmachten und Wirtschaftsdelikte von
Einzelpersonen oder Banden begangen wurden und nicht,
wie dies heute der Fall ist, von international organisierten
Gruppen, die nach außen den Schein der Legalität auf-
rechterhalten können (8).

2.12. Abgesehen davon müßte, selbst wenn all diese
Regelungen kurzfristig ratifiziert würden, noch immer
eine Reihe von Maßnahmen getroffen werden, um eine
stabilere Rechtsgrundlage für die Betrugsbekämpfungspo-
litik zu schaffen. Die Diskontinuität bei Strafverfolgungs-
maßnahmen und die Unterschiedlichkeit der Rechtssy-
steme der einzelnen Mitgliedstaaten, insbesondere hin-
sichtlich der Härte und Art der Strafe, stehen der wirksa-
men Betrugsbekämpfung im Wege (9). Es bedarf einer
radikalen Antwort auf die zwar weithin beklagte aber
noch immer allseits hingenommene absurde Praxis,
unsere Grenzen für kriminelle Elemente weit zu öffnen
und sie im Gegenzug für die mit der Verbrechensbekämp-
fung befaßten Stellen zu schließen, auch auf die Gefahr

(8) Siehe „Fraud without frontiers“, Studie im Auftrag der
Europäischen Kommission (Task-force „Zusammenarbeit in
den Bereichen Justiz und Inneres“, Referat „Zusammenarbeit
der Justizbehörden“) über den internationalen Betrug inner-
halb der Europäischen Union, erstellt von Deloitte & Touche
European and International Fraud Group, 1997.

(9) Siehe Abschlußbericht „Incompatibilités entre systèmes juridi-
ques et mesures d’harmonisation“. In: Seminar on the Legal
Protection of the Financial Interests of the Community,
Brussels, November 1993, Oak Tree Press, Dublin 1994.

hin, daß unsere Länder zu sicheren Häfen für Kriminelle
verkommen(10).

Betrugsprävention

SEM 2000

2.13. Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten hat die
Kommission ein umfassendes Drei-Phasen-Programm mit
der Bezeichnung „SEM 2000“ (SEM steht für „Sound
and Efficient Management“ = Effizientes Finanzmanage-
ment) in Angriff genommen, um die Verwaltung der
Haushaltsmittel effizienter zu gestalten. In den ersten
zwei Phasen sollte die Kommission ihre interne Finanz-
verwaltung verbessern. Die dritte Phase zielt auf eine
bessere Bewirtschaftung der Gemeinschaftsmittel durch
die Mitgliedstaaten ab.

Betrugssicherheit von Rechtsvorschriften

2.14. In diesem Zusammenhang traf die Kommission
im Jahr 1996 interne Maßnahmen mit dem Ziel, die
Rechtsvorschriften und Entscheidungen mit direkten oder
indirekten finanziellen Auswirkungen betrugssicher zu
gestalten (11). Die Vielschichtigkeit und Undurchsichtigkeit
zahlreicher bestehender gemeinschaftlicher Rechtsvor-
schriften sind ein Grund für die besonders hohe Betrugs-
anfälligkeit des Gemeinschaftshaushalts. Die nötigen
Änderungen werden sich nur mit konsequentem Bemühen
langfristig erreichen lassen.

Frühwarnsystem im Bereich der Direktausgaben

2.15. Im Juli 1997 startete die Kommission ein Projekt
zur Einführung eines Frühwarnsystems über verwaltungs-
technische Mängel oder betrügerische Praktiken bei Orga-
nisationen oder Unternehmen, die im Rahmen der Direk-
tausgaben Gemeinschaftsmittel erhalten (12). Noch wäre
eine Evaluierung der Wirksamkeit dieses System ver-
früht.

Prioritäten setzen

2.16. Die UCLAF verfügt über begrenzte Ressourcen
und benötigt daher eine Entscheidungsgrundlage dafür,
wo Kontrollen in sensiblen Bereichen und bei ein hohes
Risiko bietenden Wirtschaftsteilnehmern und/oder Zah-
lungsempfängern vorrangig durchgeführt werden sollen.
Dazu wiederum braucht es Kriterien für die optimale
Nutzung der diversen, der Einheit zu Gebote stehenden
Informationsquellen. Am 8. Dezember 1995 traf die
UCLAF mit der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS)

(10) Siehe „Corpus Juris (nachstehend als Corpus Juris bezeich-
net) mit strafrechtlichen Regelungen zum Schutz der finan-
ziellen Interessen der Europäischen Union“. Die Studie
wurde im Auftrag des Europäischen Parlaments und unter
der Schirmherrschaft der Generaldirektion „Finanzkon-
trolle“ der Kommission von Wissenschaftlern der Vereini-
gungen Europäischer Juristen zum Schutz der Finanziellen
Interessen der Gemeinschaft durchgeführt, Paris 1997.

(11) SEK(96) 1802/4 (Umsetzung der Empfehlung Nr. 7 im
Rahmen von SEM 2000, Phase II).

(12) SEK(97) 1562.
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eine Verwaltungsvereinbarung betreffend die Durchfüh-
rung einer Studie über:

— die Entwicklung und Anwendung von Mustererken-
nungsmethoden für in den Kommissionsdatenbanken
IRENE und PRE-IRENE gespeicherte Betrugsfälle,

— die Bewertung von Risikoparametern für aus dem
Gemeinschaftshaushalt finanzierte oder kofinanzierte
Vorgänge sowie

— die Beschreibung von Trends während eines bestimm-
ten Zeitraumes und die Aufdeckung von Abweichun-
gen der Beihilfebeträge bei vergleichbaren Transaktio-
nen und bei in der Datenbank IRENE erfaßten Fäl-
len.

2.17. Das Projekt sollte ursprünglich binnen 12 Mona-
ten nach Unterzeichnung des Vertrages ausgeführt wer-
den. Aufgrund personeller und technischer Probleme
konnte das Projekt jedoch erst im April 1996 in Angriff
genommen werden. Daher wurde eine erste Verschiebung
des Termins für den Abschlußbericht auf Ende März
1997 genehmigt. Da die GFS sich bereit erklärte, in die
Studie zusätzliches Material sowie die Ergebnisse eines
Meinungsaustausches mit dem Europäischen Rechnungs-
hof über statistische Stichprobenerhebungen einzubezie-
hen, stimmte die UCLAF einer weiteren Verschiebung der
Frist auf Ende Juli 1997 zu. Die Ergebnisse der Studie
sind für die UCLAF erst dann von wirklich praktischem
Wert, wenn ihre EDV-Systeme besser ausgebaut sind.

2.18. Wegen der Unvollständigkeit der in den Daten-
banken PRE-IRENE und IRENE enthaltenen Informatio-
nen war die Arbeit an Erkennungsmustern für betrügeri-
sche Praktiken auf bestimmte der in IRENE erfaßten
Bereiche beschränkt (Verbrauchsbeihilfen bei Olivenöl,
Ausfuhrerstattungen bei Rindfleisch und Eigenmittel). Die
GD XX verweigerte ihren Sichtvermerk für die letzte
Zahlung. Im Moment sieht es nach wie vor so aus, daß
die UCLAF noch kein System zur Evaluierung von in
diesen Datenbanken enthaltenen Informationen ausgear-
beitet hat, das beim Setzen von Prioritäten hilfreich sein
könnte.

Sonstige Maßnahmen

2.19. Im Zollbereich wurde kürzlich eine Reihe von
Maßnahmen getroffen. Außerdem hat die UCLAF Semi-
nare für die Dienststellen der Mitgliedstaaten abgehalten,
um sie verstärkt für Betrug zu sensibilisieren (siehe
Anhang IV).

Verteilung der Zuständigkeiten: Das Mandat der
UCLAF

2.20. Aufgrund der Kommissionsentscheidung vom
Februar 1995(13) ist die UCLAF für alle Tätigkeiten der
Kommission im Bereich der Betrugsbekämpfung zustän-
dig.

(13) SEK(95) 249.

Das gilt insbesondere für:

— den Schutz der finanziellen Interessen der Gemein-
schaft,

— die Konzeption der Betrugsbekämpfung in allen Berei-
chen,

— die Entwicklung der für die Betrugsbekämpfung erfor-
derlichen Infrastruktur (Datenverarbeitungssysteme
usw.),

— die Sammlung von Informationen über Betrugsfälle
und die Verarbeitung dieser Informationen,

— die operationellen Maßnahmen (Ermittlungen usw.).

2.21. Die einzelnen Generaldirektionen der Kommis-
sion sind zuständig für die Konzeption und Durchfüh-
rung der Gemeinschaftspolitiken in ihren jeweiligen Auf-
gabenbereichen. Dies schließt die Kontrolle der richtigen
Anwendung des Gemeinschaftsrechts in diesen Bereichen
ein. Die UCLAF und die zuständigen Dienste arbeiten eng
miteinander zusammen, koordinieren ihre Arbeiten und
tauschen alle Informationen aus, die für die Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlich sind (14). Im Februar 1995
ersuchte der Generalsekretär der Kommission die für
Ausgaben oder Eigenmittel zuständigen Generaldirekto-
ren und Dienststellenleiter, für die unverzügliche und
systematische Weiterleitung aller Hinweise auf mögliche
Betrugsfälle an die UCLAF Sorge zu tragen.

2.22. Im April 1997 forderte der Generalsekretär in
einem weiteren Vermerk die Generaldirektoren und
Dienststellenleiter auf, ihre Dienststellen über die nachste-
hend angeführten Leitlinien hinsichtlich der bei Verdacht
auf Betrug, Unregelmäßigkeiten oder Dienstvergehen zu
treffenden Maßnahmen in Kenntnis zu setzen.

2.23. Gemäß Vermerk des Generalsekretärs hat ein
Beamter, der Kenntnis von einem Zwischenfall erlangt,
normalerweise die Pflicht, so schnell wie möglich seinen
Generaldirektor oder Dienststellenleiter zu informieren.
Der Generaldirektor wird unverzüglich die je nach Art
des Falles zuständige Dienststelle (GD XIX kommt nicht
vor) informieren:

— die GD IX bei eventuellen Dienstvergehen oder stan-
deswidrigem Verhalten,

— die GD XX bei Unregelmäßigkeiten im Zusammen-
hang mit Mittelbindungen und Auszahlungsanordnun-
gen auf der Ausgabenseite sowie der Feststellung und
Einziehung der Gemeinschaftseinnahmen,

— die UCLAF bei allen Angelegenheiten im Zusammen-
hang mit Verdacht auf Betrug zum Nachteil des
Gemeinschaftshaushalts,

(14) Abgesehen von diesen allgemeinen Leitlinien wurden in den
Bereichen Landwirtschaft, Zoll und indirekte Steuern detail-
lierte Regelungen hinsichtlich der Verteilung der Zuständig-
keiten festgelegt.
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— das Sicherheitsbüro bei allen Fragen im Zusammen-
hang mit der Sicherheit von Mitarbeitern, Eigentum
oder Gebäuden der Kommission einschließlich der
Sicherheit von Informationen, ihrer Übertragung und
Nutzung(15).

2.24. Ein durch interne Leitlinien eingeführtes „Alarm-
system“ ermöglicht es dem Beamten, die vorgenannten
Dienststellen direkt zu informieren. Der Hof fand Belege
für die Effizienz dieses Systems (siehe Ziffer 6.8).

2.25. Direkte Kontakte zwischen der Kommission und
den einzelstaatlichen Justiz- oder Betrugsbekämpfungsbe-
hörden im Zusammenhang mit Betrugsfällen müssen über
die UCLAF laufen (16). Es obliegt daher der UCLAF, den
Justizbehörden in den Mitgliedstaaten in einem konkreten
Fall Beweise oder Verdachtsmomente mitzuteilen.

Sicherheitsmaßnahmen

2.26. Mit Entscheidung vom 30. November 1994
erließ die Kommission eine Reihe von Regelungen über
Sicherheitsmaßnahmen für im Zusammenhang mit den
Tätigkeiten der Europäischen Union erstellte oder weiter-
geleitete Verschlußsachen (17).

2.27. Die Entscheidung will einen angemessenen
Schutz der Daten sowohl auf Papier als auch in elektroni-
scher Form gewährleisten und denselben Schutzstandard
einhalten, der vom Eigentümer, d. h. einem anderen
Organ oder einem Mitgliedstaat, festgelegt wurde. Sie
enthält spezifische Maßnahmen im Hinblick auf die
Zuordnung von Geheimhaltungsstufen, den Zugriff und
die Ablage einschließlich der Sicherheitsüberprüfung der
Beamten und des sonstigen Personals mit Zugang zu
sensitiven Informationen.

2.28. Bei der Durchführung der in dieser Entscheidung
vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen waren schwerwie-
gende Mängel festzustellen. Das Sicherheitsbüro der
Kommission führte 1996 in den Räumlichkeiten der
UCLAF eine Sicherheitsüberprüfung durch. Diese Sicher-
heitsüberprüfung deckte einen wesentlichen Aspekt nicht
ab, und zwar die Zuverlässigkeit des gesamten Personals
(Sicherheits- oder Spezialüberprüfung). Dennoch bean-
tragte die UCLAF im Mai 1997 (nach dieser Sicherheits-
überprüfung) für 59 Beamte und im Juli für weitere drei

(15) Die Generalinspektion der Dienststellen wird bei diesen
Fällen nicht als geeignete Kontaktstelle angesehen, da sie
nicht in laufende Managementaufgaben einbezogen ist. Ihre
Rolle liegt in der Überwachung der Effektivität der verschie-
denen Dienststellen der Kommission in bezug auf die ein-
schlägigen Vorschriften, den Einsatz der Ressourcen und die
erzielten Ergebnisse.

(16) Direkte Kontakte mit den Sicherheitsbehörden in den Mit-
gliedstaaten müssen über das Sicherheitsbüro abgewickelt
werden.

(17) KOM(94) 3282 vom 1.3.1995, ersetzt die Entscheidung
vom 7.7.1986 über die Definition der Geheimhaltungsstufen
von Dokumenten und die Festlegung der für Verschlußsa-
chen geltenden Sicherheitsmaßnahmen.

Beamte eine Sicherheitsüberprüfung. Für die Bediensteten
auf Zeit und die abgeordneten nationalen Experten, die
gemeinsam mehr als die Hälfte des Personals der UCLAF
ausmachen, wurden keine Anträge gestellt.

2.29. Ende Oktober 1997 waren erst zwei der Beam-
ten der UCLAF überprüft worden, und noch keiner der
mit der Betrugsbekämpfung direkt befaßten Mitarbeiter
der GD XIX oder GD XX.

2.30. Darüber hinaus wurden auch keine Sicherheits-
überprüfungen bei den anderen Dienststellen durchge-
führt, die Zugang zu Daten im Zusammenhang mit der
Betrugsbekämpfung haben (Datenbanken, vertrauliche
Dokumente). Die bei der Kommission vorliegenden Per-
sonalakten jener Mitarbeiter, die Zugang zu Verschlußsa-
chen haben, wurden nicht überprüft. Mit einer derartigen
Kontrolle könnten eventuell grundlegende Sicherheitskri-
terien erfüllt werden.

2.31. Noch muß von der UCLAF über die Einstellung
eines Vollzeit-Sicherheitsbeauftragten (geplant für 1998)
entschieden und diese Entscheidung durchgeführt werden;
das gilt auch für andere Grundsatzfragen, wie z. B. die
Geheimhaltungskriterien, Geheimhaltungsstufen von Un-
terlagen, Überprüfung von Dokumenten und Erfassung
von Dokumenten, die höher als NUR FÜR DIENSTGE-
BRAUCH eingestuft wurden. Das heißt, die Sicherheit der
von der UCLAF verwahrten Informationen hängt derzeit
von der Verschwiegenheit jedes einzelnen Mitarbeiters
ab.

2.32. Die wachsende Verantwortung der UCLAF
sowie die Tatsache, daß auch zwei Jahre nach der
Umstrukturierung der Kommissionsdienststellen die Ent-
scheidung der Kommission vom 30. November 1994
noch nicht vollständig durchgeführt wurde, sind Anlaß
zur Sorge. Es ist äußerst bedenklich, daß nicht das
gesamte Personal mit Zugang zu sensitiven Informationen
auf seine Eignung hin überprüft wird. Der Hof erlangte
Kenntnis von einem speziellen Fall, wo ein Beamter der
Kommission für eine spezifische Funktion (mit Zugang zu
sensitiven Informationen) augenscheinlich ungeeignet ist.

Interne behördliche Ermittlungen

2.33. Um ausreichende Beweismittel für die Entschei-
dung über eine etwaige strafrechtliche Verfolgung zu
sammeln, muß die UCLAF eine behördliche Ermittlung
durchführen und zu den dabei erzielten Ergebnissen Stel-
lung nehmen. Es gibt allseits bekannte Fälle (z. B. im
Tourismusbereich), wo den UCLAF-Ermittlern Akten
vorenthalten und belastende Dokumente systematisch
vernichtet wurden. Solche Vorfälle verdeutlichen, daß der
UCLAF Befugnisse übertragen werden müssen, die ihr
zum frühestmöglichen Zeitpunkt den Zugang zu allen
Unterlagen von anweisungsbefugten Personen sichern,
und die damit über die bloße Direktive hinausgehen, der
UCLAF Fälle von Betrugsverdacht zu melden. In dem
Bemühen, die Lage zu verbessern, genehmigte der Gene-
ralsekretär der Kommission im April 1996 ein Verfahren,
wonach die UCLAF mit vorheriger Zustimmung des
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Generalsekretärs und des Generaldirektors für Personal
und Verwaltung auf Einzelanträge ihres Direktors hin
Durchsuchungen vornehmen darf.

2.34. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Arbeits-
methoden der UCLAF in bezug auf einige ihrer operatio-
nellen Aufgaben. Daran wird auch deutlich, daß in man-
chen Bereichen schwerwiegende Mängel bestehen, z. B.
bei der Festlegung der Befugnisse der UCLAF bei der
Vernehmung von Beamten und der Durchsuchung von
Akten und Büroräumen der Kommission.

3. AUFBAU DER UCLAF

Struktur

3.1. Derzeit setzt sich die UCLAF aus zwei Referaten
mit unterstützenden horizontalen Aufgaben und vier ope-
rationellen Referaten zusammen. Referat F1 ist zuständig
für Koordinierung und allgemeine Grundsatzfragen, Refe-
rat F2 für Informationssysteme, „Intelligence“, Analyse
der Gesetzgebung, Referat F3 für Strukturfonds und
sonstige Bereiche, Referat F4 für Handel mit Agrarer-

TABELLE 1

Grundprinzipien für die Durchführung einiger operationeller Aufgaben der UCLAF

Aufgabe Rechtsgrundlage/
Referenzdokument Ausführung Entscheidung/

Unterschrift Bemerkung

Meldung an die Justiz-
behörden mit dem
Ziel, eine gerichtliche
Untersuchung einzulei-
ten

Artikel 209a EG-Ver-
trag

ausschließlich UCLAF Direktor der UCLAF Um die Verfahren zu
vereinfachen, können
die Meldungen an die
Justizbehörden und die
Weiterleitung von Do-
kumenten parallel er-
folgen

Weiterleitung von Do-
kumenten an eine Ju-
stizbehörde:

— auf deren Ersuchen

— auf Initiative der
Kommission

Aktualisierte Fassung
von SEK(95) 893 vom
29.5.1995 in SEK(97)
1293 vom 25.6.1997
(vor allem Ziffer 4.2.)

UCLAF in Abstim-
mung mit der für die-
sen Politikbereich zu-
ständigen GD und
dem Juristischen
Dienst

Direktor der UCLAF Vor der Neufassung
des Textes am 25. Juni
1997 erfolgte die Wei-
terleitung auf Grund-
lage einer Kommis-
sionsentscheidung nach
einem schriftlichen
Verfahren

Vernehmung von Be-
amten

— UCLAF nach Geneh-
migung des Generalse-
kretärs und Verständi-
gung des zuständigen
Generaldirektors und
des Generaldirektors
für Personal und Ver-
waltung

Direktor der UCLAF Keine spezifische
Rechtsgrundlage oder
Referenzdokument

Durchsuchung von Ak-
ten (auch elektroni-
scher), die sich in
Händen von Beamten
der Kommission befin-
den

Vermerk Nr. 530 der
UCLAF vom 2.2.1996
Vermerk des
Generalsekretärs
vom 1.4.1996

UCLAF in Zusammen-
arbeit mit dem Sicher-
heitsbüro nach Geneh-
migung durch den Ge-
neralsekretär und den
Generaldirektor für
Personal und Verwal-
tung

— Entscheidungs-
befugnisse unklar

Ersuchen einer
Justizbehörde um Auf-
hebung der „Ver-
schwiegenheitspflicht“
eines Beamten der
Kommission

Artikel 19 des Statuts GD Personal und Ver-
waltung in Absprache
mit der UCLAF

Anstellungsbehörde
(AIPN)
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Aufgabe Rechtsgrundlage/
Referenzdokument Ausführung Entscheidung/

Unterschrift Bemerkung

Ersuchen einer
Justizbehörde um Auf-
hebung der Immunität
eines Beamten der
Kommission

Artikel 18 des Proto-
kolls über die Vor-
rechte und Befreiungen

GD Personal und Ver-
waltung in Absprache
mit der UCLAF

Entscheidung der
Kommission/Unter-
schrift des Generalse-
kretärs

Disziplinarverfahren Artikel 86 bis 89 und
Anhang IX des Statuts
Artikel 73 bis 76 der
Haushaltsordnung

GD Personal und Ver-
waltung in Absprache
mit der UCLAF

Anstellungsbehörde
(AIPN)

In manchen Fällen
wird (vor oder nach
den Ermittlungen der
UCLAF) ein Verwal-
tungsverfahren einge-
leitet, das im Statut
nicht geregelt ist

zeugnissen, Referat F5 für Landwirtschaft: Gemeinsame
Marktorganisation und Referat F6 für Eigenmittel.
Zusätzlich wird der Direktor der UCLAF von einem
Berater mit spezifischen Kompetenzen in den Bereichen
externe Fortbildung, Seminare, Zusammenarbeit mit den
Medien und Koordinierung von Studien unterstützt.

Derzeitiger Mitarbeiterstab

3.2. Um die verfügbaren Stellen so rasch wie möglich
zu besetzen und das in der Betrugsbekämpfung vorhan-
dene Erfahrungspotential zu nutzen, wählte die UCLAF
1994/95 eine beträchtliche Anzahl von nationalen Beam-
ten aus und stellte sie mit befristeten Verträgen ein; diese
Mitarbeiter verfügten über die erforderliche Erfahrung
und Qualifikation hinsichtlich der Sachkenntnisse in den
Bereichen Finanzen, Polizei, Zoll, Gerichtswesen und
Steuerfragen. Personalbestand der UCLAF und dienst-
rechtliche Stellung ihrer Mitarbeiter zum 15. September
1997 sind Tabelle 2 zu entnehmen. Nur bei 60 (48%)
der insgesamt 126 Mitarbeiter handelt es sich um ständi-
ges Personal. Die anderen 66 (52%) sind Zeitbedienstete,

wobei die Verträge von 33 dieser Mitarbeiter 1997
auslaufen (50%), die der verbleibenden 33 im Jahr 1998
(50%). Dazu kommen 20 weitere Mitarbeiter, die im
Rahmen der GD XIX und XX einige Aufgaben im
Bereich der Betrugsbekämpfung wahrnehmen.

3.3. Die rasche Einstellung von Zeitpersonal ermög-
lichte es der UCLAF zwar, in kürzester Zeit einsatzfähig
zu werden, doch das gleichzeitige Ausscheiden zahlreicher
Zeitbediensteter mit Auslaufen ihrer befristeten Standard-
verträge könnte schwerwiegende Probleme aufwerfen. Die
UCLAF hat daher alle erforderlichen Schritte für ein
allgemeines Auswahlverfahren zur Einstellung von fach-
kundigen Ermittlern in die Wege geleitet. Dennoch ver-
tritt die UCLAF die Auffassung, daß zwischen der Ein-
stellung von ständigem Personal und dem regelmäßigen
Austausch des von den zuständigen einzelstaatlichen
Behörden abgeordneten Zeitpersonals ein ausgewogenes
Verhältnis gegeben sein muß.

3.4. Eine neuere Entwicklung stellt die Anstellung von
erfahrenen Rechtssachverständigen oder Richtern aus den
Mitgliedstaaten dar. Die Fortsetzung dieser Politik mit

TABELLE 2

Personalbestand der UCLAF einschließlich dienstrechtliche Stellung zum 15. September 1997

Besoldungsgruppe Ständiges
Personal Zeitpersonal 1997 auslaufende

Verträge

1998 und danach
auslaufende

Verträge

A2 (Direktor) 1 0 0 0

A3-A5 (Referatsleiter/Berater) 7 0 0 0

A4/5 (Hauptverwaltungsräte) 12 15 8 7

A6/7 (Verwaltungsräte) 6 10 5 5

Nationale Experten 0 13 1 12

Laufbahngruppe B 18 17 8 9

Laufbahngruppe C 16 1 1 0

Laufbahngruppe D 0 0 0 0

Sonstige 0 10 10 0

Insgesamt 60 66 33 33
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dem Ziel, innerhalb der UCLAF eine aus Strafrechtsex-
perten, die die einzelstaatlichen Justizbehörden unterstüt-
zen und beraten und in Absprache mit ihnen die Akten
koordinieren, bestehende Schnittstelle für Fragen der
Strafverfolgung zu schaffen, wäre eine wertvolle Ergän-
zung im Bereich der Betrugsbekämpfung. Hier wäre noch
mehr zu erreichen, wenn weitere erfahrene Richter oder
Rechtssachverständige eingestellt würden und die UCLAF
somit auf die Erfahrung von zumindest einem Richter
bzw. gleichgestellten Personen aus jedem Mitgliedstaat
zurückgreifen kann.

Finanzmittel

3.5. Bei Zugrundelegung der Veranschlagungsmetho-
den der Kommission (18) für Personal- und Unterbrin-
gungskosten und unter Berücksichtigung der Aufwendun-
gen der UCLAF für Dienstreisen schätzt der Hof die
Ausgaben für die UCLAF für das Haushaltsjahr 1996 auf
12,4 Mio ECU.

3.6. Zusätzlich zu den Personal- und Unterbringungs-
kosten der UCLAF beliefen sich die Ausgaben der Kom-
mission für die Betrugsbekämpfung 1996 auf 11,1 Mio
ECU und 1997 auf (schätzungsweise) 11,9 Mio ECU
(siehe Anhang II).

3.7. In diesen ausschließlich der Kommission zugewie-
senen Mitteln sind Mittel für spezifische Tätigkeiten der
UCLAF enthalten, wie spezielle Computerprogramme,
Zugang zu Datenbanken, bestimmte Computer usw. In
der Praxis werden diese Mittel in den Haushaltslinien
A-3530 und in einigen spezifischen Fällen in A-3531
veranschlagt. Die unmittelbar zugunsten der Mitgliedstaa-
ten vorgesehenen Mittel für die Betrugsbekämpfung wer-
den von der UCLAF für die Finanzierung von nationalen
Kontrolleinrichtungen und den Einsatz von Sachverstän-
digen bei nationalen oder gemeinsam mit der Kommis-
sion durchgeführten Ermittlungen sowie Fortbildungsaus-

gaben verwendet. Außerdem werden damit bestimmte
Programme zur Einrichtung von neuen Kontrollmethoden
kofinanziert.

Arbeitsmethoden

3.8. Die operationelle Arbeit der UCLAF hängt
zunächst von den aus den verschiedenen verfügbaren
Quellen erhaltenen Informationen ab (siehe Ziffer 3.28).
Diese Daten werden von den Mitarbeitern der UCLAF
bewertet; dann wird darüber entschieden, ob über die
fragliche Information ein Dossier angelegt wird oder
nicht. Der Hof versuchte zu dokumentieren, nach wel-
chem System bei Eröffnung, Überwachung, Berichterstat-
tung und Abschluß von Dossiers vorgegangen wird. Es
gibt jedoch kein einheitliches System, und Versuche, eine
Norm einzuführen, insbesondere durch das interne Pre-
IRENE-Verwaltungssystem (siehe Anhang III), waren nur
mäßig erfolgreich.

3.9. Das PRE-IRENE-System wurde von den einzelnen
Referaten ganz unterschiedlich eingesetzt. Einerseits
wurde es mitunter fast in vollem Umfang genutzt, ande-
rerseits nur dafür verwendet, eine einfache, sogar unvoll-
ständige Liste der vom Referat bearbeiteten Fälle zu
führen. Eine bedeutende Anzahl der erfaßten Fälle wur-
den im System nie aktualisiert. Die Referate, die das
interne Verwaltungsinstrument PRE-IRENE nicht voll
nutzten, griffen auf eine Reihe anderer Methoden für die
laufende Verfolgung der Fälle zurück, wie z. B. referats-
intern konzipierte Tabellenkalkulationsprogramme und
Treffen zwischen den Ermittlern des Referats. Diese ver-
schiedenen Listen und Verwaltungsinstrumentarien
stimmten im Hinblick auf die Anzahl der Fälle nicht
überein.

3.10. Tabelle 3 zeigt auf, wieviele Fälle in der PRE-
IRENE-Datenbank der UCLAF erfaßt und wieviele in den
verschiedenen operationellen Referaten in anderer Form
aufgelistet wurden.

TABELLE 3

In den operationellen Referaten der UCLAF im April 1997 insgesamt gezählte Akten/Fälle

Operationelles Referat Mitarbeiter
Anzahl

Akten/Fälle
gemäß

PRE-IRENE

Akten/Fälle ge-
mäß Unterlagen
der Referatsleiter

Anzahl der
Akten/Fälle, die
doppelt doku-
mentiert sind

F3
Strukturfonds und sonstige
Bereiche 20 356 356 356

F4
Handel mit Agrarerzeugnissen 22 260 311 243

F5
Landwirtschaft: GMO 13 39 64 35

F6
Eigenmittel 29 101 596 8

Insgesamt 84 756 1 327 642

(18) Dokument GD IX, Ref. IX.01/PT D(97)1552.
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3.11. Innerhalb der Referate werden die Fälle norma-
lerweise einem für Rechtsfälle zuständigen Sachbearbeiter
übertragen, der einem Koordinator und letztlich dem
Referatsleiter gegenüber verantwortlich ist. In Anbetracht
der Anzahl der Fälle, an denen die meisten Referate
arbeiten, muß angezweifelt werden, ob die Vorgesetzten
in der Lage sind, aktuelle Fälle ohne entsprechendes
Managementinformationssystem wirksam zu überwachen
und zu verwalten.

3.12. Da drei der vier Referate mit Hunderten von
Fällen zu tun haben, kann der Referatsleiter unmöglich
jederzeit alle erforderlichen Informationen zur Verfügung
haben. Der Koordinator muß dafür sorgen, daß die
Abwicklung der seiner Kontrolle unterliegenden Fälle den
gegebenen Vorschriften entspricht und die Vorgesetzten
über Fortschritte/Probleme bei den aktuellen Fällen unter-
richtet werden. Eine eindeutige, in allen Referaten gleich-
lautende Definition der Aufgabe des Koordinators mit
klar umrissenen Vorgaben für die Berichterstattung an die
Vorgesetzten wäre von Nutzen. Derzeit sind die Koordi-
natoren zu oft mit einer großen Anzahl von Fällen befaßt,
für die sie persönlich zuständig sind, und dazu kommen
noch die Zuständigkeiten für die Koordinierung von
Fällen, die von den einzelnen Ermittlern betreut werden.

Verwaltung der Akten

3.13. Der vertrauliche Charakter der überwiegenden
Zahl der Fälle bedeutet, daß — und dies auch zu Recht
— nur die unbedingt notwendigen Personen Einzelheiten
kennen. Dabei handelt es sich häufig um den Ermittler,
seinen Koordinator und den Referatsleiter. Eine derartige
Regelung setzt aber voraus, daß Sicherheitsvorkehrungen
eingebaut werden, um bereits erzielte Arbeitsergebnisse zu
schützen und deren künftige Verwertbarkeit sicherzustel-
len.

3.14. In Anbetracht der derzeitigen Struktur der
UCLAF, wo die befristeten Verträge von etwa 50% der
Ermittler in weniger als einem Jahr auslaufen, ist anzu-
nehmen, daß eine wesentliche Zahl der Fälle von einem
anderen Ermittler als dem, der sie eröffnet hat, abge-
schlossen wird. Die entsprechenden Akten sollten daher
sorgfältig aufgebaut sein, so daß ein anderer UCLAF-
Mitarbeiter den Fall bei Bedarf übernehmen kann. Fast
alle der von den Prüfern des Hofes geprüften Akten
wiesen keinen einheitlichen Aufbau auf, und es gab
diesbezüglich keine Anweisungen an die Ermittler. Ferner
fehlten Leitlinien dazu, wie Unterlagen und Vermerke
anzulegen sind, um den in der Gesetzgebung der Mit-
gliedstaaten niedergelegten minimalen Anforderungen für
strafrechtliche Beweismittel Genüge zu tun.

3.15. Einige der geprüften Akten waren sorgfältig auf-
gebaut, mit einem Inhaltsverzeichnis und mit Anmerkun-
gen (die wenigsten) versehen; die anderen hingegen waren
kaum mehr als in Ringbüchern lose gesammelte Unterla-
gen. Die am häufigsten festgestellten Mängel bestanden
im Fehlen einer klaren Kennzeichnung von fallspezifi-
schen Unterlagen in den Akten (keine Auflistung, häufig

nicht datiert, keine Quellenangaben und letztlich in vielen
Fällen keine Zusammenfassung des Falles). Waren in
einer Akte Zwischen- bzw. Dienstreiseberichte vorhan-
den, so war die inhaltliche Gestaltung uneinheitlich;
außerdem wurden sie anscheinend nicht in irgendeinem
bestimmten Zeitraum verfaßt, z. B. halbjährliche Zwi-
schenberichte, oder Abfassung eines Dienstreiseberichts
binnen einer bestimmten Zeitspanne nach deren Abschluß
usw. Ferner enthielten die Akten kaum Belege dafür, daß
sie von den Koordinatoren und/oder den Referatsleitern
geprüft worden waren. Es gibt keine Aufstellung darüber,
wieviele Ressourcen und wieviel Zeit für die einzelnen
Fälle aufgewendet wurden. Außerdem gibt es kein Be-
zugssystem, um miteinander verknüpfte Fälle in Bezie-
hung zu setzen. Ein Mitarbeiter hatte über ein und
denselben Verdächtigen sechs Akten übernommen und/
oder angelegt.

3.16. Bedenkt man, wie systematisch viele einzelstaat-
liche Ermittlungsbehörden beim Zusammenstellen einer
Ermittlungsakte für die Staatsanwaltschaft vorgehen müs-
sen, ist schwer vorstellbar, wie UCLAF-Akten bei einem
einzelstaatlichen Gesetzen unterliegenden Fall als Grund-
lage dienen könnten. Die Offenlegung von Beweisen,
benutzten und unbenutzten Dokumenten usw. ist nur
eines der Erfordernisse nach einzelstaatlichem Recht,
denen die Kommission bei Durchführung der neuen Ver-
ordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates betref-
fend ihre Kontrollen und Überprüfungen vor Ort Rech-
nung tragen muß (siehe Ziffern 20—22 des Anhangs I).

3.17. Dem Fehlen allgemeiner Leitlinien (oder zumin-
dest einer Reihe von Mindesterfordernissen) bezüglich
Form und Inhalt der Akten muß abgeholfen werden. Die
Ausweitung der UCLAF von 10 Mitarbeitern im Jahr
1987 auf heute 126 in Kombination mit der vermehrten
Anzahl der Fälle bedeutet, daß im Bereich der Personal-
verwaltung und Fallüberwachung wirksamere Methoden
zur Anwendung kommen müssen.

3.18. Die fehlende Ablagedisziplin hat zur Folge, daß
die Akten manipulierbar werden, da jederzeit Unterlagen
weggenommen oder hinzugefügt werden können. Das
könnte der Glaubwürdigkeit der UCLAF schaden und
den Wert der vorgelegten Beweismittel mindern, wenn
dem Beschuldigten gute Rechtsberater zur Seite stehen.

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten

Den Kommissionsdienststellen auferlegte Zwänge

3.19. Ob direkt bei der Betrugsbekämpfung oder
danach auf Verwaltungs- und Justizebene, es bedarf in
jedem Fall einer umfassenden, vorbehaltlosen und ver-
trauensvollen Zusammenarbeit zwischen den zuständigen
Stellen in den Mitgliedstaaten und der Betrugsbekämp-
fungsorganisation der Kommission. Vertrauen ist uner-
läßlich für die Durchführung und das Gelingen von
Politiken, die uneingeschränkte Zusammenarbeit erfor-
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dern, vor allem dort, wo es um gemeinsam geführte
Ermittlungen geht. Bei der Betrugsbekämpfung hängt der
Erfolg auch davon ab, wie gut die Teilung der Zuständig-
keiten und der Informationsaustausch mit den entspre-
chenden Dienststellen in den Mitgliedstaaten funktio-
niert.

3.20. Die Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96
stellt darauf ab, die Rechtswirksamkeit der Feststellungen
der Kontrolleure zu verstärken, indem sie festlegt, daß die
von den Bediensteten der UCLAF erstellten Berichte
zulässige Beweismittel in Gerichtsverfahren sind (19). Die
Kontrollen und Überprüfungen vor Ort werden von der
Kommission vorbereitet und durchgeführt; dies erfolgt in
enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden des
betreffenden Mitgliedstaats, die rechtzeitig über Gegen-
stand, Ziel und Rechtsgrundlage der Kontrollen und
Überprüfungen unterrichtet werden.

3.21. In der neuen Verordnung (Euratom, EG) Nr.
2185/96 des Rates heißt es, daß sich „die Kontrolleure
der Kommission an die im Recht des betreffenden Mit-
gliedstaats vorgesehenen Verfahrensvorschriften zu halten
[haben]“, und weiter: „[Sie] tragen dafür Sorge, daß bei
der Erstellung ihrer Kontroll- und Überprüfungsberichte
die im nationalen Recht des betreffenden Mitgliedstaats
vorgesehenen verfahrenstechnischen Erfordernisse berück-
sichtigt werden“. Die UCLAF muß sich also mit einer
Vielzahl von unterschiedlichen Rechts- und Verfahrenssy-
stemen auseinandersetzen. Sie ist mit 15 verschiedenen
Gesetzgebungen in den einzelnen Mitgliedstaaten kon-
frontiert und, damit nicht genug, bestehen in jedem
Mitgliedstaat unterschiedliche Vollstreckungs- und Er-
mittlungsbehörden (auf Wirtschaftskriminalität speziali-
sierte Justizbehörden und klassische Vollstreckungsbehör-
den wie Polizeikräfte verschiedenster Art, die Zollfahn-
dung, Finanzbehörden, Gewerbeaufsicht, Gerichte usw.).
Für jede dieser Stellen können eigene Vorschriften gelten,
die eingehalten werden müssen. Jede künftige Erweite-
rung der EU kann diese Situation nur noch schwieriger
gestalten.

3.22. Die UCLAF will diesem Problem durch Erarbei-
tung von Anweisungen für die Durchführung von Ermitt-
lungen auf der Grundlage der neuen Verordnung begeg-
nen. Derzeit jedoch verfügt die UCLAF noch nicht über
sämtliche bei den Mitgliedstaaten angeforderte Informa-
tionen über die innerstaatlichen Gesetze, Vorschriften
und Verfahren. Und auch nach Erhalt dieser Informatio-
nen wird die Zusammenstellung umfassender Anweisun-
gen zwangsläufig noch geraume Zeit in Anspruch neh-
men. Ferner bedarf dieses Vorhaben gezielter Unterstüt-
zung durch erfahrenes, von den Mitgliedstaaten abgeord-
netes Personal (Ermittler und andere).

3.23. In Anbetracht der weitreichenden Befugnis
gemäß dieser neuen Verordnung sowie der Tatsache, daß

(19) Siehe Empfehlung 20 aus dem Abschlußbericht des Unter-
suchungsausschusses für das Gemeinschaftliche Versandver-
fahren des Europäischen Parlaments (PE 220.895/endg.).

die in ihrem Rahmen vorgenommenen Kontrollbesuche
nun als „Betrugsbekämpfungsermittlungen“ bezeichnet
werden, haben erste Erfahrungen deutlich gemacht, daß
die Tätigkeit der UCLAF-Beamten von den Rechtsbera-
tern der überprüften Stellen genauestens beobachtet
wurde. Aufgrund der oben und in Ziffer 3.22 beschriebe-
nen Problematik hat die UCLAF im Rahmen der neuen
Verordnung bislang erst fünf Kontrollbesuche durchge-
führt.

Bearbeitung der eingebrachten Ersuchen

3.24. In Fragen der Zusammenarbeit zwischen der
Kommission und den Mitgliedstaaten ist es von vorrangi-
ger Bedeutung, daß die europäischen Organe und die
einzelstaatlichen Behörden die Ersuchen der Partner in
konstruktiver Weise handhaben. Die Entscheidung, ob
ein Verfahren eingeleitet werden muß, liegt bei den Mit-
gliedstaaten, sobald die Kommission ausreichend Beweis-
material gesammelt und die zuständigen einzelstaatlichen
Behörden damit befaßt hat. Beansprucht ein Mitgliedstaat
aber im Zuge einer Ermittlung die Hilfe der Kommission,
so muß diese unter anderem das Protokoll über die
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemein-
schaften so anwenden, daß der Mitgliedstaat die erforder-
lichen Maßnahmen treffen kann.

3.25. Tatsächlich haben die den Europäischen Gemein-
schaften durch das Protokoll eingeräumten Vorrechte und
Befreiungen insofern nur funktionalen Charakter, als
durch sie eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit
und der Unabhängigkeit der Gemeinschaften verhindert
werden soll (20). Wenn also keine Beeinträchtigungsgefahr
besteht, ist die Kommission verpflichtet, die Unverletz-
lichkeit ihrer Räumlichkeiten aufzuheben und den zustän-
digen nationalen Behörden für eine Durchsuchung
zugänglich zu machen (Artikel 1). Obwohl gemäß Artikel
12 des Protokolls die Beamten und Bediensteten bezüglich
der von ihnen in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen
Handlungen von der Gerichtsbarkeit befreit sind, muß die
Kommission die Immunität aufheben, wenn dies den
Interessen der Gemeinschaften nicht zuwiderläuft (Artikel
18). Laut Artikel 19 des Statuts muß die Anstellungsbe-
hörde ihre Zustimmung erteilen, wenn ein Beamter in
einer Strafsache — und somit auch über bei einer Durch-
suchung beschlagnahmte Unterlagen — aussagen muß.
Diese Zustimmung kann nur versagt werden, wenn die
Interessen der Gemeinschaften es erfordern und die Ver-
sagung für den betroffenen Beamten keine strafrechtli-
chen Folgen haben kann.

3.26. Der Hof stellte bei aktuellen Fällen einige Män-
gel fest. Bei drei der vom Hof geprüften Fälle leiteten die
Mitgliedstaaten — trotz Vorlage von Beweisen — die von
der UCLAF beantragten Verfahren nicht ein. Ferner kam

(20) Siehe Beschluß des Gerichtshofes vom 13. Juli 1990,
Rechtssache C-2/88 Imm. Zwartfeld, Slg. 1990, I-3372,
Randnr. 19.
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die in bezug auf von der UCLAF vorgelegte Fälle erfor-
derliche Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in
einem der geprüften Fälle nicht zustande. Da die UCLAF
nicht immer vollständig darüber informiert wird, warum
die Zusammenarbeit nicht gewährt wird, ist es schwierig,
den Maßnahmen nachzugehen. In zwei vom Hof geprüf-
ten Fällen ersuchte die Kommission die Mitgliedstaaten
nicht — oder erst verspätet — um Einleitung eines
Verfahrens, obwohl die vorliegenden Beweise erhebliche
Unregelmäßigkeiten vermuten ließen. In einem weiteren
Fall hob die Kommission die Immunität von drei Beam-
ten erst etwa zwanzig Monate nach dem Ersuchen der
zuständigen einzelstaatlichen Behörde auf (siehe auch
Ziffer 6.10).

3.27. Die zwei Mitgliedstaaten, in denen Prüfbesuche
durchgeführt wurden, übten folgende Kritik: Die Vor-
gangsweise der UCLAF bei der Eröffnung eines Falles sei
gut, Folgearbeit und Überwachung könnten jedoch ver-
bessert werden. Ein Mangel an Rücksprache und Rück-
kopplung wurden in diesem Zusammenhang erwähnt. In
einem konkreten Fall kontaktierte ein Mitgliedstaat bei
der Vorbereitung eines Verfahrens die UCLAF, erhielt
von ihr jedoch nicht alle verfügbaren Informationen. Der
Mitgliedstaat nahm dann eine Durchsuchung vor und
stieß auf Informationen im Zusammenhang mit einem
mutmaßlichen Betrug, der bei der UCLAF bereits akten-
kundig war. Ferner wurde kritisiert, daß die von der
UCLAF eingeleiteten Ermittlungen scheinbar grundlos
wieder abgebrochen wurden. In einem anderen konkreten
Fall fragte sich ein Mitgliedstaat besorgt, ob ein vor mehr
als einem Jahr geäußerter Betrugsverdacht so lange in den
Händen der UCLAF bleiben sollte, ohne daß ihrerseits
konkrete Maßnahmen getroffen wurden. Außerdem
wurde kritisiert, daß die UCLAF in manchen Fällen die
Arbeit in den Mitgliedstaaten abschloß, hinterher aber
diesbezüglich kein Bericht oder ein Schreiben übermittelt
wurde. In einem Fall konnten die zuständigen Kommis-
sionsdienststellen sich nach zwei Jahren noch immer nicht
darauf einigen, ob ein Betrug vorgelegen hatte oder
nicht.

Informations- und „Intelligence“-Systeme

Datenbanken

3.28. Das Suchen und Sammeln bisher nicht verfügba-
rer Informationen zur Betrugsbekämpfung, die Auswer-
tung von Informationen, die nur in einem anderen
Zusammenhang vorhanden sind, sowie das sinnvolle Ver-
knüpfen von Informationen aus unterschiedlichen Quel-
len stellen ein wesentliches Instrumentarium beim Schutz
der finanziellen Interessen der Gemeinschaft dar. Die
methodische Verarbeitung derartiger Erkenntnisse („intel-
ligence“) wird zu einem besseren Verständnis von Betrug
und Betrugstätern in ihren verschiedenen Ausprägungen
führen und sollte beim Schutz der Gemeinschaftsfinanzen
hilfreich sein [auf einer optimalen Kosten-Nutzen-Basis].
Die Betrugsbekämpfung umfaßt derartige Mengen an
Informationen, daß detaillierte Kenntnisse der bei dieser
Arbeit erzielten Ergebnisse bereits ab der Einleitung der
Ermittlungen bis hin zur Wiedereinziehung und Verhän-
gung von Sanktionen erforderlich sind.

3.29. Basierend auf ihrer im März 1994 veröffentlich-
ten Betrugsbekämpfungsstrategie investierte die Kommis-
sion beträchtliche Ressourcen in den Ausbau ihrer Daten-
banken und Informationsnetze und in die Entwicklung
eines sachgerechten und integrierten Ansatzes. Wie aus
Tabelle 4 hervorgeht, wird die Datenbank IRENE, in der
die von den Mitgliedstaaten gemeldeten Fälle von Betrug
und Unregelmäßigkeiten erfaßt werden, noch immer
kaum genutzt.

3.30. Auch die UCLAF-Datenbank PRE-IRENE (in-
terne Verwaltung der Fälle) war, wie aus Ziffer 3.10
ersichtlich, nicht uneingeschränkt erfolgreich. Derzeit
arbeitet die UCLAF an IRENE95, in die IRENE und
PRE-IRENE integriert werden sollen, um sie dann mit

TABELLE 4

Verwendung der Datenbank IRENE zum 31. August 1997

Dienststelle Benutzer
insgesamt Aktive Benutzer Passive

Benutzer (1)
Gesperrte

Benutzer (2)

UCLAF 63 7 10 46

DG VI (EAGFL-Garantie) 5 1 0 4

Für die Strukturfonds zuständige
GD (GD V, VI, XIV, XVI) 11 0 6 5

GD XIX 4 1 2 1

GD XX 3 1 0 2

Sonstige (einschließlich Europäi-
scher Rechnungshof) 9 2 2 5

Insgesamt 95 12 20 63

(1) Keine Abfrage 1997.
(2) Gesperrt im Februar 1997, da während der vorangegangenen sechs Monate keine Abfrage erfolgt ist.
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anderen Informationsquellen zu verbinden. Das Projekt
„UCLAF Integrated Information Management System
(UIMS)“, das die Vernetzung und Auswertung sämtlicher
für die Informationsbeschaffung und Ermittlungstätigkeit
verfügbaren Daten in allen Tätigkeitsbereichen der
Gemeinschaft zum Ziel hatte, wurde wieder fallengelas-
sen. Statt dessen wurde das IIIMS-Projekt (Integrated
Information Intelligence Management System) gestartet.
Im Rahmen des DAF-Projekts (Documentation Anti-
fraude) wurden vier elektronische Dateien für Mitglied-
staaten eingerichtet (Vereinigtes Königreich, Spanien, Por-
tugal und Griechenland), um die dort bestehenden
Systeme zur Verhütung und Aufdeckung von Betrügereien
darzustellen. Von diesem Projekt wurde Abstand genom-
men, weil die Mitgliedstaaten nicht bereit waren, die
erforderlichen Daten laufend zu aktualisieren. Für APSO
(Antifraud Policy Support Office), das den beträchtlichen
Informationsbedarf decken sollte, fehlt noch die Geneh-
migung eines formellen Abkommens mit der Gemeinsa-
men Forschungsstelle (GFS). Derzeit gibt es innerhalb der
UCLAF nur eine aus einem B-Beamten bestehende „Un-
terstützungszelle“, der Informationen auf konkrete An-
frage von Ermittlern aufbereitet.

3.31. Die Entwicklung der Datenbanken, in denen
Erkenntnisse und Fallinformationen gespeichert sind, war
von Verzögerungen und Problemen bei der Ausführung
gekennzeichnet. Die geringe Nutzung der Datenbanken
und die zum Teil mangelnde Zuverlässigkeit der darin
gespeicherten Daten lassen begründete Zweifel daran auf-
kommen, ob irgendeines dieser EDV-Hilfsmittel tatsäch-
lich voll operationell ist. Zu oft werden Datenbanken
durch neue Modelle ersetzt, die attraktivere Anwendungs-
möglichkeiten versprechen, bevor eine Basisdatenbank
mit z. B. einer Liste der aktuellen Fälle eingerichtet
wird.

3.32. Derzeit haben einzelstaatliche Ermittlungsbehör-
den keinen direkten Zugriff auf IRENE/PRE-IRENE. Das
birgt das Risiko in sich, daß die UCLAF und einzelstaat-
liche Behörden zeitgleich Ermittlungen in einem identi-
schen Fall durchführen, ohne sich dieses doppelten Auf-
wands bewußt zu sein.

3.33. Bei den Prüfbesuchen in den beiden Mitglied-
staaten schlugen die kontaktierten Beamten vor, daß die
UCLAF mehr Ressourcen in die grenzüberschreitende
Vermittlung von Erkenntnissen investieren solle, anstatt
selbst mehr Kontrollen durchzuführen, da sie im Bereich
der Vermittlung von Erkenntnissen den größten Beitrag
zu einer erfolgreichen Betrugsbekämpfung leisten könne.
(So gesehen könnten die informellen Kontakte zwischen
UCLAF und Europol intensiviert werden, um ein „Intelli-
gence“-System auf europäischer Ebene zu schaffen(21)).

3.34. Im Bereich der Direktausgaben verfügt die
UCLAF über keine einzige Datenbank, die Angaben über

(21) Siehe auch Aktionsplan zur Bekämpfung der organisierten
Kriminalität (97/C251/01, ABl. C 251 vom 15.8.1997), ins-
besondere Seite 9.

festgestellte und/oder wiedereingezogene Beträge mit Fäl-
len von Betrug oder Unregelmäßigkeiten in Beziehung
setzt. Da die UCLAF hier mit einer ständig wachsenden
Anzahl von Fällen konfrontiert ist, sollte die Einrichtung
einer derartigen Datenbank erwogen werden.

3.35. Das SCENT-System und das Zollinformationssy-
stem wurden für die Zollbehörden der Mitgliedstaaten
entwickelt (siehe Anhang III). Im Jahr 1994 wurde eine
Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Zollgut-
versandverfahren getroffen:

— Es wurde eine Liste mit sensiblen Erzeugnissen erstellt,
für die ein hohes Betrugsrisiko besteht (22).

— Für den Versand von sensiblen Waren wurde ein
Frühwarnsystem (FWS) eingerichtet; damit kann die
Bestimmungszollstelle die Abgangszollstelle informie-
ren, falls die Waren nicht gestellt wurden.

3.36. Nach Meinung der Mitgliedstaaten, in denen
Prüfbesuche durchgeführt wurden, ist das Frühwarnsy-
stem schwerfällig. Es sollte zur Gänze automatisiert wer-
den und einen selektiveren Zugriff ermöglichen. Eine
ähnliche Kritik wurde im Zusammenhang mit Ersuchen
im Rahmen der Abkommen über gegenseitige Amtshilfe
laut. Da diese häufig mit einem hohen Arbeitsaufwand
verbunden sind, wäre es für die nationalen Dienststellen
von Interesse zu erfahren, warum ein Ersuchen gestellt
bzw. Ad-hoc-Sitzungen zum Meinungsaustausch einberu-
fen wurden.

Sonstige Informationsquellen

3.37. Im November 1994 richtete die Kommission in
jedem Mitgliedstaat eine gebührenfreie Telefonnummer
ein; diese Leitung ist rund um die Uhr verfügbar und
ermöglicht es jedem Unionsbürger, Informationen über
betrügerische Praktiken zum Nachteil des Gemeinschafts-
haushalts der Kommission direkt mitzuteilen. In den
Jahren 1995 und 1996 nahm die Kommission mehr als
8 000 Anrufe entgegen. Ein verschwindend geringer Teil
davon führte zur Einleitung weiterer Ermittlungen. Etwa
50 Anrufe waren Anlaß für eine formelle Erhebung. Die
Kommission bedient sich auch Informanten, für deren
Bezahlung eine mit 200 000 ECU ausgestattete Haus-
haltslinie vorgesehen ist. Im Rahmen dieses Instrumenta-
riums erfolgte im Zeitraum von 1995—1997 nur dreimal
eine Bezahlung.

(22) Beschluß Nr. 2/94 des Gemischten Ausschusses EWG-EFTA
„Gemeinsames Versandverfahren“ (94/948/EG) vom 8. De-
zember 1994, ABl. L 371 vom 31.12.1994. Sensible Pro-
dukte sind Waren, die bei der Einfuhr in die Gemeinschaft
einer hohen Besteuerung unterliegen bzw. mit besonders
hohen Erstattungen bei der Ausfuhr in ein Drittland einher-
gehen.
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4. FINANZIELLE ÜBERWACHUNG UND
WIEDEREINZIEHUNG

Allgemeiner Überblick

4.1. Die Wiedereinziehung ist eine grundlegende Ver-
pflichtung und die logische Folge der Ermittlungsarbeit,
da sie lediglich ein ausgewogenes Verhältnis zum Steuer-
zahler wiederherstellt, indem sie den von der schuldhaft
handelnden Person oder Organisation widerrechtlich
erworbenen finanziellen Vorteil aufhebt. Somit ist sie
gleichzeitig ein Gradmesser für den Erfolg der Betrugsbe-
kämpfung.

4.2. Grundsätzlich können Beträge aus Betrügereien
und Unregelmäßigkeiten im Bereich der Eigenmittel und
indirekten Ausgaben nur von den Mitgliedstaaten im
Rahmen des gemeinschaftlichen und innerstaatlichen
Rechts wiedereingezogen werden. Die Kommission muß
daher sicherstellen, daß die Mitgliedstaaten ihr gemäß
den vorgeschriebenen Verfahren regelmäßig Bericht
erstatten, so daß auf Gemeinschaftsebene angemessene
Maßnahmen auf der Grundlage der vorhandenen rechtli-
chen Möglichkeiten getroffen werden können (23). Den-
noch kann die Kommission bei den direkten Ausgaben
weitgehend autonom agieren (24).

4.3. In seinem erläuternden Bericht zur Zuverlässig-
keitserklärung über die Ausführung des Haushaltsplans
für das Jahr 1995(25) wies der Hof darauf hin, daß die
Kommission die gemeldeten oder bekannten Beträge aus
Fällen von Betrug und Unregelmäßigkeiten und die Aus-
sichten auf deren Wiedereinziehung anführen müsse.
Obwohl die Kommission in ihrem Jahresbericht 1993 zur
Betrugsbekämpfung ankündigte, daß die Datenbank
IRENE dank der Weiterentwicklung und quantitativen
wie qualitativen Verbesserung der Eingabeverfahren für
die finanzielle Überwachung der Wiedereinziehungen im
Falle von Betrug und Unregelmäßigkeiten eingesetzt wer-
den wird, und zwar in Zusammenarbeit mit den entspre-
chenden operationellen GD unter Einsatz ihrer gesamten
Kapazitäten(26), besteht nach wie vor eine Reihe von
Problemen.

4.4. Die UCLAF muß hier eine Katalysatorfunktion
erfüllen, indem sie die anweisungsbefugten GD systema-
tisch dazu anhält, eine Vorausschätzung zu den Forde-
rungs- oder Einziehungsanordnungen zu erstellen, je
nachdem, ob es sich dabei um eine als sicher, bezifferbar
und fällig ermittelte Forderung handelt oder nicht. Die

(23) Verordnung (EWG) Nr. 595/91 des Rates zum EAGFL, Ab-
teilung Garantie, Verordnung (EWG) Nr. 4253/88 des Rates
zu den Strukturfonds und Verordnung (EWG, Eura-
tom) Nr. 1552/89 des Rates zu den Eigenmitteln.

(24) Die Kommission hat aber keine Vollstreckungsbefugnis im
Hinblick auf die Wiedereinziehung von festgestellten Forde-
rungen.

(25) ABl. C 395 vom 31.12.1996.
(26) Siehe Jahresbericht 1993 der Kommission über den „Schutz

der finanziellen Interessen der Gemeinschaft. Betrugsbe-
kämpfung“, KOM(94) 94 endg., Seite 54.

UCLAF übermittelt die ihr von den Mitgliedstaaten
gemäß den Verordnungen (EWG) Nr. 595/91 des Rates
(EAGFL, Abteilung Garantie) und (EG) Nr. 1681/94 der
Kommission (Strukturfonds) sowie (EG) Nr. 1831/94 des
Rates (27) (Kohäsionsfonds) gemeldeten Informationen an
die GD XIX, wo sie in die „Verpflichtungen unter dem
Strich“ der Kommission aufgenommen werden. (Diese
Informationen sind in der Datenbank IRENE erfaßt.) Aus
historischen Gründen werden Meldungen gemäß Verord-
nung (EWG, Euratom) Nr. 1552/89 des Rates (traditio-
nelle Eigenmittel) von den Mitgliedstaaten direkt an GD
XIX geschickt. Da diese Unterlagen in Papierform eingin-
gen, mußten sie bei GD XIX manuell in die IRENE-
Datenbank eingegeben werden. Es war geplant, daß die
Mitgliedstaaten ab Anfang 1997 die Daten selbst anhand
eines EDV-Systems direkt in der Datenbank erfassen
sollten. Aufgrund verschiedener Probleme wird dieses
System aber nicht von allen Mitgliedstaaten benutzt.

4.5. Anhand von IRENE kann man sich nach wie vor
kein getreues Bild hinsichtlich der Wiedereinziehung bei
gemeldeten Fällen von Betrug und Unregelmäßigkeiten
machen. Das Wiedereinziehungsverfahren leidet in seiner
Effizienz unter der mangelnden Zusammenarbeit zwi-
schen den betroffenen GD, die statt dessen dazu neigen,
für ihre speziellen Probleme Einzellösungen zu finden. Als
weitere entscheidene Probleme kommen die Schwerfällig-
keit der internen Verwaltungsabläufe bei der Kommission
und in den Mitgliedstaaten hinzu sowie der hohe Prozent-
satz von Fällen, in denen die betroffenen Wirtschaftstrei-
benden die Wiedereinziehungsbeschlüsse vor den inner-
staatlichen Gerichten anfechten. Darüber hinaus waren
die in vorangegangenen Jahresberichten zur Betrugsbe-
kämpfung angeführten Zahlen nicht zuverlässig (siehe
Ziffer 5.4).

Traditionelle Eigenmittel

4.6. Gemäß Eigenmittelbeschluß und seiner Durchfüh-
rungsverordnung (EWG, Euratom) Nr. 1552/89 des
Rates müssen die Mitgliedstaaten alle fälligen Beträge, bei
denen das Vorliegen von Betrug oder Unregelmäßigkeiten
nachgewiesen wurde, feststellen, buchmäßig erfassen und
wiedereinziehen (28). Die Kommission soll dafür Sorge
tragen, daß die Wiedereinziehungsverfahren von den ein-
zelstaatlichen Behörden auch tatsächlich eingeleitet und
abgeschlossen werden, so daß die Mitgliedstaaten entla-
stet werden können, wenn ihre Verwaltung als zufrieden-
stellend angesehen werden kann. Ist die Wiedereinziehung
von Beträgen aufgrund von Konkurs oder Verjährung
nicht möglich, so muß der Mitgliedstaat nachweisen, daß
er alle möglichen Schritte für die Wiedereinziehung unter-
nommen hat; nur dann kann er davon befreit werden,
diese Beträge der Gemeinschaft zur Verfügung zu stel-
len.

(27) Bislang ist im Rahmen der Verordnung Nr. 1831/94 des
Rates noch keine einzige Meldung eingegangen.

(28) Siehe Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1996 des Europäi-
schen Rechnungshofes.
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4.7. Das Hauptproblem bei der Sicherstellung einer
effizienten finanziellen Kontrolle besteht darin, daß zwei
verschiedene Zuständigkeitsbereiche davon berührt sind.
Da ist zum einen die Aufnahme der Beträge in der
Buchführung, die im allgemeinen in den Zuständigkeits-
bereich der Buchhaltung fällt. Zum anderen gibt es die
Ermittlung und Meldung von Betrugsfällen, die normaler-
weise von Sonderabteilungen wahrgenommen werden.
Daher können die in IRENE gespeicherten Daten nicht
ohne weiteres mit den in den Mitgliedstaaten verwalteten
Informationen abgestimmt werden. Das ist zum Teil
darauf zurückzuführen, daß in der B-Buchführung nicht
nur Beträge ausgewiesen sind, die mit Betrug und Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang stehen, was auch nicht
der Zweck der getrennten Buchführung ist.

4.8. Die Kommission sollte die Wiedereinziehung im
Eigenmittelbereich ständig überwachen und damit in der
Lage sein, Maßnahmen zu fordern, die sie für nötig hält,
um Unzulänglichkeiten in der Tätigkeit auf nationaler
Ebene auszugleichen. Wegen der bereits in Ziffer 4.4
beschriebenen technischen Probleme waren darüber hin-
aus in der Datenbank IRENE im September 1997 für die
Jahre 1996 und 1997 nur Daten von sieben bzw. acht
Mitgliedstaaten gespeichert. Seit beinahe einem Jahr
wurde keine automatische Aktualisierung der Daten über
die traditionellen Eigenmittel durchgeführt.

4.9. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß für
die Mitgliedstaaten bis Juli 1996 keinerlei Verpflichtung
bestand, ihre Berichte regelmäßig zu aktualisieren und die
Kommission systematisch über die wiedereingezogenen
Beträge zu informieren. Mit Änderung der diesbezügli-
chen Verordnung müssen die Mitgliedstaaten vierteljähr-
lich einen detaillierte Bericht zum Stand der Wiedereinzie-
hung in Fällen von Betrug und Unregelmäßigkeiten vorle-
gen.

EAGFL, Abteilung Garantie

4.10. Im Bereich des EAGFL, Abteilung Garantie,
wurden in den letzten Jahren einige Fortschritte erzielt:
5 370 (von insgesamt 6 878) vor 1993 gemeldete Betrugs-
fälle wurden abgeschlossen, d. h. die Mitgliedstaaten
haben alle zahlbaren Beträge wiedereingezogen (5 043
Fälle) oder die Kommission hat im Zusammenhang mit
dem Rechnungsabschluß (29) entschieden, dem Mitglied-
staat (30) (28 Fälle) oder der Gemeinschaft (299 Fälle) jene
Beträge, die nicht wiedereingezogen werden können,

(29) Das diesbezügliche Verfahren ist in Artikel 8 Absatz 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates und in Artikel 5
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 595/91 des Rates
festgelegt.

(30) Der Mitgliedstaat wird belastet, wenn er nicht alle mögli-
chen Schritte zur Wiedereinziehung der betreffenden Sum-
men unternommen hat bzw. wenn ihm selbst Nachlässigkeit
vorgeworfen werden kann.

anzulasten. An dieser Stelle sollte jedoch hervorgehoben
werden, daß es sich in diesen Fällen um relativ niedrige
Beträge handelte (insgesamt 228,7 Mio ECU); geht es um
hohe Beträge, dauert es bis zur Wiedereinziehung auf-
grund der einzuhaltenden gerichtlichen Verfahren oft sehr
lange. Im EAGFL-Garantie waren daher 1 508 vor 1993
gemeldete Fälle mit einem Gesamtbetrag von 549 Mio
ECU noch offen; in 400 Fällen waren Rechtsverfahren
anhängig. Mehr als 80% aller Verfahren entfielen auf
zwei Mitgliedstaaten (Italien und Deutschland).

4.11. Hier muß noch einmal ausdrücklich darauf hin-
gewiesen werden, daß nicht alle Mitgliedstaaten ihren
Verpflichtungen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 595/91
des Rates im Hinblick auf die Meldungen nachkommen.
Dies hat die Kommission in den „Erläuterungen“ zu den
„Verpflichtungen unter dem Strich — Potentielle Aufwen-
dungen und Forderungen“ im Zusammenhang mit der
Haushaltsrechnung für das Jahr 1996 allerdings nicht
erwähnt.

Verbesserung der Rechtslage im Agrarbereich

4.12. Im Jahr 1995 verabschiedete der Rat die Verord-
nung (EG) Nr. 1469/95(31), die Vorkehrungen gegenüber
bestimmten Begünstigten der vom EAGFL, Abteilung
Garantie, finanzierten Maßnahmen vorsieht, wenn ein
Unzuverlässigkeitsrisiko gegeben sein könnte. In der
Durchführungsverordnung (EG) Nr. 745/96 (32) der Kom-
mission sind die genauen Regelungen festgelegt; sie trat
am 1. Juli 1996 in Kraft.

4.13. Damit wurde erstmals im Rahmen des Gemein-
schaftsrechts eine Liste von Marktbeteiligten (die soge-
nannte „Schwarze Liste“) erstellt — dabei kann es sich
um Einzelpersonen oder Firmen handeln —, die vorsätz-
lich oder grob fahrlässig gehandelt haben; diese Liste soll
den zuständigen einzelstaatlichen Behörden die erforder-
lichen Präventivmaßnahmen ermöglichen. Die Mitglied-
staaten können diesen Marktbeteiligten strengere Kon-
trollen auferlegen oder andere Maßnahmen treffen, die
bis zur Aussetzung von Zahlungen oder dem zeitweiligen
Ausschluß davon gehen können. Die UCLAF hat ein
EDV-System für die Speicherung und Verarbeitung der
Daten sowie ihre zuverlässige Weitergabe an die anderen
einzelstaatlichen Behörden eingerichtet.

4.14. Zum 30.6.1997 hat die Kommission nur vier
Meldungen aus drei Mitgliedstaaten (33) erhalten. Auf-
grund der Meldungen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel
3 der Verordnung (EWG) Nr. 595/91 des Rates hätten
jedoch viel mehr Marktbeteiligte auf die „Schwarze

(31) ABl. L 145 vom 29.6.1995.
(32) ABl. L 102 vom 25.4.1996.
(33) Frankreich, Niederlande und Vereinigtes Königreich.
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Liste“ gesetzt werden müssen(34). Tatsächlich muß jede
Meldung „unverzüglich“ (Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1469/95 des Rates) erfolgen; Grundlage dabei ist „die
erste schriftliche, unter Umständen nur interne Bewertung
einer zuständigen Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde, in
der diese anhand konkreter Tatsachen auf das Vorliegen
einer vorsätzlich oder grob fahrlässig begangenen Unre-
gelmäßigkeit schließt, wobei die Möglichkeit offen bleibt,
daß dieser Schluß aufgrund des weiteren Verlaufs des
Verwaltungs- bzw. Gerichtsverfahrens revidiert oder
zurückgezogen werden muß“ (Artikel 1 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 745/96 der Kommission). Die
Kommission (UCLAF) wird mit den Mitgliedstaaten prü-
fen, weshalb sie nicht mehr Fälle gemeldet haben und
welches Verfahren in Fällen anzuwenden ist, die Gegen-
stand von Untersuchungen der UCLAF sind(35).

Strukturfonds

4.15. Artikel 23 der Verordnung (EWG) Nr. 4253/88
des Rates definiert die Rolle der Mitgliedstaaten bzw. der
Kommission wie folgt: Die Verantwortlichkeit liegt in
erster Linie bei den Mitgliedstaaten, deren Aufgabe es ist,
„Unregelmäßigkeiten zu verhindern und zu ahnden“ und
„verlorengegangene Beträge zurückzufordern“; außerdem
„setzen [sie] die Kommission von den zu diesem Zweck
getroffenen Maßnahmen und insbesondere vom Verlauf
administrativer und gerichtlicher Verfahren in Kenntnis“
(Artikel 23 Absatz 1). Die Kommission kann kontrollie-
ren, ob diese Verpflichtungen erfüllt werden (Artikel 23
Absatz 2).

4.16. Der von der Kommission ausgearbeitete Verhal-
tenskodex für die detaillierte Regelung der Meldung von
Unregelmäßigkeiten durch die Mitgliedstaaten wurde vom
Gerichtshof mit der Begründung für ungültig erklärt, daß
er über die Bestimmungen von Artikel 23 Absatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 4253/88 des Rates (36) hinaus-
gehe. Dieses Urteil des Gerichtshofes stellte die rechtliche
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Betrug und Unregel-
mäßigkeiten zu melden, nicht in Frage; gleichwohl be-
wirkte es ein Nachlassen der Meldungen (37).

4.17. Im Jahr 1993 wurde Artikel 23 Absatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 4253/88 des Rates geändert. Er

(34) Die Kommission weist in ihrem Bericht KOM(97) 417
darauf hin, daß die Mitgliedstaaten allein im Bereich der
Ausfuhrerstattungen 72 Unregelmäßigkeiten in einer
Größenordnung von mehr als 100 000 ECU mitgeteilt haben
(Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 745/96 der
Kommission sieht die Kumulierung aller von demselben
Marktbeteiligten innerhalb eines Jahres begangenen Unregel-
mäßigkeiten vor).

(35) Siehe KOM(97) 417 endg., S. 2 und 3.
(36) Rechtssache C 303/90 Französische Republik gegen Kom-

mission der Europäischen Gemeinschaften, Urteil vom
13. November 1991.

(37) Siehe Jahresbericht 1994 der Kommission über den „Schutz
der finanziellen Interessen der Gemeinschaft. Betrugsbe-
kämpfung“, KOM(95) 98 endg., S. 9.

sieht nunmehr vor, daß die Kommission ausführliche
Durchführungsbestimmungen zu dem betreffenden Ab-
satz festlegt. Auf dieser Grundlage wurde die Verord-
nung (EG) Nr. 1681/94 der Kommission betreffend Unre-
gelmäßigkeiten und die Rückforderung zu Unrecht
gezahlter Beträge im Rahmen der Finanzierung der Struk-
turpolitiken sowie die Einrichtung eines einschlägigen
Informationssystems verabschiedet (38).

4.18. Während im Bereich des EAGFL-Garantie die
Möglichkeit besteht, einen Mitgliedstaat für nachlässiges
Vorgehen bei der Wiedereinziehung von Geldern im
Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten verantwortlich
zu machen und den betroffenen Mitgliedstaat im Rahmen
des Rechnungsabschlußverfahrens mit den Beträgen, die
wiedereingezogen hätten werden müssen, zu belasten, ist
eine solche Regelung in den für die Strukturfonds maß-
geblichen Verordnungen derzeit nicht ausdrücklich vorge-
sehen. Auf seiner Tagung in Madrid im Dezember 1995
sprach sich der Europäische Rat für die Ausweitung des
Rechnungsabschlusses auf die anderen Haushaltsbereiche
aus. Am 15. Oktober 1997 legte die Kommission ein
Dokument vor, das die Anwendungsbestimmungen für
Netto- bzw. etwaige Pauschalberichtigungen im Bereich
der Strukturfonds gemäß Artikel 24 der Verordnung
(EWG) Nr. 4253/88 des Rates (39) festlegt.

4.19. Derzeit wird bei den Strukturfonds jede Form
von vorschriftswidrigem oder fahrlässigem Verhalten, das
zur mißbräuchlichen oder unrechtmäßigen Verwendung
von Zahlungen führt, von der Kommission gemeinsam
mit den Mitgliedstaaten im Rahmen der Partnerschaft
geprüft (40). In der Praxis kommt es nur selten zu Rück-
zahlungen, und die wiedereingezogenen Beträge können
unter bestimmten Voraussetzungen neu zugeteilt oder für
Programme bzw. zugunsten von Endbegünstigten einge-
setzt werden, die mit der aufgetretenen Unregelmäßigkeit
nichts zu tun hatten; dafür muß der Mitgliedstaat die
Unregelmäßigkeit gemäß Verordnung (EG) Nr. 1681/94
des Rates gemeldet haben und die Neuzuteilung nachvoll-
ziehbar sein. Im Jahr 1996 veranschlagte die Kommission
in den „Verpflichtungen unter dem Strich“ die Meldun-
gen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1681/94 des Rates mit
insgesamt 81,8 Mio ECU; die erwarteten Rückerstattun-
gen an den Gemeinschaftshaushalt sind jedoch eher nied-
rig angesetzt. In den Erläuterungen wird diesbezüglich
keine Erklärung gegeben. Ferner wurde nicht erwähnt,
daß einige Mitgliedstaaten nicht systematisch alle Wieder-
einziehungsverfahren bzw. deren Ergebnisse melden und
somit ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

4.20. Für die Neuzuteilung von Mitteln (d. h. Verwen-
dung für ein Projekt, das vom Vorwurf der Unregelmä-
ßigkeit frei ist) muß eine Reihe von entsprechenden

(38) ABl. L 178 vom 12.7.1994.
(39) Siehe auch Verordnung (EG C(97)3151 endg. — II) Nr.

2064/97 vom 15.10.1997, ABl. L 290 vom 23.10.1997.
(40) Artikel 24 der Verordnung (EWG) Nr. 4253/88 geändert

durch Verordnung (EWG) Nr. 2082/93 des Rates.
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Regelungen ausgearbeitet werden, insbesondere im Hin-
blick darauf, welche Fälle zu melden sind und wie die
Kommissionsdienststellen bei der Verwaltung der Berichte
verfahren sollen. Insgesamt gesehen kann die momentane
Situation als nicht zufriedenstellend angesehen werden.
Bislang wurde kein Leitfaden ausgearbeitet, aus dem
hervorgeht, welche Unregelmäßigkeiten meldepflichtig
sind. Die von den Mitgliedstaaten gemeldeten Unregelmä-
ßigkeiten werden nicht systematisch weiterverfolgt. Ob-
wohl in einem interdirektionalen Treffen im April 1995,
an dem Vertreter der anweisungsbefugten GD für die
Strukturfonds (GD XIX und XX), des Juristischen Dien-
stes und der UCLAF teilnahmen, praktische Leitlinien für
den Abschluß von Programmen vereinbart wurden, war
deren Ausführung nicht zufriedenstellend. Die im Hin-
blick auf die Strukturfonds anweisungsbefugten GD
machen von ihrem Zugriff auf die Datenbank IRENE
keinerlei Gebrauch. Im Februar 1997 übermittelte ihnen
die UCLAF einen Vermerk mit Angaben zu den Fällen, in
denen Artikel 24 der Verordnung (EWG) Nr. 4253/88
des Rates zur Anwendung kommen sollte, sowie wie viele
Meldungen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1681/94 des
Rates bis zu diesem Zeitpunkt eingegangen waren. Die
Reaktion darauf war sehr verhalten.

4.21. Die Meldungen der Mitgliedstaaten enthalten
mitunter falsche Angaben oder sind unvollständig. In
manchen Fällen ist es schwierig herauszufinden, um wel-
ches konkrete Projekt eines bestimmten Programms es
sich handelt. Das bedeutet natürlich, daß es für die
Kommission schwierig ist, eine etwaige Neuzuteilung zu
überwachen. Dabei ist in bezug auf die italienische
Region Kampanien ein spezifisches Problem aufgetreten.
Die Regionalverwaltung meldete der UCLAF Ende 1996
direkt über 1 000 Fälle von Unregelmäßigkeiten. Ange-
sichts der Anzahl der Fälle sowie der fehler- und lücken-
haften Mitteilungen hätte allein die Prüfung des Inhalts
der Akten die Kapazitäten der gesamten UCLAF für einen
beträchtlichen Zeitraum blockiert. Daher wurden diese
Fälle nicht in die Datenbank IRENE eingegeben, sondern
an die Ständige Vertretung Italiens in Brüssel zur weiteren
Prüfung und Ablage zurückgeschickt. Da diese Meldun-
gen aber eingegangen sind, wird es ausgesprochen schwie-
rig sein, die Programme in dieser Region rechtmäßig und
ordnungsgemäß abzuschließen.

5. ZUVERLÄSSIGKEIT DER IM JAHRESBERICHT ZUR
BETRUGSBEKÄMPFUNG ENTHALTENEN ANGABEN

Vorgelegte Daten

5.1. Die von der Kommission in ihrem Jahresbericht
zur Betrugsbekämpfung dargelegten Zahlen im Zusam-
menhang mit der Auswirkung von Unregelmäßigkeiten
auf den Gemeinschaftshaushalt machen die finanzielle
Tragweite der „förmlichen Mitteilungen der Mitgliedstaa-
ten über Unregelmäßigkeiten“ sowie „Ermittlungen der
Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaa-
ten“ deutlich.

5.2. In aktuellen Publikationen wurden diese Zahlen
als eine Art Leistungsindikator zum Vergleich der durch-
schnittlichen Größenordnung der Fälle und des Gesamt-
aufkommens an Unregelmäßigkeiten in beiden oben ange-
führten Kategorien dargestellt (41). Die Kommission hat in
ihrem Jahresbericht 1996 zur Betrugsbekämpfung ähnli-
che Überlegungen angestellt. Laut diesem von der Kom-
mission angenommenen Bericht schlagen sich die Fälle, in
denen die Kommission ermittelt (d. h. die nicht von den
Mitgliedstaaten förmlich gemeldeten Fälle), mit durch-
schnittlich 1,6 Mio ECU auf den Haushalt nieder. Die
von den Mitgliedstaaten gemäß den verschiedenen Ver-
ordnungen gemeldeten Fälle von Betrug oder Unregelmä-
ßigkeiten belaufen sich im Durchschnitt auf 130 000
ECU.

5.3. Die Kommission arbeitet nach eigenen Angaben in
weniger als 5% aller aufgedeckten Fälle eng mit den
Ermittlungsbehörden in den Mitgliedstaaten zusammen.
Diese Fälle machen aber mehr als die Hälfte der gesamten
Schadenssumme für alle Einnahmen- und Ausgabenberei-
che aus (42). Daran zeigt sich die dezidierte Absicht der
Kommission, ihre Anstrengungen auf die Bekämpfung des
organisierten oder raffinierten Betrugs zu konzentrieren.
Derartige Betrügereien sind häufig dadurch gekennzeich-
net, daß Personen oder Unternehmen daran beteiligt sind,
die von einem oder mehreren Ländern aus operieren; sie
sind daher für die Mitgliedstaaten ohne die nur auf
Gemeinschaftsebene mögliche aktive Unterstützung kaum
aufzudecken (43).

Zuverlässigkeit der Daten

5.4. Der Hof versuchte, die im Jahresbericht 1996 zur
Betrugsbekämpfung angegebenen Zahlen aufzuschlüsseln
und festzustellen, ob sie die derzeitige Situation getreu
wiedergeben: Bei den als förmliche Mitteilungen der Mit-
gliedstaaten vorgelegten Zahlen handelt es sich theore-
tisch um sämtliche, von den Mitgliedstaaten gemäß den
diversen Verordnungen zu den Einnahmen und Ausgaben
der Gemeinschaft angegebene und (mit Ausnahme der
Eigenmittel) in der Datenbank IRENE erfaßte Beträge
(siehe Ziffer 4.4 und Anhang I, Tabelle 1).

5.5. Für das Jahr 1996 sind in IRENE 645 von den
Mitgliedstaaten gemeldete Fälle im Bereich der traditio-
nellen Eigenmittel mit einem Gesamtwert von 123,1 Mio
ECU gespeichert. Im Jahresbericht 1996 zur Betrugsbe-
kämpfung werden 1 950 Fälle mit einem Gesamtvolumen
von 320 Mio ECU angegeben. In einer Fußnote wird

(41) Siehe Bösch-Bericht (PE 222.169), Seite 9, oder Fachaus-
schuß des Parlaments des Vereinigten Königreichs zum
Europarecht, Programm zur Betrugsbekämpfung, London
1997, Seite xxiii.

(42) Siehe KOM(97) 200 endg., Jahresbericht 1996, Betrugsbe-
kämpfung, Seite 21. Zwischenzeitlich wurde der Jahresbe-
richt 1997 veröffentlicht; dieser Bericht wurde bei der Prü-
fung des Hofes nicht berücksichtigt.

(43) Siehe KOM(96) 173 endg., Jahresbericht 1995, Betrugsbe-
kämpfung.
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darauf hingewiesen, daß diese Zahl eine Schätzung für
das zweite Halbjahr mit einschließt. Zu diesem Zweck
wurde in der Vergangenheit Anzahl/Betrag aus dem
ersten Halbjahr mit zwei multipliziert. Daraus ergibt sich
eine signifikante Abweichung zwischen den veröffentlich-
ten und den in IRENE verfügbaren Zahlen.

5.6. In bezug auf die Eigenmittel sollte dieses Problem
in Zukunft nicht mehr auftreten, da die Mitgliedstaaten
laut Verordnung (EG) Nr. 1355/96 des Rates (44) häufi-
ger, d. h. vierteljährlich, über aufgedeckte Unregelmäßig-
keiten berichten müssen (siehe Ziffer 4.9).

5.7. Die als „Ermittlungen der Kommission in Zusam-
menarbeit mit den Mitgliedstaaten“ in Tabelle 5 vorgeleg-
ten Zahlen ergeben sich aus Schätzungen der finanziellen
Tragweite der bei der UCLAF anhängigen Fälle. Diese
stammen aus verschiedensten Quellen und sollten theore-
tisch den insgesamt in der PRE-IRENE-Datenbank der
UCLAF gespeicherten Daten entsprechen. Da die Pre-
IRENE-Datenbank jedoch noch nicht voll einsatzfähig ist,
wurden ihr nur die Zahlen für eines der vier Referate
entnommen. Die anderen drei Referate erstellten dem für
den Entwurf des Jahresberichts zuständigen Referat einen
Vermerk mit Angabe des geschätzten finanziellen Gesamt-
volumens der bearbeiteten Fälle. Eine Prüfung dieser
Zahlen hat ergeben, daß auf nur 12% der Fälle 88% der
angeführten Beträge entfielen. Die aufgrund der Ermitt-
lungen der Task-forces „Zigaretten“ und „Alkohol“
1996 zum Nachteil des Gemeinschaftshaushalts geschätz-
ten entgangenen MwSt.-Einnahmen belaufen sich auf
etwa 36% des gesamten Schadensvolumens in dieser
Kategorie. Dieser Betrag sollte mit den von den Mitglied-
staaten förmlich gemeldeten Zahlen nicht direkt vergli-
chen werden.

5.8. Der Gesamtwert der Fälle laut Tabelle 5 über-
steigt den tatsächlichen Wert der in PRE-IRENE gespei-
cherten Daten (2 460 Mio ECU), da 49 von ihnen aus
mehr als einer Quelle stammen und daher in der obigen
Tabelle öfter als einmal gezählt werden. Mehr als 142
Fälle ohne Quellenangabe sind in PRE-IRENE erfaßt.

5.9. Die Tatsache, daß es sich bei diesen als auf-
gedeckte Unregelmäßigkeiten dargestellten Zahlen um
Schätzwerte handelt, wird in den Berichten nicht unmiß-
verständlich klargestellt. Andere Quellen als die Kommis-
sion oder die Mitgliedstaaten werden nicht angegeben.
Ferner werden die Zahlen nicht jährlich aktualisiert, um
Veränderungen bei der Auswirkung der Fälle, die wieder-
eingezogenen Beträge, Änderungen der geschätzten Werte,
fallengelassene Fälle usw. widerzuspiegeln. Viele der
ursprünglich in der Kategorie „von der Kommission in
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ermittelte Unre-
gelmäßigkeiten“ geführte Fälle werden auch Gegenstand
einer förmlichen Meldung und deshalb zu einem späteren
Zeitpunkt als solche erwähnt. Da Fälle aus vorangegange-
nen Jahren nicht aktualisiert werden, ist die Gefahr
gegeben, daß manche in beiden Kategorien erwähnt und
somit „doppelt gezählt“ werden.

5.10. Zwei im Rahmen von Prüfungen des Hofes
aufgedeckte „UCLAF-Fälle“ waren in der PRE-IRENE-
Datenbank mit einem Gesamtwert von 30 Mio ECU ohne
Quellenangabe gespeichert. In den Jahresberichten 1995
und 1996 wurden diese beiden Fälle mit einem Wert von
58,5 Mio ECU ausgewiesen. In IRENE sind neun Mel-
dungen aus vier Mitgliedstaaten zu diesen selben Fällen
mit einem Gesamtwert von 58,8 Mio ECU erfaßt. Daß
von den Mitgliedstaaten an IRENE einzeln gemeldete
Unregelmäßigkeiten (nach Stelle oder Vorkommnis) in

TABELLE 5

Aufstellung der PRE-IRENE-Fälle mit Quellen- und Wertangabe

Fälle Beträge Mio ECU

Sonstige 81 455

Informant 88 53

Meldung Mitgliedstaaten 84 1 530

Gebührenfreie Rufnummer 31 8

Information Finanzkontrolleur 17 6

Rechnungshof 14 18

Information Mitgliedstaaten 149 577

Information anweisungsbefugter Beamter 96 187

Presse 54 169

Insgesamt mit Quellenangabe 614 3 003

Quelle: PRE-IRENE, Stand April 1997.

(44) ABl. L 175 vom 13.7.1996.
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einem einzigen UCLAF-Fall zusammengefaßt werden, hin-
terläßt beim Leser der Jahresberichte den fälschlichen
Eindruck, daß es bei den von UCLAF bearbeiteten Fällen
im Durchschnitt um höhere Beträge geht als bei denen
der Mitgliedstaaten. Im oben angeführten Beispiel beläuft
sich der durchschnittliche Wert bei der UCLAF auf
29 Mio ECU, während er bei den Mitgliedstaaten nur
7 Mio ECU beträgt.

5.11. Wertmäßig zählen die laut den Jahresberichten
von den spezialisierten Task-forces (z. B. im Bereich Ziga-
retten, Textilien) erzielten Ergebnisse zu den wichtigsten.
Dennoch ist Vorsicht geboten, da es sich bei diesen
Zahlen um Schätzwerte handelt und es bislang keine
exakten Zahlen zu den tatsächlichen Wiedereinziehungen
bzw. Einsparungen zugunsten des Gemeinschaftshaushalts
gibt.

6. KORRUPTION UND DIENSTVERGEHEN

Bekämpfung der Korruption

6.1. Korruption (siehe Anhang I Ziffer 26) bezieht sich
auf jeglichen Amtsmißbrauch oder nicht ordnungsgemä-
ßes Handeln in einem Entscheidungsprozeß infolge einer
unrechtmäßigen Einflußnahme oder Vorteilsgewährung;
dabei ist oft das organisierte Verbrechen im Spiel. Die
Korruption hat verschiedene negative Auswirkungen auf
die Interessen der Union: Sie schadet nicht nur den
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften,
sondern untergräbt auch die korrekte Entscheidungsfin-
dung, verzerrt den Wettbewerb und stellt die Grundsätze
der freien Märkte in Frage, insbesondere das Funktionie-
ren des Binnenmarktes.

6.2. Es wurde bereits anerkannt, daß die Korruption
auf Unionsebene bekämpft werden muß, und zu diesem
Zweck wurde eine Reihe von Maßnahmen getroffen (45).
Da diese jedoch nicht Teil eines integrierten Ansatzes
sind, nahm die Kommission am 21. Mai 1997 eine
Mitteilung an den Rat und das Europäische Parlament
an(46), um die wichtigsten Elemente für eine umfassende
Politik der EU zur Bekämpfung von Korruption darzule-
gen. Dieses Dokument bietet zwar eine solide Grundlage
für Vorschläge und Maßnahmen der Kommission zur

(45) Im Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung
(siehe Ziffer 2.4), in der Entschließung des Europäischen
Parlaments zur Bekämpfung der Korruption vom 15.
Dezember 1995 (Berichterstatter Fr. Salisch), im Aktionsplan
der Hochrangigen Gruppe zur Bekämpfung der organisierten
Kriminalität, ABl. C 251 vom 15.8.1997, wird auf die
Bedeutung einer verstärkten Bekämpfung der Korruption
hingewiesen. Ferner wurde am 6. Oktober 1997 ein Gemein-
samer Standpunkt zu den Verhandlungen im Europarat und
in der OECD über die Bekämpfung der Korruption festge-
legt, ABl. L 279 vom 13.10.1997.

(46) KOM(97) 192 endg. Dieses Dokument wurde von der
Task-force „Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und
Inneres“ ausgearbeitet.

Bekämpfung der Korruption in bestimmten Politikberei-
chen, geht aber nicht auf Korruption innerhalb der
Organe der Gemeinschaft ein. Auch in den Arbeitspro-
grammen der Kommission zur Betrugsbekämpfung wird
das Problem der Korruption nicht in Angriff genom-
men(47).

Zuweisung der Zuständigkeiten

6.3. Bei der Bekämpfung der internen Korruption sind
die Zuständigkeiten nicht eindeutig. In dem Vermerk des
Generalsekretärs vom 14. April 1997 über die in Fällen
von mutmaßlichem Betrug, Unregelmäßigkeiten und
Dienstvergehen zu treffenden Maßnahmen, war die
Zuständigkeit der UCLAF für alle Fragen im Zusammen-
hang mit mutmaßlichem Betrug zum Nachteil des
Gemeinschaftshaushalts aufgeführt. Obwohl der Direktor
der UCLAF bereits im Mai 1996 die Notwendigkeit eines
schriftlichen Hinweises zur Klarstellung der Zuständigkei-
ten der UCLAF in bezug auf die Korruptionsbekämpfung
betont hat, gibt es nach wie vor keine eindeutige, förmli-
che schriftliche Anweisung dazu, welche Dienststelle diese
Aufgabe wahrzunehmen hat.

6.4. Derzeit bearbeitet die UCLAF etwa 40 Fälle, die
einen „volet interne“ (internen Aspekt) aufweisen. Die
UCLAF wählte diesen Begriff, weil die Grenzen zwischen
Korruption, Interessenkonflikt, Günstlingswirtschaft oder
Mißmanagement oft schwer zu erkennen sind, und die
Fälle möglicherweise eine oder mehrere der oben
beschriebenen Komponenten enthalten. Die Mehrzahl
dieser Fälle steht im Zusammenhang mit den Direktaus-
gaben, einige fallen aber auch in den Bereich des EAGFL-
Garantie und der Strukturfonds.

Fehlen eindeutiger Leitlinien für behördliche
Ermittlungen

6.5. Obwohl man in einer Organisation in der Grö-
ßenordnung der Kommission mit solchen Fällen rechnen
mußte, wurde bislang kein einheitliches Verfahren für
deren Abwicklung angenommen. Einige Fälle zogen sich
über mehrere Jahre hin, und dennoch wurden bei den
entsprechenden Ermittlungen von Fall zu Fall Lösungen
aus dem Stegreif gefunden. Es gibt keine eindeutigen
Leitlinien für die Durchführung behördlicher Ermittlun-
gen. Offene Fragen bestehen nach wie vor im Zusammen-
hang mit den Befugnissen der UCLAF-Beamten und des
Sicherheitsbüros bei der Durchsuchung von Räumlichkei-
ten, der Beschlagnahme von Vermögen und Dokumenten
und der Befragung von Beamten; auch die Rechte und
Pflichten der Verdächtigen sind nicht geklärt. Ferner —
und das wiegt vielleicht noch schwerer — ist offen, in
welchem Stadium die einzelstaatlichen Strafverfolgungsbe-
hörden informiert werden müssen, d. h., wann sich der

(47) Dieser Punkt im Arbeitsprogramm 1997 wurde vom Euro-
päischen Parlament ausdrücklich beanstandet (siehe PE
222.169).
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entscheidende Übergang von einer behördlichen Ermitt-
lung zu einer gerichtlichen Untersuchung vollzieht (48).

6.6. Die derzeitige Situation birgt die ernsthafte und
untragbare Gefahr, daß jede durchgeführte Ermittlung
scheitert, weil die in solchen Fällen für die Erhebung
geltenden Gesetze nicht eingehalten werden und jede
weitere Strafverfolgung deshalb abgelehnt würde.

6.7. Die Regelungen für das Sammeln von Beweismate-
rial und dessen spätere Verwendung unterscheiden sich
erheblich je nach Mitgliedstaat. Das gilt insbesondere für
Urkunden, zu deren Beibringung ein Angeklagter im
Rahmen einer administrativen Voruntersuchung ver-
pflichtet wurde. Die Bestimmungen zu den Beweisverwer-
tungsverboten bis hin zur Frage, ab wann der Verdäch-
tige als Beschuldigter anzusehen ist und somit besondere
Rechte für ihn gelten (insbesondere das Recht auf Kennt-
nis der erhobenen Vorwürfe, das Recht auf Aussagever-
weigerung, das Recht auf Vertretung durch einen Vertei-
diger seiner Wahl usw.) sind ebenfalls in jedem Mitglied-
staat verschieden (49).

Durchsetzung einer „Null-Toleranz“-Politik

6.8. Viele der Fälle, in denen die UCLAF ermittelte,
wurden von Mitarbeitern der Kommission ausgelöst, die
ihre Verdachtsmomente in bezug auf andere Beamte
äußerten. Dies hat sich in allen Organisationstypen als
eine der wichtigsten Informationsquellen bei der Aufdek-
kung von Korruption erwiesen(50). Um ein für diese Art
von Informationsfluß geeignetes Klima zu schaffen, wo
Betrugs- oder Korruptionshandlungen nicht toleriert wer-
den, muß die Politik der Kommission klar und eindeutig
sein.

6.9. Die Organisationskultur muß von einer Betrug
ablehnenden Einstellung geprägt sein, und das Manage-
ment muß zeigen können, daß bei jedem Verdacht auf
Betrug in den eigenen Reihen, Korruption, Dienstverge-
hen oder Mißmanagement professionell ermittelt wird
und bei Bestätigung des Verdachts angemessene, strenge
und transparente Disziplinarmaßnahmen ergriffen wer-
den. Wenn diese sogenannte „Null-Toleranz“-Politik (51)
in den Organen der Gemeinschaft zur Anwendung
kommt, muß dies auf Grundlage der rigorosen Anwen-
dung der Bestimmungen des Statuts und der Haushalts-
ordnung geschehen. In diesem Zusammenhang fehlt es
allerdings an Definitionen und Leitlinien hinsichtlich der
Fälle, in denen die Handlungsträger des Haushaltsvoll-

(48) Auch der Bösch-Bericht (PE 222 169, Seite 4) bemängelt die
„Korruption in den eigenen Reihen der Kommission und die
Unangemessenheit von Vorkehrungen für den Umgang
damit“.

(49) Siehe „Corpus Juris“, II, S. 31 ff.
(50) Zero tolerance, S. Burns, Accountancy, August 1997.
(51) Siehe „Fraud without Frontiers, An Executive Summary of

the Study for the EC on International Fraud within the
European Union“, Deloitte & Touche European Fraud and
International Disputes Group, Seite 1.

zugs — Anweisungsbefugte, Finanzkontrolleure, Rech-
nungsführer und Zahlstellenverwalter — disziplinarisch
belangt werden und zum Schadenersatz verpflichtet sind,
wie der Hof bereits beanstandet hat (52).

6.10. Ferner sollte die Verpflichtung bestehen, jeden
Verdacht auf Betrug und Korruption den zuständigen
Strafverfolgungsbehörden zu melden. In diesem Zusam-
menhang muß in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen
werden, daß das „Protokoll über die Vorrechte und
Befreiungen“ weder dafür verwendet werden kann noch
dafür verwendet wird, ein Mitglied des Personals oder
des Managements zu schützen. Überdies sollte die Kom-
mission von der zuständigen Justizbehörde eines Mitglied-
staates keineswegs verlangen, ihr Ersuchen auf Aufhe-
bung der Immunität durch Einsendung rechtserheblicher
Dokumente zu rechtfertigen. Ein auf den jeweiligen inner-
staatlichen Regelungen und Verfahren basierendes,
begründetes Ersuchen sollte ausreichen. Ist die Kommis-
sion überzeugt, daß der betreffende Beamte seinen Ver-
pflichtungen nachgekommen ist, kann sie ihm gemäß
Artikel 24 des Statuts rechtlichen Schutz gewähren. Hier
sei darauf hingewiesen, daß nur in einer formellen
gerichtlichen Untersuchung und gegebenenfalls in einem
Rechtsverfahren festgestellt werden kann, ob ein Beschul-
digter im Sinne des Strafrechts schuldig ist oder
nicht (53).

Festgestellte Probleme

6.11. Derzeit ist die Politik der Kommission alles
andere als eindeutig; Fälle werden über Jahre verschleppt,
Mitarbeiter von ihren Posten zwar versetzt, behalten aber
ihre Stelle innerhalb des Organs(54). In vielen der geprüf-
ten Fälle gelang es der UCLAF nicht, ausreichende
Beweise für Bestechung zu erbringen. Das könnte darauf
zurückzuführen sein, daß sich der ursprüngliche Verdacht
als unhaltbar erwies, aber auch darauf, daß es der
UCLAF nicht gelang, die Verletzung einer Dienstpflicht
aufzudecken. In jedem Fall ist es für die UCLAF schwie-
rig ausreichend Beweise beizubringen, wenn Zahlungen
z. B. über Dritte erfolgt sind, da kein europäisches Organ
befugt ist, Hausdurchsuchungen vorzunehmen, Bankkon-
ten zu prüfen usw. Derartige Schritte sind nur mit

(52) Stellungnahme Nr. 4/97 des Rechnungshofes zu einem Vor-
schlag für eine Verordnung (Euratom, EGKS, EG) des Rates
zur Änderung der Haushaltsordnung vom 21. Dezember
1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaft, ABl. C 57 vom 23.2.1998. Nachstehend
Stellungnahme Nr. 4/97 genannt.

(53) Siehe Beschluß des Gerichtshofes vom 13. Juli 1990, Rechts-
sache C-2/88 Imm. Zwartfeld, Slg. 1990, I-3372, Randnr.
19.

(54) Auch der Bösch-Bericht (PE 222 169, Seite 18) beklagt die
fehlende „Null-Toleranz“-Politik: „Eine Reihe von Fällen in
jüngster Vergangenheit haben die Aufmerksamkeit darauf
gelenkt, wie eine relativ laxe Finanzkultur innerhalb der
Kommission Fälle von Korruption unter ihren Mitarbeitern
ermöglicht hat, die, was vielleicht noch besorgniserregender
ist, lange Zeit nicht untersucht werden“.
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Zustimmung der Betroffenen durchführbar oder nach
Genehmigung durch die zuständigen Justizbehörden.
Dennoch fand die UCLAF in allen mutmaßlichen Beste-
chungsfällen eindeutige Beweise für Dienstvergehen
(schwerwiegendes Mißmanagement, Günstlingswirtschaft,
Interessenkonflikt usw.). Es wurden jedoch nur in Aus-
nahmefällen Disziplinarverfahren eingeleitet (55).

6.12. In manchen Fällen wurde — während der
Ermittlung oder nach Vorlage eines Abschlußberichts der
UCLAF — eine behördliche Ermittlung durchgeführt, die
sich weder auf das Statut noch einen anderen Rechtstext
stützen kann. In solchen Fällen wird der mit der Ad-
hoc-Untersuchung beauftragte Beamte (gewöhnlich ein
gegenüber der betroffenen GD unabhängiger Direktor)
voraussichtlich auf Schwierigkeiten stoßen: Aufnahme des
Protokolls der Anhörungen/Unterredungen/Vernehmun-
gen; Anwesenheit von Anwälten; Suche nach/Beschlag-
nahme von Dokumenten). Auch für die Durchführung
solcher Ermittlungen gibt es keine Leitlinien.

6.13. Nach dem derzeitigen Stand der Erfahrungen
stellt sich die Frage, ob die UCLAF in ihrer derzeitigen
Struktur für Korruptionsfälle, in die Mitarbeiter der
Kommission verwickelt sind, überhaupt zuständig sein
sollte. Diese Zuständigkeit könnte mit der für eine erfolg-
reiche Ermittlungstätigkeit der UCLAF erforderlichen
Partnerschaft mit den operationellen GD unvereinbar
sein. Die Einrichtung einer eigenen Einheit sollte in Erwä-
gung gezogen werden, der automatisch jeder Verdacht
auf Bestechung mitgeteilt wird und die über die Befugnis
und Ressourcen zur Durchführung aller erforderlichen
Ermittlungen verfügt.

7. SCHLUSSFOLGERUNG

7.1. Da es sich hier um keine tiefgreifende Prüfung in
den Mitgliedstaaten bzw. den operationellen GD der
Kommission handelt, konzentrieren sich die Prüfungsfest-
stellungen auf die UCLAF. Die Kommission hat — insbe-
sondere seit 1990 — große Anstrengungen bei der
Bekämpfung von Betrug zum Nachteil des Gemeinschafts-
haushalts unternommen; die Folge ist ein verbessertes
rechtliches und administratives Regelwerk für die
Betrugsbekämpfung. Ende 1994 begann die Kommission
damit, die UCLAF als zentrale Dienststelle mit den erfor-
derlichen Fachkenntnissen in den Bereichen Finanzen,
Polizei, Zoll, Justiz und Steuerwesen einzurichten. Gleich-
wohl sind Verbesserungen bei den Sicherheitsmaßnah-
men, den internen Verwaltungsabläufen, „Intelligence“-
und Informationssystemen sowie der Zusammenarbeit
mit den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten
unerläßlich.

7.2. Eine Gesamtbewertung der von UCLAF bislang
erzielten Ergebnisse erweist sich als schwierig. Die Anga-

(55) Siehe auch Stellungnahme Nr. 4/97 des Hofes, insbesondere
Ziffern 5.20—5.23.

ben zu den von den Mitgliedstaaten gemeldeten und in
die Jahresberichte zur Betrugsbekämpfung aufgenomme-
nen Wiedereinziehungen sind nicht zuverlässig. Ferner
geht daraus nicht hervor, ob diese Wiedereinziehungen
auf die Arbeit der UCLAF oder die der einzelstaatlichen
Behörden zurückzuführen sind. Im Bereich der Direktaus-
gaben gibt es keine einfach zugänglichen Angaben zu dem
aufgrund der von UCLAF durchgeführten Ermittlungen
insgesamt wiedereinzuziehenden Betrag. Und schließlich
wurden die „Schwarze Liste“ und die „Betrugssicherheit“
von Rechtsakten erst kürzlich eingeführt und haben somit
bislang nur beschränkt Wirkung gezeitigt.

7.3. Die UCLAF braucht ein Verwaltungssystem, in
dem Informationen zum Stand aktueller oder früherer
Fälle enthalten sind, und zwar vom Empfang oder der
Erlangung des ersten Verdachts bis hin zur behördlichen
Ermittlung, Einschaltung der einzelstaatlichen Behörden,
strafrechtlichen Ermittlung, Verfolgung, zum Rechtsver-
fahren, Urteil und zur Wiedereinziehung. In Ermangelung
eines derartigen Systems ist eine Gesamtbewertung der
Leistungen der UCLAF praktisch unmöglich.

7.4. Im Rahmen eines ehrgeizigen Programms, den
Betrug auf allen Ebenen gleichzeitig zu bekämpfen (Ver-
hütung, Zusammenarbeit in den Bereichen Vollstreckung,
Verwaltung und Justiz) wurden die ersten Schritte getan.
Noch sind gewaltige Anstrengungen vonnöten, um diese
Initiativen voll und ganz in die Tat umzusetzen. Bislang
ist noch kein einziges der im Rahmen der dritten Säule
angenommenen Übereinkommen und Protokolle ratifi-
ziert worden.

7.5. Bei Betrug zum Nachteil des Gemeinschaftshaus-
halts handelt es sich häufig um ein grenzüberschreitendes
Phänomen. Die Vollstreckungsbehörden arbeiten aber
nach unzähligen unterschiedlichen Verfahren und in nicht
aufeinander abgestimmter Abfolge auf äußerst zeitrau-
bende Art und Weise. Im Gegensatz dazu können die
Betrugstäter selbst bei Benutzung ihrer internationalen
Kontaktnetze „in Echtzeit“ operieren. Mit den vorhande-
nen Verfahren ist der neuen, vernetzten Kriminalität
schlichtweg nicht beizukommen. Amtshilfe durch die
Kommission sowie der Informationsaustausch zwischen
der UCLAF und den Justizbehörden der Mitgliedstaaten
sind ein erster Schritt zur Lösung dieses Problems. Ein
wesentliches Hindernis besteht jedoch nach wie vor im
Fehlen von gemeinsamen Normen für die Beweisführung;
dies hat zur Folge, daß die in einem Mitgliedstaat zusam-
mengetragenen Beweise in einem anderen Mitgliedstaat
nicht anerkannt werden. Daher bedarf es eines „Europäi-
schen Rechtsraums“(56) mit eindeutigen, klar umrissenen
Zielen, in denen die besondere Verantwortung der
Organe im Hinblick auf den Schutz der finanziellen
Interessen der Gemeinschaft zum Ausdruck kommt.

(56) Rede von Parlamentspräsident Klaus Hänsch vor der inter-
parlamentarischen Konferenz zum Thema Betrug, die auf
Betreiben des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 23.
und 24. April 1996 abgehalten wurde.
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7.6. Die UCLAF hat eine schwierige Aufgabe zu
bewältigen. Sie hat Verwaltungsfunktionen im Hinblick
auf den Schutz der finanziellen Interessen der Gemein-
schaft im Bereich der ersten Säule wahrzunehmen. Ihr
obliegen aber auch Zuständigkeiten im Zusammenhang
mit gerichtlichen Untersuchungen, die in die dritte Säule
fallen, ohne Unterstützung durch eine unabhängige Euro-
päische Justizbehörde, die Untersuchungen einleiten und
führen sowie, wenn nötig, Strafverfolgung betreiben
kann. Die in Ziffer 3.4 beschriebene Schnittstelle für
Zusammenarbeit mit Strafrechtssachverständigen, kann
nur als Lösungsansatz für die gegebenen Probleme ange-
sehen werden(57). Am 25. November 1997 legte die
Kommission dem Haushaltskontrollausschuß des Parla-
ments eine Mitteilung (DOK(SEK 97)2182/2) über ein

„Gezielteres Vorgehen gegen fachliche Unzulänglichkei-
ten, finanzielle Unregelmäßigkeiten, Betrug und Korrup-
tion“ vor.

7.7. Die UCLAF ist nicht befugt, Erhebungen in bezug
auf andere Organe der Gemeinschaft durchzuführen. Das
muß auf Gemeinschaftsebene als gravierender Mangel
im rechtlichen und organisatorischen Rahmen für die
Betrugsbekämpfung angesehen werden. Dieses Problem
sollte vorrangig gelöst werden, und jeder Vorschlag zur
Umstrukturierung der Betrugsbekämpfung auf europäi-
scher Ebene muß dem Rechnung tragen. Es ist in diesem
Zusammenhang auch erforderlich, die Zuständigkeiten
von Europol und der UCLAF so festzulegen, daß sich
automatisch Synergieeffekte ergeben.

Dieser Bericht wurde vom Rechnungshof in seiner Sitzung vom 10. und 11. Juni 1998 in
Luxemburg angenommen.

Für den Rechnungshof

Bernhard FRIEDMANN

Präsident

(57) Damit ist aber nicht das Problem gelöst, daß die UCLAF bei
den anderen europäischen Organen keine Ermittlungen in
bezug auf Betrügereien durchführen darf. Im Bereich der
Korruptionsbekämpfung ist es fraglich, ob die UCLAF über-
haupt zuständig sein sollte.
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ANHANG I

RECHTSGRUNDLAGEN FÜR DIE BETRUGSBEKÄMPFUNG

Einleitung

1. Praktisch die gesamten Eigenmittel der Gemeinschaft werden von den Mitgliedstaaten erhoben, und
etwa 80% der Gemeinschaftsmittel (insbesondere EAGFL-Garantie und Strukturfonds) werden von den
Mitgliedstaaten an die Endbegünstigten ausgezahlt (indirekte Ausgaben). Die Agrarausgaben werden von
einzelstaatlichen Zahlstellen abgewickelt. Die Strukturfonds werden — vor allem auf regionaler und lokaler
Ebene — von den für die Durchführung der Gemeinschaftsprogramme zuständigen einzelstaatlichen
Behörden verwaltet. Der Kommission kommt eine wichtige Funktion bei der Koordinierung und Über-
wachung zu. In der letzten Zeit erfolgte Änderungen der Rechtsvorschriften führten zu einer Ausweitung der
Aufgaben der Kommission bei Überprüfungen.

2. Die direkten Ausgaben nimmt die Kommission selbst anhand von Verträgen vor, wobei den
Mitgliedstaaten hier keine förmlichen Verpflichtungen zukommen. Das gilt für die Bereiche Verwaltung,
Energie, Forschung, Umwelt, Binnenmarkt, Industrie, Tourismus, Kultur und audiovisuelle Medien, den
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) und die Zusammenarbeit mit den Ländern Mittel- und Osteuropas
(PHARE), den neuen unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion (TACIS), den Mittelmeerländern
(MED) sowie den Ländern Lateinamerikas und Asiens.

Die zwei Säulen und die Betrugsbekämpfung

3. Mit Inkrafttreten des Vertrages über die Europäische Union (EUV) entstand ein neuer institutioneller
Rahmen für die Betrugsbekämpfung, der in der ersten und der dritten Säule angesiedelt ist.

Die erste Säule

Bestimmungen in den drei Gemeinschaftsverträgen

4. Das Ziel, Betrug zu bekämpfen, wurde in besonderen Bestimmungen förmlich in die drei Gemein-
schaftsverträge aufgenommen: den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV), den
Vertrag über die Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAGV) und den Vertrag über die
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKSV). Diese Verträge gehören zur
sogenannten ersten Säule der institutionellen Struktur der Union (Artikel 209a EGV, 183a EAGV sowie 78i
EGKSV). Darin kommt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten unmißverständlich zum Ausdruck(1): „Zur
Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft richten, ergreifen
die Mitgliedstaaten die gleichen Maßnahmen, die sie auch zur Bekämpfung von Betrügereien ergreifen, die
sich gegen ihre eigenen finanziellen Interessen richten“. Die Mitgliedstaaten müssen ihre „Tätigkeit zum
Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft vor Betrügereien [koordinieren]. Sie sorgen zu diesem
Zweck zusammen mit der Kommission für eine enge, regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den zustän-
digen Behörden“.

5. Als Hüterin der Verträge hat die Kommission dafür Sorge zu tragen, daß diese Verpflichtung
eingehalten wird. Um sicherzustellen, daß die finanziellen Interessen der Gemeinschaft so wirksam wie
möglich geschützt werden, wird die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission
vom Subsidiaritätsprinzip bestimmt.

6. Am 16. und 17. Juni 1997 erwog der Europäische Rat von Amsterdam einige Vorschläge für
Vertragsänderungen im Hinblick auf den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft. Ein Vorschlag
Dänemarks betreffend die Aufnahme einer spezifischen Rechtsgrundlage für Maßnahmen im Bereich der
Betrugsbekämpfung wurde angenommen. Der Vertragsentwurf sieht vor, Artikel 209a um einen Absatz zu
ergänzen, der die Annahme solcher Maßnahmen nach Anhörung des Rechnungshofes und im Wege des
Miteinscheidungsverfahrens mit qualifizierter Mehrheit ermöglichen soll (2). In dem Absatz heißt es aber
auch, daß die Anwendung des Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihre Strafrechtspflege von diesen
Maßnahmen unberührt bleiben (3).

(1) Siehe Rechtssache 68/88 Kommission gegen Griechische Republik, Slg. 1989, 2965, Randnr. 24.
(2) Verordnungen betreffend den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft müssen bislang gemäß Artikel 235

EGV, d. h. einstimmig, angenommen werden.
(3) Siehe Fachausschuß des Parlaments des Vereinigten Königreichs zum Europarecht, Programm zur Betrugsbekämpfung,

London 1997, Seite xxiv.
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Beratender Ausschuß und Betrugsprävention

7. Am 23. Februar 1994 nahm die Kommission einen Beschluß (4) zur Einsetzung eines Beratenden
Ausschusses für die Koordinierung der Betrugsbekämpfung (CoCoLaf) (5) an. Er soll die Kommission in
allen horizontalen Fragen der Vorbeugung und Strafverfolgung auf dem Gebiet der Betrugsbekämpfung
sowie zum Rechtsschutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft beraten. Der Ausschuß setzt sich aus
Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen, den Vorsitz führt ein Vertreter der Kommission (UCLAF). Er
kann eigene Arbeitsgruppen zur Prüfung spezieller Fragen bilden.

Horizontale Regelungen

Berichterstattung und Überprüfungen

8. Gemäß der derzeitigen Rechtslage im Rahmen der ersten Säule obliegt die Verantwortung für die
Bekämpfung von Betrügereien zum Nachteil der finanziellen Interessen der Gemeinschaft in erster Linie den
Mitgliedstaaten. Sie verfügen durch ihre Behörden über die erforderlichen Mittel zur Aufdeckung, Über-
wachung, Bekämpfung und Sanktionierung von Betrügereien zum Nachteil des EU-Haushalts. Dabei sind
Fluß und Qualität der von den Mitgliedstaaten gelieferten Informationen ein ausschlaggebender Faktor bei
der Ausrichtung der Arbeit der Kommission. Deshalb gibt es nun für eine ganze Reihe von Politikbereichen
Verordnungen, in denen die Verpflichtungen sowohl der Kommission als auch der Mitgliedstaaten im
Hinblick auf die Berichterstattung über Betrug und Unregelmäßigkeiten festgelegt sind.

9. Zu den für die Überprüfungen der Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft geltenden Verordnun-
gen kann ganz allgemein festgestellt werden, daß die Schutzmaßnahmen auf der Einnahmenseite effizienter
sind als auf der Ausgabenseite und hier wiederum die Agrarausgaben anscheinend besser überwacht werden
als Ausgaben im Rahmen der Strukturfonds. Die für die Eigenmittel und einen Teil der Agrarausgaben (vor
allem im Zusammenhang mit Ein- und Ausfuhren landwirtschaftlicher Erzeugnisse) zuständigen Zollbehör-
den können auf die Zollfahndungsdienste zurückgreifen, die über eine langjährige Erfahrung im Bereich der
Betrugsbekämpfung verfügen.

10. Im Gegensatz dazu fallen die Kontrollen für die sonstigen Ausgaben im Agrarsektor und für die
Strukturfonds in die Zuständigkeit jener Verwaltungsstellen oder Behörden, die mit der Durchführung der
Gemeinschaftsprogramme — vor allem auf regionaler und lokaler Ebene — befaßt sind. Sie sind in den
seltensten Fällen damit vertraut, wie sie großangelegte oder raffinierte Betrügereien bekämpfen sollen.
Deshalb neigen sie dazu, auf die klassische Rechnungs- und Buchprüfung zurückzugreifen und spielen damit
bei der Aufdeckung des großangelegten und organisierten Verbrechens keine wirklich effiziente Rolle (6).

11. In Anbetracht der Tatsache, daß der dem EAGFL-Garantie zugewiesene Anteil aus dem Gemein-
schaftshaushalt in den letzten Jahren rückläufig war, während die Ausgaben für Strukturmaßnahmen
gestiegen sind, sollte die Kommission den Schwerpunkt bei ihrer Betrugsbekämpfung überprüfen und
gegebenenfalls neu setzen, um diesem Wandel Rechnung zu tragen.

12. Die Verordnung (EG) Nr. 2988/95 des Rates (7) legt horizontale Regelungen für die Kontrollen,
Maßnahmen und verwaltungsrechtlichen Sanktionen durch die Gemeinschaft für fast alle Bereiche im
Rahmen der ersten Säule fest (8). Darin wird der Begriff Unregelmäßigkeit erstmals als Betrug, Gesetzesmiß-
brauch und jede andere Nichterfüllung von Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht mit negativen
Auswirkungen auf die Finanzen der Organe (Einnahmen oder Ausgaben) definiert (9). Neben dem Entzug
sämtlicher erlangter Vorteile legt die Verordnung auch die Bedingungen für mögliche Maßnahmen und
etwaige verwaltungsrechtliche oder finanzielle Sanktionen der Gemeinschaft gegenüber juristischen oder
natürlichen Personen fest, die sich einer Zuwiderhandlung schuldig machen.

(4) Beschluß 94/140/EG, ABl. L 61 vom 23.2.1994.
(5) Wesen und Aufgaben der verschiedenen mit der Betrugsbekämpfung befaßten Sektorausschüsse (Ausschuß für

gegenseitige Amtshilfe, Beratender Ausschuß für Eigene Mittel, Ständiger Ausschuß für die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehörden im Bereich der Indirekten Steuern) oder Unterausschüsse (Untergruppe Unregelmäßigkeiten im
Agrarsektor, Untergruppe Wiedereinziehungen innerhalb des Ausschusses für Eigene Mittel, Untergruppe Betrugs-
bekämpfung innerhalb des Ständigen Ausschusses für die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der
Indirekten Steuern) blieben davon unberührt.

(6) Hier sei darauf verwiesen, daß die Kommission am 15. Oktober 1997 detaillierte Leitlinien für die von den
Mitgliedstaaten bei aus den Strukturfonds kofinanzierten Maßnahmen durchzuführenden Kontrollen beschlossen hat;
siehe Verordnung (EG) Nr. 2064/97 der Kommission vom 15.10.1997, ABl. L 290 vom 23.10.1997.

(7) ABl. L 312 vom 23.12.1995.
(8) Diese Verordnung gilt für sämtliche Ausgaben und die gesamten traditionellen Eigenmittel mit Ausnahme der MwSt.
(9) Diese Definition der Unregelmäßigkeit umfaßt sowohl die einfache Unterlassung infolge von Irrtum oder Fahrlässigkeit,

die sich negativ auf den Gemeinschaftshaushalt auswirken könnte, als auch vorsätzliche und absichtliche Handlungen,
die in den enger gefaßten Begriff des Betrugs laut Definition im Strafrechtsübereinkommen fallen.
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13. Aus der Systematik der Haftbarmachung von Betrugstätern, die für oder unter dem Deckmantel einer
Organisationseinheit, die Entscheidungsträger ist, handeln, ergibt sich, daß das betreffende Unternehmen
strafrechtlich voll verantwortlich zu machen ist. Auch in bezug auf die Verantwortlichkeit von Marktbetei-
ligten bei Vergehen seitens der für ihr Unternehmen tätigen Mitarbeiter werden Bestimmungen festgelegt.

14. Ferner sieht die Verordnung einen Kontrollmechanismus vor, indem sie allgemeine Rahmenbedingun-
gen für Überprüfungen festlegt, wobei detaillierte Bestimmungen in einer gesonderten Verordnung betreffend
die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission(10) oder in sektorbezogenen Verord-
nungen niedergelegt werden.

Verordnungen betreffend die Berichterstattung

Tabelle I.1: Grundverordnungen betreffend die Berichterstattung über Betrug und Unregelmäßigkeiten

Eigenmittel (Zölle und Agrarabschöpfungen) Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EWG, Eura-
tom) Nr. 1552/89 des Rates (1)

EAGFL-Garantie Artikel 3 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 595/91
des Rates (2)

Strukturfonds Artikel 24 der Verordnung (EWG) Nr. 4253/88 des
Rates (3)

Artikel 3 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 1681/94
der Kommission (4)

Kohäsionsfonds Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1164/94 des
Rates (5)

Artikel 3 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 1831/94
der Kommission (6)

Gegenseitige Unterstützung im Zoll- und Agrar-
bereich

Verordnung (EWG) Nr. 1468/81 des Rates (7)

(1) ABl. L 155 vom 7.6.1989. Diese Verordnung des Rates wurde durch die Verordnung (Euratom, EG) Nr. 1355/96 des
Rates geändert, ABl. L 175 vom 13.7.1996.

(2) ABl. L 67 vom 14.3.1991.
(3) ABl. L 374 vom 31.12.1988.
(4) ABl. L 178 vom 12.7.1994.
(5) ABl. L 130 vom 25.5.1994.
(6) ABl. L 191 vom 27.7.1994.
(7) ABl. L 144 vom 2.6.1981.

15. Die Vielzahl der im Rahmen dieses Regelwerks eingehenden Informationen sollte die von der
Kommission benötigte angemessene Transparenz für die Überwachung der Fälle auf Finanz-, Verwaltungs-
und Justizebene sowie für operationelle Überprüfungen liefern.

Verordnungen betreffend die Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene

16. Die Verordnung (EWG) Nr. 1468/81 des Rates (11) legte die Vorgangsweise für die gegenseitige
Unterstützung zwischen den in den Mitgliedstaaten für den Zoll- und Agrarbereich zuständigen Behörden
sowie die Bedingungen für deren Zusammenarbeit mit der Kommission fest. Sie regelt auch den Informa-
tionsaustausch für Fälle, in denen noch keine rechtserheblichen Fakten festgestellt wurden, die aber bereits
Gegenstand von Ermittlungen sind oder künftig sein werden. Im Jahr 1997 verabschiedete der Rat eine neue
Verordnung (EG) und ersetzte damit die Verordnung (EWG) Nr. 1468/81, um die Maßnahmen bei der
Betrugsbekämpfung besser zu organisieren und einen konsequenten Schutz der Außengrenzen der Gemein-
schaft durch die Ausweitung der gegenseitigen Amtshilfe und Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden zu
gewährleisten (12). Die Verordnung (EWG) Nr. 218/92 des Rates legt die Bestimmungen für die Zusammen-
arbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der indirekten Besteuerung fest.

(10) Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates, ABl. L 292 vom 15.11.1996.
(11) ABl. L 144 vom 2.6.1981.
(12) Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates über die gegenseitige Amtshilfe zwischen Verwaltungsbehörden der Mitglied-

staaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden mit der Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße
Anwendung der Zoll- und Agrarregelung, ABl. L 82 vom 22.3.1997.
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17. Im Bereich der Strukturfonds gilt für die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden der Grundsatz
der Partnerschaft. Das setzt einen engen Dialog zwischen der Kommission und allen zuständigen einzelstaat-
lichen Behörden auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene in jeder Phase der Programmplanung voraus.
In Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2052/88 des Rates (13) heißt es dazu, daß die Partnerschaft unter
uneingeschränkter Wahrung der institutionellen, rechtlichen und finanziellen Zuständigkeiten der Partner zu
erfolgen hat.

Verordnungen betreffend die Kontrollen

18. Mit der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates über den Schutz der finanziellen
Interessen der Europäischen Gemeinschaften wurde ein doppelter Ansatz bezüglich der Kontrollen vor Ort
angenommen. Einerseits werden in Artikel 8 der Verordnung einige allgemeine Verpflichtungen im Hinblick
auf die klassischen, von den Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollen festgelegt. Über sektorbezogene
Gemeinschaftsvorschriften wird dafür gesorgt, daß die Kontrollen gemeinschaftsweit ein gleichwertiges
Niveau aufweisen. Andererseits werden in Artikel 9 der Verordnung bestimmte Regelungen für Überprü-
fungen durch die Kommission festgelegt; diesbezüglich finden sich einige genauere Bestimmungen in der
Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 (14) des Rates und den sektorbezogenen Regelungen.

19. Die Mitgliedstaaten sind somit für die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit sowohl in bezug auf
Maßnahmen zur Einziehung von Einnahmen als auch für Finanzierungen aus dem EAGFL-Garantie und den
Strukturfonds zuständig. Es ist ihre Aufgabe, Maßnahmen zur Verhütung und Verfolgung von Betrug und
Unregelmäßigkeiten sowie zur Wiedereinziehung von hinterzogenen oder zu Unrecht gezahlten Beträgen zu
treffen. Die Kommission hat den reibungslosen Ablauf der entsprechenden Verfahren zu überwachen.
Besondere Verordnungen verleihen ihr die Befugnis, in Eigeninitiative direkte Überprüfungen vor Ort
durchzuführen oder von den einzelstaatlichen Behörden die Durchführung von speziellen Kontrollen zu
fordern, an denen Beamte der Kommission teilnehmen können (siehe Tabelle).

Tabelle I.2: Grundverordnungen betreffend die Kontrollen

Eigenmittel Artikel 18 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1552/89 des
Rates (1)

EAGFL-Garantie Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates (2)

Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 595/91 des Rates (3)

Strukturfonds Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 4253/88 des Rates, geändert
durch Verordnung (EWG) Nr. 2082/93 des Rates (4)

(1) Diese Verordnung wurde geändert durch die Verordnung (Euratom, EG) Nr. 1355/96 des Rates, ABl. L 175 vom
13.7.1996.

(2) ABl. L 94 vom 28.4.1970.
(3) Neben diesen horizontalen Verordnungen gibt es auch Verordnungen betreffend die spezifischen Gemeinsamen

Marktorganisationen (z. B. Verordnung (EWG) Nr. 2048/89 des Rates mit Grundregeln über die Kontrollen im
Weinsektor, ABl. L 202 vom 14.7.1989, und Verordnung (EWG) Nr. 1319/85 betreffend die Verstärkung der
Kontrollen der Anwendung der Gemeinschaftsregelung für Obst und Gemüse, ABl. L 137 vom 27.5.1985.

(4) ABl. L 193 vom 31.7.1993.

Überprüfungen und Kontrollen zur Betrugsbekämpfung

20. Die am 1. Januar 1997 in Kraft getretene Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates legt eine
neue, horizontale Rechtsgrundlage fest, aufgrund deren die Kommission befugt ist, in Form von direkten
Ermittlungen bei Wirtschaftstreibenden (15) spezielle Kontrollen und Überprüfungen im Hinblick auf die
Betrugsbekämpfung durchzuführen. Damit rundet sie die derzeit von den verschiedenen Kommissionsdienst-
stellen durchgeführten Überprüfungen ab, die sicherstellen sollen, daß die Gemeinschaftsverordnungen in
den Mitgliedstaaten ordnungsgemäß umgesetzt werden.

21. Durch die neue Verordnung wurden die Befugnisse der Kommission zur Durchführung von
Kontrollen vor Ort in den Mitgliedstaaten ausgebaut. Das heißt, die rechtlichen Rahmenregelungen,
innerhalb deren die Kommission agieren darf, werden eindeutig festgelegt und die grundsätzliche Zuständig-

(13) ABl. L 185 vom 15.7.1988, geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 2081/93 des Rates, ABl. 193 vom 31.7.1993.
(14) ABl. L 292 vom 15.11.1996.
(15) Ausgenommen MwSt. und Bereiche ohne Auswirkung auf den Unionshaushalt.
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keit der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet bleibt unverändert bestehen. Gemäß Subsidiaritätsprinzip kann
die Kommission Überprüfungen und Kontrollen zur Betrugsbekämpfung nur dann durchführen, wenn sie
definitiv einen Beitrag leisten kann. Deshalb werden in der Verordnung die Bereiche, in denen Überprüfun-
gen und Kontrollen vor Ort durchgeführt werden können, festgelegt:

— um schwerwiegende oder grenzüberschreitende Unregelmäßigkeiten oder Unregelmäßigkeiten, an denen
in mehreren Mitgliedstaaten handelnde Wirtschaftsteilnehmer beteiligt sein könnten, aufzudecken;

— um Unregelmäßigkeiten aufzudecken, wenn es sich aufgrund der Lage in einem Mitgliedstaat in einem
Einzelfall als erforderlich erweist, die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort zu straffen, um einen
wirksamen Schutz der finanziellen Interessen zu erreichen und damit zu gewährleisten, daß die Interessen
überall in der Gemeinschaft in gleichem Umfang geschützt werden;

— wenn der betreffende Mitgliedstaat dies beantragt.

22. In der Verordnung wird weiter ausgeführt, daß neben Marktbeteiligten, die Gelder aus dem
Gemeinschaftshaushalt erhalten oder ihm Gelder schulden, auch andere Wirtschaftsteilnehmer (Lieferanten,
Spediteure, Versicherungsgesellschaften usw.) Gegenstand von Kontrollen und Überprüfungen vor Ort sein
können. Die Bediensteten der Kommission haben in dem gleichen Maße wie die Kontrolleure der
einzelstaatlichen Behörden Zugang zu allen Informationen und Unterlagen, können Stichproben entnehmen
und Räumlichkeiten betreten. Gegebenenfalls können sie die Behörden des Mitgliedstaates um Unterstützung
ersuchen.

Die dritte Säule

23. Titel VI EUV sieht verschiedene Formen der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in den Bereichen
Justiz und Inneres (dritte Säule) vor. In diesem Titel geht es um verschiedene Fragen im gemeinsamen
Interesse, insbesondere um die Bekämpfung von Betrügereien im internationalen Maßstab, die justitielle
Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen sowie die Zusammenarbeit im Zollwesen. Darüber hinaus deckt
er die polizeiliche Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen ab, insbesondere schwere Formen der
internationalen Kriminalität, erforderlichenfalls einschließlich bestimmter Aspekte der Zusammenarbeit im
Zollwesen in Verbindung mit dem Aufbau eines unionsweiten Systems zum Austausch von Informationen
im Rahmen eines Europäischen Polizeiamts (Europol) (16) (Artikel K.1 Absätze 5 bis 9).

24. Zur Koordinierung ihres Vorgehens unterrichten und konsultieren die Mitgliedstaaten einander im
Rat. Sie begründen hierfür eine Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Dienststellen ihrer Verwaltungs-
behörden. Der Rat kann auf Initiative eines jeden Mitgliedstaates oder der Kommission gemeinsame
Standpunkte festlegen, gemeinsame Maßnahmen annehmen und Übereinkommen oder Protokolle ausar-
beiten (Artikel K.3).

25. Um die Unvereinbarkeiten der den Betrug regelnden Bestimmungen in den einzelnen Mitgliedstaaten,
die Nährboden für den internationalen Betrug sind (17), einzuschränken, unterbreitete die Kommission gemäß
Artikel K.3 Absatz 2 einen Vorschlag für einen Rechtsakt des Rates zur Ausarbeitung eines Übereinkom-
mens über den strafrechtlichen Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft (18). Am
26. Juli 1995 nahm der Rat einen Rechtsakt über die Ausarbeitung des Übereinkommens über den Schutz
der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (19) an. Zweck dieses Übereinkommens ist
es, eine gemeinsame Definition des Betrugs und anderer schwerwiegender Vergehen zum Nachteil des
Gemeinschaftshaushalts festzulegen, den Grundsatz eines spezifischen Tatbestands in das Strafrecht der
Mitgliedstaaten aufzunehmen sowie Bestimmungen im Hinblick auf angemessene Sanktionen, Gerichtsbar-
keit, Auslieferung und die gegenseitige Amtshilfe einzuführen. Schwerer Betrug mit einem Schadensvolumen
von mehr als 50 000 ECU muß zu einer Straftat werden, auf die eine Freiheitsstrafe steht und die zu einer
Auslieferung führen kann. Entscheidungsträger in einem Unternehmen sollten strafrechtlich verantwortlich
gemacht werden, wenn auch nach den Grundsätzen des innerstaatlichen Rechts. Ferner enthält das
Übereinkommen Vorschriften zur Zentralisierung der Strafverfolgung sowie zum Grundsatz der Auslieferung
und Verfolgung.

(16) Siehe Übereinkommen vom 26.7.1995 über die Errichtung eines europäischen Polizeiamts, ABl. C 316 vom
27.11.1995.

(17) Die Merkmale, die zur Unvereinbarkeit der verschiedenen einzelstaatlichen Systeme führen, waren Gegenstand einer
Reihe von Studien (siehe Corpus Juris oder die unter der Leitung von Prof. Delmas-Marty durchgeführte und im
Jahresbericht 1993 zur Betrugsbekämpfung zitierte Studie KOM(94) 94 endg.).

(18) ABl. C 216 vom 6.8.1994. Bereits im März 1994 unterbreitete das Vereinigte Königreich einen Vorschlag für eine
gemeinsame Maßnahme bei den strafrechtlichen Sanktionen.

(19) ABl. C 316 vom 27.11.1995.
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26. Am 27. September 1996 unterzeichneten die Justizminister das erste Protokoll (20) zum Übereinkom-
men bezüglich der Korruption zum Nachteil der finanziellen Interessen der Gemeinschaft. Hauptzweck
dieses Protokolls ist das Schließen von Lücken in den bestehenden Strafrechtsvorschriften zur Korruption im
Zusammenhang mit dem Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft, wenn Beamte der Gemein-
schaften oder der Mitgliedstaaten beteiligt sind. Die Kommission hatte bereits in ihrem Vertragsentwurf
1976 ein weiteres Rechtsinstrument bezüglich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Beamten und
anderen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften vorgeschlagen, doch kam die Diskussion darüber
nie wirklich in Gang. In einer Entschließung vom 11. März 1994 forderte das Parlament die Kommission
unter Berufung auf Artikel 138b des Vertrages auf, ein Rechtsinstrument auszuarbeiten, in dem die
Verantwortlichkeit von für Ausgaben aus dem Gemeinschaftshaushalt zuständige Beamte festgelegt
wird(21).

27. Am 26. Mai 1997 verabschiedete der Rat auf der Grundlage von Artikel K.3 Absatz 2 einen weiteren
Rechtsakt zur Ausarbeitung eines Übereinkommens über die Bekämpfung der Bestechung (22). Dieser
zusätzliche Rechtsakt war erforderlich, denn „zur Verbesserung der justitiellen Zusammenarbeit der
Mitgliedstaaten in Strafsachen ist über das genannte Protokoll hinauszugehen und ein Übereinkommen zu
erstellen, das generell auf die Bekämpfung von Bestechungshandlungen abzielt, an denen Gemeinschaftsbe-
amte oder Beamte der Mitgliedstaaten beteiligt sind“, da Bestechungshandlungen auch außerhalb betrügeri-
scher Praktiken zum Nachteil des Gemeinschaftshaushalts möglich sind. Dieser Rechtsakt sieht vor, daß
sowohl Handlungen als auch Unterlassungen als Straftat eingestuft werden. Die Gemeinschaftsbeamten
werden in Belangen des Strafrechts den nationalen Beamten gleichgestellt, wobei der Immunität aufgrund
des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Gemeinschaften Rechnung getragen wird. Die
Mitglieder der Organe der Gemeinschaften werden eher ihren Kollegen auf nationaler politischer Ebene
gleichgestellt als Beamten. Die Behörden eines Mitgliedstaats können sich in Strafsachen, in die von einem in
seinem Hoheitsgebiet ansässigen Organ der Gemeinschaft beschäftigte Beamte verwickelt sind, für gericht-
lich zuständig erklären.

28. Da das Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
in gewissen Bereichen nur einige Grundprinzipien festlegte, wurde es durch ein weiteres Instrument, das
Protokoll über die justitielle Zusammenarbeit (23), ergänzt. Abgesehen von den Regelungen zur Verantwort-
lichkeit juristischer Personen sieht dieses Protokoll die Bestrafung von Geldwäsche sowie die Beschlagnahme
von Gewinnen aus Betrügereien vor, und ferner die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den
nationalen Strafverfolgungsbehörden in den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Betrug, Korruption und
Geldwäsche. Außerdem enthält es Regelungen für den Informationsaustausch zwischen den Justizbehörden
und der Kommission, die gemäß diesem Protokoll technische und operationelle Unterstützung leisten soll.

(20) ABl. C 313 vom 23.10.1996. Das Protokoll hat denselben Status und dieselbe Rechtsverbindlichkeit wie das
Übereinkommen, da es gemäß denselben Verfahren angenommen werden muß, d. h. gemäß Titel VI des Vertrages über
die Europäische Union und insbesondere durch Ratifizierung durch die einzelstaatlichen Parlamente.

(21) ABl. C 91 vom 28.3.1994.
(22) ABl. C 195 vom 25.6.1997. Für die Zwecke dieses Übereinkommens wurde die Definition von Bestechlichkeit und

Bestechung gemäß Protokoll beibehalten.
(23) ABl. C 221 vom 19.7.1997.
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ANHANG II

FINANZMITTEL FÜR DIE BETRUGSBEKÄMPFUNG

Tabelle II.1: Finanzmittel für die Betrugsbekämpfung

Haushalts-
posten Bezeichnung

1995 1996 Stand:
31.8.1997

Nach Mittelübertragung verfügbare Mittel

A-3530 Dienststelle zur Koordinierung der Betrugsbe-
kämpfung 200 000 200 000 190 000

A-3531(1) Kontrollen, Studien, Analysen im Rahmen der
Betrugsbekämpfung 3 308 000 4 000 000 3 980 000

A-3532(2) TAFI [textile anti-fraud initiative] (Betrugsbe-
kämpfungsmaßnahmen im Textilbereich) 800 000 800 000 800 000

A-355 Europäisches Netz für Dokumentation, Koor-
dinierung und Untersuchung zur Bekämpfung
grenzüberschreitender Betrügereien und Krimi-
nalität 400 000 p.m. p.m.

B2-101 Betrugsbekämpfungsmaßnahmen im Bereich
des Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für die Landwirtschaft, Abteilung Aus-
richtung 200 000

B2-111 Betrugsbekämpfungsmaßnahmen im Bereich
des Finanzinstruments für die Ausrichtung der
Fischerei 50 000

B2-121 Betrugsbekämpfungsmaßnahmen im Bereich
des Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung 300 000

B2-131 Betrugsbekämpfungsmaßnahmen im Bereich
des Europäischen Sozialfonds 200 000

B2-150 Betrugsbekämpfung im Bereich der Struktur-
maßnahmen 750 000 750 000

B2-301 Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung im Be-
reich des Kohäsionsfonds 300 000 300 000 300 000

B2-519 Betrugsbekämpfung im Bereich der Landwirt-
schaft 1 650 000

B5-910 Allgemeine Maßnahmen zur Betrugsbekämp-
fung 4 175 000 5 000 000

B6-792 Wettbewerbsorientierte Tätigkeiten zur wissen-
schaftlich-technischen Unterstützung von Ge-
meinschaftspolitiken 993 452 800 000 916 200

B6-910 Betrugsbekämpfung im Bereich der Forschung
(auf Kostenteilungsbasis) 50 000 50 000

B7-530 Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrüge-
reien im Bereich der Zusammenarbeit 100 000

B7-650 Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrüge-
reien im Bereich der Zusammenarbeit 50 000

Insgesamt 8 551 452 11 075 000 11 936 200

(1) Haushaltslinie wird von UCLAF und den GD VI, XIX, XX und XXI gemeinsam verwaltet.
(2) Haushaltslinie wird von UCLAF gemeinsam mit GD I verwaltet.

Quelle: UCLAF.
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ANHANG III

DATENBANKEN

Die Datenbank IRENE

1. Die Datenbank IRENE (IRregularities (Unregelmäßigkeiten), ENquiries (Ermittlungen), Exploitation
(Auswertung)) kommt seit dem 1. Dezember 1992 zum Einsatz. Zum 6.10.1997 waren darin — auf
Grundlage der obligatorischen Meldungen seitens der Mitgliedstaaten — Detailinformationen über 25 619
Fälle von Betrug oder Unregelmäßigkeiten erfaßt (14 332 im Bereich EAGFL-Garantie, 9 509 im Bereich
Eigenmittel, 821 im Bereich Strukturfonds sowie 957 im Bereich Amtshilfe). Sie enthält insbesondere
Informationen darüber, wie die Unregelmäßigkeit ausgeführt wurde, wie sie aufgedeckt wurde, welche
einzelstaatlichen Behörden die Unregelmäßigkeit festgehalten haben, wie die finanziellen Folgen und
Möglichkeiten zur Wiedereinziehung aussehen sowie welche gerichtlichen und verwaltungsrechtlichen
Verfahren eingeleitet wurden.

Tabelle III.1: Stand der Datensätze in IRENE zum 6.10.1997

Amtshilfe 957

Strukturfonds:

EFRE 97

EAGFL-Ausrichtung 363

FIAF 11

ESF 350

SF insgesamt 821

EAGFL-Garantie 14 332

Eigenmittel:

Altes System 8 900

Eigenmittel 609

EM insgesamt 9 509

Datensätze INSGESAMT: 25 619

2. Im Mitteilungsstadium ist die Unterscheidung, ob es sich um Unregelmäßigkeiten beispielsweise infolge
von Schreibfehlern handelt oder um Betrug oder Fahrlässigkeit oft nicht möglich. Tatsächlich stellt sich bei
der Mehrzahl der Fälle der vorsätzliche Charakter und das Ausmaß der Unregelmäßigkeit erst im Laufe der
— häufig besonders langwierigen — verwaltungsrechtlichen und gerichtlichen Verfahren heraus.

3. Die Datenbank IRENE wurde auf zwei Ebenen konzipiert: sie soll die systematische Überwachung aller
Fälle von Betrug und Unregelmäßigkeiten, die von den Mitgliedstaaten gemeldet werden müssen, ermög-
lichen und außerdem eine „Intelligence-Funktion“ erfüllen. Schwachstellen dieser Datenbank sind jedoch die
langen Verzögerungen bei den Meldungen, die Unvollständigkeit mancher Datensätze, das Fehlen von
Glaubwürdigkeitsprüfungen bei den eingegangenen Informationen und die mangelnde Benutzerfreundlich-
keit. Ferner werden einzelne Fälle systematisch ohne Angabe wesentlicher Details gemeldet (wo sich der
Vorfall ereignet hat, die Namen von Personen oder Stellen, die betroffen sind usw.). Daher ist diese
Datenbank für die konkrete Ermittlungsarbeit nur begrenzt verwertbar.

Die Datenbank PRE-IRENE

4. Grundsätzlich enthält die Datenbank PRE-IRENE (UCLAF-interne Datenbank zur Verwaltung der
Fälle) Informationen über Fälle von (mutmaßlichem) Betrug, in denen die UCLAF ermittelt und die noch
nicht Gegenstand einer speziellen Meldung durch einen Mitgliedstaat waren. Theoretisch sollten die
gelieferten Daten nicht nur über spezifische Merkmale des Falles Aufschluß geben (Kategorie, Programm-
typus, Land oder Region, Art der Unregelmäßigkeit, Betrag), sondern auch über Einzelheiten zur Ausübung
der betrügerischen Praktiken oder Unregelmäßigkeiten und zu den laufenden Verfahren. Angestrebt wird der
Ausbau der Datenbank zu einem brauchbaren Verwaltungsinstrument, das den Ermittlern die autonome
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Verwaltung ihrer Fälle ermöglicht und den Verantwortlichen die Verwaltung der gesamten Ermittlungen und
die Erstellung von zusammenfassenden Übersichten. Durch eine vereinfachte Abstimmung der Informationen
sollen die Aktivitäten der UCLAF auf diesem Gebiet besser geplant und eine „Intelligence“-Strategie
aufgebaut werden, um ein besseres Bild bezüglich der Verhütung von Betrug und der Wirtschafts- und
Finanzkriminalität zu erhalten. PRE-IRENE sollte dann das Herzstück einer „Intelligence“-Strategie mit
zentralisierter Datenverwaltung sein. Ausgehend von der Analyse der eingegebenen Fälle sollte sie ferner
Ausgangspunkt für gezielte operative Maßnahmen sein.

5. Nach Angabe der Kommission war die Datenbank PRE-IRENE im Jahr 1994 auf experimenteller Basis
einsatzfähig (1), und für 1995 waren weitere Änderungen daran vorgesehen. Anfang April 1997 wurden
insgesamt 756 Fälle in dieser Datenbank verwaltet — 356 aus dem Bereich der Strukturfonds und
Direktausgaben, 39 aus den Gemeinsamen Agrarmarktorganisationen, 260 Fälle bei der Ein- oder Ausfuhr
von Agrarerzeugnissen sowie 101 Fälle im Bereich der nichtlandwirtschaftlichen Eigenmittel (Zölle).

Die Datenbank IRENE 95

6. Im Jahr 1995 begann die Kommission mit der Entwicklung eines integrierten Informationssystems, das
verschiedene Informationsquellen in sich vereinen soll. Dieses neue integrierte Informationssystem soll auf
einer neuen Version der Datenbank IRENE basieren, in der die bisher getrennt geführten Datenbanken
IRENE und PRE-IRENE verschmolzen werden. Ferner wird diese neue Datenbank einen direkten Zugang zu
„Amtshilfe“-Informationen mit Auswirkungen auf den Gemeinschaftshaushalt haben. Diese neue Datenbank
(IRENE 95) wird nicht mehr nur eine reine Datenbank zum Speichern von Betrugsfällen, sondern ein
Verwaltungsinstrument sein (2). Aufgrund technischer Probleme ist IRENE 95 noch nicht einsatzfähig.

SCENT

7. Das seit 1987 einsatzfähige SCENT-System (System Customs Enforcement NeTwork) sollte 1996 um
das seit 1993 in Entwicklung befindliche System „SCENT-Steuern“ erweitert werden. Anhand dieses
Systems können innerhalb des SCENT-Netzes Daten über die indirekte Besteuerung weitergegeben werden.
Die seit 1993 einsatzfähige Datenbank ZIS (Zollinformationssystem)(3) enthält von den Mitgliedstaaten
über das SCENT-Netz ausgetauschte Informationen (Daten über Personen, Fahrzeuge, Waren, Betrugsmu-
ster usw.). Mehr als 300 Terminals wurden eingerichtet, um Eingangs- und Abgangszollstellen unionsweit zu
vernetzen und ihnen die Kommunikation mit ihren zentralen Behörden sowie den Stellen der Kommission
rund um die Uhr und an sieben Tagen der Woche zu ermöglichen. ZIS wird auch für spezielle Aufgaben
eingesetzt (Überwachung von Lieferungen sensibler Waren im Versandverfahren, Überwachung von
Seefrachten usw.). Die Kommission sorgt für Benutzerbetreuung in technischen Fragen und kümmert sich
um die Schulung der Anwender in den Mitgliedstaaten.

(1) Jahresbericht 1994, KOM(95) 98 endg. vom 29.3.1995, S. 24.
(2) Siehe Jahresbericht Betrugsbekämpfung 1995, S. 78.
(3) Die Mitgliedstaaten haben im Rahmen von Titel VI das Übereinkommen über die Nutzung der Informationsysteme im

Zollwesen angenommen. Ferner wurde ein Übereinkommen zur Nutzung von Informationspolitiken für Zollzwecke
ausgearbeitet. Diese Übereinkommen müssen noch ratifiziert werden.
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ANHANG IV

PRÄVENTIVMASSNAHMEN

Maßnahmen im Zollwesen

1. In Ergänzung zu ihrer Mitteilung vom 29. März 1995 (1) nahm die Kommission am 3. April 1996 eine
Mitteilung über die bereits getroffenen und noch zu treffenden Sofortmaßnahmen an, richtete eine
Versand-Task-force ein und legte eine Mitteilung über die zukünftigen Versandverfahren vor (2). Ferner
arbeitete die Kommission eng mit dem nichtständigen Untersuchungsausschuß des Europäischen Parlaments
(Artikel 138c des EG-Vertrages) für das gemeinschaftliche Versandverfahren (3) zusammen. Am 19. Dezem-
ber 1996 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat schließlich ein Aktionsprogramm „Zoll in
der Gemeinschaft“ (Zoll 2000) (4). Ziel dieses Programms ist, die Zollmaßnahmen insgesamt wirksamer zu
gestalten sowie die Kontrollen an den Außengrenzen der Gemeinschaft zu vereinheitlichen.

Seminare

2. Im Rahmen der allgemeinen Fortbildungsaktivitäten der Kommission veranstaltet die UCLAF Semi-
nare, um nationale Dienststellen und Behörden, die Gemeinschaftsmittel verwalten, mit der europäischen
Dimension des Betrugs vertraut zu machen. Allgemeine Grundkurse wurden in allen Mitgliedstaaten
durchgeführt. In letzter Zeit konzentriert sich die Kommission verstärkt auf gezielte Themen für spezielle
Stellen, die Gemeinschaftsmittel verwalten, sowie für Justizbehörden. Diese Fortbildungsmaßnahmen werden
von den Mitgliedstaaten sehr positiv aufgenommen.

(1) Siehe Mitteilung der Kommission vom 29. März 1995 über Betrug im Versandverfahren, geplante Lösungen und
Zukunftsaussichten, KOM(95) 108 endg.

(2) Siehe SEK(96)290 endg., „Aktion der Kommission zur Bekämpfung von Betrug bei Versandverfahren“ und KOM(96)
477 endg. Für weitere Informationen siehe Jahresbericht 1996, S. 38 und 39.

(3) Siehe PE 220.895/endg.
(4) Beschluß Nr. 210/97/EG, ABl. L 33 vom 4.2.1997.
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ANTWORTEN DER KOMMISSON

1. EINLEITUNG

Prüfungsumfang

1.1. Die Kommission begrüßt es, daß der Berichtsent-
wurf des Rechnungshofs Gelegenheit bietet, einen Über-
blick über die Fortschritte bei der Betrugsbekämpfung zu
geben. Die Effizienz der UCLAF hängt weitgehend von
der Qualität der Zusammenarbeit und den Strukturen der
Mitgliedstaaten ab.

Wichtigste Feststellungen

1.2. Die Kommission begrüßt es, daß der Rechnungs-
hof das Engagement der Kommission für die Betrugsbe-
kämpfung und die daraus resultierenden Verbesserungen
der rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen
gutheißt. Sie ist äußerst besorgt darüber, daß das Über-
einkommen über den Rechtsschutz der finanziellen Inter-
essen der Gemeinschaft zusammen mit seinen beiden
Protokollen und das Übereinkommen über die Bekämp-
fung der Korruption von den Mitgliedstaaten noch nicht
ratifiziert worden sind. Sie möchte darauf hinweisen, daß
die Mitgliedstaaten sich auf der Tagung des Europäischen
Rates vom Juni 1997 in Amsterdam verpflichtet haben,
diese Instrumente bis Mitte 1998 zu ratifizieren; sie wird
die Fortschritte auf dem Weg zur Erfüllung dieser Ver-
pflichtung genau verfolgen.

1.3. Eine weiterreichende Prüfung der Verbindung zwi-
schen der UCLAF und den anderen für die Kontrolle und
die Politik in diesem Bereich zuständigen Dienststellen
würde eine nützliche Grundlage für eine Bewertung der
bisher getroffenen globalen Vorkehrungen bilden. Hin-
sichtlich der Fälle, in denen ein Verdacht auf Betrug oder
Korruption innerhalb des Organs besteht, hat die Kom-
mission in ihrer Mitteilung vom 18. November 1997
„Effizientes Finanz- und Verwaltungsmanagement: Ge-
zielteres Vorgehen gegen fachliche Unzulänglichkeiten,
finanzielle Unregelmäßigkeiten, Betrug und Korruption“
(SEK(97) 2198 (siehe nachstehend Ziffer 1.7) eine klare
Politik festgelegt und sich zu einer Reihe von Maßnah-
men verpflichtet; dazu gehört die Ausarbeitung eines
förmlichen Beschlusses über die Aufgaben und Befugnisse
der UCLAF. Im Bereich der Sicherheitsmaßnahmen hat
die Kommission eine Reihe von Initiativen ergriffen, die
eine schrittweise Erhöhung der Sicherheit im Rahmen der
UCLAF bewirkt haben (siehe auch Bemerkungen zu den
Ziffern 2.26 bis 2.28).

1.4. Die Kommission räumt ein, daß der Anteil der
Zeitbediensteten bei der UCLAF gemessen am Gesamt-
personal zu hoch ist. Für die meisten Zeitbediensteten
laufen die Verträge im Zeitraum Herbst 1998 bis Som-
mer 1999 aus; es wurde ein Plan ausgearbeitet, damit
eine nennenswerte Zahl dieser Zeitplanstellen bei ihrem
Freiwerden in Dauerplanstellen umgewandelt wird. Dies
dürfte zu einem angemessenen Gleichgewicht zwischen
Beamten auf Lebenszeit und Zeitbediensteten und zur

Gewährleistung einer angemessenen Kontinuität beitra-
gen. Die Kommission möchte jedoch darauf hinweisen,
daß die derzeitige Situation weitgehend auf einen
Beschluß der Haushaltsbehörde von 1994 über die Auf-
stockung des Personals der UCLAF um 50 Bedienstete,
darunter 35 Zeitbedienstete, zurückzuführen ist. Die
Rekrutierung einer größeren Zahl von Zeitbediensteten
im Zeitraum 1994/95 hatte den Vorteil, daß die UCLAF
auf verschiedenen Ebenen Sachverständige einstellen und
so ein multidisziplinäres Team bilden konnte, das rasch
einsatzfähig war.

1.5—1.6. Die allgemeinen Aussagen über Effizienz und
Nutzung der UCLAF-Datenbanken sind in dem spezi-
fischen Kontext zu sehen. Die rasche Entwicklung der
UCLAF in den vergangenen Jahren hat zu einer fortlau-
fenden Neubewertung des UCLAF-Bedarfs an Informa-
tionssystemen geführt. Derzeit ist die UCLAF noch weit-
gehend auf die alten Systeme angewiesen, die mit veralte-
ter Software arbeiten und auf die Aufgaben der UCLAF
nicht zugeschnitten sind. Bei den derzeitigen Systemen
handelt es sich jedoch um eine Übergangslösung, die
1998 mit der Inbetriebnahme der neuen integrierten
Datenbank IRENE auslaufen dürfte.

1.7. Die Kommission verweist auf ihre Mitteilung vom
18. November 1997, in der sie ihre Verpflichtung klar
zum Ausdruck gebracht hat, dafür Sorge zu tragen, daß
die Fälle, die zu strafrechtlicher Verfolgung Anlaß geben,
zügig und effizient bearbeitet werden. Derzeit ist ein
förmlicher Kommissionsbeschluß in Ausarbeitung, mit
dem die Aufgaben und Befugnisse der UCLAF im Zusam-
menhang mit ihren Kontakten zu den einzelstaatlichen
Justizbehörden festgelegt werden. Es trifft zu, daß die
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften bei der Durchführung
von Ermittlungen, insbesondere im Rahmen der Verord-
nung 2185/96, wichtig sind.

Auf diesen Punkt wird in den Bemerkungen zu Ziffer 3
näher eingegangen.

1.8. Die Kommission räumt ein, daß es weiterer Maß-
nahmen bedarf, um die Verfahren zur Überwachung und
Förderung von Einziehungsmaßnahmen in den Mitglied-
staaten zu verbessern. Sie möchte jedoch auch auf die
Fortschritte hinweisen, die bisher erzielt wurden. Dazu
gehören die Einführung eines Meldesystems für die Struk-
turfonds, die Änderung der Verordnung 1552/89 zur
Verbesserung des Meldesystems bei den Eigenmitteln und
die laufenden Arbeiten im Rahmen von SEM 2000, mit
denen im Bereich der Eigenmittel und der Strukturfonds
Finanzkorrekturmechanismen eingeführt werden sollen,
wie sie im landwirtschaftlichen Bereich bestehen. Außer-
dem sind in allen Bereichen DV-Systeme eingerichtet
worden, um die Erfassung und Überwachung der Maß-
nahmen zu erleichtern.

1.9. Die Kommission räumt ein, daß die Ergebnisse
des Verfahrens der sogenannten „Schwarzen Liste“ bisher
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nicht zufriedenstellend sind; sie prüft zur Zeit, wie die
Mitgliedstaaten ermuntert werden könnten, in diesem
Bereich aktiver tätig zu werden. Sie möchte ferner darauf
hinweisen, daß nach den einschlägigen Rechtsvorschriften
nur die Mitgliedstaaten Namen auf die sogenannte
„Schwarze Liste“ setzen können.

1.10. Die Kommission weist auf die im Rahmen von
SEM 2000 vorgesehenen grundlegenden Reformen sowie
auf die spezifischen Maßnahmen hin, die sich aus der
unter Ziffer 1.8 erwähnten Umsetzung der Initiative SEM
2000 ergeben. Die von der Gemeinsamen Forschungs-
stelle (GFS) durchgeführte Studie hat sich verzögert; der
Erfassungsbereich wurde aufgrund einer während der
Durchführung der Studie erzielten Vereinbarung geän-
dert.

1.11. Die Kommission ist besorgt über die Behauptung
des Rechnungshofs, die im Jahresbericht der Kommission
über die Betrugsbekämpfung veröffentlichten Daten seien
irreführend. Sie wird ihren nächsten Jahresbericht genau
prüfen, um sicherzustellen, daß der Ursprung und die
Berechnung der Zahl der Fälle und des Schadensvolumens
klar erläutert werden. Gleichwohl möchte sie darauf
hinweisen, daß bei der Schätzung der Auswirkungen von
Betrugsfällen auf den Gemeinschaftshaushalt ein grund-
legendes Problem besteht. Da nur die Zahlen zugrunde
gelegt werden, die von den Mitgliedstaaten im Rahmen
der in den einzelnen Bereichen geltenden Verordnungen
förmlich übermittelt werden, kommt es zu einer systema-
tischen Unterschätzung des Problems, wie sich an dem
wachsenden Umfang der von der Kommission selbst in
Zusammenarbeit mit den spezialisierten Betrugsbekämp-
fungstellen der Mitgliedstaaten ermittelten Betrugsfälle
zeigt. Die Kommission muß die gemeldeten Fälle und ihre
Entwicklung sowie die Einziehung der entsprechenden
Beträge überwachen und gleichzeitig die von den Mit-
gliedstaaten nicht oder noch nicht förmlich mitgeteilten
Fälle erfassen. Dies ist ein komplexes und schwieriges
Unterfangen, das einer sorgfältigen Prüfung bedarf. Die
neue Datenbank IRENE enthält besondere Daten, um
eine angemessene Korrelation der Fälle zu gewährleisten.

1.12. Die Kommission verweist nochmals auf ihre Mit-
teilung vom 18. November 1997 (SEK(97) 2198), mit der
klare politische Linien festgelegt und der Anstoß zur
Einführung neuer Verfahren sowie zur Festschreibung
bestimmter bestehender Verfahren gegeben wurden.

2. ORGANISATION DER BETRUGSBEKÄMPFUNG
INNERHALB DER KOMMISSION

Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission

2.3. Die Kommission hat im Februar 1995 nicht nur
beschlossen (SEK(95) 249), die operativen Betrugsbe-
kämpfungsaktivitäten in der UCLAF zu zentralisieren
(betroffen waren hiervon hauptsächlich die Generaldirek-
tionen VI und XXI), sondern hat auch die Aufgaben der
UCLAF auf dem Gebiet der Betrugsbekämpfungspolitik
klar umrissen. So wurde die UCLAF unter anderem mit

dem „Schutz der finanziellen Interessen der anderem mit
dem „Schutz der finanziellen Interessen der Gemein-
schaft“ und der „Konzeption der Betrugsbekämpfung in
allen Bereichen“ beauftragt, wie der Rechnungshof unter
Ziffer 2.20 des Berichts vermerkt. Dies hat insbesondere
zu einer Reihe von Gesetzgebungsinitiativen in den Berei-
chen Kontrollbefugnisse, verwaltungsrechtliche Sanktio-
nen und strafrechtliche Sanktionen geführt, die in ande-
ren Teilen des Berichtsentwurfs erwähnt sind. Diese
schon jetzt wichtige Tätigkeit wird in Zukunft im Rah-
men der in dem neuen Artikel 280 des Vertrages von
Amsterdam vorgesehenen Gesetzgebungsmöglichkeiten
und im Zuge des Ausbaus des bereits bestehenden
Rechtsrahmens zur Bekämpfung von Betrugsfällen noch
mehr an Bedeutung gewinnen. Die laufenden Arbeiten an
dem CORPUS JURIS-Projekt zu dem Begriff „einheitli-
cher Rechtsraum“ stellen ebenfalls einen sehr wichtigen
Bereich dar.

Von den Übertragungen personeller Mittel auf die
UCLAF waren nur die Generaldirektionen VI und XXI
betroffen. Die Übertragungen operationeller Haushalts-
mittel waren sehr begrenzt, denn die Generaldirektio-
nen VI und XXI behielten Mittel bei den gemeinsamen
Haushaltslinien in Teil A des Haushaltsplans. In Teil B
wurden auf Veranlassung des Europäischen Parlaments
eine Reihe neuer Haushaltslinien zur Unterstützung der
UCLAF-Tätigkeiten geschaffen; in der Folge wurden eine
Reihe von ihnen zusammengelegt, woraus sich die der-
zeitige Situation ergibt. Diese Haushaltslinien sind in
Anhang II zum Bericht des Rechnungshofs ausgewiesen.
Allerdings sind nur die Haushaltslinien aufgeführt, bei
denen die UCLAF anweisungsbefugt oder mit anwei-
sungsbefugt ist.

2.5. Der Aktionsplan des Rates ist unabhängig von
dem Arbeitsprogramm der Kommission zur Betrugsbe-
kämpfung; er deckt eine breite Palette von Themen ab,
die nicht in die Zuständigkeit der UCLAF bei der Wahr-
nehmung ihrer spezifischen Aufgaben fallen, wenngleich
eine Reihe der im Aktionsplan aufgeführten Punkte auch
im Arbeitsprogramm der Kommission wiedergegeben
sind. Bei den Verhandlungen, die zur Annahme des
Aktionsplans führten, war die UCLAF vertreten, und auf
Initiative der Kommission wurden eine Anzahl von Punk-
ten aufgenommen, um die Erfassungsbreite um einige
Bereiche von gemeinschaftlichem Interesse zu erweitern.

Betrugsprävention

SEM 2000

2.14—2.15. Die Kommission räumt ein, daß die von
ihr vorgeschlagene betrugssichere Gestaltung der Rechts-
vorschriften nachhaltige Bemühungen erforderlich macht,
die jedoch kontinuierlich, insbesondere auf neue Gesetz-
gebungsinitiativen angewandt werden müssen.

Prioritäten setzen

2.18. Die Studie wurde durch die Unvollständigkeit
der Informationen in den Datenbanken PRE-IRENE und
IRENE behindert. Die fraglichen Bereiche wurden ausge-
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wählt, weil es sich um betrugsanfällige Bereiche handelt.
In der Verwaltungsvereinbarung mit der GFS wurde
klargestellt, daß ein Teil der spezifischen Studie auf
die von der UCLAF ausgewählten Bereiche konzentriert
würde.

Die Verweigerung des Sichtvermerks der GD XX hing
mit einem formalen Problem bei der Vorlage des Dossiers
zusammen; der Grund war ein Problem bei der Ermitt-
lung des der Ausgabenart entsprechenden Unterpostens
im Eingliederungsplan. Das Problem stellte sich auch
einer Reihe anderer Dienststellen, die Mittel der Haus-
haltslinie B6-7 9 2 verwenden. Nach Rücksprache mit der
GD XX wurde das Problem gelöst und die letzte Zahlung
genehmigt. Die Kommission möchte darauf hinweisen,
daß die genaue Prüfung der Ergebnisse der Studie noch
im Gang ist und die nächste Phase der Durchführung der
Informationsbewertung erst abgeschlossen wird, wenn die
neue Datenbank IRENE 1998 zum Einsatz gelangt.

Die Festsetzung der UCLAF-Kontrollprioritäten orientiert
sich nicht nur an der Entwicklung der gemeldeten
Betrugsfälle, sondern auch an den laufenden „Intelli-
gence“-Arbeiten und der Bewertung der neuen Politiken
und Risiken sowie der Bewertung der von anderen Kom-
missionsdienststellen vorgelegten Kontrollberichte. Die
Art der UCLAF-Tätigkeiten im Zusammenhang mit
gezielten Ermittlungs- und „Intelligence“-Arbeiten zur
Betrugsbekämpfung eignet sich nicht ohne weiteres für
die Aufstellung eines Kontrollprogramm-Konzepts, das
eine breite Erfassung der verschiedenen Bereiche, in denen
die Gemeinschaftsfinanzierung gefährdet ist, gewährlei-
sten soll. Gleichwohl werden die Arbeiten zur Entwick-
lung von Instrumenten für die Festsetzung von Prioritäten
fortgesetzt.

Sicherheitsmaßnahmen

2.26—2.28. Die Kommission räumt ein, daß die
detaillierten Vorschriften ihres Beschlusses über die
Sicherheit im Rahmen der UCLAF noch nicht völlig
umgesetzt worden sind. Es gehört jedoch zu den wesent-
lichen Merkmalen der Umsetzung des Beschlusses, daß
nur diejenigen Personen, die geprüft worden sind, regel-
mäßigen Zugang zu den als vertraulich oder in eine
höhere Geheimhaltungsstufe eingestuften Dokumenten
Zugang haben können. Daher hat die UCLAF im Mai
1997 das Prüfungsverfahren für alle ihre Vollzeitbeamten
eingeführt. Das Verfahren, das eine Untersuchung in dem
Herkunfts-Mitgliedstaat des fraglichen Beamten durch
die zuständigen nationalen Behörden umfaßt, kann bis zu
seinem Abschluß fast ein Jahr in Anspruch nehmen. Es
wurde beschlossen, die Prüfung auf die Beamten zu
konzentrieren, da die bei der UCLAF beschäftigen
Bediensteten auf Zeit und nationalen Sachverständigen in
der Regel aus Dienststellen ausgewählt werden, die
bereits mit sensitiven Informationen zu tun haben und
Prüfungsverfahren unterliegen und weil die Verträge mit
den Zeitbediensteten und nationalen Sachverständigen
befristet sind (die meisten Verträge mit Zeitbediensteten
laufen in der Zeit von September 1998 bis April 1999
aus). Gleichwohl wird beabsichtigt, das Prüfungsverfah-

ren bei der künftigen Besetzung dieser Stellen anzuwen-
den. In der Zwischenzeit wurden Ratschläge für die
Dokumenteneinstufung an die Referate der UCLAF ver-
teilt und Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, daß
angemessene geschützte Aufbewahrungsmöglichkeiten be-
stehen und die Räumlichkeiten der UCLAF generell
geschützt sind. Besondere Beachtung fand auch die DV-
Sicherheit, da der Einrichtung der neuen integrierten
Datenbank IRENE große Bedeutung zukommt. Daher
wurden die Arbeiten des Sicherheitsbüros durch eine
weitere detaillierte Studie der GFS im Zusammenhang mit
dem globalen DV-Sicherheitskonzept der UCLAF ergänzt.
Die Ergebnisse werden im Rahmen der laufenden Arbei-
ten zur Fertigstellung der Datenbank IRENE umgesetzt.

Es ist darauf hinzuweisen, daß für die Sicherheit der
elektronisch zu übermittelnden Informationen eher der
Kommissionsbeschluß C(95) 1510 maßgebend ist.

Bei der Kontrolle der UCLAF durch das Sicherheitsbüro
handelte es sich um eine umfassende Überprüfung, die die
Sicherheit von Dokumenten, Objekten, der Informations-
technologie und des Personals umfaßte: Prüfungsempfeh-
lungen sind den Ziffern 4.1 und 5.2 des Berichts des
Sicherheitsbüros zu entnehmen.

2.30. Es gehört nicht zur Praxis des Sicherheitsbüros,
die Personalakten von Bediensteten der Kommission für
Sicherheitsüberprüfungen routinemäßig zu kontrollieren.
Die Sicherheitsüberprüfungen unterliegen den einzelstaat-
lichen Verfahren, wobei auch die Rechte des Bürgers mit
eingeschlossen sind: Der rechtliche Nachweis für eine
kriminelle Betätigung sollte im Laufe dieser Verfahren
erbracht werden.

2.32. Die Kommission will 1998 noch stärker darauf
hinwirken, daß die Umsetzung aller sicherheitsrelevanten
Aspekte gewährleistet ist. Sie weist darauf hin, daß 1998
ein Dienstposten für die Einstellung eines Vollzeit-Sicher-
heitsbeauftragten bei der UCLAF zugewiesen wurde. Der
vom Rechnungshof erwähnte Beamte, der nicht bei der
UCLAF tätig war, wurde inzwischen in seiner Dienststelle
mit anderen Aufgaben betraut. Die Dienststellen außer-
halb der UCLAF haben Zugang nur zu der Datenbank
mit den förmlichen Mitteilungen der Mitgliedstaaten und
nicht zu der Datenbank mit den Fällen, in denen von der
UCLAF Ermittlungen durchgeführt werden. Außerdem ist
der Zugang nur bestimmten Beamten in diesen Dienststel-
len und nur zu bestimmten Kategorien von Fällen gestat-
tet. Bei personenbezogenen Daten beschränkt sich der
Zugang außerdem auf die Fälle, für die diese Dienststellen
unmittelbar zuständig sind.

Interne behördliche Ermittlungen

2.33. Die Kommission räumt ein, daß die bestehenden
Verfahren, nach denen die UCLAF bei internen Fällen
vorgeht, festgeschrieben und verbessert werden müssen.
Dies war auch der Grund für ihre Mitteilung vom
18. November 1997 (SEK(97) 2198). Darüber hinaus ist
ein förmlicher Kommissionsbeschluß über die Befugnisse
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der UCLAF, mit dem die in der Mitteilung herausgestell-
ten Aspekte einbezogen werden sollen, zur Zeit in Ausar-
beitung. Im Zusammenhang mit dem Verweis auf den
Tourismusbereich ist festzuhalten, daß es zu der erwähn-
ten Vernichtung von Dokumenten sowie der Aufnahme
des Falles kam, bevor in der UCLAF ein für solche
Angelegenheiten zuständiges operatives Referat geschaf-
fen wurde.

2.34. Die spezifischen Punkte im Zusammenhang mit
der Vernehmung von Kommissionsbeamten und der
Durchsuchung von Akten und Büroräumen in den
Dienstgebäuden der Kommission werden in den vorste-
hend erwähnten Entwurf eines Beschlusses über die
Befugnisse der UCLAF übernommen. Festzuhalten ist
jedoch, daß das Gericht erster Instanz in seinem Urteil
vom 19. März 1998 in der Rechtssache Tzoanos gegen
Kommission bestätigt hat, daß die Kommission das Recht
hat, vor Einleitung von Disziplinarverfahren im Rahmen
interner verwaltungsrechtlicher Ermittlungen Dokumente
aus den Büroräumen von Beamten zu entnehmen bzw. in
ihren Computern gespeicherte Dokumente abzurufen.
Dieser und andere Aspekte des Urteils werden zur Zeit
bei der Ausarbeitung des Entwurfs eines Beschlusses über
die Befugnisse der UCLAF sorgfältig geprüft.

3. AUFBAU DER UCLAF

Derzeitiger Mitarbeiterstand

3.4. Die Kommission begrüßt es, daß der Rechnungs-
hof ihre Politik der Errichtung einer Anlauf- und Verbin-
dungsstelle für die Kontakte mit den einzelstaatlichen
Justizbehörden unterstützt; sie entspricht völlig der neuen
Aufgabe, die die Kommission wahrzunehmen hat, sobald
das Übereinkommen über den Schutz der finanziellen
Interessen der Gemeinschaft und ihre Protokolle ratifi-
ziert sind (insbesondere Artikel 7 des zweiten Protokolls).
Entsprechend der Verpflichtung in ihrem Arbeitspro-
gramm zur Betrugsbekämpfung 1997/98 errichtet die
Kommission eine Anlauf- und Verbindungsstelle in dem
für allgemeine Angelegenheiten und Rechtsfragen zustän-
digen Referat der UCLAF. Selbstverständlich würden
zusätzliche Humanressourcen benötigt, sollte die Empfeh-
lung des Rechnungshofs, mindestens einen Richter bzw.
eine ihm gleichgestellte Person aus jedem Mitgliedstaat
heranzuziehen, umzusetzen sein.

Arbeitsmethoden

3.8—3.9. Der unterschiedliche Einsatz des Computer-
systems PRE-IRENE spiegelt bis zu einem gewissen Grad
die Unterschiede in der Art der Arbeiten wider, die in den
mit Ermittlungen befaßten Referaten durchgeführt wer-
den. Wie in den Bemerkungen zu den Ziffern 3.14 bis
3.16 erläutert wird, sind die Arbeiten mancher Referate
mehr auf die Informationsbeschaffung und -auswertung
(„Intelligence“) ausgerichtet als die anderer. Arbeiten
dieser Art eignen sich weniger für die Überwachung der

einzelnen Fälle, für die PRE-IRENE gedacht war. Die
Kommission möchte darauf hinweisen, daß mit dem
derzeitigen IRENE-Projekt eine gemeinsame Grundlage
für die Bearbeitung und Verwaltung der Fälle im Rahmen
der UCLAF geschaffen werden soll. Dieses System gelangt
zur Zeit in den einzelnen Referaten parallel zur Umstel-
lung auf WINDOWS NT zur Anwendung. Damit dürfte
die Transparenz des Systems für die befugten Sachbear-
beiter wesentlich verbessert und gleichzeitig die Sicherheit
erhöht werden.

3.12. Im Rahmen der derzeitigen Umstrukturierung
der UCLAF wird darauf abgestellt, die Aufgabe der
Koordinatoren klarer zu definieren. Die neue Datenbank
IRENE sieht ein strukturiertes Management-Berichterstat-
tungssystem vor. Allerdings sind die Koordinatoren ange-
sichts der hohen Zahl der Fälle zwangsläufig Druck
ausgesetzt, da der UCLAF nur in begrenztem Umfang
Ressourcen zur Verfügung stehen.

Verwaltung der Akten

3.14—3.16. Die Kommission räumt ein, daß die
Ermittlungsakten ordnungsgemäß aufgebaut sein müssen.
In Anbetracht der großen Vielfalt der bei der UCLAF
bearbeiteten Themen und der unterschiedlichen rechtli-
chen und verfahrenstechnischen Rahmenbedingungen, die
Anwendung finden, läßt sich ein einheitlicher Aufbau nur
schwer durchsetzen. Als einen ersten Schritt zur Entwick-
lung standardisierter Verfahren hat die UCLAF ein
VADEMEKUM über die Durchführung von Kontrollen
und Überprüfungen vor Ort gemäß der Ratsverordnung
2185/96 erstellt, da den UCLAF-Berichten insofern eine
große Bedeutung zukommt, als sie nach der Verordnung
bei innerstaatlichen Strafverfolgungsverfahren verwendet
werden können. Der andere Bereich, in dem die Vorlage
von Berichten wichtig ist, sind die Kontrollmissionen der
UCLAF in Drittländern; hier werden die einschlägigen
Berichte unter Umständen anschließend bei Gerichtsver-
fahren herangezogen. Daher wird auf diesen Aspekt der
UCLAF-Dossiers die größte Sorgfalt verwendet, und dies
wird auch in Zukunft so sein (siehe Ziffern 3.20 und
3.21). Für die Ausarbeitung der Ermittlungsberichte hat
die UCLAF ein Standardschema festgelegt, das den Res-
sourceneinsatz mit einschließt und von dem verantwortli-
chen Ermittler, dem zuständigen Referatsleiter und dem
Direktor der UCLAF gegengezeichnet wird.

Die Aufstellung etwaiger Leitlinien für die Gestaltung von
Unterlagen und Vermerken, damit sie den in den Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten niedergelegten Mindest-
anforderungen für strafrechtliche Beweismittel genügen,
wirft angesichts der großen Vielfalt der aufgetretenen
Fälle ebenfalls besondere Probleme auf. Die Kommission
unterstreicht die Art der Aufgaben der UCLAF im
Zusammenhang mit den Ermittlungs- und „Intelligence“-
Arbeiten. Der überwiegende Teil der Ermittlungen wird
von den spezialisierten Dienststellen der Mitgliedstaaten
durchgeführt. Der Grund hierfür sind die Aufgabentei-
lung zwischen der UCLAF und diesen Dienststellen und
die der UCLAF zur Verfügung stehenden begrenzten
Ressourcen. Daher wird eine Akte für eine Strafverfol-
gungsbehörde vielfach von den einzelstaatlichen Dienst-
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stellen unter Mitwirkung der UCLAF, aber nicht von der
UCLAF allein erstellt. Außerdem besteht innerhalb der
UCLAF ein ausgeprägter Unterschied zwischen der Art
der Tätigkeiten, die von den verschiedenen mit Ermittlun-
gen befaßten Referaten durchgeführt werden. Manche
Referate arbeiten fallbezogen, bei anderen steht mehr die
Informationsbeschaffung und -auswertung im Vorder-
grund.

Die UCLAF sah sich gezwungen, beim weiteren Ausbau
ihrer Arbeiten von einem pragmatischen Ansatz auszu-
gehen, insbesondere da sich ihre Aufgaben rasch weiter
entwickeln. Außerdem müssen ihr multidisziplinärer Cha-
rakter und die Tatsache berücksichtigt werden, daß
sie durch Zusammenlegung verschiedener ursprünglich
getrennter Bereiche entstanden ist. Dieser Aspekt der
UCLAF-Tätigkeiten wird im Rahmen der laufenden
Arbeiten zur Anwendung der Verordnung 2185/96 einer
eingehenden Prüfung unterzogen werden. Hervorzuheben
ist ferner, daß in einer Reihe von Fällen, insbesondere in
den Fällen der verschiedenen Task Forces, ein Großteil
der Arbeiten weniger fallbezogen als „Intelligence“-orien-
tiert ist. Daher sind die Akten, die angelegt werden,
„Intelligence“-Akten, auch wenn sie mitunter Einzelheiten
von Fällen mit einschließen, in denen die Mitgliedstaaten
mit Unterstützung der UCLAF tätig sind.

3.18. Zu dem spezifischen Punkt der Aktenmanipula-
tion ist zu sagen, daß dies ein Vorgehen seitens eines
Beamten voraussetzt, das eine Disziplinarmaßnahme
rechtfertigen könnte; dies hängt natürlich mit der Frage
der Sicherheitsverfahren zusammen. Darüber hinaus wur-
den die Zentralarchive der UCLAF umstrukturiert, damit
die Akten an Hand der erfaßten eingehenden und aus-
gehenden Dokumente als Sicherheitsvorkehrung für die
Ermittlungsakten neu zusammengestellt werden können.
Gleichwohl prüft die UCLAF derzeit ihre internen Sicher-
heitsverfahren unter diesem Gesichtspunkt.

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten

Den Kommissionsdienststellen auferlegte Zwänge

3.20—3.21. Die Verordnung Nr. 2185/96 sieht vor,
daß die Kontrolleure der UCLAF sich an die im Recht des
betreffenden Mitgliedstaats vorgesehenen Verfahrensvor-
schriften halten müssen. Die Kommission teilt die Auffas-
sung des Rechnungshofes, daß dies für die Kontrolleure
der UCLAF keinerlei Problem darstellt.

Was die Kontrollberichte anbelangt, so sieht die Verord-
nung jedoch lediglich vor, daß die Kommission bei ihrer
Erstellung die einzelstaatlichen verfahrenstechnischen Er-
fordernisse „berücksichtigt“. In der Praxis bedeutet dies,
daß die Kommission die verfahrenstechnischen Vorschrif-
ten des betreffenden Mitgliedstaats anwendet (wenn dies
zwingend erforderlich ist, weil sonst ein verfahrensrecht-
licher Verstoß begangen würde) oder nicht anwendet (so
z. B. bei weniger wichtigen Verfahren, die sich nicht
negativ auf die Rechtskraft des Berichts auswirken).
Genau aus den vom Rechnungshof genannten Gründen

hat die Kommission bei den Verhandlungen über die
Verordnung auf diesem Wortlaut bestanden.

Bei den gemeinsamen Kontrollen können die Kontrolleure
der Kommission von dem Fachwissen der sie begleitenden
nationalen Beamten nur profitieren. Letztere sind ver-
pflichtet, jedwede Unterstützung zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Kontrollen zu leisten.

3.22. Das Vademekum ist ein interner Leitfaden für
das Vorgehen der Kontrolleure der Kommission bei der
Anwendung der Verordnung gemäß den durch ihre
Annahme im Rat für die Kommission entstandenen Ver-
pflichtungen.

3.23. Der Rechnungshof bemängelt, daß die Verord-
nung bis zum Zeitpunkt der Überprüfung nur in fünf
Fällen angewendet wurde. Diesbezüglich weist die Kom-
mission auf eine Reihe wichtiger Umstände hin, die sich
aus der seinerzeit bestehenden Notwendigkeit ergaben,
bestimmte praktische Vorkehrungen für das erste Jahr
der Anwendung der Verordnung zu treffen:

— Erstellung des Vademekums,

— Einführung von kommissionsinternen Ermächtigung-
verfahren für die Kontrollen der UCLAF,

— interne Ausbildung der Kontrolleure der UCLAF,

— Kontaktaufnahme zu einzelstaatlichen Behörden
zwecks Einleitung der ersten Kontrollen unter best-
möglichen Voraussetzungen.

Diese Vorbereitungen waren erforderlich, um die nachfol-
genden Maßnahmen gemäß der Verordnung in einem
klar abgesteckten und festen Rahmen in die Wege leiten
zu können. Die Kommission weist darauf hin, daß sich
seit dem Besuch der Rechnungshofprüfer die Zahl der
Fälle, in denen die Verordnung zur Anwendung gelangte,
verdoppelt hat. Was die rechtlichen Auswirkungen und
den operativen Kontext der Verordnung betrifft, ist fest-
zustellen, daß die UCLAF bei ihrer Aufgabe, den Nutzen
der Verordnung zu ermitteln, erst am Anfang steht, da
die Verordnung erst vor kurzem in Kraft getreten ist. Die
Kommission wird dem Rat Ende 1998 über ihre Erfah-
rungen mit der Verordnung Bericht erstatten. Das Vade-
mekum wird laufend aktualisiert.

Bearbeitung der eingebrachten Ersuchen

3.26—3.27 Bei der fallbezogenen Zusammenarbeit
haben sich praktische, durch die Organisation bestimmter
Dienststellen der Mitgliedstaaten bedingte Probleme erge-
ben, die in erster Linie darauf zurückzuführen sind, daß
manche Mitgliedstaaten über keine Dienststellen mit
einem landesweiten Überblick verfügen. Ein Mitgliedstaat
hat seine Betrugsbekämpfungstätigkeit dezentralisiert, so
daß die UCLAF keinen zentralen Ansprechpartner mehr
hat. Andere Mitgliedstaaten haben jedoch zentrale
Dienststellen nach Art der UCLAF eingerichtet. Ferner ist
zu diesem Punkt anzumerken, daß es nach Ansicht der
Kommission nicht vertretbar ist, von bestimmten recht-
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lichen Problemen bei der Einzelfallarbeit auf vermeintli-
che Probleme in bezug auf die allgemeine operative
Funktion der UCLAF oder bei den Beziehungen zu den
Mitgliedstaaten zu schließen.

In einem der vom Rechnungshof unter Punkt 3.26 ange-
sprochenen Fälle, in dem der betreffende Mitgliedstaat
nicht die von der UCLAF erbetenen Verfahren einleitete,
wurden im Mai 1997 Wiedereinziehungen in beträcht-
licher Höhe vorgenommen. Die beiden anderen Fälle be-
finden sich noch immer in den Händen der zuständigen
Justizbehörden. Die zwei vom Rechnungshof genannten
Fälle, in denen ein derartiges Ersuchen nicht oder erst
verspätet erging, wurden weiterverfolgt und befinden sich
inzwischen ebenfalls in den Händen der zuständigen
Justizbehörden. Bei dem die Aufhebung der Immunität
dreier Beamter betreffenden Fall ergaben sich Probleme
im Zusammenhang mit den ursprünglichen Anträgen, die
zu einem langwierigen Briefwechsel führten, ehe die
Angelegenheit schließlich geklärt wurde.

Anmerkungen zu Punkt 3.27:

In dem Fall, der Anlaß zu der Bemerkung über man-
gelnde Konsultierung und fehlendes Feedback gab, war
eine gerichtliche Untersuchung in einem Mitgliedstaat
eingeleitet worden und es aufgrund des Untersuchungsge-
heimnisses nicht möglich, anderen Mitgliedstaaten detail-
lierte Informationen zu übermitteln. Als diese Erfordernis
wegfiel, wurden die zuständigen Behörden unverzüglich
informiert. In dem spezifischen Fall, in dem Informatio-
nen verschwiegen worden sein sollen, bezogen sich die
Informationen, die die UCLAF erhalten hatte, nicht direkt
auf Wirtschaftsteilnehmer in den Mitgliedstaaten, in
denen die Ermittlungen durchgeführt wurden. Die
UCLAF konnte zwischen den Informationen und der
Maßnahme des betreffenden Mitgliedstaates nicht so
rechtzeitig eine Verbindung herstellen, daß sie den zustän-
digen Behörden vor Durchführung ihrer Maßnahme hätte
mitgeteilt werden können.

Alle drei Fälle, zu denen der Rechnungshof anmerkt, daß
die betreffenden Ermittlungen scheinbar ohne Grund ein-
gestellt wurden, wurden weiterverfolgt. In einem Fall, zu
dem der Rechnungshof anmerkt, er habe lange Zeit in
den Händen der UCLAF gelegen, ohne daß konkrete
Maßnahmen ergriffen wurden, war ein rascher Abschluß
deshalb nicht möglich, weil sich große Probleme im
Zusammenhang mit der Organisation eines Kontrollbe-
suchs in einem Drittland ergaben: Insgesamt dauerte es
fast neun Monate, bis die betreffenden Mitgliedstaaten
alle für die Ermittlungen erforderlichen Dokumente
zusammengetragen hatten. Nichtsdestoweniger wurden in
dem betreffenden Fall inzwischen gewisse Fortschritte
erzielt, nachdem eine gemeinsame Kontrollmission der
UCLAF und des betreffenden Mitgliedstaats in einem
Drittland durchgeführt und ein Fall von schwerem Betrug
festgestellt wurde. Bei den anderen zwei Fällen handelt es
sich um jene Fälle, auf die sich der Rechnungshof unter
Punkt 3.27 bezieht, wo er das fehlende Feedback (Briefe,
Kontrollberichte) rügt. Diesbezüglich ist festzuhalten, daß
in einem Fall die Ergebnisse den zuständigen Behörden im
November 1997 formell mitgeteilt wurden, und in dem
anderen Fall, auf den sich der Rechnungshof auch im

Zusammenhang mit der Frage bezieht, ob tatsächlich
Betrug vorlag oder nicht, komplexe rechtliche Bestim-
mungen betroffen waren, deren Auslegung umfangreiche
Analysearbeiten verschiedener Kommissionsdienststellen
erforderte.

Informations- und „Intelligence“ Systeme

Datenbanken

3.28—3.29. Der Rechnungshof stellt mit Recht fest,
daß die Zahl der Nutzer der Datenbank IRENE sehr
begrenzt ist. Gleichwohl darf hierbei nicht vergessen
werden, daß die aktuelle Version von IRENE, die noch in
diesem Jahr durch eine neue Version ersetzt werden soll,
bereits 1970 entwickelt wurde und die Kenntnis einer
inzwischen veralteten Programmiersprache erfordert. Dies
hat dazu geführt, daß innerhalb der UCLAF nur eine
relativ geringe Zahl von mit dieser Sprache vertrauten
Personen die Datenbank nutzt. Gleichwohl ist die Zahl
der Nutzer allein kein hinreichend genaues Indiz dafür,
wie groß die Verwendung des Systems tatsächlich ist: Zu
berücksichtigen ist auch, wie oft und wie lange jeweils
das System genutzt wird. Laut den Statistiken des Rech-
nungszentrums in Luxemburg, in dem sich die Datenbank
IRENE befindet, ist diese eine der umfangreichsten und
am meisten genutzten Datenbanken des Rechenzentrums.
Dies ist damit zu erklären, daß zwar nur eine verhältnis-
mäßig geringe Zahl von Nutzern Rückgriff auf die Daten-
bank nimmt, doch dieser Zugriff regelmäßig und intensiv
ist.

3.30. Wie bereits gesagt, hat die Kommission damit
begonnen, das veraltete Computersystem, das auf die
ursprünglich der UCLAF zugedachte Rolle zugeschnitten
wurde, zu ersetzen. Im Zuge der Modernisierung und
Anpassung an die neuen Gegebenheiten wurde die Daten-
bank PRE-IRENE verbessert. Diese hat sich seit ihren
Anfängen, als sie auf derselben Grundlage wie die Daten-
bank IRENE arbeitete und dieselben (programmier)
sprachlichen Probleme verursachte, sehr positiv entwik-
kelt. Wenn die Datenbanken IRENE und PRE-IRENE in
Kürze in die noch 1998 einzurichtende neue Datenbank
IRENE integriert werden, dürfte es zu einer weiteren
Verbesserung kommen. Die Gemeinsame Forschungsstelle
hat im Zuge der institutionellen Unterstützung das Pro-
jekt „UIIS“ zur Integration der Informationssysteme der
UCLAF finanziert. Nach dem Abschluß des Projekts
dienten dessen Ergebnisse als Grundlage für die beiden
aktuellen Projekte „SURCOM“ und „IIMS“ (integriertes
Informations- und Verwaltungssystem).

Das Programm APSO (Antifraud Policy Support Office)
war ein Vorschlag der GFS zur internen Organisation
ihrer Unterstützungsmaßnahmen für die UCLAF. In der
Praxis entschied sich die GFS für eine dienststellenüber-
greifende Vereinbarung über gemeinsame jährliche Ar-
beitsprogramme von UCLAF und GFS. In diesem Rah-
men hat die GFS der UCLAF wertvolle Hilfe bei der
Entwicklung von Werkzeugen und Systemen geleistet. Es
ist vorgesehen, nach der erfolgreichen Einrichtung der
neuen Datenbank IRENE und im Zuge der gegenwärtigen
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Umstrukturierung der UCLAF noch mehr Ressourcen für
die Ermittlungsarbeit auf der Grundlage von Analysen
der kommissionseigenen Datenbanken einzusetzen. Die
Ermittlungstätigkeit der UCLAF erfolgt zu einem großen
Teil in den operativen Dienststellen und insbesondere in
den verschiedenen Task Forces.

3.31. Die Kommission räumt ein, daß in der Vergan-
genheit erhebliche Probleme bei der Entwicklung von
Kommunikationssystemen und Datenbanken bestanden
haben. Sie weist jedoch darauf hin, daß auch andere mit
derartigen Problemen zu kämpfen hatten und haben. Was
den Austausch der veralteten und nicht mehr angemesse-
nen Systeme gegen die vom Rechnungshof geforderten
komplexen Informations- und Verwaltungssysteme be-
trifft, so dürfen die möglichen Probleme, die durch die
neuen Systeme entstehen können, keineswegs unterschätzt
werden. Die neue Datenbank IRENE muß eine zuver-
lässige und effiziente Verwaltung aller Fälle ermöglichen,
die von den Mitgliedstaaten gemeldet und/oder von der
UCLAF untersucht werden.

3.32. Die Gefahr, daß die UCLAF und die Mitglied-
staaten zeitgleich in ein und demselben Fall ermitteln,
ohne daß die andere Seite davon Kenntnis hat, besteht
zwar, ist jedoch gering. Die Mitgliedstaaten sind ver-
pflichtet, die Kommission zu informieren, wenn Betrugs-
delikte oder Unregelmäßigkeiten aufgedeckt worden sind.
Die UCLAF befaßt sich schwerpunktmäßig mit grenz-
übergreifenden Fällen, und die Mitgliedstaaten werden
über die verschiedenen Task Forces und spontane Mittei-
lungen diesbezüglich ständig auf dem laufenden gehalten.
Außerdem erfolgt die große Mehrheit aller sich nicht auf
die direkten Ausgaben beziehenden Ermittlungen der
UCLAF in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den
Behörden der Mitgliedstaaten. Die neue Datenbank
IRENE wird Fallüberschneidungen aufzeigen können.

3.33. Zweifelsohne leistet die UCLAF einen wichtigen
Beitrag zur Ermittlungsarbeit in einem Bereich, der mehr
und mehr in den Mittelpunkt des Interesses rücken wird.
Die Kommission muß allerdings auch ihren formellen
Kontroll- und Überwachungsaufgaben im Rahmen des
Gemeinschaftsrechts nachkommen. Außerdem erhält sie
viele ihrer Informationen durch die von ihr im Rahmen
ihrer operativen Tätigkeit hergestellten Verbindungen.
Derartige Kontakte bestehen u. a. auch zu Europol. Sie
sind jedoch insofern komplex, als sie ein weites Gebiet
betreffen (Zölle, Agrarausgaben usw.) und grundsätzliche
Fragen bezüglich der Rechtsgrundlagen aufwerfen. Ge-
genwärtig erörtert die UCLAF den Abschluß eines Proto-
kolls mit Europol. Der Aktionsplan des Rates zur
Bekämpfung der organisierten Kriminalität sieht dies als
ersten Schritt zur Intensivierung der Zusammenarbeit
gemäß dem Arbeitsprogramm zur Betrugsbekämpfung
1997/98 (Dok. KOM(97) 199 endg.) vor. Dabei wird
davon ausgegangen, daß die Errichtung eines Informa-
tionssystems bestimmte Änderungen des geltenden recht-
lichen Rahmens erforderlich machen würde.

3.34. Die wiedereingezogenen bzw. wiedereinzuziehen-
den Beträge in den Fällen, in denen die direkten Aus-

gaben betroffen sind, werden sowohl in der Datenbank
PRE-IRENE als auch in der für die UCLAF zugänglichen
Datenbank CORE des Rechnungsführers der Kommission
erfaßt. Sämtliche Fälle, in denen direkte Ausgaben betrof-
fen sind, werden in der Datenbank PRE-IRENE gespei-
chert, und auch die neue Datenbank IRENE wird insbe-
sondere diesen Bereich abdecken.

3.36. Das Frühwarnsystem mußte seinerzeit innerhalb
kürzester Zeit konzipiert werden, um auf eine damals
vorliegende Krisensituation reagieren zu können. Aus
diesem Grund kam man nicht umhin, gewisse Kompro-
misse einzugehen. Was die vollständige Umstellung des
Frühwarnsystems auf EDV anbelangt, so ist darauf hinzu-
weisen, daß dieses System nicht dazu gedacht ist, die
geltenden Versandverfahren abzulösen. Gleichwohl ma-
chen es die grundlegenden Mängel der Versandverfahren
erforderlich, diese vollständig auf EDV umzustellen.
Unter Leitung der GD XXI wird gegenwärtig ein gemein-
sames Projekt der Kommission und der Mitgliedstaaten
durchgeführt, das sich mit diesem Thema befaßt.

So weit möglich, wird das Frühwarnsystem ständig ver-
bessert. Beispielsweise wird gegenwärtig eine Antwort-
funktion ergänzt. Die Anfragen der UCLAF an die Mit-
gliedstaaten erfolgen stets ganz gezielt, und die UCLAF
hat es sich zur Regel gemacht, die zuständigen einzelstaat-
lichen Dienststellen über die Ergebnisse ihre Arbeit auf
dem laufenden zu halten.

Die UCLAF wird ferner Überlegungen darüber anstellen,
ob dieser Punkt mit den einzelstaatlichen Behörden in
dem gemäß der Verordnung Nr. 1468/81 des Rates
eingesetzten Amtshilfeaussschuß erörtert werden soll.

4. FINANZIELLE ÜBERWACHUNG UND
WIEDEREINZIEHUNG

Allgemeiner Überblick

4.1—4.4. Die Kommission ist ebenso wie der Rech-
nungshof der Ansicht, daß es sehr wichtig ist, über
genaue Informationen bezüglich der Wiedereinziehungs-
maßnahmen der Mitgliedstaaten zu verfügen. Die neue
integrierte Datenbank IRENE, die Mitte 1998 einsatz-
fähig sein soll, wird es der Kommission erheblich erleich-
tern, den Überblick über den Gesamtstand der Wiederein-
ziehungen zu bewahren und die wichtigsten Fälle, in
denen traditionelle Eigenmittel betroffen sind, zu über-
wachen. Unter anderem ist vorgesehen, über ein elektro-
nisches Netz aktuelle Informationen der Mitgliedstaaten
zu traditionelle Eigenmittel betreffenden Betrugsfällen
und Unregelmäßigkeiten in die Datenbank einzuspeisen.
Bezüglich Fußnote 24 ist anzumerken, daß sich die Kom-
mission in ihrem Arbeitsprogramm zur Betrugsbekämp-
fung 1997/98 die Einführung verwaltungsrechtlicher
Sanktionen für den Bereich der direkten Ausgaben zum
Ziel gesetzt hat. Außerdem erwägt sie, die rechtlichen
Bestimmungen dahingehend zu ändern, daß bestimmte
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Aufträge gemeinwirtschaftlicher Art künftig unter das
öffentliche Gemeinschaftsrecht und unter Artikel 192
EGV fallen. Dann wäre es nämlich möglich, zu verfügen,
daß Wiedereinziehungen direkt von der Kommission vor-
genommen werden können.

4.5. Die fehlende Genauigkeit des Gesamtbildes in
bezug auf die Wiedereinziehung traditioneller Eigenmittel
auf der Grundlage der gemeldeten Betrugsdelikte und
Unregelmäßigkeiten erklärt sich dadurch, daß die Mit-
gliedstaaten bis Mitte 1996 nicht verpflichtet waren, ihre
Berichte in einem bestimmten Format einzureichen. Die
Berichterstattungspflichten der Mitgliedstaaten sind erst
seit dem Inkrafttreten der Verordnung Nr. 1355/96 zur
Änderung der Verordnung Nr. 1552/89 am 14. Juli 1996
eindeutig festgelegt. Die neue integrierte Datenbank
IRENE dürfte der Kommission ein genaues Gesamtbild
über den Stand der Wiedereinziehungen auf der Grund-
lage der von den Mitgliedstaaten mitgeteilten Daten ver-
mitteln.

Traditionelle Eigenmittel

4.7—4.9. Bis Juli 1996 waren die Mitgliedstaaten
rechtlich nicht verpflichtet, die Kommission über den
Stand ihrer Wiedereinziehungsmaßnahmen in den gemäß
der Verordnung Nr. 1552/89 mitzuteilenden Fällen zu
unterrichten. Dank der inzwischen rechtskräftigen Ver-
ordnung Nr. 1355/96 und dem neuen elektronischen
Mitteilungssystem OWNRES kann die Kommission die
Wiedereinziehungsmaßnahmen mittlerweile besser über-
wachen. Die ersten Ergebnisse infolge der verbesserten
Transparenz werden im Betrugsbekämpfungsbericht für
1997 aufgeführt. Gleichwohl wird es noch erhebliche Zeit
in Anspruch nehmen, auch die erforderlichen Informatio-
nen zu den vor Juli 1996 gemeldeten Fällen zusammenzu-
tragen.

4.8. Die Überwachungstätigkeit der Kommission kann
nicht die ständige Überprüfung sämtlicher Wiedereinzie-
hungsmaßnahmen einschließen. Sie beschränkt sich daher
auf den Gesamtstand der Wiedereinziehungen. Außerdem
überwacht die Kommission Einzelfälle, denen sie auf-
grund der von ihr durchgeführten Risikoanalysen große
Bedeutung beimißt, bis zu ihrem endgültigen Abschluß.
Die Haushaltsbehörde wird über die Überwachungsergeb-
nisse regelmäßig informiert. Die Kommission ist davon
überzeugt, daß die meisten Mitgliedstaaten inzwischen
ihre Betrugsberichte regelmäßig auf den neuesten Stand
bringen, wenngleich einige von ihnen noch immer mit
technischen Problemen kämpfen. Die Kommission wird
die Entwicklung in diesem Bereich auch weiterhin auf-
merksam verfolgen.

EAGFL — Abteilung Garantie

4.10—4.11. Die Kommission ist auch weiterhin
bemüht, den Stand der Wiedereinziehungen insbesondere
bei den älteren, vor 1994 gemeldeten Fällen zu klären.
Ende 1997 waren zwar noch 65% der Beträge aus vor
1994 gemeldeten Fällen beizutreiben, doch über 30% der

Einziehungsanordnungen waren zu diesem Zeitpunkt vor
innerstaatlichen Gerichten angefochten worden und deren
Entscheidungen noch anhängig, oder aber der betreffende
Mitgliedstaat hatte die Kommission ersucht, die Beträge
als nicht wiedereinziehbar einzustufen.

Die Kommission wird künftig bei ihren Entscheidungen
im Rahmen des Rechnungsabschlußverfahrens generell
alle Beträge berücksichtigen, deren Wiedereinziehung
nicht unmittelbar bevorsteht. Legt ein Mitgliedstaat keine
ausreichenden Informationen vor, die eine Unregelmäßig-
keit oder Fahrlässigkeit seinerseits ausschließen, so wird
die Kommission künftig, wie in Artikel 8 der Verordnung
Nr. 729/70 vorgesehen, die betreffenden Beträge dem
betreffenden Mitgliedstaat anlasten, ohne in jedem Fall
das Ergebnis anhängiger Gerichtsverfahren abzuwarten.

Verbesserung der Rechtslage im Agrarbereich

4.14. Die Kommission ist besorgt über die mangelnde
Mitteilungsbereitschaft der Mitgliedstaaten und beabsich-
tigt daher, das Meldeverfahren noch 1998 zu überarbei-
ten.

Strukturfonds

4.19. Die Kommission wird künftig umfassendere
Erläuterungen zu den außerbilanzmäßigen Zahlungsver-
pflichtungen durch mögliche Rückforderungen aufgrund
festgestellter Betrugsdelikte und Unregelmäßigkeiten im
Zusammenhang mit Strukturfondsmitteln geben.

4.20. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, sämtliche
Unregelmäßigkeiten bei den Strukturfonds zu melden. Die
UCLAF überwacht die Mitteilungen und prüft dabei u. a.
auch, ob die Fälle, von denen sie auf andere Weise
erfahren hat, in den formellen Mitteilungen enthalten
sind. Sie hat Typologien ausgearbeitet und diese den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten entweder
direkt auf bilateraler Basis oder bei den Sitzungen des
Beratenden Ausschusses für die Koordinierung der
Betrugsbekämpfung (COCOLAF) bzw. auf von ihr geför-
derten Seminaren mitgeteilt.

4.21. Die Ende 1996 von der Regionalverwaltung
Kampaniens erhaltenen Mitteilungen über rund 1 000
festgestellte Unregelmäßigkeiten wurden an die Ständige
Vertretung Italiens zurückgeschickt, da nach den gelten-
den Bestimmungen für die formellen Mitteilungen nicht
die Regionen, sondern die Mitgliedstaaten zuständig
sind.

5. ZUVERLÄSSIGKEIT DER IM JAHRESBERICHT ZUR
BETRUGSBEKÄMPFUNG ENTHALTENEN ANGABEN

Zuverlässigkeit der Daten

5.4—5.6. Die Zahlen für das zweite Halbjahr mußten
jeweils geschätzt werden, da sie der Kommission auf-
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grund der Bestimmungen der einschlägigen Verordnung
Nr. 1552/89 nicht rechtzeitig zur Erstellung der Jahres-
berichte vorlagen. Wie der Rechnungshof richtig bemerkt,
dürften sich derartige Schätzungen in Zukunft erübrigen,
da die Meldebestimmungen 1996 geändert wurden.
Genau zu diesem Zwecke hatte die Kommission die
Änderung der Verordnung vorgeschlagen.

5.7. Die Kommission ist der Ansicht, daß besonders
die Zahlen für die der Gemeinschaft entstandenen Ein-
nahmeverluste aufgrund der MwSt.-Komponente be-
stimmter Betrugsfälle im Zusammenhang mit Zigaretten
hervorzuheben sind. Die Kommission legt größten Wert
auf einen möglichst genauen Überblick über diesen
Bereich, zumal sie davon ausgeht, daß die allein auf den
formellen Mitteilungen der Mitgliedstaaten basierenden
Schätzungen der Vergangenheit dem tatsächlichen Aus-
maß nie gerecht wurden. In der Tat dürfen die Beträge,
um die es hier geht, nicht direkt mit den Mitteilungen der
Mitgliedstaaten zum Bereich der traditionellen Eigenmit-
tel verglichen werden, da unterschiedliche Einnahmequel-
len betroffen sind. Die Kommission wird darauf hinwir-
ken, daß in den Berichten künftig Ursprung und Art der
Zahlen deutlich in den Fußnoten zu den Tabellen angege-
ben werden (bisher erfolgte dies innerhalb des Textes).

5.9. Die Kommission wird in den Berichten künftig
unmißverständlich darauf hinweisen, daß es sich bei den
Angaben über Unregelmäßigkeiten in von der Kommis-
sion aufgedeckten Fällen um Schätzungen handelt (selbst
wenn dieser Schluß aufgrund der Art der Ermittlungen
naheliegt). Die Kommission ist sich der Gefahr bewußt,
daß bestimmte Fälle unter Umständen doppelt gezählt
werden, verspricht sich jedoch von der neuen Datenbank
IRENE die Gewißheit, daß jeder Fall nur einmal gezählt
wird. Mit IRENE dürfte auch die Aktualisierung der Fälle
einfacher werden. Detaillierte Angaben über die Quellen
der von der Kommission geprüften Fälle waren bisher
nicht üblich.

5.10. Wie die Kommission im Jahresbericht 1996 aus-
geführt hat, konzentriert sie sich auf komplexe grenzüber-
greifende Fälle und umfangreiche kriminelle Netze, die in
mehreren Mitgliedstaaten aktiv sind. Aus diesem Grund
behandelt sie Fälle, bei denen sie gemeinsame Verbindun-
gen in den Mitgliedstaaten vermutet, in der Regel als
einen Fall. Dieses Verfahren ermöglicht ihr einen Über-
blick, den einzelne Mitgliedstaaten nicht unbedingt haben
können. Die vom Rechnungshof angesprochenen Fälle
ohne Quellenangabe werden einer erneuten internen Prü-
fung unterzogen werden.

5.11. Die Kommission ist der Auffassung, daß präzise
Zahlen und Angaben über die der Ermittlungsarbeit der
verschiedenen Task Forces zu verdankenden Einsparun-
gen oder Wiedereinziehungen schwer zu quantifizieren
sind. Sie prüft derzeit, wie sich die Vorteile dieser Tätig-
keit klarer herausstellen lassen, ohne die laufenden
Ermittlungen zu behindern.

6. KORRUPTION UND DIENSTVERGEHEN

Bekämpfung der Korruption

6.2. Die Kommission verweist in diesem Zusammen-
hang erneut auf ihre Mitteilung vom 18. November
1997, in der sie ihre Politik zur kommissionsinternen
Bekämpfung von Korruption ausführlich dargelegt hat.

Zuweisung des Zuständigkeiten

6.3. In der Mitteilung der Kommission vom 18. No-
vember 1997 werden auch die Zuständigkeiten der
UCLAF in Korruptionsfällen genannt.

Fehlen eindeutiger Leitlinien für behördliche
Ermittlungen

6.5. Die Mitteilung der Kommission vom 18. Novem-
ber 1997 ist als Grundlage für die Vereinheitlichung der
bestehenden Verfahren gedacht. Die vom Rechnungshof
angesprochenen Fragen in bezug auf die Kompetenzen
der UCLAF werden von der Kommission geklärt werden,
wenn sie ihren formellen Beschluß über die Befugnisse der
UCLAF faßt. Was die Benachrichtigung der Justizbehör-
den anbelangt, so hat die UCLAF die Behörden bisher
stets informiert, wenn ein begründeter Anlaß hierfür
vorlag. Gleichwohl darf nicht vergessen werden, daß die
Ermittlungen der UCLAF dem Zweck dienen, die Tatsa-
chen festzustellen, auf deren Grundlage die zuständigen
Behörden dann die entsprechenden Entscheidungen tref-
fen können.

6.6—6.7. Die Kommission ist sich durchaus im Kla-
ren, daß sichergestellt werden muß, daß die Rechte des
einzelnen geschützt und die die Ermittlungstätigkeit
regelnden Vorschriften eingehalten werden müssen. Sie
weist jedoch darauf hin, daß die UCLAF weder über
polizeiliche noch über gerichtliche Befugnisse verfügt und
ihre Nachforschungen bei vermuteten Fällen von Korrup-
tion oder Betrug in den Gemeinschaftsorganen daher
zwangsläufig verwaltungsrechtlicher Natur sind und
allein der Tatsachenfindung dienen.

Geben die Ergebnisse dieser Nachforschungen Anlaß zu
der Vermutung, daß eine kriminelle Handlung begangen
wurde, so wird der betreffende Fall den zuständigen
einzelstaatlichen Gerichtsbehörden übergeben. Diese ha-
ben dann zu entscheiden, ob tatsächlich eine kriminelle
Handlung vorliegt. In diesem Fall und auch in anderen
Fällen können die Ergebnisse der Ermittlungen eine
gerichtliche Entscheidung sowie die Eröffnung eines Dis-
ziplinarverfahrens durch die Kommission nach sich zie-
hen. Bei ihrer formellen Entscheidung über die der
UCLAF zu übertragenen Kompetenzen mißt die Kommis-
sion dieser Frage größte Bedeutung bei.
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Durchsetzung einer Null-Toleranz-Politik

6.8—6.9. In ihrer Mitteilung vom 18. November 1997
hat die Kommission ihren Standpunkt zu dieser Frage
ausführlich dargelegt und außerdem deutlich zu verstehen
gegeben, daß sie in Fällen, in denen sie das Vorliegen
interner Betrugs- oder Bestechungsdelikte vermutet, eine
klare Linie zu verfolgen gedenkt. Sie hat ferner unlängst
einen Vorschlag (ABl. C 359 vom 25.11. 1997, Seite 9)
unterbreitet, der die Einführung von Disziplinarmaßnah-
men und eine Entschädigungspflicht für die betreffenden
Anweisungsbefugten vorsieht.

6.10. Auch in bezug auf die Pflicht zur Mitteilung
jedweden Verdachts an die zuständigen Strafverfolgungs-
behörden hat sich die Kommission in ihrer Mitteilung
vom 18. November 1997 klar ausgedrückt. Sie räumt ein,
daß in den Fällen, in denen das Ersuchen dieser Behörden
auf Aufhebung der Immunität ausreichend begründet ist,
diese ihr nicht unbedingt rechtserhebliche Dokumente
zuschicken müssen. Allerdings kann die Kommission eine
Entscheidung über die Aufhebung der Immunität auch
wirklich nur treffen, wenn der Antrag hinreichend
begründet ist.

Festgestellte Probleme

6.11. In ihrer Mitteilung vom 18. November 1997 hat
die Kommission ihre Politik ausführlich dargelegt. Da
Bestechung und Bestechlichkeit in der Praxis zumeist
äußerst schwierig nachzuweisen sind, liegen die für den
Nachweis erforderlichen Befugnisse normalerweise bei
den Polizei- oder Justizbehörden. Sobald diese von einem
Fall erfahren, beginnen sie mit der Beweisaufnahme.

6.12. Das Gericht der ersten Instanz hat im Fall Tzo-
anos gegen die Kommission (siehe Anmerkungen zu
Punkt 2.34) unlängst klargestellt, über welche Rechte die
Kommission bei der Durchführung administrativer
Ermittlungen im Vorfeld von Disziplinarverfahren ver-
fügt.

6.13. Die Kommission beabsichtigt, mit den der
UCLAF zur Verfügung stehenden Mitteln in den beste-
henden Dienststellen spezielle Sektoren einzurichten, die
sich mit der Korruptionsbekämpfung befassen und das
innerhalb der UCLAF angesiedelte Korruptionsbekämp-
fungsteam auf diese Weise unterstützen. Für die Einrich-
tung einer eigenständigen Dienststelle stehen derzeit keine
Mittel zur Verfügung.

7. SCHLUSSFOLGERUNG

7.1. Die Kommission begrüßt, daß ihre bisherigen
Bemühungen zur Betrugsbekämpfung Anerkennung fin-
den. Weite Bereiche ihrer Gesamtstrategie konnten bisher
noch nicht vollständig umgesetzt werden, da die UCLAF

in ihrer jetzigen Struktur erst seit Ende 1995 voll einsatz-
fähig ist. Außerdem erfordert es geraume Zeit, bis neue
Maßnahmen voll umgesetzt sind und ihre Ergebnisse
sichtbar werden.

7.2. Die Kommission räumt ein, daß die Wiedereinzie-
hung, die einen komplexen, schwierigen und eine Vielzahl
von Beteiligten einschließenden Bereich darstellt, weiter
verbessert werden muß. Die Nichtunterscheidung zwi-
schen Beträgen, die infolge der Arbeit der UCLAF wieder-
eingezogen werden konnten und solchen, deren Wieder-
einziehung auf die Arbeit der einzelstaatlichen Behörden
zurückgeht, ist aufgrund der Art der Zusammenarbeit
zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten
berechtigt: Die Mehrzahl aller Fälle, die die UCLAF
bearbeitet, entspringt der Zusammenarbeit mit den einzel-
staatlichen Behörden. Die als Folge hiervon wiederein-
gezogenen Beträge sollten daher nicht allein der Kommis-
sion bzw. der UCLAF zugeschrieben werden.

Bei den direkten Ausgaben hingegen stellt sich das
Gesamtbild etwas anders dar: Hier werden alle Informa-
tionen über Wiedereinziehungen in der von der UCLAF
verwalteten Datenbank PRE-IRENE gespeichert.

7.3. Die Kommission arbeitet mit Nachdruck an der
Einrichtung eines integrierten Verwaltungssystems. Sie
geht davon aus, daß die noch für 1998 erwartete neue
Version des Systems IRENE eine straffe Kontrolle und
Zuordnung aller von den Mitgliedstaaten formell mitge-
teilten oder von der UCLAF selbst bearbeiteten Fälle
ermöglichen wird.

7.4. Die Kommission hält es für dringend erforderlich,
daß die Mitgliedstaaten die einschlägigen Übereinkom-
men und Protokolle so rasch wie möglich ratifizieren.

7.5. Die Kommission teilt die Auffassung des Rech-
nungshofes, daß es zu Problemen führen kann, wenn die
Betrugsbekämpfung in den Mitgliedstaaten in den Hän-
den zu vieler verschiedener Dienststellen und Organisatio-
nen liegt. Sie stellt mit Freude fest, daß gegenwärtig
allgemein der Trend besteht, zentrale Dienststellen ein-
zurichten, die mit umfassenden Befugnissen ausgestattet
sind und einen angemessen Überblick darüber haben,
welche Maßnahmen von Unionsinteresse in den einzelnen
Mitgliedstaaten laufen. Dies ist beispielsweise in Frank-
reich, Italien, Dänemark, Portugal und Schweden der
Fall. Ferner bemüht sich die UCLAF um besondere
Kooperationsabkommen mit verschiedenen Stellen, um
eine größtmögliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die
Kommission arbeitet weiterhin an der Corpus-juris-Studie
zur Prüfung möglicher Legislativmaßnahmen im Bereich
Strafverfolgung.

7.7. Wie in ihrem Arbeitsprogramm zur Betrugsbe-
kämpfung 1998/99 (KOM(98) 278 endg.) vorgesehen,
stellt die Kommission Überlegungen im Hinblick auf den
Abschluß von Vereinbarungen mit den anderen Organen
der Gemeinschaft und die Ermächtigung der UCLAF zur
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technischen Beratung über Ermittlungen in Betrugsfällen
an.

Anhang I, Punkt 6: Bereits in ihrem Bericht an die
Reflexionsgruppe für die Regierungskonferenz 1996 hat
die Kommission vorgeschlagen, eine spezifische Rechts-
grundlage für Betrugsbekämpfungsmaßnahmen in den
Vertrag aufzunehmen. Auch der geänderte Wortlaut des
ehemaligen Artikels 209 a EGV (Art. 280 des Vertrags
von Amsterdam) ist auf die Initiative der Kommission
zurückzuführen. Darüber hinaus hat die Kommission

bereits darauf hingewiesen, daß der Rat widersinniger-
weise als Haushaltsbehörde den Haushalt mit qualifizier-
ter Mehrheit verabschiedet, für die Annahme von Maß-
nahmen zur Ausgabenkontrolle und Betrugsbekämpfung
jedoch eine absolute Mehrheit benötigt.

Anhang I, Punkt 18: Gemäß der Verordnung Nr.
2185/96 kommen die der Kommission durch die Verord-
nung übertragenen Kontrollbefugnisse ergänzend zu den
sektorbezogenen Kontrollbefugnissen hinzu, über die sie
bereits vor Annahme der Verordnung verfügte.
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ZUSAMMENFASSUNG

I. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) trat im April 1999 die Nachfolge der Dienststelle
für die Koordinierung der Betrugsbekämpfung (UCLAF) an, wobei sein Status gestärkt und sein Mandat auf
sämtliche Organe und Einrichtungen der Europäischen Union erweitert wurde. Die Einrichtung des Amtes ist
vor allem angesichts des chaotischen Zustandes der ihm hinterlassenen Akten ein mühsames Unterfangen
gewesen. Erst Ende 2003 begannen sich die Auswirkungen seiner Umstrukturierung bemerkbar zu machen.
Mitte 2004 allerdings wiesen zahlreiche verwaltungstechnische Aspekte der Untersuchungen noch immer
Verbesserungsbedarf auf.

II. Die Zwitterstellung des Amtes, das in seinen Untersuchungen zwar unabhängig, jedoch bezüglich sei-
ner anderen Funktionen der Kommission unterstellt ist, hat die Unabhängigkeit der Untersuchungsfunktion
nicht gefährdet. Durch die Zuordnung des Amtes zur Kommission konnte es nicht nur eine breite administ-
rative und logistische Unterstützung in Anspruch nehmen, sondern sich auch die für die Kommissions-
dienststellen geltenden Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Betrugsbekämpfung zunutze machen. Es
erscheint somit nicht sinnvoll, eine Statusänderung des Amtes ins Auge zu fassen (1).

III. Die Ressourcen des Amtes gestatten ihm, allen bei ihm eingehenden ernstzunehmenden Meldungen
nachzugehen. Unter diesen Bedingungen sind die Prioritäten, die sich das Amt für seine Untersuchungspolitik
setzt, theoretischer Natur.

IV. Das Amt unterscheidet in unzureichender Weise zwischen (internen oder externen) Untersuchungen
sowie Unterstützungs- und Koordinierungstätigkeiten. Da sich die Arbeiten in jedem dieser Fälle wesentlich
voneinander unterscheiden, beeinträchtigt ihre mangelnde Abgrenzung das Ressourcenmanagement.

V. Wenn die Einrichtung einer Kanzlei und eines EDV-gestützten Systems für die Verwaltung der
Untersuchungsakten auch eine bessere Erfassung der operationellen Tätigkeiten und eine Klärung der Zustän-
digkeiten mit sich brachte, so war die von der Managementebene ausgeübte Aufsicht unzulänglich, was erheb-
liche Verzögerungen bei der Bearbeitung der Akten, die Vorlage von wenig schlüssigen Berichten und schwer
erkennbare Ergebnisse zur Folge hatte. Um nicht gerechtfertigte Verzögerungen zu vermeiden, sollten bei der
Einleitung von Untersuchungen zeitliche Vorgaben gemacht werden.

VI. Vorbereitung und Follow-up der Untersuchungen sind zu häufig in einem rudimentären Stadium
geblieben. Die Ermittler konnten sich hinsichtlich der zu erhebenden Beweise und der einzusetzenden Mittel
auf lediglich vage formulierte Ziele stützen. Mit Ausnahme des Zollsektors ist die Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten ein Bereich, in dem noch erhebliche Bemühungen sowohl bezüglich der direkten Verwaltung
als auch bezüglich der geteilten Verwaltung mit den Mitgliedstaaten erforderlich sind.

VII. Zwar haben die Berichterstattungsverfahren in jüngster Zeit eine Verbesserung erfahren, doch bezie-
hen sich die Informationen eher auf das Volumen der unternommenen operationellen Tätigkeiten und weni-
ger auf die tatsächlich erzielten Ergebnisse, sei es unter dem Gesichtspunkt der Wiedereinziehung unterschla-
gener Beträge oder der disziplinar- oder strafrechtlichen Sanktionen, die in Betrugsfällen verhängt wurden. Das
auf aussagekräftigen Indikatoren basierende System für die Messung der Ergebnisse muss noch ausgebaut
werden.

VIII. Die im Jahre 2001 beschlossenen Maßnahmen mit dem Ziel, das Amt mit dem für die Ausübung der
Ermittlerfunktion geeigneten Personal auszustatten, sind ausgereizt. Der hohe Anteil von Bediensteten, deren
Verträge nach einer bestimmten Laufzeit (sechs bis acht Jahre je nach Einzelfall) nicht mehr verlängerbar sind,
wird fortan einer Konsolidierung des Fachwissens im Wege stehen. In diesem Zusammenhang sind die Bemü-
hungen des Amtes um Fortbildungsmaßnahmen unzureichend.

IX. Die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der laufenden Untersuchungen und der Einhaltung der Grundrechte
der einer Untersuchung unterworfenen Personen ist nicht auf unabhängige Weise sichergestellt. Es zeigt sich,
dass das Fehlen einer kodifizierten Regelung für Untersuchungen eine Quelle von Rechtsstreitigkeiten ist. Die
diesbezüglichen Rechtsvorschriften erwiesen sich als unzulänglich.

(1) Siehe Bericht der Kommission — Bewertung der Tätigkeiten des OLAF (Artikel 15), KOM(2003) 154 endg. vom
2. April 2003.
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X. Die Beziehungen zwischen dem Amt und seinem Überwachungsausschuss gestalten sich schwierig. Die
Aspekte der Verordnungen und Beschlüsse, welche die Verwaltungs- und Führungsstruktur („Governance“) des
Amtes betreffen, bedürfen einer eingehenden Überarbeitung.

XI. Will man vermeiden, dass die Tätigkeit des Amtes zu sehr von Aufgaben in Anspruch genommen wird,
welche — wenn auch mit der Betrugsbekämpfung in Verbindung stehend — die Untersuchungen jedoch nicht
direkt betreffen, und will man gewährleisten, dass alle Ressourcen für eine wirksame Bekämpfung von Betrug
zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Union eingesetzt werden, müssen die dem Amt
übertragenen Aufgaben grundlegend überprüft werden. Eine Neuausrichtung der Tätigkeiten des Amtes auf
seine Untersuchungsfunktion würde einen besseren Ressourceneinsatz, insbesondere mit Blick auf die Einlei-
tung gezielter Untersuchungen, in als besonders betrugsträchtig geltenden Bereichen ermöglichen.

EINLEITUNG

Auftrag des Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)

1. Mit der Einrichtung des Europäischen Amtes für Betrugs-
bekämpfung (OLAF) (1) wollten die Organe der Europäischen
Gemeinschaften die Wirksamkeit der Bekämpfung rechtswidriger
Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union
erhöhen. Dem Amt wurden daher im Vergleich zu seinen Vor-
gängereinrichtungen (2) neue Befugnisse übertragen. Insbeson-
dere erhielt das OLAF den Auftrag, in allen Organen und Einrich-
tungen der Europäischen Union Verwaltungsuntersuchungen
durchzuführen. Die Untersuchungsfunktion wurde dadurch
gestärkt, dass dem Amt bei der Ausübung seiner Tätigkeit volle
Unabhängigkeit gewährleistet wurde. Diese Unabhängigkeit sollte
durch die Einsetzung eines Überwachungsausschusses gefestigt
werden, der sich aus Persönlichkeiten zusammensetzt, die keinem
EG-Organ angehören. Der Direktor des Amtes, der seine Tätig-
keit im März 2000 aufnahm, ist befugt, die Bediensteten seiner
Dienststellen zu ernennen. Dies müsste ihm gestatten, dem beson-
deren Bedarf des Amtes im Untersuchungsbereich besser zu
entsprechen.

2. Unter gleichzeitiger Betonung der Bedeutung der
Untersuchungsfunktion des OLAF (siehe Ziffer 12) übertrug die
Kommission dem Amt außerdem eine breite Palette von Tätigkei-
ten im Zusammenhang mit dem Schutz der finanziellen Interes-
sen der Europäischen Union (3). Zu diesen Tätigkeiten, die das
OLAF teilweise als so genannte „Serviceplattform“ zusammen-
fasste, gehören:

a) die von der Kommission den Mitgliedstaaten im Bereich der
Betrugsbekämpfung gewährte Unterstützung;

b) die Entwicklung einer Betrugsbekämpfungsstrategie im Rah-
men seiner Politik zum Schutz der finanziellen Interessen
(Artikel 280 des Vertrags);

c) die Vorbereitung von Rechtsetzungsinitiativen der Kommis-
sion im Hinblick auf die Betrugsbekämpfung;

d) die Entwicklung der für die Betrugsbekämpfung erforderli-
chen Instrumente;

e) die Informationssammlung und -auswertung;

f) die technische Unterstützung der anderen Dienste oder
Organe der Europäischen Gemeinschaften sowie der vom
Schutz der finanziellen Interessen betroffenen nationalen
Behörden, insbesondere in Fortbildungsangelegenheiten.

In den Rechtsvorschriften ist keinerlei Kriterium hinsichtlich der
Prioritätenfolge dieser verschiedenen Tätigkeiten festgelegt.

3. Das Amt ist in einem komplexen interinstitutionellen Rah-
men tätig und steht im Mittelpunkt eines Gefüges weiterer direkt
oder indirekt mit der Betrugsbekämpfung befasster Stellen. Die
Aufgaben dieser einzelnen Stellen sind nicht immer klar vonein-
ander abgegrenzt, was zugleich die Gefahr von Überschneidun-
gen als auch von Lücken birgt. Diese Stellen lassen sich in drei
Untergruppen aufgliedern:

a) Stellen in den Mitgliedstaaten oder Drittstaaten wie Polizei-
behörden, Justizbehörden oder Betrugsbekämpfungsstellen;

b) auf Gemeinschaftsebene eingerichtete Stellen wie das
Untersuchungs- und Disziplinaramt (IDOC) (4), interne
Auditstellen in den einzelnen Organen, der Bürger-
beauftragte, die Kontrollreferate in den operationellen
Dienststellen der Kommission oder auch der Überwachungs-
ausschuss des OLAF;

c) sonstige zwischenstaatliche Einrichtungen, die mit der
Bekämpfung der Kriminalität betraut wurden, wie Eurojust
oder Europol.

(1) Beschluss 1999/352/EG, EGKS, Euratom der Kommission vom
28. April 1999 (ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 20); Verordnung (EG)
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
25. Mai 1999 (ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 1).

(2) Task-force „Koordinierung der Betrugsbekämpfung“ (bis 1987),
Dienststelle für die Koordinierung der Betrugsbekämpfung (UCLAF:
1987-1999). Siehe zu diesem Thema den Sonderbericht des Hofes
Nr. 8/98 (ABl. C 230 vom 22.7.1998), dessen Schlussfolgerungen die
Überlegungen befruchteten, die zur Schaffung des Europäischen
Amtes für Betrugsbekämpfung führten.

(3) Beschluss 1999/352/EG, EGKS, Euratom der Kommission, Artikel 2
Absätze 3 bis 7. Im Rahmen der Tätigkeiten in Verbindung mit dem
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union übertrug
die Kommission dem OLAF die Federführung in Bezug auf 31 der
37 Maßnahmen ihres Aktionsplans.

(4) Zwecks Durchführung von Untersuchungen und Disziplinarverfahren
der Kommission im Februar 2002 eingerichtetes Amt (IDOC: Investi-
gation and Discipline Office of the Commission). Die Beziehungen
zwischen dem Amt und dem IDOC sollten durch eine Vereinbarung
geregelt werden, die immer noch in der Ausarbeitung befindlich ist.
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4. Da die Verwaltung von rund 80 % der Ausgaben der Euro-
päischen Union den Mitgliedstaaten übertragen ist, muss das Amt
aus offensichtlichen Gründen der Effizienz mit den mitgliedstaat-
lichen Behörden (Polizei, Zoll, Justizbehörden usw.) eng zusam-
menarbeiten. Diese Notwendigkeit erhöht die Komplexität seiner
Aufgabenstellung. Darüber hinaus obliegt es den Mitgliedstaaten,
gegebenenfalls Strafverfahren einzuleiten. Überdies erschwert die
Vielfalt der nationalen Justizsysteme noch zusätzlich die Tätigkeit
des Amtes.

5. Obgleich es sich beim OLAF um eine neue Einrichtung
handelt, musste das Amt die von der UCLAF eingeleiteten Vor-
gänge weiterverfolgen. Das Amt übernahm daher rund 1 400
bereits laufende Fälle (1), was in Anbetracht der chaotischen Ver-
waltung eines Großteils dieser Untersuchungen eine schwere
Bürde darstellte (2). Gleichzeitig ist das Personal der UCLAF dem
Amt als Ganzes zugewiesen worden, was bis zur Umstrukturie-
rung des Stellenplans von 2001 den Handlungsspielraum des
neuen Direktors einschränkte (3).

Organisation des Amtes

6. Das Amt ist einem ambivalenten Status unterworfen: Zwar
ist es bei seiner Untersuchungstätigkeit unabhängig, doch im Hin-
blick auf seine anderen Aufgaben der Kommission unterstellt.
Diese Zwitterstellung, welche die Unabhängigkeit der
Untersuchungsfunktion keineswegs gefährdete, weist verschie-
dene Vorteile auf. Unter rechtlichen Gesichtspunkten konnte das
Amt als Dienst der Kommission die dieser übertragenen Befug-
nisse nutzen, insbesondere bei der Durchführung von Vor-Ort-
Kontrollen in den Mitgliedstaaten nach Maßgabe verschiedener
allgemeiner und sektorbezogener Verordnungen (4). Die Zuord-
nung zur Kommission erleichterte außerdem die tagtägliche
Funktionsweise des Amtes, indem es auf die verwaltungs-
technische Unterstützung der allgemeinen Dienststellen der Kom-
mission zurückgreifen konnte.

7. Der OLAF Organisationsplan von Mai 2004 ist als
Anhang I beigefügt. Seit 2001 verfügt das Amt über einen Stel-
lenplan von rund 300 Planstellen, was gegenüber UCLAF eine
Verdopplung des Personalbestandes bedeutet (5). Im Jahre 2004
umfasste die Direktion „Untersuchungen“ (Direktion B)
126 Ermittler (6) und 13 Verwaltungsbedienstete. Die restlichen
193 Planstellen entfallen auf die anderen Dienststellen des Amtes,
die Direktion „Politik, Gesetzgebung und Rechtsangelegenheiten“
(Direktion A) und die Direktion „Intelligence, operationelle Stra-
tegie und Informationsdienst“ (Direktion C).

Prüfung des Hofes

8. Ziel der Prüfung war die qualitative Beurteilung der Ver-
waltung des Amtes auf dem Gebiet der Untersuchungen, indem
bewertet wird:

a) wie das Amt seinem Untersuchungsauftrag gerecht wurde
und

b) welche Beiträge die einzelnen Dienststellen des Amtes mit
Blick auf die Untersuchungsfunktion leisteten.

Da die Angaben zu den konkreten aufgrund der OLAF-
Untersuchungen eingeleiteten Folgemaßnahmen nicht zuverläs-
sig genug waren, kann die Effizienz der Arbeitsweise des Amtes
nicht abschließend beurteilt werden.

9. Der Bericht des Hofes ergänzt die von der Kommission im
April 2003 erstellte Bewertung, die im Wesentlichen dem recht-
lichen Rahmen der Tätigkeiten des Amtes galt (7). Ferner stellt der
vorliegende Bericht die Ergänzung einer mehr den quantitativen
Aspekten gewidmeten Bewertung dar, welche die Kommission im
Oktober 2004 vorlegte (8).

10. Hinsichtlich der Untersuchungen waren Ausgangspunkt
der im Zeitraum von April bis Oktober 2004 durchgeführten
Prüfung frühere Bemerkungen des Hofes (9). Die Prüfung bezog
sich auf die Systeme, Strukturen und Vorschriften in Verbindung
mit dem Personal. Außerdem wurde die Tätigkeit der Dienststel-
len des Amtes, die nicht direkt mit Untersuchungen betraut sind,
einer Überprüfung unterzogen. Obwohl im Verlauf dieser Prü-
fung die jüngste Organisation des Amtes und eine Stichprobe von
117 Ende 2003 durchgeführten oder abgeschlossenen operatio-
nellen Aktivitäten analysiert wurden, war das Amt zu diesem
Zeitpunkt noch mit der endgültigen Abwicklung zahlreicher von
seinem Vorgänger auf den Weg gebrachter Vorgänge befasst, so
dass die im Zeitraum 2002-2003 in Angriff genommenen
Umstrukturierungsmaßnahmen gerade erst anfingen, erste Ergeb-
nisse zu zeigen. Aus Anhang II sind die während der Prüfung fest-
gestellten Mängel ersichtlich.

11. Dieser Bericht wurde zu einem Zeitpunkt erstellt, als die
Kommission eine Änderung der Verordnung über die Untersu-
chungen von OLAF vorschlug (10). Der Hof legte zu diesem Vor-
schlag eine Stellungnahme vor, in der die Schlussfolgerungen und
Empfehlungen der Prüfung berücksichtigt sind.

(1) Siehe Tabelle Nr. 3 der Zusatzbewertung der Tätigkeiten von OLAF,
SEK(2004) 1370 vom 26.10.2004. Nach dieser Tabelle waren zum
30. Juni 2004 noch neun Fälle offen, und 280 Fälle befanden sich in
der Follow-up-Phase.

(2) Siehe Ziffer 1.6 des Sonderberichts Nr. 8/98 (ABl. C 230 vom
22.7.1998).

(3) Siehe Ziffer 7.42 des Jahresberichts des Hofes zum Haushaltsjahr
2000 (ABl. C 359 vom 15.12.2001).

(4) Beispielsweise Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates
(ABl. C 312 vom 23.12.1995, S. 1) über den Schutz der finanziellen
Interessen der Europäischen Gemeinschaften, Verordnung (Euratom,
EG) Nr. 2185/96 des Rates (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2) hin-
sichtlich der Kontrollen und Überprüfungen vor Ort, oder spezifische
Verordnungen im Zusammenhang mit den Eigenmitteln, Struktur-
fonds, den Europäischen Entwicklungsfonds usw..

(5) Anfang 1999 verfügte die UCLAF über einen Stellenplan von
149 Planstellen.

(6) Davon 13 abgeordnete nationale Sachverständige (ANS).

(7) Gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 vorgelegte
Bewertung.

(8) Zusatzbewertung der Tätigkeiten von OLAF, SEK(2004) 1370 vom
26.10.2004.

(9) Insbesondere Sonderbericht Nr. 8/98 (ABl. C 230 vom 22.7.1998)
und die Bemerkungen im Kapitel 7 des Jahresberichts des Hofes zum
Haushaltsjahr 2000 (ABl. C 359 vom 15.12.2001).

(10) KOM(2004) 103 endgültig vom 10.2.2004.
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UNTERSUCHUNGEN DES OLAF

Verfahren im Zusammenhang mit den Untersuchungen

12. Neben den Koordinierungstätigkeiten wird in der Verord-
nung (EG) Nr. 1073/1999 zwischen externen Untersuchungen
(Artikel 3) und internen Untersuchungen (Artikel 4) unterschie-
den. Das Amt seinerseits ordnet die Fälle unter fünf Kategorien
ein:

a) interne Untersuchungen (d. h. Untersuchungen wegen
Korruptionsverdacht innerhalb der Organe und sonstigen
gleichgestellten Einrichtungen);

b) externe Untersuchungen (direkte Untersuchungen bei Drit-
ten, deren Tätigkeit in Verbindung mit den Vorgängen des
Gemeinschaftshaushalts steht);

c) Amtshilfe (Unterstützung der nationalen Behörden im Rah-
men von Strafverfahren);

d) Koordinierung (Unterstützung der Mitgliedstaaten bei Ermitt-
lungen, die sich auf mehrere Länder erstrecken);

e) Monitoring-Fälle (es handelt sich darum, dem Amt bei bedeu-
tenden Fällen die Möglichkeit zu geben, zu verfolgen, ob die
Mitgliedstaaten ihren Pflichten gemäß Artikel 280 des Ver-
trags nachkommen).

13. Die in der aktiven Untersuchungsphase befindlichen Fälle
(475 zum 30. September 2004) umfassen Untersuchungen im
eigentlichen Sinne (252) sowie Koordinierungs- und Unter-
stützungstätigkeiten (223). Koordinierungstätigkeiten fallen ins-
besondere im Bereich der Einnahmen und Ausgaben der geteilten
Verwaltung an. So befanden sich unter den 23 in den Zoll- und
Handelssektoren zwecks Prüfung herangezogenen Fällen vier
vom OLAF durchgeführte Untersuchungen.

14. Diese Verquickung von Untersuchungen und
Koordinierungs- bzw. Unterstützungstätigkeiten innerhalb dersel-
ben Referate der Direktion „Untersuchungen“ beeinträchtigt das
Ressourcenmanagement. So unterscheidet sich die Rolle des
Amtes wesentlich je nach dem, welcher der beiden Fälle betroffen
ist. Bei den Untersuchungen muss jede Verfahrensstufe dokumen-
tiert, begründet und so erfasst werden, dass die Akte vor den
Justizbehörden eventuell als Beweis dienen kann. Bei den
Koordinierungs- und Unterstützungstätigkeiten ist das Amt gefor-
dert, den nationalen Behörden rasche und effektive Hilfe zu leis-
ten, ohne strengen Verfahrenszwängen unterworfen zu sein. In
diesen Fällen erscheint der Rückgriff auf Untersuchungsverfahren
nicht immer angemessen, und es werden Ressourcen in Anspruch
genommen, die für Untersuchungen eingesetzt werden könnten.
Außerdem besteht die Gefahr, dass es zu Aufgaben-
überschneidungen mit den für Folgemaßnahmen zuständigen
Referaten kommt.

15. Das Amt kann lediglich Verwaltungsuntersuchungen
durchführen. Damit kann es keine Handlungen vornehmen, die
polizeiliche Befugnisse erforderlich machen. Obwohl das OLAF
beispielsweise in den Firmenräumen von Wirtschaftsteilnehmern
Kopien von Dokumenten anfertigen kann, so darf das Amt nicht
das Haus oder die Wohnung der entsprechenden Eigentümer oder

des Firmenpersonals durchsuchen, selbst wenn dort wichtige
Beweise vermutet werden. Auch hat das Amt keinen Zugang zu
den Bankkonten eines Wirtschaftsteilnehmers oder einer Privat-
person, auch wenn es sich um einen Bediensteten der Europäi-
schen Gemeinschaften handelt. Es bestehen damit klare Schran-
ken hinsichtlich der Untersuchungshandlungen, welche das Amt
vornehmen kann, die Einfluss auf das Ausmaß seiner Schlussfol-
gerungen haben. Überdies kann die Untersuchungsphase in der
Praxis in ihrer Wirksamkeit beschränkt sein, wenn die Mitglied-
staaten dem Amt die geforderte Unterstützung verweigern.

16. Untersuchungen des Amtes werden im Allgemeinen ein-
geleitet, wenn Meldungen von Dritten eingehen. Es handelt sich
hierbei um Meldungen, die von den Kommissionsdienststellen,
den anderen EU-Organen, den Behörden der Mitgliedstaaten
sowie von Bürgern und Wirtschaftsteilnehmern übermittelt wer-
den. Nach Eingang derartiger Hinweise wird in den Registern des
Amtes eine neue Akte angelegt (1). Die darauf folgende
Untersuchungstätigkeit gliedert sich in drei große Phasen:

a) eine Evaluierungsphase, die in einen kurzen Bericht der
Direktion „Untersuchungen“ mündet (2), in dem vorgeschla-
gen wird, eine Untersuchung einzuleiten, wenn sich die ein-
gegangenen Vorwürfe als stichhaltig genug erweisen (3). Der
Evaluierungsbericht wird einem Exekutivausschuss, der sich
aus Vertretern der in die Untersuchungen des Amtes einbe-
zogenen Referate zusammensetzt, zur Stellungnahme vorge-
legt. Anschließend entscheidet der Direktor des Amtes, ob
eine Untersuchung einzuleiten ist. Zum 30. September 2004
befanden sich 194 Fälle in der Evaluierungsphase (siehe
Tabelle 1);

b) eine Untersuchungsphase, in deren Verlauf der Fall geprüft
wird, wobei grundsätzlich sowohl die belastenden als auch
die entlastenden Fakten nach den im Handbuch des Amtes
festgelegten Verfahren ermittelt werden. Nach Abschluss
ihrer Arbeiten legen die Ermittler dem Exekutivausschuss
einen Berichtsentwurf vor. Der Exekutivausschuss äußert sich
dann dazu, ob die Akte den Justizbehörden oder Disziplinar-
instanzen zu übermitteln, ein Follow-up zwecks Wiederein-
ziehung vorzusehen oder aber die Akte als erledigt einzustu-
fen ist. Der Direktor trifft seine Entscheidung auf der
Grundlage der Stellungnahme des Exekutivausschusses. Zum
30. September 2004 befanden sich 475 Fälle in der aktiven
Untersuchungsphase;

c) eine dritte Phase — außerhalb der Direktion „Untersuchun-
gen“ stattfindend — gilt eventuell dem Follow-up der den
Justizbehörden übermittelten Fälle sowie den Fällen, welche
die Wiedereinziehung von Mitteln erforderlich machen.
Zahlreiche Fälle werden ohne Follow-up abgeschlossen. Zum
30. September 2004 befanden sich 649 Fälle in der
Follow-up-Phase.

(1) Case Management System (CMS).
(2) Die typischen Rubriken der Evaluierungsberichte lauten: 1. Hinter-

grund; 2. Vorwürfe; 3. Zuverlässigkeit, Quelle und Wahrscheinlich-
keit der Hinweise; 4. Zuständigkeit von OLAF; 5. möglicher Ansatz;
6. finanzielle Auswirkungen und Aussichten für die Wiederein-
ziehung; 7. Rangstufe; 8. Vorschlag für einen Arbeitsplan;
9. Ressourcenzuweisung.

(3) Erweist sich ein Vorwurf als so wenig fundiert, dass sich selbst eine
Evaluierung erübrigt, werden die Akten als erledigt eingestuft (prima
facie non case).
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Tabelle 1

Zahl der Fälle je Phase (Stand: Ende September 2004)

Durchführungsphasen
Sektoren Zahl der Fälle in der

Evaluierungsphase
Zahl der Fälle in der
Untersuchungsphase

Zahl der Fälle in der
Follow-up-Phase

Korruptionsbekämpfung 28 57 48

Direkte Ausgaben 33 42 78

Außenhilfen 53 81 84

Landwirtschaft 21 86 59

Strukturfonds 41 48 202

Zölle 18 161 178

Insgesamt 194 475 649

Quelle: Case Management System OLAF, statistische Angaben zum 30.9.2004.

17. Die Einrichtung des Case Management Systems (CMS)
durch das Amt im Jahre 2002 ermöglichte eine bessere Erfassung
der Untersuchungen (1). Trotz der 2003 eingeführten Verbesse-
rungen sind die von diesem System bereitgestellten Informatio-
nen mit größter Vorsicht zu betrachten. So ergab die Prüfung,
dass zahlreiche Akten zu spät bearbeitet oder aktualisiert wurden
und dass die gespeicherten Finanzdaten weder aufeinander abge-
stimmt noch in allen Fällen unstrittig sind. So kommt es in der
Tat vor, dass Untersuchungen als noch zu bearbeitende Fälle ein-
gestuft werden, obwohl keine Untersuchungshandlung mehr
durchgeführt wird und die Akte mit oder ohne Follow-up hätte
abgeschlossen werden sollen. Ferner erweist sich, dass Untersu-
chungen abgeschlossen werden, ohne dass die in Frage stehenden
Summen festgestellt wurden. In einigen Fällen schoben die
Ermittler den Abschluss der Untersuchungen hinaus, um sich
selbst um das entsprechende Follow-up kümmern zu können,
obwohl dies eigentlich nicht ihre Aufgabe ist.

Festlegung der Prioritäten für die Untersuchungsfunktion

18. Die erklärte Politik der OLAF-Leitung besteht darin, inter-
nen Untersuchungen sowie Untersuchungen im Bereich der direk-
ten Ausgaben, insbesondere im Zusammenhang mit der Erweite-
rung, Priorität einzuräumen.

19. In Wirklichkeit gestatten es die Ressourcen des Amtes,
allen ernstzunehmenden Meldungen nachzugehen, und die Frage
der Wahl zwischen möglichen Untersuchungen stellt sich gar
nicht. Die Häufigkeit der Meldungen pro Sektor ist aus Tabelle 2
ersichtlich.

Tabelle 2

Befassung des Amtes im Zeitraum
August 2003 — September 2004

Sektor
Durchschnittliche Zahl

von Meldungen pro
Monat

Prozentsatz der
monatlichen Meldungen

Korruptionsbekämpfung 5 9 %

Direkte Ausgaben 8 15 %

Außenhilfen 12 23 %

Landwirtschaft 12 23 %

Strukturfonds 7 13 %

Zölle 9 17 %

Insgesamt 53 100 %

Quelle: Case Management System OLAF, statistische Angaben zum 30.9.2004.

Evaluierungsphase

20. Allgemein gesehen konnte das Amt die für Evaluierun-
gen aufgewandte Zeit erheblich reduzieren, indem es eine
Standardfrist von zwei Wochen ab Benennung des Ermittlers fest-
legte. Auch wenn zwischen Oktober 2002 und September 2004
der Anteil der seit mehr als vier Monaten laufenden Evaluierun-
gen deutlich abnahm und von 62 % auf 35 % fiel, lag deren
Anzahl noch bei 68. In Bereichen, wo die für den Evaluierungs-
bericht erforderlichen Unterlagen außerhalb der Europäischen
Gemeinschaften angefordert werden müssen, erscheint die
Standardfrist von zwei Wochen zu kurz (2). Bei der Mehrzahl der
untersuchten Evaluierungen schien die Entscheidung zur Einlei-
tung einer Untersuchung gemessen an den vom Amt niederge-
legten Kriterien fundiert zu sein. Dennoch ergab die Prüfung, dass

(1) Siehe Sonderbericht Nr. 8/98, Ziffern 1.5 und 1.6 (ABl. C 230 vom
22.7.1998).

(2) Die Strukturfonds stellen ein besonderes Problem dar, weil die Unter-
lagen und detaillierten Finanzdaten weder auf Gemeinschaftsebene
noch auf nationaler Ebene, sondern lediglich auf regionaler Ebene ver-
fügbar sind.
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gewisse Vorgehensweisen (siehe Anhang II) verbesserungs-
bedürftig sind. So ist Folgendes festzuhalten:

a) Bei einem Drittel der untersuchten Evaluierungen wurden die
den Untersuchungen zugrunde gelegten Ziele nicht genau
umrissen.

b) Bei einem Drittel der Evaluierungen erwies sich die Aufsicht
durch die Managementebene als mangelhaft.

c) Bei der Hälfte der untersuchten Evaluierungen traten erheb-
liche Verzögerungen ein, ohne dass dies näher erläutert
wurde.

21. Obwohl das Interesse des Amtes in erster Linie dem
Finanzbetrug gelten muss, erhielt in der Praxis die strafrechtliche
Dimension häufig Vorrang. Die potenziellen finanziellen Auswir-
kungen — obwohl richtungsweisend für die Untersuchungs-
arbeiten —, wie etwa die Feststellung der unterschlagenen
Beträge, wurden als sekundär betrachtet.

22. Gewiss liegt es in der Natur der OLAF-Untersuchungen,
dass niemals sämtliche Aspekte jeder einzelnen Etappe vorausge-
sehen werden können. Dennoch ist es sinnvoll zu versuchen, die
Organisation und Planung dieser Untersuchungen in großen
Zügen zu umreißen, damit das Risiko einer Ressourcen-
verschwendung ausgeräumt wird. In dieser Hinsicht enthielten die
Evaluierungsberichte häufig lediglich rudimentäre Planungs-
elemente, ohne dass dies durch die Ausarbeitung detaillierter
Arbeitspläne in einem späteren Stadium der Untersuchung aus-
geglichen worden wäre. Ferner erwies es sich, dass bestimmte
Evaluierungen besser verlaufen wären, wenn von Anfang an die
für Folgemaßnahmen zuständigen Dienststellen sowie das Refe-
rat „Richter und Staatsanwälte“ zu den Zielen, den festzu-
haltenden Optionen und den für die Untersuchungen bereitzu-
stellenden Mitteln befragt worden wären. In einigen Fällen hätte
eine Konsultation der Direktion C (Analysen und Intelligence)
zudem den Ermittlern dazu verholfen, von den vorhandenen
Intelligence-Techniken zu profitieren (siehe Anhang II).

Untersuchungsphase

23. Während im Oktober 2002 51 % der Untersuchungen
bereits seit mehr als zwölf Monaten im Gange waren, ist dieser
Anteil im September 2004 auf 62 % gefallen, auch wenn die
durchschnittliche Dauer der Untersuchungen nach der endgülti-
gen Abwicklung der alten Fälle der UCLAF reduziert werden
konnte. Wie bei den Evaluierungen ist häufige Ursache für Ver-
zögerungen die von den Mitgliedstaaten benötigte Zeit zur Über-
mittlung der vom Amt angeforderten Unterlagen (1) (siehe
Anhang II). Zudem sind weitere Verzögerungen auf die Tatsache
zurückzuführen, dass das OLAF, wie auch andere Kommissions-
dienststellen, in seiner Kommunikationspolitik oftmals einen
bürokratischen Ansatz wählte, was zu langen Ausfallzeiten führte,
die durch Besuche bei den betroffenen Dienststellen hätten ver-
mieden werden können. Die Prüfung ergab, dass bestimmte Ver-
zögerungen entstanden, weil die Ermittler nicht mit der gebote-
nen Eile vorgingen und dies obwohl es in Artikel 6 Absatz 5 der
Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 heißt, dass die Untersuchungen
des Amtes „ohne Unterbrechung“ durchzuführen sind.

24. Die Managementebene des Amtes hat die Dauer der
Untersuchungen nur wenig kontrolliert. Man hätte erwartet,
in verschiedenen Untersuchungsakten Erklärungen und Begrün-
dungen für die Verzögerungen zu finden. Dies ist nicht der Fall
gewesen. Obgleich die Berichte, die das Amt dem Überwachungs-
ausschuss nach einer Untersuchungszeit von neun Monaten vor-
legen muss, gewisse Hinweise enthalten, so besteht nach Ablauf
dieser Frist keinerlei Verpflichtung, Verzögerungen gleich welcher
Dauer zu erläutern oder auch dem Exekutivausschuss regelmäßig
hierüber Bericht zu erstatten. In zahlreichen Fällen sind die Ver-
zögerungen nicht erklärbar.

25. In den Evaluierungsberichten werden die Untersuchun-
gen je nach Dringlichkeitsgrad eingestuft. Die Auswirkungen die-
ser Einstufung auf den Fortgang der Arbeiten sind nicht klar. So
bestehen keine Vorgaben hinsichtlich der für eine Untersuchung
aufzuwendenden Ressourcen oder der Fristen, innerhalb deren die
Arbeiten je nach Dringlichkeitsstufe zum Abschluss kommen
sollen.

26. Die Erfassung der Arbeitszeiten der Ermittler stellt ein
wesentliches Managementinstrument für die Überwachung des
Untersuchungsverlaufs dar. Obgleich der Hof ein derartiges Sys-
tem bereits empfahl (2), ist das Amt in dieser Hinsicht bisher noch
nicht tätig geworden. Darüber hinaus existiert kein allgemeines
Instrumentarium, um die Arbeitsbelastung der Ermittler in der
Direktion B zu analysieren.

27. Die Untersuchungen des Amtes litten unter einem Man-
gel an kodifizierten Untersuchungsverfahren, die aber sowohl für
die Ermittler als auch für die von einem Fall betroffenen Personen
erforderlich sind (3), insbesondere im Falle der internen Untersu-
chungen. Die mangelnde Kodifizierung birgt ein doppeltes Risiko:
Erstens könnten im Verlauf der Untersuchung Verfahrens-
konflikte mit Personen auftreten, die von den Untersuchungen
betroffen sind, und zweitens könnten die im Anschluss an eine
Untersuchung eingeleiteten Klagen ins Leere laufen, weil die
Nichteinhaltung von Formvorschriften geltend gemacht würde,
die darauf abstellen, die Verfahrensgrundsätze der Transparenz
und des rechtlichen Gehörs beider Parteien zu gewährleisten (4).

28. Allgemeiner betrachtet zeigte — wie bei den Bewertun-
gen — die Stichprobe der überprüften Untersuchungen, dass die
tatsächliche Untersuchungsarbeit des Amtes häufig recht
begrenzt geblieben ist. Nur ausnahmsweise macht das Amt von
seinen Befugnissen zur Ermittlung an Ort und Stelle, zur Zeugen-
anhörung oder Vernehmung verdächtiger Personen Gebrauch. Im
Zollsektor allerdings finden diese spezifischen Untersuchungs-
techniken verstärkt Anwendung. Demgegenüber nimmt das Amt
jedoch recht häufig die Möglichkeit von Informationsersuchen bei
den Ermittlungsstellen in bestimmten Mitgliedstaaten, insbeson-
dere in Italien, in Anspruch. Im Zusammenhang mit Untersu-
chungen im Bereich der Ausgaben der geteilten Verwaltung lässt
sich das Amt im Allgemeinen die von ihm als notwendig erach-
teten Unterlagen zuschicken und nimmt dann die Auswertung

(1) Die Übermittlung von Hinweisen durch die Behörden der Mitgliedstaa-
ten ist in Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 ausdrücklich
vorgesehen.

(2) Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2000, Ziffer 7.49 (ABl. C 359 vom
15.12.2001).

(3) Die Untersuchungsverfahren sind in verschiedensten Rechtstexten
geregelt, die einer Konsolidierung bedürfen (Verordnung (EG)
Nr. 1073/1999; Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96; Verordnung
(EG, Euratom) Nr. 2988/95; interinstitutionelle Vereinbarungen;
IDOC-Memorandum; Beamtenstatut).

(4) Die zweite Empfehlung des Bewertungsberichts der Kommission vom
Oktober 2003 betrifft die Erstellung eines Korpus von Verwaltungs-
vorschriften mit den Modalitäten für Untersuchungsmaßnahmen.
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und Analyse vor, gegebenenfalls verbunden mit einem Besuch an
Ort und Stelle (1). Selbst bei Untersuchungen von Ausgaben der
direkten Verwaltung, bei denen das Amt Hauptermittler ist,
beschränkt sich das OLAF häufig darauf, die bei den mittel-
verwaltenden Stellen der Kommission angeforderten Unterlagen
zu analysieren, indem es sich insbesondere auf die Berichte der im
Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen beauftragten unab-
hängigen Prüfer stützt. In derartigen Fällen werden die den Justiz-
behörden der Mitgliedstaaten zu übermittelnden Akten zusam-
mengestellt und erläutert, ohne dass den bereits von den
mittelbewirtschaftenden Dienststellen erhältlichen Beweisen
zusätzliche Beweise hinzugefügt würden. Die Zusammenstellung
der Akte erfolgt zumeist mit Unterstützung des Referats „Richter
und Staatsanwälte“.

29. Das Amt muss im Rahmen von Gerichtsverfahren in der
Lage sein, seine Abschlussuntersuchungsberichte zu erstellen,
während diese im Falle der Maßnahmen der geteilten Verwaltung
an die mittelbewirtschaftenden Stellen in den Mitgliedstaaten
gesandt werden (Zollstellen, Zahlstellen usw.). Deshalb müssen
diese Berichte in ihrer Argumentation klar sein sowie stichhaltige,
präzise und ausgewogene Schlussfolgerungen enthalten. In zahl-
reichen im Rahmen der Stichprobe untersuchten Fällen erwies es
sich, dass die Qualität der Abschlussberichte zu wünschen übrig
ließ. Der häufigste Mangel betrifft die Bestimmung des finanziel-
len Ausmaßes von Betrugsfällen, obwohl die Untersuchungen in
den meisten Fällen Mittelunterschlagungen betreffen.

Follow-up-Phase

30. Das Amt unterscheidet fünf verschiedene
Follow-up-Typen:

a) finanzielles Follow-up mit dem Ziel, die Wiedereinziehung
der zulasten des Gemeinschaftshaushalts unterschlagenen
Beträge sicherzustellen;

b) administratives Follow-up, mit dem ein Beitrag zur Verbes-
serung der Verwaltungsverfahren im Hinblick auf die
Gemeinschaftseinnahmen und -ausgaben geleistet werden
soll;

c) Follow-up in Justizangelegenheiten, durch das Informationen
über den aktuellen Stand der Strafverfahren und eventuellen
Zivilklagen eingeholt werden sollen;

d) disziplinarrechtliches Follow-up, das darin besteht, über die
von den betreffenden Organen aufgrund der Empfehlungen
des Amtes ergriffenen Folgemaßnahmen unterrichtet zu
sein (2);

e) legislatives Follow-up, das darauf abstellt, die Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaften so anzupassen, dass sie weni-
ger anfällig für Betrugsrisiken sind.

31. Es erwies sich als schwierig, die dem Follow-up tatsäch-
lich gewidmete Zeit zu ermitteln. Die erhaltenen Hinweise zeigen
allerdings, dass es sich nicht um die Haupttätigkeit der betroffe-
nen Referate handelt. Der vom Amt erbrachte Mehrwert durch
Follow-up-Maßnahmen hat sich im Allgemeinen als geringfügig
erwiesen, insbesondere bei der Koordination oder Unterstützung
(siehe Anhang II). Hinsichtlich des finanziellen Follow-ups sollte
sich die Aufgabe des Amtes darauf beschränken, die wiederein-
zuziehenden Beträge festzustellen. Stehen diese Beträge fest, so
obliegt es den Anweisungsbefugten der operationellen General-
direktionen und den mitgliedstaatlichen Behörden, die Ein-
ziehungsanordnungen zu erteilen und sich zu vergewissern, dass
die entsprechenden Zahlungen fristgerecht eingehen. Die
GD Haushalt ihrerseits muss gewährleisten, dass die Einziehungs-
anordnungen ab ihrer Erteilung erfasst werden. Ferner muss sie
die Einhaltung des Zeitplans für die Rückzahlungen durch die
Anweisungsbefugten überwachen. Verletzen die Anweisungs-
befugten ihre Sorgfaltspflicht, ist es Aufgabe der GD Haushalt, das
IDOC zu befassen. Eine Einbindung des OLAF über das Stadium
der Feststellung der wiedereinzuziehenden Beträge hinaus bedeu-
tet angesichts der Tätigkeit der Anweisungsbefugten weitgehend
Doppelarbeit.

32. Im besonderen Fall der gegenseitigen Amtshilfe (3) im
Hinblick auf die Zoll- und Agrarregelung nahm das Amt kein sys-
tematisches Follow-up vor. Das Amt machte keinerlei Vorgaben
für eine laufende und konsequente Überwachung der Fortschritte,
die im Rahmen der Verfahren für an die Mitgliedstaaten gerich-
tete Amtshilfeersuchen erzielt werden. Die Ergebnisse dieser Ersu-
chen sind daher nicht klar erkennbar.

Qualitätskontrollverfahren

33. Die in den vorangehenden Ziffern aufgezeigten Schwach-
stellen werfen die Frage der Wirksamkeit der Qualitätskontroll-
systeme des Amtes auf.

Das OLAF-Handbuch

34. Das OLAF-Handbuch enthält eine Beschreibung der
Tätigkeiten seiner einzelnen Dienststellen sowie der meisten gel-
tenden Verwaltungsverfahren. Untersuchungsaktivitäten kom-
men im Handbuch lediglich am Rande zur Sprache, indem beste-
hende Vorgehensweisen aufgeführt werden, insbesondere mit
Bezug auf die Etappen des Case Management Systems (CMS).
Unverhältnismäßig großen Raum erhielten die rein rechtlichen
Aspekte der Tätigkeiten gegenüber den praktischen Aspekten der
Organisation und Durchführung von Untersuchungen. Auch den

(1) In Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 ist die Übermittlung
der für die OLAF-Untersuchung erforderlichen Informationen aus-
drücklich vorgesehen.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 über
die Untersuchungen des Amtes sind die Organe oder Einrichtungen
der Gemeinschaften verpflichtet, das Amt über die aufgrund der Emp-
fehlungen getroffenen disziplinarrechtlichen Folgemaßnahmen zu
informieren.

(3) Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates vom 13. März 1997 (ABl. L 82
vom 22.3.1997, S. 1).
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Erwartungen an die verschiedenen betroffenen Parteien, insbeson-
dere an die Mitgliedstaaten und vor allem an das Management,
wurde wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die Aufgabe des
Exekutivausschusses, dem eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung
der Untersuchungen zukommt, sollte besonders erläutert werden.

Überwachung der Verwaltung der Untersuchungen

35. Das Amt übernahm die Organisationskultur von der
UCLAF, die dadurch gekennzeichnet war, dass die Ermittler den
Großteil ihrer Untersuchungen isoliert ohne wirkliche Aufsicht
durchführten. Zwar muss die Untersuchungstätigkeit der Geheim-
haltung unterliegen, um zu vermeiden, dass den Untersuchungen
schadender Druck ausgeübt wird, genauso wichtig ist allerdings,
dass die Managementebene eines Untersuchungsamtes über-
wacht, dass der Ermittler sich nicht von seinen Zielsetzungen ent-
fernt und bei der Ausübung seiner Aufgaben die übliche Sorgfalts-
pflicht wahrt. Dies ist nicht immer der Fall gewesen. Eine derartige
Aufsicht ist ferner unabdingbar, um die ordnungsgemäße
Ressourcenverwendung sicherzustellen.

36. Während das Case Management System (CMS) und die
Einrichtung einer Kanzlei nunmehr die bisher fehlende Ordnung
beim Erfassen, Auffinden und Aufbau der Untersuchungsakten
mit sich brachten, muss sich dieses System noch zu einem wirk-
lichen Managementinstrument entwickeln, das es den leitenden
Bediensteten der Direktion „Untersuchungen“ ermöglicht, den
Stand der Tätigkeiten in ihrem Verantwortungsbereich besser
kennen zu lernen, die erforderlichen Schritte vorzubereiten und
dafür Sorge zu tragen, dass diese innerhalb der festgesetzten Fris-
ten ergriffen werden. In diesem Zusammenhang gilt es, die Praxis
der Erstellung monatlicher Fortschrittsberichte, die versuchsweise
in bestimmten Referaten eingeführt wurden, um die Arbeitsbelas-
tung der Ermittler und auch die tatsächlichen finanziellen Aus-
wirkungen der abgeschlossenen Untersuchungen zu verfolgen,
auf die Gesamtheit der Referate der Direktion „Untersuchungen“
auszudehnen.

37. Die Frage der Untersuchungsergebnisse ist nach wie vor
nicht eindeutig geklärt. Die Tatsache allein, dass die Follow-up-
Phase eingeleitet wurde, bedeutet noch nicht, dass hierbei auch
ein konkretes Ergebnis (1) (Wiedereinziehung oder straf- bzw. dis-
ziplinarrechtliche Sanktion) erzielt wird. Mit anderen Worten ist
die Eröffnung einer Follow-up-Phase kein schlüssiger Erfolgs-
indikator. Auch die Übermittlung der Akten an die Justizbehörden
sagt an sich noch nichts aus. So können beispielsweise die vom
Amt vorgelegten Beweismittel von den nationalen Behörden als
nicht hinlänglich erachtet werden, ferner kann die Strafverfolgung
bei bestimmten Delikten verjährt sein. Wenn das Amt im Zusam-
menhang mit internen Untersuchungen Beweise für strafbare
Handlungen von Bediensteten der Europäischen Organe zusam-
mentragen konnte, hat es sich häufig als sehr schwierig erwiesen,
den Fall von den Justizbehörden der Länder prüfen zu lassen, in
denen sich der Sitz der Organe, wo die strafbaren Handlungen
ausgeübt wurden, befindet (2), sei es weil diese Behörden nicht
über eindeutige Verfahren zur Weiterleitung dieser Fälle innerhalb

ihrer Gerichtsbarkeit verfügen, sei es weil sie diesen Fällen nicht
die vom Amt gewünschte Priorität einräumen (3). In Brüssel und
Luxemburg, den Hauptarbeitsorten der Organe sollte das Amt
zweckmäßigerweise mit den betroffenen Justizbehörden erneut
die praktischen Modalitäten abklären, damit die Übermittlung
von Fällen verfolgt werden kann. Außerdem wird den Empfeh-
lungen des Amtes in Bezug auf Disziplinarmaßnahmen von den
betroffenen Organen oder Einrichtungen nicht immer Folge
geleistet.

Internes Audit

38. Das Referat „Internes Audit“ umfasst zwei Zeitbedienstete
und ist dem Direktor des Amtes unmittelbar unterstellt. Seine
Hauptaufgabe besteht darin, den Direktor über die Wirksamkeit
der internen Kontrollverfahren auf dem Laufenden zu halten. Seit
seiner Einrichtung im Jahre 2001 betraf seine Tätigkeit im
Wesentlichen die Aspekte des administrativen Managements des
Amtes sowie die neben der Untersuchungstätigkeit laufenden
Arbeiten. Das Referat „Internes Audit“ wurde darüber hinaus her-
angezogen, um diverse Aufgaben der Unterstützung der
Direktionsdienststellen zu übernehmen sowie um die Task-force
zu verstärken, die eingerichtet wurde, um ab Juli 2003 die Akten
der Eurostat-Affäre zu bearbeiten.

39. Das Referat „Internes Audit“ erstellte keinen Bericht über
die Untersuchungstätigkeit mit dem Ziel, die ordnungsgemäße
Funktionsweise des CMS oder die Zuverlässigkeit und Aussage-
kraft der Erfolgsindikatoren zu beurteilen. Ende 2004 hatte das
Referat „Internes Audit“ trotz eigener Risikoanalysen noch keinen
bedeutsamen Beitrag zur Verbesserung der mit der
Untersuchungsfunktion verbundenen Verwaltungssysteme
geleistet.

Der OLAF-Exekutivausschuss

40. Im Jahre 2002 wurde ein Exekutivausschuss unter dem
Vorsitz des Direktors „Untersuchungen“ eingerichtet, der sich aus
den meisten direkt oder indirekt mit Untersuchungen betrauten
Referatsleitern zusammensetzt. Der Ausschuss tritt einmal
wöchentlich zusammen, um die Berichte zu untersuchen, die in
jeder Untersuchungsphase (Evaluierung, Abschluss, Ende des
Follow-ups) vorgelegt werden. Seine Einrichtung entsprach zwei
großen Zielsetzungen:

a) Verbesserung der Qualität der Berichte, indem die in den ver-
schiedenen Dienststellen erworbenen Erfahrungen genutzt
werden;

b) Sicherstellung der Kohärenz der Entscheidungen, die dem
Direktor des Amtes von den verschiedenen Ermittlerteams
vorgeschlagen werden.

(1) Siehe Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom
10. Juli 2003, Rechtssache Kommission gegen EIB, Randnummer 164.

(2) Insbesondere Belgien und Luxemburg.
(3) Siehe hierzu die vom Amt vorgenommene Analyse in Ziffer 1.3.2 sei-

ner Zusatzbewertung, SEK(2004) 1370 vom 26.10.2004.
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41. Während diese Neuerung einen unbestreitbaren Fort-
schritt bei der Fallbearbeitung mit sich brachte, ist ihr Erfolg als
Instrument für eine verbesserte Verwaltung der Untersuchungen
nach wie vor begrenzt, insbesondere angesichts der beschränkten
Zeit, die den Mitgliedern des Ausschusses für die Untersuchung
aller Akten zur Verfügung steht. Die Tätigkeit des Ausschusses
konnte nicht verhindern, dass Untersuchungen auf der Grundlage
unzureichender Evaluierungen eingeleitet, Verzögerungen bei der
Ausführung nach entsprechender Unterrichtung des
Überwachungsausschusses nicht weiterverfolgt und trotz nicht
vollständig abgeschlossener Beweismittelerhebung Untersuchun-
gen den Follow-up-Referaten übermittelt wurden.

Tätigkeitsberichte

42. Die Betrugsbekämpfung ist Gegenstand verschiedener
Berichte, die gemeinsam zur externen Überwachung des OLAF
beitragen, da sie an den Rat und an das Europäische Parlament
gerichtet werden. Das Amt selbst legt einen jährlichen Tätigkeits-
bericht vor. Die Kommission unterbreitet einen jährlichen Bericht
über die Durchführung ihrer Politik zum Schutz der finanziellen
Interessen; der Überwachungsausschuss des OLAF erstellt einen
jährlichen Bericht, und gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG)
Nr. 1073/1999 ist nach dreijährigem Bestehen des OLAF eine
Bewertung des Amtes erforderlich.

43. Die Darstellung der Tätigkeitsberichte des Amtes hat sich
im Laufe der Jahre erheblich verbessert. Die Berichterstattung hat
an Klarheit gewonnen, seit sie sich auf die statistischen Angaben
des CMS stützt und die Analysen weniger rechtliche oder politi-
sche Fragestellungen der Untersuchungen betreffen, sondern ver-
stärkt Fallstudien heranziehen. Die Zuverlässigkeit der statisti-
schen Angaben muss noch durch eine genauere Erfassung der
operationellen Tätigkeiten und eine zügigere Aktualisierung der
Akten erhöht werden. Ebenso könnten die letzten Berichte dahin
gehend verbessert werden, dass die Tätigkeit weniger unter dem
Gesichtspunkt des Volumens als unter dem Gesichtspunkt der
erzielten Ergebnisse analysiert wird. In diesem Zusammenhang ist
auf Artikel 12 Absatz 3 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG)
Nr. 1073/1999 hinzuweisen, wonach der Direktor „über die
Ergebnisse der vom Amt durchgeführten Untersuchungen“
Bericht erstattet. In Bezug auf Wiedereinziehungen sind die Infor-
mationen wenig zuverlässig, da die aus den Mitgliedstaaten stam-
menden Angaben weder aufeinander abgestimmt noch erhärtet
sind (1). Im Hinblick auf gerichtliche Folgemaßnahmen ist es in
Anbetracht der Fristen nicht möglich, die Effizienz des Amtes zu
beurteilen, während die Zahl der Disziplinarverfahren im Zusam-
menhang mit internen Untersuchungen nach wie vor unerheb-
lich ist. Soll die Berichterstattung des Amtes über seine Tätigkeit
zugleich transparent wie auch aussagekräftig sein, muss das OLAF
Indikatoren ermitteln und auf dem neuesten Stand halten, die
nicht nur auf das Arbeitsvolumen, sondern auch auf die Ergeb-
nisse (Erfolg oder Misserfolg) seiner Untersuchungen abstellen (2)
(siehe Ziffer 39). Hierzu gehören auch die Untersuchungen in

Zusammenarbeit mit den Behörden der Mitgliedstaaten. Die
Ermittlung der tatsächlichen Untersuchungsergebnisse gestaltet
sich nach wie vor schwierig.

BEITRAG DER OLAF-DIENSTE ZUR
UNTERSUCHUNGSFUNKTION DES AMTES

Einleitung

44. Ziel dieses zweiten Teils ist die Beurteilung des Beitrags,
den die OLAF-Dienststellen zur Untersuchungsfunktion des
Amtes effektiv leisten. In diesem Zusammenhang muss daran
erinnert werden, dass der Präsident der Kommission im Novem-
ber 2003 eine Neuausrichtung der Tätigkeiten des Amtes auf
seine Untersuchungsfunktion ins Auge gefasst hatte (3).

Intelligence, operationelle Strategie und Informationsdienst

45. Die Direktion C umfasst drei Referate (siehe Anhang I).
Zum Aufgabenbereich des ersten Referats gehören strategische
Fragen der Betrugsbekämpfung, die Analyse von Trends und lang-
fristigen Risiken sowie die Datenbanken über die von den Mit-
gliedstaaten mitgeteilten Unregelmäßigkeiten. Das zweite Referat
ist zuständig für die Informationstechnologien und die Kanzlei.
Insbesondere sind Einrichtung und Betrieb des Case Management
Systems (CMS) diesem Referat zu verdanken (siehe Ziffer 17). Das
dritte Referat unterstützt die von den Bediensteten der Direktion
„Untersuchungen“ vorgenommenen Untersuchungen mit
Softwareprogrammen und technischen Hilfsmitteln. Dieses Refe-
rat kann ferner den Fahndungsdiensten der Mitgliedstaaten ope-
rationelle Unterstützung leisten (4).

46. Das mit der strategischen Analyse betraute Referat
müsste es dem Amt ermöglichen, bestimmte Untersuchungen
nicht nur aufgrund von Meldungen einzuleiten, sondern auch auf
der Grundlage von gezielten Risikoanalysen, die vom Amt selbst
— eventuell in Zusammenarbeit mit entsprechenden Stellen in
den Mitgliedstaaten — vorgenommen werden. Obwohl dieses
Referat bereits schon seit zwei Jahren besteht, leistete es bislang
keinen direkten Beitrag zur Untersuchungstätigkeit (5).

47. Zu den vom Amt untersuchten möglichen Wegen zur
Einleitung von Untersuchungen gehören die Informationen, wel-
che die Mitgliedstaaten gemäß den Verordnungen (EWG)
Nr. 595/91 (6) und (EG) Nr. 1681/94 über in den Sektoren Land-
wirtschaft und Strukturfonds aufgedeckte Unregelmäßigkeiten
übermitteln. Das Referat ist zu dem Schluss gekommen, dass die
Qualität dieser Daten im Allgemeinen für eine Auswertung nicht
ausreicht.

(1) In seinem Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2000 weist der Hof darauf
hin (Ziffer 7.49), dass ein umfassendes System zur Registrierung der
Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen und der wiederein-
gezogenen Beträge fehlt.

(2) In dieser Hinsicht ist zwischen den Empfehlungen der Untersuchungs-
berichte und den gerichtlichen oder disziplinarrechtlichen Maßnah-
men, die hierauf auch tatsächlich folgen, zu unterscheiden. Ebenso
muss unterschieden werden zwischen beantragten Einziehungen und
tatsächlich wiedereingezogenen Beträgen.

(3) Erklärung des Präsidenten Prodi vor dem Ausschuss für Haushalts-
kontrolle des Europäischen Parlaments am 18. November 2003.

(4) Unterstützung über die Verwaltung der Systeme zur Erfassung und
Übermittlung von in den Mitgliedstaaten aufgedeckten Betrugsfällen
(AFIS, ECR, …).

(5) Fünfter Bericht des Amtes für Betrugsbekämpfung (Juli 2003-
Juli 2004), Ziffer 3.1.1.

(6) Siehe Sonderbericht Nr. 3/2004 vom 10. Juni 2004 (ABl. C 269 vom
4.11.2004).
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48. Im Hinblick auf die strategischen Analysen sieht sich das
Referat in seiner Arbeit durch den erschwerten Zugriff auf diverse
Datenbanken der Organe behindert, welche Bedenken hegen hin-
sichtlich des Gebrauchs, den das Amt von einem allgemeinen
Zugriff auf Datenbanken machen könnte, die den Vorschriften
über die Sicherheit persönlicher Daten unterliegen (Verordnung
(EG) Nr. 45/2001). Zu dieser sensiblen Frage fand bisher noch
keine eingehende Diskussion mit dem Überwachungsausschuss
statt, obwohl die Lösung dieser Frage entscheidend ist, wenn das
Amt bei der Einleitung seiner internen Untersuchungen systema-
tischer und forscher vorgehen muss.

49. Wenn auch jüngeren Datums, so scheinen die Anfragen
um Unterstützung vonseiten der Untersuchungsdienststellen im
Bereich der operationellen Analyse stetig zuzunehmen, wobei es
sich hierbei insbesondere um die Abfrage von Datenbanken han-
delt. Mitte 2004 betraf die Tätigkeit des für die operationelle Ana-
lyse zuständigen Referats größtenteils den Zoll- und Agrarbereich,
der nicht zu den vom OLAF-Direktor festgelegten prioritären
Untersuchungsgebieten gehört.

50. Im Rahmen der vom Amt so genannten Serviceplattform
widmet das für operationelle Analysen zuständige Referat einen
bedeutenden Teil seiner Ressourcen der Unterstützung der Mit-
gliedstaaten im Zoll- und Agrarbereich. Zwei dieser Tätigkeiten
wären besser in anderen Kommissionsdienststellen aufgehoben:

a) Funktionsweise des Betrugsbekämpfung-Informations-
systems (AFIS), das es den Mitgliedstaaten wie auch dem
OLAF gestattet, Informationen im Zusammenhang mit
Betrugsfällen zu erhalten und zu verbreiten (1);

b) die Verwaltung der aus dem Gesamthaushaltsplan der Euro-
päischen Union finanzierten Programme zur Unterstützung
der Ausrüstung von Zollämtern in den Mitgliedstaaten.

Politik, Gesetzgebung und Rechtsangelegenheiten

51. Die Direktion A umfasst sechs Referate (siehe Anhang I).
Drei dieser Referate sind mit Folgemaßnahmen (siehe Ziffern 30-
32) und der Unterstützung der Ermittler in Fragen sektor-
bezogener Rechtsvorschriften betraut. Obwohl die genaue Rolle
dieser drei Referate je nach den Sektoren, für die sie zuständig
sind, variiert, üben sie zwei Funktionen aus, wobei die eine mit
den Untersuchungen verbunden ist und die andere in der Unter-
stützung der operationellen Generaldirektionen der Kommission
im Rahmen der Politik des Schutzes der finanziellen Interessen
besteht.

52. In Bezug auf Untersuchungen liefern diese drei Referate
die Analysen sektorbezogener Rechtsvorschriften. Darüber hin-
aus stellen sie die Weiterverfolgung der von den Mitgliedstaaten
der Kommission mitgeteilten Unregelmäßigkeiten sicher. Die Stel-
lungnahmen dieser Referate in Rechts- oder Finanzfragen, insbe-
sondere die Stellungnahmen in der Evaluierungsphase der Fälle,
trugen zur Verbesserung der Qualität der Untersuchungen bei,
dies vor allem in den Bereichen der direkten Ausgaben und der
Außenhilfe.

53. Im Rahmen der Unterstützung der operationellen
Generaldirektionen der Kommission werden diese Referate in die
Prüfung der Rechtsetzungstexte unter dem Gesichtspunkt der
Betrugssicherheit eingebunden. Ihre Aufgabe besteht darin, prä-
ventive Maßnahmen vorzuschlagen, indem sie sich die aufgrund
der Untersuchungen des Amtes gewonnenen Erfahrungen
zunutze machen.

54. In Ziffer 53 des Sonderberichts über die Wiederein-
ziehungen vorschriftswidriger Zahlungen im Rahmen der
Gemeinsamen Agrarpolitik (2) kam der Hof zu dem Schluss, dass
die Rolle des OLAF bei der Weiterverfolgung der von den Mit-
gliedstaaten gemeldeten Unregelmäßigkeiten nach wie vor unklar
sei, da die Zuständigkeiten zwischen der GD Landwirtschaft und
dem Amt nicht klar voneinander abgegrenzt sind, was die Wirk-
samkeit der Regelung zur Wiedereinziehung der vorschriftswid-
rig zulasten des Gemeinschaftshaushalts verbuchten Beträge ver-
ringerte. Auch wenn die Prüfung des Hofes die Weiterverfolgung
der im Zollbereich und im Strukturfondssektor gemeldeten Unre-
gelmäßigkeiten nur am Rande berührte, stellen sich hinsichtlich
der Aufgabenverteilung dieselben Fragen. Generell ziehen Follow-
up-Maßnahmen zu viele Ressourcen des Amtes ab, was den ope-
rationellen Generaldirektionen der Kommission zwar nützt, aber
auf Kosten der Untersuchungsfunktion geht.

55. Unter den drei anderen Referaten der Direktion A entfällt
rund ein Drittel des für Rechtsangelegenheiten zuständigen Refe-
rats (zwölf Bedienstete) auf allgemeine (nicht sektorbezogene)
Rechtsgutachten für die Direktion „Untersuchungen“. Dies ist eine
nützliche Funktion, da sie die sektorbezogenen Stellungnahmen
der mit Folgemaßnahmen betrauten Referate ergänzt. Weniger
klar ist jedoch, ob die sonstigen Arbeiten dieses Referats, insbe-
sondere in Verbindung mit der Strategie des Schutzes der finan-
ziellen Interessen, dem Hauptauftrag des Amtes entsprechen und
ob das OLAF am ehesten geeignet ist, diese Fragen zu behandeln.
Das Gleiche gilt für die beiden anderen Referate (Schutz des Euro
und Unterstützung der beratenden Ausschüsse auf dem Gebiet
des Schutzes der finanziellen Interessen).

Dem Direktor des Amtes unmittelbar unterstellte Referate

56. Mit Ausnahme des für das interne Audit zuständigen
Referats sind dem Direktor des Amtes vier Referate unmittelbar
zugeordnet (siehe Anhang I).

Das Referat „Richter und Staatsanwälte“

57. Obwohl dem Direktor des Amtes unterstellt, sollte die-
ses Referat zwei eng an die Untersuchungsfunktion geknüpfte
Aufgaben erfüllen:

a) Unterstützung der Untersuchungen im Hinblick auf die den
Justizsystemen der Mitgliedstaaten eigenen Besonderheiten;

b) im Falle der Übermittlung von Fällen an die nationalen Justiz-
behörden Sicherstellung der reibungslosen Weiterleitung der
Akten des Amtes an die Staatsanwaltschaft in den betreffen-
den Ländern.

(1) Das Referat C.2 ist an der technischen Verwaltung des AFIS-Systems
beteiligt. Das Amt sollte Zugriff auf dieses System haben, auch wenn
es von einer anderen Kommissionsdienststelle verwaltet wird. (2) Siehe Sonderbericht Nr. 3/2004.
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58. Das Referat „Richter und Staatsanwälte“ war in die
Evaluierungs- und Untersuchungstätigkeit nur wenig einbezogen.
Durch sein häufig spätes Tätigwerden war es nicht immer mög-
lich, die vorhandenen Kompetenzen sinnvoll zu nutzen, was der
Qualität bestimmter Untersuchungsberichte abträglich war. Im
Bereich der direkten Ausgaben wurden die Richter und Staatsan-
wälte ab dem zweiten Halbjahr 2003 sofort nach Einleitung der
Untersuchungen an den Arbeiten der Ermittler beteiligt. Fände
diese Praxis in allen Interventionsbereichen des Amtes Anwen-
dung, wäre es einfacher gewesen festzustellen, ob die verfügba-
ren Beweismittel ausreichen oder welche zusätzlichen Beweismit-
tel erforderlich sind, um die Untersuchung durch Weiterleitung
der Akte an die Disziplinarinstanzen oder Justizbehörden mit
guten Aussichten auf Erfolg abschließen zu können.

Mit der Fortbildung und der Unterstützung der
Kandidatenländer betrautes Referat

59. Im Rahmen der Erweiterung der Union wurde ein
Sonderreferat beauftragt, ein aus dem Phare-Programm finanzier-
tes, mit 15 Millionen Euro dotiertes Programms durchzuführen.
Diese Tätigkeit muss im Prinzip bis 2006 fortgesetzt werden. Im
Jahre 2004 wurde diesem Referat ein weiteres Programm zur
Unterstützung der neuen Mitgliedstaaten (Herkules-Programm in
Höhe von 11,7 Millionen Euro) übertragen. Wie bei der Bekämp-
fung der Geldfälschung ist es nicht Aufgabe des Amtes, Aus-
gabenprogramme zu verwalten.

60. Das Referat ist grundsätzlich auch mit fortlaufenden
Fortbildungsmaßnahmen innerhalb des Amtes betraut. Es scheint
jedoch, als sei diese Tätigkeit vernachlässigt worden. Der Aufga-
benbereich dieses Referats sollte überdacht werden.

Das Referat „Haushalt und Personal“

61. Die Größe dieses Referats und die Verwaltungsausgaben
des OLAF generell sind geringer als dies der Fall wäre, wenn das
Amt verwaltungsmäßig nicht der Kommission angegliedert wäre.
Daher kann das OLAF erhebliche Einsparungen erzielen, indem es
in hohem Maße die Dienste der Generaldirektion „Verwaltung“ in
Anspruch nimmt, ohne dass hierdurch die Unabhängigkeit sei-
ner Untersuchungsfunktion gefährdet wäre.

Personalressourcen

62. Der starke Anstieg der Planstellen seit 1999 spiegelt den
Willen der Haushaltsbehörde wider, die Untersuchungsfunktion
des Amtes zu stärken. Allerdings stützt sich die Anzahl der neuen
Planstellen auf keinerlei Studie mit dem Ziel, den Bedarf je nach
der vom Amt gewählten Strategie und je nach seiner Arbeitsbe-
lastung zu ermitteln.

63. Ein großer Teil der Personalaufstockung erfolgte im
Wege von Zeitplanstellen. So stieg die Zahl der Zeitplanstellen
der Laufbahnen A und B von 12 im Jahre 1999 auf 127 im
Jahre 2001. Im Stellenplan von 2004 machen diese Planstellen
55 % aller Bediensteten der Laufbahngruppen A und B aus. Die
Vielzahl der Zeitplanstellen ist auf das Haushaltsverfahren für das
Haushaltsjahr 2001 zurückzuführen, als die von der UCLAF über-
nommenen leitenden Posten in der Untersuchungsfunktion neu
besetzt werden sollten (1). Nach Erreichung dieses Ziels weist die
derzeitige Lage mehr Schwierigkeiten als Vorteile auf:

a) Da zahlreiche Ermittler aus den Kontrollbehörden der Mit-
gliedstaaten angeworben wurden, musste sich ein hoher
Prozentteil von ihnen erst mit dem rechtlichen und institu-
tionellen Rahmen und den für den Gemeinschaftshaushalt
spezifischen Ausführungsverfahren vertraut machen. Diese
Umstellung war um so schwieriger, als das Amt im Unter-
schied zu der bei der GD Handel und Wettbewerb üblichen
Praxis (2) nur wenige einführende Fortbildungsmaßnahmen
für neu eingestellte Ermittler anbietet.

b) Die Mehrzahl der derzeit laufenden Zeitverträge gelangen
zwischen 2007 und 2009 ans Ende ihrer zweiten und letz-
ten Laufzeit von drei Jahren (3). Insofern als die betroffenen
Bediensteten das Amt verlassen müssen, besteht ein hohes
Risiko, dass innerhalb eines kurzen Zeitraums vorhandene
Erfahrungen und erworbenes Fachwissen verloren gehen.

64. In Anbetracht der Komplexität des Gemeinschafts-
kontextes müssen die Ermittler vielseitig einsetzbar sein und eine
hohe Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellen. Da sich diese
Qualitäten nicht leicht vereinigen lassen, ist dies ein gewichtiger
Grund, um künftig der Stabilität der Personaleinstellung sowie
Fortbildungsprogrammen eine größere Priorität einzuräumen.
Unter diesen Bedingungen gilt es, die Frage des Stellenplans
erneut zu prüfen, um den Ermittlern nicht prekäre Stellen-
situationen, sondern vielmehr echte Karrieremöglichkeiten bieten
zu können. Dies kann schrittweise im Rahmen der Möglichkeiten
der kommenden Haushaltsverfahren durch Umwandlung
bestimmter Planstellen erfolgen.

65. Parallel hierzu sollten die Behörden, die am meisten von
der Betrugsproblematik und den Problemen des Schutzes der
finanziellen Interessen der Europäischen Union betroffen sind,
ermutigt werden, den Analysediensten (Intelligence) des Amtes
verstärkt abgeordnete nationale Sachverständige zur Verfügung
zu stellen. Zielgruppe diesbezüglicher Bemühungen können vor
allem jene Stellen in den Mitgliedstaaten sein, die mit dem Amt
zusammenarbeiten sollen.

(1) Darüber hinaus ist die Zahl der Dauerplanstellen der Laufbahnen A
und B von 107 im Jahre 1999 auf 143 im Jahre 2000 angestiegen, um
im Jahre 2001 auf 109 gekürzt zu werden.

(2) Diese Generaldirektionen der Kommission machen in hohem Maße
Gebrauch von hochrangigen Ermittlerteams.

(3) In seinem Sonderbericht Nr. 8/98 hatte der Hof bereits darauf hinge-
wiesen, dass der hohe Anteil an Zeitbediensteten eine mangelnde Kon-
tinuität in der Organisation zur Folge hatte.
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ÜBERWACHUNGSAUSSCHUSS

66. Der Überwachungsausschuss wurde durch die Basis-
rechtstexte zur Einrichtung des OLAF (1) eingesetzt. „Der
Überwachungsausschuss stellt durch die regelmäßige Kontrolle,
die er bezüglich der Ausübung der Untersuchungstätigkeit vor-
nimmt, die Unabhängigkeit des Amtes sicher“ (2). Ferner sollte er
von sich aus oder auf Ersuchen des Direktors, an diesen gerich-
tete Stellungnahmen zu den Tätigkeiten des Amtes abgeben,
jedoch nicht in den Ablauf der Untersuchungen eingreifen (2). In
der Praxis legt der Ausschuss im Einklang mit dem Erwägungs-
grund Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 sein Haupt-
augenmerk auf eine Vorschrift seiner eigenen Geschäftsordnung,
wonach der Ausschuss gewährleisten soll, dass das Amt die
Grundsätze im Zusammenhang mit den persönlichen Rechten
und Freiheitsrechten, insbesondere im Bereich der internen Unter-
suchungen, beachtet (3).

67. Die Wahrnehmung der Aufgaben des Überwachungsaus-
schusses stellt in vielerlei Hinsicht ein heikles Unterfangen dar.
Der Ausschuss muss gleichzeitig Garant der Unabhängigkeit des
Amtes und der Rechte des Einzelnen sein. Zu diesem Zweck wur-
den ihm in den Rechtsvorschriften keinerlei Entscheidungsbefug-
nisse verliehen. Da er sich lediglich zu Grundsatzfragen äußert,
begründet er eine Art Rechtstheorie, die ohne direkte Auswirkun-
gen auf die Untersuchungen bleibt. Insofern als der
Überwachungsausschuss in den Ablauf der Untersuchungen nicht
eingreifen kann, bildet er in keinerlei Weise ein Element der Kon-
trolle der Rechtmäßigkeit der Untersuchungen während ihrer
Durchführung.

68. Im Hinblick auf die Kontrolle des bei Untersuchungen zu
befolgenden Verfahrens zeigen mehrere jüngste Fälle, dass es zwi-
schen der Tätigkeit des Überwachungsausschusses und der des
Bürgerbeauftragten zu Überschneidungen kommt. So kamen im
Zeitraum zwischen September 2003 und Mai 2004 in sieben Sit-
zungen des Ausschusses Interventionen des Bürgerbeauftragten
bezüglich einzelner Untersuchungen des Amtes zur Sprache. Dar-
über hinaus wird der Ausschuss nicht mit Beschwerden befasst,
welche die von einer Untersuchung betroffenen Personen gegen
eine sie beschwerende Maßnahme beim Direktor des Amtes ein-
legen, der damit in Bezug auf die von ihm als erforderlich erach-
teten Folgemaßnahmen freie Hand hat.

69. Der Ausschuss darf sich zwar nicht in die Verwaltung des
Amtes einmischen, d. h. er darf weder in die Tätigkeiten eingrei-
fen, die dem Amt neben den Untersuchungen zukommen, noch
in den Ablauf der Untersuchungen selbst, doch ist Folgendes zu
beachten:

a) Der Ausschuss muss innerhalb von neun Monaten nach ihrer
Einleitung über nicht abgeschlossene Untersuchungen unter-
richtet werden. In der Praxis hat diese Unterrichtung des Aus-
schusses zumeist keine konkreten Auswirkungen.

b) Der Ausschuss muss jedes Jahr den Haushaltsvorentwurf des
Amtes eingehend prüfen (4), obwohl der Haushalt auch
andere Aktivitäten neben den Untersuchungen betrifft. Diese
Prüfung hat weitgehend formellen Charakter, da der Aus-
schuss, der kein Hilfsorgan der Haushaltsbehörde ist, über
keinerlei diesbezügliche Befugnisse verfügt.

c) Der Ausschuss bat darum, über die Weiterleitung von Fällen
an die nationalen Justizbehörden im Vorfeld informiert zu
werden (5). Da jedoch die Weiterleitung an die Justiz-
behörden oftmals ein Untersuchungsstadium darstellt, das in
der Folge mit deren Unterstützung fortgesetzt wird, und
zudem ein souveräner Akt des Direktors des Amtes ist, kann
die vorherige Information des Ausschusses als Einmischung
betrachtet werden.

d) Der Ausschuss fordert in seiner Geschäftsordnung, dass ihm
vom Direktor des Amtes Rechte zuerkannt werden, die über
die in den konstitutiven Rechtstexten vorgesehenen Rechte
hinausgehen (Übermittlung der beim Direktor eingegange-
nen Beschwerden (6), Mitteilung der Rechtsetzungsinitiativen
des Amtes betreffend die Betrugsbekämpfung und den
Schutz der finanziellen Interessen (7), Zugang zu sämtlichen
Dokumenten und Akten des OLAF (8), eigene Haushaltsmit-
tel (9), Ernennung des Sekretariatspersonals (10), Festlegung
des Sekretariatssitzes (11) usw.).

70. Seit seiner Ernennung war die Unabhängigkeit des Direk-
tors des Amtes niemals wirklich bedroht (12). In der Praxis legte
der Ausschuss sein Augenmerk weitgehend auf Fragen der Ein-
haltung der persönlichen Rechte in internen Untersuchungen
durch das Amt. Ferner bemängelte er das Fehlen einer kodifizier-
ten Verfahrensregelung, die den Untersuchungshandlungen einen
gesicherten Rahmen verleihen würde. Die übermäßige Beschäfti-
gung des Ausschusses mit den internen Untersuchungen und den
Rechten des Einzelnen beeinträchtigte die Beziehungen zwischen
der Leitung des Amtes und dem Ausschuss.

71. Im Einklang mit der Politik des Amtes räumte der
Überwachungsausschuss der strafrechtlichen Zielsetzung der
internen Untersuchungen auf Kosten der externen Untersuchun-
gen Priorität ein ungeachtet der Tatsache, dass die Bekämpfung
von Betrug zulasten der finanziellen Interessen der Gemeinschaf-
ten weit über den institutionellen Rahmen hinausgeht und zahl-
reiche Betrügereien auch ohne das heimliche Einverständnis von

(1) Beschluss 1999/352/EG, EGKS, Euratom, Artikel 4.
(2) Verordnung (EG) Nr. 1073/1999, Artikel 11 Absatz 1.
(3) Geschäftsordnung vom 17. November 1999, Artikel 2 (ABl. L 41

vom 15.2.2000).

(4) Anhörung des Überwachungsausschusses durch den Direktor gemäß
Artikel 6 Absatz 2 des Beschlusses 1999/352 EG, EGKS, Euratom,
wonach keine formelle Stellungnahme abzugeben ist.

(5) Während die Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 die Weiterleitung der
an die Justizbehörden übermittelten Fälle durch den Direktor des
Amtes vorsieht, ohne den Zeitpunkt dieser Mitteilung zu präzisieren,
stellt die Geschäftsordnung des Ausschusses (Artikel 22 Absatz 5)
den Grundsatz der vorherigen Mitteilung auf.

(6) Artikel 22 Absatz 6 der Geschäftsordnung des Überwachungsaus-
schusses.

(7) Artikel 22 Absatz 7, A.a.O.
(8) Artikel 3 Buchstabe b, A.a.O.
(9) Artikel 4 Absatz 5, Artikel 19 Absatz 7 und Artikel 25, A.a.O.
(10) Artikel 19 Absätze 1 und 2, A.a.O.
(11) Artikel 19, Absatz 4, A.a.O.
(12) Selbst auf dem Höhepunkt der Eurostatkrise im Jahre 2003 trug die

Kommission dafür Sorge, nicht in den Ablauf der Untersuchungen
einzugreifen.
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Bediensteten der Organe oder gleichgestellter Einrichtungen ver-
übt werden. Obwohl die Verordnung (EG) Nr. 1073/1999
in ihrem Artikel 7 Absätze 1 und 3 fordert, dass „die Organe, Ein-
richtungen sowie Ämter und Agenturen (…) dem Amt unverzüg-
lich alle Informationen über etwaige Fälle von Betrug oder Kor-
ruption“ mitteilen und „soweit es die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften zulassen — die Mitgliedstaaten (…) ferner alle
(…) als sachdienlich angesehenen Dokumente und Informationen
über die Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen
rechtwidrigen Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaften“ übermitteln, hat der Überwachungsaus-
schuss noch niemals die Bedingungen untersucht, unter denen die
Einrichtungen oder Mitgliedstaaten dieser Verpflichtung nach-
kommen, obwohl sie für die Untersuchungstätigkeit des Amtes
von wesentlicher Bedeutung ist (1).

72. Um Fragen im Zusammenhang mit der Durchführung
der Prüfungen in Kenntnis der Sachlage besprechen zu können,
untersucht das Sekretariat des Ausschusses abgeschlossene
Untersuchungsakten, die nach in Abstimmung mit dem Vorsit-
zenden festgelegten Kriterien ausgewählt werden. Die Anzahl der
in jüngster Zeit untersuchten Akten lag im Jahre 2003 bei 17 (2)
und bei 7 für die ersten sechs Monate von 2004. Zu diesen Unter-
suchungen werden ausführliche Bewertungsblätter angelegt mit
häufig sachdienlichen Empfehlungen oder wichtigen Grundsatz-
fragen. Diese werden dem Amt nicht übermittelt. Eine offenere
Haltung wäre nicht nur den Beziehungen unter den Dienststellen
zuträglich, sondern würde es auch gestatten, von den besten Vor-
gehensweisen zu profitieren und damit zur Stärkung der
Untersuchungsfunktion beizutragen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

73. Im November 2003 ergriff das OLAF bedeutende
Umstrukturierungsmaßnahmen. Im Verlaufe der Prüfung erwies
es sich, dass das Amt Anfang 2004 noch mit der Bereinigung von
Altlasten beschäftigt war, die ihm sein Vorgänger (UCLAF) hin-
terlassen hat, und dass die neuen Maßnahmen gerade erst anfin-
gen, ihre Wirkung zu zeigen (siehe Ziffer 10).

Effizienz und Wirksamkeit der Untersuchungen

74. Die Untersuchungspolitik des OLAF bleibt ungewiss, sei
es in Bezug auf sein Tätigwerden von Amts wegen, seinen
Umgang mit Prioritäten, die Modalitäten der Zusammenarbeit mit
den Behörden der Mitgliedstaaten und die Fristenüberwachung.
Ebenso sind die Vorgaben bezüglich der zu erreichenden Ergeb-
nisse nach wie vor ungenau, da die finanziellen oder disziplinar-
rechtlichen Aspekte der Untersuchungen im Vergleich zu den
Gerichtsverfahren, deren Ausgang häufig in weiter Ferne liegt und
unsicher ist, zu wenig Aufmerksamkeit erhalten (siehe Ziffern 19,
20 und 25).

Nach Festlegung der Leitgrundsätze für die Untersuchungen des
Amtes — unter dem Gesichtspunkt der zu erreichenden Ergebnisse
und nicht nur in Abhängigkeit von den Haupttätigkeitsbereichen —
würde die Einführung von Leistungsindikatoren (anstelle einfacher
Tätigkeitsindikatoren) gestatten, die Begründetheit der vom Amt
gewählten Optionen zu beurteilen.

75. Der den verschiedenen Untersuchungsphasen zugrunde
liegende Entscheidungsprozess ist transparenter geworden (siehe
Ziffer 16). Das Tätigwerden des Exekutivausschusses und die Ein-
richtung von Standardberichten haben hierzu in hohem Maße
beigetragen (siehe Ziffer 41).

76. Die Gleichstellung der Unterstützungs- und
Koordinierungstätigkeiten mit den Untersuchungen erschwert
einen sinnvollen Ressourceneinsatz und führt zu einer zeit-
intensiven Nutzung des Case Management Systems, obwohl dem
Amt bei der Koordinierung und Unterstützung nicht die Aufgabe
zukommt, selbst die Beweismittel zusammenzutragen und zu
erstellen (siehe Ziffern 13 und 14).

Die Organisation des Amtes muss im Hinblick auf die
Koordinierungs- und Unterstützungsaufgaben überdacht werden.
Ferner sollte die Frage geklärt werden, ob als Teil der Serviceplattform
kein spezielles Referat, das dieser Tätigkeit gewidmet wäre, einge-
richtet werden sollte.

77. Im Hinblick auf die vorbereitenden Arbeiten (Evaluierun-
gen) sind die Analysen rudimentär geblieben. Die Unterstützungs-
referate (Richter und Staatsanwälte, Folgemaßnahmen, operatio-
nelle Analyse) waren an der Definition der Zielsetzungen und der
Ausarbeitung der für jede Untersuchung zugrunde zu legenden
Strategie nur in geringem Maße beteiligt. Der Exekutivausschuss
hat nicht nachdrücklich genug auf die Notwendigkeit einer kla-
ren Festlegung von Zielen und zu erwartenden Untersuchungs-
ergebnissen gedrängt (siehe Ziffern 20 und 22).

Gewisse Untersuchungshandlungen müssen noch besser begründet
und die von den Ermittlern in jedem einzelnen Fall zu verfolgenden
Zielsetzungen geklärt werden. Ferner sollte darauf hingearbeitet wer-
den, dass die Arbeitspläne die vorgeschlagenen Entscheidungen
untermauern. Im Hinblick auf den Exekutivausschuss sollten klei-
nere Gruppen gebildet werden, in denen jeweils die leitenden Bediens-
teten versammelt wären, welche Akten mit gemeinsamen Merkma-
len behandeln (3) . Eine derartige Vorgehensweise würde die den
Teilnehmern im Zusammenhang mit der Untersuchung der Akten
entstehende Arbeitsbelastung verringern und damit eine eingehen-
dere Analyse der Beschlussentwürfe begünstigen. Außerdem würde
dies erlauben, einen Gesamtüberblick über alle laufenden Fälle zu
erhalten und Prioritäten entsprechend festzusetzen. Erforderlichen-
falls könnten alle Gruppen des Exekutivausschusses einberufen wer-
den, um Grundsatzfragen zu erörtern, die für sämtliche Dienststel-
len von Interesse sind.

(1) Siehe auch Artikel 9 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95,
wonach im Rahmen des Schutzes der finanziellen Interessen die Mit-
gliedstaaten verpflichtet sind, der Kommission jede erforderliche
Unterstützung zu gewähren.

(2) Davon 14 interne Untersuchungen.
(3) Beispielsweise Einnahmen und Ausgaben der geteilten Verwaltung,

Ausgaben der direkter Verwaltung, interne Untersuchungen usw.
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78. Die von der Managementebene des Amtes ausgeübte
Aufsicht über die Untersuchungen erwies sich im Allgemeinen als
unzulänglich (siehe Ziffern 28, 35 und 36). Die Dauer der Unter-
suchungen konnte nicht gesteuert werden (siehe Ziffer 24).

Die Referatsleiter müssen sich vergewissern, dass die Prioritäten
beachtet werden und die tatsächliche Arbeitsbelastung der Ermittler
bekannt ist und auch kontrolliert wird. Im Verlauf der Untersuchung
muss die Beweiserhebung Vorrang vor dem einfachen Zusammen-
tragen bereits verfügbarer Informationen haben. In dieser Hinsicht
muss das Amt die ihm zu Gebote stehenden Mittel besser nutzen
(Zeugenvernehmungen, Vorortbesuche zwecks Sammlung von
Beweismitteln, operationelle Analysen usw.).

79. Es besteht kein System, um die tatsächliche Arbeitsbelas-
tung der Ermittler oder die von ihnen für ihre Untersuchungen
aufgewandte Zeit zu messen (siehe Ziffer 26).

Anhand eines Zeiterfassungssystems in Verbindung mit Arbeitsplä-
nen, die Zeitvorgaben für die Untersuchungen enthalten, wäre es
möglich, die Arbeitsbelastung besser auf die in den verschiedenen
Referaten der Direktion „Untersuchungen“ verfügbaren Ressourcen
abzustimmen und Verzögerungen zu vermeiden.

80. Die obligatorische Übermittlung der seit mehr als
neun Monaten laufenden Untersuchungen an den Überwachungs-
ausschuss ist ohne bemerkenswerte Auswirkungen geblieben
(siehe Ziffer 24).

In Anbetracht der in den nationalen (Strafrecht) und gemeinschaft-
lichen Rechtsvorschriften (z. B. Artikel 3 der Verordnung (EG, Eura-
tom) Nr. 2988/95) vorgesehenen Verjährungsfristen erscheint die
Einführung einer Höchstdauer für Untersuchungen geeignet, die
Wirksamkeit der Untersuchungen zu erhöhen.

81. Die Untersuchungsergebnisse sind nach wie vor schwie-
rig zu ermitteln. Im Bereich der internen Untersuchungen konn-
ten seit 1998 wenige Fortschritte im Hinblick auf die Verhängung
von Sanktionen erzielt werden. Die gerichtlichen und disziplinar-
rechtlichen Wege haben sich als weitgehend ineffizient erwiesen
(siehe Ziffer 37).

82. Das vom Amt vorgenommene finanzielle Follow-up
stellt eine Belastung für die Ressourcen dar (siehe Ziffern 31
und 54). Das Follow-up in Justizangelegenheiten erbringt keinen
wirklichen Mehrwert gegenüber den vorgelegten Schlussfolgerun-
gen (siehe Ziffer 43).

Das finanzielle Follow-up sollte nicht Aufgabe des Amtes sein. Es
obliegt den Anweisungsbefugten der Kommission und den Mitglied-
staaten, für die Wiedereinziehung der im Anschluss an die Unter-
suchungen festgelegten Beträge Sorge zu tragen. Die Anweisungs-
befugten und die Mitgliedstaaten sollten das Amt unverzüglich von
den wiedereingezogenen oder abgeschriebenen Beträgen in Kenntnis
setzen. Das Follow-up in Justizangelegenheiten sollte auf die Fälle
beschränkt sein, wo am Ende eines Strafverfahrens der Anweisungs-
befugte der ursprünglichen Ausgabe ein zivilrechtliches Wiederein-
ziehungsverfahren einleiten muss. Das legislative Follow-up sollte
Aufgabe der operationellen Generaldirektionen bleiben und sich auf
vom Amt übermittelte zusammenfassende Vermerke stützen.

83. Die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der laufenden
Untersuchungshandlungen ist nicht in unabhängiger Weise
sichergestellt (1). Die Untersuchungsverfahren sind nach wie vor
unzureichend kodifiziert (siehe Ziffer 27).

Die Kodifizierung der Verfahren muss gewährleisten, dass die
Untersuchungshandlungen voraussehbar sind, die Fristen für die
Anhörungen feststehen und in jedem zentralen Untersuchungs-
stadium die Rechte der Verteidigung gewahrt bleiben sowie deren
Aktenzugang gesichert ist. In einer Verfahrensregelung müssen über-
dies die Einhaltung des Grundsatzes der Geheimhaltung der
Untersuchungstätigkeit festgeschrieben und Möglichkeiten für die
Kontrolle der Rechtmäßigkeit der laufenden Untersuchungs-
handlungen vorgesehen werden. Eine derartige Regelung sollte
Rechtskraft erhalten, veröffentlicht werden und eine transparente
Anwendung der grundlegenden Prinzipien für OLAF-
Untersuchungen, insbesondere der Grundsätze der Transparenz und
des rechtlichen Gehörs beider Parteien, ermöglichen.

84. Im Bereich der direkten Ausgaben ist das Amt auf die
Zusammenarbeit mit den nationalen Stellen angewiesen. Gewisse
Mitgliedstaaten sind eher als andere bereit, dem OLAF ihre Unter-
stützung anzubieten, auch wenn das Amt nicht über sämtliche
Mittel verfügt, um bestimmte Sachverhalte klarzustellen (siehe
Ziffern 15 und 37).

85. Im Bereich der Eigenmittel und Ausgaben der geteilten
Verwaltung erweist sich die Zusammenarbeit mit den Mitglied-
staaten, die auf Verfahren der gegenseitigen Amtshilfe und
Ad-hoc-Regelungen (Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96)
fußt, häufig als mittelmäßig (siehe Ziffern 15 und 32).

Um die Modalitäten der Zusammenarbeit mit den Behörden der
Mitgliedstaaten zu klären, gilt es, entweder die Annahme einer spe-
ziellen Verordnung des Rates über die Modalitäten dieser Zusam-
menarbeit (siehe Vorschläge zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1073/1999) oder aber den Abschluss von Vereinbarungen mit
jenen nationalen Ermittlungsbehörden, die am ehesten in der Lage
sind, das Amt zu unterstützen, ins Auge zu fassen (2).

86. Das vom Amt zwecks Verwaltung der Untersuchungen
eingerichtete System (Case Management System und Kanzlei)
stellt einen klaren Fortschritt im Umgang mit der Dokumentation
und den Untersuchungsakten dar (siehe Ziffer 17).

87. Die Datenbanken des CMS werden nicht so genutzt, dass
sie ein wirkliches System für die Verwaltung der Untersuchungen
sowie eine Entscheidungshilfe darstellen, obwohl ein solches
Instrument für das Management der Direktion „Untersuchungen“
erforderlich ist (siehe Ziffern 34 und 36).

(1) Siehe Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999. Die Bestim-
mungen des Artikels 90a des neuen Personalstatuts bringen keine
Lösung der Frage der Unabhängigkeit des vorgerichtlichen Verfahrens
im Zusammenhang mit den Untersuchungshandlungen des Amtes.

(2) Eine derartige Vereinbarung ist mit der italienischen „Guardia di
finanza“ geschlossen worden.
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Die Datenbanken des CMS sollten so genutzt werden, dass sich das
Dokumentationssystem zu einem wirklichen Verwaltungssystem für
Untersuchungen und zu einer Entscheidungshilfe entwickelt. Eine
derartige Entwicklung, die mit einer Klärung der Rolle der
Managementverantwortung der Ermittler einherginge, würde es
gestatten, die Wirksamkeit der Untersuchungen zu erhöhen und Ver-
zögerungen zu vermeiden. In dieser Hinsicht muss das OLAF-
Handbuch ergänzt und die Zuständigkeiten des Managements prä-
zisiert werden. Um den Umgang mit dem Handbuch in der Praxis
zu erleichtern, sollten sämtliche Anweisungen im Zusammenhang
mit der Organisation, Durchführung und Überwachung der Unter-
suchungen in einem getrennten Band zusammengefasst werden.
Besondere Bemühungen müssen den Fortbildungsmaßnahmen für
Ermittler gelten (Untersuchungstechniken, sektorbezogene Rechtsvor-
schriften auf nationaler und Gemeinschaftsebene, Ausdrucks-
fähigkeiten usw.).

88. Die Berichterstattung nimmt die Ressourcen in erhebli-
chem Maße in Anspruch. Mangels aussagekräftiger Erfolgs-
indikatoren werden hierbei jedoch nicht genügend klare Informa-
tionen an die Hand gegeben, um die Effizienz der Arbeitsweise
beurteilen zu können (siehe Ziffern 37, 39 und 43).

Es empfiehlt sich, die Zahl der vorzulegenden Berichte zu reduzieren
und ihren Informationswert zu verbessern. Die statistischen Anga-
ben müssen an Zuverlässigkeit und Aussagekraft gewinnen, so dass
über die Jahre Vergleiche angestellt werden können. In diesem
Zusammenhang sollte die Einführung von Leistungsindikatoren, die
auf die tatsächlichen und weniger auf die potenziellen Ergebnissen
abstellen, größere Klarheit bringen.

Einsatz der Ressourcen zur Unterstützung der Untersuchungen

89. Durch seine reaktive Untersuchungspolitik ist das Amt
nicht ohne weiteres in der Lage, seine Arbeitsbelastung vorauszu-
schätzen und dementsprechend Ermittlerteams zu bilden (siehe
Ziffern 26 und 62). Die Aufteilung der Bediensteten auf die Refe-
rate der Direktion „Untersuchungen“ ist wenig transparent. Die
Personalverwaltung ist durch die instabile Personallage erschwert,
was auf den unverhältnismäßig hohen Anteil an Zeitplanstellen
zurückzuführen ist (siehe Ziffern 63 und 64).

Die Arbeitsbelastung der verschiedenen Dienststellen sollte über-
wacht und ein wirklicher Personalentwicklungsplan aufgestellt wer-
den, um die strukturellen Probleme der Personalverwaltung zu lösen.
Eine sinnvolle Verwaltung der Ermittlerteams würde darüber hinaus
zahlenmäßig ausgewogenere Referate voraussetzen, so dass die
Referatsleiter eine näher an den Untersuchungen liegende Aufsicht
ausüben können.

90. Der Beitrag der für die strategische Analyse zuständigen
Dienststellen zugunsten der Direktion „Untersuchungen“ war
unerheblich. Zu den Risikoanalysen konnten sie nur wenig bei-
tragen (siehe Ziffer 46).

Der Auftrag der für die strategische Analyse zuständigen Dienst-
stellen muss neu definiert werden, damit diese tatsächlich dazu bei-
tragen, Situationen zu ermitteln, welche die Einleitung von externen
Untersuchungen in den Hauptrisikosektoren zur Folge haben. In die-
ser Hinsicht sollten sich die Dienststellen darum bemühen, Darstel-
lung, Art und Genauigkeit der von den Mitgliedstaaten gemeldeten
Unregelmäßigkeiten zu verbessern, um Datenbanken zu erstellen,
anhand deren Anomalien aufgedeckt und Untersuchungen eingelei-
tet werden können.

91. Eine Unterstützung in Rechtsangelegenheiten empfiehlt
sich angesichts der Schwierigkeiten, die sich durch bestimmte
Gemeinschaftsvorschriften ergeben. In diesem Bereich ist die
Unterstützung der Untersuchungsdienststellen regelmäßig. Dem-
gegenüber kann man sich mit Recht die Frage stellen, welchen
Nutzen die Tätigkeit im Zusammenhang mit der Strategie des
Schutzes der finanziellen Interessen für die Untersuchungen des
Amtes hat (siehe Ziffern 53 und 55).

Da die mit der Strategie des Schutzes der finanziellen Interessen ver-
bundene Tätigkeit keine direkten Auswirkungen auf den Ablauf der
Untersuchungen hat, wären andere Dienststellen der Kommission
besser geeignet, derartige Überlegungen anzustellen.

92. Die Unterstützungstätigkeit erscheint sinnvoll, wenn es
darum geht, den Mitgliedstaaten konkrete Hilfestellung bei der
Koordinierung oder Analyse im Bereich der grenzüberschreiten-
den Untersuchungen zu leisten. Die Nebentätigkeiten des Amtes,
insbesondere in Verbindung mit der Politik des Schutzes der
finanziellen Interessen im weitesten Sinne, lenken die Leitung von
ihrer Aufgabe der Überwachung und Begleitung der
Untersuchungsfunktion ab. Bei der Übernahme von Zuständig-
keiten, die im Allgemeinen in den Aufgabenbereich der operati-
onellen Kommissionsdienststellen fallen (beispielsweise
Programmverwaltung), stellt die Bereitstellung der Ressourcen des
Amtes nicht die beste Lösung dar (siehe Ziffern 55 und 59).

Die Aufgaben der Programmverwaltung obliegen den operationel-
len Kommissionsdienststellen, die für diese Aufgabe besser als das
Amt gerüstet sind.

Beziehungen zwischen dem OLAF und dem
Überwachungsausschuss

93. Die Leitung einer Einrichtung, wie dem Betrugs-
bekämpfungsamt, muss sich auf eindeutige Vorgaben für
Managementaufgaben und eine klare Regelung für die Überwa-
chung stützen. Der Auftrag des Überwachungsausschusses hat an
Klarheit eingebüßt. Überdies gewährt der Überwachungsaus-
schuss der Leitung des Amtes nicht jede erforderliche Unterstüt-
zung (siehe Ziffer 70).

Die Rolle des Überwachungsausschusses sollte überprüft werden, um
jedes Risiko der Einmischung in den Ablauf der Untersuchungen
auszuschalten.
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Neuausrichtung des Amtes auf seine Untersuchungsfunktion

94. Die Zuordnung des OLAF zur Kommission hat die Unab-
hängigkeit der Untersuchungsfunktion des Amtes nicht gefähr-
det, auch wenn bestimmte Kommunikationsprobleme festgestellt
wurden. Folglich muss der Status des Amtes nicht infrage gestellt
werden. Demgegenüber hätte das Management der
Untersuchungsfunktion verstärkter Aufmerksamkeit bedurft, um
die Qualität der Ergebnisse zu gewährleisten und zu vermeiden,
dass Überschneidungen mit den Aufgaben anderer Kommissions-
dienststellen entstehen. Die Erfahrung der ersten fünf Jahre des
Bestehens des OLAF weist darauf hin, dass Überlegungen erfor-
derlich sind, um besser Gewähr zu bieten, dass die Untersuchun-
gen auch tatsächlich zu konkreten Ergebnissen führen, sei es im

Hinblick auf die Wiedereinziehung unterschlagener Beträge oder
die wirksame Verhängung disziplinar- oder strafrechtlicher
Sanktionen.

Aus dem vorher Gesagten ergibt sich, dass eine Neuausrichtung der
Tätigkeiten des Amtes auf seine Untersuchungsfunktion, wie dies
vom Präsidenten der Kommission im November 2003 vorgeschla-
gen wurde, dazu führen würde, die Wirksamkeit der Untersuchun-
gen zu verstärken, indem anderen Instanzen die Aufgabe präventi-
ver oder legislativer Maßnahmen überlassen würde. Eine derartige
Neuausrichtung sollte ihrerseits mit einer Umgestaltung der
Führungs- und Verwaltungsstruktur („Governance“) des Amtes ein-
hergehen, was Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften
erforderlich machen würde (1).

Dieser Bericht wurde vom Rechnungshof in seiner Sitzung vom 9. Juni 2005 in Luxemburg
angenommen.

Für den Rechnungshof
Hubert WEBER

Präsident

(1) Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 über die Untersuchungen des Amtes;
Beschluss 1999/352/EG, EGKS, Euratom zur Errichtung des Amtes;
Beschluss 1999/396/EG, EGKS, Euratom der Kommission über die
Bedingungen und Modalitäten der internen Untersuchungen
(ABl. L 149 vom 16.6.1999, S. 57).
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ANHANG II

WICHTIGSTE IM VERLAUF DER PRÜFUNG EINER STICHPROBE VON
UNTERSUCHUNGEN FESTGESTELLTE MÄNGEL

Evaluierungen (30 untersuchte operationelle Aktivitäten)

Verzögerungen bei der Durchführung 16 Fälle

Unzureichende Aufsicht 13 Fälle

Mangelnde Präzisierung der Untersuchungsziele 12 Fälle

Unvollständige CMS-Akten 15 Fälle

Untersuchungen (62 untersuchte operationelle Aktivitäten)

Verzögerungen bei der Durchführung 34 Fälle

Unzureichende Aufsicht 24 Fälle

Begrenzte Untersuchungstätigkeit 10 Fälle

Bericht unzulänglicher Qualität 15 Fälle

Mangelnde Präzisierung der verfolgten Ziele 28 Fälle

Unvollständige CMS-Dokumentation 13 Fälle

Follow-up (25 untersuchte operationelle Aktivitäten)

Verzögerungen bei der Durchführung 22 Fälle

Beschränkter Nutzen des Follow-ups 8 Fälle

Unzureichende Aufsicht 7 Fälle

Unvollständige CMS-Dokumentation 6 Fälle

Begrenztes Follow-up 5 Fälle

WICHTIGSTE FESTGESTELLTE MÄNGEL
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ANTWORTEN DER KOMMISSION

In der Anlage zu ihren Antworten übermittelt die Kommission die Antworten des OLAF-Überwachungsausschusses bezüg-
lich der Absätze 66 bis 72 und 93. Die Kommission und OLAF weisen darauf hin, dass sie bestimmte vom Ausschuss
geäußerte Ansichten nicht teilen.

ZUSAMMENFASSUNG

III. Durch die Auswahl von Informationen (1) hat das OLAF gegenwärtig die Möglichkeit, allen ernst zu
nehmenden Hinweisen nachzugehen, die bei ihm eingehen. Das OLAF möchte die Effizienz seiner Untersu-
chungen und das diesbezügliche Follow-up weiter verbessern und zu diesem Zweck eine tiefer gehende stra-
tegische Analyse durchführen. Auch könnte es sich veranlasst sehen, sich an neue Zielvorgaben anzupassen.

IV. Die Untersuchungen sowie die Unterstützungs- und Koordinierungsmaßnahmen des OLAF dienen alle
demselben Zweck, nämlich dem Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft. Die Unterscheidung zwi-
schen diesen Maßnahmen ist eindeutig und erfolgt auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999.
Sie bestimmt, welche Rolle das OLAF (nach Maßgabe seiner Fähigkeiten, Befugnisse und unabhängigen recht-
lichen Stellung) zu spielen hat. Im Rahmen einer etwaigen Reform der Struktur des OLAF gemäß den einschlä-
gigen Beschlüssen der Organe (2) könnte eine bessere organisatorische Unterscheidung zwischen diesen Kate-
gorien vorgesehen werden.

V. Die Feststellungen bezüglich der von der Leitung ausgeübten Aufsicht beziehen sich auf die Auswahl
der vom Rechnungshof geprüften Einzelfälle. Bei diesen Fällen sind die seit dem Jahr 2003 in Bezug auf die
Leitung erzielten Fortschritte noch nicht zum Tragen gekommen. Die Bemerkung des Rechnungshofes, die von
der Leitung ausgeübte Aufsicht sei unzulänglich gewesen, sollte daher nuanciert betrachtet werden: Im Zeit-
raum Juli 2000 bis Juni 2003 wurden immerhin 957 von der UCLAF übernommene Fälle abgeschlossen,
und in den vergangenen drei Jahren ist die durchschnittliche Dauer der Untersuchungen von 33 auf 22 Monate
im Jahr 2004 gesunken. Im Übrigen sieht der Vorschlag der Kommission die Einführung von Fristen für die
Untersuchungen vor (siehe Vorschlag zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1073/1999 und (Euratom)
Nr. 1074/1999 (3)).

VI. Seitdem die erste Etappe mit Hilfe der OLAF-Kanzlei bewältigt wurde, kontrolliert das OLAF die Qua-
lität und Rechtmäßigkeit seiner Untersuchungen über die Hierarchie, seinen Exekutivausschuss, das Referat
„Richter und Staatsanwälte“ und die für das Follow-up zuständigen Referate. Zudem hat das OLAF seine
Planungstätigkeit verstärkt (Arbeitspläne).

Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten erfordert kontinuierliche und nachhaltige Anstrengungen auf bei-
den Seiten. Das OLAF hat diesen Bereich, was notwendige Verbesserungen anbelangt, als prioritär eingestuft.
Die Kommission misst dieser Zusammenarbeit große Bedeutung bei und hat sie (in Empfehlung 14 des Eva-
luierungsberichts der Kommission über die OLAF-Tätigkeit (4)) als „multidisziplinäre Serviceplattform“
beschrieben.

VII. An den konkreten Folgemaßnahmen zu den Untersuchungen (wie Strafverfolgungs- oder Einziehungs-
maßnahmen) lässt sich die Effizienz des OLAF nur teilweise ablesen. Es ist nämlich Sache der nationalen Behör-
den und — in bestimmten Fällen — der Gemeinschaftsorgane, über etwaige Folgemaßnahmen, die das OLAF
nicht vornehmen kann, zu entscheiden.

Da die Festlegung und Anwendung von Leistungsindikatoren eine komplexe Frage darstellt, hat das OLAF dies-
bezügliche Überlegungen angestellt, die sich zum Teil auch auf die Erfahrungen der nationalen
Strafverfolgungsbehörden gründen. Das OLAF prüft zurzeit die Möglichkeit, von den Behörden der Mitglied-
staaten Informationen über die Nützlichkeit seiner Berichte einzuholen.

(1) Nach Maßgabe von Kriterien, die sich auf die Prioritäten aus dem Tätigkeitsprogramm des OLAF gründen.
(2) Siehe Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 (KOM(2004) 103 endg. vom 10.2.2004).
(3) Artikel 6 Absatz 7 (Dauer der Untersuchungen) des Vorschlags zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999

(KOM(2004) 103 endg. vom 10.2.2004).
(4) Bericht der Kommission — Bewertung der Tätigkeiten des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung

(KOM(2003) 154 endg.).
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VIII. Dank der großen Zahl seiner Zeitbedienstetenstellen konnte das OLAF bei der Einrichtung seiner
Strukturen relativ schnell erfahrene Untersuchungsbeauftragte einstellen. Das OLAF ist sich der vom Rech-
nungshof angesprochenen Gefahr bewusst und plant daher — sofern die Haushaltsbehörden einverstanden
sind — eine schrittweise Umwandlung eines großen Teils der Zeitbedienstetenstellen in Dauerstellen, was die
Konsolidierung des Fachwissens ermöglichen dürfte. Außerdem wird das OLAF künftig verstärktes Gewicht auf
die Fortbildung seines Personals und insbesondere seiner Untersuchungsbeauftragten und neuen Bediensteten
legen.

IX. Der geltende Rechtsrahmen für das OLAF beinhaltet bereits weit reichende Bestimmungen zum Schutz
der Grundrechte. Der Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 (1) sieht die Festschrei-
bung der Verteidigungsrechte der einer Untersuchung unterworfenen Personen vor. Für die interne Kontrolle
der Qualität und Rechtmäßigkeit der Untersuchungen sind gegenwärtig die Hierarchie und der Exekutivaus-
schuss zuständig. Dennoch werden Überlegungen über die interne Kontrolle angestellt werden.

Im Übrigen sieht das neue OLAF-Handbuch eine Reihe verwaltungsrechtlicher Bestimmungen vor, die auf eine
noch bessere Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Untersuchungen in der Praxis und auf eine größere Trans-
parenz der OLAF-Verfahren abstellen (und künftig getrennt vom Handbuch weiterentwickelt werden könnten).

X. Die Kommission teilt die Auffassung des Rechnungshofes, dass die Verwaltungs- und Führungsstruktur
des OLAF einer Überarbeitung bedarf. Sie hat daher in ihrem Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1073/1999 mögliche Lösungen aufgezeigt.

XI. Das OLAF konzentriert sich auf den Schutz der finanziellen Interessen als Ganzes. Die Ressourcen-
mobilisierung ist dabei der operative Teil. Im Übrigen stellt der Rechnungshof selbst unter Punkt III fest, dass
das OLAF mit dem ihm momentan zur Verfügung stehenden Ressourcen durchaus in der Lage ist, allen seinen
operativen Aufgaben nachzukommen.

Die Kommission begrüßt die Anmerkungen des Rechnungshofes vorbehaltlich etwaiger von ihr noch vorge-
nommener Neubewertungen in Bezug auf die Aufgabenverteilung unter ihren Dienststellen (insbesondere im
Rahmen der Evaluierung der Aufgaben und Befugnisse des OLAF).

EINLEITUNG

4. Das OLAF hat der Notwendigkeit, mit den unterschiedli-
chen Behörden der Mitgliedstaaten zur Erfüllung seines Auftrags
zusammenzuarbeiten, Rechnung getragen und zu diesem Zweck
entsprechendes Gewicht auf Koordinierungs- und Unter-
stützungsmaßnahmen gelegt und Beamte aus den auf diese Berei-
che spezialisierten nationalen Behörden eingestellt.

7. Das OLAF verweist auf die ergänzende Bewertung seiner
Tätigkeiten aus dem Jahr 2004 (2), derzufolge etwa 60 % seines
Personals mit operativen Aufgaben befasst ist. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass auch ein großer Teil des Personals der nicht
der Direktion „Untersuchungen und operativen Maßnahmen“
angehörenden Referate eng mit der Untersuchungstätigkeit des
OLAF verbunden ist.

8. Die Kommission räumt ein, dass es zum gegenwärtigen
Zeitpunkt schwierig sein mag, die Effizienz der Arbeitsweise des
OLAF zu bewerten. Das OLAF verfügte anfangs nicht über die
erforderlichen Hilfsmittel für eine solche Bewertung. Mit der Ein-
führung des Fallverwaltungssystems ist eine Bewertung der OLAF-
Tätigkeiten jedoch möglich geworden. So konnte eine erste
Beschreibung der finanziellen Ergebnisse und der Ergebnisse der
Zusammenarbeit mit den Justizbehörden vorgenommen werden

(siehe ergänzende Bewertung der OLAF-Tätigkeit (3)). Die inner-
staatlichen Verfahrensfristen verhindern jedoch ein rasches
Inkenntnissetzen des OLAF über die zu seinen Untersuchungen
ergriffenen Folgemaßnahmen. Daher stellt das OLAF derzeit unter
Berücksichtigung der Erfahrungen der nationalen Dienststellen
Überlegungen über geeignetere Indikatoren für seine Leistungsfä-
higkeit an, die eine genauere Evaluierung seiner Tätigkeiten
ermöglichen werden. Allerdings ist es schwierig, die so wichtige
präventive und abschreckende Wirkung der vom OLAF ergriffe-
nen Maßnahmen zu bewerten.

10. Die Kommission hat bereits auf die Bedeutung der Not-
wendigkeit hingewiesen, die Fälle aus der Vergangenheit abzu-
schließen und die aus unterschiedlichen Gründen bei der Einrich-
tung des OLAF entstandenen Rückstände (siehe Punkt 7.41 des
Jahresberichts 2000 des Rechnungshofs) abzubauen. Daher ist es
nicht überraschend, dass die Folgen dieser Rückstände noch im
Jahr 2004 sichtbar waren (siehe Punkt 73). Die in Anhang II auf-
geführten Mängel müssen folglich relativiert werden, denn sie
betreffen hauptsächlich Untersuchungen, die noch vor der
Umstrukturierung des OLAF vom November 2003 eingeleitet
wurden.

Das OLAF hat darüber hinaus den früheren Bemerkungen des
Rechnungshofes Rechnung getragen: Die Einrichtung des Case
Management System (CMS) ist ein Beispiel für die Fortschritte, die
das OLAF bei der Umsetzung der Empfehlungen aus dem Sonder-
bericht Nr. 8/98 des Rechnungshofes erzielt hat.

(1) KOM(2004) 103 vom 10.2.2004.
(2) Ergänzende Bewertung der Tätigkeiten des OLAF (SEK(2004) 1370

vom 26.10.2004).
(3) Siehe Abschnitt 1.3.2 der ergänzenden Bewertung der Tätigkeiten des

OLAF (SEK(2004) 1370 vom 26.10.2004).
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UNTERSUCHUNGEN VON OLAF

13. Der Unterschied zwischen einer Untersuchung und einer
Unterstützungs- oder Koordinierungsmaßnahme ist ausschlagge-
bend dafür, welche Rolle das OLAF (im Rahmen seiner Fähigkei-
ten und Befugnisse) zu spielen hat. Die Rechtsvorschriften, die
den rechtlichen Rahmen für die Tätigkeit des OLAF bilden, sehen
vor, dass in den Bereichen Zoll und Handel ein direktes Eingrei-
fen des OLAF in Form einer Untersuchung im eigentlichen Sinne
weniger häufig zu erfolgen hat (siehe auch die Antworten zu den
Punkten IV, 4 und 12).

14. Die Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen
dienen dem vom Gesetzgeber vorgegebenen Ziel eines wirksamen
Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft. Das OLAF
bemüht sich stets, das für den betreffenden Fall geeignete Verfah-
ren zu ermitteln. Dabei wird keiner Form des Vorgehens Vorrang
eingeräumt, so dass von einem zu Lasten der Untersuchungen
gehenden Personaleinsatz nicht die Rede sein kann. Da diese Maß-
nahmen zudem in vielen Fällen sehr komplex sind und mehrere
Mitgliedstaaten betreffen, ist es erforderlich, hierfür strikte Ver-
fahren vorzusehen. Dadurch, dass für operativen Maßnahmen des
OLAF die gleichen internen Berichterstattungsverfahren gelten,
wird eine größere Transparenz gewährleistet (siehe Antwort zu
Punkt 76). Für Amtshilfefälle könnte gleichwohl ein vereinfach-
tes Verfahren vorgesehen werden.

15. Die Zusammenarbeit mit den nationalen Dienststellen
setzt gegenseitiges Vertrauen voraus, das durch die
Unterstützungs- und Koordinierungsmaßnahmen, die das OLAF
für die Mitgliedstaaten leistet, auf- und ausgebaut werden kann.
Das OLAF ist bemüht, seine operativen Kontakte kontinuierlich
zu verbessern und hat sich dies als vorrangiges Ziel für das
Jahr 2005 gesetzt.

16. a) Bei der Evaluierung der Hinweise vergewissert sich das
OLAF, dass die sich darauf gründenden Verdachtsmo-
mente i) Verstöße betreffen, die in seine Zuständigkeit
fallen, ii) schwerwiegend genug sind (1) und iii) Bereiche
betreffen, die den zuvor festgelegten Prioritätskriterien
entsprechen (2). Die Festlegung der Prioritäten für die
Untersuchungen erfolgt auf der Grundlage umfassender
Überlegungen des OLAF und eines Dialogs mit dem
Überwachungsausschuss.

c) Der vom OLAF gefällte Beschluss, eine Untersuchung
ohne Follow-up abzuschließen, stellt als solcher eine
Schlussfolgerung dar, die von großer Bedeutung sowohl
für die betroffenen Personen als auch für das betroffene
Organ ist, denn er bedeutet, dass die erhobenen Anschul-
digungen fallen gelassen werden.

17. Anfang 2003 hat das OLAF mehrere wichtige Verände-
rungen am CMS vorgenommen, die die Funktionsweise des CMS
und die Zuverlässigkeit der Informationen erheblich verbessert
haben. Da die Vorausschätzung der finanziellen Auswirkungen
ein schwieriges Unterfangen ist, plant das OLAF die Einsetzung
einer Arbeitsgruppe aus Sachverständigen, die die Leitlinien für
die am Anfang einer Untersuchung vorgenommene Schätzung
des voraussichtlichen Schadens für die finanziellen Interessen der

Europäischen Union überprüfen sollen. Die vom CMS ausgewie-
senen Beträge basieren auf Schätzungen, die nach Abschluss der
Untersuchungen angestellt werden. Für die Ermittlung der
genauen Beträge und die Erstellung des Einziehungsvermerks ist
der jeweilige Anweisungsbefugte zuständig.

19. Der Anteil der Hinweise, denen nicht nachgegangen
wurde, ist seit dem Jahr 2002 erheblich gestiegen, was auf die Ein-
führung eines Systems für die Prioritätensetzung zurückzuführen
ist, das bereits beim Eingang der Hinweise greift (siehe auch die
Antworten zu den Punkten 16 Buchstabe a und III).

Die Hauptaufgabe besteht darin, hochwertige Anfangshinweise
zu erhalten, die sich auf schwerwiegende Delikte beziehen und
eine Untersuchung mit wichtigen Ergebnissen nach sich ziehen
können.

Das OLAF möchte seine Untersuchungen und sonstigen operati-
ven Maßnahmen in Zukunft noch aktiver und verstärkt auf der
Grundlage seiner „Intelligence“-Arbeit nach Maßgabe der neuen
Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 durchführen (siehe Antwort zu
Punkt 74).

20. Das neue OLAF-Handbuch vom 25. Februar 2005 trägt
dem Umstand Rechnung, dass eine Evaluierung binnen 15 Tagen
in bestimmten Bereichen, in denen eine Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten erforderlich ist, einfach nicht möglich ist: Es
wurde nunmehr eine Evaluierungsfrist von zwei Monaten (3) vor-
gesehen, die zudem mit Einverständnis der Referatsleiter verlän-
gert werden kann.

b) Die diesbezügliche Bemerkung des Rechnungshofes sollte
relativiert werden, denn es ist zu berücksichtigen, unter wel-
chen Bedingungen die Leitung des OLAF arbeiten musste.
Das OLAF konnte schließlich erst mit der Fortbildung seines
Führungspersonals beginnen, als die Erblast der Vergangen-
heit bewältigt war.

c) Ebenso sei, was die angesprochenen Verzögerungen anbe-
langt, daran erinnert, dass viel Personal mit dem Abschluss
der Fälle aus der Vergangenheit beschäftigt war (im Zeitraum
Juli 2000 bis Juni 2003 wurden immerhin 957 „UCLAF-
Fälle“ abgeschlossen).

21. Das OLAF berücksichtigt bereits in der Evaluierungs-
phase den finanziellen Aspekt eines Falls. Dieser Aspekt ist eines
der in der Antwort zu Punkt 16 Buchstabe a erwähnten Prioritäts-
kriterien. Das OLAF verfolgt sich ergänzende Ziele anhand eines
sich sowohl an der finanziellen Dimension (d. h. auf Einziehungs-
maßnahmen ausgerichteten) als auch an der strafrechtlichen
Dimension (d. h. auf verwaltungs-, disziplinar oder strafrechtli-
che Sanktionen ausgerichteten) orientierenden Vorgehens.
Zudem liefert das OLAF der Kommission über das mit dieser im
Jahr 2003 vereinbarte Kooperationsinstrument (4) noch im Laufe
seiner Untersuchungen Informationen für konservatorische Maß-
nahmen zum Schutz der finanziellen Interessen der
Gemeinschaft.

22. Die Verlängerung der Evaluierungsphase gemäß der
neuen Fassung des OLAF-Handbuchs (siehe Antwort zu Punkt 20)
soll eine bessere Planung der Arbeiten ermöglichen.

(1) Siehe Urteil in der Rechtssache C-15/00, Randnummer 164.
(2) Siehe Abschnitt 3.2 des OLAF-Handbuchs.

(3) Siehe Abschnitt 3.3.3 des OLAF-Handbuchs vom 25.2.2005.
(4) Frühwarnsystem (SEK(2005) 310).
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Seit dem Jahr 2005 ist das Zurateziehen der für das Follow-up
zuständigen Richter und Staatsanwälte sowie die verstärkte Hin-
zuziehung der für die Informationssammlung und -analyse
zuständigen Referate ab der Evaluierungsphase zur Regel
geworden.

23. Wie bereits in der ergänzenden Bewertung (1) mitgeteilt
wurde, ist die durchschnittliche Dauer der OLAF-Untersuchungen
von 33 Monaten im Jahr 2002 auf 22 Monate im Jahr 2004
gesunken (siehe Antwort zu Punkt 78).

24. Die Kommission hat in Artikel 6 Absatz 7 ihres Entwurfs
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1073/1999 und (Eura-
tom) Nr. 1074/1999 vorgeschlagen, die Untersuchungen durch
Einführung von Fristen zu beschleunigen. Das Tätigkeits-
programm des OLAF für 2005 sieht zudem die Einführung eines
Systems zur Erfassung der Arbeitszeit seiner Untersuchungs-
beauftragten vor, durch das eine bessere Einhaltung der Fristen
gewährleistet werden soll (siehe auch die Antworten zu den Punk-
ten 26 und 80).

25. Durch das Arbeitszeiterfassungssystem soll zudem eine
bessere Berücksichtigung der unterschiedlichen Dringlichkeit der
Untersuchungen erreicht werden.

26. Damit das geplante Arbeitszeiterfassungssystem den
Anforderungen eines Untersuchungsdienstes gerecht wird, prüft
das OLAF derzeit, welche Erfahrungen die nationalen
Untersuchungsdienste auf diesem Gebiet gesammelt haben.
Gleichzeitig läuft bereits in den mit dem Follow-up befassten
Referaten eine Testphase mit einer solchen Arbeitszeiterfassung.
Es sei jedoch auch darauf hingewiesen, dass das CMS Aufschluss
darüber gibt, mit wie vielen Fällen ein Untersuchungsbeauftragter
gerade befasst ist.

27. Der Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1073/1999 sieht die Festschreibung der Verteidigungsrechte
der von den Untersuchungen betroffenen Personen vor. Außer-
dem enthält das neue OLAF-Handbuch verwaltungsrechtliche
Vorschriften mit den geltenden internen Bestimmungen über die
unter Wahrung der Grundrechte vorgenommene Ausübung der
Befugnisse des OLAF bei dessen Untersuchungen. Das OLAF hat
zu diesem Zweck im Januar 2005 eine vergleichende, in acht Mit-
gliedstaaten durchgeführte Studie in Auftrag gegeben, bei der
ermittelt werden soll, welche Garantien bei seinen Untersuchun-
gen angemessen wären.

28. Es ist wichtig, zwischen den Befugnissen des OLAF bei
internen Untersuchungen und denen bei externen Untersuchun-
gen zu unterscheiden. Bei Fällen in den Bereichen Landwirtschaft
und Zoll verleiht die einschlägige Verordnung (EG) Nr. 2186/96
dem OLAF keine Befugnis zur Vernehmung von Wirtschafts-
teilnehmern. Daher stützt sich das OLAF in diesen Fällen auf die
Mitgliedstaaten und andere Dienste, die über geeignete Mittel
verfügen.

Die Zusammenstellung der Akten durch das OLAF ist sehr wich-
tig für eine optimale Weiterbehandlung der betreffenden Vor-
gänge durch die zuständigen Behörden.

29. Das OLAF hat für das Jahr 2005 eine besondere
Fortbildungsmaßnahme für seine Untersuchungsbeauftragten
vorgesehen, durch die die Qualität der Untersuchungsberichte
verbessert werden soll. Die neue Fassung des Abschlussberichts,
wie sie das neue OLAF-Handbuch vom Februar 2005 vorsieht,
enthält die Angabe des Schadensvolumens (trotz des in der Ant-
wort zu Punkt 17 geschilderten Problems, dieses genau zu ermit-
teln) und der Art des Verstoßes (straf-, verwaltungs- oder
disziplinarrechtlich).

31. Vorbehaltlich etwaiger von ihr noch vorgenommener
Neubewertungen in Bezug auf die Aufgabenverteilung unter ihren
Dienststellen (insbesondere im Rahmen der Evaluierung der Auf-
gaben und Befugnisse des OLAF) ist die Kommission davon über-
zeugt, dass die Aufgabenverteilung zwischen dem OLAF und den
anderen betroffenen Kommissionsdienststellen (Anweisungs-
befugte, GD Haushalt und Juristischer Dienst) beim finanziellen
Follow-up eindeutig ist und es zu keinen Überschneidungen
kommt (siehe einschlägige Vorschriften (2)).

Bei den Agrarausgaben gibt es bereits ein Verfahren für das
Follow-up von Maßnahmen zur Wiedereinziehung von zu
Unrecht gewährten Finanzmitteln durch die GD Landwirtschaft
im Rahmen des Rechnungsabschlusses.

Den mit dem Follow-up befassten OLAF-Referaten wurden
zudem weitere mit der Betrugsbekämpfung verbundene Aufga-
ben übertragen. Diese stehen im Zusammenhang mit dem Zoll-
informationssystem, der gegenseitigen Amtshilfe, den Abkom-
men mit Drittländern, der Taskforce „Wiedereinziehungen“ im
Agrarsektor, dem Abschluss von strukturpolitischen, in Verbin-
dung mit bestimmten Untersuchungen des OLAF stehenden Pro-
grammen und der Schuldnerermittlung durch die
Anweisungsbefugten.

32. Das OLAF entwickelt derzeit ein Modul für die elektro-
nische Informationsübermittlung, durch das sowohl die Bearbei-
tung als auch das Follow-up auf dem Gebiet der gegenseitigen
Amtshilfe beträchtlich verbessert werden soll.

33. Das OLAF hat sich die Qualitätskontrolle zum vorrangi-
gen Ziel für das Jahr 2005 gesetzt und einschlägige Fortbildungs-
maßnahmen durchgeführt (siehe Antwort zu Punkt 29). Der
Exekutivausschuss befasst sich zunehmend mit Kontrollaufgaben,
und künftig wird auch das Referat „Internes Audit“ verstärkt in die
Qualitätskontrolle eingebunden (siehe Antwort zu Punkt 39).

34. Die rechtlichen Aspekte der Untersuchungen wurden im
Handbuch bewusst hervorgehoben, da Verstöße gegen die recht-
lichen Pflichten des OLAF den Ergebnissen seiner Tätigkeit abträg-
lich sind.

(1) Ergänzende Bewertung der Tätigkeiten des OLAF (SEK(2004) 1370
vom 26.10.2004).

(2) Für den Bereich der direkten Ausgaben siehe KOM(2002) 671 endg.,
SEK(2000) 2204/3 und die internen Bestimmungen der Kommission
über die Wiedereinziehung direkter Ausgaben (Dok. C-2002-5048/4
— vgl. Punkt 54 dieses Berichts über den Agrarsektor, struktur-
politische Maßnahmen und den Zollbereich).
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Das OLAF-Handbuch wird kontinuierlich aktualisiert und verbes-
sert. In der neuen Fassung vom 25. Februar 2005 wurden die
meisten vom Rechnungshof genannten Punkte einschließlich der
Rolle des Exekutivausschusses (Board) geklärt. Gegenwärtig wird
zudem ein neues CMS-Handbuch erstellt, in der die Funktionen
des CMS getrennt vom OLAF-Handbuch ausführlich beschrieben
werden. Ebenso wird das OLAF prüfen, inwieweit sämtliche sich
auf die Untersuchungsdurchführung beziehenden Bestimmungen
in einem separaten Handbuch zusammengestellt werden
könnten.

35. Die kontinuierliche Verwaltung der Fälle erfolgt durch
die Hierarchie. Im Jahr 2004 war diese Überwachung noch nicht
in standardisierter Form dokumentiert, doch es wurden (insbe-
sondere in Form des CMS) Instrumente geschaffen, die anhand
von Übersichten eine einheitliche und einfachere Überwachung
ermöglichen sollen.

36. Früher diente das CMS in der Tat vor allem zur Akten-
ablage und Informationserfassung. Für das OLAF hatte dies auf-
grund der vom Rechnungshof erkannten Mängel (siehe Sonder-
bericht Nr. 8/98) absoluten Vorrang. Inzwischen sind hier
beträchtliche Fortschritte erzielt worden. Aus der Beschreibung
des CMS im neuen OLAF-Handbuch lässt sich ablesen, dass viele
der vom Rechnungshof angesprochenen Mängel bereits behoben
wurden. So erhalten die leitenden Bediensteten monatliche
Berichte, in denen auf Fälle, die ihr Eingreifen erfordern, hinge-
wiesen wird. Außerdem wurden neue Module für die Bearbeitung
von Ersuchen um Unterstützung auf dem Gebiet der
„Intelligence“-Arbeit entwickelt. Auch wurde ein System für die
Übermittlung der Amtshilfemitteilungen eingeführt, und gegen-
wärtig wird ein ähnliches Modul für Ersuchen um Rechtsberatung
erprobt. Das CMS entwickelt sich somit also von einem reinen
Aktenverwaltungssystem (wie es der Rechnungshof beschreibt)
zu einem echten Managementinstrument.

37. Die Feststellung, dass eine Untersuchung Folge-
maßnahmen durch die zuständigen Behörden erforderlich macht,
sollte bei der Bewertung der OLAF-Tätigkeit durchaus berücksich-
tigt werden, denn das OLAF ist ja in diesem Fall davon überzeugt,
dass ein Betrug oder eine Unregelmäßigkeit begangen wurde. Der
Erfolg des Follow-up hängt allerdings von mehreren wechselnden
Faktoren ab, auf die das OLAF keinen Einfluss hat. Das OLAF hat
bereits regelmäßige und enge Kontakte zu den Justizbehörden in
Belgien und Luxemburg aufgebaut, die deren autonomer
Beschlussfassung in keiner Weise vorgreifen. Daneben wurden
weitere Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den belgischen
Behörden ergriffen (Benennung des belgischen Generalstaatsan-
waltes als Kontaktstelle für OLAF-Untersuchungen und Annahme
eines gemeinsamen Rundschreibens mit dem Kollegium der bel-
gischen Generalstaatsanwälte am 22.5.2003), und im Jahr 2005
hat das OLAF eine Fortbildungsmaßnahme für auf die Bekämp-
fung der Wirtschaftskriminalität spezialisierte Staatsanwälte
veranstaltet.

In Bezug auf die Verfolgung und die Verhängung von Sanktionen
haben die Organe weit reichende Möglichkeiten auf der Grund-
lage des neuen Anhangs IX des Statuts.

Auch bei der Umsetzung der Politik der „Nulltoleranz“ gilt es die
Verhältnismäßigkeit und die Rechte der Verteidigung zu wahren,
wobei jeder Verstoß sowohl eine Reaktion von Seiten der
Anstellungsbehörde als auch eine den Eigenheiten des Falls ange-
messene Sanktion erfordert.

39. Das OLAF-Referat „Internes Audit“ wird künftig auch die
Anwendung der Verfahrens- und Kontrollvorschriften für die
Untersuchungen des OLAF überprüfen und stichprobenhafte
Qualitätskontrollen in Bezug auf die verfahrensrechtlichen
Aspekte der Fälle vornehmen.

41. Damit der Exekutivausschuss die Qualität der Berichte
besser kontrollieren und eine größere Transparenz der Beschluss-
fassung über operative Maßnahmen schaffen kann, ist im Januar
2005 ein entsprechendes elektronisches CMS-Modul eingeführt
worden. Gleichwohl schließt das OLAF nicht aus, dass die Orga-
nisation des Exekutivausschusses geändert wird, um eine effizien-
tere Konsultation zu ermöglichen (siehe auch die Antworten zu
den Punkten 77 und 58).

42. Die Kommission ist der Auffassung, dass den unter-
schiedlichen, in den einschlägigen Rechtsgrundlagen festgelegten
Zielen der Tätigkeitsberichte des OLAF Rechnung getragen wer-
den muss. Allerdings könnte hier eine Rationalisierung vorge-
nommen werden. Ein erster Schritt in diese Richtung ist auch
schon mit der vorgeschlagenen Angleichung der Vorlagedaten
und Berichtzeiträume bestimmter Berichte erfolgt. Die Kommis-
sion und das OLAF sind bereit, die Gespräche über diese Fragen
mit den betroffenen Organen weiterzuführen.

43. Um diese Tätigkeitsberichte zu verbessern, stellt das
OLAF umfassende Überlegungen über geeignete Leistungs-
indikatoren an, bei denen es den Erfahrungen der nationalen
Untersuchungsdienste Rechnung trägt. Bei den internen Untersu-
chungen beispielsweise könnte sich ein Erfolgsindikator auf die
von den Organen nach Eingreifen des OLAF ergriffenen Maßnah-
men (konservatorische Maßnahmen oder bessere Kontrollen)
gründen. Dies wäre eine sinnvolle Ergänzung zu den Angaben
bezüglich der Zahl der Disziplinarmaßnahmen und ihrer
Ergebnisse.

Seit dem Jahr 2004 werden Informationen über gerichtliche und
disziplinarrechtliche Folgemaßnahmen jeweils am Ende des
Follow-up-Verfahrens in kohärenter Weise im CMS gespeichert,
um die gerichtlichen Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen des
OLAF genauer zu erfassen (siehe Antwort zu Punkt 37 bezüglich
des Fehlens einer Kontrolle der einzelstaatlichen Verfahren bzw.
Disziplinarverfahren durch das OLAF).

In der ergänzenden Bewertung der Tätigkeiten des OLAF (1) wur-
den erste Ergebnisse in punkto operative Tätigkeit des OLAF,
finanzielle Auswirkungen und Zusammenarbeit mit den Justiz-
behörden vorgestellt (siehe Antwort zu Punkt 8).

(1) Vergleiche Abschnitt 1.3 der ergänzenden Bewertung (SEK(2004)
1370 vom 26.10.2004).
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BEITRAG DER OLAF-DIENSTE ZUR
UNTERSUCHUNGSFUNKTION DES AMTES

46. Die Hauptaufgabe des mit der strategischen Analyse
befassten Referats besteht darin, insbesondere durch Risiko-
analysen zu einem besseren Verständnis der Betrugsdelikte beizu-
tragen. Das OLAF kann dadurch einen besseren Beitrag zur Poli-
tik und zu neuen Rechtsvorschriften leisten. Die Ermittlung von
Anhaltspunkten für etwaige neue Untersuchungen ist dabei nur
ein Nebenprodukt. Durch die vorgeschlagene Verordnung zur
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1073/1999 und (Euratom)
Nr. 1074/1999 würde klargestellt, in welchem Umfang das OLAF
auf der Grundlage derartiger Analysen bestimmten Untersuchun-
gen Vorrang einräumen kann (siehe Antwort zu Punkt 90).

47. Dank der Verbesserung des Meldesystems können seit
dem Jahr 2004 Informationen, die die Mitgliedstaaten über Unre-
gelmäßigkeiten mitteilen, für Risikoanalysen genutzt werden. Es
ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in allen Fällen, in denen die
Mitgliedstaaten Hinweise auf Betrugsdelikte finden (wohingegen
es sich bei den aufgedeckten Unregelmäßigkeiten zumeist nicht
um Betrug, sondern um Fehler handelt), die zuständigen nationa-
len Dienste die erforderlichen Maßnahmen ergreifen müssen.

50. a) Das OLAF nutzt das AFIS-System für die sichere Kom-
munikation mit seinen externen Partnern (Zoll-
und Strafverfolgungsbehörden) bei der Koordinierung
von Kontrollbesuchen in Drittländern gemäß der Ver-
ordnung (EG) Nr. 515/97.

b) Das OLAF hält seine Einbindung in die Verwaltung der
Programme zum Ausbau der Ausstattung der Zoll-
dienststellen in den Mitgliedstaaten für erforderlich, da
diese Verwaltung spezielle technische Kenntnisse und
sichere Kommunikationsverbindungen, wie sie das
OLAF besitzt, erfordert.

54. Die Kommission ist der Auffassung, dass die Zuständig-
keiten für die Wiedereinziehungen und die Follow-up-
Maßnahmen zu Unregelmäßigkeiten zwischen den General-
direktionen und dem OLAF klar genug voneinander abgegrenzt
sind.

Dies gilt vorbehaltlich etwaiger von ihr noch vorgenommener
Neubewertungen in Bezug auf die Aufgabenverteilung unter ihren
Dienststellen (insbesondere im Rahmen der Evaluierung der Auf-
gaben und Befugnisse des OLAF).

Für den landwirtschaftlichen Bereich (GAP) ist die Aufgaben-
verteilung zwischen dem OLAF und der GD Landwirtschaft in
Anhang 2 der Mitteilung der Kommission SEK(95) 249 vom
10.2.1995 festgelegt (siehe auch die Antwort der Kommission
zum Sonderbericht Nr. 3/2004 des Rechnungshofes). Das OLAF
ist gegenwärtig für die Einziehung der Forderungen bei von den
Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 595/91 gemel-
deten Unregelmäßigkeiten verantwortlich. Entscheidungen über
die Abschreibung uneinbringlicher Beträge müssen von der Kom-
mission im Wege des EAGFL-Rechnungsabschlussverfahrens der
GD Landwirtschaft getroffen werden, in dessen einzelnen Phasen
das OLAF unterstützend mitwirkt.

Ebenso klar ist die Aufgabenverteilung zwischen den Dienststel-
len auf dem Gebiet der strukturpolitischen Maßnahmen und im
Zollbereich. Bei den strukturpolitischen Maßnahmen ist das
OLAF zudem zuständig für die Verwaltung der Mitteilungen über
Unregelmäßigkeiten, die die Mitgliedstaaten in Anwendung der
Verordnungen (EG) Nr. 1681/94 und (EG) Nr. 1831/94 übermit-
teln, und es arbeitet mit den anweisungsbefugten General-
direktionen (Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Regional-
politik, Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit sowie
Fischerei und Meere) zusammen. Im Zollbereich sind die Zustän-
digkeiten der UCLAF bzw. des OLAF und der Generaldirektion
Steuern und Zollunion durch Beschlüsse der Kommission aus den
Jahren 1995 und 1999 eindeutig festgelegt worden.

Die von den für das Follow-up zuständigen Referaten wahrge-
nommenen Aufgaben ermöglichen es den Untersuchungs-
beauftragten, sich voll auf ihre Aufgaben zu konzentrieren, ohne
sich um die notwendigen administrativen Aufgaben, die mit dem
(finanziellen, administrativen und legislativen) Follow-up verbun-
den sind, kümmern zu müssen (siehe Antwort zu Punkt 82).

55. Die Kommission hat es dem OLAF überlassen, seine
Betrugsbekämpfungspolitik selbst zu bestimmen. Die
Untersuchungsfunktion, die ja die Hauptaufgabe des OLAF ist,
leistet einen konkreten Beitrag zur Ausarbeitung der Betrugs-
bekämpfungsstrategie. Es ist sinnvoll, enge Kontakte zu den mit
der Kriminalitätsbekämpfung befassten Behörden zu unterhalten,
da sich eine gute Kenntnis der nationalen Praktiken positiv auf die
eigenen Praktiken des OLAF auswirkt. Zwei Beispiele mögen das
für beide Seiten vorteilhafte Zusammenwirken der
Untersuchungsfunktion und der für die legislativen Vorarbeiten
zuständigen Funktion veranschaulichen: 1. die Konzeption der
Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 über die Kontrollen vor
Ort mit nachfolgender Entwicklung eines Verfahrens für das prak-
tische Vorgehen und 2. die Überlegungen über die Einführung
einer europäischen Staatsanwaltschaft, die sich unter anderem auf
die gängigen Praktiken des OLAF gründen und der Notwendig-
keit Rechnung tragen, dass die Grundsätze der strafrechtlichen
Untersuchung (z. B. der Schutz der Verteidigungsrechte) berück-
sichtigt werden müssen (siehe Antwort zu Punkt 91).

58. Das Referat „Richter und Staatsanwälte“ wird neuerdings
bei der Evaluierung von Fällen aus allen Bereichen sofort hinzu-
gezogen, wenn die Möglichkeit besteht, dass diese ein Strafver-
fahren zur Folge haben (siehe Antwort zu Punkt 77).

59. Das OLAF unterstützt die Generaldirektion Erweiterung,
die das Programm „Phare“ verwaltet, durch den Aufbau von
Betrugsbekämpfungsstrukturen und die Entwicklung von
Fortbildungsprogrammen.

Die vom OLAF gesammelten Erfahrungen sind den Kandidaten-
ländern eine wichtige Hilfe bei der effizienten Übernahme der gel-
tenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft auf dem Gebiet des
Schutzes der finanziellen Interessen auf der Grundlage von Arti-
kel 280 EG-Vertrag. Die Programme „Herkules“ und „Perikles“, die
dem OLAF ebenfalls übertragen wurden, haben nur eine geringe
finanzielle Ausstattung und binden auch nur wenig Personal. Sie
anderen Dienststellen anzuvertrauen könnte mehr Nachteile mit
sich bringen als dem OLAF an Vorteilen entstehen würde. Die
Kommission könnte allerdings im Rahmen ihrer Überlegungen
über die Tätigkeiten des OLAF auch diese Frage prüfen.
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60. Im Jahr 2005 wurde besonderes Augenmerk auf die Fort-
bildung der neuen Bediensteten gelegt (siehe Antwort zu Punkt 63
Buchstabe a), und das OLAF beabsichtigt, künftig verstärktes
Gewicht auf interne Fortbildungsmaßnahmen zu legen und die
„Sichtbarkeit“ seiner für Fortbildungsmaßnahmen zuständigen
Funktion innerhalb seiner Struktur zu erhöhen.

63. Die Kommission ist sich der hohen Zahl von Zeit-
bediensteten im OLAF bewusst und hat bereits vorgeschlagen,
den Stellenplan des OLAF im Rahmen des Haushaltsverfahrens
für das Jahr 2006 in der vom Rechnungshof gewünschten Weise
zu modifizieren.

a) Für das Jahr 2005 hat das OLAF einführende Schulungen für
neue Untersuchungsbeauftragte sowie Weiterbildungs-
maßnahmen vorgesehen. Dabei handelt es sich im Einzelnen
um Fortbildungsmaßnahmen über die öffentliche Auftrags-
vergabe, fremdsprachliche und rechtliche Weiterbildungs-
maßnahmen, Workshops über Untersuchungstechniken und
Weiterbildungsmaßnahmen zur Verbesserung der
Berichte. Zudem haben alle Referatsleiter im Jahr 2005 an
Managementkursen der Kommission teilgenommen.

b) Da sich das OLAF der Gefahr bewusst ist, dass eine große
Zahl von Zeitbediensteten das OLAF nach Ablauf ihrer Ver-
träge verlassen muss, hat es die Laufzeit der Verträge seiner
Bediensteten auf maximal 8 Jahre begrenzt, damit genügend
Zeit bleibt, entsprechende Auswahlverfahren zu organisieren
und Änderungen am Stellenplan vorzunehmen (siehe auch
die Antworten zu den Punkten 63 und 64).

Die Kommission ist gerne bereit, Gespräche über eine ausgewo-
gene Lösung zu führen, die den besonderen Anforderungen des
OLAF im Rahmen des Statuts gerecht wird.

64. Das OLAF beabsichtigt, zur Erhaltung des Fachwissens
interne Auswahlverfahren für den Betrugsbekämpfungsbereich
durchzuführen, die den am besten qualifizierten Bediensteten die
Chance auf eine Verbeamtung gibt.

65. Gegenwärtig sind im OLAF 25 abgeordnete nationale
Sachverständige tätig. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ihre Zahl
weiter zunimmt, doch es darf auch nicht vergessen werden, dass
sie aufgrund ihrer Stellung mit bestimmten vertraulichen Aufga-
ben nicht befasst werden dürfen.

Außerdem hat das OLAF die Erfahrung gemacht, dass es sinnvol-
ler ist, für die „Intelligence“-Arbeit spezialisierte Zeitbedienstete
einzustellen, da die Mitgliedstaaten nicht genügend Bereitschaft
zeigen, eigenes Personal als abgeordnete nationale Sachverstän-
dige zur Verfügung zu stellen und das erforderliche Fachwissen
auf dem Gebiet der Programme im Bereich direkte Ausgaben bei
den Behörden der Mitgliedstaaten, die üblicherweise derartige
Sachverständige abstellen, nicht vorhanden ist. Ein weiteres Pro-
blem wäre die geografische Ausgewogenheit.

ÜBERWACHUNGSAUSSCHUSS

66. Die Kommission hat in ihrem Bericht über die Evaluie-
rung der Tätigkeiten des OLAF (1) darauf hingewiesen, dass beim
Überwachungsausschuss organisatorische Schwierigkeiten aufge-
treten sind, die unter anderem die Ausführung der Verwaltungs-
mittel und die Frage des Arbeitsortes des Sekretariats betrafen und
dass die Kommission und der Überwachungsausschuss diese Pro-
bleme unter Einhaltung der Rechtsvorschriften konstruktiv und
pragmatisch lösen sollten.

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

74. Die Frage der Prioritätensetzung und der Ergebnisvor-
gaben ist aufgrund des geltenden rechtlichen Rahmens für die
Tätigkeit des OLAF und der Art dieser Tätigkeit schwierig zu
lösen. Dennoch hat die Kommission alle beteiligten Stellen zu
Überlegungen über die strategischen Prioritäten des OLAF aufge-
fordert (siehe Empfehlung 11 des Berichts über die Evaluierung
der Tätigkeiten des OLAF (1)). Die Kommission wird diese Frage
auch im Rahmen der laufenden Diskussionen über die Reform der
Arbeitsweise des OLAF anschneiden. Bezüglich der Ergebnisvor-
gaben beabsichtigt das OLAF eine verstärkte Nutzung möglicher
Synergieeffekte der verschiedenen Verfahren (Gerichts-,
Wiedereinziehungs- oder Disziplinarverfahren) bei gleichzeitiger
Durchführung der erforderlichen konservatorischen Maßnahmen
sowie einen bevorzugten Rückgriff auf Verfahren, die den wirk-
samsten Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft
ermöglichen.

Bezüglich der Leistungsindikatoren für das OLAF hat die Kommission
bereits darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine komplexe Frage
handelt, die nicht zuletzt auch deshalb weitergehender Überlegungen
bedarf, als das OLAF bei Untersuchungen, für deren Folgemaßnahmen
die nationalen Behörden oder die betroffenen Gemeinschaftsorgane
zuständig sind, nicht auf sämtliche für den Erfolg ausschlaggebende Fak-
toren Einfluss nehmen kann. Gleichwohl hat das OLAF in der ergän-
zenden Bewertung seiner Tätigkeiten aus dem Jahr 2004 eine erste Ana-
lyse seiner Ergebnisse vorgenommen. Das OLAF beabsichtigt, diese
Analyse zu vertiefen und stellt gegenwärtig Überlegungen über die bes-
ten hierfür in Frage kommenden Leistungsindikatoren an. Dabei sollen
zudem die Erfahrungen (bewährte Praktiken) der nationalen Dienste
berücksichtigt werden (siehe auch die Antworten zu den Punkten VII
und 8).

76. Nach dem Dafürhalten des OLAF ist es notwendig, für
alle operativen Tätigkeiten die gleichen internen Verwaltungs-
verfahren vorzusehen, um eine transparente Berichterstattung zu
ermöglichen und im OLAF eine gemeinsame Betrugs-
bekämpfungskultur mit einheitlichen Praktiken zu entwickeln.
Dadurch wird ein flexibler Personaleinsatz in unterschiedlichen
Sektoren möglich und eine Abgrenzung der verschiedenen ope-
rativen Bereiche vermieden. Außerdem erfordern die
Unterstützungs- und Koordinierungsmaßnahmen, die ja häufig
sehr komplex sind, die Anwendung strikter interner Verfahren
(siehe auch die Antworten zu den Punkten 13 und 14).

Das OLAF könnte im Rahmen seiner laufenden Arbeiten zur Reform
seiner Funktionsweise und seiner Organisation Überlegungen über die
Einführung einer Verwaltungsstruktur anstellen, die der Unterscheidung
zwischen Unterstützungs- bzw. Koordinierungsmaßnahmen und Unter-
suchungen besser gerecht wird.

(1) KOM(2003) 154 endg.
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77. Seit Ende 2003 setzt sich das OLAF dafür ein, die mit
dem Follow-up befassten Referate in die Einleitung, die Durchfüh-
rung und den Abschluss der Untersuchungen einzubeziehen, da
dies der Wirksamkeit der Untersuchungen und der Folge-
maßnahmen förderlich ist. Durch das im Jahr 2005 eingeführte
CMS-Modul für den Exekutivausschuss wird diese Einbindung
vereinfacht.

Der Bemerkung des Rechnungshofes bezüglich der Begründung der
Untersuchungshandlungen hat das OLAF bereits Rechnung getragen.
Seit dem Jahr 2005 werden in den Evaluierungsberichten zu den Unter-
suchungen Arbeitspläne aufgestellt. In der Frage der Umstrukturierung
des Exekutivausschusses ist das OLAF gerne bereit, über die Bildung
kleinerer Gruppen nachzudenken, die eine effizientere Ausrichtung sei-
ner Tätigkeiten ermöglichen könnten (siehe auch die Antworten zu den
Punkten 41 und 58).

78. Seit dem Jahr 2004 werden die von der OLAF-Leitung
ausgeübte Aufsicht und die Fallverwaltung durch das elektroni-
sche Aktenverwaltungssystem CMS erleichtert. Die durchschnitt-
liche Dauer der Untersuchungen geht kontinuierlich zurück und
betrug im Jahr 2004 nur noch 22 Monate (siehe auch die Ant-
worten zu den Punkten V, 20 Buchstabe b, 23, 33, 35, 36
und 87).

Das OLAF prüft derzeit die Möglichkeit der Einrichtung eines
Arbeitszeiterfassungssystems für die Untersuchungsbeauftragten, das den
Referatsleitern eine bessere Prioritätensetzung bei den Untersuchungen
ermöglicht (siehe auch die Antworten zu den Punkten 25 und 79).
Zudem hat das OLAF für das Jahr 2005 einführende Schulungen für
neue Bedienstete sowie Weiterbildungsmaßnahmen für Untersuchungs-
beauftragte vorgesehen, in deren Rahmen Möglichkeiten für ein effizi-
enteres Vorgehen aufgezeigt werden, um so ihre Arbeit zu optimieren
(siehe auch die Antworten zu den Punkten 29 und 63 Buchstabe a).

79. Das CMS gab bereits im Jahr 2004 darüber Aufschluss,
mit wie vielen Fällen ein Untersuchungsbeauftragter gerade
befasst war (siehe auch die Antworten zu den Punkten 26 und 14).

Bevor ein solches System eingeführt wird, das auch die Vorgaben für die
laut den Arbeitsplänen für Untersuchungen aufzuwendende Zeit erfasst,
prüft das OLAF im Jahr 2005, welche Erfahrungen die nationalen
Untersuchungsdienste bei ihren Ermittlern mit der Zeiterfassung gesam-
melt haben. Zudem läuft bereits in den mit dem Follow-up befassten
Referaten eine Testphase mit einer solchen Arbeitszeiterfassung (siehe
auch die Antworten zu den Punkten 24 bis 26).

80. Die Kommission hat die Frage der Höchstdauer der Untersu-
chungen in ihrem Vorschlag zur Änderung der Verordnungen (EG)
Nr. 1073/1999 und (Euratom) Nr. 1074/1999 (1) geregelt: Dieser
sieht eine Höchstdauer von 12 Monaten mit mehrfacher Verlängerungs-
möglichkeit um 6 Monate (auf Beschluss des OLAF-Direktors nach
Stellungnahme des Überwachungsausschusses) vor.

81. Siehe die Antworten zu den Punkten 37 und 43.

Das OLAF kann nicht für die von den Justiz- bzw. Disziplinarbe-
hörden ergriffenen Folgemaßnahmen verantwortlich gemacht
werden. Es ist jedoch bemüht, die Zusammenarbeit mit diesen
Stellen zu verbessern (beispielsweise hat das OLAF ein Abkom-
men mit dem im Jahr 2002 gegründeten IDOC geschlossen). Die
Kommission und das OLAF halten die Zusammenarbeit mit dem
IDOC für zufrieden stellend.

Siehe auch Antwort zu Punkt 29.

82. Der Mehrwert des justiziellen Follow-up beschränkt sich
nicht auf den Beitrag der Richter zur Aktenübermittlung an die
Justizbehörden, sondern zeigt sich auch bei allen ergänzenden
Fragen zu den verschiedenen Disziplinar- oder Gerichtsverfahren
(Anträge auf Aufhebung der Immunität oder der Ermessens-
pflicht, insbesondere im Rahmen von Rechtshilfeersuchen).

Die Kommission hat beschlossen, den Anweisungsbefugten bei bestimm-
ten Aufgaben des finanziellen Follow-up OLAF-Sachverständige als
Unterstützung bei den Einziehungen zur Seite zu stellen (siehe auch die
Antworten zu den Punkten 31 und 54).

Dies gilt vorbehaltlich etwaiger von ihr noch vorgenommener Neu-
bewertungen in Bezug auf die Aufgabenverteilung unter ihren Dienst-
stellen (insbesondere im Rahmen der Evaluierung der Aufgaben und
Befugnisse des OLAF).

Bei den Agrarausgaben gibt es bereits ein Verfahren für das Follow-up
von Maßnahmen zur Wiedereinziehung von zu Unrecht gewährten
Finanzmitteln durch die GD Landwirtschaft im Rahmen des
Rechnungsabschlusses.

Das justizielle Follow-up sollte keineswegs auf die Fälle beschränkt wer-
den, in denen der Anweisungsbefugte für die ursprüngliche Ausgabe am
Ende eines Strafverfahrens ein zivilrechtliches Wiedereinziehungs-
verfahren einleiten muss, denn das OLAF wird häufig von den unter-
schiedlichen Behörden, die mit diesen Fällen befasst werden, gebeten,
ihnen bei den Kontakten mit den Gemeinschaftsorganen zu helfen.
Außerdem ist dem OLAF daran gelegen, die Entwicklung in den diesen
Behörden übertragenen Fällen weiterzuverfolgen, um ihre Ergebnisse in
Erfahrung zu bringen und so sein eigenes Vorgehen besser auswerten
und verbessern zu können.

Beim legislativen Follow-up ist und bleibt es selbstredend Aufgabe der
operationellen Generaldirektionen, auf der Grundlage der vom OLAF
nach Untersuchungsabschluss abgegebenen Empfehlungen die für ihren
Aufgabenbereich erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Das OLAF
weist darauf hin, dass es, was die Legislativarbeiten anbelangt, bei der
betrugssicheren Gestaltung neuer Rechtsvorschriften hinzugezogen wird
(siehe Antwort zu Punkt 91).

83. Das OLAF unterstreicht, dass eine Beschwerde über einen
Verwaltungsbeschluss normalerweise erst an die zuständige Ver-
waltung gerichtet wird, bevor ein etwaiges Gerichtsverfahren
angestrengt wird.

Der Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 (2)
sieht die Festschreibung der Verteidigungsrechte der einer Untersuchung
unterworfenen Personen (und insbesondere ihres Rechts, gehört zu wer-
den) sowie von weiteren wichtigen Präzisierungen der Verfahrensvor-
schriften für die Untersuchungen des OLAF vor.

84. Nach dem Dafürhalten des OLAF wäre es möglich, die
operativen Beziehungen zu den Mitgliedstaaten und den Dritt-
ländern weiter zu festigen: Empfehlung 6 des Berichts der Kom-
mission nach Artikel 15 sieht die Erstellung eines Leitfadens für
vorbildliche Verfahren vor, durch den die Effizienz der Beratungs-
funktion und des justiziellen Follow-up erhöht werden soll. Das
OLAF hat sich für das Jahr 2005 die Verbesserung der operativen
Kontakte als vorrangiges Ziel gesetzt (siehe auch die Antworten
zu den Punkten 15 und 37).

(1) Siehe Artikel 6 Absatz 7 des Vorschlags. (2) KOM(2004) 103 vom 10.2.2004.

C 202/28 DE Amtsblatt der Europäischen Union 18.8.2005



107

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

85. Der im Juli 2004 von der Kommission vorgelegte Vor-
schlag über die gegenseitige Amtshilfe zum Schutz der finanziel-
len Interessen der Gemeinschaft gegen Betrug und sonstige rechts-
widrige Handlungen stellt auf die Schaffung homogenerer
Beziehungen zwischen der Kommission bzw. dem OLAF und den
nationalen Behörden ab. Die Verordnung (Euratom, EG)
Nr. 2185/96 ist von entscheidender Bedeutung für die Durchfüh-
rung der Untersuchungen und ermöglicht umfangreiche Ein-
ziehungsmaßnahmen. Die der Kommission übertragenen Befug-
nisse entsprechen allerdings nicht immer den Befugnissen, die
vergleichbare Stellen nach nationalem Recht haben, und dies
erschwert ihre Anwendung.

Das OLAF möchte die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ver-
bessern. Dies erfordert jedoch auf beiden Seiten kontinuierliche und nach-
haltige Anstrengungen. In diese Richtung zielen im Übrigen auch Arti-
kel 3 der im Februar 2004 vorgelegten Vorschläge zur Änderung der
Verordnungen (EG) Nr. 1073/1999 und (Euratom) Nr. 1074/1999
sowie Empfehlung 5 des Berichts der Kommission nach Artikel 15 (Aus-
weitung der Abkommen zwischen dem OLAF und den nationalen
Behörden).

87. Das CMS ermöglicht die fortlaufende Verwaltung der
Untersuchungen. Seit dem Jahr 2003 werden vom CMS Übersich-
ten erstellt. Früher wurde das CMS zwar vorrangig zur Erfassung
und Speicherung der Untersuchungsdaten genutzt, doch es ist
seither kontinuierlich zu einem effizienten Instrument für die Ver-
waltung der Fälle weiterentwickelt worden (siehe Antwort zu
Punkt 36).

Das CMS verfügt über die notwendigen Funktionen eines echten Fall-
verwaltungssystems, muss aber noch besser genutzt werden (siehe Ant-
wort zu Punkt 17).

Das OLAF-Handbuch ist bereits verbessert worden (Fassung vom Feb-
ruar 2005). Das OLAF wird zudem prüfen, ob nicht sämtliche Bestim-
mungen über die Durchführung der Untersuchungen in Form eines sepa-
raten Dokuments zusammengefasst werden könnten (siehe Antwort zu
Punkt 34).

Bezüglich der Fortbildungsmaßnahmen werden besondere Anstrengun-
gen unternommen (siehe Antwort zu Punkt 63 Buchstabe a).

88. Um seine Tätigkeitsberichte zu verbessern und seine
Arbeit zu evaluieren hat das OLAF Überlegungen über die
Leistungsindikatoren angestellt und dabei auch auf die Erfahrun-
gen der nationalen Untersuchungsdienste zurückgegriffen (siehe
auch die Antworten zu den Punkten 8 und 37).

Wie bereits in der Antwort zu Punkt 42 gesagt, sind die Kommission
und das OLAF gerne bereit, die Gespräche über den Inhalt und die Rati-
onalisierung der vom OLAF erstellten Berichte mit den betroffenen
Organen weiterzuführen.

89. Die operative Tätigkeit des OLAF ist insofern überwie-
gend „reaktiv“, als sie — wie auch bei den meisten nationalen
Untersuchungsdiensten der Fall — zumeist als Antwort auf durch
äußere Einflüsse ausgelöste Herausforderungen erfolgt, die nicht
immer vorhersehbar sind.

Das OLAF beabsichtigt, interne Auswahlverfahren durchzufüh-
ren, um eine stabile Personallage zu erreichen, das gesammelte
Fachwissen seiner am besten qualifizierten Bediensteten zu erhal-
ten und den Stellenplan in der vom Rechnungshof gewünschten
Weise zu modifizieren (siehe auch die Antworten zu den Punk-
ten 63 und 64).

Das OLAF hat für das Jahr 2005 ein Arbeitsprogramm aufgestellt, in
dem es den verschiedenen Referaten Ressourcen nach Maßgabe der
geplanten Arbeitsbelastung zugewiesen hat. Je nach Größe der Referate
werden die Referatsleiter durch Einsatzleiter unterstützt, um ein enges
Follow-up zu den Untersuchungen zu gewährleisten.

90. Das für die strategische „Intelligence“-Arbeit zuständige
Referat ermöglicht dem OLAF vor allem die Erkennung von
Risikobereichen und soll langfristig die Zuteilung der Ressourcen
zu den verschiedenen Sektoren erleichtern (siehe Antwort zu
Punkt 19). Das Referat könnte in Zukunft noch direkter zur
Untersuchungstätigkeit (beispielsweise zur Prioritätensetzung)
beitragen (siehe Antwort zu Punkt 46).

Der von der Kommission vorgelegte Vorschlag zur Änderung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1073/1999 und (Euratom) Nr. 1074/1999 ent-
hält eine Reihe von Klarstellungen bezüglich der Kriterien für die Einlei-
tung einer Untersuchung durch das OLAF und soll das OLAF auf diese
Weise in die Lage versetzen, Fälle aus Bereichen, die nach Auffassung der
mit der strategischen Analyse befassten Dienststellen ein besonders hohes
Betrugsrisiko aufweisen, vorrangig zu behandeln. Diese Empfehlung des
Rechnungshofes entspricht im Übrigen der Empfehlung 5 des Berichts
über die Evaluierung der Tätigkeiten des OLAF (1).

Da inzwischen sowohl die Übermittlung als auch die Evaluierung der
von den Mitgliedstaaten gemeldeten Unregelmäßigkeiten verbessert wor-
den ist, können die betreffenden Informationen nun auch für die Risiko-
analyse verwendet werden (siehe Antwort zu Punkt 47).

91. Der gemeinschaftliche Gesetzgeber hat, was die Betrugs-
sicherheit anbelangt, anerkannt, dass Synergieeffekte zwischen
der operativen Tätigkeit des OLAF und seiner Arbeiten zur Ent-
wicklung von Betrugsbekämpfungsmethoden bestehen (siehe
Verordnung (EG) Nr. 1073/1999).

In der Mitteilung der Kommission „Betrugssicherheit der Rechtsvor-
schriften und des Vertragsmanagements“ (SEK(2001) 2029) wurde für
das OLAF eine spezifische Koordinierungs- und Beratungsfunktion vor-
gesehen (siehe auch Antwort zu Punkt 55). Die Doppelfunktion des
OLAF wird bei der öffentlichen Anhörung des Europäischen Parlaments
zur Reform des OLAF zur Sprache kommen.

92. Für die Verwaltung der vom OLAF geleiteten Programme wird
nur sehr wenig Personal eingesetzt, und der diesbezügliche finanzielle
Aufwand ist auch nicht sehr hoch. Diesen Programmen ist die Verwal-
tung durch das OLAF überaus förderlich, und auch das OLAF hat einen
konkreten Nutzen davon (vor allem in Bezug auf die Zusammenarbeit).
Nichtsdestoweniger könnte die Kommission umfassende Überlegungen
über die Zuständigkeiten, die das OLAF bei diesen Programmen hat,
anstellen.

93. Die Kommission teilt, was den Überwachungsausschuss
anbelangt, die Auffassung des Rechnungshofes, dass die Überwa-
chung des OLAF überdacht werden muss.

(1) KOM(2003) 154 endg.
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Die Kommission hat in dem von ihr den Organen zur Prüfung vorge-
legten Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999
mögliche Wege für eine bessere Definition der Aufgaben des
Überwachungsausschusses aufgezeigt und wird die Überlegungen zu die-
ser Frage weiter vertiefen.

94. Damit die Empfehlungen des Rechnungshofes umgesetzt
werden können, müssen zunächst umfassende Überlegungen
über die Frage angestellt werden, wie sich eine Organisation des
OLAF erreichen läßt, die die unterschiedlichen Funktionen des
OLAF deutlicher erkennbar macht und ihre Synergieeffekte zu
Tage treten läßt, so dass das OLAF seiner Hauptaufgabe, der

Untersuchungstätigkeit, mit der nötigen Effizienz nachkommen
kann.

Die Betrugsbekämpfungsstrategie muss umfassend sein und sowohl die
Analysetätigkeit als auch die Ausarbeitung von politischen Strategien
und von Rechtsvorschriften sowie die Förderung der Zusammenarbeit mit
anderen Organen und internationalen Stellen in allen Fragen umfassen,
die mit der Kernfunktion des OLAF, der Durchführung von Untersu-
chungen und operativen Maßnahmen, zusammenhängen. Dies gilt vor-
behaltlich etwaiger von der Kommission noch vorgenommener Neu-
bewertungen in Bezug auf die Aufgabenverteilung unter ihren
Dienststellen (insbesondere im Rahmen der Evaluierung der Aufgaben
und Befugnisse des OLAF).

ANLAGE

ANTWORTEN DES OLAF-ÜBERWACHUNGSAUSSCHUSSES

Die Rolle des Überwachungsausschusses (Ziffer 66)

Aufgabe des Überwachungsausschusses ist es also, zu prüfen, ob
bei den Untersuchungen „die Menschenrechte und die Grund-
freiheiten in vollem Umfang gewahrt bleiben“, insbesondere der
Billigkeitsgrundsatz, das Recht der Beteiligten, zu den sie betref-
fenden Sachverhalten Stellung zu nehmen, und der Grundsatz,
dass sich die Schlussfolgerungen aus einer Untersuchung nur auf
beweiskräftige Tatsachen gründen dürfen. (Erwägungsgrund
Nr. 10 der OLAF-Grundverordnung). Anhand dieser sehr präzi-
sen Kriterien lassen sich einige verfahrensrechtliche Grundsätze
für die Untersuchungen aufstellen. Eine weitere Aufgabe des
Überwachungsausschusses besteht darin, darauf zu achten, dass
die Grundsätze der Vertraulichkeit und des Datenschutzes einge-
halten werden.

A. Der Überwachungsausschuss und die Unabhängigkeit des
Amtes (Ziffern 67 und 70)

Die Unabhängigkeit des Amtes und seines Direktors bei den
Untersuchungen ist eine der wichtigsten Neuerungen der Verord-
nung (EG) Nr. 1073/1999. Um diese Unabhängigkeit, die mehr
noch als durch direkte Anweisungen einer institutionellen Ein-
richtung durch Druck und Einflussnahme informeller Art in Frage
gestellt werden kann, zu stärken, bedarf es seitens des Ausschus-
ses einer ständigen Wachsamkeit, denn nur so kann jeder Aus-
höhlung dieser Unabhängigkeit vorgebeugt werden.

B. Der Überwachungsausschuss und die Rechte des Einzelnen
(Ziffern 67, 68 und 70)

Es ist nicht Aufgabe des Überwachungsausschusses, die Rechtmä-
ßigkeit der Untersuchungen zu kontrollieren.

Die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten ist zwar sehr wichtig, reicht
aber alleine nicht aus und stellt keine Kontrolle der Rechtmäßig-
keit im juristischen Sinne dar. Nach Auffassung des
Überwachungsausschusses sollte diese Tätigkeit, die darauf
abstellt, „Missstände“ festzustellen, durch gesetzgeberisches Han-
deln ergänzt werden. Der Ausschuss hat in diesem Zusammen-
hang, insbesondere im Nachgang zu einem mehrmaligen Mei-
nungsaustausch mit dem Haushaltskontrollausschuss, in seinen
Jahresberichten immer wieder auf seine einschlägigen Empfehlun-
gen mit Blick auf die Schaffung einer Europäischen Staatsanwalt-
schaft hingewiesen. In seinem Jahresbericht für 2004 hat er die
Einrichtung eines „avocat des libertés“(Anwalts in der
Untersuchungsphase) vorgeschlagen.

Der Überwachungsausschuss ist sich dessen bewusst, dass die
Beachtung der Grundrechte sowohl eine Garantie für den Einzel-
nen als auch eine Vorbedingung für effiziente OLAF-
Untersuchungen ist.

Der Überwachungsausschuss ist seit jeher darauf bedacht, jegli-
che Einmischung in die Untersuchungen des OLAF zu vermeiden,
und hat sich immer geweigert, in Einzelfällen Stellung zu neh-
men. Zahlreiche Ersuchen in diesem Sinne wurden von Personen
an ihn herangetragen, die von OLAF-Untersuchungen betroffen
waren; mitunter haben diese Personen sogar den Wunsch geäu-
ßert, im Beisein der Rechtsanwälte von ihm gehört zu werden,
was der Ausschuss immer abgelehnt hat. Eine Überschneidung
mit der Arbeit des Bürgerbeauftragten wurde so von vornherein
unterbunden.

Hingegen hat der Überwachungsausschuss die von Privatperso-
nen geäußerten Wünsche zum Anlass genommen, allgemeine
Probleme aufzuzeigen. Über diese Probleme hat er in seinen Sit-
zungen (in denen er auch die Entscheidungen des Bürger-
beauftragten erörtert hat) und in Gesprächen mit dem OLAF ein-
gehend beraten.
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Die Verfahrensvorschriften waren Gegenstand zahlreicher Bera-
tungen mit dem Direktor des Amtes und dem für die Untersu-
chungen zuständigen Direktor. In einigen Punkten (z. B. der Ein-
führung von Befragungsprotokollen) konnte rasch Positives
erreicht werden. Die Frage der Erarbeitung einer echten
Verfahrensordnung des Amtes hingegen ist nach wie vor offen.
Der Überwachungsausschuss hat mehrmals auf die Notwendig-
keit einer Verfahrensordnung hingewiesen. Bislang hat der Gene-
raldirektor des Amtes nicht die Absicht erkennen lassen, eine sol-
che Verfahrensordnung aufzustellen, und zwar auch nicht auf
rein interner Basis.

C. Der Überwachungsausschuss und die regelmäßige Kontrolle
der Untersuchungen (Ziffer 69)

Der Ausschuss musste in einer ersten Phase, die sicherlich zu
lange gedauert hat, sein Augenmerk stärker, als ihm eigentlich
recht war, auf die Einführung neuer Arbeitsstrukturen und
-methoden richten. Erst dann konnte er sich mit operativen Fra-
gen befassen und seine Befugnis zur Kontrolle der Untersuchungs-
tätigkeit wahrnehmen (vgl. seinen letzten Jahresbericht, Kapitel I).

1. Einführung neuer Strukturen (Ziffer 69 Buchstabe b)

In Umsetzung einer Empfehlung des Rechnungshofs wurden im
ersten Halbjahr 2001 ein System zur Erfassung sämtlicher Fälle,
das „Case Management System (CMS)“ und eine Kanzlei einge-
richtet. Das CMS wird ständig verbessert.

2. Unterrichtung über die länger als neun Monate andauernden
Untersuchungen (Ziffer 69 Buchstabe a)

Die in Artikel 11 Absatz 7 der Verordnung vorgesehene Unter-
richtung durch den OLAF-Direktor über die nach neun Monaten
noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen war für den Aus-
schuss eine nützliche Informationsquelle und ein wertvolles
Kontrollinstrument. Die Unterrichtung gab Anlass zu nützlichen
Gesprächen mit dem für die Untersuchungen zuständigen Direk-
tor über die Entwicklung der Untersuchungstätigkeit und über
Fragen allgemeiner Art.

3. Vorabunterrichtung des Ausschusses über die Weiterleitung von
Informationen an einzelstaatliche Justizbehörden (Ziffer 69 Buchsta-
ben c und d)

Nach Artikel 11 Absatz 7 „unterrichtet der Direktor den Aus-
schuss über die Fälle, die die Übermittlung von Informationen an
die Justizbehörden eines Mitgliedstaats erfordern“. Der
Überwachungsausschuss hat in Artikel 22 Absatz 5 seiner
Geschäftsordnung (ABl. L 41 vom 25. 2. 2000) den Begriff „erfor-
dern“ dahin gehend ausgelegt, dass die Unterrichtung im Vorfeld
der Informationsübermittlung erfolgen müsse. Die Geschäftsord-
nung wurde auf der Grundlage des Berichts eines seiner damali-
gen Mitglieder, Herrn Da Cunha Rodriguez, der später zum Rich-
ter am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften berufen
wurde, angenommen.

Auf diese Auslegung hat sich bislang eine ständige Praxis gestützt,
die weder bemängelt wurde noch Nachteile aufgewiesen hat.

In einem sensiblen Fall hat der für Untersuchungen zuständige
Direktor den Ausschuss — ohne den Fall zu nennen — gefragt,
ob das OLAF den Ausschuss nach der Übermittlung der betref-
fenden Informationen an die einzelstaatlichen Justizbehörden
unterrichten könne. Der Ausschuss hat diesem Ersuchen
stattgegeben.

4. Interne und externe Untersuchungen (Ziffer 71)

Zum Zeitpunkt der Ereignisse, die zum Rücktritt der Santer-
Kommission geführt haben, war das Interesse der Organe für die
internen Untersuchungen sehr groß. Ihr Anliegen kommt in den
Erwägungsgründen 1 und 7 sowie in Artikel 1 Absatz 3 der Ver-
ordnung zum Ausdruck. Die externen Untersuchungen liegen im
Grunde ja in den Händen der Mitgliedstaaten, die die eigentlichen
Ermittlungshandlungen durchführen. Die Rolle des Amtes besteht
lediglich darin, sie dabei materiell zu unterstützen oder
Koordinierungssitzungen zu organisieren.

Eine nähere Betrachtung der Gesamtheit aller Fälle und des CMS
lässt keinesfalls den Schluss zu, dass das Amt oder der
Überwachungsausschuss (der sich bei seiner Arbeit auf die vom
Amt durchgeführten Untersuchungen stützt) in der Praxis den
internen Untersuchungen und ihrem strafrechtlichen Zweck
mehr Bedeutung als den externen Untersuchungen eingeräumt
haben. Der Umstand, dass sie — ja sogar die Medien — den inter-
nen Untersuchungen, die naturgemäß immer heikel sind, große
Aufmerksamkeit geschenkt haben (was auch in den Sitzungs-
berichten des Ausschusses zum Ausdruck kommt), bedeutet kei-
nesfalls, dass die externen Untersuchungen in den Hintergrund
geraten sind. Insbesondere muss festgehalten werden, dass das
Amt, von den externen Untersuchungen abgesehen, in großem
Umfang die Mitgliedstaaten unterstützt hat — eine Unterstüt-
zung, die der Ausschuss gewürdigt hat (vgl. Kapitel II des
Jahresberichts).

5. Prüfung abgeschlossener Untersuchungsakten und Bewertungs-
blätter (Ziffer 72)

Der Überwachungsausschuss hat der Prüfung abgeschlossener
Untersuchungsakten große Aufmerksamkeit beigemessen. Er hat
sein Sekretariat beauftragt, möglichst viele solcher Akten zu prü-
fen und nur in relevanten Fällen ein Bewertungsblatt anzulegen.
Diese Entscheidung, sich nur mit abgeschlossenen Fällen zu befas-
sen, hat das Eingreifen in laufende Untersuchungen verhindert.
Die vom Sekretariat des Ausschusses angelegten Bewertungs-
blätter waren rein interne Dokumente und genau deshalb geeig-
net, etwaige Probleme aufzuzeigen. Sie wurden vom
Überwachungsausschuss eingehend analysiert. In den Fällen, in
denen grundsätzliche Probleme aufgezeigt worden waren, insbe-
sondere Probleme hinsichtlich der Verfahren und der Prüfung des
Ausgangs von Strafverfahren in den Mitgliedstaaten, hat es sehr
nützliche Gespräche zwischen dem Überwachungsausschuss und
dem Direktor des Amtes oder dem für Untersuchungen zustän-
digen Direktor gegeben. Die Sitzungsberichte des Ausschusses
haben nicht immer Aufschluss über sämtliche in den Sitzungen
vorgebrachten Bemerkungen gegeben, da mehrere Fälle, die das
OLAF bereits abgeschlossen hatte, noch Gegenstand von Ermitt-
lungen in den Mitgliedstaaten waren.

18.8.2005 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 202/31



110

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

D. Schlussfolgerungen (Ziffer 93)

Der Überwachungsausschuss hat dem Amt seine volle Unterstüt-
zung zukommen lassen und die Einrichtung neuer Strukturen
und Methoden gefördert, wenn ihm dies notwendig erschien.
Konkrete positive Ergebnisse sind die Einrichtung der Kanzlei, das
Aktenregistrierungssystem und das Case Management System.
Hingegen ist der Direktor des Amtes bislang nicht der

wiederholten und nachdrücklichen Empfehlung des
Überwachungsausschusses nachgekommen, eine echte
Verfahrensordnung aufzustellen.

Es gibt keinen Fall, in dem sich das Problem einer Einmischung
des Ausschusses in eine laufende Untersuchung gestellt hätte. Die
monatlichen Treffen mit dem Direktor des Amtes und den für die
einzelnen Direktionen zuständigen Direktoren wurden stets
genutzt, um Grundsatzfragen und allgemeine Themen zu erör-
tern, mit denen der Ausschuss befasst werden konnte.

C 202/32 DE Amtsblatt der Europäischen Union 18.8.2005
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I

(Entschließungen, Empfehlungen, Leitlinien und Stellungnahmen)

STELLUNGNAHMEN

RECHNUNGSHOF

STELLUNGNAHME Nr. 7/2006

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für

Betrugsbekämpfung (OLAF)

(vorgelegt gemäß Artikel 280 Absatz 4 des EG-Vertrags)

(2007/C 8/01)

DER RECHNUNGSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, insbesondere auf Artikel 280 Absatz 4,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 160c,

gestützt auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1073/1999 über die Untersuchungen des Europäischen
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (1),

gestützt auf die beim Rechnungshof am 14. Juli 2006 bzw.
21. September 2006 eingegangenen Ersuchen des Europäischen
Parlaments bzw. des Rates um Stellungnahme,

gestützt auf die früheren Stellungnahmen des Rechnungshofs (2)
—

HAT FOLGENDE STELLUNGNAHME ANGENOMMEN:

1. Der Vorschlag ersetzt einen von der Kommission früher (Feb-
ruar 2004) vorgelegten Vorschlag (3). Der ursprüngliche Vor-
schlag stellte ab auf eine Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1073/1999 im Hinblick auf die Stärkung der Verfahrens-
garantien für die von den Untersuchungen betroffenen Per-
sonen, die Gewährleistung einer besseren Kontrolle der
Untersuchungsdauer, die Verbesserung des Informationsaus-
tauschs zwischen dem OLAF und den zuständigen Organen
und Einrichtungen sowie die Erhöhung der Effizienz der ope-
rativen Tätigkeiten. In der Begründung des überarbeiteten
Vorschlags wird ausgeführt, dass mit diesem Vorschlag eine
weitere Verbesserung der Tätigkeit des OLAF — unter
Berücksichtigung der Empfehlungen des Hofes und der
Schlussfolgerungen der öffentlichen Anhörung über die Stär-
kung des OLAF im Europäischen Parlament im Juli 2005 —
bezweckt wird.

2. In dem überarbeiteten Vorschlag wurden die vom Hof in sei-
ner vorhergehenden Stellungnahme vom 9. Juni 2005 vor-
gebrachten Bemerkungen weitgehend berücksichtigt, wobei
die Hauptausnahme der in Ziffer 7 der Stellungnahme geäu-
ßerte Standpunkt bildet, dem zufolge sichergestellt werden
muss, dass die Pflicht, das betroffene Organ, die betroffene
Einrichtung, das betroffene Amt oder die betroffene Agentur
über die Einleitung einer Untersuchung zu unterrichten,
nicht ohne Grund unter dem Vorwand, die Geheimhaltung
sei im Interesse der Effizienz der Untersuchung erforderlich,
unterlaufen wird.

(1) KOM(2006) 244 vom 24. Mai 2006.
(2) Stellungnahmen Nr. 2/1999 vom 14. und 15. April 1999 (ABl. C 154

vom 1.6.1999, S. 1), Nr. 6/2005 vom 9. Juni 2005 (ABl. C 202 vom
18.8.2005, S. 33) und Nr. 8/2005 vom 27. Oktober 2005 (ABl. C 313
vom 9.12.2005, S. 1). (3) KOM(2004) 103 endg. vom 10. Februar 2004.
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3. In Artikel 14 des Vorschlags ist die Einsetzung eines
Verfahrensprüfers vorgesehen, der die Einhaltung der
Verfahrensgarantien überwacht. Der Hof begrüßt die Schaf-
fung dieser Funktion. Rolle und Zuständigkeiten des
Verfahrensprüfers müssen in der Verordnung aber ebenso
ausdrücklich angeführt werden wie die für diese Funktion
geplante Überprüfung der Rechtmäßigkeit von
Untersuchungsmitteln. Auch die für die Ausübung dieser
Funktion erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen
sollten aus der Verordnung hervorgehen. Der Hof betont fer-
ner, dass diese Position, wie Artikel 14 Absatz 2 des Vor-
schlags der Kommission besagt, in völliger Unabhängigkeit
wahrgenommen werden muss, vertritt jedoch die Auffas-
sung, dass die Unabhängigkeit gefährdet sein könnte, weil
der Generaldirektor nach Rücksprache mit dem
Überwachungsausschuss disziplinarische Maßnahmen gegen
den Verfahrensprüfer veranlassen kann. Um Interessenkon-
flikte zu vermeiden, ist außerdem zu bedenken, dass der
Verfahrensprüfer, dessen Aufgabe in der Überwachung lau-
fender Untersuchungen besteht, nicht länger eingreifen sollte,
sobald die Ergebnisse einer Untersuchung an die betroffenen
Behörden weitergeleitet wurden.

4. Durch eine neue Bestimmung (1) erhält der Generaldirektor
Ermessensspielraum bei der Entscheidung, ob er den Justiz-
behörden der Mitgliedstaaten einen abschließenden
Untersuchungsbericht vorlegt oder nicht, wenn er der Auf-
fassung ist, dass interne Maßnahmen möglich sind, die ein
geeigneteres Follow-up ermöglichen. Die Umstände, unter
denen der Ermessensspielraum zum Tragen kommen kann,

müssen allerdings genauer spezifiziert werden. Erfordert eine
entsprechende Entscheidung zudem eine Beurteilung natio-
naler Rechtsvorschriften und nationaler Rechtsprechung,
sollte sie den Justizbehörden in den Mitgliedstaaten überlas-
sen werden.

5. In seiner Stellungnahme Nr. 8/2005 empfahl der Hof der
Kommission eine Vereinfachung und Konsolidierung der
gemeinschaftlichen Betrugsbekämpfungsvorschriften. In dem
neuen Vorschlag wird jedoch sogar noch öfter auf die Ver-
ordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom
11. November 1996 betreffend die Kontrollen und Überprü-
fungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finan-
ziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor
Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten (2) verwiesen (deren
Gegenstand beträchtlich ausgeweitet wurde (3)). Da keine
Änderung der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 vor-
geschlagen wird, ist für den Leser dieser Verordnung nicht
klar ersichtlich, dass sie auch für andere Bereiche gilt. Dies
steht im Widerspruch zur Interinstitutionellen Vereinbarung
vom 22. Dezember 1998 über gemeinsame Leitlinien für die
redaktionelle Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvor-
schriften (4). Abschließend stellt der Hof fest, dass die Kom-
mission nicht vorschlägt, den geltenden Artikel 4
Absatz 6 Buchstabe b zu streichen, obwohl der neue Vor-
schlag die Verfahren und Garantien enthält, die von den
Bediensteten des Amtes bei der Durchführung interner
Untersuchungen zu beachten sind. Dies könnte Anlass zu
Verwirrung geben und Abweichungen ermöglichen.

Diese Stellungnahme wurde vom Rechnungshof in seiner Sitzung vom 6. Dezember 2006 in
Luxemburg angenommen.

Für den Rechnungshof
Hubert WEBER

Präsident

(1) Artikel 9 Absatz 3a.

(2) ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2.
(3) Gemäß Erwägungsgrund 4 und den Änderungen von Artikel 3 und 4

in dem neuen Vorschlag.
(4) Der Vereinbarung zufolge sollten Bezugnahmen auf andere Rechtsakte

so weit wie möglich vermieden werden. Bei weitreichenden Auswir-
kungen auf andere Rechtsakte ist ein gesonderter Änderungsakt erfor-
derlich (ABl. C 73 vom 17.3.1999, S. 1).

C 8/2 DE Amtsblatt der Europäischen Union 12.1.2007



113

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

III 

(Vorbereitende Rechtsakte) 

RECHNUNGSHOF 

STELLUNGNAHME Nr. 6/2011 

(gemäß Artikel 325 AEUV) 

zu dem geänderten Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 

für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 

(2011/C 254/01) 

DER RECHNUNGSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 325 Absatz 4, 

gestützt auf den geänderten Vorschlag der Kommission ( 1 ), 

gestützt auf das beim Hof am 13. Mai 2011 eingegangene 
Ersuchen des Europäischen Parlaments um Stellungnahme zu 
dem vorgenannten Vorschlag — 

HAT FOLGENDE STELLUNGNAHME ANGENOMMEN: 

Einleitung 

1. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
wurde im Jahr 1999 errichtet ( 2 ). Das OLAF ist eine Generaldi­
rektion der Kommission, die im Hinblick auf ihre Unter­
suchungsarbeit allerdings funktional unabhängig ist. Die Verord­
nung (EG) Nr. 1073/1999 ( 3 ) (nachstehend „die OLAF-Verord­
nung“) weist dem Amt neben dem allgemeinen Ziel, einen Bei­
trag zum Schutz der finanziellen Interessen der Union zu leis­
ten, zwei Hauptaufgaben zu: Durchführung von Verwaltungs­
untersuchungen und Unterstützung der Mitgliedstaaten beim 

Schutz des Unionshaushalts vor Betrug, einschließlich eines Bei­
trags zur Planung und Entwicklung der Methoden zur Bekämp­
fung von Betrug und sonstigen rechtswidrigen Handlungen zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der Union. 

2. Überdies übertrug die Kommission dem OLAF die Auf­
gabe, Gesetzgebungsinitiativen mit dem Ziel der Betrugs­
bekämpfung vorzubereiten, sowie weitere operationelle Auf­
gaben der Kommission in Sachen Betrugsbekämpfung, ein­
schließlich der Verwaltung von Förderprogrammen. 

3. Für seine Untersuchungen zum Zwecke der Bekämpfung 
von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlun­
gen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union kann 
sich das Amt nicht allein auf die OLAF-Verordnung stützen. 
Stets sind zusätzliche Rechtsgrundlagen erforderlich, um dem 
Amt die Befugnis zur Durchführung von Untersuchungsmaß­
nahmen in besonderen Fällen zu verleihen, und zwar sowohl 
bei externen Untersuchungen in den Mitgliedstaaten als auch bei 
internen Untersuchungen innerhalb der Organe, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der EU ( 4 ). 

4. Außerdem betraute die Kommission das OLAF damit, alle 
sonstigen Tatsachen oder Handlungen aufzudecken, die Ver­
stöße gegen die EU-Vorschriften darstellen, einschließlich schwe­
rer Verletzungen von Verpflichtungen durch Bedienstete, Be­
amte und Mitglieder der Organe und Einrichtungen der Union 
im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer beruflichen Tätig­
keit ( 5 ). Die OLAF-Verordnung ist nicht auf Fälle anwendbar, die 
keine Auswirkungen auf die finanziellen Interessen der Union 
haben. In diesen Fällen muss sich das OLAF auf Artikel 86 des 
Beamtenstatuts und/oder die von den Organen angenommenen 
internen Beschlüsse, in denen solche Untersuchungen vorgese­
hen sind, berufen.

DE 30.8.2011 Amtsblatt der Europäischen Union C 254/1 

( 1 ) KOM(2011) 135 endg. vom 17. März 2011 — Geänderter Vor­
schlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 über die 
Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (Euratom) Nr. 
1074/1999. 

( 2 ) Beschluss 1999/352/EG, EGKS, Euratom der Kommission vom 
28. April 1999 zur Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugs­
bekämpfung (OLAF) (ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 20). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen des Europäi­
schen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. L 136 vom 
31.5.1999, S. 1). Die Bestimmungen der Verordnung (Euratom) 
Nr. 1074/1999 entsprechen denen der Verordnung (EG) Nr. 
1073/1999, wurden aber aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage 
(Artikel 203 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atom­
gemeinschaft) angenommen. 

( 4 ) Zu den wichtigsten Rechtsvorschriften siehe den Anhang zu dieser 
Stellungnahme. 

( 5 ) Siehe Artikel 2 des Beschlusses 1999/352/EG, EGKS, Euratom der 
Kommission.
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5. Die Überarbeitung der OLAF-Verordnung ist seit 2003 
ständig in der Diskussion ( 1 ). Der vorliegende geänderte Vor­
schlag ist der dritte Anlauf zur Änderung der OLAF-Verord­
nung. Zu den beiden vorangehenden Vorschlägen konnte kein 
Konsens erzielt werden ( 2 ). Als Grundlage für den dritten geän­
derten Vorschlag wurde im Juli 2010 ein Diskussionspapier zur 
Reform des OLAF ( 3 ) vorgelegt. 

6. Ferner liegt ein Entwurf für einen geänderten Kommis­
sionsbeschluss ( 4 ) vor, im dem der derzeitige Status des OLAF 
als Kommissionsdienststelle beibehalten wurde. 

7. Den politischen Leitlinien des Kommissionspräsidenten ( 5 ), 
wonach dem Amt völlige Unabhängigkeit außerhalb der Kom­
mission gewährt werden sollte, wurde nicht gefolgt ( 6 ). Ganz im 
Gegenteil werden im Entwurf des Kommissionsbeschlusses die 
Rolle der Kommission bei der Auswahl des Generaldirektors des 
OLAF gestärkt und die Befugnisse des Generaldirektors als An­
stellungsbehörde für das Personal des Amtes eingeschränkt ( 7 ). 

8. Die nachstehenden Bemerkungen tragen den Empfehlun­
gen des Hofes in früheren Stellungnahmen ( 8 ) sowie den Fest­
stellungen aufgrund der Prüfung des Amtes in seinem Sonderbe­
richt Nr. 2/2011 Rechnung ( 9 ). 

Allgemeine Bemerkungen 

9. Der Hof stimmt mit der Kommission darin überein, dass 
es notwendig ist, die Effizienz, Wirksamkeit und Rechenschafts­
pflicht des OLAF unter Wahrung der Unabhängigkeit bei seiner 
Untersuchungstätigkeit zu erhöhen ( 10 ). 

Notwendigkeit der Vereinfachung und Konsolidierung der 
Betrugsbekämpfungsvorschriften 

10. Der Hof bedauert, dass die Kommission die wiederholte 
Empfehlung ( 11 ) des Hofes, die derzeit geltenden Betrugs­
bekämpfungsvorschriften zu vereinfachen und zu konsolidieren 
und die diesbezüglichen Schwachstellen in den Befugnissen und 
Verfahren des OLAF zu beheben ( 12 ), nicht befolgt hat. Eine 
solche Neufassung des Regelungsrahmens sollte sich auf die 
OLAF-Verordnung, die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates über den Schutz der finanziellen Interessen der Euro­
päischen Gemeinschaften ( 13 ) und die Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 des Rates betreffend die Kontrollen und Über­
prüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der fi­
nanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Be­
trug und anderen Unregelmäßigkeiten ( 14 ) erstrecken. 

11. Ohne eine solche Neufassung wird die Rechtssicherheit 
wegen der Koexistenz sich überschneidender, inkohärenter oder 
gar miteinander unvereinbarer Bestimmungen, die schwer ver­
ständlich und schwer anwendbar sind, untergraben (siehe auch 
Ziffern 22-24 und 35). 

Notwendigkeit einer klaren Definition des Begriffs „finan­
zielle Interessen der Union“ 

12. Der Hof wiederholt seine Empfehlung ( 15 ), den Begriff 
„finanzielle Interessen der Union“, der Kernstück jeglicher Be­
trugsbekämpfungsvorschriften ist, klar zu definieren.

DE C 254/2 Amtsblatt der Europäischen Union 30.8.2011 

( 1 ) Siehe Bericht der Kommission über die Bewertung der Tätigkeiten 
des OLAF, KOM(2003) 154 endg. vom 2. April 2003. 

( 2 ) Der erste Vorschlag wurde im Februar 2004 vorgelegt (siehe 
KOM(2004) 103 endg. vom 10. Februar 2004) und im März 
2007 zurückgezogen. Der zweite Vorschlag wurde im Mai 2006 
vorgelegt (siehe KOM(2006) 244 endg. vom 24. Mai 2006) und 
wird nun durch den dem Hof zur Stellungnahme vorliegenden ge­
änderten Vorschlag ersetzt. 

( 3 ) SEK(2010) 859 vom 6. Juli 2010. 
( 4 ) Vorentwurf eines Beschlusses der Kommission zur Änderung ihres 

Beschlusses 1999/352/EG, EGKS, Euratom vom 28. April 1999 zur 
Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung, 
SEK(2011) 343 endg. vom 17. März 2011. 

( 5 ) „(…) ich erwarte noch weitere Schritte, beispielsweise bei der Mittelbewirt­
schaftung. Nachdem das OLAF nun richtig etabliert ist, sollte es von der 
Kommission völlig unabhängig werden.“ Siehe S. 37 der politischen 
Leitlinien für die nächste Kommission von Präsident Barroso vom 
28. Oktober 2009, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ 
president/pdf/press_20090903_de.pdf. 

( 6 ) In seiner Aufgabenbeschreibung vom 27. November 2009 ersuchte 
Präsident Barroso das für Steuern und Zollunion, Audit und Betrugs­
bekämpfung zuständige Kommissionsmitglied darum, das OLAF als 
völlig unabhängigen Dienst außerhalb der Kommission einzurichten. 
Siehe http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mission_letters/ 
pdf/semeta_taxation_en.pdf. 

( 7 ) Soweit dies für die Wahrung der Unabhängigkeit des Amtes erfor­
derlich ist (vgl. den vorgeschlagenen neuen Artikel 6 Absatz 1 des 
Beschlusses). 

( 8 ) Stellungnahme Nr. 8/2005 zu einem Vorschlag für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die gegenseitige 
Amtshilfe zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft 
gegen Betrug und sonstige rechtswidrige Handlungen (ABl. C 313 
vom 9.12.2005, S. 1) und Stellungnahme Nr. 7/2006 zu dem Vor­
schlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 über die 
Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) (ABl. C 8 vom 12.1.2007, S. 1). 

( 9 ) Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des 
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung, http://eca.europa.eu/ 
portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions. 

( 10 ) Siehe insbesondere die Erwägungsgründe Nr. 2, 5, 7, 9, 11 und 19 
des geänderten Vorschlags und den Vermerk IP/11/321 der Kom­
mission vom 17. März 2011, der eine Zusammenfassung des ge­
änderten Vorschlags enthält. 

( 11 ) Siehe Ziffer 36 der Stellungnahme Nr. 8/2005, Ziffer 5 der Stel­
lungnahme Nr. 7/2006, Ziffer 112 des Sonderberichts Nr. 8/2007 
(ABl. C 20 vom 25.1.2008, S. 1) und Ziffer 71 (Folgeempfehlung 
3) des Sonderberichts Nr. 2/2011, http://eca.europa.eu/portal/page/ 
portal/publications/auditreportsandopinions. 

( 12 ) Das Europäische Parlament griff die Empfehlung des Rechnungshofs 
bereits im Jahr 2006 auf (siehe Ziffern 28-32 der Entschließung des 
Europäischen Parlaments zum Schutz der finanziellen Interessen der 
Gemeinschaften und zur Betrugsbekämpfung — Jahresbericht 2004 
vom 15. Juni 2006 (P6_TA(2006)0277) (ABl. C 300 E vom 
9.12.2006, S. 508). Der Rat hat sich ebenfalls für eine Zusammen­
führung der Rechtsinstrumente zur Betrugsbekämpfung in einem 
einheitlichen Regelungsrahmen ausgesprochen (siehe Abschnitt 6 
der Schlussfolgerungen des Rates zur Reform des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung, die vom Rat am 6. Dezember 
2010 angenommen wurden, http://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/118236.pdf). 

( 13 ) ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1. 
( 14 ) ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2. 
( 15 ) Siehe Ziffer 38 der Stellungnahme Nr. 8/2005.
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13. Außerdem verweist der Hof auf die Rechtsprechung des 
Gerichtshofs ( 1 ), der sich im Jahr 2003 gegen eine enge Aus­
legung des Begriffs „finanzielle Interessen“ auf der Grundlage der 
Definition des Begriffs „Unregelmäßigkeit“ in Artikel 1 Absatz 2 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates aus­
sprach. Die Kommission hat allerdings zu keinem Zeitpunkt 
einen Vorschlag zur Änderung der Verordnung im Lichte dieser 
Rechtsprechung vorgelegt. 

14. Eine Änderung ( 2 ) der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
2988/95 des Rates ist besonders wichtig im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung des MwSt.-Betrugs ( 3 ). Diese Betrugsart 
stellt eine ernst zu nehmende Bedrohung nicht nur für die 
Haushalte der Mitgliedstaaten, sondern auch für die Erhebung 
der Eigenmittel der Union dar ( 4 ). 

Notwendigkeit einer unabhängigen Kontrolle der Recht­
mäßigkeit laufender Untersuchungen 

15. Der Hof begrüßt den Vorschlag, Bestimmungen über 
Verfahrensgarantien einzuführen, und nimmt den Vorschlag be­
züglich eines internen Überprüfungsverfahrens zur Kenntnis 
(siehe auch Ziffern 37-40). Der Hof bedauert allerdings, dass 
mit dem Vorschlag der Kommission das Ziel einer unabhängi­
gen Kontrolle der Rechtmäßigkeit laufender Untersuchungsmaß­
nahmen nicht erreicht wird. Damit eine solche Kontrolle ihre 
Wirkung entfalten kann, muss sie von einer vom OLAF unab­
hängigen Stelle oder Person durchgeführt werden, die zur Ab­
gabe verbindlicher Stellungnahmen befugt ist. Diese Kontrolle 
laufender Untersuchungsmaßnahmen ist besonders notwendig 
in Fällen, in denen die Betroffenen nicht darüber informiert 
sind, dass sie Gegenstand einer Untersuchung sind, um deren 
Vertraulichkeit zu wahren. 

Notwendigkeit eines effektiven und gleichwertigen Schut­
zes der finanziellen Interessen 

16. Der Hof weist darauf hin, dass der vormalige Artikel 280 
Absatz 4 EGV in Artikel 325 Absatz 4 AEUV dahin gehend 
umformuliert wurde, dass das Europäische Parlament und der 
Rat nunmehr ausdrücklich dazu verpflichtet werden, die erfor­
derlichen Maßnahmen zur Gewährleistung eines effektiven und 
gleichwertigen Schutzes der finanziellen Interessen der Union in 
allen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
zu beschließen. Derzeit unterliegen die Untersuchungen des 
OLAF unterschiedlichen Bedingungen, die in einzelnen internen 
Beschlüssen der Organe, Einrichtungen sowie Ämtern und 
Agenturen der Union niedergelegt sind ( 5 ). Der Hof zeigt zwar 
Verständnis dafür, dass die spezifischen Gegebenheiten be­
stimmter Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der 

Union möglicherweise zu berücksichtigen sind, ist jedoch auch 
der Auffassung, dass solche internen Beschlüsse nicht unbedingt 
in allen Fällen zu rechtfertigen sind und unter Umständen dazu 
führen, dass die Reichweite der Untersuchungstätigkeit des 
OLAF eingeschränkt und damit der effektive und gleichwertige 
Schutz der finanziellen Interessen der Union gefährdet wird. 

Notwendigkeit klarer Regeln für Untersuchungen bei 
schweren Verfehlungen in anderen als finanziellen Angele­
genheiten 

17. Da die OLAF-Verordnung auf Artikel 325 AEUV beruht, 
beschränkt sich ihr Geltungsbereich auf Untersuchungen von 
Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Union. Es bedarf klarer Regeln für die Untersuchung inter­
ner Fälle von schweren Verfehlungen, die sich nicht gegen die 
finanziellen Interessen der Union richten, sondern möglicher­
weise Disziplinar- und/oder Strafverfahren oder ein Verfahren 
vor dem Europäischen Gerichtshof nach sich ziehen. Die dies­
bezüglich bestehenden Rechtsvorschriften sind sehr knapp ge­
halten und gelten nur für Personal, das dem Beamtenstatut oder 
den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 
der Europäischen Union unterliegt ( 6 ). Nach Ansicht des Hofes 
sollte der Gesetzgeber prüfen, welche Optionen im Rahmen des 
Vertrags bestehen, um sicherzustellen, dass alle Fälle schwerer 
Verfehlungen sachgerecht untersucht werden. 

Notwendigkeit knapper, klarer und stimmiger Formulierun­
gen 

18. Nach Ansicht des Hofes wird mit den Änderungen ins­
gesamt nicht erreicht, dass die Bestimmungen der OLAF-Verord­
nung so knapp, klar und stimmig wie möglich formuliert sind. 
Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung der Bezeichnungen „das 
Amt“ und „der Generaldirektor des Amtes“, die keiner besonde­
ren Logik zu unterliegen scheint ( 7 ); eine zusätzliche Komplika­
tion ergibt sich aus der Einführung spezifischer Bestimmungen 
für die Übertragung der Befugnisse des Generaldirektors auf 
andere Bedienstete des Amtes. Ein weiteres Beispiel ist die 
vage Formulierung des vorgeschlagenen neuen Artikels 4 Absatz 
6, wonach das Amt zur Unterrichtung eines Organs, einer Ein­
richtung, eines Amtes oder einer Agentur von Fällen, in denen 
deren oberste Management- oder politische Ebene von einer 
Untersuchung betroffen ist, „auf geeignete alternative Informati­
onskanäle zurück(greift)“. 

Spezifische Bemerkungen 

Priorität der Untersuchungstätigkeit als Kernaufgabe 

19. Der Hof empfiehlt, mit einer neuen Formulierung von 
Artikel 1 der OLAF-Verordnung die Priorität der Unter­
suchungstätigkeit als Kernaufgabe des OLAF gegenüber sons­
tigen Aufgaben klar herauszustellen. Die Wirksamkeit des
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( 1 ) Randnrn. 82 bis 95 des Urteils des Gerichtshofs vom 10. Juli 2003 
in der Rechtssache C-11/00 Kommission der Europäischen Gemein­
schaften gegen Europäische Zentralbank (ABl. C 213 vom 6.9.2003, 
S. 1). 

( 2 ) Sofern die Angelegenheit nicht durch eine Neufassung der Betrugs­
bekämpfungsvorschriften geregelt wird. 

( 3 ) Die MwSt.-Einnahmen sind ein Teil der Eigenmittel der EU. Die in 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates enthaltene 
Definition des Begriffs „Unregelmäßigkeit“ deckt allerdings MwSt.- 
Betrug nicht ab, denn sie erstreckt sich lediglich auf Verstöße, die 
direkt für Rechnung der Gemeinschaften erhobene Eigenmittel be­
treffen. 

( 4 ) Siehe Sonderbericht Nr. 8/2007 über die Zusammenarbeit der Ver­
waltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. C 20 
vom 25.1.2008, S. 1). 

( 5 ) Siehe Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999. 

( 6 ) Siehe Artikel 86 Absatz 2 des Beamtenstatuts. 
( 7 ) In der derzeit geltenden Verordnung wird ausgehend von der An­

nahme, dass der Generaldirektor sämtliche dem Amt übertragenen 
Entscheidungsbefugnisse innehat, unterschieden zwischen Situatio­
nen, in denen der Generaldirektor seine Befugnisse an andere Be­
dienstete des Amtes delegieren darf, und Situationen, in denen der 
Generaldirektor seine Befugnisse nicht delegieren darf. Siehe in die­
sem Zusammenhang auch den Empfehlungsentwurf des Europäi­
schen Bürgerbeauftragten vom 9. Dezember 2010 im Rahmen seiner 
Untersuchung zu der gegen das OLAF gerichteten Beschwerde 
856/2008/BEH, Ziffern 92-104.
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nicht ausreichen, um die Schwierigkeiten zu beheben, auf die 
OLAF bei der Durchführung von Kontrollen und Überprüfun­
gen vor Ort im Bereich der direkten Ausgaben trifft. Das Pro­
blem in diesem spezifischen Bereich besteht darin, dass nicht 
alle Mitgliedstaaten mit den notwendigen Zuständigkeiten aus­
gestattete Behörden geschaffen oder benannt haben, um die 
Untersuchungsmaßnahmen des OLAF wirksam zu unterstüt­
zen ( 1 ). Der Hof regt an, den vorgeschlagenen neuen Artikel 3 
Absatz 3 dahin gehend zu ändern, dass OLAF bei der Durch­
führung seiner Kontrollen und Überprüfungen von einer geeig­
neten Vollzugsbehörde unterstützt werden kann ( 2 ). 

Klarstellung der Bedeutung des Beamtenstatuts für interne 
Untersuchungen 

27. Angesichts der Bedeutung des Beamtenstatuts für interne 
Untersuchungen des OLAF empfiehlt der Hof eine Änderung 
von Artikel 4 zu internen Untersuchungen, um einen klaren 
Verweis auf das Beamtenstatut aufzunehmen. Gemäß 
Artikel 22a des Beamtenstatuts sind EU-Beamte verpflichtet, 
dem OLAF jeden faktischen Hinweis, der rechtswidrige Hand­
lungen, einschließlich Betrug oder Korruption, vermuten lässt, 
zu übermitteln, und Anhang IX des Beamtenstatuts enthält Vor­
schriften für die Durchführung von Verwaltungsuntersuchungen 
im Hinblick auf ein Disziplinarverfahren. 

Vermeidung von Missverständnissen bezüglich der Einlei­
tung von Untersuchungen 

28. Der vorgeschlagene Artikel 5 über die Einleitung von 
Untersuchungen enthält komplizierte Bestimmungen, die vage 
formuliert sind. Artikel 5 Absatz 1 könnte dahin gehend aus­
gelegt werden, dass es dem Amt freisteht, zu mutmaßlichen 
Betrugs- oder Korruptionsdelikten oder sonstigen rechtswidrigen 
Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen innerhalb 
der Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der EU keine 
Untersuchungen einzuleiten, selbst wenn hinreichender Ver­
dacht besteht. 

29. Außerdem werden in Artikel 5 Absätze 4 und 5 Ände­
rungen zur Ergänzung der in den Artikeln 22a und 22b des 
Beamtenstatuts vorgesehenen Verfahren in Fällen, in denen ein 
Bediensteter dem Amt Informationen zu einem mutmaßlichen 
Betrug oder einer mutmaßlichen Unregelmäßigkeit vorlegt, ein­
geführt. Aus Gründen der Klarheit wäre es zweckmäßiger, statt­
dessen entsprechende Änderungen des Beamtenstatuts vor­
zuschlagen, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass der Gel­
tungsbereich des Beamtenstatuts über den der OLAF-Verord­
nung hinausreicht (siehe Ziffer 4). 

Beschleunigung der ersten Bewertung und der nachfolgen­
den Untersuchung von Fällen 

30. Der Hof begrüßt den vorgeschlagenen neuen Wortlaut 
von Artikel 5 Absatz 4, wonach der Generaldirektor des Amtes 
binnen zwei Monaten nach Eingang eines von einem Organ, 
einer Einrichtung, einem Amt oder einer Agentur der Union 
oder von einem betroffenen Mitgliedstaat gestellten Ersuchens 
beim Amt zu beschließen hat, ob eine Untersuchung eingeleitet 
wird oder nicht. Der Hof empfiehlt, auch bei Fällen, in denen 

die erste Information dem Amt von anderen Quellen zugeleitet 
wird, eine Höchstdauer für die Bewertungen festzusetzen. 

31. Gemäß dem neuen Wortlaut von Artikel 6 Absatz 6 hat 
das Amt, falls sich zeigt, dass eine Untersuchung nicht binnen 
12 Monaten nach ihrer Einleitung abgeschlossen werden kann, 
dem Überwachungsausschuss alle sechs Monate mitzuteilen, 
welche Gründe dem Untersuchungsabschluss entgegenstehen; 
derzeit ist diese Information nur einmal nach neun Monaten 
zu übermitteln. Der Wortlaut der neuen Bestimmung ist nicht 
klar und könnte dahin gehend ausgelegt werden, dass der Über­
wachungsausschuss erstmals nach 18 Monaten zu unterrichten 
ist. 

32. Zur wirksameren Behandlung des Problems der langen 
Dauer der Untersuchungen des OLAF ( 3 ) wäre es zweckmäßig, 
eine Standarddauer von 12 Monaten einzuführen, die nur auf 
Beschluss des Generaldirektors des Amtes nach Unterrichtung 
des Überwachungsausschusses um jeweils sechs Monate verlän­
gerbar wäre ( 4 ). 

Stärkung der Verfahrensgarantien 

33. Der vorgeschlagene Artikel 7a Absatz 2 zu Verfahrens­
garantien enthält Regeln für die Befragung von Zeugen und 
Betroffenen. Es sollte klargestellt werden, dass die befragte Per­
son das Recht hat, die Zustimmung zu dem vom Amt erstellten 
Gesprächsprotokoll zu verweigern. Ferner sollte ausdrücklich 
festgelegt werden, ob Personen, die den Organen, Einrichtungen, 
Ämtern und Agenturen nicht angehören, verpflichtet sind, der 
Einladung des OLAF zu einem Gespräch Folge zu leisten oder 
das Protokoll eines solchen Gesprächs zu unterzeichnen. Außer­
dem sollten die zu befragenden Personen vor der Aufnahme 
von Erklärungen im Zusammenhang mit Kontrollen vor Ort 
über ihre Rechte aufgeklärt werden und Zugang zu dem vom 
Amt erstellten Protokoll über die von ihnen abgegebenen Er­
klärungen erhalten. 

34. Nach Ansicht des Hofes sollten in dem vorgeschlagenen 
Artikel 7a Absatz 4 keine Ausnahmen von der Regel zugelassen 
werden, dass sich der Betroffene in einem Gespräch mit den 
Untersuchungsbeauftragten des Amtes in einer EU-Amtssprache 
seiner Wahl äußern kann. 

35. Der Hof weist darauf hin, dass der vorgeschlagene Wort­
laut von Artikel 7a Absatz 4 einen verstärkten Rückgriff auf die 
Option ermöglicht, der Pflicht, dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben, erst zu einem späteren Zeitpunkt 
nachzukommen. Dem vorgeschlagenen Wortlaut zufolge kann 
der Generaldirektor einen solchen Beschluss fassen, wenn zwei 
Voraussetzungen erfüllt sind: In einem Fall ist der Rückgriff auf 
in die Zuständigkeit einer nationalen Justizbehörde fallende Un­
tersuchungsmittel erforderlich und „muss aus untersuchungs­
technischen Gründen absolute Vertraulichkeit gewahrt
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( 1 ) Siehe Ziffern 40-42 des Sonderberichts Nr. 2/2011. 
( 2 ) Eine ähnliche Bestimmung besteht in Artikel 20 der Verordnung 

(EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durch­
führung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 
Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1). 

( 3 ) Gemäß Artikel 41 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union hat jede Person ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten 
von den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden. 

( 4 ) Die Kommission schlug ein solches Verfahren in ihrer Antwort zu 
Ziffer 80 des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Euro­
päischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. C 202 vom 
18.8.2005, S. 1) vor. Siehe auch Ziffer 27 des Sonderberichts Nr. 
2/2011.
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werden“. Diese Formulierung läuft Artikel 1 Absatz 2 von An­
hang IX des Beamtenstatuts zuwider, der diesbezüglich insofern 
eine restriktivere Handhabung vorsieht, als der Rückgriff auf 
diese Option auf „Fälle, in denen (…) absolute Geheimhaltung 
gewahrt werden muss,“ beschränkt ist. 

36. Hat das OLAF einmal von der Option der Anhörung zu 
einem späteren Zeitpunkt Gebrauch gemacht, haben die Unter­
suchungsbeauftragten häufig keine Möglichkeit, den Betroffenen 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, solange die Verfahren 
einer nationalen Justizbehörde andauern. Infolgedessen kann das 
OLAF den Fall nicht abschließen, selbst wenn es keine weiteren 
Untersuchungsmaßnahmen mehr durchzuführen braucht. Da 
derartige Situationen nicht mit der in Artikel 6 Absatz 5 der 
OLAF-Verordnung verankerten Bestimmung in Einklang steht, 
wonach die Untersuchungen ohne Unterbrechung durchzufüh­
ren sind, sollten für derartige Fälle geeignete Bestimmungen 
erlassen werden. 

Internes Überprüfungsverfahren 

37. Im neuen Artikel 7b ist ein internes Überprüfungsver­
fahren bezüglich der Einhaltung der Verfahrensgarantien seitens 
der Untersuchungsbeauftragten des Amtes vorgesehen, das von 
jeder von einer Untersuchung des OLAF betroffenen natürlichen 
Person beantragt werden kann. Dabei ist vorgesehen, dass der/ 
die mit dem Überprüfungsverfahren befasste(n) OLAF-Bediens­
tete(n) von niemandem Anweisungen entgegennimmt/entgegen­
nehmen und den Überwachungsausschuss in Kenntnis setzt/set­
zen, wenn er/sie der Meinung ist/sind, dass eine vom General­
direktor getroffene Maßnahme sein/ihre Unabhängigkeit antas­
tet. 

38. Nach Ansicht des Hofes ist allerdings die erforderliche 
völlige Unabhängigkeit der Position nicht gewährleistet, da die 
Überprüfungsbeauftragten weiterhin hierarchisch dem General­
direktor unterstellt sind. Außerdem ist nicht klar, ob und wann 
der Überwachungsausschuss Kopien der an den Generaldirektor 
gerichteten Stellungnahme des Überprüfungsbeauftragten und 
des dem Betroffenen übermittelten mit Gründen versehenen 
Antwortschreibens erhält. 

39. Das vorgeschlagene Überprüfungsverfahren würde nur 
auf Antrag eines Betroffenen eingeleitet. Es käme nicht in Fällen 
zur Anwendung, in denen die Betroffenen nicht wissen, dass sie 
Gegenstand einer Untersuchung des OLAF sind, da sie erst zu 
einem späteren Zeitpunkt davon in Kenntnis gesetzt werden, 
um die Vertraulichkeit der Untersuchung zu wahren. 

40. Stattdessen regt der Hof an, die Funktion eines Überprü­
fungsbeauftragten einzurichten. Dieser sollte weder vom Gene­
raldirektor ernannt werden noch ihm hierarchisch unterstellt 
sein. Der Überprüfungsbeauftragte sollte nicht nur verbindliche 
Stellungnahmen auf Antrag von Betroffenen abzugeben haben, 
sondern auch befugt sein, derartige Stellungnahmen in allen 
Fällen abzugeben, in denen der Generaldirektor beabsichtigt, 
Informationen an die nationalen Justizbehörden weiterzuleiten, 
oder in denen Untersuchungen seit mehr als zwei Jahren laufen. 

Hierzu sollte der Überprüfungsbeauftragte über uneingeschränk­
ten Zugang zu den einschlägigen Fallakten des OLAF verfügen. 
Seine Stellungnahmen sollte er sowohl an den Generaldirektor 
als auch an den Überwachungsausschuss richten. 

Zusammenarbeit mit Eurojust, Europol und internationalen 
Organisationen 

41. Mit dem vorgeschlagenen Artikel 10a werden Bestim­
mungen über die Zusammenarbeit des Amtes mit Eurojust, 
Europol und internationalen Organisationen eingeführt. Auf 
die Pflichten des OLAF bezüglich der Unterrichtung von Euro­
just über mutmaßliche schwere Straftaten in Form eines Be­
trugs- oder eines Korruptionsdelikts oder einer sonstigen rechts­
widrigen Handlung wird nur vage eingegangen. Der Hof emp­
fiehlt, objektive Kriterien zur Bestimmung geeigneter Fälle für 
die Zusammenarbeit einzuführen, wie sie derzeit bereits in der 
„praktischen Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen 
Eurojust und OLAF“ ( 1 ) vorliegen. 

Klarstellung der Rolle des Überwachungsausschusses 

42. Was die vorgeschlagenen Änderungen von Artikel 11 
bezüglich des Überwachungsausschusses betrifft, begrüßt der 
Hof den Vorschlag, dass der Ausschuss künftig das Funktionie­
ren der Informationsübermittlung zwischen dem Amt und den 
Organen, Einrichtungen, Ämtern und Agenturen überwacht. Der 
Hof empfiehlt, die Überwachungstätigkeit des Ausschusses auch 
auf den Informationsaustausch zwischen dem Amt und den 
Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich des Informations­
austauschs über Eurojust, auszuweiten. 

43. Dem vorgeschlagenen neuen Artikel 11 Absatz 1 zufolge 
läge es nahezu ausschließlich im Ermessen des Generaldirektors 
des Amtes, wieweit der Überwachungsausschuss Zugang zu In­
formationen über Untersuchungen und zu Fallakten des OLAF 
erhält. Der Hof empfiehlt klarzustellen, dass der Ausschuss Zu­
gang zu den Fallakten des OLAF benötigt, um Sachverhalte 
aufdecken zu können, die die Unabhängigkeit des Amtes beein­
trächtigen. 

44. Zur Stärkung der unabhängigen Rolle des Über­
wachungsausschusses empfiehlt der Hof, im vorgeschlagenen 
Artikel 11 Absatz 6 klarzustellen, dass das Sekretariat des Aus­
schusses ausschließlich gemäß den Anweisungen des Ausschus­
ses und unabhängig vom OLAF handelt und nicht vom Gene­
raldirektor ernannt werden oder diesem hierarchisch unterstellt 
sein darf ( 2 ).
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( 1 ) Gemäß Ziffer 5 der Vereinbarung muss das OLAF zur Bestimmung 
geeigneter Fälle für die Zusammenarbeit Eurojust unverzüglich über 
jeden Fall informieren, der die justizielle Zusammenarbeit zwischen 
den zuständigen nationalen Behörden zweier oder mehrerer Mit­
gliedstaaten direkt impliziert, oder über jeden Fall, der einen Mit­
gliedstaat und die Gemeinschaft betrifft (ABl. C 314 vom 9.12.2008, 
S. 3). 

( 2 ) Hierfür bestehen verschiedene Optionen, siehe beispielsweise Be­
schluss Nr. 235/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes vom 11. März 2008 zur Einsetzung eines Europäischen Bera­
tungsgremiums für die Statistische Governance (ABl. L 73 vom 
15.3.2008, S. 17). Gemäß Artikel 4 Absatz 4 des Beschlusses wird 
dieses zur Stärkung der Unabhängigkeit, Integrität und Rechen­
schaftspflicht eingesetzte hochrangige Beratungsgremium durch ein 
Sekretariat unterstützt, das von der Kommission bereitgestellt wird, 
aber unabhängig von ihr handelt.
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45. Der Hof empfiehlt, das Urteil des Gerichts erster Instanz 
von Juli 2008 ( 1 ) zu berücksichtigen, demzufolge eine wichtige 
Funktion des Überwachungsausschusses darin besteht, die 
Rechte der Personen zu schützen, die von Untersuchungen 
des OLAF betroffen sind. Der Hof weist darauf hin, dass die 
diesbezügliche Rolle des Ausschusses möglicherweise beschnit­
ten wird, da der Generaldirektor des OLAF gemäß dem vor­
geschlagenen neuen Artikel 11 Absatz 7 nicht mehr ( 2 ) ver­
pflichtet ist, den Ausschuss im Vorfeld über die Fälle zu unter­
richten, die die Übermittlung von Informationen an die Justiz­
behörden eines Mitgliedstaats erfordern. Nach Ansicht des Hofes 
könnte diese Lücke durch die Einführung der Funktion eines 
Überprüfungsbeauftragten kompensiert werden, der dem Aus­
schuss berichtet (siehe Ziffer 40). 

Das „Meinungsaustauschverfahren“ untergräbt möglicher­
weise die Unabhängigkeit der Untersuchungstätigkeit 

46. Mit dem vorgeschlagenen neuen Artikel 11a wird ein 
regelmäßiger Meinungsaustausch auf politischer Ebene einge­
führt, um die Untersuchungspolitik des Amtes zu erörtern; 
gleichzeitig wird das Amt in Artikel 11a Absatz 4 dazu ver­
pflichtet, „geeignete Folgemaßnahmen zu den im Rahmen des 
Meinungsaustauschs geäußerten Standpunkten (zu ergreifen)“. 
Ein solches Verfahren könnte als Eingriff in die Unabhängigkeit 
des Generaldirektors bei der Ermittlung und Festlegung der Un­
tersuchungsprioritäten des Amtes aufgefasst werden ( 3 ). Außer­
dem könnte ein solches Verfahren womöglich de facto die 
Funktion eines Präsidialorgans des Amtes übernehmen, ohne 
dass die Zuständigkeiten der Teilnehmer und die prozeduralen 
Rahmenbedingungen klar festgelegt wären. 

47. Falls mit dem vorgeschlagenen neuen Artikel 11a eine 
stärkere Beteiligung aller Organe am Funktionieren des Amtes 

erreicht werden soll, wäre die Umwandlung des OLAF in ein 
interinstitutionelles Amt ( 4 ) eine bessere Option. Eine solche 
Lösung entspräche auch den Änderungen aufgrund von 
Artikel 325 AEUV bezüglich eines effizienten und gleichwerti­
gen Schutzes der finanziellen Interessen der Union in allen 
Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union. 

Klarstellung der Rolle des Generaldirektors 

48. Der Hof sieht keinen triftigen Grund für den Vorschlag 
der Kommission, aus dem derzeitigen Artikel 12 Absatz 3 die 
Verpflichtung zur Berichterstattung an den Rechnungshof über 
die Ergebnisse der vom Amt durchgeführten Untersuchungen zu 
streichen. 

49. Der Hof nimmt den vorgeschlagenen neuen Artikel 12 
Absatz 5 zur Kenntnis, mit dem der Generaldirektor ermächtigt 
wird, die Ausübung bestimmter ihm obliegender Aufgaben, ins­
besondere Beschlüsse zur Einleitung von Untersuchungen oder 
Befugnisse zur Leitung von Untersuchungen, an andere Bediens­
tete des Amtes zu delegieren. Der Hof macht auf das Risiko 
aufmerksam, dass der Vorschlag zur Verwässerung der Kern­
zuständigkeiten des Generaldirektors führen könnte. 

50. Gemäß dem vorgeschlagenen neuen Artikel 12 Absatz 6 
wird der Generaldirektor von einem „internen Gremium“ unter­
stützt, das er bei der Untersuchungseinleitung, vor dem Unter­
suchungsabschluss und wann immer er es für angebracht hält, 
zu Rate zieht. Der Hof macht auf das Risiko aufmerksam, dass 
ein solches Konsultationsverfahren den Generaldirektor in Not­
situationen daran hindern könnte, rasch zu handeln. 

Diese Stellungnahme wurde von Kammer IV unter Vorsitz von Herrn Igors LUDBORŽS, Mit­
glied des Rechnungshofs, in ihrer Sitzung vom 12. Juli 2011 in Luxemburg angenommen. 

Für den Rechnungshof 
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Präsident
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( 1 ) Rechtssache T-48/05 Franchet und Byk gegen Kommission vom 
8. Juli 2008 (ABl. C 209 vom 15.8.2008, S. 44). 

( 2 ) Derzeit heißt es in Artikel 11 Absatz 7 der OLAF-Verordnung, dass 
der Direktor des Amtes den Ausschuss über „die Fälle, die die Über­
mittlung von Informationen an die Justizbehörden eines Mitglied­
staats erfordern“, unterrichtet. Das Gericht erster Instanz befand in 
Randnr. 168 seines Urteils in der Rechtssache T-48/05: „Unbestreit­
bar soll somit das Erfordernis, diesen Ausschuss vor der Übermitt­
lung von Informationen an nationale Justizbehörden zu befassen, 
den Betroffenen Rechte verleihen.“ 

( 3 ) Siehe Leitsatz Nr. 3 aus der am 6. November 1997 vom Ministerko­
mitee des Europarats angenommenen Entschließung Nr. (97)/24 
über die 20 Leitsätze für die Korruptionsbekämpfung, https://wcd. 
coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=593789&. 

( 4 ) Als Beispiel für ein solches interinstitutionelles Amt siehe den Be­
schluss über die Errichtung des Amtes für Personalauswahl (EPSO) 
(Beschluss 2002/620/EG des Europäischen Parlaments, des Rates, der 
Kommission, des Gerichtshofs, des Rechnungshofs, des Wirtschafts- 
und Sozialausschusses, des Ausschusses der Regionen und des Euro­
päischen Bürgerbeauftragten vom 25. Juli 2002 (ABl. L 197 vom 
26.7.2002, S. 53)).
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ANHANG 

WICHTIGSTE RECHTSVORSCHRIFTEN ÜBER DIE UNTERSUCHUNGSTÄTIGKEITEN DES OLAF 

Beschluss zur Errichtung des OLAF 

Beschluss 1999/352/EG, EGKS, Euratom der Kommission vom 28. April 1999 zur Errichtung des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 20). 

Allgemeine Rechtsvorschriften über den Schutz der finanziellen Interessen ( 1 ) 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1). 

Allgemeine Bestimmungen für Untersuchungstätigkeiten ( 1 ) 

Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersuchun­
gen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. L 316 vom 31.5.1999, S. 1). 

Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 8). 

Kontrollen und Überprüfungen vor Ort bei Wirtschaftsteilnehmern ( 1 ) 

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen und Überprüfun­
gen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug 
und anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

Datenschutzbestimmungen 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemein­
schaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

Zusammenarbeit mit Eurojust 

Beschluss 2002/187/JI des Rates vom 28. Februar 2002 über die Errichtung von Eurojust zur Verstärkung der Bekämp­
fung der schweren Kriminalität (ABl. C 63 vom 6.3.2002, S. 1), zuletzt geändert durch den Beschluss 209/426/JI des 
Rates vom 16. Dezember 2008 (ABl. L 138 vom 4.6.2009, S. 14). 

Interne Untersuchungen in den durch die Verträge oder auf deren Grundlage geschaffenen Organen, Einrich­
tungen und sonstigen Stellen 

Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968 zur Festlegung des Statuts der Beamten 
der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaf­
ten sowie zur Einführung von Sondermaßnahmen, die vorübergehend auf die Beamten der Kommission anwendbar sind 
(Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten) (ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1), zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1080/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 (ABl. 
L 311 vom 26.11.2010, S. 1) („das Beamtenstatut“). 

Rund 50 verschiedene interne Beschlüsse wurden von den Organen, Einrichtungen, Ämtern und Agenturen gemäß 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 angenommen. 

Entsprechen diese internen Beschlüsse dem „Standardbeschluss“ im Anhang zur interinstitutionellen Vereinbarung vom 
25. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften über die internen Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
(ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 15), gehen sie über Schutz der finanziellen Interessen der Union hinaus und legen die 
Bedingungen und Modalitäten der internen Untersuchungen zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der Interessen der Union fest. 

Weitere Informationen sind auf der Website des OLAF ( 2 ) abrufbar.

DE C 254/8 Amtsblatt der Europäischen Union 30.8.2011 

( 1 ) Anwendung ausschließlich im Fall von Untersuchungen, die den Schutz der 
finanziellen Interessen betreffen. 

( 2 ) http://ec.europa.eu/dgs/olaf/legal/index_de.html.
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I

(Entschließungen, Empfehlungen, Leitlinien und Stellungnahmen)

STELLUNGNAHMEN

RECHNUNGSHOF

STELLUNGNAHME Nr. 7/2006

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für

Betrugsbekämpfung (OLAF)

(vorgelegt gemäß Artikel 280 Absatz 4 des EG-Vertrags)

(2007/C 8/01)

DER RECHNUNGSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, insbesondere auf Artikel 280 Absatz 4,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 160c,

gestützt auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1073/1999 über die Untersuchungen des Europäischen
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (1),

gestützt auf die beim Rechnungshof am 14. Juli 2006 bzw.
21. September 2006 eingegangenen Ersuchen des Europäischen
Parlaments bzw. des Rates um Stellungnahme,

gestützt auf die früheren Stellungnahmen des Rechnungshofs (2)
—

HAT FOLGENDE STELLUNGNAHME ANGENOMMEN:

1. Der Vorschlag ersetzt einen von der Kommission früher (Feb-
ruar 2004) vorgelegten Vorschlag (3). Der ursprüngliche Vor-
schlag stellte ab auf eine Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1073/1999 im Hinblick auf die Stärkung der Verfahrens-
garantien für die von den Untersuchungen betroffenen Per-
sonen, die Gewährleistung einer besseren Kontrolle der
Untersuchungsdauer, die Verbesserung des Informationsaus-
tauschs zwischen dem OLAF und den zuständigen Organen
und Einrichtungen sowie die Erhöhung der Effizienz der ope-
rativen Tätigkeiten. In der Begründung des überarbeiteten
Vorschlags wird ausgeführt, dass mit diesem Vorschlag eine
weitere Verbesserung der Tätigkeit des OLAF — unter
Berücksichtigung der Empfehlungen des Hofes und der
Schlussfolgerungen der öffentlichen Anhörung über die Stär-
kung des OLAF im Europäischen Parlament im Juli 2005 —
bezweckt wird.

2. In dem überarbeiteten Vorschlag wurden die vom Hof in sei-
ner vorhergehenden Stellungnahme vom 9. Juni 2005 vor-
gebrachten Bemerkungen weitgehend berücksichtigt, wobei
die Hauptausnahme der in Ziffer 7 der Stellungnahme geäu-
ßerte Standpunkt bildet, dem zufolge sichergestellt werden
muss, dass die Pflicht, das betroffene Organ, die betroffene
Einrichtung, das betroffene Amt oder die betroffene Agentur
über die Einleitung einer Untersuchung zu unterrichten,
nicht ohne Grund unter dem Vorwand, die Geheimhaltung
sei im Interesse der Effizienz der Untersuchung erforderlich,
unterlaufen wird.

(1) KOM(2006) 244 vom 24. Mai 2006.
(2) Stellungnahmen Nr. 2/1999 vom 14. und 15. April 1999 (ABl. C 154

vom 1.6.1999, S. 1), Nr. 6/2005 vom 9. Juni 2005 (ABl. C 202 vom
18.8.2005, S. 33) und Nr. 8/2005 vom 27. Oktober 2005 (ABl. C 313
vom 9.12.2005, S. 1). (3) KOM(2004) 103 endg. vom 10. Februar 2004.

12.1.2007 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 8/1
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3. In Artikel 14 des Vorschlags ist die Einsetzung eines
Verfahrensprüfers vorgesehen, der die Einhaltung der
Verfahrensgarantien überwacht. Der Hof begrüßt die Schaf-
fung dieser Funktion. Rolle und Zuständigkeiten des
Verfahrensprüfers müssen in der Verordnung aber ebenso
ausdrücklich angeführt werden wie die für diese Funktion
geplante Überprüfung der Rechtmäßigkeit von
Untersuchungsmitteln. Auch die für die Ausübung dieser
Funktion erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen
sollten aus der Verordnung hervorgehen. Der Hof betont fer-
ner, dass diese Position, wie Artikel 14 Absatz 2 des Vor-
schlags der Kommission besagt, in völliger Unabhängigkeit
wahrgenommen werden muss, vertritt jedoch die Auffas-
sung, dass die Unabhängigkeit gefährdet sein könnte, weil
der Generaldirektor nach Rücksprache mit dem
Überwachungsausschuss disziplinarische Maßnahmen gegen
den Verfahrensprüfer veranlassen kann. Um Interessenkon-
flikte zu vermeiden, ist außerdem zu bedenken, dass der
Verfahrensprüfer, dessen Aufgabe in der Überwachung lau-
fender Untersuchungen besteht, nicht länger eingreifen sollte,
sobald die Ergebnisse einer Untersuchung an die betroffenen
Behörden weitergeleitet wurden.

4. Durch eine neue Bestimmung (1) erhält der Generaldirektor
Ermessensspielraum bei der Entscheidung, ob er den Justiz-
behörden der Mitgliedstaaten einen abschließenden
Untersuchungsbericht vorlegt oder nicht, wenn er der Auf-
fassung ist, dass interne Maßnahmen möglich sind, die ein
geeigneteres Follow-up ermöglichen. Die Umstände, unter
denen der Ermessensspielraum zum Tragen kommen kann,

müssen allerdings genauer spezifiziert werden. Erfordert eine
entsprechende Entscheidung zudem eine Beurteilung natio-
naler Rechtsvorschriften und nationaler Rechtsprechung,
sollte sie den Justizbehörden in den Mitgliedstaaten überlas-
sen werden.

5. In seiner Stellungnahme Nr. 8/2005 empfahl der Hof der
Kommission eine Vereinfachung und Konsolidierung der
gemeinschaftlichen Betrugsbekämpfungsvorschriften. In dem
neuen Vorschlag wird jedoch sogar noch öfter auf die Ver-
ordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom
11. November 1996 betreffend die Kontrollen und Überprü-
fungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finan-
ziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor
Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten (2) verwiesen (deren
Gegenstand beträchtlich ausgeweitet wurde (3)). Da keine
Änderung der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 vor-
geschlagen wird, ist für den Leser dieser Verordnung nicht
klar ersichtlich, dass sie auch für andere Bereiche gilt. Dies
steht im Widerspruch zur Interinstitutionellen Vereinbarung
vom 22. Dezember 1998 über gemeinsame Leitlinien für die
redaktionelle Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvor-
schriften (4). Abschließend stellt der Hof fest, dass die Kom-
mission nicht vorschlägt, den geltenden Artikel 4
Absatz 6 Buchstabe b zu streichen, obwohl der neue Vor-
schlag die Verfahren und Garantien enthält, die von den
Bediensteten des Amtes bei der Durchführung interner
Untersuchungen zu beachten sind. Dies könnte Anlass zu
Verwirrung geben und Abweichungen ermöglichen.

Diese Stellungnahme wurde vom Rechnungshof in seiner Sitzung vom 6. Dezember 2006 in
Luxemburg angenommen.

Für den Rechnungshof
Hubert WEBER

Präsident

(1) Artikel 9 Absatz 3a.

(2) ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2.
(3) Gemäß Erwägungsgrund 4 und den Änderungen von Artikel 3 und 4

in dem neuen Vorschlag.
(4) Der Vereinbarung zufolge sollten Bezugnahmen auf andere Rechtsakte

so weit wie möglich vermieden werden. Bei weitreichenden Auswir-
kungen auf andere Rechtsakte ist ein gesonderter Änderungsakt erfor-
derlich (ABl. C 73 vom 17.3.1999, S. 1).
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III 

(Vorbereitende Rechtsakte) 

RECHNUNGSHOF 

STELLUNGNAHME Nr. 6/2011 

(gemäß Artikel 325 AEUV) 

zu dem geänderten Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 

für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 

(2011/C 254/01) 

DER RECHNUNGSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 325 Absatz 4, 

gestützt auf den geänderten Vorschlag der Kommission ( 1 ), 

gestützt auf das beim Hof am 13. Mai 2011 eingegangene 
Ersuchen des Europäischen Parlaments um Stellungnahme zu 
dem vorgenannten Vorschlag — 

HAT FOLGENDE STELLUNGNAHME ANGENOMMEN: 

Einleitung 

1. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
wurde im Jahr 1999 errichtet ( 2 ). Das OLAF ist eine Generaldi­
rektion der Kommission, die im Hinblick auf ihre Unter­
suchungsarbeit allerdings funktional unabhängig ist. Die Verord­
nung (EG) Nr. 1073/1999 ( 3 ) (nachstehend „die OLAF-Verord­
nung“) weist dem Amt neben dem allgemeinen Ziel, einen Bei­
trag zum Schutz der finanziellen Interessen der Union zu leis­
ten, zwei Hauptaufgaben zu: Durchführung von Verwaltungs­
untersuchungen und Unterstützung der Mitgliedstaaten beim 

Schutz des Unionshaushalts vor Betrug, einschließlich eines Bei­
trags zur Planung und Entwicklung der Methoden zur Bekämp­
fung von Betrug und sonstigen rechtswidrigen Handlungen zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der Union. 

2. Überdies übertrug die Kommission dem OLAF die Auf­
gabe, Gesetzgebungsinitiativen mit dem Ziel der Betrugs­
bekämpfung vorzubereiten, sowie weitere operationelle Auf­
gaben der Kommission in Sachen Betrugsbekämpfung, ein­
schließlich der Verwaltung von Förderprogrammen. 

3. Für seine Untersuchungen zum Zwecke der Bekämpfung 
von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlun­
gen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union kann 
sich das Amt nicht allein auf die OLAF-Verordnung stützen. 
Stets sind zusätzliche Rechtsgrundlagen erforderlich, um dem 
Amt die Befugnis zur Durchführung von Untersuchungsmaß­
nahmen in besonderen Fällen zu verleihen, und zwar sowohl 
bei externen Untersuchungen in den Mitgliedstaaten als auch bei 
internen Untersuchungen innerhalb der Organe, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der EU ( 4 ). 

4. Außerdem betraute die Kommission das OLAF damit, alle 
sonstigen Tatsachen oder Handlungen aufzudecken, die Ver­
stöße gegen die EU-Vorschriften darstellen, einschließlich schwe­
rer Verletzungen von Verpflichtungen durch Bedienstete, Be­
amte und Mitglieder der Organe und Einrichtungen der Union 
im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer beruflichen Tätig­
keit ( 5 ). Die OLAF-Verordnung ist nicht auf Fälle anwendbar, die 
keine Auswirkungen auf die finanziellen Interessen der Union 
haben. In diesen Fällen muss sich das OLAF auf Artikel 86 des 
Beamtenstatuts und/oder die von den Organen angenommenen 
internen Beschlüsse, in denen solche Untersuchungen vorgese­
hen sind, berufen.
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( 1 ) KOM(2011) 135 endg. vom 17. März 2011 — Geänderter Vor­
schlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 über die 
Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (Euratom) Nr. 
1074/1999. 

( 2 ) Beschluss 1999/352/EG, EGKS, Euratom der Kommission vom 
28. April 1999 zur Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugs­
bekämpfung (OLAF) (ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 20). 

( 3 ) Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen des Europäi­
schen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. L 136 vom 
31.5.1999, S. 1). Die Bestimmungen der Verordnung (Euratom) 
Nr. 1074/1999 entsprechen denen der Verordnung (EG) Nr. 
1073/1999, wurden aber aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage 
(Artikel 203 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atom­
gemeinschaft) angenommen. 

( 4 ) Zu den wichtigsten Rechtsvorschriften siehe den Anhang zu dieser 
Stellungnahme. 

( 5 ) Siehe Artikel 2 des Beschlusses 1999/352/EG, EGKS, Euratom der 
Kommission.
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5. Die Überarbeitung der OLAF-Verordnung ist seit 2003 
ständig in der Diskussion ( 1 ). Der vorliegende geänderte Vor­
schlag ist der dritte Anlauf zur Änderung der OLAF-Verord­
nung. Zu den beiden vorangehenden Vorschlägen konnte kein 
Konsens erzielt werden ( 2 ). Als Grundlage für den dritten geän­
derten Vorschlag wurde im Juli 2010 ein Diskussionspapier zur 
Reform des OLAF ( 3 ) vorgelegt. 

6. Ferner liegt ein Entwurf für einen geänderten Kommis­
sionsbeschluss ( 4 ) vor, im dem der derzeitige Status des OLAF 
als Kommissionsdienststelle beibehalten wurde. 

7. Den politischen Leitlinien des Kommissionspräsidenten ( 5 ), 
wonach dem Amt völlige Unabhängigkeit außerhalb der Kom­
mission gewährt werden sollte, wurde nicht gefolgt ( 6 ). Ganz im 
Gegenteil werden im Entwurf des Kommissionsbeschlusses die 
Rolle der Kommission bei der Auswahl des Generaldirektors des 
OLAF gestärkt und die Befugnisse des Generaldirektors als An­
stellungsbehörde für das Personal des Amtes eingeschränkt ( 7 ). 

8. Die nachstehenden Bemerkungen tragen den Empfehlun­
gen des Hofes in früheren Stellungnahmen ( 8 ) sowie den Fest­
stellungen aufgrund der Prüfung des Amtes in seinem Sonderbe­
richt Nr. 2/2011 Rechnung ( 9 ). 

Allgemeine Bemerkungen 

9. Der Hof stimmt mit der Kommission darin überein, dass 
es notwendig ist, die Effizienz, Wirksamkeit und Rechenschafts­
pflicht des OLAF unter Wahrung der Unabhängigkeit bei seiner 
Untersuchungstätigkeit zu erhöhen ( 10 ). 

Notwendigkeit der Vereinfachung und Konsolidierung der 
Betrugsbekämpfungsvorschriften 

10. Der Hof bedauert, dass die Kommission die wiederholte 
Empfehlung ( 11 ) des Hofes, die derzeit geltenden Betrugs­
bekämpfungsvorschriften zu vereinfachen und zu konsolidieren 
und die diesbezüglichen Schwachstellen in den Befugnissen und 
Verfahren des OLAF zu beheben ( 12 ), nicht befolgt hat. Eine 
solche Neufassung des Regelungsrahmens sollte sich auf die 
OLAF-Verordnung, die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates über den Schutz der finanziellen Interessen der Euro­
päischen Gemeinschaften ( 13 ) und die Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 des Rates betreffend die Kontrollen und Über­
prüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der fi­
nanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Be­
trug und anderen Unregelmäßigkeiten ( 14 ) erstrecken. 

11. Ohne eine solche Neufassung wird die Rechtssicherheit 
wegen der Koexistenz sich überschneidender, inkohärenter oder 
gar miteinander unvereinbarer Bestimmungen, die schwer ver­
ständlich und schwer anwendbar sind, untergraben (siehe auch 
Ziffern 22-24 und 35). 

Notwendigkeit einer klaren Definition des Begriffs „finan­
zielle Interessen der Union“ 

12. Der Hof wiederholt seine Empfehlung ( 15 ), den Begriff 
„finanzielle Interessen der Union“, der Kernstück jeglicher Be­
trugsbekämpfungsvorschriften ist, klar zu definieren.
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( 1 ) Siehe Bericht der Kommission über die Bewertung der Tätigkeiten 
des OLAF, KOM(2003) 154 endg. vom 2. April 2003. 

( 2 ) Der erste Vorschlag wurde im Februar 2004 vorgelegt (siehe 
KOM(2004) 103 endg. vom 10. Februar 2004) und im März 
2007 zurückgezogen. Der zweite Vorschlag wurde im Mai 2006 
vorgelegt (siehe KOM(2006) 244 endg. vom 24. Mai 2006) und 
wird nun durch den dem Hof zur Stellungnahme vorliegenden ge­
änderten Vorschlag ersetzt. 

( 3 ) SEK(2010) 859 vom 6. Juli 2010. 
( 4 ) Vorentwurf eines Beschlusses der Kommission zur Änderung ihres 

Beschlusses 1999/352/EG, EGKS, Euratom vom 28. April 1999 zur 
Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung, 
SEK(2011) 343 endg. vom 17. März 2011. 

( 5 ) „(…) ich erwarte noch weitere Schritte, beispielsweise bei der Mittelbewirt­
schaftung. Nachdem das OLAF nun richtig etabliert ist, sollte es von der 
Kommission völlig unabhängig werden.“ Siehe S. 37 der politischen 
Leitlinien für die nächste Kommission von Präsident Barroso vom 
28. Oktober 2009, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ 
president/pdf/press_20090903_de.pdf. 

( 6 ) In seiner Aufgabenbeschreibung vom 27. November 2009 ersuchte 
Präsident Barroso das für Steuern und Zollunion, Audit und Betrugs­
bekämpfung zuständige Kommissionsmitglied darum, das OLAF als 
völlig unabhängigen Dienst außerhalb der Kommission einzurichten. 
Siehe http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mission_letters/ 
pdf/semeta_taxation_en.pdf. 

( 7 ) Soweit dies für die Wahrung der Unabhängigkeit des Amtes erfor­
derlich ist (vgl. den vorgeschlagenen neuen Artikel 6 Absatz 1 des 
Beschlusses). 

( 8 ) Stellungnahme Nr. 8/2005 zu einem Vorschlag für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die gegenseitige 
Amtshilfe zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft 
gegen Betrug und sonstige rechtswidrige Handlungen (ABl. C 313 
vom 9.12.2005, S. 1) und Stellungnahme Nr. 7/2006 zu dem Vor­
schlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 über die 
Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) (ABl. C 8 vom 12.1.2007, S. 1). 

( 9 ) Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des 
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung, http://eca.europa.eu/ 
portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions. 

( 10 ) Siehe insbesondere die Erwägungsgründe Nr. 2, 5, 7, 9, 11 und 19 
des geänderten Vorschlags und den Vermerk IP/11/321 der Kom­
mission vom 17. März 2011, der eine Zusammenfassung des ge­
änderten Vorschlags enthält. 

( 11 ) Siehe Ziffer 36 der Stellungnahme Nr. 8/2005, Ziffer 5 der Stel­
lungnahme Nr. 7/2006, Ziffer 112 des Sonderberichts Nr. 8/2007 
(ABl. C 20 vom 25.1.2008, S. 1) und Ziffer 71 (Folgeempfehlung 
3) des Sonderberichts Nr. 2/2011, http://eca.europa.eu/portal/page/ 
portal/publications/auditreportsandopinions. 

( 12 ) Das Europäische Parlament griff die Empfehlung des Rechnungshofs 
bereits im Jahr 2006 auf (siehe Ziffern 28-32 der Entschließung des 
Europäischen Parlaments zum Schutz der finanziellen Interessen der 
Gemeinschaften und zur Betrugsbekämpfung — Jahresbericht 2004 
vom 15. Juni 2006 (P6_TA(2006)0277) (ABl. C 300 E vom 
9.12.2006, S. 508). Der Rat hat sich ebenfalls für eine Zusammen­
führung der Rechtsinstrumente zur Betrugsbekämpfung in einem 
einheitlichen Regelungsrahmen ausgesprochen (siehe Abschnitt 6 
der Schlussfolgerungen des Rates zur Reform des Europäischen 
Amtes für Betrugsbekämpfung, die vom Rat am 6. Dezember 
2010 angenommen wurden, http://www.consilium.europa.eu/ 
uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/118236.pdf). 

( 13 ) ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1. 
( 14 ) ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2. 
( 15 ) Siehe Ziffer 38 der Stellungnahme Nr. 8/2005.
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13. Außerdem verweist der Hof auf die Rechtsprechung des 
Gerichtshofs ( 1 ), der sich im Jahr 2003 gegen eine enge Aus­
legung des Begriffs „finanzielle Interessen“ auf der Grundlage der 
Definition des Begriffs „Unregelmäßigkeit“ in Artikel 1 Absatz 2 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates aus­
sprach. Die Kommission hat allerdings zu keinem Zeitpunkt 
einen Vorschlag zur Änderung der Verordnung im Lichte dieser 
Rechtsprechung vorgelegt. 

14. Eine Änderung ( 2 ) der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
2988/95 des Rates ist besonders wichtig im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung des MwSt.-Betrugs ( 3 ). Diese Betrugsart 
stellt eine ernst zu nehmende Bedrohung nicht nur für die 
Haushalte der Mitgliedstaaten, sondern auch für die Erhebung 
der Eigenmittel der Union dar ( 4 ). 

Notwendigkeit einer unabhängigen Kontrolle der Recht­
mäßigkeit laufender Untersuchungen 

15. Der Hof begrüßt den Vorschlag, Bestimmungen über 
Verfahrensgarantien einzuführen, und nimmt den Vorschlag be­
züglich eines internen Überprüfungsverfahrens zur Kenntnis 
(siehe auch Ziffern 37-40). Der Hof bedauert allerdings, dass 
mit dem Vorschlag der Kommission das Ziel einer unabhängi­
gen Kontrolle der Rechtmäßigkeit laufender Untersuchungsmaß­
nahmen nicht erreicht wird. Damit eine solche Kontrolle ihre 
Wirkung entfalten kann, muss sie von einer vom OLAF unab­
hängigen Stelle oder Person durchgeführt werden, die zur Ab­
gabe verbindlicher Stellungnahmen befugt ist. Diese Kontrolle 
laufender Untersuchungsmaßnahmen ist besonders notwendig 
in Fällen, in denen die Betroffenen nicht darüber informiert 
sind, dass sie Gegenstand einer Untersuchung sind, um deren 
Vertraulichkeit zu wahren. 

Notwendigkeit eines effektiven und gleichwertigen Schut­
zes der finanziellen Interessen 

16. Der Hof weist darauf hin, dass der vormalige Artikel 280 
Absatz 4 EGV in Artikel 325 Absatz 4 AEUV dahin gehend 
umformuliert wurde, dass das Europäische Parlament und der 
Rat nunmehr ausdrücklich dazu verpflichtet werden, die erfor­
derlichen Maßnahmen zur Gewährleistung eines effektiven und 
gleichwertigen Schutzes der finanziellen Interessen der Union in 
allen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
zu beschließen. Derzeit unterliegen die Untersuchungen des 
OLAF unterschiedlichen Bedingungen, die in einzelnen internen 
Beschlüssen der Organe, Einrichtungen sowie Ämtern und 
Agenturen der Union niedergelegt sind ( 5 ). Der Hof zeigt zwar 
Verständnis dafür, dass die spezifischen Gegebenheiten be­
stimmter Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der 

Union möglicherweise zu berücksichtigen sind, ist jedoch auch 
der Auffassung, dass solche internen Beschlüsse nicht unbedingt 
in allen Fällen zu rechtfertigen sind und unter Umständen dazu 
führen, dass die Reichweite der Untersuchungstätigkeit des 
OLAF eingeschränkt und damit der effektive und gleichwertige 
Schutz der finanziellen Interessen der Union gefährdet wird. 

Notwendigkeit klarer Regeln für Untersuchungen bei 
schweren Verfehlungen in anderen als finanziellen Angele­
genheiten 

17. Da die OLAF-Verordnung auf Artikel 325 AEUV beruht, 
beschränkt sich ihr Geltungsbereich auf Untersuchungen von 
Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der finanziellen Interessen 
der Union. Es bedarf klarer Regeln für die Untersuchung inter­
ner Fälle von schweren Verfehlungen, die sich nicht gegen die 
finanziellen Interessen der Union richten, sondern möglicher­
weise Disziplinar- und/oder Strafverfahren oder ein Verfahren 
vor dem Europäischen Gerichtshof nach sich ziehen. Die dies­
bezüglich bestehenden Rechtsvorschriften sind sehr knapp ge­
halten und gelten nur für Personal, das dem Beamtenstatut oder 
den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 
der Europäischen Union unterliegt ( 6 ). Nach Ansicht des Hofes 
sollte der Gesetzgeber prüfen, welche Optionen im Rahmen des 
Vertrags bestehen, um sicherzustellen, dass alle Fälle schwerer 
Verfehlungen sachgerecht untersucht werden. 

Notwendigkeit knapper, klarer und stimmiger Formulierun­
gen 

18. Nach Ansicht des Hofes wird mit den Änderungen ins­
gesamt nicht erreicht, dass die Bestimmungen der OLAF-Verord­
nung so knapp, klar und stimmig wie möglich formuliert sind. 
Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung der Bezeichnungen „das 
Amt“ und „der Generaldirektor des Amtes“, die keiner besonde­
ren Logik zu unterliegen scheint ( 7 ); eine zusätzliche Komplika­
tion ergibt sich aus der Einführung spezifischer Bestimmungen 
für die Übertragung der Befugnisse des Generaldirektors auf 
andere Bedienstete des Amtes. Ein weiteres Beispiel ist die 
vage Formulierung des vorgeschlagenen neuen Artikels 4 Absatz 
6, wonach das Amt zur Unterrichtung eines Organs, einer Ein­
richtung, eines Amtes oder einer Agentur von Fällen, in denen 
deren oberste Management- oder politische Ebene von einer 
Untersuchung betroffen ist, „auf geeignete alternative Informati­
onskanäle zurück(greift)“. 

Spezifische Bemerkungen 

Priorität der Untersuchungstätigkeit als Kernaufgabe 

19. Der Hof empfiehlt, mit einer neuen Formulierung von 
Artikel 1 der OLAF-Verordnung die Priorität der Unter­
suchungstätigkeit als Kernaufgabe des OLAF gegenüber sons­
tigen Aufgaben klar herauszustellen. Die Wirksamkeit des
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( 1 ) Randnrn. 82 bis 95 des Urteils des Gerichtshofs vom 10. Juli 2003 
in der Rechtssache C-11/00 Kommission der Europäischen Gemein­
schaften gegen Europäische Zentralbank (ABl. C 213 vom 6.9.2003, 
S. 1). 

( 2 ) Sofern die Angelegenheit nicht durch eine Neufassung der Betrugs­
bekämpfungsvorschriften geregelt wird. 

( 3 ) Die MwSt.-Einnahmen sind ein Teil der Eigenmittel der EU. Die in 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates enthaltene 
Definition des Begriffs „Unregelmäßigkeit“ deckt allerdings MwSt.- 
Betrug nicht ab, denn sie erstreckt sich lediglich auf Verstöße, die 
direkt für Rechnung der Gemeinschaften erhobene Eigenmittel be­
treffen. 

( 4 ) Siehe Sonderbericht Nr. 8/2007 über die Zusammenarbeit der Ver­
waltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. C 20 
vom 25.1.2008, S. 1). 

( 5 ) Siehe Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999. 

( 6 ) Siehe Artikel 86 Absatz 2 des Beamtenstatuts. 
( 7 ) In der derzeit geltenden Verordnung wird ausgehend von der An­

nahme, dass der Generaldirektor sämtliche dem Amt übertragenen 
Entscheidungsbefugnisse innehat, unterschieden zwischen Situatio­
nen, in denen der Generaldirektor seine Befugnisse an andere Be­
dienstete des Amtes delegieren darf, und Situationen, in denen der 
Generaldirektor seine Befugnisse nicht delegieren darf. Siehe in die­
sem Zusammenhang auch den Empfehlungsentwurf des Europäi­
schen Bürgerbeauftragten vom 9. Dezember 2010 im Rahmen seiner 
Untersuchung zu der gegen das OLAF gerichteten Beschwerde 
856/2008/BEH, Ziffern 92-104.
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OLAF hängt entscheidend davon ab, dass es einen höheren 
Anteil seiner Ressourcen für Untersuchungsmaßnahmen ein­
setzt. 

Notwendigkeit der Klarstellung von Schlüsselbegriffen 

20. Der Hof begrüßt die Absicht, im vorgeschlagenen neuen 
Wortlaut von Artikel 2 eine Reihe von Schlüsselbegriffen zu 
bestimmen. Der Vorschlag ist allerdings unvollständig, da er 
sich auf die Begriffe „Verwaltungsuntersuchungen“, „Betroffener“ 
und „Beamtenstatut“ beschränkt. Definitionen — oder Verweise 
auf die einschlägigen Rechtsvorschriften, in denen die betreffen­
den Definitionen bereits niedergelegt sind ( 1 ) — zu anderen 
Grundbegriffen wie „Betrug“, „Korruption“, „schwere Straftat“, 
„Unregelmäßigkeit“, „zuständige Behörde des Mitgliedstaats“, „di­
rekt betroffen“, „indirekt betroffen“, „Zeuge“, „Hinweisgeber“, 
„Gespräch“ und „Erklärung“ sollten ebenfalls aufgenommen wer­
den. Außerdem sollte in der Verordnung definiert werden, was 
unter „Verwaltungsuntersuchungen der Mitgliedstaaten“ zu ver­
stehen ist, und es sollten unterschiedliche Termini für Situatio­
nen verwendet werden, in denen die ursprünglichen Anschuldi­
gungen gegen eine Person nicht erhärtet werden konnten ( 2 ). 

21. Der Hof macht darauf aufmerksam, dass eine Unstim­
migkeit zwischen der Definition des Begriffs „Verwaltungsunter­
suchung“ im vorgeschlagenen Artikel 2 und dem vorgeschlage­
nen Wortlaut von Artikel 3 Absatz 2 besteht. Laut Artikel 2 
beschränkt sich die Aufgabe des OLAF darauf, den Beweis für 
die Unregelmäßigkeit der untersuchten Tätigkeiten zu erbrin­
gen ( 3 ). Das Amt ist nicht verpflichtet festzustellen, ob eine 
Unregelmäßigkeit als Folge einer vorsätzlichen Handlung oder 
eines Versäumnisses eintrat. Gemäß Artikel 3 Absatz 2 soll das 
OLAF feststellen, ob ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder 
jedwede sonstige rechtswidrige Handlung vorliegt. Dementspre­
chend müsste das OLAF die Einzelverantwortung natürlicher 
Personen, die den Organen, Einrichtungen, Ämtern und Agen­
turen der EU nicht angehören, für Handlungen untersuchen, die 
möglicherweise strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. 

Notwendigkeit von Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 
2185/96 

22. Gemäß dem derzeitigen Artikel 3 der OLAF-Verordnung 
übt das Amt für die Zwecke seiner externen Untersuchungen 
die der Kommission durch die Verordnung (Euratom, EG) Nr. 
2185/96 übertragenen Befugnisse zur Durchführung von Kon­
trollen und Überprüfungen vor Ort bei Wirtschaftsteilnehmern 
aus. Mit dem vorgeschlagenen neuen Artikel 3 Absatz 2 und 
der vorgeschlagenen Änderung von Artikel 4 Absatz 3 wird die 
Möglichkeit der Anwendung der in der Verordnung (Euratom, 
EG) Nr. 2185/96 festgelegten Verfahren auf eine Reihe von 

Situationen ausgeweitet, die in der genannten Verordnung nicht 
vorgesehen sind ( 4 ). 

23. Gleichzeitig wird mit dem vorgeschlagenen neuen 
Artikel 3 Absatz 2 die Durchführung von Kontrollen und Über­
prüfungen vor Ort auf Fälle im Zusammenhang mit ungerecht­
fertigten Ausgaben beschränkt, während die Verordnung (Eura­
tom, EG) Nr. 2185/96 auch bei Unregelmäßigkeiten zum Nach­
teil von Einnahmen aus direkt für Rechnung der Union erho­
benen Eigenmitteln Anwendung findet. 

24. Da weder eine Neufassung der Betrugsbekämpfungsvor­
schriften (siehe Ziffer 11) noch irgendeine Änderung der Ver­
ordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 vorgeschlagen wird, ist für 
den Leser dieser Verordnung nicht klar ersichtlich, dass diese 
Verordnung auch für andere Zwecke und unter anderen als den 
darin beschriebenen Bedingungen gilt. Wie der Hof in seiner 
Stellungnahme Nr. 7/2006 ( 5 ) unterstrich, läuft dies der Interins­
titutionellen Vereinbarung vom 22. Dezember 1998 „Gemein­
same Leitlinien für die redaktionelle Qualität der gemeinschaft­
lichen Rechtsvorschriften“ zuwider, wonach bei der Abfassung 
von Rechtsakten zu berücksichtigen ist, auf welche Personen sie 
Anwendung finden sollen, um diesen die eindeutige Kenntnis 
ihrer Rechte und Pflichten zu ermöglichen ( 6 ). Kommt keine 
Einigung bezüglich einer Neufassung zustande, sollte die Kom­
mission die folgerichtigen Änderungen von Verordnung (Eura­
tom, EG) Nr. 2185/96 in Übereinstimmung mit Ziffer 19 der 
Vereinbarung vorschlagen. 

Verstärkung der Zusammenarbeit mit den zuständigen Be­
hörden der Mitgliedstaaten 

25. Der Hof weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 EUV alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner 
oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich 
aus den Handlungen der Organe der Union ergeben, zu ergrei­
fen haben. Der Hof nimmt den vorgeschlagenen neuen Artikel 3 
Absatz 3 zur Kenntnis, mit dem gewährleistet werden soll, dass 
die Bediensteten des OLAF unter den gleichen Bedingungen wie 
die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und unter Ach­
tung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften Zugang zu sämtli­
chen mit dem untersuchten Sachverhalt zusammenhängenden 
Informationen und Schriftstücken haben, die für eine wirksame 
und effiziente Durchführung der Kontrollen und Überprüfungen 
vor Ort erforderlich sind. Der Hof geht davon aus, dass diese 
Anforderung nicht nur für im Besitz von Wirtschaftsteilneh­
mern ( 7 ) befindliche Informationen und Schriftstücke, sondern 
auch für im Besitz der an der geteilten Verwaltung von Haus­
haltsmitteln der Union beteiligten Behörden und Stellen befind­
liche Informationen und Schriftstücke gilt. 

26. Mit dem vorgeschlagenen neuen Artikel 3 Absatz 4 wer­
den die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine Koordinierungsstelle 
für die Betrugsbekämpfung zu benennen, die für eine wirksame 
Zusammenarbeit und einen wirksamen Informationsaustausch 
mit dem Amt sorgt. Wenngleich eine verbesserte Koordinierung 
begrüßenswert ist, wird eine solche Koordinierungsstelle alleine
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( 1 ) Sofern es nicht zu einer Neufassung der Betrugsbekämpfungsvor­
schriften kommt. 

( 2 ) Siehe Ziffer 35 des Sonderberichts Nr. 2/2011. 
( 3 ) Gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 

2988/95 des Rates ist der Tatbestand der Unregelmäßigkeit bei je­
dem Verstoß gegen eine Gemeinschaftsbestimmung als Folge einer 
Handlung oder Unterlassung eines Wirtschaftsteilnehmers gegeben, 
die einen Schaden für den Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaften 
oder die Haushalte, die von den Gemeinschaften verwaltet werden, 
bewirkt hat bzw. haben würde, sei es durch die Verminderung oder 
den Ausfall von Eigenmitteleinnahmen, die direkt für Rechnung der 
Gemeinschaften erhoben werden, sei es durch eine ungerechtfertigte 
Ausgabe. 

( 4 ) Beispielsweise Beschaffung einschlägiger Nachweise für die Zwecke 
interner Untersuchungen. 

( 5 ) Siehe Ziffer 5. 
( 6 ) Siehe Ziffer 3 der Vereinbarung. In Ziffer 16 heißt es weiter, dass in 

Rechtsakten Bezugnahmen auf andere Rechtsakte so weit wie mög­
lich vermieden werden sollen (ABl. C 73 vom 17.3.1999, S. 1). 

( 7 ) Für Wirtschaftsteilnehmer besteht bereits eine ähnliche Bestimmung 
in Artikel 7 der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96.
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nicht ausreichen, um die Schwierigkeiten zu beheben, auf die 
OLAF bei der Durchführung von Kontrollen und Überprüfun­
gen vor Ort im Bereich der direkten Ausgaben trifft. Das Pro­
blem in diesem spezifischen Bereich besteht darin, dass nicht 
alle Mitgliedstaaten mit den notwendigen Zuständigkeiten aus­
gestattete Behörden geschaffen oder benannt haben, um die 
Untersuchungsmaßnahmen des OLAF wirksam zu unterstüt­
zen ( 1 ). Der Hof regt an, den vorgeschlagenen neuen Artikel 3 
Absatz 3 dahin gehend zu ändern, dass OLAF bei der Durch­
führung seiner Kontrollen und Überprüfungen von einer geeig­
neten Vollzugsbehörde unterstützt werden kann ( 2 ). 

Klarstellung der Bedeutung des Beamtenstatuts für interne 
Untersuchungen 

27. Angesichts der Bedeutung des Beamtenstatuts für interne 
Untersuchungen des OLAF empfiehlt der Hof eine Änderung 
von Artikel 4 zu internen Untersuchungen, um einen klaren 
Verweis auf das Beamtenstatut aufzunehmen. Gemäß 
Artikel 22a des Beamtenstatuts sind EU-Beamte verpflichtet, 
dem OLAF jeden faktischen Hinweis, der rechtswidrige Hand­
lungen, einschließlich Betrug oder Korruption, vermuten lässt, 
zu übermitteln, und Anhang IX des Beamtenstatuts enthält Vor­
schriften für die Durchführung von Verwaltungsuntersuchungen 
im Hinblick auf ein Disziplinarverfahren. 

Vermeidung von Missverständnissen bezüglich der Einlei­
tung von Untersuchungen 

28. Der vorgeschlagene Artikel 5 über die Einleitung von 
Untersuchungen enthält komplizierte Bestimmungen, die vage 
formuliert sind. Artikel 5 Absatz 1 könnte dahin gehend aus­
gelegt werden, dass es dem Amt freisteht, zu mutmaßlichen 
Betrugs- oder Korruptionsdelikten oder sonstigen rechtswidrigen 
Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen innerhalb 
der Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der EU keine 
Untersuchungen einzuleiten, selbst wenn hinreichender Ver­
dacht besteht. 

29. Außerdem werden in Artikel 5 Absätze 4 und 5 Ände­
rungen zur Ergänzung der in den Artikeln 22a und 22b des 
Beamtenstatuts vorgesehenen Verfahren in Fällen, in denen ein 
Bediensteter dem Amt Informationen zu einem mutmaßlichen 
Betrug oder einer mutmaßlichen Unregelmäßigkeit vorlegt, ein­
geführt. Aus Gründen der Klarheit wäre es zweckmäßiger, statt­
dessen entsprechende Änderungen des Beamtenstatuts vor­
zuschlagen, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass der Gel­
tungsbereich des Beamtenstatuts über den der OLAF-Verord­
nung hinausreicht (siehe Ziffer 4). 

Beschleunigung der ersten Bewertung und der nachfolgen­
den Untersuchung von Fällen 

30. Der Hof begrüßt den vorgeschlagenen neuen Wortlaut 
von Artikel 5 Absatz 4, wonach der Generaldirektor des Amtes 
binnen zwei Monaten nach Eingang eines von einem Organ, 
einer Einrichtung, einem Amt oder einer Agentur der Union 
oder von einem betroffenen Mitgliedstaat gestellten Ersuchens 
beim Amt zu beschließen hat, ob eine Untersuchung eingeleitet 
wird oder nicht. Der Hof empfiehlt, auch bei Fällen, in denen 

die erste Information dem Amt von anderen Quellen zugeleitet 
wird, eine Höchstdauer für die Bewertungen festzusetzen. 

31. Gemäß dem neuen Wortlaut von Artikel 6 Absatz 6 hat 
das Amt, falls sich zeigt, dass eine Untersuchung nicht binnen 
12 Monaten nach ihrer Einleitung abgeschlossen werden kann, 
dem Überwachungsausschuss alle sechs Monate mitzuteilen, 
welche Gründe dem Untersuchungsabschluss entgegenstehen; 
derzeit ist diese Information nur einmal nach neun Monaten 
zu übermitteln. Der Wortlaut der neuen Bestimmung ist nicht 
klar und könnte dahin gehend ausgelegt werden, dass der Über­
wachungsausschuss erstmals nach 18 Monaten zu unterrichten 
ist. 

32. Zur wirksameren Behandlung des Problems der langen 
Dauer der Untersuchungen des OLAF ( 3 ) wäre es zweckmäßig, 
eine Standarddauer von 12 Monaten einzuführen, die nur auf 
Beschluss des Generaldirektors des Amtes nach Unterrichtung 
des Überwachungsausschusses um jeweils sechs Monate verlän­
gerbar wäre ( 4 ). 

Stärkung der Verfahrensgarantien 

33. Der vorgeschlagene Artikel 7a Absatz 2 zu Verfahrens­
garantien enthält Regeln für die Befragung von Zeugen und 
Betroffenen. Es sollte klargestellt werden, dass die befragte Per­
son das Recht hat, die Zustimmung zu dem vom Amt erstellten 
Gesprächsprotokoll zu verweigern. Ferner sollte ausdrücklich 
festgelegt werden, ob Personen, die den Organen, Einrichtungen, 
Ämtern und Agenturen nicht angehören, verpflichtet sind, der 
Einladung des OLAF zu einem Gespräch Folge zu leisten oder 
das Protokoll eines solchen Gesprächs zu unterzeichnen. Außer­
dem sollten die zu befragenden Personen vor der Aufnahme 
von Erklärungen im Zusammenhang mit Kontrollen vor Ort 
über ihre Rechte aufgeklärt werden und Zugang zu dem vom 
Amt erstellten Protokoll über die von ihnen abgegebenen Er­
klärungen erhalten. 

34. Nach Ansicht des Hofes sollten in dem vorgeschlagenen 
Artikel 7a Absatz 4 keine Ausnahmen von der Regel zugelassen 
werden, dass sich der Betroffene in einem Gespräch mit den 
Untersuchungsbeauftragten des Amtes in einer EU-Amtssprache 
seiner Wahl äußern kann. 

35. Der Hof weist darauf hin, dass der vorgeschlagene Wort­
laut von Artikel 7a Absatz 4 einen verstärkten Rückgriff auf die 
Option ermöglicht, der Pflicht, dem Betroffenen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben, erst zu einem späteren Zeitpunkt 
nachzukommen. Dem vorgeschlagenen Wortlaut zufolge kann 
der Generaldirektor einen solchen Beschluss fassen, wenn zwei 
Voraussetzungen erfüllt sind: In einem Fall ist der Rückgriff auf 
in die Zuständigkeit einer nationalen Justizbehörde fallende Un­
tersuchungsmittel erforderlich und „muss aus untersuchungs­
technischen Gründen absolute Vertraulichkeit gewahrt
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( 1 ) Siehe Ziffern 40-42 des Sonderberichts Nr. 2/2011. 
( 2 ) Eine ähnliche Bestimmung besteht in Artikel 20 der Verordnung 

(EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durch­
führung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten 
Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1). 

( 3 ) Gemäß Artikel 41 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union hat jede Person ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten 
von den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden. 

( 4 ) Die Kommission schlug ein solches Verfahren in ihrer Antwort zu 
Ziffer 80 des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Euro­
päischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. C 202 vom 
18.8.2005, S. 1) vor. Siehe auch Ziffer 27 des Sonderberichts Nr. 
2/2011.
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werden“. Diese Formulierung läuft Artikel 1 Absatz 2 von An­
hang IX des Beamtenstatuts zuwider, der diesbezüglich insofern 
eine restriktivere Handhabung vorsieht, als der Rückgriff auf 
diese Option auf „Fälle, in denen (…) absolute Geheimhaltung 
gewahrt werden muss,“ beschränkt ist. 

36. Hat das OLAF einmal von der Option der Anhörung zu 
einem späteren Zeitpunkt Gebrauch gemacht, haben die Unter­
suchungsbeauftragten häufig keine Möglichkeit, den Betroffenen 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, solange die Verfahren 
einer nationalen Justizbehörde andauern. Infolgedessen kann das 
OLAF den Fall nicht abschließen, selbst wenn es keine weiteren 
Untersuchungsmaßnahmen mehr durchzuführen braucht. Da 
derartige Situationen nicht mit der in Artikel 6 Absatz 5 der 
OLAF-Verordnung verankerten Bestimmung in Einklang steht, 
wonach die Untersuchungen ohne Unterbrechung durchzufüh­
ren sind, sollten für derartige Fälle geeignete Bestimmungen 
erlassen werden. 

Internes Überprüfungsverfahren 

37. Im neuen Artikel 7b ist ein internes Überprüfungsver­
fahren bezüglich der Einhaltung der Verfahrensgarantien seitens 
der Untersuchungsbeauftragten des Amtes vorgesehen, das von 
jeder von einer Untersuchung des OLAF betroffenen natürlichen 
Person beantragt werden kann. Dabei ist vorgesehen, dass der/ 
die mit dem Überprüfungsverfahren befasste(n) OLAF-Bediens­
tete(n) von niemandem Anweisungen entgegennimmt/entgegen­
nehmen und den Überwachungsausschuss in Kenntnis setzt/set­
zen, wenn er/sie der Meinung ist/sind, dass eine vom General­
direktor getroffene Maßnahme sein/ihre Unabhängigkeit antas­
tet. 

38. Nach Ansicht des Hofes ist allerdings die erforderliche 
völlige Unabhängigkeit der Position nicht gewährleistet, da die 
Überprüfungsbeauftragten weiterhin hierarchisch dem General­
direktor unterstellt sind. Außerdem ist nicht klar, ob und wann 
der Überwachungsausschuss Kopien der an den Generaldirektor 
gerichteten Stellungnahme des Überprüfungsbeauftragten und 
des dem Betroffenen übermittelten mit Gründen versehenen 
Antwortschreibens erhält. 

39. Das vorgeschlagene Überprüfungsverfahren würde nur 
auf Antrag eines Betroffenen eingeleitet. Es käme nicht in Fällen 
zur Anwendung, in denen die Betroffenen nicht wissen, dass sie 
Gegenstand einer Untersuchung des OLAF sind, da sie erst zu 
einem späteren Zeitpunkt davon in Kenntnis gesetzt werden, 
um die Vertraulichkeit der Untersuchung zu wahren. 

40. Stattdessen regt der Hof an, die Funktion eines Überprü­
fungsbeauftragten einzurichten. Dieser sollte weder vom Gene­
raldirektor ernannt werden noch ihm hierarchisch unterstellt 
sein. Der Überprüfungsbeauftragte sollte nicht nur verbindliche 
Stellungnahmen auf Antrag von Betroffenen abzugeben haben, 
sondern auch befugt sein, derartige Stellungnahmen in allen 
Fällen abzugeben, in denen der Generaldirektor beabsichtigt, 
Informationen an die nationalen Justizbehörden weiterzuleiten, 
oder in denen Untersuchungen seit mehr als zwei Jahren laufen. 

Hierzu sollte der Überprüfungsbeauftragte über uneingeschränk­
ten Zugang zu den einschlägigen Fallakten des OLAF verfügen. 
Seine Stellungnahmen sollte er sowohl an den Generaldirektor 
als auch an den Überwachungsausschuss richten. 

Zusammenarbeit mit Eurojust, Europol und internationalen 
Organisationen 

41. Mit dem vorgeschlagenen Artikel 10a werden Bestim­
mungen über die Zusammenarbeit des Amtes mit Eurojust, 
Europol und internationalen Organisationen eingeführt. Auf 
die Pflichten des OLAF bezüglich der Unterrichtung von Euro­
just über mutmaßliche schwere Straftaten in Form eines Be­
trugs- oder eines Korruptionsdelikts oder einer sonstigen rechts­
widrigen Handlung wird nur vage eingegangen. Der Hof emp­
fiehlt, objektive Kriterien zur Bestimmung geeigneter Fälle für 
die Zusammenarbeit einzuführen, wie sie derzeit bereits in der 
„praktischen Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen 
Eurojust und OLAF“ ( 1 ) vorliegen. 

Klarstellung der Rolle des Überwachungsausschusses 

42. Was die vorgeschlagenen Änderungen von Artikel 11 
bezüglich des Überwachungsausschusses betrifft, begrüßt der 
Hof den Vorschlag, dass der Ausschuss künftig das Funktionie­
ren der Informationsübermittlung zwischen dem Amt und den 
Organen, Einrichtungen, Ämtern und Agenturen überwacht. Der 
Hof empfiehlt, die Überwachungstätigkeit des Ausschusses auch 
auf den Informationsaustausch zwischen dem Amt und den 
Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich des Informations­
austauschs über Eurojust, auszuweiten. 

43. Dem vorgeschlagenen neuen Artikel 11 Absatz 1 zufolge 
läge es nahezu ausschließlich im Ermessen des Generaldirektors 
des Amtes, wieweit der Überwachungsausschuss Zugang zu In­
formationen über Untersuchungen und zu Fallakten des OLAF 
erhält. Der Hof empfiehlt klarzustellen, dass der Ausschuss Zu­
gang zu den Fallakten des OLAF benötigt, um Sachverhalte 
aufdecken zu können, die die Unabhängigkeit des Amtes beein­
trächtigen. 

44. Zur Stärkung der unabhängigen Rolle des Über­
wachungsausschusses empfiehlt der Hof, im vorgeschlagenen 
Artikel 11 Absatz 6 klarzustellen, dass das Sekretariat des Aus­
schusses ausschließlich gemäß den Anweisungen des Ausschus­
ses und unabhängig vom OLAF handelt und nicht vom Gene­
raldirektor ernannt werden oder diesem hierarchisch unterstellt 
sein darf ( 2 ).
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( 1 ) Gemäß Ziffer 5 der Vereinbarung muss das OLAF zur Bestimmung 
geeigneter Fälle für die Zusammenarbeit Eurojust unverzüglich über 
jeden Fall informieren, der die justizielle Zusammenarbeit zwischen 
den zuständigen nationalen Behörden zweier oder mehrerer Mit­
gliedstaaten direkt impliziert, oder über jeden Fall, der einen Mit­
gliedstaat und die Gemeinschaft betrifft (ABl. C 314 vom 9.12.2008, 
S. 3). 

( 2 ) Hierfür bestehen verschiedene Optionen, siehe beispielsweise Be­
schluss Nr. 235/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes vom 11. März 2008 zur Einsetzung eines Europäischen Bera­
tungsgremiums für die Statistische Governance (ABl. L 73 vom 
15.3.2008, S. 17). Gemäß Artikel 4 Absatz 4 des Beschlusses wird 
dieses zur Stärkung der Unabhängigkeit, Integrität und Rechen­
schaftspflicht eingesetzte hochrangige Beratungsgremium durch ein 
Sekretariat unterstützt, das von der Kommission bereitgestellt wird, 
aber unabhängig von ihr handelt.
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45. Der Hof empfiehlt, das Urteil des Gerichts erster Instanz 
von Juli 2008 ( 1 ) zu berücksichtigen, demzufolge eine wichtige 
Funktion des Überwachungsausschusses darin besteht, die 
Rechte der Personen zu schützen, die von Untersuchungen 
des OLAF betroffen sind. Der Hof weist darauf hin, dass die 
diesbezügliche Rolle des Ausschusses möglicherweise beschnit­
ten wird, da der Generaldirektor des OLAF gemäß dem vor­
geschlagenen neuen Artikel 11 Absatz 7 nicht mehr ( 2 ) ver­
pflichtet ist, den Ausschuss im Vorfeld über die Fälle zu unter­
richten, die die Übermittlung von Informationen an die Justiz­
behörden eines Mitgliedstaats erfordern. Nach Ansicht des Hofes 
könnte diese Lücke durch die Einführung der Funktion eines 
Überprüfungsbeauftragten kompensiert werden, der dem Aus­
schuss berichtet (siehe Ziffer 40). 

Das „Meinungsaustauschverfahren“ untergräbt möglicher­
weise die Unabhängigkeit der Untersuchungstätigkeit 

46. Mit dem vorgeschlagenen neuen Artikel 11a wird ein 
regelmäßiger Meinungsaustausch auf politischer Ebene einge­
führt, um die Untersuchungspolitik des Amtes zu erörtern; 
gleichzeitig wird das Amt in Artikel 11a Absatz 4 dazu ver­
pflichtet, „geeignete Folgemaßnahmen zu den im Rahmen des 
Meinungsaustauschs geäußerten Standpunkten (zu ergreifen)“. 
Ein solches Verfahren könnte als Eingriff in die Unabhängigkeit 
des Generaldirektors bei der Ermittlung und Festlegung der Un­
tersuchungsprioritäten des Amtes aufgefasst werden ( 3 ). Außer­
dem könnte ein solches Verfahren womöglich de facto die 
Funktion eines Präsidialorgans des Amtes übernehmen, ohne 
dass die Zuständigkeiten der Teilnehmer und die prozeduralen 
Rahmenbedingungen klar festgelegt wären. 

47. Falls mit dem vorgeschlagenen neuen Artikel 11a eine 
stärkere Beteiligung aller Organe am Funktionieren des Amtes 

erreicht werden soll, wäre die Umwandlung des OLAF in ein 
interinstitutionelles Amt ( 4 ) eine bessere Option. Eine solche 
Lösung entspräche auch den Änderungen aufgrund von 
Artikel 325 AEUV bezüglich eines effizienten und gleichwerti­
gen Schutzes der finanziellen Interessen der Union in allen 
Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union. 

Klarstellung der Rolle des Generaldirektors 

48. Der Hof sieht keinen triftigen Grund für den Vorschlag 
der Kommission, aus dem derzeitigen Artikel 12 Absatz 3 die 
Verpflichtung zur Berichterstattung an den Rechnungshof über 
die Ergebnisse der vom Amt durchgeführten Untersuchungen zu 
streichen. 

49. Der Hof nimmt den vorgeschlagenen neuen Artikel 12 
Absatz 5 zur Kenntnis, mit dem der Generaldirektor ermächtigt 
wird, die Ausübung bestimmter ihm obliegender Aufgaben, ins­
besondere Beschlüsse zur Einleitung von Untersuchungen oder 
Befugnisse zur Leitung von Untersuchungen, an andere Bediens­
tete des Amtes zu delegieren. Der Hof macht auf das Risiko 
aufmerksam, dass der Vorschlag zur Verwässerung der Kern­
zuständigkeiten des Generaldirektors führen könnte. 

50. Gemäß dem vorgeschlagenen neuen Artikel 12 Absatz 6 
wird der Generaldirektor von einem „internen Gremium“ unter­
stützt, das er bei der Untersuchungseinleitung, vor dem Unter­
suchungsabschluss und wann immer er es für angebracht hält, 
zu Rate zieht. Der Hof macht auf das Risiko aufmerksam, dass 
ein solches Konsultationsverfahren den Generaldirektor in Not­
situationen daran hindern könnte, rasch zu handeln. 

Diese Stellungnahme wurde von Kammer IV unter Vorsitz von Herrn Igors LUDBORŽS, Mit­
glied des Rechnungshofs, in ihrer Sitzung vom 12. Juli 2011 in Luxemburg angenommen. 

Für den Rechnungshof 
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Präsident
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( 1 ) Rechtssache T-48/05 Franchet und Byk gegen Kommission vom 
8. Juli 2008 (ABl. C 209 vom 15.8.2008, S. 44). 

( 2 ) Derzeit heißt es in Artikel 11 Absatz 7 der OLAF-Verordnung, dass 
der Direktor des Amtes den Ausschuss über „die Fälle, die die Über­
mittlung von Informationen an die Justizbehörden eines Mitglied­
staats erfordern“, unterrichtet. Das Gericht erster Instanz befand in 
Randnr. 168 seines Urteils in der Rechtssache T-48/05: „Unbestreit­
bar soll somit das Erfordernis, diesen Ausschuss vor der Übermitt­
lung von Informationen an nationale Justizbehörden zu befassen, 
den Betroffenen Rechte verleihen.“ 

( 3 ) Siehe Leitsatz Nr. 3 aus der am 6. November 1997 vom Ministerko­
mitee des Europarats angenommenen Entschließung Nr. (97)/24 
über die 20 Leitsätze für die Korruptionsbekämpfung, https://wcd. 
coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=593789&. 

( 4 ) Als Beispiel für ein solches interinstitutionelles Amt siehe den Be­
schluss über die Errichtung des Amtes für Personalauswahl (EPSO) 
(Beschluss 2002/620/EG des Europäischen Parlaments, des Rates, der 
Kommission, des Gerichtshofs, des Rechnungshofs, des Wirtschafts- 
und Sozialausschusses, des Ausschusses der Regionen und des Euro­
päischen Bürgerbeauftragten vom 25. Juli 2002 (ABl. L 197 vom 
26.7.2002, S. 53)).
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ANHANG 

WICHTIGSTE RECHTSVORSCHRIFTEN ÜBER DIE UNTERSUCHUNGSTÄTIGKEITEN DES OLAF 

Beschluss zur Errichtung des OLAF 

Beschluss 1999/352/EG, EGKS, Euratom der Kommission vom 28. April 1999 zur Errichtung des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 20). 

Allgemeine Rechtsvorschriften über den Schutz der finanziellen Interessen ( 1 ) 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 1). 

Allgemeine Bestimmungen für Untersuchungstätigkeiten ( 1 ) 

Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersuchun­
gen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. L 316 vom 31.5.1999, S. 1). 

Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 8). 

Kontrollen und Überprüfungen vor Ort bei Wirtschaftsteilnehmern ( 1 ) 

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen und Überprüfun­
gen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug 
und anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

Datenschutzbestimmungen 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemein­
schaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

Zusammenarbeit mit Eurojust 

Beschluss 2002/187/JI des Rates vom 28. Februar 2002 über die Errichtung von Eurojust zur Verstärkung der Bekämp­
fung der schweren Kriminalität (ABl. C 63 vom 6.3.2002, S. 1), zuletzt geändert durch den Beschluss 209/426/JI des 
Rates vom 16. Dezember 2008 (ABl. L 138 vom 4.6.2009, S. 14). 

Interne Untersuchungen in den durch die Verträge oder auf deren Grundlage geschaffenen Organen, Einrich­
tungen und sonstigen Stellen 

Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968 zur Festlegung des Statuts der Beamten 
der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaf­
ten sowie zur Einführung von Sondermaßnahmen, die vorübergehend auf die Beamten der Kommission anwendbar sind 
(Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten) (ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1), zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1080/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 (ABl. 
L 311 vom 26.11.2010, S. 1) („das Beamtenstatut“). 

Rund 50 verschiedene interne Beschlüsse wurden von den Organen, Einrichtungen, Ämtern und Agenturen gemäß 
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 angenommen. 

Entsprechen diese internen Beschlüsse dem „Standardbeschluss“ im Anhang zur interinstitutionellen Vereinbarung vom 
25. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften über die internen Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 
(ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 15), gehen sie über Schutz der finanziellen Interessen der Union hinaus und legen die 
Bedingungen und Modalitäten der internen Untersuchungen zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der Interessen der Union fest. 

Weitere Informationen sind auf der Website des OLAF ( 2 ) abrufbar.

DE C 254/8 Amtsblatt der Europäischen Union 30.8.2011 

( 1 ) Anwendung ausschließlich im Fall von Untersuchungen, die den Schutz der 
finanziellen Interessen betreffen. 

( 2 ) http://ec.europa.eu/dgs/olaf/legal/index_de.html.



130

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

IS
SN

 1
83

1-
08

0X

EUROPÄISCHER 
RECHNUNGSHOF

DE

20
11

So
nd

er
be

ric
ht

 N
r. 

2

WEITERVERFOLGUNG DES SONDERBERICHTS 
NR. 1/2005 ZUR VERWALTUNG DES 
EUROPÄISCHEN AMTES FÜR 
BETRUGSBEKÄMPFUNG (OLAF)



131

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

WEITERVERFOLGUNG 
DES SONDERBERICHTS 
NR. 1/2005 ZUR 
VERWALTUNG DES 
EUROPÄISCHEN AMTES 
FÜR BETRUGSBEKÄMPFUNG 
(OLAF)

Sonderbericht Nr. 2  2011

(gemäß Artikel 287 Absatz 4 Unterabsatz 2 AEUV)

EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF



132

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)

EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1
Fax +352 4398-46410
E-Mail: euraud@eca.europa.eu
Internet: http://www.eca.europa.eu

Sonderbericht Nr. 2  2011

Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet,  

Server Europa (http://europa.eu).

Katalogisierungsdaten befinden sich am Ende der Veröffentlichung.

Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2011

ISBN 978-92-9237-113-5

doi:10.2865/79126

© Europäische Union, 2011

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

Printed in Luxembourg



133

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

3

Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)

INHALT

Ziffer

I–VII	 ZUSAMMENFASSUNG

1–3	 EINLEITUNG

3	 STATUS	DER	EMPFEHLUNGEN

4–5	 PRÜFUNGSUMFANG	UND	PRÜFUNGSANSATZ

6–65	 BEMERKUNGEN

7–18	 	NEUAUSRICHTUNG	AUF	DIE	UNTERSUCHUNGSFUNKTION

8–11 NEBEN DEN UNTERSUCHUNGEN LAUFENDE TÄTIGKEITEN WURDEN NICHT AUFGEGEBEN

12–15  GRÖSSERER SCHWERPUNKT AUF DER UNTERSUCHUNGSTÄTIGKEIT

16–18  BEITRAG DER FÜR DIE STRATEGISCHE ANALYSE ZUSTÄNDIGEN DIENSTSTELLEN ZUGUNSTEN 
DER UNTERSUCHUNGSFUNKTION WEITERHIN BEGRENZT

19–44	 	VERBESSERUNG	DER	EFFIZIENZ	DER	UNTERSUCHUNGEN

20–23  PLANUNG UMFASST WEDER PERSONAL NOCH FRISTEN

24–26 MASSNAHMEN ZUR BEACHTUNG DER PRIORITÄTEN 

27–33  DAUER DER UNTERSUCHUNGEN NICHT VERBESSERT

34–37  STÄRKERE UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS) UND DIE 
PERSONALENT WICKLUNG

38–39 ÜBERARBEITUNG DES RECHTLICHEN UND VERFAHRENSTECHNISCHEN RAHMENS STEHT NOCH AUS

40–44 SCHWIERIGKEITEN BEI DER ZUSAMMENARBEIT MIT EUROJUST UND DEN MITGLIEDSTAATEN

45–57	 	BERICHTERSTATTUNG	ÜBER	DIE	WIRKSAMKEIT	DER	UNTERSUCHUNGSARBEIT

46–48  ZIELE WERDEN FESTGESETZT UND ÜBERWACHT, SIND JEDOCH NICHT ERGEBNISORIENTIERT

49–57  IN DEN ERGEBNISBERICHTEN SIND DIE VERFÜGBAREN INFORMATIONEN NICHT IN VOLLEM UMFANG 
AUSGEWERTET

58–65	 	KLARSTELLUNG	DER	ROLLE	DES	ÜBERWACHUNGSAUSSCHUSSES

59–65  ERNEUERUNG DER VERFAHREN NOCH NICHT ABGESCHLOSSEN



134

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

4

Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)

66–76	 SCHLUSSFOLGERUNGEN	UND	EMPFEHLUNGEN

66–68	 	NEUAUSRICHTUNG	AUF	DIE	UNTERSUCHUNGSFUNKTION

69–71	 	VERBESSERUNG	DER	EFFIZIENZ	DER	UNTERSUCHUNGEN

72–74	 	BERICHTERSTATTUNG	ÜBER	DIE	WIRKSAMKEIT	DER	UNTERSUCHUNGSARBEIT

75–76	 	KLARSTELLUNG	DER	ROLLE	DES	ÜBERWACHUNGSAUSSCHUSSES

	 ANHANG	I	 –	 STAND	DER	UMSETZUNG	DER	EMPFEHLUNGEN	(SONDERBERICHT	NR.	1/2005)

	 ANHANG	II	 –	 OLAF-ORGANISATIONSPLAN

	 ANHANG	III	–	 POTENZIELLE	INDIKATOREN

ANTWORTEN	DER	KOMMISSION

ANTWORTEN	DES	OLAF-ÜBERWACHUNGSAUSSCHUSSES



135

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)

5

Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)

I .
D i e  A u f g a b e  d e s  E u r o p ä i s c h e n  A m t s  f ü r 
Betrugsbek ämpfung (OLAF)  besteht  in  der 
B e k ä m p f u n g  v o n  B e t r u g  u n d  s o n s t i g e n 
re c ht s w i d r i g e n  H a n d l u n g e n  z u m  N a c hte i l 
des  EU-Haushalts .  Das  Amt ist  der  Kommis-
s i o n  a n g e g l i e d e r t ,  ve r f ü g t  b e i  d e r  D u rc h -
führung seiner  Untersuchungen aber  über 
vol le  Unabhängigkeit  und beschäf t igt  rund 
5 0 0  B e d i e n s t e t e .  S e i n e  j ä h r l i c h e n  Au s g a -
b e n  b e l a u f e n  s i c h  a u f  e t w a  5 0  M i l l i o n e n 
Euro.  I m Jahr  2005 ste l l te  der  R echnungs-
h o f  i n  s e i n e m  S o n d e r b e r i c h t  N r.   1 / 2 0 0 5 
z u r  Ve r w a l t u n g  d e s  O L A F  M ä n g e l  b e i  d e r 
Ve r wa l t u n g  d e r  U nte r s u c h u n g e n  fe s t  u n d 
u n t e r b r e i t e t e  1 7   E m p fe h l u n g e n  z u r  N e u -
a u s r i c h t u n g  d e r  Tä t i g k e i te n  d e s  A m t s  a u f 
se ine  Untersuchungsfunkt ion,  zur  Ver bes -
serung der  Ef f iz ienz und zum Nachweis  der 
Wirksamkeit  se iner  Tät igkeit  (Z i f fern 1-5) .

I I .
D a s  A m t  m a c h t  m i t t l e r w e i l e  s t ä r k e r e n 
G e b r a u c h  v o n  s e i n e n  B e f u g n i s s e n  z u r 
Er mit t lung an  Or t  und Ste l le ,  zur  Zeugen-
a n h ö r u n g  o d e r  Ve r n e h m u n g  ve rd ä c ht i g e r 
Personen.  M it  B l ick  auf  die  Neuausr ichtung 
d e r  Tät i g k e i te n  d e s  Amt s  a u f  s e i n e  U nte r -
suchungsfunkt ion schuf  das  OLAF z wei  für 
U n t e r s u c h u n g e n  z u s t ä n d i g e  D i re k t i o n e n , 
um die  vorangehende einzige Direkt ion zu 
ersetzen.  Nach Ansicht  der  Kommiss ion ist 
das  OLAF a ls  Betrugsbek ämpfungsbehörde 
m i t  a l l u m f a s s e n d e r  Z u s t ä n d i g k e i t  j e d o c h 
weit  ef fekt iver  a ls  e in  hauptsächl ich Unter-
s u c h u n g e n  g e w i d m e te r  D i e n s t .  D a h e r  h at 
s ie  das  Amt auch nicht  der  Verant wor tung 
f ü r  d i e  n e b e n  d e n  U n t e r s u c h u n g e n  l a u -
f e n d e n  A u f g a b e n  e n t b u n d e n ,  w i e  e t w a 
die  Betrugsbek ämpfungsstrategie  und die 
Ver waltung von Förderprogrammen.  I nfol -
g e d e s s e n  h a t  d e r  M i t a r b e i t e r z u w a c h s  i n 
den Untersuchungsdi rekt ionen (32  %)  mit 
d e m  Z u w a c h s  i n  d e n  a n d e r e n  B e r e i c h e n 
des  Amts  n icht  S chr i t t  gehalten (43 %) .  I m 
Jahr  2009 wandte das  Amt insgesamt 37  % 
der  Zeit  für  d ie  Ermitt lungsarbeit  auf  (Z i f -
fern 7-18) .

ZUSAMMENFASSUNG

I I I .
D a s  A m t  h a t  e i n e  R e i h e  v o n  S c h r i t t e n 
z u r  V e r b e s s e r u n g  d e r  E f f i z i e n z  s e i n e r 
U n t e r s u c h u n g e n  e i n g e l e i t e t .  S o  m a c h t e 
e s  s t ä r k e r e n  G e b r a u c h  v o n  s e i n e m  E D V -
g e s t ü t z t e n  S y s t e m  z u r  V e r w a l t u n g  d e r 
Fä l l e  ( C a s e  M a n a g e m e n t  S y s t e m  –  C M S ) , 
führ te  gezie l tere  For tbi ldungsmaßnahmen 
d u rc h ,  f ü h r te  Z i e l e  z u r  K o n ze n t r a t i o n  a u f 
s c hwe re r  w i e g e n d e  u n d  k o m p l e xe re  Fä l l e 
e in ,  verr inger te  den Antei l  an Zeitbediens -
t e t e n  u n d  r i c h t e t e  e i n  Z e i t m a n a g e m e n t -
system (ZMS)  e in .  Al lerdings  wird  das  ZMS 
nicht  für  Planungsz wecke genutzt ,  und die 
Arbeitspläne enthalten keine Angaben zum 
vorauss icht l ichen Zeitaufwand und zu den 
Fr isten der  Untersuchungen.  Das  M anage -
ment  der  laufenden Fä l le  muss  ver besser t 
werden,  um Probleme rascher  zu lösen und 
lange Zeit räume der  I nakt iv i tät  zu  vermei-
den:  S o l iegt  d ie  durchschnitt l iche Fal lbe -
a r b e i t u n g s d a u e r  a u c h  we i te r h i n  b e i  m e h r 
a ls  z wei  Jahren.  Überdies  er häl t  das  OLAF 
heute 50 % mehr  Anfangshinweise  zu mög-
l i c h e n  B e t r u g s f ä l l e n  u n d  U n r e g e l m ä ß i g -
keiten a ls  2004,  und die  durchschnitt l iche 
D a u e r  d e r  e r s t e n  B e w e r t u n g  d i e s e r  H i n -
w e i s e  h a t  s i c h  v o n  d r e i e i n h a l b  M o n a t e n 
a u f  s i e b e n   M o n a t e  v e r d o p p e l t .  O b g l e i c h 
d a s  A m t  h e u t e  3 2  %  m e h r  E r m i t t l e r  a l s 
2 0 0 4  b e s c h ä f t i g t ,  i s t  d i e  Z a h l  d e r  Fä l l e , 
d ie  Gegenstand von Untersuchungen s ind, 
n i c h t  a n g e s t i e g e n .  D a r a n  w i r d  d e u t l i c h , 
d a s s  d e r  S c h w e r p u n k t  a u f  s c h w e r e r  w i e -
genden Fäl len l iegt ,  der  Antei l  der  e igenen 
U n t e r s u c h u n g e n  d e s  O L A F  z u n i m m t  u n d 
m e h r  U n t e r s u c h u n g s r e s s o u r c e n  f ü r  d i e 
D u rc h f ü h r u n g  d e s  B e we r t u n g s ve r f a h re n s 
e ingesetzt  werden (Zi f fern 19-37) .
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ZUSAMMENFASSUNG

IV.
D er  recht l iche  R ahmen 1 hat  se i t  dem le tz -
t e n  B e r i c h t  d e s  H o f e s  k e i n e  Ä n d e r u n g 
er fahren.  Nach wie vor  besteht  keine unab -
hängige  Kontro l le  der  laufenden Untersu -
chungshandlungen,  ebenso mangelt  es  an 
e i n e r  k o d i f i z i e r t e n  Ve r f a h r e n s r e g e l u n g , 
w e l c h e  g e w ä h r l e i s t e n  w ü r d e ,  d a s s  d i e 
U n t e r s u c h u n g s h a n d l u n g e n  v o r a u s s e h b a r 
s ind.  Die  prakt ische Vereinbarung über  die 
Zusammenarbeit  mit  Eurojust  hatte  bis lang 
nur  begrenzte  Wirkung (Zi f fern 38-44) .

V.
D a s  A m t  s e t z t  s i c h  i n  s e i n e m  j ä h r l i c h e n 
M a n a g e m e n t p l a n  e i n d e u t i g e  Z i e l e .  D i e 
U n t e r s u c h u n g e n  f ü h r t e n  z u r  E r m i t t l u n g 
erhebl icher  wiedereinzuziehender  Beträge, 
z u  j u s t i z i e l l e n  u n d  d i s z i p l i n a r re c h t l i c h e n 
M a ß n a h m e n  s o w i e  z u r  E i n s t e l l u n g  v o n 
U n t e r s u c h u n g e n ,  w e n n  s i c h  d i e  e r s t e n 
Anschuldigungen a ls  n icht  fundier t  er wie -
sen hatten.  I nfor mat ionen über  le is tungs -
b e z o g e n e  F r a g e n  d e s  O L A F  i m  H i n b l i c k 
a u f  A k t i v i t ä t e n  s o w i e  d e r e n  p o t e n z i e l l e 
u n d  t a t s ä c h l i c h e  E r g e b n i s s e  s i n d  i m  C M S 
e r f a s s t .  J e d o c h  s te l l t  d a s  Amt  d i e s e  I n fo r-
m at i o n e n  n i c ht  i n  e i n e m  e i n z i g e n  B e r i c ht 
zusammen,  was  es  gestatten würde,  zuver-
läss ige Vergle iche se iner  Leistung im Zeit -
v e r l a u f  u n d  z w i s c h e n  d e n  v e r s c h i e d e n e n 
Sektoren anzustel len (Zi f fern 45-57) .

VI.
D e r  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s  h a t  s e i n e 
G e s c h ä f t s o r d n u n g  a b g e ä n d e r t  u n d  e i n e 
R e i h e  v o n  B e r i c h t e n  u n d  S t e l l u n g n a h -
m e n  z u  Fr a g e n  d e r  Ve r w a l t u n g  d e s  O L A F 
erste l l t .  Es  wurde e in  Ver fahren e inger ich-
t e t ,  wo n a c h  d e r  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s 
k o n s u l t i e r t  w e r d e n  m u s s ,  b e v o r  I n fo r m a -
t i o n e n  a n  d i e  n a t i o n a l e n  J u s t i z b e h ö r d e n 
weitergeleitet  werden,  obwohl  dadurch die 
R e c h t e  d e r  v o n  U n t e r s u c h u n g e n  b e t r o f -
f e n e n  Pe r s o n e n  n o c h  n i c h t  a n g e m e s s e n 
gewahr t  werden (Zi f fern 58-65) .

1 Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen 

des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 

(ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 1).

VII .
A u f  d e r  G r u n d l a g e  d i e s e r  B e m e r k u n g e n 
l a u te n  d i e  w i c ht i g s te n  E m p fe h l u n g e n  d e s 
Hofes  (Z i f fern 66-76) :

a)  D a s  A m t  s o l l te  Z a h l  u n d  G e s c hw i n d i g -
k e i t  s e i n e r  U n t e r s u c h u n g e n  e r h ö h e n . 
Zu diesem Zweck sol l te  es  der  Untersu-
chungstät igkeit  antei lsmäßig mehr Zeit 
widmen sowie den recht l ichen R ahmen 
überarbeiten.

b)  D a s  A m t  s o l l t e  s e i n e  E f f i z i e n z  v e r b e s -
s e r n ,  i n d e m  i n  d e n  U n t e r s u c h u n g s -
p l ä n e n  d e r  R e s s o u r c e n b e d a r f  u n d  d i e 
Fr i s t e n  v e r a n s c h l a g t  w e r d e n .  D i e  P l ä -
n e  s o l l t e n  ü b e r w a c h t  u n d  a k t u a l i s i e r t 
we rd e n ,  u n d  d e r  Au s s c h u s s  f ü r  U n t e r -
s u c h u n g e n  u n d  o p e r a t i v e  Tä t i g k e i t e n 
( E x e c u t i v e  B o a r d ,  i m  Fo l g e n d e n :  „ E x e -
kut ivausschuss“)  sol l te  dazu beitragen, 
dass die Gesamtdauer der  Bewer tungen 
und Untersuchungen reduzier t  wird.

c)  D a s  A m t  s o l l te  z u ve r l ä s s i g e  I n fo r m a t i -
o n e n  z u r  Wi r k s a m k e i t  vo r l e g e n ,  i n d e m 
e s  l e i s t u n g s b e z o g e n e  S t a t i s t i k e n  z u 
seinen Akt iv i täten sowie zu den poten-
z i e l l e n  u n d  d e n  t a t s ä c h l i c h e n  E r g e b -
n i s s e n  i n  e i n e m  e i n z i g e n  D o k u m e n t 
veröffent l icht .

d)  D a s  V e r f a h r e n  z u r  K o n s u l t a t i o n  d e s 
Über wachungsausschusses vor  der  Wei-
ter leitung von Informationen an die na-
t i o n a l e n  J u s t i z b e h ö r d e n  s o l l t e  b e s s e r 
def in ier t  werden.
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1. 	 I m  J a h r  2 0 0 5  v e r ö f f e n t l i c h t e  d e r  H o f  s e i n e n  S o n d e r b e r i c h t 
N r.   1 / 2 0 0 5  z u r  Ve r w a l t u n g  d e s  E u r o p ä i s c h e n  A m t e s  f ü r  B e -
trugsbek ämpfung (OLAF) 2.  Die  Prüfung ergab M ängel  bei  der 
Ver waltung der Untersuchungen durch das OLAF und mündete 
in  17 Empfehlungen,  die  auf  die  Neuausr ichtung der  Tät igkei-
ten des  Amts  auf  se ine Untersuchungsfunkt ion,  d ie  Verbesse -
ru ng der  E f f i z ienz  u nd den Nachweis  der  Wir ksamkeit  se iner 
Untersuchungsarbeit  abstel l ten.  Zur  Umsetzung der  von ihm 
akzeptier ten Empfehlungen erstel l te  das  OLAF einen Akt ions-
p l a n ,  u n d  i m  J a h r  2 0 0 7  b e r i c h t e t e  e s  d e m  Au d i t b e g l e i t a u s-
schuss  der  Kommiss ion über  den Stand der  Umsetzung 3.  E ine 
B eschre ibung der  R ol le  und Aufgaben des  OLAF is t  Ka s t e n   1 
zu  entnehmen.

2. 	 A b b i l d u n g  1  g i b t  e i n e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r 
Tät igkeit  des  OLAF seit  2004 im H inbl ick  auf  Ausgaben,  M itar-
beiter zahl ,  e ingegangene H inweise  und bearbeitete  Fäl le.  Die 
Anzahl  der  zu e inem bel iebigen Zeitpunkt  in  Bearbeitung be -
f indl ichen Fäl le  l iegt  unveränder t  bei  etwa 400,  wobei  s ich die 
Untersuchungsphase im Durchschnitt  auf  z wei  Jahre erstreckt ; 
rund 200  Fäl le  werden jedes  Jahr  abgeschlossen.  Der  Umfang 
der  e ingegangenen Anfangshinweise  hat  erhebl ich zugenom-
m e n ,  u n d  d a s  O L A F  e r h ä l t  n u n m e h r  p ro  J a h r  e t wa  1   0 0 0  ve r -
schiedene M itte i lungen aus  den unterschiedl ichsten Quel len.

EINLEITUNG

A B B I L D U N G 	 1
O L A F: 	 AU S G A B E N , 	 M I TA R B E I T E R Z A H L 	 U N D 	 B E A R B E I T E T E 	 FÄ L L E	
I M 	 Z E I T R AU M 	2004 - 2009

Quelle: OLAF.
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2 ABl. C 202 vom 18.8.2005, S. 1. 

3 Sitzung des 

Auditbegleitausschusses am 

5. Juli 2007 – Bericht des OLAF 

über den Stand der Umsetzung 

der vom Rechnungshof in 

seinem Sonderbericht Nr. 1/2005 

vorgelegten Empfehlungen.
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K A S T E N 	 1
R O L L E 	 U N D 	 AU F G A B E N 	 D E S 	 O L A F

Wichtigste	Zielsetzungen	und	Tätigkeiten

Mit der Einrichtung des OLAF im Jahr 19994 wurde das Ziel einer effizienteren Bekämpfung rechtswidri-
ger Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union verfolgt. Das Amt ist für eine breite 
Palette von Tätigkeiten zuständig, zu denen die Durchführung von Verwaltungsuntersuchungen zum 
Zwecke der Betrugsbekämpfung, die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Betrugsprävention, die 
Informationssammlung und -auswertung gehören.

Das Amt nimmt seine Untersuchungen in voller Unabhängigkeit wahr, was durch einen Überwachungs-
ausschuss sichergestellt ist, der sich aus fünf unabhängigen Persönlichkeiten zusammensetzt, die von 
außerhalb der EU-Organe kommen.

Fallkategorien

Das Amt seinerseits ordnet die Fälle in die folgenden Kategorien ein:

a) Untersuchungen:

 ο interne Untersuchungen (Untersuchungen innerhalb der Organe und Einrichtungen der EU);

 ο externe Untersuchungen (Untersuchungen bei Wirtschaftsteilnehmern, wenn EU-Mittel betroffen 
sind).

b) Koordinierungs- und Amtshilfeaufgaben:

 ο Koordinierung der Mitgliedstaaten bei Untersuchungen, die sich auf mehrere Länder erstrecken;

 ο Unterstützung der nationalen Justizbehörden im Zusammenhang mit Strafverfahren.

Hauptphasen	der	Untersuchungstätigkeit

a) Verdachtsmeldungen aus Quellen außerhalb oder innerhalb der EU-Organe gehen beim OLAF ein.

b) Bewertung der Anfangshinweise durch das OLAF, die mit der Entscheidung des Direktors, ob eine 
Untersuchung einzuleiten ist oder nicht, endet.

c) Die Ermittler des OLAF sammeln Beweismaterial etwa durch Befragungen oder Überprüfungen vor Ort.

d) Die Ermittler berichten dem Exekutivausschuss über die Ergebnisse ihrer Untersuchungstätigkeit. 
In der Folge entscheidet der Direktor, ob und wenn ja, welche Folgemaßnahmen zu ergreifen sind. 
Zu den Folgemaßnahmen kann die Weiterleitung der Akten an die zuständigen Behörden auf natio-
naler oder EU-Ebene zwecks Einleitung justizieller oder disziplinarrechtlicher Schritte oder zwecks 
Wiedereinziehung von Mitteln gehören.

e) Das Amt überprüft, ob die zuständigen Behörden die empfohlenen Folgemaßnahmen ergriffen haben.

Das Ergebnis der Tätigkeit des OLAF kann zu vier verschiedenen Arten von Folgemaßnahmen (auch 
„Follow-up“ genannt) führen: finanzielle, verwaltungsrechtliche, justizielle und disziplinarrechtliche 
Folgemaßnahmen.

4 Beschluss 1999/352/EG, EGKS, Euratom der Kommission (ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 20); Verordnung (EG) Nr. 1073/1999.
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S TAT U S 	 D E R 	 E M P F E H LU N G E N	

3. 	 In Tabelle 1  s ind die ursprünglichen 17 Empfehlungen aus dem 
Sonderber icht  N r.  1/2005 aufgel istet .  Der  Hof  ste l l t  fest ,  dass 
1 3   s e i n e r  E m p fe h l u n g e n  z u  Fo l g e m a ß n a h m e n  vo n s e i te n  d e s 
OLAF geführ t haben, drei  weitere (Empfehlungen 2,  14 und 15) 
v o n  d e r  K o m m i s s i o n  n i c h t  a k z e p t i e r t  w u r d e n ,  w ä h r e n d  d i e 
E m p fe h l u n g   1 6  z u r  R o l l e  d e s  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s e s  i m 
Lichte eines im Jul i  2008 ergangenen Ur tei ls  des Ger ichts  ers -
ter  I nstanz betrachtet  werden muss 5.

TA B E L L E 	 1

5 Rechtssache T-48/05 vom 

8. Juli 2008 (ABl. C 209 vom 

15.8.2008, S. 44).

S TAT U S 	 D E R 	 E M P F E H LU N G E N 	 D E S 	 H O F E S 	 I N 	 S E I N E M 	 S O N D E R B E R I C H T	
N R .  1/2005	 Z U M 	 O L A F

Empfehlung Status
1. Festlegung der im Zuge von Untersuchungen zu erreichenden Ergebnisse und Einführung von Leistungsindikatoren zur 
Erfolgsbewertung

Akzeptiert

2. Erwägung der Einrichtung eines eigenen Referats, das speziell Koordinierungs- und Amtshilfeaufgaben gewidmet 
wäre, um den Ressourceneinsatz zu verbessern

Nicht akzeptiert

3. Bildung kleinerer Gruppen im Exekutivausschuss mit dem Ziel, klare Arbeitspläne und Zielsetzungen für die 
Untersuchungen vorzugeben

Akzeptiert

4. Überwachung des Untersuchungsprozesses mit dem Ziel, den Schwerpunkt auf die Prioritäten und die Beweiserhebung 
zu legen, indem die zu Gebote stehenden Untersuchungsmittel besser genutzt werden

Akzeptiert

5. Einführung eines Zeiterfassungssystems in Verbindung mit Arbeitsplänen, die Zeitvorgaben für die Untersuchungen 
enthalten, damit die Arbeitsbelastung auf die Ressourcen abgestimmt wird und Verzögerungen vermieden werden

Akzeptiert

6. Einführung einer Höchstdauer für Untersuchungen Teilweise akzeptiert
7. Aufgabe von bestimmten Follow-up-Tätigkeiten (Beteiligung an Gerichtsverfahren und Wiedereinziehung von Mitteln) 
zugunsten der Anweisungsbefugten

Teilweise  
akzeptiert

8. Kodifizierung und Veröffentlichung einer Verfahrensregelung zur Wahrung der Rechte der Betroffenen in allen 
Untersuchungsstadien und zur Einrichtung von Kontrollen der Rechtmäßigkeit der laufenden Untersuchungshandlungen

Akzeptiert

9. Festschreibung der Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen dem OLAF und den Mitgliedstaaten im Wege von 
Rechtsvorschriften oder über den Abschluss von Vereinbarungen mit den nationalen Ermittlungsbehörden

Akzeptiert

10. Weiterentwicklung des Case Management System (CMS) zu einem wirklichen Verwaltungssystem für Untersuchungen 
und größeres Angebot an Fortbildungsmaßnahmen für Ermittler auf dem Gebiet der Untersuchungstechniken, der 
Rechtsvorschriften und des schriftlichen Ausdrucks

Akzeptiert

11. Erstellung zuverlässiger und aussagekräftiger Berichte über die erzielten Resultate, die auf tatsächlichen und nicht auf 
potenziellen Ergebnissen basieren

Akzeptiert

12. Aufstellung eines Personalentwicklungsplans zur Behebung struktureller Probleme Akzeptiert
13. Die für die strategische Analyse zuständigen Dienststellen sollten sich um Verbesserung der von den Mitgliedstaaten 
übermittelten Daten bemühen und Datenbanken einrichten, anhand deren Anomalien aufgedeckt und Untersuchungen 
eingeleitet werden können

Akzeptiert

14. Übertragung der Zuständigkeit für die Betrugsbekämpfungsstrategie auf andere Kommissionsdienststellen Nicht akzeptiert
15. Verlagerung der Zuständigkeit für die Verwaltung von Förderprogrammen (z. B. Pericles und Hercule) auf andere 
Kommissionsdienststellen

Nicht akzeptiert

16. Klarstellung der Rolle des Überwachungsausschusses, um jede Einmischung in den Ablauf der Untersuchungen 
auszuschalten

Akzeptiert

17. Neuausrichtung der Tätigkeiten des Amts auf die Untersuchungsfunktion, die mit einer geänderten Führungs- und 
Verwaltungsstruktur und mit Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften einhergeht

Teilweise akzeptiert

Anm.: Die Empfehlungen des Sonderberichts Nr. 1/2005 waren nicht nummeriert. Sie sind an dieser Stelle in 
zusammengefasster Form in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie im Bericht erscheinen.
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PRÜFUNGSUMFANG UND 
PRÜFUNGSANSATZ

4. 	 M it  der  Weiter ver fo lgungsprüfung des  Hofes  so l l te  er mitte l t 
werden, welche Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen 
d e s  S o n d e r b e r i c ht s  N r.   1 / 2 0 0 5  g e t ro f fe n  w u rd e n .  Au s g a n g s-
punkt  der  Prüfung waren die  fo lgenden v ier  Fragestel lungen, 
zu denen die verschiedenen Empfehlungen gebündelt  wurden 
(s iehe A n h a n g   I ) :

a )  Hat das OLAF den Schwerpunkt seiner Tätigkeiten nunmehr 
a u f  s e i n e  U n te r s u c h u n g s f u n k t i o n  ve r l a g e r t ?  ( E m p fe h l u n-
gen 2 ,  7 ,  13 ,  14 ,  15  und 17)

b)  Geht  das  OLAF bei  se inen Untersuchungen ef f iz ienter  vor? 
(Empfehlungen 3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  8 ,  9 ,  10  und 12)

c)  Kann das OLAF die Wirksamkeit  seiner Untersuchungsarbeit 
nachweisen?  (Empfehlungen 1  und 11)

d)  Wu r d e  d i e  R o l l e  d e s  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s e s  g e k l ä r t ? 
(Empfehlung 16) .

5. 	 Die Prüfung umfasste

a)  e i n e  Au s we r t u n g  d e r  vo m  O L A F  z u r  Ve r f ü g u n g  g e s te l l te n 
Unter lagen und Stat ist iken,  d ie  Aufschluss  über  Strategie, 
P l a n u n g,  Ve r f a h re n ,  Pe r s o n a l re s s o u rce n  u n d  d i e  e nt s p re -
chenden Finanzdaten geben,  einschl ießl ich seines Aktions -
plans zur Umsetzung der Empfehlungen des Sonderberichts 
N r.  1/2005;

b)  G e s p rä c h e  m i t  D i re k to re n ,  R e fe rat s l e i te r n  u n d  E r m i t t l e r n 
d e s  A m t s ;  S i t z u n g e n  m i t  d e m  O L A F - Ü b e r w a c h u n g s a u s -
s c h u s s  u n d  s e i n e m  S e k re t a r i at  z we c k s  B e s p re c h u n g  i h re r 
B er ichte  und Ste l lungnahmen ;  G es präch e in  an d eren  e in-
schlägigen Behörden (Untersuchungs-  und Disz ipl inaramt 
der  Kommiss ion ( IDOC ) ,  Eurojust ) ;

c )  die Bewer tung einer Zufal lsstichprobe von 30 Untersuchun-
gen aus insgesamt 332 internen und externen Untersuchun-
g e n ,  d i e  a m  1 .   J u l i   2 0 0 8  i n  B e a r b e i t u n g  w a r e n 6;  d i e  B e -
wer tung beruhte auf  e iner  Analyse  der  im EDV- gestützten 
Fa l l ve r w a l t u n g s s y s t e m  ( C a s e  M a n a g e m e n t  S y s t e m  –  C M S ) 
er fassten Dokumentat ion zu den e inzelnen Fäl len und auf 
Gesprächen mit  den betroffenen Ermitt lern .

6 Im Rahmen der Prüfung 

wurden Fälle ausgewählt, die 

am 1. Juli 2008 offen waren, 

damit alle Verfahrensstadien 

bis April 2010 (erste Bewertung, 

aktive Untersuchung, 

endgültige Entscheidung und 

ggf. Folgemaßnahmen) in 

die Überprüfung einbezogen 

werden konnten.
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BEMERKUNGEN

6. 	 Die Festste l lungen aufgrund der  Prüfung der  St ichprobe von 
3 0   Fä l l e n  s i n d  i n  A b b i l d u n g   2  z u s a m m e n g e f a s s t .  B e i  j e d e r 
U n t e r s u c h u n g  w u r d e  b e w e r t e t ,  o b  d i e  f o l g e n d e n  K r i t e r i e n 
we i t g e h e n d,  h i n re i c h e n d  o d e r  u n z u l ä n g l i c h  e r f ü l l t  w u rd e n : 
S c hwe r p u n k t  a u f  d e r  U nte r s u c h u n g s t ät i g k e i t ,  B e i t ra g  a n d e -
re r  O L A F - D i e n s te  z u m  j e we i l i g e n  Fa l l ,  ze i t n a h e  E i n l e i t u n g s -
b e s c h l ü s s e,  k l a re  Z i e l s e t z u n g e n  u n d  P l a n u n g,  a n g e m e s s e n e 
D a u e r  u n d  e r z i e l t e  E r g e b n i s s e .  I n  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  A b -
schnit ten des  B er ichts  wird  auf  d ie  e inzelnen Festste l lungen 
näher  e ingegangen.

N E UAU S R I C H T U N G 	 AU F 	 D I E	
U N T E R S U C H U N G S F U N K T I O N

7. 	 D e r  H o f  v e r f o l g t e  d i e  E m p f e h l u n g e n  d e s  S o n d e r b e r i c h t s 
N r.   1 / 2 0 0 5  w e i t e r,  w o n a c h  O L A F  b e s t i m m t e  n e b e n  d e n  U n -
tersuchungen laufende Tät igkeiten aufgeben oder  abtrennen 
sowie den Beitrag der für die strategische Analyse zuständigen 
D i e n s t s t e l l e n  z u r  U n t e r s u c h u n g s f u n k t i o n  ve r b e s s e r n  s o l l t e . 
I m  J a h re  2 0 0 6  n a h m  d a s  O L A F  e i n e  U m s t r u k t u r i e r u n g  s e i n e r 
Direkt ionen vor,  wobei  d ie  neue Organisat ionsstruktur  (s iehe 
A n h a n g  I I )  dazu angelegt  war,  den Schwerpunkt  verstärkt  auf 
d ie  Untersuchungsfunkt ion des  OLAF zu legen.

A B B I L D U N G 	 2
B E W E R T U N G 	 D E R 	 K R I T E R I E N 	 I N 	30	 G E P R Ü F T E N 	 FÄ L L E N

0 5 10 15 20 25 30

Erzielte Ergebnisse

Angemessene Dauer

Klare Zielsetzungen und Planung

Zeitnahe Einleitungsbeschlüsse

Beitrag der anderen Dienste

Schwerpunkt auf der
Untersuchungstätigkeit

weitgehend erfüllt hinreichend erfüllt unzulänglich erfüllt 

In der Stichprobe erfasste Untersuchungen

Quelle: Prüfung von 30 Fällen.
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N E B E N 	 D E N 	 U N T E R S U C H U N G E N 	 L AU F E N D E	
TÄT I G K E I T E N 	W U R D E N 	 N I C H T 	 AU F G E G E B E N

8. 	 D e r  H o f  s c h l u g  i n  v i e r  E m p fe h l u n g e n  vo r,  Tät i g k e i te n  a u f z u -
g e b e n  o d e r  a b z u t re n n e n .  D i e  E m p fe h l u n g  z u r  Ü b e r t r a g u n g 
von Fol low-up -Aufgaben (Empfehlung 7)  wurde te i lweise  ak -
ze p t i e r t .  D a  d i e  K o m m i s s i o n  a u c h  we i te r h i n  d a ra u f  b e s t a n d, 
d a s  O L A F  a l s  B e t r u g s b e k ä m p f u n g s b e h ö rd e  m i t  a l l u m f a s s e n-
der  Zuständigkeit  und nicht  a ls  e inen hauptsächl ich Untersu -
chungen gewidmeten Dienst  beizubehalten,  wurden die  drei 
anderen Empfehlungen nicht  akzeptier t :  Über tragung der  Zu -
ständigkeit  für  d ie  B etrugsbek ämpfungsstrategie  auf  andere 
Kommiss ionsdienstste l len  (Empfehlung  14) ;  Ver lagerung der 
Zuständigkeit  für  d ie  Ver waltung von Förderprogrammen auf 
a n d e re  K o m m i s s i o n s d i e n s t s t e l l e n  ( E m p fe h l u n g   1 5 )  u n d  A b -
s p a l t u n g  d e r  K o o r d i n i e r u n g s -  u n d  A m t s h i l f e a u f g a b e n  v o m 
Untersuchungsbereich (Empfehlung 2) .

9. 	 Hinsichtl ich der Empfehlung 7 zur Über tragung von Follow-up-
Aufgaben wurden Maßnahmen ergriffen,  um den Kommissions-
dienstste l len  d ie  Haupt verant wor tung dafür  zu  über tragen 7. 
D a s  A m t  i s t  we i t e r h i n  a n  j u s t i z i e l l e n  u n d  d i s z i p l i n a r re c h t l i -
chen Fo lgemaßnahmen (R eferat   C1 ,  s iehe  Organisat ionsplan 
im A n h a n g   I I )  und an f inanzie l len Folgemaßnahmen (Refera -
te  C2 und C3)  betei l igt .  Die  Rol le  des  OLAF besteht  dar in ,  d ie 
B edingungen für  das  Fo l low-up opt imal  zu  gesta l ten  und zu 
über prüfen,  ob d ie  Kommiss ionsdienstste l len  und die  nat io -
nalen Behörden die  not wendigen Schr i t te  e ingelei tet  haben.

7 Entscheidung der 

Kommission - Mitteilung 

C(2007) 5709 vom 27.11.2007 

mit Leitlinien für die Aufteilung 

der Zuständigkeiten 

zwischen dem OLAF und 

den bevollmächtigten 

Anweisungsbefugten in 

der Kommission beim 

finanziellen Followup von 

Unregelmäßigkeiten.

TA B E L L E 	 2
P E R S O N A L B E S TA N D 	 I M 	 Z E I T R AU M 	2004 - 2009 1

Zeitpunkt

Untersuchungen und operationelle  
Aktivitäten (Direktionen A und B)

Andere Dienste (Direktionen C und D, 
Generaldirektor und Überwachungsausschuss)

OLAF 
insgesamt

% Unter-
suchungen 

und 
operationelle 

Aktivitäten

Beamte 
und Zeit-

bedienstete

Vertrags-
personal Insgesamt

Beamte 
und Zeit-

bedienstete

Vertrags-
personal Insgesamt

Ende 2004 100 25 125 165 65 230 355 35,2 %

Ende 2005 107 22 129 174 67 241 370 34,9 %

Ende 2006 110 25 135 180 77 257 392 34,4 %

Ende 2007 126 21 147 205 100 305 452 32,5 %

Ende 2008 140 20 160 212 93 305 465 34,4 %

Ende 2009 143 22 165 217 111 328 493 33,5 %

1 Die Tabelle zeigt die tatsächliche Mitarbeiterzahl.

Quelle: OLAF.
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10.  Wie aus Tab elle 2  ersichtl ich,  beläuft  s ich der Anteil  des in den 
Direktionen für Untersuchungen und operationelle Aktivitäten 
beschäftigten Personals auf durchschnittl ich 34 % (2004-2009).

11.  Einige Bedienstete in den Direktionen C (Operationelle und Po -
l i t i sche Unterstützung)  und D  (Al lgemeine Angelegenheiten) 
s ind ebenfal ls  in  den Untersuchungsprozess  e ingebunden.  I m 
Jahr  2007 führ te  das  OLAF ein  Zeitmanagementsystem (ZMS) 
ein,  um bei sämtlichen OLAF-Bediensteten die Zeit  zu er fassen, 
d i e  s i e  f ü r  d i e  Fa l l b e a r b e i t u n g  u n d  f ü r  s o n s t i g e  Tä t i g k e i t e n 
aufbringen 8.  Das ZMS macht deutl ich,  dass die Bediensteten in 
den Untersuchungsdirekt ionen nicht  ihre gesamte Arbeitszeit 
für  die Fal lbearbeitung aufwenden:  Im Jahr 2009 widmeten sie 
6 3  %  i h re r  Ze i t  d e r  Fa l l b e a r b e i t u n g,  2 7  %  M a n a g e m e n t -  u n d 
Ver waltungsaufgaben und 10 % entf ie l  auf  pol i t i sche Fragen 
und Ressourcen.  Umgekehr t  brachten Bedienstete  in  anderen 
Direktionen 25 % ihrer  Zeit  unmittelbar  mit  der  Unterstützung 
der  Fal lbearbeitung zu.  Wie aus A b b i l d u n g  3  her vorgeht,  wid-
met  das  Personal  insgesamt betrachtet  37  % se iner  Zei t  Auf -
g a b e n  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  B e a r b e i t u n g  v o n  Fä l l e n 9. 
Ledigl ich et was mehr  a ls  d ie  Häl f te  hier von k ann best immten 
Fäl len zugerechnet  werden 10.

8 Im Jahr 2009 waren mehr 

als 98 % aller verfügbaren 

Arbeitsstunden im 

Zeitmanagementsystem erfasst.

9 Zu den Aufgaben 

der Bediensteten in den 

Untersuchungsdirektionen 

gehören auch Bewertungen 

sowie Koordinierungs- und 

Amtshilfeaufgaben.

10 Ein Ermittler oder 

Referatsleiter, der an einer 

großen Zahl von Fällen arbeitet, 

würde seine Arbeitszeit der 

Fallbearbeitung zuweisen, ohne 

die einzelnen Fälle anzugeben.

A B B I L D U N G 	 3
AU F T E I LU N G 	 D E R 	2009	 I M 	 Z M S 	 E R FA S S T E N 	 A R B E I T S Z E I T 	 D E R	
B E D I E N S T E T E N 	 AU F 	 E I N Z E L N E 	 B E R E I C H E

Quelle: OLAF-Zeitmanagementsystem.

Fallbearbeitung
37 %

Management
und Verwaltung

21 %

Politische Fragen (Strategie,
Rechtsan-gelegenheiten,

Kommunikation)
15 %

Ressourcen (Personal,
Fortbildung, Finanzen, IT)

27 %
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G R Ö S S E R E R 	 S C H W E R P U N K T 	 AU F 	 D E R	
U N T E R S U C H U N G S TÄT I G K E I T

12.  D e r  H o f  e m p f a h l  d e m  A m t  d i e  N e u a u s r i c h t u n g  a u f  d i e  U n -
tersuchungsfunkt ion,  d ie  mit  Änderungen der  e inschlägigen 
R e c h t s v o r s c h r i f t e n  e i n h e r g e h e n  s o l l t e ,  w o b e i  a n d e r e n  I n s -
tanzen die  Aufgabe prävent iver  oder  legis lat iver  Maßnahmen 
über lassen würde (Empfehlung 17) . 

13.  I m  S e p t e m b e r  2 0 0 6  w u r d e n  z w e i  D i r e k t i o n e n  m i t  d e m  Au f -
g a b e n b e r e i c h  U n t e r s u c h u n g e n  u n d  o p e r a t i o n e l l e  A k t i v i t ä -
t e n  ( D i r e k t i o n e n   A   u n d   B )  g e s c h a f fe n ,  d i e  a n  d i e  S t e l l e  d e r 
v o r h e r i g e n  e i n z i g e n  D i r e k t i o n  ( D i r e k t i o n  B )  t r a t e n .  M i t  d e r 
neuen Organisat ionsstruktur  (s iehe A n h a n g  I I )  wurde die  Ab -
s icht  ver fo lgt ,  den S chwer punkt  auf  d ie  Untersuchungsfunk -
t i o n  d e s  O L A F  z u  ve r l a g e r n .  N i c ht  Fo l g e  g e l e i s te t  w u rd e  d e r 
E m p fe h l u n g  d e s  H o fe s ,  wo n a c h  d i e  N e u a u s r i c h t u n g  a u f  d i e 
U n te r s u c h u n g s f u n k t i o n  H a n d  i n  H a n d  m i t  e i n e r  g e ä n d e r te n 
Führungs-  und Ver waltungsstruktur  im Wege von Änderungen 
der  Verordnungen gehen sol l te  (s iehe Zi f fer  38) .

14.  Die  Prüfung einer  St ichprobe von 30 Fäl len ergab,  dass  Unter -
s u c h u n g s h a n d l u n g e n ,  w i e  B e f ra g u n g e n  u n d  Ü b e r p r ü f u n g e n 
vor  Or t ,  nunmehr  größeren R aum einnehmen.  Ferner  machte 
die Prüfung den Beitrag anderer  OLAF-Dienste – außer den Di-
rektionen A und B – deutl ich,  die in den Untersuchungsprozess 
eingebunden sind und er forderl ichenfal ls  Unterstützung etwa 
in  Form von Rechtsberatung oder  k r iminalwissenschaf t l icher 
Datenanalyse  le isten (s iehe A b b i l d u n g   2 ) .

15.  E in weiterer  Indik ator für  die Neuausrichtung ist  der gestiege -
ne Antei l  der  e igenen Untersuchungen des OLAF im Vergleich 
zu den Koordinierungs- und Amtshilfeaufgaben.  Der Antei l  der 
Fa l l b e a r b e i t u n g  d e s  O L A F,  d e r  s i c h  i n  U n t e r s u c h u n g e n  n i e -
d e r s c h l ä g t ,  i s t  vo n  5 0  %  i m  J a h r   2 0 0 4  a u f  6 7  %  i m  J a h r   2 0 0 9 
angest iegen (s iehe A b b i l d u n g   4 ) .
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A B B I L D U N G 	 4
A N A LYS E 	 D E R 	 O F F E N E N 	 FÄ L L E

Quelle: OLAF.

A B B I L D U N G 	 5
Q U E L L E N 	 D E R 	 I M 	 Z E I T R AU M 	2004 - 2009	 E I N G E G A N G E N E N	
A N FA N G S H I N W E I S E

Quelle: OLAF.

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009

La
uf

en
de

 U
nt

er
su

ch
un

ge
n z

um
 Ja

hr
es

en
de

W
äh

re
nd

 de
s J

ah
re

s e
ing

ele
ite

te
 U

nt
er

su
ch

un
ge

n

Koordinierung und Amtshilfe Untersuchungen Alle o�enen Fälle zum Jahresende (rechte Skala)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sonstige Quellen (gebührenfreies Telefon, Medien,
 Handel, interne Hinweisgeber („whistleblower“))

Strategische „Intelligence“

Andere Organe und Einrichtungen
Mitgliedstaaten

Kommission
Hinweisgeber



146

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

16

Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)

B E I T R AG 	 D E R 	 F Ü R 	 D I E 	 S T R AT E G I S C H E 	 A N A LYS E	
Z U S TÄ N D I G E N 	 D I E N S T S T E L L E N 	 Z U G U N S T E N 	 D E R	
U N T E R S U C H U N G S F U N K T I O N 	W E I T E R H I N 	 B E G R E N Z T

16.  D e r  H o f  e m p f a h l ,  d a s s  d i e  f ü r  d i e  s t r a t e g i s c h e  A n a l y s e  z u -
ständigen Dienstste l len  s ich  um Aufdeck ung von Anomal ien 
bemühen sol l ten,  anhand deren Untersuchungen e ingele i tet 
werden können (Empfehlung 13) .

17.  OLAFs strategische „Intel l igence“-Dienste (Referate C2 und C3) 
verbesser ten die Systeme zur Kontrol le der Zuverlässigkeit  der 
D ate n ,  d i e  a u s  d e n  M i tg l i e d s t a ate n  e i n g e h e n  u n d  i n s b e s o n-
dere Unregelmäßigkeiten im Bereich der  Agrar-  und Struktur -
fonds betreffen.  Nunmehr können Arbeitsergebnisse gel iefer t 
werden,  die  von den Untersuchungsdirekt ionen und auch von 
den zuständigen Kommiss ionsdienstste l len  und B ehörden in 
den M itgl iedstaaten ver wendet  werden können.

18.  Durch die Ermittlung von Risikobereichen und Betrugsmustern 
bieten die  strategischen „ Intel l igence“-Dienste eine al lgemei-
ne Or ient ierungshi l fe,  d ie  für  d ie  Ausarbeitung der  künf t igen 
Pol i t ik  in  diesem Bereich und die  operat ionel le  Strategie  von 
Bedeutung ist .  Dies  k ann auch direkt  oder  indirekt  d ie  E inle i -
t u n g  k o n k re te r  U n te r s u c h u n g e n  z u r  Fo l g e  h a b e n 1 1.  Vo n  d e n 
3 3 2  a m  1 .   J u l i   2 0 0 8  l a u fe n d e n  U nte r s u c h u n g e n  wa re n  s e c h s 
( d .  h .  2  % )  d a s  d i re k te  E rg e b n i s  s t r a te gi s c h e r  „ I n te l l i g e n ce “ -
Ar b e i t .  A b b i l d u n g  5  g i b t  Au fs c h l u s s  ü b e r  s ä mt l i c h e  i m  Ze i t -
raum 2004-2009 e ingegangene Anfangshinweise,  von denen 
0 ,7  % von der  strategischen „ I ntel l igence“  stammen.

V E R B E S S E R U N G 	 D E R 	 E F F I Z I E N Z 	 D E R	
U N T E R S U C H U N G E N

19.  D e r  H o f  ve r fo l g t e  d i e  U m s e t z u n g  d e r  E m p fe h l u n g e n  s e i n e s 
Sonderber ichts  Nr.  1/2005,  die darauf  abstel l ten,  Planung und 
Über wachung der  Untersuchungen zu verbessern und s icher-
zustel len,  dass s ie  zeitnah und in Übereinst immung mit  einem 
eindeut igen recht l ichen und ver fahrenstechnischen R ahmen 
durchgeführ t  werden.

11 OLAF-Handbuch – 

Operative Verfahren vom 

1. Dezember 2009, Ziffer 3.1.9.
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P L A N U N G 	 U M FA S S T 	W E D E R 	 P E R S O N A L 	 N O C H	
F R I S T E N

20.  Z u r  Ve r b e s s e r u n g  d e r  P l a n u n g  e m p f a h l  d e r  H o f  d i e  B i l d u n g 
k leinerer  Gruppen in dem sich aus Direktoren und Referats lei -
tern zusammensetzenden Exekutivausschuss mit  dem Ziel ,  für 
die einzelnen Untersuchungen k lare Arbeitspläne und Zielset -
zungen vorzugeben (Empfehlung 3) ,  außerdem die Einführung 
eines Zeiter fassungssystems in Verbindung mit  Arbeitsplänen 
und Zeit vorgaben für  d ie  Untersuchungen (Empfehlung 5) .

21.  Was  die  Empfehlung k le inerer  Gruppen im Exekut ivausschuss 
angeht ,  so  t r i t t  der  Exekut ivausschuss  nunmehr  abwechselnd 
in der einen Woche als Exekutivausschuss A und in der anderen 
Woche a ls  Exekut ivausschuss   B   zusammen entsprechend den 
jeweil igen Zuständigkeitsbereichen der beiden neuen Direkti-
onen A und B.  Diese Aufspaltung hätte  e igentl ich eine gründ -
l ichere  Analyse  der  Vorschläge für  d ie  Behandlung von Fäl len 
g e s t at te n  m ü s s e n .  D i e  Pr ü f u n g  d e r  St i c h p ro b e  vo n  U nte r s u-
chungen durch den Hof  ergab jedoch,  dass  bei  e inem Dr i t te l 
der Fäl le die Arbeitspläne und Zielsetzungen noch immer nicht 
e indeut ig  festgelegt  waren (s iehe A b b i l d u n g   2 ) .

22.  Was  die  Empfehlung 5  betr i f f t ,  so  wurde im Oktober  2007 e in 
Zeitmanagementsystem (ZMS) eingeführ t .  Das gesamte OLAF-
Personal  mit  Ausnahme der  Bediensteten des  Über wachungs-
ausschusses  ist  verpf l ichtet ,  se ine Arbeitszeit  nach Aufgaben 
z u  e r f a s s e n .  I m  J a h r  2 0 0 9  w a re n  m e h r  a l s  9 8  %  a l l e r  ve r f ü g -
baren Arbeitsstunden im Zeitmanagementsystem er fasst .  Das 
System dient derzeit  der  Zeiter fassung;  die Daten des Systems 
werden nicht  zur  Ver waltung der  Fal lbearbeitung ver wendet .

23.  Die  erste  Bewer tung der  e ingegangenen H inweise  (s iehe Zi f -
fer  32)  umfasst  e inen Arbeitsplan,  aus dem die ersten Schr itte 
d e r  U nte r s u c h u n g  h e r vo rg e h e n  u n d  d e r  i n  d e m  n a c h  Ab l a u f 
vo n  n e u n   M o n a t e n  z u  e r s t e l l e n d e n  B e r i c h t  a n  d e n  Ü b e r w a -
c h u n g s a u s s c h u s s  ü b e r p r ü f t  w i r d .  O b g l e i c h  d e r  A r b e i t s p l a n 
A n g a b e n  z u r  Z a h l  d e r  E r m i t t l e r  u n d  d e r  e r fo r d e r l i c h e n  b e -
s o n d e re n  Fa c h k e n n t n i s s e  e n t h ä l t ,  fe h l e n  A n g a b e n  z u m  vo r-
auss icht l ichen Zeitaufwand und zu den Fr isten.  Das  ZMS wird 
nicht für  Planungsz wecke genutzt .  Außerhalb des ZMS erstel lt 
d as  R e fe rat  B 2  (Zöl l e )  Ar be i ts ze i t tabel len ,  um die  Ar bei t  der 
Ermittler  zu planen.  Die Pläne sind unter Umständen nach Auf-
nahme der  Untersuchungstät igkei t  anzupassen,  da  d ie  Emp -
fehlungen zur  Einleitung einer  Untersuchung auf  den zum ge -
gebenen Zeitpunkt  ver fügbaren I nfor mat ionen bas ieren und 
im Stadium der  ersten Bewer tung keine Untersuchungshand-
lungen vorgenommen werden können 12. 

12 OLAF-Handbuch, 

1. Dezember 2009, Ziffer 3.2.1. 

Allerdings waren in zwei Fällen 

aus der Stichprobe des Hofes 

Untersuchungshandlungen im 

Anschluss an eine Empfehlung 

des Exekutivausschusses 

angelaufen, bevor der 

formelle Einleitungsbeschluss 

vom Direktor getroffen 

wurde. In einem dieser Fälle 

waren bereits im Vorfeld 

des Einleitungsbeschlusses 

alle Ermittlungsschritte 

abgeschlossen.
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M A S S N A H M E N 	 Z U R 	 B E AC H T U N G 	 D E R 	 P R I O R I TÄT E N

24.  D er  Hof  empfahl ,  bei  den Untersuchungen die  Pr ior i täten zu 
beachten, um die zu Gebote stehenden Mittel  besser zu nutzen 
(Empfehlung 4) .

25.  Fü r  e x te r n e  U n te r s u c h u n g e n  w u rd e  e i n  D e - m i n i m i s - A n s a t z 1 3 
eingeführ t ,  der auf  indik ativen f inanziel len Schwellenwer ten 14 
basier t  und auf  sonst igen K r i ter ien wie Reputat ionsr is iko und 
Hinweisen auf systematischen Betrug sowie der Tatsache Rech-
nung t rägt ,  ob andere  Er mitt lungsste l len  e ine  Zuständigkeit 
haben.

26.  S e i t  2 0 0 4  h a t  s i c h  d e r  Pe r s o n a l b e s t a n d  d e s  O L A F  u m  3 9  % 
( v o n  3 5 5  a u f  4 9 3   B e d i e n s t e t e )  e r h ö h t ,  w ä h r e n d  d a s  Pe r s o -
nal  in  den für  Untersuchungen und operat ionel le  Akt iv i täten 
zuständigen Direkt ionen um 32  % (von 125 auf  165   B ediens -
t e t e )  a u f g e s t o c k t  w u r d e  ( s i e h e  Ta b e l l e   2 ) .  D e r  A n s t i e g  d e r 
M itarbeiter zahl  in  den für  Untersuchungen und operat ionel le 
Akt iv i täten zuständigen Direkt ionen ging nicht  e inher  mit  e i -
nem entsprechenden Anst ieg der  Zahl  der  bearbeiteten Fäl le 
( s i e h e  A b b i l d u n g e n   1  u n d  4 ) .  I m  J a h r   2 0 0 9  b e a r b e i t e t e  d a s 
Amt in  den für  Untersuchungen und operat ionel le  Akt iv itäten 
zuständigen Direkt ionen weniger  Fäl le  pro M itarbeiter  a ls  im 
Jahr  2004 (2 ,8  e ingeleitete  Untersuchungen anstel le  von 3 ,7) . 
Diese Ent wick lung spiegelt  fo lgende Faktoren wider :

 ο Vorrang auf  schwerer  wiegenden,  komplexen Fäl len a ls  Er-
gebnis  der  Anwendung des  D e - m i n i m i s - Grundsatzes ;

 ο wachsender  Antei l  der  e igenen Untersuchungen des  OLAF 
(s iehe A b b i l d u n g   4 ) ;

 ο ve r s t ä r k te r  E i n s at z  vo n  U nte r s u c h u n g s re s s o u rce n  z we c k s 
Bewer tung des  angest iegenen Volumens der  e ingehenden 
H i nw e i s e  ( s i e h e  A b b i l d u n g   5 ) .  D i e  Z a h l  d e r  a n a l y s i e r t e n 
A n f a n g s h i n w e i s e ,  d i e  n i c h t  z u r  E i n l e i t u n g  v o n  U n t e r s u -
c h u n g e n  f ü h r t e n ,  h a t  s i c h  v o n  3 6 4   d i e s e r  s o g e n a n n t e n 
N o n - c a s e s  i m  J a h r   2 0 0 4  ( e i n s c h l i e ß l i c h  1 0 8   o f fe n s i c ht l i c h 
unbegründeter Anschuldigungen (Pr i m a - fa c i e - n o n - ca s e s 15) ) 
auf  755   im Jahr   2009 (e inschl ießl ich  267 P r i m a - f a c i e - n o n -
ca s e s )  verdoppelt .

13 Kurzform des lateinischen 

Rechtssatzes de minimis 

non curat lex (dt. „um 

Geringfügigkeiten kümmert 

sich das Gesetz nicht“). 

Das Übereinkommen über 

den Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften	(ABl. C 316 

vom 27.11.1995, S. 49) sieht 

vor, dass für die Zwecke der 

Strafverfolgung jeder Betrug, 

der einen Mindestbetrag von 

50 000 ECU überschreitet, als 

schwerer Betrug gilt.

14 1 Million Euro in den 

Bereichen Zölle, Zigaretten und 

Handel; 100 000 Euro in den 

Bereichen Landwirtschaft und 

Strukturfonds; 50 000 Euro bei 

den direkten Ausgaben und den 

Fällen im Bereich Außenhilfe 

(siehe jährlicher Tätigkeitsbericht 

des OLAF für 2009 Seite 5 – 

http://ec.europa.eu/atwork/

synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf).

15 Prima-facie-non-cases 

beziehen sich auf eingegangene 

Hinweise, die eindeutig nicht 

der Zuständigkeit des OLAF 

unterliegen oder eindeutig 

nicht den Einsatz von OLAF-

Ressourcen rechtfertigen.
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16 Siehe 

KOM(2004) 103 endgültig, 

vorgeschlagener neuer Artikel 6 

Absatz 7, S. 10.

17 Laut Ziffer 1.4.7. des 

OLAF-Handbuchs – 

Operative Verfahren 

vom 1. Dezember 2009 

erstellt der Ermittler bei 

Untersuchungen, die bereits 

länger als neun Monate 

laufen, einen Bericht an den 

Überwachungsausschuss mit 

zusammenfassenden Angaben 

zu den Anschuldigungen, zum 

Stand der Untersuchung, zu den 

Gründen der Verzögerung und 

zum voraussichtlichen Zeitpunkt 

des Abschlusses. Ein weiterer 

Bericht ist entsprechend einem 

ähnlichen internen Verfahren 

18 Monate nach Einleitung 

der Untersuchung an das 

Management zu richten.

D AU E R 	 D E R 	 U N T E R S U C H U N G E N 	 N I C H T 	V E R B E S S E R T

27.  Der Hof empfahl,  eine Höchstdauer für  Untersuchungen einzu-
führen (Empfehlung 6) .  Die  Kommiss ion st immte der  Empfeh-
lung,  Höchst f r i s ten für  d ie  Untersuchungsdauer  vor zusehen, 
zu  und sah in  ihrem Verordnungsvorschlag 16 vor,  für  den Ab -
schluss von Untersuchungen eine Standarddauer von 12 Mona -
ten festzusetzen,  die aufgrund eines Beschlusses des Direktors 
des  Amtes  nach Anhörung des  Über wachungsausschusses  je -
wei ls  um bis  zu sechs Monate ver länger t  werden k ann.  Jedoch 
w u rd e n  b i s h e r  n o c h  k e i n e  Än d e r u n g e n  d e s  re c ht l i c h e n  R a h-
mens angenommen.

28.  I m jähr l ichen Managementplan des  OLAF für  2010 ist  a ls  M in -
destziel  vorgesehen,  75  % der  Fäl le  innerhalb von 24 Monaten 
und davon 10 % in  weniger  a ls  neun Monaten abzuschl ießen. 
Ist  eine Untersuchung nach mehr als  neun Monaten noch nicht 
a b g e s c h l o s s e n ,  s o  u n t e r r i c h t e t  d e r  D i r e k t o r  g e m ä ß  Ve r o r d-
n u n g  ( E G )  N r.   1 0 7 3 / 1 9 9 9  d e n  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s  ü b e r 
die  Gründe,  die  es  noch nicht  er lauben,  die  Untersuchung ab -
zuschl ießen.  Die  Dauer  der  Untersuchungen ist  e ine wicht ige 
Fra g e,  n i c h t  n u r  we g e n  d e s  R i s i k o s  d e r  Ve r j ä h r u n g,  s o n d e r n 
a u c h  i m  H i n b l i c k  a u f  d i e  E f f i z i e n z  d e s  O L A F  u n d  a u f  d i e  vo n 
solchen Untersuchungen betroffenen Personen.

29.  D ie  Über wachung der  Dauer  von Untersuchungen er fo lgt  im 
We g e  d e r  t ä g l i c h e n  Au fs i c ht  vo n s e i te n  d e r  R e fe rat s l e i te r,  i n 
Form monatl icher operativer Berichte und in der Direktion B in 
Form von a l le  drei  Monate zu erste l lenden Fal lber ichten.  Der 
Exek ut ivausschuss  wird  ledigl ich  in  der  E in le i tungs-  und Ab-
schlussphase einer Falluntersuchung befasst.  Bei  Untersuchun-
gen,  die länger als  neun Monate andauern,  erstel l t  der  Ermitt-
ler  einen Bericht an den Über wachungsausschuss mit Angaben 
z u m  S t a n d  d e r  U n te r s u c h u n g,  z u  d e n  G r ü n d e n  d e r  Ve r zö g e -
rung und zum voraussichtl ichen Zeitpunkt des Abschlusses.  Im 
neuen Handbuch wird außerdem die  Erstel lung von Ber ichten 
18   M onate  nach E in le i tung e in er  Unter suc h un g  ledig l ic h  für 
interne Zwecke verlangt 17.  Darüber hinaus ist  keine weitere Be -
r ichterstattung dieser Ar t  vorgeschrieben,  obwohl die meisten 
Untersuchungen länger als  18 Monate andauern.  Das Manage -
m e nt  d e r  i n  B e a r b e i t u n g  b e f i n d l i c h e n  Fä l l e  m u s s  ve r b e s s e r t 
werden,  um die Probleme rascher zu lösen und lange Perioden 
der  Untät igkeit  zu  vermeiden.
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30.  Aus  Ta b e l l e  3  ergibt  s ich,  dass  die  tatsächl iche Anzahl  der  im 
Zeitraum 2004-2009 innerhalb von neun Monaten abgeschlos-
senen Fäl le  a l lgemein k napp über  10 % l iegt ,  was  im Eink lang 
mit  der  Vorgabe des  jähr l ichen Managementplans  steht .

31.  Obgleich die Zahl  der Fäl le  pro Mitarbeiter  in den für  Untersu-
chungen und operat ionel le  Akt iv i täten zuständigen Direkt io -
nen im Zeitraum 2004-2009 gesunken ist  (s iehe Zi f fer  26) ,  hat 
s ich dies  auf  d ie  Dauer  der  Fal lbearbeitung nicht  ausgewirkt . 
Im Zeitraum 2004-2009 vari ier te die durchschnittl iche Bearbei-
tungsdauer bei  al len Fäl len (externe und interne Untersuchun-
gen,  Amtshi l fe  in  Strafsachen und Koordinierungsfä l le)  k aum 
und l iegt  unveränder t ,  wie  in  A b b i l d u n g  6  gezeigt ,  bei  et was 
mehr  a ls  z wei  Jahren (25   M onaten) .  B e i  v ie len  Untersuchun -
gen is t  b is  zum Abschluss  erhebl ich  mehr  Zeit  a ls  d ie  durch -
s c h n i t t l i c h e n  z we i  J a h re  e r fo rd e r l i c h .  E n d e   2 0 0 9  w a re n  1 2 5 
von 457  laufenden Untersuchungen (27 %)  se i t  mehr  a ls  z wei 
Jahren im Gange,  davon waren 33 vor mehr als  drei  Jahren und 
we i te re  2 1  vo r  m e h r  a l s  v i e r  J a h re n  e i n g e l e i te t  wo rd e n .  D i e 
Prüfung der  30 Fäl le  ergab,  dass  die  lange Bearbeitungsdauer 
b i s we i l e n  a u f  e x te r n e  Fa k to re n ,  h ä u f i g e r  j e d o c h  a u f  i nte r n e 
Fa k to re n ,  w i e  M a n g e l  a n  d e r  Fa l l b e a r b e i t u n g  z u g e w i e s e n e n 
Ressourcen oder  geänder te  Pr ior i täten,  zurückzuführen ist .

TA B E L L E 	 3
B I N N E N 	 N E U N 	 M O N AT E N 	 A B G E S C H LO S S E N E 	 FÄ L L E

Jahr des Abschlusses Abgeschlossene Fälle insgesamt Innerhalb von neun Monaten 
abgeschlossene Fälle insgesamt %

2004 339 60 18 %

2005 233 27 12 %

2006 217 24 11 %

2007 232 21 9 %

2008 187 21 11 %

2009 188 20 11 %

Quelle: OLAF.
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32.  Das  Problem der  langen Bearbeitungsdauer  betr i f f t  n icht  nur 
Untersuchungen,  sondern auch erste Bewer tungen.  Erhält  das 
Amt Hinweise auf  mögliche Betrugsfäl le  oder ermittelt  es  ent-
sprechende I nfor mat ionen se lbst ,  werden diese  Anfangshin-
w e i s e  b e w e r t e t ,  u m  z u  e n t s c h e i d e n ,  o b  e i n e  U n t e r s u c h u n g 
eingeleitet  werden sol l .  Der  Umfang dieser  e ingehenden H in -
w e i s e  i s t  v o n  6 6 2  E i n z e l h i nw e i s e n  i m  J a h r  2 0 0 4  a u f  9 6 5  i m 
Jahr  2009 beträcht l ich angest iegen (s iehe A b b i l d u n g   5 ) .  E in-
f luss auf die Dauer der Bewer tungen haben die Notwendigkeit , 
I nformationen vonseiten ex terner  E inr ichtungen einzuholen, 
d ie  Ar bei tsbelastung der  Er mit t ler,  aber  auch d ie  Pol i t ik  der 
Konzentration auf die schwerer wiegenden und komplexen Fäl -
l e  ( s i e h e  Z i f fe r   2 5 ) .  I n fo l g e d e s s e n  n i m m t  d e r  A b s c h l u s s  d e r 
Bewer tungen in  v ie len Fäl len deut l ich mehr  Zeit  in  Anspruch 
a ls  d ie  im OLAF-Handbuch vorgesehenen z wei  M onate 18.  D ie 
durchschnitt l iche Dauer der  Bewer tungen ist  mit  7 ,1  Monaten 
i m  J a h r   2 0 0 9  g e g e n ü b e r  3 , 5   M o n ate n  i m  J a h r  2 0 0 4  m e h r  a l s 
doppelt  so  lang.  Ende 2009 erstreckte  s ich die  Bewer tung bei 
72  Fä l len  bere i ts  auf  mehr  a ls  12   M onate,  was  bei  insgesamt 
459 Fäl len 16 % ausmacht . 

33.  Die  Ergebnisse  der  Prüfung von 30 Fäl len durch den Hof  (s ie -
h e  Zu s a m m e n f a s s u n g  i n  A b b i l d u n g   2 )  ze i g te n ,  d a s s  d e r  E i n-
l e i t u n g s b e s c h l u s s  i n  e l f   Fä l l e n  n i c h t  z e i t n a h  e r g a n g e n  w a r. 
Die  Bewer tungen nahmen bei  den geprüf ten 30 Fäl len durch-
schnitt l ich sechs  Monate in  Anspruch.

18 Laut Ziffer 3.2.2. des OLAF-

Handbuchs soll die erste 

Bewertung eines Falles innerhalb 

von zwei Monaten nach 

Eingang der Anfangshinweise 

abgeschlossen sein. Ist dies nicht 

möglich, muss der Ermittler 

eine Fristverlängerung beim 

zuständigen Referatsleiter 

beantragen. Die erste 

Bewertung ist dann innerhalb 

der vom zuständigen 

Referatsleiter genehmigten 

Frist abzuschließen, welche 

sechs Monate nach Eingang 

der Anfangshinweise nicht 

überschreiten darf. Liegen die 

zum Abschluss der Bewertung 

benötigten Informationen 

nach sechs Monaten immer 

noch nicht vor, muss beim 

vorgesetzten Direktor eine 

Verlängerung beantragt werden.

A B B I L D U N G 	 6
D U R C H S C H N I T T L I C H E 	 B E A R B E I T U N G S D AU E R 	 B E I	
FÄ L L E N 	 I M 	 Z E I T R AU M 	2004 - 2009 1

1 Auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen den zum Jahresende noch nicht abgeschlossenen und den 
während des Jahres eingeleiteten Untersuchungen.

Quelle: OLAF.
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S TÄ R K E R E 	 U N T E R S T Ü T Z U N G 	 D U R C H 	 D A S	
C A S E  M A N AG E M E N T  S Y S T E M 	 ( C M S ) 	 U N D 	 D I E	
P E R S O N A L E N T W I C K LU N G

34.  Der Hof sprach Empfehlungen dahin gehend aus,  das Ca s e  M a -
n a g e m e n t  S y s t e m  (C M S )  z u  e i n e m  w i r k l i c h e n  S y s t e m  f ü r  d i e 
Ver waltung von Untersuchungen zu ent wickeln und die  For t-
bildungsmaßnahmen für Ermittler auf dem Gebiet der Untersu-
chungstechniken,  der Rechtsvorschrif ten und des schrif t l ichen 
Ausdrucks auszubauen (Empfehlung 10) ;  ferner empfahl  er  die 
Au fs te l l u n g  e i n e s  Pe r s o n a l e n t w i c k l u n g s p l a n s  z u r  B e h e b u n g 
strukturel ler  Probleme (Empfehlung 12) .

35.  Das CMS wird mitt ler weile besser  eingesetzt ,  und al le  wichtigen 
Dokumente s ind im System er fasst .  Al lerdings werden Angaben 
zum Datenschutz nicht systematisch ergänzt.  Gemäß Verordnung 
(EG)  N r.   45/2001 19 i s t  e ine Entscheidung darüber  zu t ref fen,  ob 
die natür l ichen Personen davon in Kenntnis  zu setzen s ind,  dass 
ihre personenbezogenen Daten vom OLAF gespeicher t und bear-
beitet werden (im CMS mit dem Vermerk „ provided“ (unterrichtet) 
er fasst) ,  oder ob ihre Unterr ichtung aufgeschoben wird ( im CMS 
m i t  d e m  Ve r m e r k  „ d e f e r r e d “  ( z u r ü c k g e s te l l t )  e r f a s s t ) ,  we i l  d i e s 
s o n s t  b e i s p i e l s we i s e  d i e  U nte r s u c h u n g  g e f ä h rd e n  k ö n nte.  B e i 
fünf  der  30  geprüf ten Untersuchungen wurde a l lerdings  über -
haupt keine Entscheidung darüber getroffen,  ob die verdächtige 
Person zu informieren ist  oder nicht.  Ferner weist  der Hof darauf 
hin,  dass gemäß der Datenschutz verordnung personenbezogene 
Daten sachl ich r icht ig sein und er forder l ichenfal ls  auf  den neu-
esten Stand gebracht  werden müssen 2 0.  I n  d iesem Zusammen -
hang stel l t  der  Hof  fest ,  dass  an der  E instufung der  betroffenen 
Person im CMS nicht  erkennbar  ist ,  ob e ine Untersuchung ohne 
Folgemaßnahmen abgeschlossen wurde,  weil  die ursprünglichen 
Anschuldigungen nicht erhär tet werden konnten.  Das Amt sol lte 
i n  d i e s e r  An g e l e g e n h e i t  d e n  Eu ro p ä i s c h e n  D ate n s c h u t z b e a u f -
tragten konsult ieren.

36.  Wa s  d i e  Fo r t b i l d u n g s m a ß n a h m e n  a n g e h t ,  s o  g i b t  d i e  A b b i l -
dung 7 Aufschluss über die Zahl  der OLAF-Bediensteten,  die seit 
2004 an For tbi ldungsmaßnahmen zu Untersuchungstechniken, 
Rechtsvorschrif ten und schri f t l ichem Ausdruck tei lnahmen;  dar -
an wird ein Zuwachs der  Tei lnehmerzahl  an derar t igen Maßnah-
men im Jahr  2009 deut l ich.  I n  dem von der  internen Auditstel le 
des OLAF im Januar 2009 erstel lten Bericht zu den For tbi ldungs-
maßnahmen wurden die Aussagen des Sonderberichts Nr.  1/2005 
bekräftigt,  außerdem wurde auf die Notwendigkeit  hingewiesen, 
d ie  Analyse  des  For tbi ldungsbedar fs  zu verbessern.

37.  Die  strukturel len Probleme im Personalbereich wurden durch 
d i e  Z u we i s u n g  z u s ä t z l i c h e r  D a u e r p l a n s t e l l e n  b e h o b e n ,  wo -
durch s ich Zahl  und Antei l  der  Zeitbediensteten verr inger ten 
(s iehe Ta b e l l e   4 ) .

19 Verordnung (EG) 

Nr. 45/2001 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

vom 18. Dezember 2000 

zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

durch die Organe und 

Einrichtungen der Gemeinschaft 

und zum freien Datenverkehr 

(ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).

20 Siehe Artikel 4 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001.
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A B B I L D U N G 	 7
F O R T B I L D U N G S M A S S N A H M E N , 	 A N 	 D E N E N 	 O L A F - B E D I E N S T E T E	
T E I L N A H M E N

Quelle: OLAF.

TA B E L L E 	 4
V E R R I N G E R U N G 	 D E S 	 A N T E I L S 	 D E R 	 Z E I T P L A N S T E L L E N 1

Jahr Dauerplanstellen Zeitplanstellen Planstellen insgesamt % Zeitplanstellen

2004 183 146 329 44 %

2005 201 146 347 42 %

2006 238 119 357 33 %

2007 252 116 368 32 %

2008 261 116 377 31 %

2009 270 114 384 30 %

2010 282 102 384 27 %
1 Zusätzlich zu den 384 im Stellenplan vorgesehenen Bediensteten beschäftigte das OLAF im März 2010 131 
Vertragsbedienstete, davon 65 im Informationsdienst der Direktion D.

Quelle: OLAF.
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Ü B E R A R B E I T U N G 	 D E S 	 R E C H T L I C H E N 	 U N D	
V E R FA H R E N S T E C H N I S C H E N 	 R A H M E N S	
S T E H T   N O C H   AU S

38.  H ins icht l ich des  recht l ichen und ver fahrenstechnischen R ah-
mens empfahl  der  Hof  die  Kodif iz ierung und Veröffentl ichung 
einer  Ver fahrensregelung zur  Wahrung der  Rechte der  Betrof -
fenen in  a l len Untersuchungsstadien und die  E inr ichtung von 
Kontrol len der  Rechtmäßigkeit  der  laufenden Untersuchungs-
handlungen (Empfehlung 8) . 

39.  I m  D e z e m b e r  2 0 0 9  n a h m  d e r  D i r e k t o r  d e s  O L A F  e i n  n e u e s 
Handbuch der  operat iven Ver fahren an,  das  im Mai  2010 ver-
öffentl icht  wurde.  Der  rechtl iche R ahmen hat  jedoch seit  dem 
letzten Ber icht  des  Hofes  keine Änderungen er fahren,  da  die 
im Handbuch enthaltenen Anweisungen nicht  rechtsverbind-
l i c h  s i n d 2 1 u n d  d i e  Ve ro rd n u n g  ( E G )  N r.   1 0 7 3 / 1 9 9 9  ü b e r  d i e 
Untersuchungen des OLAF nicht abgeänder t wurde 22.  Nach wie 
vor  besteht  keine unabhängige Kontrol le  der  Rechtmäßigkeit 
der  laufenden Untersuchungshandlungen 23;  ebenso mangelt 
es  an einer  Kodif iz ierung der  Ver fahren,  um zu gewährleisten, 
dass die Untersuchungshandlungen einem voraussehbaren Ab-
l a u f  fo l g e n ,  G e w i s s h e i t  ü b e r  d e n  Ze i t p u n k t  d e r  An h ö r u n g e n 
b e s t e h t  u n d  i n  j e d e r  e n t s c h e i d e n d e n  U n t e r s u c h u n g s p h a s e 
die  Rechte der  von der  Untersuchung betroffenen Person auf 
re cht l i ches  G eh ör  sowie  das  Zuga ngsrecht  zu  d en Akten  ge -
wahr t  ble iben 24.

S C H W I E R I G K E I T E N 	 B E I 	 D E R 	 Z U S A M M E N A R B E I T 	 M I T	
E U R O J U S T 	 U N D 	 D E N 	 M I TG L I E D S TA AT E N

40.  Der Hof empfahl,  die Modalitäten der Zusammenarbeit  mit  den 
Behörden der Mitgl iedstaaten im Wege einer speziel len Verord-
nu ng  od e r  d u rc h  d e n Ab sc hluss  von Vere i nbarungen m i t  den 
nat ionalen Ermitt lungsbehörden zu k lären (Empfehlung 9) .

21 Siehe Vorwort zum 

Handbuch, das auf der Website 

des OLAF abrufbar ist.

22 Der Kommissionsvorschlag 

(KOM(2006) 244 endgültig vom 

24.5.2006) zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 

wurde noch nicht verabschiedet. 

Zu diesem Vorschlag hat der Hof 

die Stellungnahme Nr. 7/2006 

(ABl. C 8 vom 12.1.2007, S. 1) 

abgegeben.

23 Siehe Ziffer 83 des 

Sonderberichts Nr. 1/2005.

24 Opinion No 5/2010 of the OLAF 

Supervisory Committee on the 

respect for fundamental rights 

and procedural guarantees in 

investigations (Stellungnahme 

Nr. 5/2010 des OLAF-

Überwachungsausschusses über 

die Wahrung der Grundrechte 

und Verfahrensgarantien im 

Verlauf von Untersuchungen).
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41.  I m Jahr  2006 unterbreitete  die  Kommiss ion einen geänder ten 
Vorschlag für  eine Verordnung über die gegenseit ige Amtshi l-
fe 25,  der  bisher  von Par lament  und R at  noch nicht  verabschie -
det  wurde.  Das Amt hat  mit  Behörden in zehn M itgl iedstaaten 
Vereinbarungen über  die  Ver waltungszusammenarbeit  unter-
zeichnet ,  und derzeit  laufen Verhandlungen mit  v ier  weiteren 
Mitgliedstaaten 26.  Allerdings haben verschiedene Mitgliedstaa-
ten dem Amt nicht  mitgetei l t ,  welche nat ionale  Behörde oder 
E r m i t t l u n g s s t e l l e  i m  B e re i c h  d e r  d i re k t e n  Au s g a b e n  f ü r  d i e 
Zusammenarbeit  mit  dem OLAF zuständig ist ,  bz w.  die  er for-
derl ichen nationalen und Justizbehörden mit Zuständigkeit  für 
den Bereich der  direkten Ausgaben wurden noch nicht  e inge -
r ichtet .  Daher  t r i f f t  das  OLAF in  best immten M itgl iedstaaten 
weiterhin  auf  S chwier igkeiten und mangelnde Unterstützung 
b e i  d e r  D u r c h f ü h r u n g  s e i n e r  K o n t r o l l e n  u n d  Ü b e r p r ü f u n -
g e n  vo r  O r t ,  i n s b e s o n d e re  d a n n ,  we n n  d i e  e i n ze l s t a at l i c h e n 
Kontrol leure  n icht  über  d ie  in  der  Verordnung (Euratom,  EG) 
Nr.  2185/96 vorgesehenen Kontrol lzuständigkeiten ver fügen27.

42.  Aufgrund der  Prüfung konnten die  Bemerkungen des Hofes  in 
s e i n e r  S t e l l u n g n a h m e  N r.   8 / 2 0 0 5  b e s t ä t i g t  we rd e n ,  wo n a c h 
der  für  d ie  Bek ämpfung von Betrug und Unregelmäßigkeiten 
geltende Rechtsrahmen komplizier t  und schwierig umzusetzen 
ist  und Mängel  in  der  Zusammenarbeit  z wischen Kommiss ion 
u n d  M i t g l i e d s t a a t e n  fo r t b e s t e h e n 2 8.  Fe r n e r  w u r d e  i m  L a u fe 
d e r  Pr ü f u n g  e r n e u t  fe s tg e s te l l t ,  d a s s  i n  A n b e t ra c h t  d e r  e i n-
geschränkten Untersuchungsbefugnisse des OLAF die Reaktion 
der  M itgl iedstaaten auf  Anfragen des  Amts  schwach ble ibt 29.

43.  S chwier igkeiten entstehen unter  Umständen auch,  wenn An -
s c h u l d i g u n g e n ,  d i e  G e g e n s t a n d  vo n  U n te r s u c h u n g e n  d u rc h 
das  OLAF s ind,  Wir tschaf tstei lnehmer aus  mehreren M itgl ied -
staaten betreffen.  In derar tigen Fällen gewinnt die Zusammen -
a r b e i t  m i t  Eu ro j u s t  a n  B e d e u t u n g,  d a  d i e  K o o rd i n i e r u n g  d e r 
n at i o n a l e n  St ra fe r m i t t l u n g s -  u n d  St ra f ve r fo l g u n g s ve r f a h re n 
Au fg a b e  vo n  E u ro j u s t  i s t .  I m  I n t e re s s e  e i n e r  m ö g l i c h s t  e f f i -
z ienten Zusammenarbeit  wurde am 24.   S eptember  2008 e ine 
prakt ische Vere inbarung über  d ie  Zusammenar beit  z wischen 
Eurojust  und dem OLAF unterzeichnet 30.  Gemäß dieser  prakt i -
schen Vereinbarung muss das OLAF Eurojust unverzüglich über 
j e d e n  Fa l l  i n f o r m i e r e n ,  d e r  d i e  j u s t i z i e l l e  Z u s a m m e n a r b e i t 
z wischen den zuständigen nat ionalen B ehörden z weier  oder 
m e h re re r  M i t g l i e d s t a a t e n  d i re k t  i m p l i z i e r t  o d e r  ü b e r  j e d e n 
Fa l l ,  d e r  e i n e n  M i t g l i e d s t a a t  u n d  d i e  G e m e i n s c h a f t  b e t r i f f t . 
A u s g e h e n d  v o n  d e r  S t i c h p r o b e  d e s  H o f e s  f a l l e n  r u n d  2 0  % 
der  Untersuchungen in  d iese  K ategor ien.  Obgle ich  z wischen 
dem OLAF und Eurojust  wie  in  der  Vere inbarung vorgesehen 
v ier te l jähr l iche Tref fen statt f inden,  i s t  d ie  prakt ische Zusam-
menarbeit  in  Form der  Übermitt lung von I nformationen über 
Fäl le  begrenzt  gewesen.  I m Jahr  2008 übermitte l te  das  OLAF 
Eurojust  I nformationen zu fünf  Fäl len und im Jahr  2009 ledig -
l ich zu e inem Fal l .

25 KOM(2006) 473 endgültig 

vom 14.9.2006.

26 Vereinbarungen bestehen 

mit den Behörden in folgenden 

Mitgliedstaaten: Belgien, 

Bulgarien, Tschechische 

Republik, Estland, Spanien, 

Italien, Litauen, Malta, Rumänien, 

Slowakei; Verhandlungen laufen 

mit den Behörden in Dänemark, 

Deutschland, Lettland und im 

Vereinigten Königreich.

27 Verordnung (Euratom, 

EG) Nr. 2185/96 des Rates 

vom 11. November 1996 

betreffend die Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort durch 

die Kommission zum Schutz 

der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften 

vor Betrug und anderen 

Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 

vom 15.11.1996, S. 2).

28 Siehe Ziffern 34-36 der 

Stellungnahme Nr. 8/2005 

(ABl. C 313 vom 9.12.2005, S. 1).

29 Siehe Ziffer 15 des 

Sonderberichts Nr. 1/2005.

30 ABl. C 314 vom 9.12.2008, S. 3.
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44.  In  Ar t ikel  85 AEUV ist  die er weiter te Rol le von Eurojust  bei  der 
E i n l e i t u n g  vo n  E r m i t t l u n g e n  vo rg e s e h e n .  I n  d i e s e m  Zu s a m-
menhang ver weist  der  Hof  auf  die  Empfehlungen des  Europä-
ischen Rates von Dezember 2009,  in denen auf die Möglichkeit 
weiterer Befugnisse für die nationalen Mitglieder von Eurojust, 
der  Verstärkung der  Befugnisse  des  Eurojust-Kol legiums oder 
der  E insetzung eines  Europäischen Staatsanwalts  abgehoben 
w i rd 3 1.  S o l l e n  Fo r t s c h r i t te  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  e r z i e l t  we rd e n , 
ist  e ine wirksamere Zusammenarbeit  z wischen dem OLAF und 
Eurojust  vonnöten.

B E R I C H T E R S TAT T U N G 	 Ü B E R 	 D I E 	W I R K S A M K E I T	
D E R 	 U N T E R S U C H U N G S A R B E I T

45.  Im Rahmen der Prüfung wurde bewer tet ,  ob die vom OLAF ge -
troffenen Maßnahmen zur  Folge hatten,  dass  e indeutige Zie l-
vorgaben für die Untersuchungen gesetzt  sowie relevante und 
zuver läss ige Ergebnisber ichte  erste l l t  wurden.

Z I E L E 	W E R D E N 	 F E S TG E S E T Z T 	 U N D 	 Ü B E R WAC H T,	
S I N D 	 J E D O C H 	 N I C H T 	 E R G E B N I S O R I E N T I E R T

46.  Der Hof empfahl  die Festlegung der im Zuge der Untersuchun -
gen zu erre ichenden Ergebnisse und die  E inführung von Leis -
tungsindik atoren (Empfehlung 1) .

47.  Was  das  Amt  insgesamt  sowie  best immte S ektoren und geo -
graf ische Gebiete  angeht ,  so  legt  das  OLAF nunmehr  im jähr-
l ichen Managementplan k lar  bezi f fer te  Zie le  fest .  Diese Zie le 
we rd e n  i n  d e n  m o n at l i c h e n  Ak t u a l i s i e r u n g e n  d e s  j ä h r l i c h e n 
Managementplans 32 über wacht,  weitere Informationen werden 
in  den monat l ichen Managementber ichten gel iefer t 33.

48.  Hinsichtl ich einzelner Untersuchungen wurden im Rahmen der 
ersten Bewer tung nicht systematisch k lare f inanziel le Ziele für 
die Untersuchungsarbeit  vorgegeben.  Obwohl die betroffenen 
Beträge nicht  immer das  Hauptanl iegen darstel len,  sol l te  die 
erste Bewer tung der eingegangenen Hinweise Aufschluss über 
die möglichen f inanziel len Folgen und die Wiedereinziehungs-
mögl ichkeiten geben.

31 Siehe das vom Europäischen 

Rat im Dezember 2009 

angenommene Stockholmer 

Programm, Ratsdokument 

17024/09, S. 24. 

32 Aus der monatlichen 

Aktualisierung des jährlichen 

Managementplans sind zu 

ersehen: Prozentsatz der in 

bestimmten Sektoren und 

geografischen Gebieten 

eingeleiteten Untersuchungen, 

Follow-up-Fälle mit bestimmte 

Beträge übersteigenden 

Auswirkungen, Prozentsatz 

der mit Folgemaßnahmen 

abgeschlossenen Fälle, 

Fallabschlussquote (eröffnete 

Fälle/abgeschlossene Fälle), 

Prozentsatz der innerhalb einer 

gewissen Zeit abgeschlossenen 

Fälle und Zahl der Fälle je 

Ermittler.

33 Monatliche 

Managementberichte enthalten 

die Ergebnisse des laufenden 

Jahres zum jeweiligen Stand 

und für die vier vorangehenden 

Jahre im Hinblick auf die 

Gefängnisstrafen und 

wiedereingezogenen Beträge, 

ferner enthalten sie Angaben 

zur Dauer der Bewertungen, 

zu den Untersuchungen und 

Folgemaßnahmen.



157

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)

27

Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)

I N 	 D E N 	 E R G E B N I S B E R I C H T E N 	 S I N D 	 D I E	
V E R F Ü G B A R E N 	 I N F O R M AT I O N E N 	 N I C H T 	 I N 	V O L L E M	
U M FA N G 	 AU S G E W E R T E T

49.  Der  Hof  empfahl,  dass  die  Ergebnisber ichte des OLAF auf  aus-
s a g e k rä f t i g e n  u n d  z u ve r l ä s s i g e n  D ate n  b e r u h e n  s o l l te n .  D i e 
B e r i c h t e  s o l l t e n  Ve rg l e i c h e  i m  Ze i t ve r l a u f  e r m ö g l i c h e n  u n d 
Leistungsindik atoren umfassen,  d ie  auf  d ie  tatsächl ichen Er -
gebnisse  abstel len (Empfehlung 11) .

50.  Fo l g e n d e  B e r i c h t e  u n d  Fo l l o w - u p - D o k u m e n t e  z u  l e i s t u n g s -
b e z o g e n e n  Fr a g e n  w e r d e n  v o m  O L A F  v e r f a s s t :  m o n a t l i c h e 
Aktual is ierung des  jähr l ichen M anagementplans,  monat l iche 
M anagementber ichte,  jähr l icher  Tät igkei tsber icht ,  jähr l icher 
Ber icht  über  d ie  operat iven Tät igkeiten und Ad-hoc -Ber ichte 
(wie der im Jahr 2008 erstel lte Bericht über die Überprüfungen 
vor  Or t ) .

51.  Am Ende einer  Untersuchung wird dem Exekutivausschuss ein 
abschl ießender  Untersuchungsber icht  unterbrei tet .  Der  Exe -
kutivausschuss gibt  eine Empfehlung dahin gehend ab,  ob der 
Fal l  mit  oder ohne Folgemaßnahmen abzuschließen ist .  Zu den 
Folgemaßnahmen gehören die  Wiedereinziehung von M itte ln 
u n d  d i e  E rö f f n u n g  vo n  S t r a f ve r f a h re n 3 4.  D i e  Ve r a n t wo r t u n g 
für  d ie  Folgemaßnahmen l iegt  n icht  beim OLAF,  sonder n bei 
den G eneraldi rekt ionen der  Kommiss ion und den nat ionalen 
Behörden.  Die  Aufgabe des  OLAF besteht  dar in ,  opt imale  Vo -
ra u s s e t z u n g e n  f ü r  d i e  Fo l g e m a ß n a h m e n  z u  s c h a f fe n  u n d  z u 
überprüfen,  ob Maßnahmen ergr i f fen wurden.

52.  Aus  Ta b e l l e   5  i s t  d ie  Ar t  und Weise  der  Darstel lung der  I nfor-
mationen in  den verschiedenen Dokumenten zu ersehen,  d ie 
zu unterschiedl ichen Zeiten (monatl ich,  jähr l ich oder  ad hoc) 
und für einen unterschiedlichen Leserkreis ( intern oder extern) 
erste l l t  werden.

34 Im OLAF-Handbuch werden 

vier Arten von Folgemaßnahmen 

unterschieden: 

verwaltungsrechtliche, 

finanzielle, justizielle 

und disziplinarrechtliche 

Folgemaßnahmen.
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53.  E inen Überbl ick  über  die  Leistung des  OLAF zu er langen,  ge -
staltet s ich schwierig.  Die Informationen,  die gegeben werden, 
ver te i len s ich auf  verschiedene Dokumente,  d ie  unterschied-
l i c h e n  Zwe c k e n  d i e n e n  u n d  a n  u n te r s c h i e d l i c h e  Ad re s s a te n 
ger ichtet  s ind;  zusätz l iche,  umfassendere I nformat ionen,  d ie 
im CMS ver fügbar  s ind,  werden n icht  vorgelegt .  Anhand des 
jähr l ichen Tät igkei tsber ichts  i s t  es  dem Leser  n icht  mögl ich , 
die Leistungsdaten des OLAF im Zeitverlauf  zu vergleichen,  da 
er keine Zusammenfassung der wichtigsten Statistiken der Vor-
jahre  enthält .  Die  jähr l ichen Ber ichte  über  die  operat iven Tä-
t igkeiten l iefern für  eine Reihe von Indik atoren im Zusammen-
hang mit der Tätigkeit  (eingegangene Hinweise,  durchgeführ te 
erste Bewer tungen,  Einleitungsbeschlüsse und durchschnitt l i-
che Dauer der  Fal lbearbeitung) ,  den potenziel len Ergebnissen 
(Prozentsatz  der  mit  Folgemaßnahmen abgeschlossenen Un -
tersuchungen) und den tatsächlichen Ergebnissen (tatsächlich 
wiedereingezogene Beträge) Vergleiche mit  den Vorjahren.  Al -
lerdings fehlt  die wichtige Verknüpfung z wischen der Tätigkeit 
d e s  O L A F  ( Z a h l  d e r  i m  L a u fe  e i n e s  J a h r e s  a b g e s c h l o s s e n e n 
Fäl le)  und den daraus  er wachsenen potenziel len (z .  B.  z wecks 
Wiedereinz iehung ermitte l te  Beträge)  a ls  auch tatsächl ichen 
(z .  B.  tatsächl ich wiedereingezogene Beträge)  Ergebnissen.

TA B E L L E 	 5
V E R F Ü G B A R K E I T 	 D E R 	 L E I S T U N G S I N D I K ATO R E N

Intern Öffentlich

Monatliche Berichte Jährliche Berichte Einmalige 
Berichte

Monatliche Aktualisie-
rung des jährlichen 
Manage-mentplans

Monatliche 
Management- 

berichte

Jährlicher 
Tätigkeits-

bericht

Jährlicher 
Bericht über 

die operativen 
Tätigkeiten

2008 Bericht 
über Überprü-
fungen vor Ort

Tätigkeit
Zahl der abgeschlossenen Untersuchungen √ √ √ √
Potenzielle Ergebnisse
% der mit Folgemaßnahmen 
abgeschlossenen Untersuchungen

√ √ √

Zwecks Wiedereinziehung ermittelte Beträ-
ge aufgrund von Untersuchungen

√

Stakeholder-Zufriedenheit1

Standpunkte der GD der Kommission
Tatsächliche Ergebnisse
Tatsächlich wiedereingezogene Beträge 
aufgrund von Untersuchungen

√

Tatsächlich wiedereingezogene Beträge 
aufgrund sämtlicher Fälle

√ √

1 Im Jahr 2007 leitete das OLAF eine Erhebung zur Nutzerzufriedenheit ein, die wegen der niedrigen Rücklaufquote 
nicht aussagekräftig war (auf die 45 versandten Fragebögen gingen lediglich sechs Antworten ein). Das Amt hat 
operative Konferenzen mit den Generaldirektionen der Kommission eingeführt.
Quelle: OLAF-Berichte.



159

Anhörung zu Rechtsprobleme bei Verwaltungsuntersuchungen 
des Amts für Betrugsbekämpfung OLAF

Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)

29

Sonderbericht Nr. 2/2011 – Weiterverfolgung des Sonderberichts Nr. 1/2005 zur Verwaltung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)

54.  Aussagekräftig sind Indikatoren, die die Verknüpfung z wischen 
den Untersuchungen des OLAF und den potenziel len (z .  B.  wie -
dere inzuziehende B eträge,  Empfehlungen zur  Eröf fnung von 
Strafver fahren) und tatsächlichen Ergebnissen (z.  B.  tatsächlich 
wiedereingezogene M itte l ,  Fä l le  mit  Geldbußen bz w.  Gefäng-
n i s -  o d e r  B e wä h r u n g s s t ra fe n )  m e s s e n .  O b g l e i c h  we i tg e h e n d 
a u ß e r h a l b  d e r  K o n t ro l l e  d e s  O L A F,  h ä n g e n  d i e s e  E rg e b n i s s e 
auch von der Qualität  und Rechtzeit igkeit  der Untersuchungen 
des  Amts  ab.

55.  Zuver läss ig  wären I ndik atoren,  d ie  auf  genauen Daten beru-
h e n  u n d  a u f  k o h ä re nte  Ar t  u n d  We i s e  d a rg e l e g t  we rd e n ,  u m 
Vergleiche z wischen den Jahren und Sektoren (z .  B.  Landwir t-
schaft,  Zölle,  Außenhilfe)  oder z wischen den Untersuchungsar -
ten ( intern,  extern,  Koordinierung und Amtshilfe)  zu gestatten.

56.  Im CMS sind Informationen zu den finanziellen,  justiziellen und 
disz ip l inar recht l ichen Ergebnissen enthalten.  Fer ner  werden 
dor t  Fä l le  er fasst ,  d ie  ohne Folgemaßnahmen abgeschlossen 
wurden,  wenn das OLAF die  ursprüngl ichen Anschuldigungen 
w i d e r l e g e n  o d e r  a b e r  n i c h t  e r h ä r te n  k o n n te.  D i e  A r t  d e r  i m 
C M S  g e s p e i c h e r te n  I n fo r m a t i o n e n ,  ü b e r  d i e  j ä h r l i c h  B e r i c ht 
e r s t a t t e t  we rd e n  k ö n n t e ,  i s t  a u s  A n h a n g   I I I  e r s i c h t l i c h .  D i e 
I ndik atoren beziehen s ich auf  d ie  drei  Auswirkungen,  welche 
die  OLAF-Aktiv ität  haben k ann:  f inanziel le,  just iz ie l le  und be -
re i c h s -  o d e r  s e k to r s p e z i f i s c h e  Au s w i r k u n g e n .  B e z ü g l i c h  d e r 
f inanzie l len und just iz ie l len Auswirkungen wird in  den Tabel-
len Folgendes dargelegt :

a)  Tät igkeit  (Zahl  der  abgeschlossenen Untersuchungen) ;

b)  potenzie l le  Ergebnisse  (mit  Folgemaßnahmen abgeschlos-
sene Untersuchungen, Empfehlungen zur Wiedereinziehung 
v o n  M i t t e l n  o d e r  z u r  E r ö f f n u n g  v o n  S t r a f v e r f a h r e n  o d e r 
disz ipl inarrecht l ichen Ver fahren) ;

c )  t a t s ä c h l i c h e  E r g e b n i s s e  ( t a t s ä c h l i c h  w i e d e r e i n g e z o g e n e 
Beträge oder  verhängte Strafen) .

57.  D i e  Ta b e l l e n  i n  A n h a n g   I I I  e r g ä n z e n  d i e  i n  d e n  d e r z e i t i g e n 
Ber ichten ver fügbaren I nformationen,  indem s ie  d ie  tatsäch-
l i c h e n  E rg e b n i s s e  m i t  d e m  J a h r  ve r k n ü p fe n ,  i n  d e m  d i e  Fä l -
le  abgeschlossen wurden.  M it  d ieser  Ar t  der  Darste l lung der 
I n fo r m at i o n e n  s o l l e n  We g e  a u fg e ze i g t  we rd e n ,  w i e  ü b e r  d i e 
im CMS ver fügbaren I ndik atoren ber ichtet  werden k ann und 
g l e i c h ze i t i g  z u ve r l ä s s i g e  Ve rg l e i c h e  i m  Ze i t ve r l a u f  u n d  z w i -
schen Sektoren und Untersuchungsar ten möglich sind.  Zusätz-
l iche Analysen und Er läuterungen vonseiten des OLAF würden 
dazu beitragen,  in den Ber ichten des Amts ein vol lständigeres 
B i ld  der  Tät igkeitstrends und der  Leistung zu zeichnen.
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K L A R S T E L LU N G 	 D E R 	 R O L L E 	 D E S	
Ü B E R WAC H U N G S AU S S C H U S S E S

58.  D e r  H o f  v e r f o l g t e  d i e  E m p f e h l u n g  d e s  S o n d e r b e r i c h t s 
N r.   1 / 2 0 0 5  we i t e r,  wo n a c h  d i e  R o l l e  d e s  Ü b e r w a c h u n g s a u s -
schusses  gek lär t  werden sol l te.

E R N E U E R U N G 	 D E R 	V E R FA H R E N 	 N O C H 	 N I C H T	
A B G E S C H LO S S E N

59.  Der  Hof  empfahl ,  d ie  Rol le  des  Über wachungsausschusses  zu 
k lären,  um jede E inmischung in  den Ablauf  der  Untersuchun-
gen auszuschalten (Empfehlung 16) .

60.  I m Jahr  2006 änder te  der  Über wachungsausschuss  se ine  G e -
schäf tsordnung 35.  Der  Ausschuss  erste l l te  e ine Reihe von Be -
r ichten und Stel lungnahmen zu Managementfragen des OLAF, 
die darauf abstel lten,  die Unabhängigkeit  des Amts zu stärken.

61.  A l l e r d i n g s  b e f a n d  d a s  G e r i c h t  e r s t e r  I n s t a n z  i n  s e i n e m  U r -
te i l  von Jul i  2008 36,  dass  e ine wicht ige Funkt ion des  Über wa-
chungsausschusses dar in besteht,  die  Rechte der  Personen zu 
schützen,  d ie  von Untersuchungen des  OLAF betroffen s ind 37. 
Nach dem Ur tei lsspruch musste  e ine prakt ische Arbeitsrege -
lung gefunden werden,  um vor der Weiter leitung von Informa-
t i o n e n  a n  d i e  n at i o n a l e n  J u s t i z b e h ö rd e n  d i e  Ste l l u n gn a h m e 
des  Über wachungsausschusses  e inzuholen.

62.  Nach Maßgabe des  neuen Handbuchs s ind die  I nformationen 
mindestens  fünf  Ar bei ts tage  vor  der  Weiter le i tung bere i tzu-
stel len 38.  I m Juni  2010 vereinbar ten das  Amt und der  Über wa-
chungsausschuss  e in  neues  Ver fahren,  wonach das  Schreiben 
zur  Übermitt lung der  Fä l le  an die  nat ionalen Just izbehörden 
mindestens fünf  Arbeitstage nach dem Vermerk zur  Unterr ich-
tung des  Über wachungsausschusses  über  d ie  bevorstehende 
Ü b e r m i t t l u n g  u n t e r z e i c h n e t  w i r d 3 9.  D a s  O L A F  v e r p f l i c h t e t e 
s i c h ,  e t wa i g e  E m p fe h l u n g e n  d e s  Ü b e r wa c h u n g s a u s s c h u s s e s 
zu berücks icht igen und fa l lweise  vor zugehen.

35 Geschäftsordnung des 

Überwachungsausschusses 

des OLAF vom 24. August 2006 

(ABl. L 33 vom 7.2.2007, S. 7).

36 Rechtssache T-48/05 vom 

8. Juli 2008.

37 Im Urteil des Gerichts heißt 

es: „Unbestreitbar soll somit das 

Erfordernis, diesen Ausschuss 

vor der Übermittlung von 

Informationen an nationale 

Justizbehörden zu befassen, den 

Betroffenen Rechte verleihen.“ 

(Randnr. 168).

38 OLAF-Handbuch – Operative 

Verfahren, 1. Dezember 2009, 

Ziffern 3.3.6.1.1 und 3.4.3.2.1.

39 OLAF übermittelt dem 

Überwachungsausschuss 

einen zusammenfassenden 

Vermerk mit Angaben dazu, 

ob die betroffene Person 

unterrichtet und ihr das 

Recht auf Gegendarstellung 

eingeräumt wurde und ob bei 

der Fallbearbeitung die von den 

nationalen Behörden gesetzten 

Fristen eingehalten wurden.
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63.  I n  Er wägung des Ur tei ls  des  Ger ichts  erster  I nstanz gefährdet 
dieses Ver fahren jedoch die Rechte der  betroffenen Personen, 
da nicht  festgelegt  ist ,  welche Schr itte  einzuleiten s ind,  wenn 
der  Über wachungsausschuss  beschl ießt ,  e ine Stel lungnahme 
abzugeben.  Das  Fehlen verbindl icher  diesbezügl icher  Ver fah -
ren erschwer t  es  e inwandfrei  festzustel len,  dass  der  Über wa-
chungsausschuss  in  die  laufenden Untersuchungen nicht  e in -
gegr i f fen hat .

64.  Darüber  hinaus le itet  das OLAF in der  Praxis  immer dann,  wenn 
s e i n e m  K e n n t n i s s t a n d  z u fo l g e  e i n  Fa l l  b e r e i t s  v o n  d e n  n a t i -
o n a l e n  J u s t i z b e h ö rd e n  b e h a n d e l t  w i rd ,  I n fo r m at i o n e n  a n  d i e 
nationalen Behörden weiter,  ohne den Über wachungsausschuss 
h ier von in  Kenntnis  zu  setzen.  I m Jahr  2009 waren beim OLAF 
neun Fäl le  vermerkt ,  in  denen I nformationen an die  nat ionalen 
Behörden weitergeleitet  wurden,  ohne den Über wachungsaus-
schuss  zu unterr ichten.  Dies  steht  im Widerspruch zum Stand-
punkt des Gerichts erster  Instanz,  wonach die Verpfl ichtung zur 
Unter r ichtung des  Über wachungsausschusses  n icht  an  B edin -
gungen geknüpft sei  und keinerlei  Gestaltungsspielraum lasse 40.

65.  D i e  M i t g l i e d e r  d e s  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s e s  w e r d e n  v o m 
E u r o p ä i s c h e n  Pa r l a m e n t ,  d e m  R a t  u n d  d e r  K o m m i s s i o n  i m 
g e g e n s e i t i g e n  E i n v e r n e h m e n  e r n a n n t  ( s i e h e  A r t i k e l   1 1  d e r 
O L A F -Ve ro rd n u n g ) .  D i e  Amt s ze i t  d e r  M i tg l i e d e r  b e t rä g t  d re i 
Jahre;  e ine einmal ige Wiederernennung ist  zuläss ig.  Nach Ab -
l a u f  i h re r  A m t s z e i t  b l e i b e n  d i e  M i t g l i e d e r  s o  l a n g e  i m  A m t , 
b is  s ie  wiederer nannt  oder  ersetzt  worden s ind.  Die  M itgl ie -
der  des derzeit igen Über wachungsausschusses traten ihr  Amt 
a m  3 0 .   N ove m b e r  2 0 0 5  a n .  I h re  Amt s ze i t  l i e f  a m  2 9 .   N ove m -
ber 2008 aus.  Der  Hof  stel l t  fest ,  dass mehr als  z wei  Jahre spä -
ter  noch immer kein Beschluss ergangen ist ,  um die Mitgl ieder 
wieder zuernennen oder  zu ersetzen.  E ine solche S i tuat ion ist 
unbefr iedigend.

40 Im Urteil ist festgehalten, 

dass die Unterrichtung des 

Überwachungsausschusses 

vor der Übermittlung an die 

nationalen Justizbehörden 

zu erfolgen hat (Randnr. 164) 

und die Verpflichtung 

zur Unterrichtung des 

Überwachungsausschusses 

nicht an Bedingungen 

geknüpft ist und keinerlei 

Gestaltungsspielraum lässt 

(Randnr. 170).
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
UND EMPFEHLUNGEN

N E UAU S R I C H T U N G 	 AU F 	 D I E	
U N T E R S U C H U N G S F U N K T I O N

66.  Der vorangehende Bericht des Hofes enthielt sechs Empfehlungen 
mit dem Ziel  der Neuausrichtung der Tätigkeiten des OLAF auf die 
Untersuchungsfunktion. Drei dieser die Aufgabe oder Abtrennung 
vo n  Tät i g k e i te n  b e t re f fe n d e n  E m p fe h l u n g e n  ( E m p fe h l u n g e n  2 , 
14 und 15)  waren nicht  akzeptier t  worden,  und die drei  übr igen 
wurden tei lweise umgesetzt  (Empfehlungen 7,  17 und 13) .  Infol-
gedessen behalten al le  sechs Empfehlungen zur  Neuausr ichtung 
des OLAF auf  seine Untersuchungsfunktion ihre Gült igkeit .

67.  Unter dem Gesichtspunkt der Zuweisung seiner Ressourcen hat 
das Amt seinen Schwerpunkt nicht auf die Untersuchungsfunk-
t ion ver lager t .  D ie  Kommiss ion betrachtet  das  OLAF a ls  e ine 
Betrugsbek ämpfungsbehörde mit  a l lumfassender  Zuständig-
keit  und nicht  a ls  e inen schwerpunktmäßig mit  Untersuchun-
gen befassten Dienst.  Infolgedessen wurden die Empfehlungen 
des  vorangehenden B er ichts  de s  Hofes ,  wie  d ie  Aufgabe d er 
Zu s t ä n d i g k e i t  f ü r  d i e  B e t r u g s b e k ä m p f u n g s s t rate gi e  u n d  f ü r 
d ie  Ver waltung von Förderprogrammen nicht  akzept ier t .  D er 
Anteil  der Mitarbeiter in den Untersuchungsdirektionen an der 
G e s a m t m i t a r b e i t e r z a h l  d e s  A m t s  b e l i e f  s i c h  i m  J a n u a r   2 0 1 0 
a u f  3 4  % .  Au s  d e m  Ze i t m a n a g e m e n t s y s t e m  e rg a b  s i c h ,  d a s s 
das  Amt im Jahr   2009 insgesamt 37 % seiner  Zeit  für  d ie  Fal l -
bearbeitung aufgewandt  hat  (s iehe Zi f fern 8-11) .

68.  Bei  der  Durchführung seiner  Untersuchungen macht das OLAF 
n u n m e h r  s t ä r k e re n  G e b r a u c h  vo n  s e i n e n  U n t e r s u c h u n g s b e -
fugnissen,  beispie lsweise  um Überprüfungen vor  Or t  und Be -
fragungen durchzuführen.  Die  mit  Unterstützungstät igkeiten 
b e f a s s t e n  D i e n s t s t e l l e n  d e s  O L A F  l e i s t e n  g g f.  i h re n  B e i t r a g 
zu den Untersuchungen,  im Jahr  2009 brachten s ie  25 % ihrer 
Zeit  für  derar t ige Unterstützungsaufgaben auf.  I n  diesem Zu-
sammenhang ermitte ln  die  mit  der  strategischen Analyse  be -
fassten Referate R is ikobereiche,  doch löst  deren Arbeit  selten 
Untersuchungen aus  (s iehe Zi f fern 12-18) .

Das Amt sol lte Zahl  und Geschwindigkeit  seiner  Untersuchun -
gen erhöhen.  Zu diesem Zweck sollte es der Untersuchungstä -
tigkeit  als  seiner Kernaufgabe anteilsmäßig mehr Zeit  widmen.

F O L G E E M P F E H L U N G 	 1

Die f ür  die  s trate gische Analyse zus t ändigen Referate  so l l -
ten in  s t ärkerem Maße zur  Unter suchungs arb eit  b eitragen.

F O L G E E M P F E H L U N G 	 2
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V E R B E S S E R U N G 	 D E R 	 E F F I Z I E N Z 	 D E R	
U N T E R S U C H U N G E N

69.  I m  vo ra n g e h e n d e n  B e r i c ht  d e s  H o fe s  b e t ra fe n  a c ht  E m p fe h-
l u n g e n  d i e  Ve r b e s s e r u n g  d e r  E f f i z i e n z  d e r  U n t e r s u c h u n g e n 
(Empfehlungen  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  8 ,  9 ,  10  und 12) .  M it  Ausnahme der 
Empfehlungen 3 und 12 wurden die Empfehlungen noch nicht 
vol l  und ganz umgesetzt  und behalten somit  ihre  Gült igkeit .

70.  D er  vorangehende B er icht  des  Hofes  enthie l t  Empfehlungen 
z u r  S i c h e r s t e l l u n g  e i n e s  k l a re n  ve r f a h re n s t e c h n i s c h e n  R a h -
mens für  Untersuchungen und zur  Verbesserung der  Planung 
und Über wachung,  um Untersuchungen zeitnah und ef f iz ient 
d u rc h z u f ü h re n .  D a s  A m t  h a t  M a ß n a h m e n  e r g r i f fe n ,  u m  d e n 
v e r f a h r e n s t e c h n i s c h e n  R a h m e n  z u  k l ä r e n ,  i n d e m  e s  i m  D e -
zember  2009 ein  neues Handbuch einführ te  und im Jahr  2008 
e i n e  p ra k t i s c h e  Ve re i n b a r u n g  ü b e r  d i e  Zu s a m m e n a r b e i t  m i t 
Eu ro j u s t  u nte r ze i c h n e te.  We i te re  M a ß n a h m e n ,  d i e  d a s  O L A F 
zur  Verbesserung der  Ef f iz ienz  ergr i f fen hat ,  s ind die  E infüh -
r u n g  e i n e s  Ze i t m a n a g e m e n t s y s t e m s,  d i e  E n t w i c k l u n g  e i n e r 
D e -m ini mis-Polit ik  zur Konzentration auf  schwer wiegende und 
k o m p l e xe  Fä l l e ,  d e r  b e s s e re  G e b ra u c h  d e s  C M S  ( o bwo h l  d a s 
System noch immer  nicht  vol l  genutzt  wird) ,  gez ie l tere  For t -
bi ldungsmaßnahmen,  der  Abbau der  Zahl  der  Zeitbedienste -
ten und die  Aufspaltung des  Exekut ivausschusses  in  k le inere 
Gruppen.

71.  Trotz  der  vom OLAF ergr i f fenen Maßnahmen zur  Verbesserung 
d e r  E f f i z i e n z  s t e l l t e n  s i c h  n u r  l a n g s a m  Fo r t s c h r i t t e  e i n ,  d i e 
n a c h  w i e  vo r  u nvo l l s t ä n d i g  s i n d.  D a s  n e u e  H a n d b u c h  w u rd e 
e r s t  i m  D e ze m b e r   2 0 0 9  e i n g e f ü h r t ,  u n d  a m  re c ht l i c h e n  R a h-
men hat  s ich sei t  dem letzten Ber icht  des  Hofes  nichts  geän-
der t .  Obgle ich  das  OLAF e ine  Vere inbarung über  d ie  Zusam-
menarbeit  mit  Eurojust  abschloss,  hat  es  2009 ledigl ich e inen 
e inz igen Fal l  an  Eurojust  übermitte l t .  Das  ZMS wird  z war  zur 
E r f a s s u n g  d e r  a u fg e b ra c hte n  Ze i t  g e n u t z t ,  d o c h  we rd e n  d i e 
dar in enthaltenen Informationen nicht für  die Zwecke der Pla-
nung und Über wachung der  Untersuchungen ver wendet .  Der 
U m f a n g  d e r  z u  b e we r t e n d e n  A n f a n g s h i nwe i s e  i s t  e r h e b l i c h 
angewachsen,  und die  Dauer  d ieser  B ewer tungen is t  auf  das 
D o p p e l te  a n g e s t i e g e n .  D i e  U n te r s u c h u n g e n  e r s t re c k e n  s i c h 
n a c h  w i e  vo r  a u f  e i n e  l a n g e  Ze i t ,  w a s  b i s we i l e n  a u f  e x te r n e 
Faktoren,  gemeinhin aber auf  interne Faktoren wie andere Pr i-
or itäten oder mangelnde Ressourcen zurückzuführen ist  (s iehe 
Zi f fern 19-44) .
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Der  rechtl iche Rahmen für  die  Bek ämpfung von Betrug und 
Unre gelmäßigkeiten so l l te  dahin geh end ab geänder t  wer-
d e n ,  d a s s  d i e  R e c h t s vo r s c h r i f t e n  a u f  d e m  G e b i e t  d e r  B e -
trugsb ek ämpf ung vereinf acht  und konsol idier t  werden.  Im 
Rahm en e iner  so lchen Üb erarb eitung der  R e cht s vor schr i f-
ten sol l ten die Schwachstel len in Bezug auf  die der zeit igen 
B e f ugnisse  und Ver f ahren des  O L AF b ehob en werden,  ins-
b e s o n d e r e  w a s  d i e  Zu s a m m e n a r b e i t  z w i s c h e n  d e m  O L A F 
und den zus t ändigen Diens t s te l len in  den Mitgl ie ds t aaten 
angeht .

F O L G E E M P F E H L U N G 	 3

D a s  A m t  s o l l t e  s e i n e  Zu s a m m e n a r b e i t  u n d  P a r t n e r s c h a f t 
m i t  Eu r ojus t  we i te r  ausb au e n .  Eu r o j us t  ko m mt  g e m ä ß  A r-
t ike l   85   AEU V di e  Au f gab e z u ,  d i e  s t r af re cht l i ch e n  Er m i t t-
l u n g s -  u n d  Ve r f o l g u n g s m a ß n a h m e n  i m  Z u s a m m e n h a n g 
mit  Straf taten zum Nachtei l  der  f inanzie l len Interessen der 
U n i o n  z u  ko o r d i n i e r e n .  Zu  d i e s e m  Zw e c k  s o l l te  d a s  O L A F 
Ver f ahren e inr ichten,  um al l e  e ins chlägig en Fäl l e  zu  iden -
t i f iz ieren,  Eurojus t  ze i tnah die  diesb e zügl ich en Infor mati -
o n e n  ü b e r m i t te l n  u n d  ü b e r  d i e  Er g e b n is s e  s e i n e r  Zus a m -
m enarb eit  mit  Eurojus t  re ge lmäßig b er ichten .

F O L G E E M P F E H L U N G 	 4

I n  d e n  v o r l ä u f i g e n  U n t e r s u c h u n g s p l ä n e n  s o l l t e n  R e s -
s o u r c e n b e d a r f  u n d  Fr i s t e n  v e r a n s c h l a g t  s e i n .  D i e s e  P l ä -
n e  s o l l te n  ü b e r w a cht  u n d  ak tu a l is i e r t  we r d e n ,  s o b a l d  d i e 
Unte r su chun gs t ät i gke i t  au f  d e n We g g e b r a cht  w urd e.  D i e 
Informationen aus dem Zeitmanagement s ystem (ZMS) sol l -
te n  s o  g e nu t z t  we rd e n ,  dass  s i e  Er m i t t l e r n  un d M ana g e r n 
a ls  e in  wirkungs vol leres  Ins trum ent  dienen .

F O L G E E M P F E H L U N G 	 5

D i e  G e s a m t d a u e r  d e r  B e w e r t u n g e n  u n d  U n t e r s u c h u n g e n 
s o l l te  b e s s e r  u n te r  Ko n t r o l l e  g e h a l te n  w e r d e n ,  d a m i t  d i e 
W irkung der  Unter suchungen verb esser t  wird und die  ver-
f ügb aren Ressourcen b esser  e ingeset z t  werden.  Zu diesem 
Zweck sol lte der E xekutivausschuss eine Rolle bei  der Über-
w a c h u n g  l a n g e r  u n d  ko m p l e xe r  Unte r su c h u n g e n  s p i e l e n , 
u m  s i c h e r z u s t e l l e n ,  d a s s  g e e i g n e t e  S c h r i t t e  e i n g e l e i t e t 
werden.

F O L G E E M P F E H L U N G 	 6
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B E R I C H T E R S TAT T U N G 	 Ü B E R 	 D I E 	W I R K S A M K E I T	
D E R 	 U N T E R S U C H U N G S A R B E I T

72.  D e r  vo r a n g e h e n d e  B e r i c h t  d e s  H o fe s  e n t h i e l t  z we i  E m p fe h -
lungen hins icht l ich  des  Nachweises  der  Wir ksamkeit  der  Un -
t e r s u c h u n g s a r b e i t  ( E m p fe h l u n g e n   1  u n d  1 1 ) .  O b wo h l  d i e s e 
E m p fe h l u n g e n  te i l we i s e  u m g e s e t z t  w u rd e n ,  h a b e n  s i e  n o c h 
immer Gült igkeit .

73.  Im jährl ichen Managementplan werden eindeutig quantif iz ier -
te  Z i e l e  f ü r  d a s  Amt  vo rg e g e b e n ,  d i e  re g e l m ä ß i g  ü b e r wa c ht 
w e r d e n .  J e d o c h  w e r d e n  f ü r  d i e  e i n z e l n e n  U n t e r s u c h u n g e n 
nicht  systematisch k lare  f inanzie l le  Z ie lsetzungen festgelegt 
(s iehe Zi f fern 45-48) .

74.  Im CMS s ind in  beträchtl ichem Umfang Informationen ver füg-
bar,  d ie  e inen Vergleich der  Leistungsdaten des OLAF im Zeit-
ver lauf  und z wischen den verschiedenen S ektoren gestatten. 
D i e s e  S t a t i s t i k e n  b e t re f fe n  d i e  A k t i v i t ä t e n  ( a b g e s c h l o s s e n e 
Untersuchungen) ,  die potenziel len Ergebnisse (mit  Folgemaß-
nahmen abgeschlossene Untersuchungen,  wiedereinzuziehen-
der Betrag)  und die tatsächl ichen Ergebnisse (tatsächl ich wie -
dereingezogener Betrag).  Al lerdings werden die Informationen 
zur zeit  n icht  in  e inem einzigen Dokument zusammengestel l t , 
was  es  dem Leser  ermögl ichen würde,  d ie  Leistung des  OLAF 
e i n z u s c h ä t ze n .  I m  Zu g e  d e r  6 9 6  i m  Ze i t r a u m   2 0 0 4 - 2 0 0 9  a b -
geschlossenen  ex ter nen  Unte rsuchungen wurden B e träge in 
Höhe von 656 M i l l ionen Euro für  die  Wiedereinziehung ermit-
t e l t ,  d avo n  w a re n  z u m  Ze i t p u n k t  d e r  Pr ü f u n g  i m  A p r i l  2 0 1 0 
180 Mil l ionen Euro tatsächl ich bereits  wiedereingezogen (s ie -
he Zi f fern 49-57) .

K l a r e  Z i e ls e t z u n g e n  f ü r  e i n z e l n e  U nte r s u c h u n g e n  s o l l te n 
systematisch festgeset z t  und ak tual is ier t  werden,  und über 
die  Ergebnisse sol l te  im Hinbl ick auf  die  erreichten Zie lset-
zungen b er ichtet  werden.

F O L G E E M P F E H L U N G 	 7

Das CMS sol l te  b ei  der  Ent scheidungs f indung des  Manage -
ments und zur Erstellung verbesser ter Berichte umfassender 
genut z t werden.  Die Leistungsstatistiken zu den Ak tivitäten 
s ow i e  z u  d e n  p ote n z i e l l e n  un d  t at s ä ch l i ch e n  Erg e b niss e n 
des OL AF sol lten in einem einzigen Bericht präsentier t  wer-
den und Vergle iche im Zeit ver lauf  b einhalten .

F O L G E E M P F E H L U N G 	 8
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K L A R S T E L LU N G 	 D E R 	 R O L L E 	 D E S	
Ü B E R WAC H U N G S AU S S C H U S S E S

75.  D e r  H o f  e m p f a h l  i n  s e i n e m  vo ra n g e h e n d e n  B e r i c h t ,  d i e  R o l-
le  des  Über wachungsausschusses  zu k lären (Empfehlung  16) . 
E in ige M aßnahmen wurden berei ts  ergr i f fen,  doch ble ibt  d ie 
Umsetzung unvol lständig.

76.  Aufgrund des Ur tei ls  des Ger ichts  erster  I nstanz von Jul i  2008 
we n d e t  d a s  O L A F  n u n m e h r  e i n  n e u e s  Ve r f a h re n  a n ,  wo n a c h 
der  Über wachungsausschuss  vor  der  Übermitt lung von I nfor-
m a t i o n e n  a n  d i e  n a t i o n a l e n  J u s t i z b e h ö rd e n  z u  k o n s u l t i e re n 
i s t .  A l l e r d i n g s  s i n d  i m  R a h m e n  d i e s e s  Ve r f a h r e n s  n i c h t  d i e 
Schritte beschrieben, die es einzuleiten gilt ,  wenn der Über wa-
chungsausschuss die Abgabe einer  Stel lungnahme beschl ießt. 
A b g e s e h e n  vo n  d e r  R e c h t s p re c h u n g  h a b e n  d i e  Vo r s c h r i f t e n 
zur  Wahrung der  Rechte der  von Untersuchungen betroffenen 
Personen sei t  dem letzten Ber icht  des  Hofes  keine Änderung 
er fahren (s iehe Zi f fern 58-65) . 

D e r  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s  s o l l te  i m  E i nve r n e h m e n  m i t 
dem Amt ein förmliches Ver fahren festlegen,  um die Vorge -
hensweise zu b eschreib en,  die es  zu b eachten gi l t ,  wenn er 
b eschl ießt ,  e ine Ste l lungnahm e zu e inem ihm vorge le gten 
Fa l l  abz u g e b e n .  D e r  re cht l i ch e  R ahm e n s o l l te  ab g e än d e r t 
werden mit  dem Zie l ,  d ie  R e chte  d e r  vo n Unte r su chung e n 
b etrof fenen Per sonen b esser  zu wahren.

F O L G E E M P F E H L U N G 	 9

 D ieser  B er icht  wurde von K ammer   IV  unter  Vors i tz  von Her r n 
Igors LUDBORŽS,  Mitgl ied des Rechnungshofs,  in  ihrer  Sitzung 
vom 8.  Februar  2011 in  Luxemburg angenommen.

Fü r  d e n  R e c h n u n g s h o f

Vítor  M anuel  da S I LVA  C A L D E I R A
Prä s i d e n t
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A N H A N G 	 I
S TA N D 	 D E R 	 U M S E T Z U N G 	 D E R 	 E M P F E H LU N G E N	
( S O N D E R B E R I C H T 	 N R . 	1/2005 ) 1

Empfehlung Akzeptiert Umgesetzt2

Empfehlungen zur Neuausrichtung der Tätigkeiten des Amts auf seine Untersuchungsfunktion
Aufgabe oder Abspaltung von nicht zur Kerntätigkeit gehörenden Aufgaben
7. Aufgabe von bestimmten Follow-up-Tätigkeiten (Beteiligung an Gerichtsverfahren und Wiedereinziehung von Mitteln) 
zugunsten der Anweisungsbefugten

Teilweise Teilweise

14. Übertragung der Zuständigkeit für die Betrugsbekämpfungsstrategie auf andere Kommissionsdienststellen Nicht akzeptiert Nein
15. Verlagerung der Zuständigkeit für die Verwaltung von Förderprogrammen (z.B. Pericles und Hercule) auf andere 
Kommissionsdienststellen

Nicht akzeptiert Nein

2. Erwägung der Einrichtung eines eigenen Referats, das speziell Koordinierungs- und Amtshilfeaufgaben gewidmet wäre, 
um den Ressourceneinsatz zu verbessern

Nicht akzeptiert Nein

Verbesserung des Beitrags der strategischen Dienste zur Untersuchungsfunktion
17. Neuausrichtung der Tätigkeiten des Amts auf die Untersuchungsfunktion, die mit einer geänderten Führungs- und 
Verwaltungsstruktur und Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften einhergeht

Teilweise Teilweise

13. Die für die strategische Analyse zuständigen Dienststellen sollten sich um Verbesserung der von den Mitgliedstaaten 
übermittelten Daten bemühen und Datenbanken einrichten, anhand deren Anomalien aufgedeckt und Untersuchungen 
eingeleitet werden können

Akzeptiert Teilweise

Empfehlungen zur Verbesserung der Effizienz der Untersuchungen
Rechtlicher und verfahrenstechnischer Rahmen
8. Kodifizierung und Veröffentlichung einer Verfahrensregelung zur Wahrung der Rechte der Betroffenen in allen 
Untersuchungsstadien und zur Einrichtung von Kontrollen der Rechtmäßigkeit der laufenden Untersuchungshandlungen

Akzeptiert Teilweise

Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten
9. Festschreibung der Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen dem OLAF und den Mitgliedstaaten im Wege von 
Rechtsvorschriften oder über den Abschluss von Vereinbarungen mit den nationalen Ermittlungsbehörden

Akzeptiert Teilweise

Planung
3. Bildung kleinerer Gruppen im Exekutivausschuss mit dem Ziel, klare Arbeitspläne und Zielsetzungen für die 
Untersuchungen vorzugeben

Akzeptiert Ja

5. Einführung eines Zeiterfassungssystems in Verbindung mit Arbeitsplänen, die Zeitvorgaben für die Untersuchungen 
enthalten, damit die Arbeitsbelastung auf die Ressourcen abgestimmt wird und Verzögerungen vermieden werden

Akzeptiert Teilweise

Schwerpunkt auf Prioritäten
4. Überwachung des Untersuchungsprozesses mit dem Ziel, den Schwerpunkt auf die Prioritäten und die Beweiserhebung 
zu legen, indem die zu Gebote stehenden Untersuchungsmittel besser genutzt werden

Akzeptiert Teilweise

Zeitnaher Abschluss
6. Einführung einer Höchstdauer für Untersuchungen Teilweise3 Teilweise4

Unterstützung durch IT-Systeme und Personalentwicklung
10. Weiterentwicklung des Case Managements Systems (CMS) zu einem wirklichen Verwaltungssystem 
für Untersuchungen und größeres Angebot an Fortbildungsmaßnahmen für Ermittler auf dem Gebiet 
der Untersuchungstechniken, der Rechtsvorschriften und des schriftlichen Ausdrucks

Akzeptiert Teilweise

12. Aufstellung eines Personalentwicklungsplans zur Behebung struktureller Probleme Akzeptiert Ja
Empfehlungen zum Nachweis der Wirksamkeit der Untersuchungsarbeit

1. Festlegung der im Zuge der Untersuchungen zu erreichenden Ergebnisse und Einführung von Leistungsindikatoren zur 
Erfolgsbewertung

Akzeptiert Teilweise

11. Erstellung zuverlässiger und aussagekräftiger Berichte über die erzielten Resultate, die auf tatsächlichen und nicht auf 
potenziellen Ergebnissen basieren

Akzeptiert Teilweise

Empfehlung für den Überwachungsausschuss zur Stärkung der Unabhängigkeit des OLAF
16. Klarstellung der Rolle des Überwachungsausschusses, um jede Einmischung in den Ablauf der Untersuchungen auszuschalten Akzeptiert Teilweise
1 Die Empfehlungen des Sonderberichts Nr. 1/2005 waren nicht nummeriert. An dieser Stelle sind sie in der Reihenfolge ihres Auftretens im Bericht durchnummeriert. 
2 „Ja“ – Empfehlung umgesetzt; „Nein“ – Empfehlung nicht umgesetzt und noch gültig; „Teilweise“ – jeweils unterschiedlicher Grad der Umsetzung und weitere Maßnahmen empfohlen.
3  In ihrer Antwort wies die Kommission auf ihren Vorschlag zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 hin, der die Frage der Höchstdauer der Untersuchungen regelt, indem er eine 

Höchstdauer von zwölf Monaten mit mehrfacher Verlängerungsmöglichkeit um sechs Monate vorsieht.
4 Der rechtliche Rahmen wurde noch nicht abgeändert.
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O L A F - O R G A N I S AT I O N S P L A N 1

1 Personalbestand im März 2010.

GENERALDIREKTOR
13 Bedienstete

DIREKTION A
Untersuchungen 

und operationelle 
Aktivitäten I 

6 Bedienstete

REFERAT A1 
Interne Untersuchungen 

Organe der EU
21 Bedienstete

REFERAT A2 
Interne/Externe 

Untersuchungen - 
Außenstellen und 
Agenturen der EU

9 Bedienstete

REFERAT A3 
Direkte Ausgaben und 

Außenhilfe
20 Bedienstete

REFERAT A4 
Außenhilfe

24 Bedienstete

DIREKTION B 
Untersuchungen 

und operationelle 
Aktivtäten II

4 Bedienstete

REFERAT B1 
Landwirtschaft
20 Bedienstete

REFERAT B2 
Zölle I

20 Bedienstete

REFERAT B3 
Zölle II

17 Bedienstete

REFERAT B4 
Strukturpolitische 

Maßnahmen
21 Bedienstete

REFERAT D1 
Pressesprecher, 

Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit 

9 Bedienstete

REFERAT D2 
Rechtsangelegen-

heiten
7 Bedienstete

REFERAT D3 
Interinstitutionelle 

und 
Außenbeziehungen 

9 Bedienstete

REFERAT D4 
Grundsatzfragen  

und Planung
14 Bedienstete

DIREKTION C 
Operationelle 
und politische 
Unterstützung
4 Bedienstete

REFERAT C1 
Justizielle 

Angelegenheiten 
und Rechtsberatung

21 Bedienstete

REFERAT C2 
Betrugsprävention 

und Intelligence
31 Bedienstete

REFERAT C3 
Amtshilfe und 

Intelligence
36 Bedienstete

REFERAT C4 
Operationelle  
Intelligence

28 Bedienstete

REFERAT C5 
Schutz des Euro und 

Verwaltung der 
Programme Hercule 

und Pericles
11 Bedienstete

REFERAT D5 
Verwaltung und 
Personalwesen
12 Bedienstete

REFERAT D6 
Haushalt

10 Bedienstete

REFERAT D7 
Fortbildung

9 Bedienstete

REFERAT D8 
Informationsdienst

110 Bedienstete

DIREKTION D 
Allgemeine  

Angelegenheiten
3 Bedienstete
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A N H A N G 	 I I I
P OT E N Z I E L L E 	 I N D I K ATO R E N

TABELLE	A	–	Indikatoren	zu	Aktivitäten	sowie	zu	potenziellen	und	tatsächlichen	finanziellen	
Ergebnissen1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Insgesamt

Ex
te

rn
e U

nt
er

su
ch

un
ge

n

Aktivitäten

Abgeschlossene externe Untersuchungen 151 104 100 117 121 103 696

Potenzielle Ergebnisse

Mit finanziellen Folgemaßnahmen 59 52 60 66 67 52 356

Wiedereinzuziehende Beträge (Millionen Euro) 183,7 43,8 54,7 122,6 121,0 130,6 656,4

Tatsächliche Ergebnisse

Wiedereingezogene Beträge (Millionen Euro) 73,0 8,8 9,2 43,8 28,3 16,6 179,7

Abgeschriebene Beträge (Millionen Euro) 5,7 0,3 1,9 1,8 0,0 15,4 25,1

Ausstehende Beträge (Millionen Euro) 105,0 34,7 43,6 77,0 92,7 98,6 451,6
1 Die in der Tabelle aufgeführten Beträge sind dem Jahr zugeordnet, in dem die Folgemaßnahmen anliefen, unabhängig von dem Jahr, in dem die Gelder 
tatsächlich eingegangen sind. Die Tabelle zeigt daher nicht die wiedereingezogenen Beträge im Zusammenhang mit 2003 abgeschlossenen Fällen.

Quelle: OLAF – Stand: April 2010.

Aus Tabelle A sind im CMS im Zusammenhang mit den externen Untersuchungen erfasste Daten 
bezüglich der Aktivitäten (Zahl der abgeschlossenen Untersuchungen) sowie der potenziellen Ergebnisse 
(abgeschlossene Untersuchungen mit Folgemaßnahmen und Ermittlung der wiedereinzuziehenden Beträge) 
und der tatsächlichen Ergebnisse (tatsächlich wiedereingezogene Beträge) zu ersehen. 

Während des Sechsjahreszeitraums von 2004-2009 waren 356 (51 %) der 696 abgeschlossenen externen 
Untersuchungen mit potenziellen finanziellen Folgemaßnahmen verbunden.

Für denselben Sechsjahreszeitraum betrug der zwecks Wiedereinziehung ermittelte Betrag insgesamt 
656,4 Millionen Euro. Der tatsächlich wiedereingezogene Gesamtbetrag belief sich im selben Zeitraum 
zum Zeitpunkt der Prüfung im April 2010 auf 179,7 Millionen Euro (27 %).
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A N H A N G 	 I I I
TABELLE	B	–	Indikatoren	zu	Aktivitäten	sowie	zu	potenziellen	und	tatsächlichen	Ergebnissen	
im	Hinblick	auf	Gerichtsverfahren

Jahr der Empfehlung über Folgemaßnahmen Insge-
samt2004 2005 2006 2007 2008 2009

Externe  
Untersuchungen

Tätigkeit

Abgeschlossene Untersuchungen 151 104 100 117 121 103 696

Potenzielle Ergebnisse

Mit justiziellen Folgemaßnahmen 33 46 32 42 55 32 240

Im Zusammenhang stehende Verfahren 112 91 48 67 66 22 406

Tatsächliche Ergebnisse

Abgewiesene Fälle 63 24 17 11 9 0 124

Offene Fälle 26 55 28 51 57 16 233

Geldbußen bzw. Gefängnis- oder Bewährungsstrafen 23 12 3 5 0 6 49

Interne  
Untersuchungen

Abgeschlossene Untersuchungen 39 30 31 34 25 37 196

Geldbußen bzw. Gefängnis- oder 
Bewährungsstrafen 

1 2 2 0 0 0 5

Koordinierung  
und Amtshilfe

Abgeschlossene Fälle 149 99 86 81 41 48 504

Geldbußen bzw. Gefängnis- oder Bewährungsstrafen 182 63 17 39 19 2 322

Sämtliche Fälle 
Abgeschlossene Fälle 339 233 217 232 187 188 1 396

Geldbußen bzw. Gefängnis- oder Bewährungsstrafen 206 77 22 44 19 8 376

Interne  
Untersuchungen Ausgelöste disziplinarrechtliche Maßnahmen 8 12 13 19 12 1 65

Quelle: OLAF – Stand: April 2010 (ein Fall kann mehrere Maßnahmen sowie sich anschließende Geldbußen 
bzw. Gefängnis- oder Bewährungsstrafen zur Folge haben).

Aus Tabelle B sind im CMS erfasste Daten bezüglich der Aktivitäten sowie der potenziellen und tatsächlichen 
Ergebnisse im justiziellen Bereich ersichtlich. Mit Blick auf den Sechsjahreszeitraum 2004-2009 können die 
folgenden Bemerkungen vorgebracht werden: 

• Externe Untersuchungen: Von den 696 abgeschlossenen externen Untersuchungen kam es bei 240 
(34 %) zu justiziellen Folgemaßnahmen, die zu 406 damit im Zusammenhang stehenden Verfahren 
führten, wovon 49 (12 %) Gerichtsurteile zur Folge hatten (einschließlich vier Freisprüche und 
elf Berufungsverfahren) und 124 Verfahren (30 %) abgewiesen wurden, während die Ergebnisse bei 233 
Verfahren noch abzuwarten bleiben. Von den 124 abgewiesenen Fällen lag der Grund bei 76 (61 %) 
in der mangelnden Beweislage und bei neun (7 %) in der Verjährung. 

• Interne Untersuchungen: Die Zahl der rechtskräftigen Urteile vonseiten von Justizbehörden ist bei 
internen Untersuchungen äußerst niedrig und beläuft sich auf fünf Urteile bezogen auf insgesamt 
196 abgeschlossene Fälle, von denen 45 zu justiziellen Folgemaßnahmen und 62 damit im Zusammenhang 
stehenden Verfahren führten, wovon 16 abgewiesen wurden. Während dieses Zeitraums abgeschlossene 
interne Untersuchungen lösten ferner Disziplinarverfahren gegen 65 Personen aus.
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A N H A N G 	 I I I
• Koordinierungs- und Amtshilfefälle: Im Hinblick auf die Erzielung rechtskräftiger Urteile vonseiten der 

Justizbehörden bei Fällen, die im Zeitraum 2004-2009 mit Folgemaßnahmen abgeschlossen wurden, 
werden in diesem Bereich deutlich bessere Erfolge erzielt, als dies bei den internen und externen 
Untersuchungen der Fall ist.1

Die Tabelle veranschaulicht, wie unterschiedlich sich die Ergebnisse im justiziellen Bereich je nach den 
verschiedenen Fallkategorien gestalten. Die justiziellen Folgemaßnahmen erstrecken sich durchschnittlich 
auf 3,5 Jahre, bis sie abgeschlossen werden, was zum Teil die niedrigere Zahl der Geldbußen bzw. Gefängnis- 
oder Bewährungsstrafen in den letzten Jahren erklärt.

1 Bei Koordinierungs- und Amtshilfefällen haben die nationalen Justizbehörden bereits den Beschluss gefasst, einen Fall zu behandeln, was die höhere 
Erfolgsquote bei diesen Fällen erklärt.
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A N H A N G 	 I I I
TABELLE	C	–	Finanzielle	Ergebnisse	nach	einzelnen	Bereichen

Abge-
schlossene 

Fälle  
2004-2009

Abschluss mit 
finanziellen 
Folgemaß-

nahmen

Wiederein-
zuziehende 

Beträge 
(Millionen Euro)

Bislang  
wiedereingezogene Beträge

Wiederein-
ziehung je mit 

Folgemaßnahmen 
abgeschlossenen 

Fall  
(Millionen Euro)

(Millionen 
Euro) %

Externe 
Unter-
suchungen

Landwirtschaft 92 49 136,8 5,5 1,7 0,11

Zölle 102 69 306,6 112,9 35,4 1,64

Außenhilfe 225 101 74,9 10,9 3,4 0,11

Strukturfonds 124 76 124,2 46,6 14,6 0,61

Sonstiges1 153 61 13,9 3,8 1,2 0,06

Zwischensumme 696 356 656,4 179,7 56,4 0,50

Interne Untersuchungen 196 33 3,0 0,5 0,2 0,02

Koordinierung und Amtshilfe 504 201 877,0 138,3 43,4 0,69

Insgesamt 1 396 590 1 536,4 318,5 100,0 0,54
1 Unter Sonstiges fallen direkte Ausgaben, Agenturen und Einrichtungen der EU und Handel.

Quelle: OLAF – Stand: April 2010.

Tabelle C enthält einen Vergleich der finanziellen Ergebnisse in den verschiedenen Sektoren. Auf dem Gebiet 
der externen Untersuchungen verzeichnete der Zollsektor den höchsten Anteil der wiedereinzuziehenden 
Beträge (20 %) und der tatsächlich wiedereingezogenen Beträge (35 %). In anderen Bereichen lagen die 
finanziellen Ergebnisse niedriger.

Während des Sechsjahreszeitraums (2004-2009) haben Koordinierungs- und Amtshilfefälle einen Anteil 
von 57 % (877 Millionen Euro von insgesamt 1 536 Millionen Euro) an den potenziell wiedereinzuziehenden 
Beträgen für das Amt insgesamt, und von 43 % (138 Millionen Euro von insgesamt 319 Millionen Euro) an 
den tatsächlich wiedereingezogenen Beträgen.

An der Wiedereinziehung je Untersuchung lässt sich der Durchschnittsbetrag in jedem Sektor ablesen, der je 
mit finanziellen Folgemaßnahmen abgeschlossenen Fall wiedereingezogen wurde (beispielsweise wurden bei 
insgesamt 49 Fällen im Landwirtschaftssektor 5,5 Millionen Euro wiedereingezogen, d. h. durchschnittlich 0,11 
Millionen Euro je Fall).

Auch wenn die verschiedenen Bereiche nicht direkt vergleichbar sind, da sie verschiedene Falltypen 
aufweisen, macht die Tabelle die Unterschiede deutlich, die zwischen den einzelnen Bereichen in Bezug 
auf die je Fall wiedereingezogenen Durchschnittsbeträge bestehen.
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ANT WORTEN  
DER KOMMISSION
ZUSAMMENFASSUNG

I. 	 - 	 I I .
D i e  K o m m i s s i o n  m ö c h t e  d a r a u f  h i n w e i -
s e n ,  d a s s  d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  O L A F  i n 
d e n  l e t z t e n  e l f  J a h r e n  g e z e i g t  h a t ,  d a s s 
d a s  O L A F  a l s  a l l u m f a s s e n d e r  B e t r u g s b e -
k ämpfungsdienst  bestens  geeignet  is t ,  d ie 
f i n a n z i e l l e n  I n t e r e s s e n  d e r  E U  z u  s c h ü t -
z e n .  Z u  d i e s e m  G e s a m t a u f t r a g  k o m m e n 
d r e i  e r g ä n z e n d e  Au fg a b e n ,  u n d  z w a r  d i e 
D u r c h f ü h r u n g  v o n  Ve r w a l t u n g s u n t e r s u -
c h u n g e n  i n  v ö l l i g e r  U n a b h ä n g i g k e i t ,  d i e 
Unterstützung der  M itgl iedstaaten bei  der 
O r g a n i s a t i o n  e i n e r  e n g e n ,  r e g e l m ä ß i g e n 
Z u s a m m e n a r b e i t  z w i s c h e n  i h r e n  z u s t ä n -
d i g e n  B e h ö r d e n  u n d  d i e  M i t w i r k u n g  a n 
der  Ent wick lung der  Regul ierungstät igkeit 
und -st rategie  der  Kommiss ion im B ereich 
B e t r u g s b e k ä m p f u n g.  D i e  p o l i t i s c h e  Tät i g -
k e i t  d e s  O L A F  u n d  s e i n e  E r f a h r u n g e n  m i t 
Untersuchungstät igkeiten kommen einan-
der  zugute.

Fa s t  7 5  %  d e r  M i t a r b e i t e r  s i n d  i n  d e m 
S i n n e  o p e r a t i v,  d a s s  s i e  e n t w e d e r  U n t e r -
s u c h u n g e n  d u r c h f ü h r e n  o d e r  u n t e r s t ü t -
z e n d  t ä t i g  s i n d ,  u n d  z w a r  s o w o h l  i n  d e n 
Untersuchungsdirekt ionen a ls  auch in  den 
Unterstützungsdirekt ionen.

I I I .
D i e  K o m m i s s i o n  t e i l t  d i e  G e s a m t b e u r -
t e i l u n g  d e s  R e c h n u n g s h o f s  ü b e r  d i e 
Fo r t s c h r i t t e  d e s  O L A F,  i n s b e s o n d e r e  i m 
H i n b l i c k  a u f  d i e  E f f i z i e n z  s e i n e r  U n t e r s u -
c h u n g e n .  D i e  Fü h r u n g s e b e n e  d e s  O L A F 
ü b e r w a c h t  d i e  U n t e r s u c h u n g e n  a n h a n d 
von Arbeitsplänen,  die  im Fal lver waltungs-
system (CMS)  regelmäßig aktual is ier t  wer -
den.  Das  OLAF is t  e iner  s tändigen Ver bes -
s e r u n g  s e i n e r  M a n a g e m e n t i n s t r u m e n t e 
verpf l ichtet . 
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ANT WORTEN  
DER KOMMISSION

IV.
D i e  K o m m i s s i o n  e r a r b e i t e t  g e g e n w ä r t i g 
e inen geänder ten Vorschlag zur  Änderung 
der  Verordnung N r.  1073/1999.  Dieser  Vor-
s c h l a g  s o l l  d i e  R e c hte  d e r  vo n  d e n  U nte r -
s u c h u n g e n  b e t ro f fe n e n  Pe r s o n e n  s t ä r k e n 
und enthält  Best immungen über  e in  Über-
p r ü f u n g s ve r f a h re n  u n d  d i e  Z u s a m m e n a r-
beit  mit  Eurojust  und Europol .

D i e  K o m m i s s i o n  i s t  d e r  A u f f a s s u n g,  d a s s 
b e r e i t s  a u f g r u n d  d e r  j e t z i g e n  R e c h t s -
v o r s c h r i f t e n  d i e  R e c h t e  d e r  B e t r o f f e n e n 
g e s c h ü t z t  s i n d  u n d  e s  e i n e  u n a b h ä n g i g e 
K o n t r o l l e  d e r  U n t e r s u c h u n g s t ä t i g k e i t e n 
g i b t ,  w o z u  d i e  s t ä n d i g e  R e c h t s p r e c h u n g 
d e s  G e r i c h t s h o f s  s e i t  d e r  E r k l ä r u n g  d e s 
R e c h n u n g s h o f s  i m  J a h r  2 0 0 5  z u n e h m e n d 
beigetragen hat .

V.
Die Ber ichte des  OLAF werden ständig wei -
t e re n t w i c k e l t ,  u m  i h re n  p r a k t i s c h e n  N u t -
zen a ls  M anagementinstrument  zu verbes-
s e r n .  D a s  O L A F  p r ü f t ,  o b  d e m  j ä h r l i c h e n 
B e r i c h t  ü b e r  d i e  o p e r a t i v e n  Tä t i g k e i t e n 
e in  stat ist ischer  Anhang beigefügt  werden 
k a n n ,  d e r  e i n e n  b e s s e r e n  Ve r g l e i c h  d e r 
Leistungsindik atoren ermögl icht . 

VI.
D u r c h  d e n  Vo r s c h l a g  z u r  Ü b e r a r b e i t u n g 
d e r  Ve r o r d n u n g  N r.  1 0 7 3 / 1 9 9 9  s o l l e n  d i e 
Rechte  der  Betrof fenen gestärkt  und mehr 
in  den Vordergrund gestel l t  werden.

Die  Rechte der  Betrof fenen werden bereits 
d u r c h  d i e  b e s t e h e n d e n  R e c h t s v o r s c h r i f -
t e n  s o w i e  d u r c h  d i e  n a t i o n a l e n  G e r i c h t e 
u n d  d i e  s i c h  r a s c h  e n t w i c k e l n d e  s t ä n -
d i g e  R e c h t s p r e c h u n g  d e s  G e r i c h t s h o f s 
geschützt .

VII .
a)  D i e  K o m m i s s i o n  t e i l t  d i e  A u f f a s s u n g , 

dass  die  Dauer  der  Untersuchungen ein 
B e re i c h  i s t ,  d e r  we i te r  ve r b e s s e r t  we r -
den könnte. 

 D a s  O L A F  t u t  a l l e s ,  u m  d i e  Wi r t s c h a f t -
l i c h k e i t  u n d  Wi r k s a m k e i t  s e i n e r  U nte r-
s u c h u n g s t ä t i g k e i t ,  d i e  n a c h  w i e  v o r 
s e i n e  K e r n a u f g a b e  i s t ,  z u  v e r b e s s e r n . 
Ferner  prüf t  das  OLAF die  M ögl ichkeit , 
den Antei l  der  für  Untersuchungstät ig-
keiten aufgewandten Zeit  zu  erhöhen.

 I m H inbl ick  auf  e ine ef f iz iente Ressour-
c e n n u t z u n g  b e a r b e i t e t  d a s  O L A F  i n 
e r s te r  L i n i e  s c hwe r w i e g e n d e  Fä l l e  u n d 
we n d e t  z u n e h m e n d  S c hwe l l e n b e t r ä g e 
(M indestschadensbeträge)  an.

b)  Das OLAF ver wendet bereits  Anfangsar-
beitspläne,  die es weiterentwickeln wil l , 
um die  Gesamtplanung zu verbessern. 

 D i e  K o m m i s s i o n  t e i l t  d i e  A u f f a s s u n g , 
d a s s  d a s  O L A F  d i e  G e s a m t d a u e r  d e r 
Bewer tungen und der  Untersuchungen 
verr ingern sol l te.  Die  Bearbeitungszeit 
ist  für das OLAF ein wichtiger Leistungs-
indik ator  und sol l te  soweit  wie mögl ich 
verr inger t  werden,  insbesondere durch 
d ie  ver besser te  Über wachung komple -
xer  Untersuchungen.

 E n t s p r e c h e n d  d e m  j e t z i g e n  R e g u l i e -
r u n g s r a h m e n  g i b t  d e r  E x e k u t i v a u s -
schuss Empfehlungen zu grundlegenden 
E n t s c h e i d u n g e n  ü b e r  d i e  B e a r b e i t u n g 
der  Fä l le  ab.  Es  i s t  jedoch Au fgabe  der 
F ü h r u n g s e b e n e ,  d i e  U n t e r s u c h u n g s -
p l ä n e  r e g e l m ä ß i g  z u  ü b e r p r ü f e n ,  i h r e 
E n t w i c k l u n g  z u  s t e u e r n  u n d  E n t s c h e i -
dungen im H inbl ick  auf  d ie  E inhaltung 
von Fristen und die Beschleunigung von 
U n t e r s u c h u n g e n ,  w o  i m m e r  m ö g l i c h , 
z u  t r e f fe n .  N a c h  Au f f a s s u n g  d e s  O L A F 
wird durch die  Betei l igung des Exekuti -
va u s s c h u s s e s  a n  d e r  Ü b e r wa c h u n g  d i e 
Verant wor tung der  Führungsebene des 
OLAF ver wässer t .
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c) D i e  B e r i c h t e  d e s  O L A F  r i c h t e n  s i c h  a n 
u n t e r s c h i e d l i c h e  E m p f ä n g e r,  d a r u n t e r 
d i e  i n t e r n e  V e r w a l t u n g  u n d  e x t e r n e 
Stel len.  Das  OLAF bemüht s ich um eine 
weitere  Verbesserung dieser  Ber ichte.

d)  D a s  O L A F  u n d  d e r  Ü b e r w a c h u n g s a u s -
s c h u s s  h a b e n  e i n  a n g e m e s s e n e s  Ve r -
f a h r e n  f e s t g e l e g t  u n d  u m g e s e t z t ,  d a s 
sowohl  die Verpf l ichtung des OLAF,  den 
Über wachungsausschuss  vor  der  Über-
mit t lung von Fa l lakten an  d ie  nat iona-
len Just izbehörden zu unterr ichten,  a ls 
a u c h  d e r  U n a b h ä n g i g k e i t  d e r  U n t e r -
s u c h u n g e n  d e s  O L A F - G e n e ra l d i re k to r s 
R e c h n u n g  t rä g t .  D a s  O L A F  b e r ü c k s i c h-
t igt  R atschläge des  Über wachungsaus -
s c h u s s e s  u n d  re a g i e r t  vo n  Fa l l  z u  Fa l l . 
E i n  f o r m e l l e s  V e r f a h r e n ,  d a s  e s  d e m 
Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s  e r m ö g l i c h t , 
i n  l a u fe n d e  Fä l l e  e i n z u g re i fe n ,  k ö n n t e 
a ls  E inmischung in  die  Unabhängigkeit 
d e s  O L A F - G e n e r a l d i re k to r s  a n g e s e h e n 
werden.

EINLEITUNG

Kasten	1 	– 	Rolle 	und	Aufgab en	des	OL AF
Wi c h t i g s t e  Z i e l e  u n d  Tä t i g ke i t e n
Zie l  des  Ent wur fs  des  überar bei teten Vor -
s c h l a g s  z u r  Ä n d e r u n g  d e r  V e r o r d n u n g 
N r.  1073/1999 ist  es,  d ie  Aufgabe des  OLAF 
b e i  d e r  F ö r d e r u n g  u n d  K o o r d i n i e r u n g 
eines  intensiveren Austauschs von operat i-
ven Er fahrungen und bewähr ten Ver fahren 
sowie  bei  der  Unterstützung gemeinsamer 
M aßnahmen zur  B etrugsbek ämpfung stär -
ker  herauszustel len. 

ANMERKUNGEN

6.
D i e  K o m m i s s i o n  s te l l t  fe s t ,  d a s s  d a s  O L A F 
b e i  e i n i g e n  Fä l l e n  e i n e  u n t e r s c h i e d l i c h e 
A u f f a s s u n g  b e z ü g l i c h  d e r  Fa l l e i n s t u f u n g 
zum Ausdruck gebracht  hat .

9.
Das OLAF hat  se ine f inanzie l len Folgemaß-
n a h m e n  a u f  b e d e u t e n d e  Fä l l e  k o n z e n t -
r i e r t ,  b e i  d e n e n  d i e  f i n a n z i e l l e n  A u s w i r -
k u n g e n  d i e  f ü r  b e s t i m m t e  B e r e i c h e  u n d 
Ve r f a h re n s a r t e n  fe s t g e l e g t e n  S c hwe l l b e -
träge erre ichen. 

10.
D i e  A n g a b e  „ 3 4  % “  e n t s p r i c h t  f ü r  s i c h 
genommen nicht  dem Antei l  der  für  Unter -
suchungen eingesetzten OLAF-Ressourcen. 
V o n  d e n  m i t  U n t e r s u c h u n g s t ä t i g k e i t e n 
b e t ra u te n  M i t a r b e i te r n  s i n d  f a s t  7 5  %  m i t 
der  B ear bei tung operat iver  Fä l le  beschäf -
t i g t ,  d .  h .  a u c h  m i t  U n t e r s u c h u n g s t ä t i g -
k e i t e n .  D i e  A u f t e i l u n g  n a c h  D i r e k t i o n e n 
entspr icht  somit  n icht  dem Ante i l  der  mit 
Untersuchungen beschäf t igten M itarbeiter. 

11.
Obwohl  d ie  Angabe 37 % aus  dem Zeitma-
n a g e m e n t s y s t e m  ( T M S )  s t a m m t ,  g i b t  s i e 
n i c h t  v o l l s t ä n d i g  d i e  t a t s ä c h l i c h e  S i t u a -
t i o n  w i e d e r.  I n s b e s o n d e re  ve r we n d e n  d i e 
U n t e r s u c h u n g s b e a u f t r a g t e n  d e r  D i r e k t i -
o n e n  A  u n d  B  r e g e l m ä ß i g  d i e  K a t e g o r i e 
„ M a n a g e m e n t  u n d  Ve r w a l t u n g “ ,  we n n  s i e 
Ve r w a l t u n g s a u f g a b e n  w a h r n e h m e n  u n d 
z .  B .  re i n  f a l l b e zo g e n e  B e r i c h t e  e r s t e l l e n . 
A u c h  d i e  m i t t l e r e  u n d  d i e  h ö h e r e  F ü h -
r u n g s e b e n e  s o w i e  d i e  S e k r e t a r i a t e  d e r 
U n t e r s u c h u n g s r e f e r a t e  v e r w e n d e n  d i e s e 
K a t e g o r i e  h ä u f i g  f ü r  f a l l b e z o g e n e  B ü r o -
a r b e i t e n .  D a s  O L A F  w i r d  p r ü f e n ,  w i e  d a s 
Z M S  b e s s e r  g e n u t z t  we rd e n  k a n n ,  u m  d e r 
A r b e i t s v e r t e i l u n g  s t ä r k e r  R e c h n u n g  z u 
tragen.
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13.
Z u r  Ve r b e s s e r u n g  d e r  Fü h r u n g s s t r u k t u r 
e n t h ä l t  d e r  ü b e r a r b e i t e t e  Vo r s c h l a g  z u r 
Ä n d e r u n g  d e r  Ve r o r d n u n g  N r.  1 0 7 3 / 1 9 9 9 
u .  a .  e i n e  B e s t i m m u n g  ü b e r  d e n  „ M e i -
n u n g s a u s t a u s c h “  z w i s c h e n  d e n  E U - O r g a -
n e n  ( E u r o p ä i s c h e  K o m m i s s i o n ,  E u r o p ä i -
s c h e s  Pa r l a m e n t  u n d  R a t )  u n d  d e m  O L A F 
über  wicht ige Fragen se iner  st rategischen 
Arbeitspr ior i täten. 

17.
D a s  O L A F  h a t  a n  m e h r e r e  K o m m i s s i o n s -
d i e n s t s t e l l e n  s p e z i e l l e  E m p f e h l u n g e n 
g e r i c h t e t ,  u m  n a c h  e i n e r  A n a l y s e  s e i n e r 
operat iven Fäl le  d ie  Betrugsprävent ion zu 
verbessern. 

18.
L a u t  R e c h t s p r e c h u n g  d e s  G e r i c h t s h o f s 1  
s ind für  d ie  E inle i tung einer  Untersuchung 
„ h i n r e i c h e n d  e r n s t h a f t e  V e r d a c h t s m o -
m e n t e “  n o t w e n d i g .  D i e s  b e d e u t e t ,  d a s s 
d a s  O L A F  n i c h t  b e f u g t  i s t ,  U n t e r s u c h u n -
g e n  a l l e i n  a u f  d e r  G r u n d l a g e  v o n  R i s i k o -
b e w e r t u n g e n  d u r c h z u f ü h r e n ,  o h n e  d a s s 
e r n s t h a f t e  Ve r d a c h t s m o m e n t e  v o r l i e g e n . 
S e i t  2 0 0 7  h a t  d a s  O L A F  m e h r  a l s  z e h n 
st rategische  I nfor mat ionsanalysen für  d ie 
Dienststel len der  Kommiss ion und die  M it-
gl iedstaaten erste l l t ,  d ie  spezi f i sche Emp -
fe h l u n g e n  z u r  we s e nt l i c h e n  Ve r r i n g e r u n g 
d e r  R i s i k e n  u n d  Au s w i r k u n g e n  vo n  U n re -
gelmäßigkeiten und Betrug enthalten.

21.
E s  o b l i e g t  i n  e r s t e r  L i n i e  d e r  Fü h r u n g s -
e b e n e ,  d a f ü r  z u  s o r g e n ,  d a s s  k l a r e  Fa l l -
pläne und Ziele  festgelegt  und regelmäßig 
kontrol l ier t  werden.

D e r  E x e k u t i v a u s s c h u s s  g i b t  E m p f e h l u n -
gen zu grundlegenden Entscheidungen im 
Zusammenhang mit  der  Fal lbearbeitung.

1 C-11/00 Kommission gegen EZB; C-15/00 Kommission gegen 

EIB vom 10. Juli 2003.

Nach Auffassung des  OLAF wird  durch d ie 
B e t e i l i g u n g  d e s  E x e k u t i v a u s s c h u s s e s  a n 
d e r  Ü b e r w a c h u n g  d i e  Ve r a n t wo r t u n g  d e r 
Führungsebene des  OLAF ver wässer t .

22.
D a s  Z e i t m a n a g e m e n t s y s t e m  w u r d e  e n t -
w i c k e l t ,  u m  d e m  M a n a g e m e n t  e i n e n  a l l -
g e m e i n e n  Ü b e r b l i c k  z u  v e r s c h a f f e n ,  w i e 
v i e l  Z e i t  f ü r  2 0  v o r d e f i n i e r t e  A k t i v i t ä -
t e n  ( U n t e r s u c h u n g e n ,  Fo l g e m a ß n a h m e n , 
„ I n t e l l i g e n c e “ - A r b e i t ,  V e r w a l t u n g  u s w. ) 
ver wendet  wird.  Diese  I nformat ionen wer-
den in  e inem monat l ichen Ber icht  für  jede 
O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t  z u s a m m e n g e s t e l l t , 
s o  d a s s  d i e  Fü h r u n g s e b e n e  d i e  R e s s o u r -
ce n z u o rd n u n g  i n n e r h a l b  i h re s  Zu s t ä n d i g -
k e i t s b e re i c h s  ü b e r p r ü fe n  u n d  d i e  h ö h e re 
Führungsebene eine Ressourcenzuweisung 
auf  der  Ebene des  gesamten Amtes  e in le i -
te n  k a n n .  D i e  vo r h a n d e n e n  M e r k m a l e  z u r 
Fal lver waltung im CMS werden im H inbl ick 
a u f  e i n e  Au s we i t u n g  s e i n e r  Fa l l p l a n u n g s -
mögl ichkeiten überprüf t . 

23.
Die  Kommiss ion te i l t  d ie  Auf fassung,  dass 
Arbeitspläne zur  Wirksamkeit  der  Untersu -
c h u n g e n  b e i t r a g e n .  D a s  O L A F - H a n d b u c h 
b e s c h r e i b t  b e r e i t s  d i e  G r u n d e l e m e n t e 
e r s te r  Ar b e i t s p l ä n e,  i n  d e n e n  d e r  U m f a n g 
u n d  d i e  U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e  i n s o w e i t 
beschr ieben werden sol len ,  a ls  s ie  zu  d ie -
s e m  Z e i t p u n k t  v o r a u s g e s e h e n  w e r d e n 
k ö n n e n .  We n n  e i n e  U n t e r s u c h u n g  a u fg e -
n o m m e n  w i r d ,  i s t  j e d o c h  k a u m  v o r h e r -
sehbar,  wohin  s ie  führen wird.  Da  s ich  d ie 
Umstände aus Gründen,  die  das  OLAF nicht 
z u  v e r t r e t e n  h a t ,  ä n d e r n  k ö n n e n ,  s t e h e n 
d i e  U n t e r s u c h u n g s b e a u f t r a g t e n  u n d  i h re 
Vorgesetzten in  ständiger  Verbindung und 
ändern die  Arbeitspläne bei  Bedar f.

Der  erste  Arbeitsplan und die  anschl ießen-
den Aktual i s ierungen werden a l le  im CMS 
er fasst .
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I m  L i c h t e  d e r  A n m e r k u n g e n  d e s  R e c h -
nungshofs

 Ū wird das  OLAF dafür  Sorge tragen,  dass 
d i e  e r s te n  Ar b e i t s p l ä n e  s te t s  An g a b e n 
zu den Zie len und zum Umfang der  Un-
tersuchung und zu  den geschätzten f i -
n a n z i e l l e n  A u s w i r k u n g e n  b e i n h a l t e n . 
Fal ls  zu einem so frühen Zeitpunkt mög-
l i c h ,  we rd e n  d i e  P l ä n e  a u c h  e i n e  e r s te 
S c h ät z u n g  d e r  e r fo rd e r l i c h e n  R e s s o u r-
cen und Angaben zu mögl ichen Dienst-
r e i s e n  u n d  e i n e n  w a h r s c h e i n l i c h e n 
Zeitrahmen enthalten.

 Ū verpf l ichtet  s ich das  OLAF,  d ie  Über wa-
c h u n g  u n d  Ak t u a l i s i e r u n g  d e r  Ar b e i t s -
pläne regelmäßig zu verbessern.

 Ū Bezügl ich des  Zeitmanagementsystems 
s iehe die  Ant wor t  zu Zi f fer  22 2. 

26.
Es  ist  her vor zuheben,  dass  das  übergeord -
n e t e  Z i e l  d e s  O L A F  d e r  S c h u t z  d e r  f i n a n -
z i e l l e n  I nte re s s e n  d e r  E U  i s t .  D i e  Z a h l  d e r 
Fä l le  i s t  ke in  angemessener  Parameter  zur 
B e u r te i l u n g  d e r  Le i s t u n g  d e s  O L A F.  D a  e s 
d i e  Po l i t i k  d e s  O L A F  i s t ,  s i c h  a u f  s c hwe r -
wiegendere  und komplexere  Fä l le  zu  kon -
zentr ieren,  bei  denen seine Betei l igung zu 
e i n e m  e i n d e u t i g e n  M e h r we r t  f ü h r t ,  k a n n 
d i e  Tat s a c h e,  d a s s  d i e  Z a h l  u n d  d i e  D a u e r 
d e r  U n t e r s u c h u n g e n  w e i t g e h e n d  s t a -
b i l  g e b l i e b e n  i s t ,  a l s  Le i s t u n g  b e t r a c h t e t 
werden.

2 Bei den beiden in Fußnote 10 erwähnten Fällen handelt es 

sich um Ausnahmen, und das OLAF wird in dieser Hinsicht seine 

Verfahren überprüfen.

27.
D i e  K o m m i s s i o n  i s t  n i c h t  d e r  Au f f a s s u n g, 
dass  d ie  E inführung e iner  Höchstdauer  für 
Untersuchungen im S inne e iner  absoluten 
Obergrenze  ang em essen wäre.  Weg en der 
b e s o n d e r e n  A r t  e i n e r  U n t e r s u c h u n g  u n d 
i h r e r  U n w ä g b a r k e i t e n  k a n n  e i n e  H ö c h s t -
d a u e r  n i c h t  fe s t g e l e g t  we rd e n .  Au fg r u n d 
s e i n e r  p r a k t i s c h e n  E r f a h r u n g e n  u n d  d e r 
v e r s c h i e d e n e n  Fa k t o r e n ,  d i e  d e n  Ve r l a u f 
e iner  Untersuchung beeinf lussen,  hat  s ich 
d a s  O L A F  i n  s e i n e m  j ä h r l i c h e n  M a n a g e -
m e n t p l a n  (A M P )  f ü r  2 0 1 0  d a s  re a l i s t i s c h e 
Z i e l  g e s e t z t ,  7 5  %  d e r  F ä l l e  i n n e r h a l b 
v o n  2 4  M o n a t e n  a b z u s c h l i e ß e n .  D i e s  i s t 
k e i n e  H ö c h s t d a u e r,  s o n d e r n  e i n  Z i e l ,  d a s 
e i n e n  n o t w e n d i g e n  G r a d  a n  F l e x i b i l i t ä t 
ermögl icht .

E s  i s t  v o r g e s e h e n ,  d a s s  d e r  V o r s c h l a g 
z u r  Ü b e r a r b e i t u n g  d e r  V e r o r d n u n g 
N r.   1 0 7 3 / 1 9 9 9  B e s t i m m u n g e n  z u r  Ve r b e s-
s e r u n g  d e r  Ü b e r w a c h u n g  d e r  U n t e r s u -
chungsdauer  enthält .

28.
D i e  K o m m i s s i o n  t e i l t  d i e  A u f f a s s u n g  d e s 
Rechnungshofs,  dass  d ie  Dauer  der  Unter-
suchungen e in  wicht iger  Le istungsindik a -
tor  für  d ie  operat iven Ver fahren des  OLAF 
ist .  Als  solcher  wird  s ie  auch im jähr l ichen 
M a n a g e m e n t p l a n  d e s  O L A F  b e t r a c h t e t . 
A n d e re r s e i t s  m ü s s e n  d i e  Z i e l e  re a l i s t i s c h 
s e i n  u n d  d i e  t a t s ä c h l i c h e n  o p e r a t i v e n 
Umstände berücks icht igen.

D i e  K o m m i s s i o n  e r i n n e r t  d a r a n ,  d a s s  d i e 
B est im m ung  über  Neunm onatsber ichte  in 
d e r  Ve ro rd n u n g  N r.  1 0 7 3 / 1 9 9 9  k e i n e  Fr i s t 
für  den Untersuchungsabschluss  darstel l t 3.

3 Die Verpflichtung, dem Überwachungsausschuss über 

Fälle Bericht zu erstatten, die nach neun Monaten noch nicht 

abgeschlossen sind, ist im Zusammenhang mit der Aufgabe des 

Überwachungsausschusses zu sehen, die Unabhängigkeit des 

Amtes zu stärken. Historisch gesehen war es der Zweck dieser 

Berichtspflicht, eine Einmischung der Organe in die unabhängige 

Fallbearbeitung durch das OLAF zu verhindern. 
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ANT WORTEN  
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D a s  i m  j ä h r l i c h e n  M a n a g e m e n t p l a n  d e s 
O L A F  g e s t e c k t e  Z i e l  v o n  2 4  M o n a t e n  i s t 
real is t isch,  wenn man die  operat ive  Er fah -
rung des  OLAF und die  verschiedenen Fak-
toren,  d ie  den Ablauf  der  Untersuchungen 
b e e i n f l u s s e n  ( z .  B .  d i e  A b h ä n g i g k e i t  d e s 
OLAF von der  M itwirkung der  M itgl iedstaa-
ten oder  von Dr i t t ländern) ,  berücks icht igt . 
A l l e rd i n g s  g i b t  e s  k e i n  Pate nt re ze p t .  Au f -
gr u n d  d i e s e r  Fa k to re n  p r ü f t  d a s  O L A F  d i e 
M ö g l i c h k e i t ,  b e i  d e r  a n g e s t r e b t e n  B e a r -
beitungsdauer  nach den unterschiedl ichen 
Fa l lar ten  zu  untersch eid en  un d  g l e ichzei -
t i g  a n  d e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  B e a r b e i -
tungsdauer  von 24 Monaten festzuhalten.

29-30.
Zusätz l ich zu den Neun-  und Achtzehnmo -
n a t s b e r i c h t e n  f i n d e t  e i n e  l a u fe n d e  Ü b e r -
wachung der  Bearbeitungsdauer  durch die 
Führungsebene statt .

M o n a t l i c h  w e r d e n  f ü r  d a s  M a n a g e m e n t 
Stat ist iken erste l l t ,  d ie  besonders  auf  län-
g e r  a n d a u e r n d e  Fä l l e  h i n w e i s e n .  D i e s e 
we rd e n  re g e l m ä ß i g  i n  d e n  S i t z u n g e n  d e r 
Direktoren erör ter t . 

H i n s i c h t l i c h  d e r  R o l l e  d e s  E x e k u t i v a u s -
schusses  s iehe die  Ant wor t  zu Zi f fer  21 .

D e r  ü b e r a r b e i t e t e  V o r s c h l a g  z u r  Ä n d e -
r u n g  d e r  Ve ro rd n u n g  N r.  1 0 7 3 / 1 9 9 9  s i e h t 
ve r s t ä r k te  K o nt ro l l e n  d e r  U nte r s u c h u n g s -
d a u e r  v o r ,  w o z u  a u c h  d i e  r e c h t z e i t i g e 
U n t e r r i c h t u n g  d e s  Ü b e r w a c h u n g s a u s -
schusses  gehör t .

31.
Auch wenn die  Zahl  der  Fä l le  pro  Untersu-
c h u n g s b e a u f t r a g t e m  i n  d e n  D i r e k t i o n e n 
f ü r  U nte r s u c h u n g e n  u n d  o p e rat i ve  Ak t i v i -
t ä t e n  g e s u n k e n  s e i n  d ü r f t e ,  h a t  d i e  Z a h l 
der  zu bewer tenden eingehenden H inweise 
beträcht l ich  zugenommen,  was  erhebl iche 
Auswirkungen auf  die  Gesamtbelastung der 
Untersuchungsbeauf tragten hat . 

D a  s i c h  d a s  O L A F  a u f  d i e  s c h w e r w i e g e n -
d e r e n  Fä l l e  k o n z e n t r i e r t ,  e n t s p r i c h t  i h r e 
B e a r b e i t u n g s d a u e r  i h r e r  z u n e h m e n d e n 
Komplexität .

Das  OL AF i s t  bem üht ,  d ie  Untersuchung s-
dauer  durch ef f iz ientes  Management unter 
Kontrol le  zu  behalten.  S iehe auch die  Ant-
wor ten zu Zi f fer  29-30.

32.
W i e  b e r e i t s  e r w ä h n t ,  h a t  d i e  Z a h l  d e r 
e i n g e h e n d e n  H i n w e i s e  e r h e b l i c h  z u g e -
n o m m e n ,  u n d  d a s  O L A F  b e a b s i c h t i g t , 
e i n  V e r f a h r e n  f ü r  e i n e  e f f i z i e n t e r e  u n d 
g e n a u e r e  V e r a r b e i t u n g  d e r  I n f o r m a t i o -
n e n  i n  d e r  B e w e r t u n g s p h a s e  e i n z u f ü h -
r e n .  H i e r z u  g e h ö r e n  e i n  v o r g e s c h a l t e t e s 
F i l t e r s y s t e m  u n d  g e g e b e n e n f a l l s  e i n e 
I nformationsanalyse. 

33.
I n  v ie len Fäl len,  in  denen Anfangshinweise 
mit  ex ter nen Ste l len ,  M itgl iedstaaten und 
B ehörden aus  Dr i t t länder n abgek lär t  wer-
d e n  m ü s s e n ,  h ä n g t  d a s  O L A F  i m  H i n b l i c k 
a u f  e i n e  f r i s t g e r e c h t e  R e a k t i o n  v o n  s e i -
n e n  e x t e r n e n  Pa r t n e r n  a b  u n d  m u s s  a u f 
i h r e n  g u t e n  W i l l e n  u n d  i h r e  Z u s a m m e n -
a r b e i t  v e r t r a u e n .  O b w o h l  d a s  O L A F  v i e l 
i n  d i e  Ve r b e s s e r u n g  d i e s e r  B e z i e h u n g e n 
invest ier t ,  um Ver zögerungen bei  der  Wei -
terg abe von I nfor m at ionen zu  ver r ing er n , 
ble ibt  dies  e in  Faktor,  auf  den es  k aum Ein-
f luss  hat .

D i e  z w e i -  u n d  s e c h s m o n a t i g e n  L e i t l i -
n i e n  f ü r  B e w e r t u n g e n  h a t  d a s  O L A F  z u m 
Z w e c k e  d e r  A r b e i t s ü b e r w a c h u n g  s e l b s t 
e i n g e f ü h r t .  D a b e i  h a n d e l t  e s  s i c h  n i c h t 
u m  v o r g e s c h r i e b e n e  Fr i s t e n .  D i e  z u n e h -
m e n d e  Anwe n d u n g  d e r  ( i n  e i n e m  An h a n g 
z u m  O L A F - H a n d b u c h  f e s t g e l e g t e n ) 
D e - m i n i m i s - L e i t l i n i e n  d ü r f t e  m i t t e l -  b i s 
l a n g f r i s t i g  Fo r t s c h r i t t e  b e i  d e r  Ve r r i n g e -
rung der  Bewer tungsdauer  ermögl ichen.
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ANT WORTEN  
DER KOMMISSION

35.
D a s  O L A F  h a t ,  w a s  d i e  U n t e r r i c h t u n g  d e r 
B e t r o f f e n e n  g e m ä ß  d e r  Ve r o r d n u n g  ( E G ) 
N r.  4 5 / 2 0 0 1  a n b e l a n g t ,  e r h e b l i c h e  Fo r t -
s c h r i t t e  e r z i e l t .  E r r e i c h t  w u r d e  d i e s  a u f 
t ransparente  Weise  anhand e ines  mit  dem 
E u r o p ä i s c h e n  D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g t e n 
( E D P S )  v e r e i n b a r t e n  P l a n s .  D a s  O L A F  h a t 
d i e  R ü c k s t ä n d e  i m  D a t e n s c h u t z b e r e i c h , 
d ie  bei  best immten Gruppen von Untersu -
c h u n g e n ,  d i e  v o r  E i n r i c h t u n g  d e s  D a t e n -
schutzmoduls  e ingele i tet  wurden,  bestan -
d e n ,  a u f g e a r b e i t e t  u n d  d i e  f ü n f  o f f e n e n 
Fäl le  entsprechend bearbeitet .

O b w o h l  d e r  D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g t e  z u 
a l l e n  v o m  R e c h n u n g s h o f  i m  Z u s a m m e n -
hang mit  den Vorabprüfungen der  Untersu-
c h u n g e n  u n d  Fo l g e m a ß n a h m e n  d e s  O L A F 
g e n a n n t e n  A s p e k t e n  a n g e h ö r t  w u r d e , 
i s t  d a s  O L A F  b e r e i t ,  d e n  D a t e n s c h u t z b e -
a u f t r a g t e n  e r n e u t  z u  d i e s e r  s p e z i e l l e n 
Frage anzuhören.

37.
Zum 1.  Januar  2011 hat  das  OLAF sein  Zie l 
erreicht  und die  Zahl  seiner  Zeitbedienste -
ten auf  21 % gesenkt . 

39.
D u r c h  d e n  Vo r s c h l a g  z u r  Ü b e r a r b e i t u n g 
d e r  Ve r o r d n u n g  N r.  1 0 7 3 / 1 9 9 9  s o l l e n  d i e 
R echte  des  B etrof fenen gestär kt  und stär-
ker  herausgeste l l t  werden.  Fer ner  s o l l  e in 
unabhängiges  Überprüfungsver fahren e in-
g e f ü h r t  w e r d e n ,  u m  e t w a i g e n  B e s c h w e r -
d e n  v o n  B e t r o f fe n e n ,  d i e  d e r  Au f f a s s u n g 
s ind,  dass  das  OLAF ihre  Ver fahrensrechte 
nicht  gewahr t  hat ,  nachgehen zu können.

Die Kommission ist  der  Auffassung,  dass  die 
R e c h t e  d e r  B e t r o f fe n e n  b e r e i t s  d u r c h  d i e 
bestehenden Rechtsvorschr i f ten geschützt 
s i n d  u n d  d a s s  e s  e i n e  u n a b h ä n g i g e  K o n t -
r o l l e  d e r  U n t e r s u c h u n g s t ä t i g k e i t e n  g i b t , 
z u  d e r  d i e  s t ä n d i g e  R e c h t s p r e c h u n g  d e s 
G e r i c h t s h o fs  s e i t  d e r  E r k l ä r u n g  d e s  R e c h -
n u n g s h o f s  i m  J a h r  2 0 0 5  z u n e h m e n d  b e i -
g e t ra g e n  h at .  O bwo h l  d e r  G e r i c ht s h o f  d e r 
A u f f a s s u n g  i s t ,  d a s s  d i e  U n t e r s u c h u n g e n 
d e s  O L A F  ( e i n s c h l i e ß l i c h  d e r  a b s c h l i e ß e n-
den Untersuchungsber ichte)  n icht  G egen -
stand einer  N icht igkeitsk lage sein  können 4, 
t r ä g t  d e r  G e r i c h t s h o f  z u  e i n e r  u n a b h ä n -
g i g e n  K o n t r o l l e  d i e s e r  U n t e r s u c h u n g e n 
b e i ,  i n d e m  e r  K l a g e n  a u f  S c h a d e n s e r s a t z 
z u l ä s s t 5.  D i e  B e w e i s a u f n a h m e  h a t  r e c h t -
m ä ß i g  z u  e r fo l g e n ,  u m  z u  g e w ä h r l e i s t e n , 
dass  d ie  nat ionalen Ver waltungs-  und Jus -
t izbehörden die  Beweise  in  ihren Ver fahren 
ver wenden können.  Dies  gi l t  auch für  Ver-
w a l t u n g s -  u n d  E i n z i e h u n g s v e r f a h r e n ,  d i e 
vo n  d e n  A nwe i s u n g s b e f u g t e n  e i n z u l e i t e n 
s i n d .  D a r ü b e r  h i n a u s  e n t h ä l t  d a s  O L A F -
Handbuch eindeut ige interne Leit l in ien für 
U n t e r s u c h u n g s b e a u f t r a g t e  z u r  D u rc h f ü h -
rung einer  Untersuchung.

41.
D a s  O L A F  k a n n  s e i n e  Pa r t n e r  n i c h t  z w i n -
gen,  zeitnah zu reagieren,  und ver traut  auf 
i h r e n  g u t e n  W i l l e n  u n d  i h r e  Z u s a m m e n -
a r b e i t .  O b w o h l  d a s  O L A F  v i e l  i n  d i e  Ve r -
b e s s e r u n g  d i e s e r  B e z i e h u n g e n  i nve s t i e r t , 
b l e i b t  d i e s e r  Fa k t o r  w e i t g e h e n d  s e i n e m 
Einf luss  entzogen.

4 Siehe die Rechtssachen T-193/04 (Tillack gegen Kommission) 

vom 4. Oktober 2006 und T-261/09P (Violetti und Schmit) vom 

20. Mai 2010.

5 Siehe die Rechtssachen T-48/05 (Franchet und Byk gegen 

Kommission) vom 8. Juli 2008, F-5/07 und 7/05 (Violetti gegen 

Kommission) vom 28. April 2009 und F-72/06 (Verheyden 

gegen Kommission) vom 28. April 2009.
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I m  H i n b l i c k  a u f  d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  m i t 
den M itgl iedstaaten im B ere ich  der  d i rek-
te n  Au s g a b e n  h at  d i e  K o m m i s s i o n  b e re i t s 
M a ß n a h m e n  z u r  Lö s u n g  d i e s e s  Pr o b l e m s 
e r g r i f f e n .  I m  J a h r  2 0 0 9  h a b e n  d i e  m e i s -
t e n  M i t g l i e d s t a a t e n  a u f  d e m  Fr a g e b o g e n 
für  den jähr l ichen Ber icht  der  Kommiss ion 
ü b e r  d e n  S c h u t z  d e r  f i n a n z i e l l e n  I n t e re s-
s e n  d e r  G e m e i n s c h a f t  u n d  z u r  B e t r u g s b e -
k ä m p f u n g  f ü r  d a s  J a h r  2 0 0 8  d i e  vo l l s t ä n -
d i g e n  K o n t a k t a d r e s s e n  d e r  n a t i o n a l e n 
B e h ö rd e n  f ü r  a l l e  Au s g a b e n b e re i c h e,  e i n-
s c h l i e ß l i c h  d e r  d i r e k t e n  A u s g a b e n ,  m i t -
g e t e i l t ,  s o  d a s s  d i e  U n t e r s u c h u n g s b e a u f -
t ra g te n  d e s  O L A F  d i e  z u s t ä n d i g e  B e h ö rd e 
r e c h t z e i t i g  v o r  d e r  K o n t r o l l e  e r m i t t e l n 
u n d  k o n t a k t i e re n  k ö n n e n .  D a s  O L A F  w i rd 
i n  e n g e m  K o nt a k t  z u  d e n  M i tg l i e d s t a ate n 
ble iben,  damit  d iese  Angaben for t laufend 
aktual is ier t  werden können.  I n  dem Ber icht 
f ü r  2 0 0 9  e m p f i e h l t  d i e  K o m m i s s i o n  a l l e n 
M i t g l i e d s t a a t e n  d r i n g e n d  d i e  B e n e n n u n g 
e iner  nat ionalen Ver waltungs-  und Just iz -
b e h ö r d e  m i t  B e f u g n i s s e n  i m  B e r e i c h  d e r 
Direktausgaben,  da  in  a l len Bereichen des 
E U - H a u s h a l t s  e i n  e i n h e i t l i c h e r  S c h u t z  d e r 
f inanzie l len  I nteressen gewähr le is tet  se in 
muss.  Es  i s t  vorgesehen,  dass  zur  B ehand-
l u n g  d i e s e r  Fr a g e  i n  d e r  N e u f a s s u n g  d e r 
V e r o r d n u n g  1 0 7 3 / 1 9 9 9  v o r g e s c h l a g e n 
wird,  dass  jeder  M itgl iedstaat  e ine Koordi -
nierungsstel le  für  d ie  Betrugsbek ämpfung 
(AFCOS)  e inr ichtet .

43.
D i e  p ra k t i s c h e  Ve re i n b a r u n g  b i e te t  e i n e n 
R ahmen für  die  jewei l ige Zusammenarbeit . 
E s  g i b t  e i n e  g e m e i n s a m e  Ve r e i n b a r u n g 
z wischen dem OLAF und Eurojust ,  dass  der 
Te x t  z u r  G e w ä h r l e i s t u n g  e i n e r  o rd n u n g s -
g e m ä ß e n  Ve r w a l t u n g  i n  d e r  P r a x i s  n i c h t 
wö r t l i c h  a u s g e l e g t  w i rd,  s o n d e r n  s i c h  d i e 
Zusammenarbeit  auf  komplexe und heik le 
Strafsachen konzentr ier t  sowie  darauf,  wo 
s i e  z u  M e h r w e r t  f ü h r t .  Fü r  d i e s e  Z u s a m -
m e n a r b e i t  w u rd e  e i n  Ve r b i n d u n g s gr u p p e 
OLAF-Eu roju st  e ingesetzt ,  d ie  regelmäßig 
z u s a m m e n t r i t t .  Fe r n e r  v e r a n s t a l t e n  d a s 
OLAF und Eurojust  regelmäßige Austausch-
m a ß n a h m e n ,  u m  d a s  Ve r s t ä n d n i s  f ü r  i h re 
jewei l igen Aufgaben weiter  zu verbessern.

44.
D i e  K o m m i s s i o n  p r ü f t  a u f m e r k s a m  d i e 
M ö g l i c h k e i te n ,  d i e  d e r  Ve r t r a g  vo n  L i s s a-
b o n  i m  H i n b l i c k  a u f  d i e  We i t e r e n t w i c k -
lung von Eurojust  und die  S chaffung e iner 
E u r o p ä i s c h e n  S t a a t s a n w a l t s c h a f t  b i e t e t . 
D i e  K o m m i s s i o n  p l a n t  e i n e  M i t t e i l u n g 
ü b e r  d i e  S c h a f f u n g  e i n e r  E u r o p ä i s c h e n 
Staatsanwaltschaf t  auf  der  Grundlage von 
Eu ro j u s t  s ow i e  we i te re  Ü b e r l e g u n g e n  z u r 
Zusammenarbeit  mit  a l len Betei l igten e in-
s c h l i e ß l i c h  d e s  O L A F.  D a s  O L A F  i s t  ü b e r 
d iese  Perspekt ive  vol ls tändig unterr ichtet 
u n d  w i rd  d i e  Zu s a m m e n a r b e i t  we i te r  ve r-
bessern.  Es  i s t  geplant ,  in  der  überarbeite -
ten Verordnung N r.  1073/1999 Vorschr i f ten 
für  e ine engere Zusammenarbeit  z wischen 
E u r o j u s t  u n d  d e m  O L A F  fe s t z u l e g e n .  A u f 
d i e s e r  R e c h t s g r u n d l a g e  k ö n n t e  d a s  O L A F 
K o o p e r a t i o n s v e r e i n b a r u n g e n  m i t  E u r o -
p o l  u n d  Eu ro j u s t  e i n g e h e n .  I n  d e m  n e u e n 
Vo r s c h l a g  i s t  z u d e m  e i n e  Au s we i t u n g  d e s 
I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h s  z w i s c h e n  d e m 
OLAF und Eurojust  vorgesehen.

S iehe auch die  Ant wor t  zu Zi f fer  43 .

48.
D a s  O L A F  b e m ü h t  s i c h  n a c h  K r ä f t e n  u m 
d i e  E v a l u i e r u n g  u n d  Q u a n t i f i z i e r u n g  d e r 
f inanzie l len  Auswir k ungen betrüger ischer 
Tät igkeiten.  Gle ichwohl  i s t  es  n icht  immer 
m ö g l i c h ,  b e r e i t s  z u  B e g i n n  d i e  H ö h e  d e r 
wiedere inzuz iehenden B eträge zu  quant i -
f iz ieren,  so dass  die  mögl ichen f inanziel len 
Fo l g e n  n i c ht  i m m e r  a l s  e i n d e u t i g e s  „ Z i e l “ 
e i n e r  U n t e r s u c h u n g  a n g e s e h e n  w e r d e n 
können. 
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ANT WORTEN  
DER KOMMISSION

D i e  Wi r k s a m k e i t  d e r  U n te r s u c h u n g e n  d e s 
O L A F  k a n n  n i c h t  a l l e i n  n a c h  f i n a n z i e l l e n 
G e s i c h t s p u n k t e n  b e w e r t e t  w e r d e n .  D a s 
O L A F  s a m m e l t  B e we i s m a te r i a l  s owo h l  f ü r 
a l s  a u c h  g e g e n  d i e  B e t r o f f e n e n ,  s o  d a s s 
d i e  Fe s t s t e l l u n g,  d a s s  g e g e n  e i n e  Pe r s o n 
n i c h t s  u n t e r n o m m e n  w e r d e n  m u s s ,  a u c h 
a ls  posit ives  Ergebnis  zu sehen ist .  Ebenso 
k a n n  e i n  Fa l l  m i t  b e gre n z te n  u n m i t te l b a -
r e n  f i n a n z i e l l e n  A u s w i r k u n g e n  d u r c h a u s 
e r h e b l i c h e  l ä n g e r f r i s t i g e  f i n a n z i e l l e  Au s -
wirkungen haben,  sobald die  gewonnenen 
Er fahrungen ihren N iederschlag in  verbes -
ser ten Ver fahren gefunden haben.

51.
D a s  O L A F  e r f ü l l t  k o m m t  d u r c h a u s  s e i n e r 
A u f g a b e  n a c h ,  d i e  B e d i n g u n g e n  f ü r  Fo l -
g e m a ß n a h m e n  z u  o p t i m i e r e n .  I n  v i e l e n 
Fä l l e n  w ä r e n  Fo l g e m a ß n a h m e n  o h n e  d i e 
Unterstützung des  OLAF n icht  er fo lgre ich 
gewesen.

52.
Ta b e l l e  5  d e s  R e c h n u n g s h o fs b e r i c ht s  ve r -
gle icht  die  für  Managementz wecke ver füg-
b a r e n  I n f o r m a t i o n e n  m i t  d e n  j ä h r l i c h e n 
Ber ichten.  Die  M anagementinfor mat ionen 
s ind not wendiger weise  detai l l ier ter,  damit 
d i e  Fü h r u n g s k r ä f t e  i h r e  A u f g a b e n  w a h r -
nehmen können.  Das  OLAF i s t  e inverstan -
den,  vergleichbare I nformationen im Laufe 
der  Zeit  zu  veröf fent l ichen,  um die  Ergeb -
n i s s e  d e u t l i c h e r  h e r a u s z u s t e l l e n ,  b e h ä l t 
s i c h  j e d o c h  d a s  R e c h t  v o r,  d e t a i l l i e r t e r e 
I n f o r m a t i o n e n  n u r  z u  M a n a g e m e n t z w e -
cken zu erarbeiten.

53.
Das  OLAF wird  prüfen,  wie  es  se inen jähr-
l i c h e n  Tä t i g k e i t s b e r i c h t ,  b e i  d e m  e s  i m 
G e g e n s a t z  z u  s e i n e n  a n d e r e n  B e r i c h t e n 
e inen gewissen Spie l raum hat ,  weiter  ver-
bessern k ann.

56. 	– 	57.
D i e  K o m m i s s i o n  b e g r ü ß t  d i e  I d e e ,  d i e 
B er ichterstattung des  OLAF weiter  zu  ver-
b e s s e r n ,  d a m i t  v e r l ä s s l i c h e  L a n g z e i t v e r -
gle iche mögl ich werden. 

Der  Vorschlag wird  sorgfä l t ig  geprüf t  wer-
den.  Al lerdings  müssen schwier ige techni-
s c h e  Pro b l e m e  b e r ü c k s i c h t i g t  u n d  g e l ö s t 
werden,  insbesondere  in  B ezug auf  Ver zö -
gerungen und die  Datenqual i tät .

60.
Die Kommission st immt den Feststel lungen 
des  Rechnungshofs  zu.  Al lerdings  s ind die 
Beziehungen z wischen dem OLAF und dem 
Über wachungsausschuss  se i t  dem vor igen 
Audit  weit  f ruchtbarer  geworden. 

63.
Die Rechte der  Betrof fenen werden bereits 
j e t z t  v o n  d e n  b e s t e h e n d e n  R e c h t s v o r -
s c h r i f te n  g e s c h ü t z t .  E i n  fo r m e l l e s  Ve r f a h -
r e n  v o n s e i t e n  d e s  O L A F  o d e r  d e s  Ü b e r -
wachungsausschusses  im H inbl ick  auf  das 
E ingre i fen  des  Über wachungsausschusses 
i n  d i e s e r  Fr a g e  i n  l a u fe n d e n  E i n z e l f ä l l e n 
k ö n n t e  a l s  E i n m i s c h u n g  i n  d i e  U n a b h ä n -
g i g k e i t  d e s  O L A F - G e n e r a l d i r e k t o r s  b e i 
Untersuchungen angesehen werden.
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64.
H i n s i c h t l i c h  d e r  F r a g e ,  o b  d e r  Ü b e r w a -
c h u n g s a u s s c h u s s  u n t e r r i c h t e t  w e r d e n 
muss,  wenn das  OLAF I nformationen an die 
n a t i o n a l e n  J u s t i z b e h ö rd e n  i n  Fä l l e n  we i -
t e r l e i t e t ,  d i e  b e r e i t s  v o n  d e n  n a t i o n a l e n 
J u s t i z b e h ö rd e n  b e h a n d e l t  we rd e n ,  f i n d e t 
s ich in  Ar t ikel  11  Absatz  7  der  Verordnung 
N r.  1 0 7 3 / 1 9 9 9  k e i n e  d e f i n i t i v e  A n t w o r t . 
D i e  B e s t i m m u n g  k ö n n t e  s t r e n g  ( d .  h .   a l s 
s ich  nur  auf  interne Fäl le  beziehend)  oder 
aber  wei t  ausgelegt  werden.  Das  OLAF i s t 
b e r e i t ,  e i n e  e x t e n s i v e  A u s l e g u n g  a n z u -
w e n d e n ,  d .  h .  a u c h  b e i  e x t e r n e n  Fä l l e n 
e ine  Unter r ichtung vor zunehmen,  da  d ies 
d i e  Ü b e r w a c h u n g s t ä t i g k e i t  d e s  Ü b e r w a -
chungsausschusses  er le ichtern würde.  Was 
bere i ts  laufende Strafver fahren auf  nat io -
n a l e r  E b e n e  a n b e l a n g t ,  h ä l t  e s  d a s  O L A F 
für  angemessen,  den Ausschuss  über  diese 
Fä l l e  z u  i n fo r m i e re n ,  s o fe r n  e i n e  e x t e r n e 
o d e r  i n t e r n e  U n t e r s u c h u n g  e i n g e l e i t e t 
wurde und das  OLAF Untersuchungen auf -
genommen hat .

Das  OLAF wendet  d iese  Auslegung bereits 
in  der  Praxis  an.

65.
D u r c h  d e n  B e s c h l u s s  d e s  E u r o p ä i s c h e n 
Par laments,  des  R ates  und der  Kommiss ion 
vom 15.  Februar  2011 wird das  Mandat  der 
g e g e n w ä r t i g e n  M i t g l i e d e r  d e s  Ü b e r w a -
chungsausschusses  b is  zum 30.  November 
2011 ver länger t . 

SCHLUSSFOLGERUNGEN	UND	
EMPFEHLUNGEN

67.
D i e  K o m m i s s i o n  w i e d e r h o l t  i h r e  A u f f a s -
s u n g,  d a s s  d a s  O L A F  a n  d e r  E n t w i c k l u n g 
i h re r  Po l i t i k  u n d  S t ra te gi e  i m  B e re i c h  d e r 
B e t r u g s b e k ä m p f u n g  we i t e r h i n  m i t w i r k e n 
sol l .  Die  pol i t i sche Tät igkeit  des  OLAF und 
s e i n e  E r f a h r u n g e n  m i t  U n t e r s u c h u n g s t ä -
t igkeiten kommen einander  zugute. 

D i e  A n g a b e  3 4  %  e n t s p r i c h t  f ü r  s i c h 
genommen nicht  dem Antei l  der  für  Unter -
s u c h u n g e n  e i n g e s e t z t e n  O L A F - R e s s o u r -
c e n .  V o n  d e n  m i t  U n t e r s u c h u n g s t ä t i g -
k e i t e n  b e t r a u t e n  M i t a r b e i t e r n  s i n d  f a s t 
75  % mit  der  B ear bei tung operat iver  Fä l le 
b e f a s s t ,  d .  h .  a u c h  m i t  d e r  U n t e r s t ü t z u n g 
der  Untersuchungstät igkeiten.  Die  Auf te i -
l u n g  n a c h  D i r e k t i o n e n  e n t s p r i c h t  s o m i t 
n icht  dem Ante i l  der  mit  Untersuchungen 
beschäf t igten M itarbeiter. 

Obwohl  d ie  Angabe 37 % aus  dem Zeitma-
n a g e m e n t s y s t e m  s t a m m t ,  g i b t  s i e  n i c h t 
vol lständig die  tatsächl iche S i tuat ion wie -
der.  S iehe auch die  Ant wor t  zu Zi f fer  11 .

68.
D i e  K o m m i s s i o n  b e g r ü ß t  d i e  F e s t s t e l -
l u n g  d e s  R e c h n u n g s h o f s ,  d a s s  d a s  O L A F 
n u n m e h r  s t ä r k e r e n  G e b r a u c h  v o n  s e i n e n 
Untersuchungsbefugnissen macht .

Hauptz ie l  der  strategischen „ I ntel l igence “ -
A r b e i t  i s t  d i e  E r k e n n u n g  v o n  B e t r u g s -
m u s t e r n  u n d  d i e  A u f d e c k u n g  s e k t o r -
s p e z i f i s c h e r  u n d  s o n s t i g e r  R i s i k e n  z u r 
U nte r s t ü t z u n g  d e r  o p e rat i ve n  Tät i g k e i te n 
und der  Betrugsprävent ion.

ANT WORTEN  
DER KOMMISSION
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N e b e n  d i e s e r  d e n  M i t g l i e d s t a a t e n  a n g e -
b o t e n e n  U n t e r s t ü t z u n g  d u r c h  s t r a t e g i -
sche „ I ntel l igence “ -Arbeit  le istet  das  OLAF 
e i n e n  e r h e b l i c h e n  B e i t r a g  z u r  B e t r u g s -
b e k ä m p f u n g s p o l i t i k  d e r  K o m m i s s i o n . 
B e i s p i e l s w e i s e  h a t  d a s  O L A F  n a c h  e i n e r 
A n a l y s e  s e i n e r  o p e r a t i v e n  F ä l l e  m e h -
r e r e n  K o m m i s s i o n s d i e n s t s t e l l e n  s p e z i -
e l l e  E m p fe h l u n g e n  z u r  Ve r b e s s e r u n g  d e r 
Betrugsprävent ion gegeben.

Folgeempfehlung	1
D i e s e  E m p f e h l u n g  w i r d  t e i l w e i s e  a k z e p -
t i e r t .  D i e  D a u e r  d e r  U n t e r s u c h u n g e n  i s t 
e i n  B e r e i c h ,  d e r  w e i t e r  v e r b e s s e r t  w e r -
d e n  k ö n n t e  ( s i e h e  a u c h  d i e  A n t w o r t e n 
z u  Z i f fe r  2 7 - 2 9 ) .  D a  j e d o c h  d a s  O L A F  d i e 
s c hwe r w i e g e n d e re n  Fä l l e  b e a r b e i t e t  u n d 
a l s  K r i t e r i u m  f ü r  d i e  e t w a i g e  U n t e r s u -
chungsein le i tung zunehmend auf  f inanz i-
e l le  Schwel lbeträge zurückgrei f t ,  bedeutet 
d e r  s t e i g e n d e  Z e i t a u f w a n d  f ü r  U n t e r s u -
c h u n g e n  n i c h t  u n b e d i n g t ,  d a s s  d i e  Z a h l 
d e r  U n t e r s u c h u n g e n  z u n i m m t .  Au ß e rd e m 
ist  die  Zahl  der  Fäl le  nicht  der  e inzige I ndi -
k ator  für  d ie  Beur te i lung der  Le istung des 
OLAF.

Das OLAF wird al les  tun,  um die Wir tschaf t-
l i c h k e i t  u n d  Wi r k s a m k e i t  s e i n e r  U n t e r s u -
c h u n g s t ä t i g k e i t ,  d i e  n a c h  w i e  v o r  s e i n e 
K e r n a u f g a b e  i s t ,  z u  v e r b e s s e r n .  F e r n e r 
wird das  OLAF prüfen,  ob der  Antei l  der  für 
U n t e r s u c h u n g s t ä t i g k e i t e n  a u fg e w a n d t e n 
Zeit  erhöht  werden k ann.

Folgeempfehlung	2
Diese Empfehlung wird akzept ier t .

71.
D i e  K o m m i s s i o n  i s t  d e r  A u f f a s s u n g,  d a s s 
d a s  O L A F  s e i t  d e m  Au d i t  d e s  J a h re s  2 0 0 5 
erhebl iche For tschr i t te  er z ie l t  hat :

 Ū Ab 2005 bis  zur  E inführung der  v ier ten 
Ausgabe des  Handbuches im Dezember 
2009 d iente  d ie  vor her ige  Fassung des 
Handbuches  den Untersuchungsbeauf-
tragten a ls  wer t vol les  H i l fsmitte l ;

 Ū d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  E u r o j u s t  h a t 
s ich  dank des  2008 in  K raf t  getretenen 
Abkommens ver besser t  ( s iehe  d ie  Ant -
wor t  zu Zi f fer  43) ;

 Ū d a s  Fa l l v e r w a l t u n g s s y s t e m  C M S  ( u n d 
nicht  das  Zeitmanagementsystem) wur-
d e  a l s  I n s t r u m e n t  f ü r  d i e  Fa l l b e a r b e i -
tung konzipier t  und weiterent wickelt ;

 Ū die Dauer der Untersuchungen ist  in den 
letzten Jahren stabi l  gebl ieben,  obwohl 
die Fäl le  schwer wiegender und komple -
xer  geworden s ind.  Gle ichwohl  werden 
we i t e re  A n s t re n g u n g e n  u n t e r n o m m e n 
werden,  um die  Untersuchungsplanung 
z u  v e r b e s s e r n  u n d  s o m i t  d i e  U n t e r s u -
c h u n g s d a u e r  z u  v e r r i n g e r n  ( s i e h e  d i e 
Ant wor t  zu Zi f fer  23) .

Änderungen zur  Ver besserung des  R echts -
rahmens s ind auf  gutem Wege und werden 
für  Ende 2011 er war tet .  H ierdurch werden 
d i e  R e c h t e  d e r  v o n  e i n e r  U n t e r s u c h u n g 
B e t ro f fe n e n  k o n s o l i d i e r t  u n d  s t ä r k e r  h e r -
ausgestel l t .  Zu diesen Änderungen gehören 
a u c h  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  E i n f ü h r u n g 
eines Überprüfungsver fahrens und über  die 
Zusammenarbeit  mit  Eurojust  und Europol .

ANT WORTEN  
DER KOMMISSION
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Folgeempfehlung	3
Diese Empfehlung wird zum Tei l  akzeptier t .

D i e  l a u f e n d e  R e f o r m  d e r  V e r o r d n u n g 
N r.  1073/1999 befasst  s ich bereits  mit  den 
Zu s t ä n d i g k e i te n  u n d  Ve r f a h re n  d e s  O L A F. 
S i e  s t e l l t  z u d e m  a u f  d i e  F e s t i g u n g  d e r 
Beziehungen z wischen dem OLAF und den 
zuständigen Behörden der  M itgl iedstaaten 
a b.  D a r ü b e r  h i n a u s  i s t  v o r g e s e h e n ,  d a s s 
d i e  M i t g l i e d s t a a t e n  e i n e  B e h ö rd e  b e n e n -
nen,  d ie  für  e ine re ibungslose Zusammen -
arbeit  mit  dem OLAF sorgt .

Die  Kommiss ion i s t  grundsätz l ich  für  e ine 
u m f a s s e n d e  K o n s o l i d i e r u n g  d e r  B e t r u g s -
bek ämpfungsvorschr i f ten.  Da es  s ich hier -
b e i  j e d o c h  u m  e i n  s e h r  k o m p l e xe s  Th e m a 
h a n d e l t  u n d  u n t e r s c h i e d l i c h e  R e c h t s a k t e 
b e t r o f f e n  s i n d ,  i s t  d i e s e  K o n s o l i d i e r u n g 
n i c h t  i m  R a h m e n  d e r  l a u f e n d e n  R e f o r m 
d e r  Ve r o r d n u n g  N r.  1 0 7 3 / 1 9 9 9  v o r g e s e -
h e n ,  s o n d e r n  w i rd  a l s  l ä n g e r f r i s t i g e s  Z i e l 
betrachtet .

Folgeempfehlung	4
D i e s e  E m p f e h l u n g  w i r d  t e i l w e i s e  a k z e p -
t i e r t .  D i e  Zu s a m m e n a r b e i t  z w i s c h e n  d e m 
O L A F  u n d  E u ro j u s t  w u rd e  a u f  d e r  G r u n d -
l a g e  d e s  n e u e n  Eu ro j u s t - B e s c h l u s s e s  u n d 
d e r  p r a k t i s c h e n  V e r e i n b a r u n g  ü b e r  d i e 
K o o p e r a t i o n s v e r e i n b a r u n g  m i t  E u r o j u s t 
v o m  S e p t e m b e r  2 0 0 8  e r h e b l i c h  a u s g e -
we i t e t .  D e r  Au s t a u s c h  vo n  f a l l b e zo g e n e n 
I n fo r m a t i o n e n  u n d  d a s  Fo l l o w - u p  z u  l a u -
f e n d e n  Fä l l e n  w u r d e n  v e r e i n f a c h t  u n d 
e r fo l g e n  m i t t l e r we i l e  a u f  re g e l m ä ß i g e re r 
Grundlage.

D a s  O L A F  h at  b e re i t s  Ve r f a h re n  z u r  Ü b e r -
mitt lung von I nformationen über  e inschlä -
gige Fäl le  an Eurojust 6 e ingeführ t .  Darüber 
hinaus wird 2011 ein  neues System für  den 
s icheren I nformationsaustausch e inger ich-
te t ,  d u rc h  d a s  d e r  I n fo r m a t i o n s a u s t a u s c h 
weiter  er le ichter t  werden sol l .

6 Die Übermittlung von Informationen über Fälle an Eurojust hat 

im Vergleich zu 2008 und 2009 zugenommen. Im Jahr 2010 hat 

das OLAF bereits vier Fälle an Eurojust weitergeleitet, und Eurojust 

hat einen Fall an das OLAF weitergegeben.

D e r  ü b e r a r b e i t e t e  V o r s c h l a g  z u r  Ä n d e -
r u n g  d e r  Ve r o r d n u n g  N r.  1 0 7 3 / 1 9 9 9  s o l l 
B e s t i m m u n g e n  ü b e r  d i e  Zu s a m m e n a r b e i t 
mit  Eurojust  enthalten,  d ie  den Zuständig-
keitsbereichen des  OLAF und von Eurojust 
Rechnung tragen.

Folgeempfehlung	5
Diese Empfehlung wird akzept ier t . 

Das  OLAF ver wendet  bereits  erste  Arbeits -
pläne und wi l l  d iese  weiterent wickeln ,  um 
sein  Planungssystem zu verbessern.

D i e s e  A r b e i t s p l ä n e  we rd e n  b e i  B e d a r f  i m 
Laufe  des  ständigen Dia logs  z wischen den 
U nte r s u c h u n g s b e a u f t ra g te n  u n d  d e r  Fü h -
rungsebene überarbeitet .

J e  n a c h  A r t  d e r  U n t e r s u c h u n g  k a n n  d i e 
Ü b e r w a c h u n g  u n t e r s c h i e d l i c h e  F o r m e n 
a n n e h m e n .  I n  a l l e n  Fä l l e n  we rd e n  b e re i t s 
s o w o h l  d e r  e r s t e  A r b e i t s p l a n  a l s  a u c h 
seine Aktual is ierungen in  Form von Ber ich -
ten oder  Vermerken im CMS er fasst .

D a s  O L A F  w i r d  s i c h  u m  w e i t e r e  Ve r b e s -
s e r u n g e n  d e r  U n t e r s u c h u n g s p l a n u n g 
bemühen:

 Ū Das OLAF wird dafür  Sorge tragen,  dass 
d i e  e r s te n  Ar b e i t s p l ä n e  s te t s  An g a b e n 
zu den Zie len und zum Umfang der  Un-
t e r s u c h u n g  s o w i e  z u  d e n  g e s c h ä t z t e n 
f i n a n z i e l l e n  A u s w i r k u n g e n  e n t h a l t e n . 
Fal ls  zu einem so frühen Zeitpunkt mög-
l i c h ,  we rd e n  d i e  P l ä n e  a u c h  e i n e  e r s te 
S c h ät z u n g  d e r  e r fo rd e r l i c h e n  R e s s o u r-
ce n  s ow i e  An g a b e n  ü b e r  e t wa i g  e r fo r -
d e r l i c h e  D i e n s t re i s e n  u n d  d e n  vo ra u s-
s icht l ichen Zeitrahmen enthalten.

 Ū Das OLAF ist  bemüht,  die  Über wachung 
und Aktual is ierung der Arbeitspläne re -
gelmäßig zu verbessern.
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Folgeempfehlung	6
D i e s e  E m p f e h l u n g  w i r d  t e i l w e i s e  a k z e p -
t i e r t .  D i e  Ü b e r w a c h u n g  l a n g e r  u n d  k o m -
p l e xe r  U n t e r s u c h u n g e n  s o l l t e  we i t e r  ve r -
besser t  werden.

Entsprechend dem jetz igen R egul ierungs-
r a h m e n  g i b t  d e r  E xe k u t i v a u s s c h u s s  E m p -
fehlungen zu grundlegenden Entscheidun -
g e n  ü b e r  d i e  B e a r b e i t u n g  d e r  Fä l l e  a b.  E s 
ist  jedoch Aufgabe der  Führungsebene,  die 
U nte r s u c h u n g s p l ä n e  re g e l m ä ß i g  z u  ü b e r-
p r ü f e n ,  i h r e  E n t w i c k l u n g  z u  s t e u e r n  u n d 
Entscheidungen im H inbl ick  auf  die  E inhal -
t u n g  vo n  Fr i s te n  u n d  d i e  B e s c h l e u n i g u n g 
vo n  U n te r s u c h u n g e n ,  wo  i m m e r  m ö g l i c h , 
zu  t ref fen. 

N a c h  A u f f a s s u n g  d e s  O L A F  w ü r d e  d u r c h 
d i e  B e t e i l i g u n g  d e s  E xe k u t i v a u s s c h u s s e s 
a n  d e r  Ü b e r w a c h u n g  d i e  Ve r a n t w o r t u n g 
der  Führungsebene des  OLAF ver wässer t .

D i e  D a u e r  d e r  U n t e r s u c h u n g e n  i s t  i n  d e r 
Tat  e in wicht iger  Leistungsindik ator  für  die 
operat iven Ver fahren des  OLAF.  Als  solcher 
w i rd  s i e  a u c h  i m  j ä h r l i c h e n  M a n a g e m e nt-
p l a n  d e s  O L A F  b e h a n d e l t .  A n d e r e r s e i t s 
m ü s s e n  d i e  Z i e l e  re a l i s t i s c h  s e i n  u n d  d e n 
t a t s ä c h l i c h e n  o p e r a t i v e n  G e g e b e n h e i t e n 
Rechnung tragen.

Das  OLAF ver folgt  d ie  Dauer  der  Fäl le  sehr 
g e n a u  u n d  i s t  e n t s c h l o s s e n ,  d i e  E n t w i c k -
l u n g  i n  d i e s e m  B e r e i c h  a u c h  w e i t e r h i n 
z u  ü b e r w a c h e n ,  d a m i t  d i e  B e a r b e i t u n g s -
dauer  so  weit  wie  mögl ich verr inger t  wer-
d e n  k a n n .  S i e h e  a u c h  d i e  A n t w o r t e n  z u 
Zi f fer   27-29.

73.
D a s  O L A F  b e m ü h t  s i c h  n a c h  K r ä f t e n  u m 
e i n e  gr ü n d l i c h e  B e we r t u n g  u n d  Q u a n t i f i -
z ierung der  f inanzie l len Auswirkungen der 
b e t r ü g e r i s c h e n  Tä t i g k e i te n ;  a l l e rd i n g s  i s t 
es  n icht  immer mögl ich,  berei ts  zu  Beginn 
d i e  H ö h e  d e r  e i n z u z i e h e n d e n  B e t r ä g e  z u 
b e z i f f e r n .  D i e  f i n a n z i e l l e n  F o l g e n  w e r -
d e n  a u s  G r ü n d e n  d e r  P r i o r i t ä t e n s e t z u n g 
berücks icht igt  und dienen nicht  a ls  „ Ziele “ 
a l s  s o l c h e .  S i e h e  a u c h  d i e  A n t w o r t  z u 
Zi f fer  48 . 

74.
Für  die  nach Maßgabe der  Untersuchungs -
e rg e b n i s s e  d e s  O L A F  e r fo l g e n d e n  E i n z i e -
hungsmaßnahmen s ind die  anweisungsbe -
fugten Generaldirekt ionen der  Kommission 
und die  zuständigen Dienststel len der  M it-
g l i e d s t a a t e n  v e r a n t w o r t l i c h .  M i t h i n  s i n d 
d i e  e i n g e z o g e n e n  B e t r ä g e  n u r  e i n  I n d i -
k ato r  i m  we i te re n  S i n n e,  d .  h .  i m  H i n b l i c k 
a u f  d i e  B e t e i l i g t e n  u n d  i n s b e s o n d e re  d i e 
a n w e i s u n g s b e f u g t e n  G e n e r a l d i r e k t i o n e n 
der  Kommiss ion und die  M itgl iedstaaten. 

Folgeempfehlung	7
D i e s e  E m p f e h l u n g  w i r d  t e i l w e i s e  a k z e p -
t ier t .

D a s  O L A F  s e t z t  b e re i t s  Z i e l e  f ü r  U n t e r s u-
c h u n g e n  u n d  a k t u a l i s i e r t  s i e  r e g e l m ä ß i g 
durch Arbeitspläne.  Das  OLAF tei l t  d ie  Auf -
fassung,  dass  d ie  gegenwär t igen M aßnah-
men durchaus  ver besser t  werden können. 
A l l e rd i n g s  s i n d  k e i n e  we s e nt l i c h e n  Än d e -
rungen er forder l ich .

D a s  Z i e l  d e s  O L A F  i s t  e s ,  s o w o h l  b e -  a l s 
a u c h  e nt l a s te n d e  B e we i s e  z u  s i c h e r n  u n d 
d ie  e inzuz iehenden B eträge so  genau wie 
mögl ich zu best immen.
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Folgeempfehlung	8
D i e s e  E m p f e h l u n g  w i r d  t e i l w e i s e  a k z e p -
t ier t . 

D a s  C M S  s o l l t e  z u  d i e s e m  Z w e c k  w e i -
t e r  e n t w i c k e l t  we rd e n .  A l l e rd i n g s  g i b t  e s 
i m m e r  a u ß e r h a l b  d e s  C M S  l i e g e n d e  Fa k -
to re n ,  d i e  b e r ü c k s i c ht i g t  we rd e n  m ü s s e n . 
D a s  O L A F  w i rd  p r ü fe n ,  w i e  s e i n e  B e r i c h t-
erstattung weiter  verbesser t  werden k ann, 
a u c h  i m  H i n b l i c k  a u f  Ve rg l e i c h e  ü b e r  l ä n -
gere  Zeiträume.

75.
D i e  R o l l e  d e s  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s e s 
wird durch die  Neufassung der  Verordnung 
N r.  1073/1999 weiter  gek lär t  werden. 

76.
Das neue Ver fahren zur  Unterr ichtung des 
Über wachungsausschusses  im Vor fe ld  der 
Ü b e r m i t t l u n g  v o n  Fa l l a k t e n  a n  n a t i o n a l e 
Just izbehörden ist  mit  der  v ier ten Auf lage 
d e s  O L A F - H a n d b u c h s  i m  D e z e m b e r  2 0 0 9 
i n  K r a f t  g e t re t e n .  D e r  Ü b e r w a c h u n g s a u s -
schuss  wird fünf  Arbeitstage vor  der  Über-
m i t t l u n g  vo n  I n fo r m a t i o n e n  a n  n a t i o n a l e 
J u s t i z b e h ö r d e n  i n  K e n n t n i s  g e s e t z t .  D a s 
O L A F  b e r ü c k s i c h t i g t  d i e  R a t s c h l ä g e  d e s 
Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s e s  u n d  r e a g i e r t 
v o n  Fa l l  z u  Fa l l .  Fo r m e l l e  Ve r f a h r e n  v o n -
s e i te n  d e s  O L A F  o d e r  d e s  Ü b e r wa c h u n g s-
a u s s c h u s s e s  k ö n n t e n  a l s  E i n m i s c h u n g  i n 
d i e  U n a b h ä n g i g k e i t  d e s  O L A F - G e n e r a l -
d i r e k t o r s  b e i  l a u f e n d e n  U n t e r s u c h u n g e n 
a n g e s e h e n  we rd e n ,  d a  e s  z u  d i e s e r  U n a b -
h ä n g i g k e i t  a u c h  g e h ö r t ,  f r e i  d a r ü b e r  z u 
entscheiden,  ob und wann ein  Fal l  an nat i -
o n a l e  J u s t i z b e h ö r d e n  ü b e r m i t t e l t  w i r d . 
H i n s i c h t l i c h  d e s  S c h u t ze s  d e r  R e c h te  vo n 
Betroffenen s iehe die  Ant wor t  zu Zi f fer  39.

Folgeempfehlung	9
D e r  e r s t e  S a t z  b e z ü g l i c h  d e s  Ü b e r w a -
c h u n g s a u s s c h u s s e s  w i rd  z u r ü c k g e w i e s e n . 
Fo r m e l l e  Ve r f a h r e n  v o n s e i t e n  d e s  O L A F 
oder  des  Über wachungsausschusses  könn -
ten a ls  E inmischung in  die  Unabhängigkeit 
des  OLAF- Generaldirektors  angesehen wer -
den.  Der  z weite  Satz  wird  te i lweise  akzep -
t ier t .  Durch den Vorschlag zur  Neufassung 
der  Verordnung N r.  1073/1999 werden die 
R e c h t e  d e r  B e t r o f f e n e n  k o n s o l i d i e r t  u n d 
stärker  herausgestel l t .

Die  Rechte der  Betrof fenen werden bereits 
d u r c h  d e n  b e s t e h e n d e n  R e c h t s r a h m e n 
g e s c h ü t z t .  O b w o h l  d a s  G e r i c h t  d e r  A u f -
f a s s u n g  i s t ,  d a s s  d i e  U nte r s u c h u n g e n  d e s 
O L A F  ( e i n s c h l i e ß l i c h  d e r  a b s c h l i e ß e n d e n 
U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t e )  f ü r  d i e  B e t r o f -
f e n e n  n i c h t  b e s c h w e r e n d  s i n d 7,  t r ä g t  e s 
z u  e i n e r  u n a b h ä n g i g e n  K o n t r o l l e  d i e s e r 
U n t e r s u c h u n g e n  b e i .  S i e h e  a u c h  d i e  A n t-
wor t  zu Zi f fer  39 .

D a r ü b e r  h i n a u s  e n t h ä l t  d a s  O L A F - H a n d -
b u c h  f ü r  U n t e r s u c h u n g s b e a u f t r a g t e  e i n -
d e u t i g e  i n t e r n e  L e i t l i n i e n  z u r  D u r c h f ü h -
rung von Untersuchungen.

7 Siehe die Rechtssachen T-193/04 (Tillack gegen Kommission) 

vom 4. Oktober 2006 und T-261/09P (Violetti und Schmit) vom 

20. Mai 2010.
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D e r  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s  n i m m t  d i e 
Bemerkungen des Rechnunghofs zur Weiter-
ver folgung des  Sonderber ichts  N r.  1/2005 
zur Ver waltung des Europäischen Amtes für 
Betrugsbek ämpfung zur  Kenntnis  und ant-
wortet darauf wie folgt:

1.	Die	Rolle	des	Überwachungsausschusses	
nach	dem	Ur teil 	in	der	Rechtssache	
Franchet und Byk gegen Kommission 	 (Ziffer	
58-63	und	75-76	der	Bemerkungen	des	
Rechnungshofs)

a) Vom Über wachungsausschuss zu 
ergreifende Maßnahmen zur Wahrung der 
Grundrechte und der Ver fahrensgarantien 
(Ziffer 58-63 und 75-76 sowie erster Teil  von 
Folgeempfehlung 9)

Gegenwärtige	Ver fahrensweise
G e g e n w ä r t i g  ü b e r m i t t e l t  d a s  O L A F  d e m 
Über wachungsausschuss  die  betreffenden 
Untersuchungsber ichte  jewei ls  fünf  Werk-
tage vor  ihrer  geplanten Weiter le i tung an 
nat ionale  Just izbehörden und legt  d iesen 
j e we i l s  e i n e n  d e t a i l l i e r te n  S o n d e r b e r i c ht 
über die Wahrung der Grundrechte bei.

N a c h  P r ü f u n g  d i e s e r  B e r i c h t e  k a n n  d e r 
Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s  g e g e b e n e n f a l l s 
Zugriff  auf  die komplette Fal lakte beantra -
gen.  Anschließend organisier t  der Über wa-
chungsausschuss eine Diskussion mit regel-
mäßig an seinen Sitzungen tei lnehmenden 
OLAF-Bediensteten über inhaltliche und ver-
fahrensrecht l iche Aspekte der  Fäl le.  Diese 
Diskussion befasst sich insbesondere mit der 
Wahrung der  Grundrechte und der  Ver fah-
rensgarantien der von den Untersuchungen 
des OLAF betroffenen Personen. Besondere 
Aufmerksamkeit schenkt der Überwachungs-
a u s s c h u s s  z u d e m  d e r  Fr a g e  d e r  U n t e r s u -
chungsdauer und der Verjährung.

Standpunkt	des	Überwachungsausschusses
D e r  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s  i s t  d e r  Au f -
fassung, dass die Wahrung der Grundrechte 
sowohl eine Garantie für die von den Unter-
suchungen betrof fenen Personen darste l l t 
als auch ein Kriterium für die Bewertung der 
Wirksamkeit  der vom OLAF durchgeführ ten 
Untersuchungen ist.  Der Über wachungsaus-
schuss ist sich darüber im Klaren, dass er,  wie 
in  der  Verordnung N r.  1073/1999 vorgese -
hen, nicht in laufende Untersuchungen ein-
greifen dar f.  Um der  ihm obl iegenden Auf-
gabe, den Generaldirektor des OLAF bei der 
Er ledigung seiner  Amtsgeschäfte zu unter-
stützen1,  nachzukommen, kann der Über wa-
chungsausschuss  a l lgemeine Schlussfolge -
rungen aus der  Analyse einzelner Fal lakten 
ziehen, um die Vorgehensweise des OLAF bei 
künft igen Untersuchungen zu verbessern – 
und von dieser Möglichkeit macht der Über-
wachungsausschuss auch Gebrauch. Gleich-
wohl dar f  der Über wachungsausschuss dem 
Generaldirektor des OLAF keine Weisungen 
oder  Empfehlungen für  die  weitere  Durch -
führung der Untersuchungen geben.

Der Überwachungsausschuss kann auch vom 
Generaldirektor  des  OLAF bezügl ich e ines 
spezifischen Falls befasst werden. 

Der Überwachungsausschuss arbeitet zur Zeit 
an einer Anpassung seiner Geschäftsordnung, 
um dem Ur teil  des Gerichts erster Instanz in 
der Rechtssache Franchet und Byk gegen Kom-
mission  förmlich Rechnung zu tragen. 

D e r  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s  i s t  i n s b e -
sondere der  Auffassung,  dass  er  das  Recht 
haben sollte,  vor der Informationsübermitt-
lung an nat ionale  Just izbehörden Zugang 
zu den betreffenden Fal lakten zu beantra-
gen, um sich zu vergewissern, ob die Grund-
rechte und die Ver fahrensgarantien gewahrt 
w u r d e n .  D e m  S e k r e t a r i a t  d e s  Ü b e r w a -
chungsausschusses sollte für einen für diese 
Aufgabe ausreichenden Zeitraum Zugang zu 
den betreffenden Dokumenten gewährt wer-
den.  M it  dem OLAF sol l ten entsprechende 
Arbeitsvorkehrungen vereinbart werden.

1 Der Europäische Rechnungshof gelangte in seinem 

Sonderbericht Nr. 1/2005 zu dem Schluss, dass „der 

Überwachungsausschuss der Leitung des Amtes nicht jede 

erforderliche Unterstützung“ gewährt (Ziff. 93). 

ANTWORTEN DES OLAF-
ÜBERWACHUNGS-
AUSSCHUSSES
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In Übereinstimmung mit der geltenden Pra-
xis kann der Überwachungsausschuss zudem 
e i n e n  B e r i c h t e r s t a t t e r  e r n e n n e n ,  d e r  d i e 
Fäl le  prüft  und an ihrer  Vorstel lung in den 
S i tzungen  des  Über wachungsausschusses 
teilnimmt. Zu derartigen Sitzungen sind die 
zuständigen Leiter des OLAF einzuladen.

Falls  er forderl ich,  kann der Über wachungs-
ausschuss eine Stellungnahme abgeben.

b) Rechtsrahmen zum Schutz der von den 
Untersuchungen betroffenen Personen 
(Ziffer 76 und z weiter Teil  von Empfehlung 9)

D e r  Ü b e r w a c h u n g s a u s s c h u s s  h a t  b e r e i t s 
m i t  z w e i  S t e l l u n g n a h m e n  z u r  D i s k u s s i o n 
über  d ie  laufende R efor m der  Verordn un g 
Nr.   1073/1999 beigetragen (Stel lungnahme 
Nr. 3/2010 zum Diskussionspapier zur Reform 
d e s  O L A F  u n d  S t e l l u n g n a h m e  N r.   5 / 2 0 1 0 
über  die  Anwendung der  Grundrechte und 
d e r  Ve r f a h re n s g a ra nt i e n  b e i  d e n  U nte r s u -
chungen des OLAF).  Er würde jede Verbesse -
rung des Rechtsrahmens begrüßen,  die auf 
eine K lärung der Untersuchungsbefugnisse 
des OLAF und der bei  dessen Untersuchun-
gen geltenden Ver fahrensgarantien abstellt.

2.	Umfang	der	dem	OLAF	obliegenden	
Pflicht,	dem	Überwachungsausschuss	
Fallakten	vor	ihrer	Übermittlung	an	
nationale	Justizbehörden	zu	übermitteln	
(Ziffer	64)

Der Europäische Rechnungshof hat  festge -
stellt,  dass dem Überwachungsausschuss im 
Jahr 2009 neun Fäl le,  die an nationale Jus-
t i z b e h ö rd e n  we i te rg e l e i te t  w u rd e n ,  n i c ht 
zur Kenntnis  gebracht wurden.  Grund hier-
für  war,  dass diese Fäl le zum Zeitpunkt der 
Informationsübermitt lung durch das OLAF 
b e r e i t s  v o n  d e n  b e t r e f f e n d e n  B e h ö r d e n 
bearbeitet wurden. 

Der  Über wachungsausschuss  tei l t  die  Auf-
fassung des Rechnungshofs,  dass die Pflicht, 
den Überwachungsausschuss über an natio -
nale Justizbehörden übermittelte Fal lakten 
in Kenntnis zu setzen, nicht an Bedingungen 
geknüpft ist und keinerlei Gestaltungsspiel-
raum lässt2.

2 Siehe das Urteil in der Rechtssache Franchet und Byk gegen 

Kommission, Rdnr. 170. 

Der Über wachungsausschuss ist  zudem der 
A u f f a s s u n g,  d a s s  d a s  O L A F  d e n  Ü b e r w a -
c h u n g s a u s s c h u s s  s owo h l  b e i  i nte r n e n  a l s 
a u c h  b e i  e x t e r n e n  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r 
I nfor mat ionsüber mitt lungen an nat ionale 
J u s t i z b e h ö rd e n  i n  K e n nt n i s  s e t ze n  s o l l te . 
Fe r n e r  s o l l t e  d a s  O L A F  z u s ä t z l i c h  z u  d e n 
Fäl len,  in  denen es  I nformationen an nat i -
o n a l e  J u s t i z b e h ö rd e n  ü b e r m i t t e l t ,  d a m i t 
e i n  G e r i c ht s ve r f a h re n  e i n g e l e i te t  we rd e n 
kann, den Über wachungsausschuss auch in 
Fäl len unterr ichten,  die  bereits  von nat io -
n a l e n  J u s t i z b e h ö rd e n  b e a r b e i te t  we rd e n , 
wenn das OLAF eine Untersuchung einleitet 
und Untersuchungsmaßnahmen durchführt. 
Diese Pflicht gilt  nicht,  wenn das OLAF Infor-
mationen an nat ionale  Ver waltungsbehör-
den übermittelt. 

3.	Amtszeit	der	Mitglieder	des	
Überwachungsausschusses	(Ziffer	65)

D i e  M i t g l i e d e r  d e s  a m t i e r e n d e n  Ü b e r -
w a c h u n g s a u s s c h u s s e s  h a b e n  i h r  A m t 
a m  3 0 .   N o v e m b e r  2 0 0 5  a n g e t r e t e n .  I h r e 
A m t s z e i t  b e t r u g  d r e i  J a h r e  u n d  w a r  e i n -
m a l  e r n e u e r b a r.  B e i  A b l a u f  i h r e s  M a n -
d a t s  a m  2 9 .   N o v e m b e r  2 0 0 8  b l i e b e n  s i e 
gemäß Ar t ikel   11 Absatz 4 der  Verordnung 
Nr.  1073/1999 im Amt, weil  sie nicht ersetzt 
wurden bzw. weil  ihr Mandat nicht erneuert 
wurde.  Zum Zeitpunkt  der  Erste l lung die -
ser  Antwor t  befand s ich das  Ver fahren zur 
Erneuerung ihres Mandats im gegenseitigen 
Einvernehmen des Europäischen Parlaments, 
d e s  R a te s  u n d  d e r  K o m m i s s i o n  b e re i t s  i n 
einem fortgeschrittenen Stadium.

Der  Über wachungsausschuss  tei l t  die  Auf-
f a s s u n g  d e s  R e c h n u n g s h o f s ,  d a s s  e r  m i t 
e inem förml ichen,  von a l len drei  Organen 
er teilten Mandat ausgestattet sein muss.  Er 
b e d a u e r t  d i e  m a n g e l n d e  B e re i t s c h a f t  d e r 
Organe,  d iesen Punkt  nach dem Ende se i -
ner  ersten Amtszeit  zügig zu k lären.  Trotz 
einer langen Phase der Ungewissheit ist der 
Überwachungsausschuss seiner Aufgabe, die 
Unabhängigkeit  des OLAF durch die regel-
mäßige Kontrol le der Ausübung der Unter-
s u c h u n g s t ä t i g k e i t  z u  s t ä r k e n ,  i n  v o l l e m 
Umfang nachgekommen.

ANTWORTEN DES OLAF-
ÜBERWACHUNGS-
AUSSCHUSSES
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WO	ERHALTE	ICH	EU-VERÖFFENTLICHUNGEN?

Kostenlose	Veröffentlichungen:

• über den EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  bei den Vertretungen und Delegationen der Europäischen Union. 
Die entsprechenden Kontaktdaten finden sich unter http://ec.europa.eu oder können 
per Fax unter der Nummer +352 2929-42758 angefragt werden.

Kostenpflichtige	Veröffentlichungen:

• über den EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Kostenpflichtige	Abonnements	(wie	z.	B.	das	Amtsblatt der Europäischen Union	oder	
die	Sammlungen	der	Rechtsprechung	des	Gerichtshofes	der	Europäischen	Union):

•  über eine Vertriebsstelle des Amts für Veröffentlichungen der Europäischen Union 
(http://publications.europa.eu/eu_bookshop/index_de.htm).
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EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF

DAS EUROPÄISCHE AMT FÜR BETRUGSBEKÄMPFUNG (OLAF) FUNGIERT ALS 

UNABHÄNGIGER UNTERSUCHUNGSDIENST IM KAMPF GEGEN BETRUG UND 

SONSTIGE RECHTSWIDRIGE HANDLUNGEN ZUM NACHTEIL DES EU-HAUSHALTS. 

IM JAHR 2005 LEGTE DER EUROPÄISCHE RECHNUNGSHOF EINEN DEM AMT 

GEWIDMETEN SONDERBERICHT VOR UND UNTERBREITETE EINE REIHE VON 

EMPFEHLUNGEN IM HINBLICK AUF EINE EFFIZIENTERE UND WIRKSAMERE 

GESTALTUNG SEINER UNTERSUCHUNGSFUNKTION. IN DIESEM FOLLOW-UP-

BERICHT WIRD UNTERSUCHT, OB DIE URSPRÜNGLICHEN EMPFEHLUNGEN 

UMGESETZT WURDEN. AUSSERDEM WERDEN WEITERE MASSNAHMEN 

VORGESCHLAGEN, DIE ES DEM AMT ERMÖGLICHEN SOLLEN, EFFIZIENZ UND 

WIRKSAMKEIT SEINER UNTERSUCHUNGEN ZU VERBESSERN.



Veröffentlicht von : 	 EVP-Fraktion im Europäischen Parlament
			   Presse und Kommunikation
			   Publikationsteam

Herausgeber : 		 Pedro López de Pablo

Verantwortlich : 	 Ingeborg Gräßle, MdEP			    

Koordinator :		  Véronique De Jonghe 
			   (Revision : Daniela Bührig)

Adresse: 		  Europäisches Parlament
			   47-53 rue Wiertz
			   B - 1047 Brüssel 
			   Belgium

Internet: 	 	 http://www.eppgroup.eu

E-mail: 			  epp-publications@europarl.europa.eu

Copyright: 		  EVP-Fraktion im Europäischen Parlament


